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Tagblatt
des Grossen Rates
des Kantons Bern

Kreisschreiben
an die Mitglieder
des Grossen Rates

Biel, 11. August 1976

Frau Grossrätin,
Herr Grossrat,

Gemäss Artikel 1 Absatz 1 der Geschäftsordnung für
den Grossen Rat beginnt die ordentliche Septembersession

Montag, 6. September 1976

Sie werden eingeladen, sich am genannten Tage um
14.00 Uhr im Grossratssaal, Rathaus Bern, einzufinden.

Zur Behandlung kommen folgende Geschäfte:

Verfassungsänderung

zur zweiten Beratung:

Verfassungsgrundlage für den Kanton Bern in seinen
neuen Grenzen

Gesetzesentwürfe

zur zweiten Beratung:

1. Gesetz über die Ausbildungsbeiträge
2. Gesetz über Handel, Gewerbe und Industrie vom 4.
Mai 1969 (Änderung)

zur ersten Beratung:

Gesetz über Kinderzulagen für Arbeitnehmer vom 5.
März 1961 (Änderung)

Dekretsentwürfe

1. Dekret über die Organisation des Regierungsrates
und der Präsidialabteilung vom 1. Februar 1971 (Änderung)

2. Dekret über die Besoldung der Behördemitglieder
und des Personals der bernischen Staatsverwaltung
vom 10. Mai 1972 (Änderung)
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3. Dekret über die Krankenversicherung

4. Dekret über die Organisation der Volkswirtschaftsdirektion

5. Dekret betreffend Gebühren des Verwaltungs- und
Versicherungsgerichts

Grossratsbeschluss

Errichtung eines französischsprachigen «Staatlichen
Kindergärtnerinnenseminars Biel»

Bestellung einer Kommission

1. Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen

Zivilgesetzbüches (Änderung)

2. Dekret über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge
(Änderung)

3. Dekrete über die Gewährung von Teuerungszulagen
für die Jahre 1977 und 1978 an die Behördemitglieder
und das Staatspersonal, die Mitglieder des Regierungsrates,

die Lehrerschaft sowie an die Rentenbezüger der
Versicherungskasse und der Lehrerversicherungskasse

Direktionsgeschäfte

(siehe separate Vorlage)

Weitere Geschäfte

Präsidialabteilung

1. Eintritt neuer Mitglieder in den Rat; Vereidigung
2. Kenntnisgabe der Ergebnisse der Regierungsratsersatzwahl

und der Volksabstimmung vom 13. Juni 1976

3. Beeidigung des neugewählten Mitgliedes des
Regierungsrates

4. Direktionszuteilung an Regierungsrat Dr. K. Meyer

5. Geschäftsordnung für den Grossen Rat (Änderung)
6. Staatsverwaltungsbericht 1975

7. Nachkredite

Finanzdirektion

1. Staatsverwaltungsbericht 1975

2. Staatsrechnung 1975

3. Kantonalbank; Jahresbericht und Jahresrechnung
1975

4. Hypothekarkasse; Jahresrechnung 1975

5. Bernische Kreditkasse; Jahresrechnung 1975

6. Nachkredite

55
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Polizeidirektion

1. Staatsverwaltungsbericht 1975
2. Einbürgerungen
3. Straferlassgesuche
4. Nachkredit

Staatsverwaltungsbericht 1975

übrige Direktionen

Nachkredite

Gerichtsverwaltung
Volkswirtschaftsdirektion
Gesundheitsdirektion
Kirchendirektion
Erziehungsdirektion
Baudirektion
Verkehrs-, Energie- und Wasserwirtschaftsdirektion

Landwirtschaftsdirektion
Fürsorgedirektion

Nachsubventionen

Gesundheitsdirektion
Baudirektion
Verkehrs-, Energie- und Wasserwirtschaftsdirektion

Parlamentarische Eingänge

(siehe separate Vorlage)

Wahlen

1. Ein Ersatzmann des Obergerichts für den zum
Oberrichter gewählten Jürg Blumenstein

2. Ein weiterer vollamtlicher Richter des Versicherungsgerichts

3. Ein nicht ständiges Mitglied der II. Kammer des
Versicherungsgerichts als Ersatz für den zum Suppleanten
des Obergerichts gewählten Roland Schärer, Kehrsatz

4. Ein nebenamtlicher Jugendfachrichter für den
Jugendgerichtskreis Emmental-Oberaargau als Ersatz für
den zurückgetretenen Michael Dähler, Melchnau

5. Ein Mitglied als Vizepräsident der Enteignungsschät-
zungskommission des Kreises IV (Seeland) als Ersatz
für den verstorbenen Otto Dreier, Biel

Tagesordnung der ersten Sitzung:

1. Eintritt neuer Mitglieder in den Rat; Vereidigung
2. Geschäfte der Präsidialabteilung

im übrigen gemäss Detailprogramm

Mit Hochschätzung;

Der Grossratspräsident:
Leuenberger

Erste Sitzung

Montag, 6. September 1976, 14 Uhr

Vorsitzender: Präsident Leuenberger

Anwesend sind 191 Mitglieder. Entschuldigt abwesend
sind die Herren Berger (Schwarzenegg), Biffiger, Gehler,

Hächler, Hari, Mast, Salzmann, Streit, Studer.

Präsident. Herr Regierungspräsident, Herren
Regierungsräte, meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich begrüsse Sie zur Septembersession 1976. Vorab
danke ich nochmals recht herzlich für das Vertrauen,
das mir Ihr Rat im Mai dieses Jahres mit der Wahl zum
Grossratspräsidenten für 1976/77 angedeihen liess. Ich
freue mich, dieses Amt ausüben zu dürfen, und hoffe,
dass ich Ihnen die Freude nicht verderbe. Mein Ziel
ist es, zu einer möglichst speditiven Geschäftsabwicklung

beizutragen, ohne dass dadurch die gründliche
und sachbezogene Beratung Schaden nimmt. Der
Bernische Grosse Rat hat in jüngster Zeit verschiedentlich,

wie übrigens früher schon, zum Ausdruck
gebracht, dass er gewillt ist, die ihm durch Verfassung
und Gesetz zustehenden Aufgaben, Rechte und Pflichten

eigenständig wahrzunehmen. Um das auch in
Zukunft tun zu können, ist eine konstruktive Arbeit aller
Ratsmitglieder erforderlich. Deshalb möchte ich Sie
um diese notwendige Zusammenarbeit herzlich bitten.

Ich weiss, dass die Präsidentenehre nicht zuerst dem
Gewählten gilt, sondern seiner Partei und Fraktion. In
meinem Fall betrifft dies die freisinnige Partei und
Fraktion, die seit Jahren bestrebt ist, in positivem,
wenn auch kritischem Geiste am Ausbau unseres schönen

Kantons mitzuwirken und die sich ihrer
Verantwortung als Mittlerin bewusst ist.
Die Wahl zum Grossratspräsidenten ehrt auch meine
engere Heimat, das Seeland und Biel. Meine Vaterstadt
wird gerade in den nächsten Jahren als Nahtstelle
innerhalb des Kantons in seinen neuen Grenzen eine
besondere Rolle zu übernehmen haben und wichtige,
nicht immer leichte Aufgaben bewältigen müssen. Ich
danke den Bielern, Deutsch und Welsch, auch an dieser

Stelle für den freundlichen Empfang, den sie für
mich und meine Familie nach der Wahl im Mai in Biel
durchgeführt haben.
Herzlich danken möchte ich meinem Vorgänger im
Ratspräsidium, Herrn Peter Gerber. Peter Gerber hat
den Rat sachkundig, würdevoll, zielstrebig und doch
tolerant geleitet. Besten Dank auch, Peter Gerber, für
den kameradschaftlichen Geist im Ratsbüro und
gegenüber dem ersten Vizepräsidenten.
Am 13. Juni ist unser bisheriger Ratskollege Dr. Kurt
Meyer zum neuen Mitglied des Regierungsrates des
Kantons Bern gewählt worden. Er ist Nachfolger von
Herrn Adolf Blaser, dessen Verdienste um den Staat
Bern von diesem Stuhl aus bereits gewürdigt worden
sind. Dr. Kurt Meyer ist 1966 in den Grossen Rat
eingetreten. Er ist also ein Kenner unseres Rates und ist
rasch in wichtige Kommissionen gewählt worden, wo
er, seinem Temperament entsprechend, aktiv mitgearbeitet

hat. Vorab in juristischen, aber auch in finanz-
und wirtschaftspolitischen Fragen hat er seinen Standpunkt

jeweils nachhaltig vertreten. Unseren Rat hat er
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im Jahre 1974/75 mit Auszeichnung präsidiert. Im
Namen des Grossen Rates gratuliere ich Herrn
Regierungsrat Meyer herzlich zu seiner Wahl. Wir wünschen
unserem ehemaligen Ratskollegen eine erfolgreiche
Regierungstätigkeit zum Wohle unseres Kantons. (Beifall)

Seit der letzten Session haben wir die deutliche
Verwerfung der Kreditvorlage für den Neubau der
Schulanlage Lerbermatt zu verzeichnen. Dieses
Abstimmungsergebnis mag in weitem Masse Ausfluss unseres
veränderten wirtschaftlichen und finanzpolitischen
Klimas sein und geht im Blick auf die Stimmbeteiligung
parallel mit zahlreichen negativen Volksentscheiden in
anderen Kantonen und in der Eidgenossenschaft. Eine
bekannte Persönlichkeit hat einmal gesagt, unser
Staatsgebilde sei das einzig grosse Kunstwerk, das die
Schweizer hervorgebracht haben. Je nach der
Betrachtungsweise ist man geneigt, dieses leicht ironische
Kompliment anzunehmen, denn unser Staat hat uns
Geschenke gegeben, die nicht jedes Land zu vergeben

hat: Frieden, ein Ausmass von Freiheit und trotz
Rezession noch einen hohen Grad an Wohlstand. Werfen

wir aber einen Blick in die Zeitungen der letzten
Wochen, so springen uns Schlagzeilen in die Augen
wie Vertrauens- und Führungskrise, Abstimmungsdebakel,

Scherbenhaufen, Fronde des Souveräns,
Staatsverdrossenheit u. a. m. Wenn nur eines dieser Werturteile
zutreffen sollte, dann wäre wohl bereits etwas vom
zitierten Kunstwerk abgebröckelt. Es gilt, eine Erklärung
zu finden für die Diskrepanz zwischen dem Modellstaat
Schweiz einerseits und der staatsverdrossenen Schweiz
anderseits. Man ist sich heute in weiten Kreisen
(Politiker, Parteien, Wirtschaft und Volk) einig, dass unser
Staat in den letzten Jahrzehnten überfordert worden
ist. Die Politiker haben ihn überfordert, weil alles
machbar erschien, der Bürger hat ihn überfordert, weil
er sich mehr seinem Erwerbsstreben oder anderen
Beschäftigungen gewidmet hat als der Lösung der Frage
der Belastbarkeit des Staates, wobei er auch bei
geringstem Widerstand stets an die Hilfe des Staates
appellierte. Die Behörden sind gut beraten, wenn sie bei
allem Verständnis für das, was aus der Not der Stunde
an sie herangetragen wird, die langfristigen Aspekte
nicht ausser acht lassen. Sie müssen mit Blick auf die
Zukunft darnach trachten, dass Obersteuerungen auf
die eine wie auf die andere Seite ausbleiben, und
gleichzeitig mithelfen, die wirtschaftlichen Strukturen
zu verbessern; andernfalls würde die Selbstheilungskraft

der Wirtschaft geschwächt statt gestärkt und
einem unheilvollen Interventionismus Vorschub geleistet.
Der Staat (Parlament, Regierung und Verwaltung) hat
sich aber auch selber überfordert, weil er den meisten

Wünschen allzu willfährig nachgegeben hat und
manchmal vielleicht auch der Versuchung des
Perfektionismus erlegen ist, des Perfektionismus in zwei
Richtungen, einmal bei der Ausgestaltung der einzelnen

Vorlagen, sodann in der Weise, dass man an und
für sich zu viel anpacken wollte, neben Notwendigem
auch bloss Wünschbares. Heute wird uns die Rechnung

präsentiert: Alarmierende Finanzlage beim Bund,
zunehmende Rechnungsdefizite und Verschuldung in
den Kantonen und Gemeinden, und dies ausgerechnet
in einer Zeit, in der wegen wirtschaftlicher Rezession
die Steuergelder ohnehin spärlicher fliessen. Viele Bürger

fühlen sich verunsichert, wohl auch überfordert,
überblicken das Ganze nicht mehr und flüchten sich
deshalb in die Stimmabstinenz oder sagen konsequent
nein. Man muss die sogenannten Scherbenhaufen und

Abstimmungsdebakel von dieser Seite betrachten,
bevor man ein vorschnelles Urteil über die Stimmfaulheit
des Bürgers fällt. Vor allem bleibt für uns Politiker viel
Aufklärungsarbeit zu leisten.
Noch eine Überlegung in einer ganz anderen Richtung:
Für viele Bürgerinnen und Bürger stehen in der heutigen

Zeit, vor allem in den grösseren Agglomerationen,
die politischen Fragen der Gemeinden und Regionen
einerseits und die der Eidgenossenschaft anderseits
stärker im Blickwinkel als die Probleme des Kantons.
Liegt das an der Information oder liegt das tatsächlich
an einer Verlagerung der Gewichte? Wie dem auch sei,
die Kantone müssen nach wie vor wichtige Funktionen
erfüllen, und zwar nicht nur im Sinne des oft
geschmähten Vollzugsföderalismus. Die grosse Mehrheit
unseres Volkes bejaht auch heute das Prinzip des
Föderalismus, und wenn viel von der Neuverteilung der
Aufgaben zwischen Bund und Kantonen die Rede ist,
so liegt darin kein Widerspruch. Sollte nicht heute, wo
die Region die Gemeindegrenzen zu überfluten beginnt
und die Eidgenossenschaft auch in ursprünglich fast
reinen Kantonsdomänen mitredet - übrigens auch
mitzahlt -, eine neue Kompetenzausscheidung vorgenommen

werden, die übersichtlichere Verhältnisse schafft?
Wäre es nicht vor allem Aufgabe der Kantone, darzulegen,

in welchen Fragen der modernen Gesellschaft sie
in Zukunft bestimmen wollen und was allenfalls definitiv

dem Bund übertragen werden könnte? Diese Fragen

wären meines Erachtens des Schweisses der Edlen

wert. Ihre Lösung könnte die Stellung der Kantone
stärken, und eine Stärkung müssen wir gerade auch von
Bern aus befürworten, wenn wir nicht wollen, dass wir
weitere kalte Duschen erhalten, wie wir sie zum
Beispiel im Zusammenhang mit dem BLS-Darlehen in den
letzten Tagen bekommen haben. Immerhin wollen wir
den eidgenössischen Räten für das in der Junisession
1976 an den Tag gelegte Verständnis herzlich danken.

Zum Schluss dieser wenigen summarischen Bemerkungen

darf ich mit Genugtuung feststellen, dass am letzten

Wochenende die Wahl in Moutier geordnet und im
Rahmen der Rechtsordnug durchgeführt werden konnte,

vielleicht mit Ausnahme nachträglicher bedauernswerter

Ungereimtheiten. Wir sind froh über den geordneten

Verlauf dieses Urnenganges, denn nach den
Präliminarien konnte man dies nicht unbedingt erhoffen.
Mit diesen Bemerkungen erkläre ich die Septembersession

1976 als eröffnet. (Beifall)

Mitteilungen der Präsidentenkonferenz

Präsident. Die Präsidentenkonferenz ist der Meinung,
dass wir für diese Session im Prinzip zwei Wochen
reservieren müssen. Wir möchten Sie aber bitten, sich
für die Ratsverhandlungen noch alternativ den
Donnerstagnachmittag der zweiten Sessionswoche sowie
den Montag und Dienstag einer allfälligen dritten
Sessionswoche zu reservieren. Wir werden spätestens am
Mittwoch der zweiten Sessionswoche entscheiden, welche

Variante definitiv gelten wird.
Die Wahlen werden, wie üblich, am Mittwoch der zweiten

Sessionswoche stattfinden. Die Fraktionsausflüge
sind festgelegt auf Dienstag, den 14. September. Wir
werden an diesem Tag die Ratsverhandlungen um
10.30 Uhr schliessen.
Für die Novembersession ist ein Besuch des Kernkraftwerks

Mühleberg in Prüfung. Diesbezügliche Abklärungen

werden im Verlaufe dieser Session erfolgen.
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Die Präsidentenkonferenz hat ferner Kenntnis genommen,

dass die BKW eine Wanderausstellung im
Rathaus während der Novembersession planen mit dem
Thema: Energiewirtschaft - Kernenergie.
Ferner teile ich Ihnen mit, dass die Landwirtschaftsdirektion

am 8. September im Rathaus eine Orientierung
über den Stand der Tollwut durchführt. Der Kantonstierarzt

und sein Stellvertreter stehen den Mitgliedern
des Rates für diesbezügliche Auskünfte zur Verfügung.

In bezug auf das Postulat Hänsenberger hat die
Präsidentenkonferenz an ihrer letzten Sitzung erste
Beratungen über die Frage der Weiterbehandlung dieses
Vorstosses durchgeführt.

Zum detaillierten Programm ist folgendes mitzuteilen:

1. Die Justizkommission beantragt, das Geschäft «Wahl
eines nebenamtlichen Jugendfachrichters» auf die
Novembersession zu verschieben, da die Vorberatung
noch nicht zu Ende geführt werden konnte.

2. Die Staatswirtschaftskommission gibt bekannt, dass
das Geschäft Nr. 2132, Erstellung von Altersunterkünften

in Herzogenbuchsee, an die zuständige Direktion
zurückgewiesen worden ist, so dass dieses Geschäft
in dieser Session vom Grossen Rat nicht behandelt
werden kann.

3. Von Herrn Weber (Vinelz) ist eine dringliche
Motion über Dürreschäden und ihre Folgen in der
Landwirtschaft eingegangen. Der Regierungsrat ist bereit,
diesen Vorstoss dringlich zu behandeln. Er wird im
Zusammenhang mit den Geschäften der
Landwirtschaftsdirektion in dieser Session zur Sprache kommen.

4. Die Motion Brand/Steinlin betreffend Tempo 50
innerorts ist zurückgezogen worden.

Soviel zum detaillierten Programm.

Dem Regierungsrat danke ich für die Orientierung über
die Massnahmen zur Bekämpfung des Wassermangels,
die am 7. Juli den Mitgliedern des Grossen Rates im
Sinne des Artikels 39 der Staatsverfassung zugekommen

ist. Ich danke auch für den diesbezüglichen
Bericht der Landwirtschafts- und Forstdirektion sowie
der kantonalen Zentralstelle für Katastrophenhilfe.
Der Beginn der Novembersession ist auf den 8. November

1976 festgesetzt worden.
Ferner möchte ich noch kurz erwähnen, dass eine
Delegation des Grossen Rates am 3. Juli einen Marsch
nach Murten durchgeführt hat. Ich will nicht ausführlich

auf diesen sehr angenehmen Anlass zurückkommen,

sondern bloss sagen: «Les absents ont eu tort.»
Wer nicht dabei war, hat etwas verpasst.
Schliesslich habe ich Ihnen noch mitzuteilen, dass der
Chef der Section française der Staatskanzlei, Herr Paillard,

der sich um unseren Rat verdient gemacht hat,
uns auf Ende dieser Session verlassen wird. Ich nehme

die Gelegenheit wahr, ihm für alles zu danken, was
er für uns getan hat. Sein Nachfolger, Herr Bergen,
wird während dieser Session eingeführt werden. Wir
werden noch Gelegenheit erhalten, ihn persönlich zu
begrüssen.

Antrag zur Tagesordnung

Hügi. Ich möchte Ihnen beantragen, die Geschäfte der
Präsidialabteilung (jurassische Angelegenheiten), die
bei der Justiz auf Seite 4 des detaillierten Programms
aufgeführt sind, noch diese Woche, und zwar unmittelbar

nach den Geschäften der Finanzdirektion, zu
behandeln. Ich glaube, dass dies im Hinblick auf das
Fest in Delsberg vom kommenden Wochenende angezeigt

wäre.

Präsident. Ich habe gehört, dass dieser Wunsch des
Herrn Hügi auch in andern Fraktionen auf Zustimmung
gestossen ist. Wird diesem Antrag opponiert? - Es ist
dies nicht der Fall. Sie haben somit in diesem Sinne
beschlossen.

Eintritt eines neuen Mitgliedes in den Rat

Anstelle des zum Regierungsrat gewählten Dr. Kurt
Meyer, Roggwil, tritt neu in den Rat ein:

Frau Annemarie Knuchel-Blaser, Hausfrau, wohnhaft in
Aarwangen.

Frau Knuchel-Blaser legt das Gelübde ab.

Präsident. Frau Knuchel, ich heisse Sie bei uns herzlich

willkommen. Wir freuen uns, dass eine weitere
Vertreterin des charmanten Geschlechts in unserem
Rat Einsitz nimmt. Wenn Sie die dreizehnte Frau in
unserem Rat sind, so betrachte ich das als einen Glücksfall.

Ergebnis der Volksabstimmung vom 13. Juni 1976

Nach einer Mitteilung der Staatskanzlei lautet das
Ergebnis der kantonalen Volksabstimmung vom 13. Juni
1976 wie folgt:

Der Volksbeschluss betreffend den Kredit für den Neubau

der Schulanlage «Lerbermatt» für Gymnasium,
Seminar und angegliederte Schultypen in der Gemeinde
Köniz ist mit 70 679 Ja gegen 117 548 Nein verworfen
worden. Die Zahl der leeren Stimmen betrug 6502, die
der ungültigen 305.
Von den 623 132 in kantonalen Angelegenheiten
stimmberechtigten Bürgern und Bürgerinnen sind 33 Prozent
an die Urnen gegangen.
Das Abstimmungsergebnis in den einzelnen Amtsbezirken

gestaltet sich wie folgt:

Präsident. Zum detaillierten Programm verlangt Herr
Hügi das Wort.
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Amtsbezirke Zahl der

Stimmberechtigten

1.

Volksbeschluss betreffend den Kredit
für den Neubau der Schulanlage
«Lerbermatt» für Gymnasium, Seminar
und angegliederte Schultypen
in der Gemeinde Köniz

2.

Ergebnis der Wahl eines Reglerungsrates

Annehmende

Verwerfende
Leer u.
ungültig

Meyer Div. Leer u.
ungültig

Aarberg 16105 2 287 3 699 160 2 418 212 2166
Aarwangen 24 259 3 092 5 888 340 6189 112 2 457
Bern 166 353 25 579 32 289 1 555 20 003 1 597 27 002
Biel 36 515 4 044 7 258 415 2 424 694 6 568
Büren 12 347 1 089 2 369 115 1 154 174 1 586
Burgdorf 26192 2 947 5 716 330 3 691 226 3 507
Courtelary 15 079 1 803 2 065 170 1 948 46 1 399
Delsberg 18 566 704 2190 469 272 54 2100
Erlach 5 485 454 1 216 59 323 52 778
Freibergen 5 721 98 807 139 25 41 588
Fraubrunnen 17 366 2118 3 477 176 2 054 72 2 559
Frutigen 10 031 652 2 033 71 332 13 906
Interlaken 22130 1 884 4 056 240 2188 85 2 418
Konolfingen 28 990 2 861 6 211 232 3 068 214 3 743
Laufen 7 998 516 997 71 462 21 492
Laupen 7 656 1 014 1 453 68 766 68 886
Münster 15124 2 006 1 860 217 2158 63 1 391
Neuenstadt 3 228 337 535 56 249 17 440
N idau 21 648 2196 3 852 266 1 361 734 2 964
Nieder-Simmental 11 972 1 151 2 719 105 1 296 67 1 151
Oberhasli 5 013 358 886 28 304 28 383
Ober-Simmental 5 046 353 943 60 207 34 468
Pruntrut 15719 551 1 539 271 170 45 1 233
Saanen 4 499 499 741 50 398 13 410
Schwarzenburg 5 671 492 789 30 475 25 496
Seftigen 18 318 2 093 3 504 181 1 815 114 2 362
Signau 15 080 1 016 2 628 72 1 015 64 1 047
Thun 51 156 6168 9 769 602 5 757 343 7 360
Trachselwald 15 053 805 2 910 93 1 209 98 1 329
Wangen 14 802 1 511 3148 166 1 910 75 1 950
Militär — 1 1 — — — 1

Zusammen 623122 70 679 117 548 6 807 65 641 5 401 82140

Ergebnis der Regierungsratsersatzwahl vom 13. Juni
1976

Zur Verteilung gelangt ein Protokollauszug aus den
Verhandlungen des Regierungsrates, wonach der
Regierungsrat, gestützt auf die von der Staatskanzlei
vorgenommene Zusammenstellung der Protokolle über die
Wahl eines Mitgliedes des Regierungsrates gemäss
Artikel 33 und 34 der Staatsverfassung beschliesst:
1. Es wird beurkundet, dass am 13. Juni 1976 bei
623 122 Stimmberechtigten und einer Wahlbeteiligung
von 206 493 Bürgerinnen und Bürgern, von denen
insgesamt 71 042 in Betracht fallende Wahlzettel abgegeben

wurden, somit bei einem absoluten Mehr von
35 522, für die laufende Amtsperiode, endigend am 31.
Mai 1978, zum Mitglied des Regierungsrates gewählt
worden ist:

Dr. Kurt Meyer, Fürsprecher, Roggwil, mit 65 641 Stimmen.

Vereinzelte erhielten 5401 Stimmen. Leere Wahlzettel
76 939, ungültige 5201.

2. Gegen diese Wahl ist keine Einsprache eingelangt.

3. Sie wird vom Regierungsrat in Ausführung von §31
des Dekretes vom 10. Mai 1921 über das Verfahren bei
Volksabstimmungen und Wahlen als gültig erklärt.

4. Vom Wahlergebnis ist dem Grossen Rat Kenntnis zu
geben.

Beeidigung des neugewählten Mitgliedes des
Regierungsrates

Herr Dr. Kurt Meyer legt das Amtsgelübde ab.

Präsident. Herr Regierungsrat Meyer, ich wünsche
Ihnen eine erfolgreiche Amtstätigkeit und zweifle nicht
an einer guten Zusammenarbeit zwischen Ihnen und
dem Grossen Rat.

Direktionszuteilung an Regierungsrat Dr. Kurt Meyer

Gestützt auf Artikel 22 des Dekrets vom 1. Februar 1971
über die Organisation des Regierungsrates und der
Präsidialabteilung beantragt der Regierungsrat dem
Grossen Rat, es sei Herrn Regierungsrat Dr. Kurt
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Meyer die Gesundheits- und die Fürsorgedirektion zu
übertragen.

Der Rat stimmt zu.

Dekret über die Organisation des Regierungsrates und
der Präsidialabteilung (Änderung)

Eintretensfrage

Graf, rapporteur. L'objet en discussion n'est pas
nouveau. Il a déjà retenu l'attention du Grand Conseil au
cours de la dernière session mais après une brève
discussion, celui-ci a décidé de renvoyer son examen à la
session de septembre.
Je voudrais, avant la discussion du projet article par
article, résumer brièvement et aussi clairement que
possible la situation.
Ainsi que vous le savez, l'appareil administratif de l'Etat

doit être adapté périodiquement aux conditions
nouvelles. Il y a près de quatre cent cinquante ans déjà,

on avait doté le chancelier d'un secrétaire pour lui
permettre de faire face au surcroît de travail qui lui
incombait du fait de l'accroissement constant du nombre

des affaires soumises au Conseil. Nous nous trouvons

dans une situation analogue et c'est pourquoi pour
la troisième fois en l'espace d'une quinzaine d'années,
le Grand Conseil est appelé à modifier le décret relatif
à l'organisation du Conseil d'Etat et de la section
présidentielle.

Le décret a été revisé une première fois en 1961, au
moment de l'accession de M. Hans Hof à la charge de
chancelier de l'Etat. Il a été revisé une deuxième fois
en 1971, mais à peine les nouvelles dispositions furent-
elles entrées en vigueur que la nécessité s'est fait sentir

d'apporter de nouvelles modifications au décret. Le
président du Grand Conseil d'alors, M. Mischler, déclarait

déjà en 1972 au chancelier: «Il nous faudra prendre
certaines dispositions pratiques pour permettre à la
Chancellerie de fonctionner d'une manière pleinement
efficiente.» Entre-temps, et cela a déjà été relevé dans
cette enceinte, la Chancellerie a déployé d'énormes
efforts en vue de servir le Grand Conseil au mieux, de
lui transmettre les projets et affaires du Conseil-exécutif

dans les meilleurs délais et de donner à chacun la
possibilité matérielle d'étudier les dossiers. D'une
manière générale, cela a bien joué mais il faut bien dire
que ces dernières années, les circonstances politiques
n'ont pas facilité la tâche du chancelier et de ses
collaborateurs.
En effet, à peine M. Ory eut-t-il été désigné au poste de
vice-chancelier qu'il s'est trouvé confronté à toutes
sortes de tâches en relation avec la question
jurassienne, en particulier l'organisation des plébiscites. De

ce fait, M. Ory s'est trouvé quasiment dans l'impossibilité

de s'occuper des affaires de la chancellerie, si
bien que l'exécution de l'ensemble des travaux de
chancellerie a incombé à M. Josi - et à ses collaborateurs

directs, il est vrai - et que la nécessité de créer
un poste de vice-chancelier s'est fait sentir au sein du
Grand Conseil, malgré les gros efforts déployés par le
chancelier. Son adjoint l'a secondé de son mieux, mais
il est arrivé, sous la présidence de M. Kurt Meyer, qui
a été élu entre-temps au Conseil-exécutif, que tous
deux aient dû faire en même temps du service
militaire et qu'on ait dû se satisfaire de l'aide d'un
collaborateur de la chancellerie, certes bien intentionné et
à la hauteur de sa tâche, mais qui ne connaissait pas

les affaires du Grand Conseil comme doit les connaître

un véritable chancelier.
Ces circonstances et d'autres encore ont incité M.

Hänsenberger et plusieurs de ses collègues anciens
présidents du Grand Conseil, MM. Bircher, Meyer et
Cattin, à déposer une motion demandant la création
d'un poste de secrétaire du Grand Conseil, motion qui
a été acceptée sous forme de postulat. Ainsi que vous
l'a dit tout à l'heure le président, la Conférence des
présidents et la Chancellerie s'occupent actuellement de
la réalisation de ce postulat. On peut donc admettre
qu'à plus ou moins brève échéance, au plus tard lorsque

la revision de la constitution cantonale sera
entrée dans les faits, le Grand Conseil aura son secrétaire.

Il n'en reste pas moins que la Chancellerie doit être
réorganisée en fonction de la situation nouvelle créée
par le départ du vice-chancelier Ory et par la mise sur
pied du nouveau canton du Jura-Nord. La minorité
romande du canton de Berne en est amputée d'autant et
les députés de langue française comme la population
du Jura bernois sont conscients du fait qu'ils ne peuvent

plus raisonnablement prétendre, en l'état
actuel des choses, à ce que le chancelier ou
le vice-chancelier soit de langue française. Une
telle exigence était justifiée jusqu'en 1974, mais
elle ne l'est plus aujourd'hui. Si les Romands
veulent disposer d'un représentant au sein de la
chancellerie, leurs chances d'obtenir satisfaction
seront infiniment plus grandes si le Grand Conseil décide
la nomination d'un deuxième vice-chancelier. Dans ce
cas et si l'un des trois membres de la chancellerie est
de langue française, il pourra se vouer plus particulièrement

aux affaires concernant le Jura bernois.
Pendant encore un ou deux ans, il devra en plus s'occuper
des questions concernant le futur canton, tout en
secondant le chancelier dans l'exécution des tâches qui
sont en relation avec le Grand Conseil. Le chancelier
sera le chef de ce triumvirat, qui resserrera ainsi la
coordination entre le Conseil-exécutif et le Grand Conseil,

et la tâche du président durant les sessions en
sera facilitée. En effet, vous l'aurez remarqué, le

président doit suivre les débats de très près, être
au courant de tout, répondre aux multiples questions
que viennent lui poser les députés au cours des séances,

et la présence d'un vice-chancelier à ses côtés
lui sera des plus utiles. Aidé dans son travail, le
chancelier pourra consacrer plus de temps que ce n'est le
cas actuellement aux affaires concernant plus spécialement

le Grand Conseil.
D'autre part, si la proposition du Conseil-exécutif est
acceptée, chacun des trois grands partis gouvernementaux

pourra être représenté au sein de la Chancellerie.

Voilà une série de points positifs qui ont conduit la
fraction socialiste à se rallier à ce décret.
La crainte a été exprimée dans la presse et ailleurs
que la désignation d'un deuxième vice-chancelier gonfle

inutilement l'appareil administratif de l'Etat. Le danger

n'est pas très grand. Je le répète, toute garantie
est donnée qu'un deuxième vice-chancelier ne pourra
être qu'utile au canton puisque l'un des deux vice-
chanceliers s'attachera plus particulièrement aux questions

concernant la partie de langue française du canton,

l'autre secondant le chancelier dans ses tâches
ordinaires et celles qui sont en relation avec le
personnel et la section présidentielle. Cela ne nécessitera
pas la création de toutes pièces d'un secrétariat avec
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sténo-dactylos etc., si bien qu'une «Aufblähung»
administrative est fort peu probable.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission,
qui a encore examiné ce projet de décret après la session

de mai, est arrivée à la conclusion que la solution
proposée conviendra à la fois au Gouvernement et au
Grand Conseil et est donc à l'avantage de l'ensemble
du canton. Pour cette raison, elle vous recommande
d'entrer en matière.

Krähenbühl. Herr Kollege Graf hat soeben gesagt, an
dere Fraktionen würden der vorgeschlagenen
Dekretsänderung ebenfalls zustimmen. Er hat richtigerweise
gesagt «andere» und nicht «die anderen». Die freisinnige

Fraktion kann nämlich der unterbreiteten
Dekretsänderung nicht zustimmen. Sie beantragt Ihnen, auf die
Dekretsänderung nicht einzutreten.
Auch wir dürfen für uns in Anspruch nehmen, die ganze

Materie sehr seriös und eingehend besprochen zu
haben. Als wir uns die Frage stellten, ob die
Dekretsänderung zweckmässig sei, gingen wir auf den
Ausgangspunkt zurück, welcher der heutigen Vorlage
zugrunde liegt, nämlich die Motion der vier Altgrossrats-
präsidenten Hänsenberger, Meyer, Cattin und Bircher,
die der Grosse Rat in der letzten Session behandelt
hat und die schliesslich in ein Postulat umgewandelt
wurde. Mit diesem erheblich erklärten Postulat wurde
eine wesentliche staatspolitische Forderung aufgestellt,
nämlich es sei die Legislative (der Grosse Rat) gegenüber

der Exekutive (dem Regierungsrat) aufzuwerten.
Die freisinnige Fraktion hat sich dann in einer lebhaften,

ja heftigen Diskussion gefragt: Bringt nun die
vorgeschlagene Dekretsänderung wirklich eine Aufwertung

des Grossen Rates? Können die zwei Vizestaatsschreiber,

die an Stelle des bisherigen einen
Vizestaatsschreibers vorgesehen sind, dem Grossen Rat zu
mehr Gewicht, zu mehr Einfluss, zu mehr staatspolitischer

Bedeutung verhelfen? Bereits in der Maisession
wurde in der Diskussion über die Motion der früheren
Grossratspräsidenten darauf hingewiesen, dass wir es
hier mit einem fundamentalen staatspolitischen
Problem zu tun haben, mit dem Problem einer staatspolitischen

Schwerpunktbildung im Spannungsfeld
zwischen der Legislative und der Exekutive, und wir
haben verlangt, dass dem Grossen Rat auf diesem Wege
mehr Gewicht zugewiesen werde. Wir können nun
nicht einsehen, wie durch diese Dekretsänderung dem
überwiesenen Postulat Nachachtung verschafft werden
könnte. Wir fragen, wo das Instrument liegt, das dem
Grossen Rat in Zukunft die Möglichkeit geben würde,
seine Tätigkeit besser als bisher auszuüben. Ein
solches Instrument können wir in der beantragten
Dekretsrevision nicht finden. Es scheint uns, dass die
Dekretsänderung bei Äusserlichkeiten stehen bleibt, dass
man höchstens organisiert, aber nicht Staatspolitik
betreibt.

Anderseits sind wir der Auffassung, dass diese
Dekretsänderung zwangsläufig zu einer Aufblähung des
Verwaltungsapparates führen wird. Wir glauben, dass
die möglichen Vorteile, wie sie vorhin von Herrn Kolle-
ga Graf dargelegt worden sind, die Nachteile einer
erneuten Aufblähung des Staatsapparates nicht
aufzuwiegen vermögen. Mit der vorgeschlagenen Dekretsänderung

würde aber auch eine gewisse Präjudizierung
getroffen. Es würden Tatsachen geschaffen, die in
Zukunft nur schwer geändert werden könnten. Man kann

sogar sagen - und in unserer Fraktion ist auch diese
Auffassung deutlich zum Ausdruck gekommen -, dass

die vorgesehene Dekretsänderung in einer gegenteiligen
Richtung wirken könnte, indem statt das Parlament

die Verwaltung gestärkt würde durch die Ernennung

von zwei Vizestaatsschreibern.
Wir bezweifeln auch, dass der Grosse Rat in Zukunft
mit zwei Vizestaatsschreibern besser bedient sein wird
als mit der bisherigen Regelung, wonach wir mit der
Präsenz des Staatsschreibers in den Verhandlungen
des Grossen Rates eigentlich recht gut bedient sind.
Zudem ist es keineswegs sicher, dass zwei Vizestaatsschreiber

zusammen, die notabene vom Regierungsrat
gewählt werden sollen, gleiches Gewicht haben werden
wie der bisherige eine Vizestaatsschreiber, der immerhin

vom Grossen Rat gewählt wurde.
Wenn schliesslich Herr Kollege Graf vorhin darauf
hingewiesen hat, die neue Lösung würde ermöglichen,
dass auf alle Fälle das welsche Element in der Staatskanzlei

vertreten sein werde, so muss ich dieser
Argumentation entgegenhalten: Schon nach dem geltenden
Recht ist das welsche Element in der Staatskanzlei
vertreten, da entweder der Staatsschreiber oder der
Vizestaatsschreiber französischer Muttersprache sein
muss. Die Berücksichtigung der sprachlichen Minderheit

in der Staatskanzlei ist also bereits Ausfluss des
geltenden Rechts.
Aus allen diesen Überlegungen kam die freisinnige
Fraktion zum Schluss, Ihnen zu beantragen, auf die
vorliegende Dekretsrevision nicht einzutreten.
Ich bin selbstverständlich Realist genug, um mich keinen

Illusionen hinsichtlich des Abstimmungsergebnisses
hinzugeben, nachdem der Kommissionspräsident

bereits die Zustimmung der sozialdemokratischen Fraktion

zur vorliegenden Dekretsänderung bekanntgegeben
hat und nachdem man der Presse entnehmen

konnte, dass auch die Fraktion der SVP dem Geschäft
positiv gegenübersteht. Gestatten Sie mir deshalb,
bereits jetzt in diesem Zusammenhang zu sagen: Wenn
heute Eintreten und Annahme der Dekretsänderung
beschlossen wird, so ist damit nach Meinung der freisinnigen

Fraktion der Vorstoss der früheren Ratspräsidenten

in keiner Art und Weise erfüllt. Wir sind der
Auffassung, dass das Ziel des überwiesenen Postulates
nach wie vor angestrebt werden muss. Wir sind deshalb

dankbar für die Mitteilung des Ratspräsidenten,
der in seiner Eröffnungsansprache darauf hingewiesen
hat, dass die Arbeiten für eine Realisierung des
Postulates Hänsenberger bereits an die Hand genommen
worden sind und weitergefördert werden sollen.

Hügi. Wenn ich im Mai den Antrag auf Verschiebung
des Geschäftes gestellt habe, so hatte dies die
Meinung, jedes einzelne Fraktionsmitglied sollte in sich
gehen und sich die Auswirkungen des Geschäftes
nochmals gründlich überlegen. Mein Verschiebungsantrag

vom Mai hatte insbesondere zum Zweck, die Frage
zu prüfen, ob mit zwei Adjunkten auszukommen ist und
ob man diesen Adjunkten den Namen Vizestaatsschreiber

geben soll. Was den Namen anbelangt, glaube ich,
dass sich das höchstens in der Höhe der Besoldung
auswirken wird.
Die Fraktion der SVP hat sehr lange über die Auswirkungen

der vorliegenden Dekretsrevision beraten. Sie
ist schliesslich einstimmig, bei ganz wenigen
Stimmenthaltungen, zum Schluss gekommen, es sei auf die
Dekretsänderung einzutreten und ihr zuzustimmen. Die
vorgeschlagene Lösung ist unserer Ansicht nach das
beste, was wir zur Zeit realisieren können, wenn wir
nicht beim jetzigen Zustand verbleiben wollen.
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Die Fraktion der SVP hat Verständnis für die Motion
beziehungsweise das Postulat Hänsenberger. Wir sind
nicht etwa der Meinung, es sei nun dieses Postulat
abzuschreiben. Es muss vielmehr von der Staatskanzlei
weiterverfolgt werden.
Unsere Fraktion hat ausserdem die Frage nach der
Wahlbehörde (Grosser Rat oder Regierungsrat) diskutiert.

Wir sind der Auffassung, dass die zwei Vizestaatsschreiber

durch den Regierungsrat zu wählen sind,
dies aus den Gründen, die hier schon mehrmals angeführt

worden sind.
Es erstaunt mich, dass der Sprecher der freisinnigen
Fraktion für Nichteintreten plädiert hat. Es handelt sich
dabei jedoch um eine freie Meinungsäusserung, die wir
respektieren.
Was die finanziellen Auswirkungen anbelangt, glaube
ich, dass sich die Lösung mit zwei Vizestaatsschreibern

vorteilhafter ausnehmen wird als die Lösung mit
einem Ratssekretariat, das neu aufgezogen werden
müsste und schon im Hinblick auf die Erhöhung des
Personalbestandes bestimmt grössere finanzielle Folgen

nach sich zöge. Auch mit Rücksicht auf diese
Tatsache bitte ich Sie namens der Fraktion der SVP, die
einfachere Regelung gutzuheissen und auf den
Dekretsentwurf einzutreten.

Schweizer (Bern). Auch die sozialdemokratische Fraktion

hat sich sehr eingehend mit diesem Geschäft be-
fasst. Wenn Sie diesem Kompromissantrag zustimmen
kann, so deshalb, weil sie es als unbedingt notwendig
erachtet, dass in dieser Sache endlich etwas geht.
Herr Krähenbühl hat gesagt, es handle sich hier um
Äusserlichkeiten. Nach unserer Auffassung haben wir
es hier nicht mit Äusserlichkeiten zu tun. Wir schlies-
sen das aus einer Erklärung, die uns der damalige
Regierungspräsident Bauder in der ersten
Kommissionssitzung abgegeben hat. Herr Bauder hat den
Kommissionsmitgliedern in jener Sitzung erklärt, es
gehe hier um einen staatspolitischen Akt, und zwar
deshalb, weil das Gewicht des Staates Bern von den
Parteien getragen wird. Wenn die Parteien heute auch
vielerorts verpönt sind, so dürfen wir eben doch nicht
über die Tatsache hinwegsehen, dass in einem
demokratischen Staate Parteien notwendig sind.
Das ist mit ein Grund, warum wir Wert darauf gelegt
haben, den vorliegenden Dekretsentwurf durchzubringen

und im Interesse der Sache sogar den Kompromiss
einzugehen, dass Wahlbehörde nicht der Grosse Rat,
sondern der Regierungsrat sein wird. Wir vertraten
nämlich ursprünglich die Auffassung, dass der Grosse
Rat Wahlbehörde sein sollte. Im Gegensatz zum Sprecher

der freisinnigen Fraktion sind wir der Meinung,
dass durch die vorgeschlagene Dekretsänderung der
Grosse Rat aufgewertet wird. Ich hatte seinerzeit
betont, dass es einer Diskriminierung des Grossen Rates
gleichkomme, wenn sich der Staatsschreiber in den
Verhandlungen des Grossen Rates aus zeitlichen Gründen

vertreten lassen müsse. Wir legen also Wert darauf,

dass der Staatsschreiber vor allem während der
Sessionen dem Grossen Rat zur Verfügung steht. Das
ist indessen nur möglich, wenn er von andern Aufgaben

durch zwei Vizestaatsschreiber entlastet wird. Wir
brauchen also einen zweiten Vizestaatsschreiber, damit

der Staatsschreiber diesen Rat wirklich aufwerten
kann durch seine Präsenz im Rate selber.
In einem Artikel im «Bund» vom letzten Sonntag kommt
Herr Hänsenberger, dem ich im übrigen herzlich danken

möchte, dass er das Problem einer Rationalisie¬

rung der Ratsverhandlungen aufgegriffen hat, auch auf
den finanziellen Aspekt der Angelegenheit zu
sprechen. In der erwähnten Ausgabe des «Bund» heisst es
wörtlich: «Man darf aber doch überlegen, ob nicht die
Sozialdemokraten einen welschen Bewerber stellen
müssten, ob nicht die Freisinnigen auf einen solchen
abgewerteten Vizestaatsschreiber verzichten sollten
und ob nicht die unentbehrliche Mitarbeit» - und nun
bitte ich Sie, gut zuzuhören - «der Kandidatin für diesen

Posten dem Staate Bern auf eine andere Weise
und ohne staastpolitisch bedeutsame Änderungen
erhalten bleiben könnte.» Es geht also nicht etwa darum,

weniger finanzielle Mittel aufzuwenden, wie
diesem sicher zutreffenden Kommentar des Herrn
Hänsenberger zu entnehmen ist. Ob diese oder jene
Lösung gewählt wird, wir benötigen gleich viele Stellen;
ihre Notwendigkeit wird bloss etwas anders motiviert.
Es geht in dieser Angelegenheit indessen um eine
staatspolitische Frage. Man will eine Fraktion offenbar
nicht unbedingt drin haben, weil man lieber selber den
allfälligen deutschsprachigen Vizestaatsschreiber stellen

möchte. Ich weiss, dass das Argument, es lasse
sich Geld sparen, heute zieht, doch schiesst dieses
Argument in dieser Diskussion am Ziel vorbei. Ich bin
ebenfalls gegen eine Aufblähung des Verwaltungsapparates,

kann aber eine solche Argumentation nicht
akzeptieren, wenn man auf der andern Seite zugibt,
es liesse sich für die betreffende Dame ein anderer
Posten finden, der ebenfalls Geld, und wahrscheinlich
nicht weniger, kosten würde.
Zum Schluss möchte ich ebenfalls erklären, dass auch
wir der Meinung sind, dass das Problem, das Herr
Hänsenberger aufgegriffen hat, weiterverfolgt werden
kann, doch erfordert dies Zeit. Wir haben ja von
Abklärungen bei andern Kantonen gesprochen. Bis alle
diese Abklärungen getroffen sind, können wir mit einer
Revision nicht zuwarten, wenn wir wirklich Wert darauf
legen, dass der Staatsschreiber dem Grossen Rat
vermehrt zur Verfügung steht und dass die Arbeiten auf
der Staatskanzlei speditiv erledigt werden können. Es
ist ein staatspolitisches Moment, wie dies seinerzeit
bereits Herr Regierungspräsident Bauder hervorgehoben

hat, das die sozialdemokratische Fraktion veranlasst,

Sie zu bitten, auf den Dekretsentwurf einzutreten
und ihm zuzustimmen.

Frau Boemle-Hasler. Der grosse Rat kann in eigener
Kompetenz über die Schaffung einer zweiten Vize-
staatsschreiberstelle beschliessen. Trotzdem sollten
wir uns überlegen, ob wir dieses Dekret mit gutem
Gewissen vor dem Stimmbürger vertreten können. Die
Fraktion der CVP hätte diesbezüglich, ehrlich gesagt,
Mühe. Wir haben in unserer Fraktion und im Kantonalvorstand

des alten Kantonsteils ausführlich über den
Dekretsentwurf gesprochen und sind zum Schluss
gekommen, dass die Vorlage beim Volk als das betrachtet

wird, was sie in Tat und Wahrheit beinhaltet, nämlich

eine Aufblähung der Staatskanzlei. Eine solche
Aufblähung wird umso weniger verstanden, als unser
Kanton in absehbarer Zeit kleiner wird.
Wir haben auch das Pflichtenheft der beiden
Vizestaatsschreiber etwas genauer unter die Lupe genommen

und festgestellt, dass dieses Pflichtenheft wohl
etwas gestreckt worden ist, damit es für zwei Personen

ausreicht. Es ist darin nicht nur Notwendiges,
sondern auch bloss Wünschbares enthalten - und bloss
Wünschbares kann sich unser Kanton zur Zeit einfach
nicht leisten. Die Stimmbürger haben uns mit der Ab-
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lehnung der Lerbermatt-Vorlage einen Wink in Richtung

sparsamerer Haushaltführung erteilt. Mit einer
sparsameren Staatsverwaltung ist aber die Schaffung
einer zweiten Vizestaatsschreiberstelle nicht zu vereinbaren.

Der Anspruch der französischsprechenden
Minderheit auf eine angemessene Vertretung in der Staatskanzlei

muss und kann auf andere Art gewahrt werden.

Der Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion hat
gesagt, es sei dringend notwendig, dass endlich etwas
gehe. Ich bin damit einverstanden, doch sollte man in
einem solchen Fall zuerst die eine Vizestaatsschreiberstelle

besetzen, die nun schon seit geraumer Zeit
vakant ist.
Die Fraktion der CVP empfiehlt Ihnen, auf den Dekretsentwurf

nicht einzutreten.

Katz. II est toujours ennuyeux de prendre la parole
dans un tel débat quand on est le cinquième orateur,
car il est difficile d'apporter des arguments nouveaux.
Je me bornerai par conséquent à quelques remarques.

La Députation du Jura bernois et de Bienne romande
s'est prononcée sans opposition en faveur de la création

d'un deuxième poste de vice-chancelier. Il est certain

que, comme on l'a dit, les Bernois de langue
française ont salué en son temps avec satisfaction l'adoption

de la règle selon laquelle soit le chancelier, soit
le vice-chancelier doit être de langue française, mais
il est bien clair que ce point devra être réexaminé lors
de la future revision de la constitution. Cependant, si
l'on nomme un chancelier et deux vice-chanceliers, je
pense que nos concitoyens de langue allemande
consentiront toujours à ce que les Romands soient
représentés au sein de la Chancellerie. Cela est extrêmement

important et, ainsi qu'on l'a déjà relevé, cela
permettra en outre une représentation des trois grands
partis. Ces considérations devraient conduire le Grand
Conseil à se rallier à la solution proposée par le
Gouvernement et la commission.
Je relève d'autre part à l'intention de ceux qui, comme
moi, sont pour une administration aussi économique
que possible, qu'il ne s'agit pas de créer un nouveau
poste. Le travail qui sera confié au nouveau vice-chancelier

ou à la nouvelle vice-chancelière sera du travail
effectif, qui doit de toute façon être accompli. Il ne
s'agit pas d'un travail de femme de ménage ou d'employé

subalterne, mais bel et bien de celui d'un
fonctionnaire de rang élevé, si bien que la différence entre
le traitement d'un tel fonctionnaire et celui de vice-
chancelier serait minime. Je crois donc que l'argument
de l'économie ne tient pas et je vous invite à vous
rallier à la solution proposée.

Graf, rapporteur. Les arguments que j'ai invoqués tout
à l'heure à l'appui du projet qui nous est soumis n'ont
pas été combattus dans leur essence. On a repris le
thème de l'Aufblähung. Je répète que les tâches qui
seront confiées au deuxième vice-chancelier sont déjà
partiellemment accomplies par le personnel actuel de la
Chancellerie. Il ne semble pas qu'elles s'accroîtront ni

que l'appareil administratif en soit enflé, si bien que
l'augmentation de dépenses qui en découlera pour l'Etat

ne sera pas de nature à inciter le peuple à s'opposer
à cette solution.

Il est toujours délicat pour un membre de ce conseil
de s'exprimer à propos d'objections émanant de
citoyens qui sont peut-être parmi ses électeurs. Je dirai

néanmoins que raisonnablement, la solution que nous
vous soumettons, sans être onéreuse, donne toutes les
garanties d'efficacité et de rationalisation nécessaires.
C'est pourquoi, encore une fois, je vous invite à
entrer en matière. Le mode d'élection des vice-chanceliers

est l'objet d'une disposition particulière du décret.
Pour l'heure, l'essentiel est que le Grand Conseil prenne

position quant au fond.

Martignoni, Regierungspräsident. Die Diskussion, die
jetzt stattgefunden hat, ist sozusagen eine Wiederholung

der Aussprache in der Maisession. Sie erinnert
mich ein wenig an den Vers des Suppenkaspars: «Nein,
diese Suppe ess' ich nicht, nein diese Suppe nicht!»
Ich könnte mich nun eigentlich bescheiden und
sagen: Die Fraktionen haben ihren Entscheid getroffen,
ich lasse den Dingen ihren Lauf. Es sind hier jedoch
Erklärungen abgegeben worden, die nicht stimmen.
Gestatten Sie mir deshalb, Ihnen einige «facts»
bekanntzugeben, Tatsachen, die durch keine Vernebe-
lungsversuche verwischt werden können:
Der erste «fact» ist bald in Vergessenheit geraten: Herr
Ory hat demissioniert und muss ersetzt werden.
Ein zweiter «fact»: Herr Ory hat schon seit fast zwei
Jahren nicht mehr in der Staatsverwaltung mitgewirkt.
Er bekam Urlaub.
Ein dritter «fact»: Seine Geschäfte sind von Fräulein
Etter als Sekretärin der Juradelegation sehr gut
wahrgenommen worden. Ich glaube, auch um diese Tatsache

kommen wir nicht herum.
Ein vierter «fact», den Sie selber beschlossen haben:
Im Dekret, das man jetzt revidieren will, heisst es in
Artikel 13 Absatz 3: «Der Vizestaatsschreiber ist
Stellvertreter des Staatsschreibers». Und in Artikel 17
Absatz 5 dieses Dekrets steht: «Einer der beiden muss
französischer Muttersprache sein». Dazu möchte ich
bemerken, dass ich kaum annehme, dass Sie etwa die
Absicht hätten, unseren ausgezeichneten Staatsschreiber

zu ersetzen. Folglich müsste eine andere Lösung
getroffen werden: entweder müsste man das Dekret
noch weiter ändern und die Vizestaatsschreiberstelle
abschaffen, oder man müsste den Passus streichen,
wonach der Staatsschreiber oder der Vizestaatsschreiber

französischer Sprache sein muss. Ich glaube, auch
darüber herrscht nur eine Meinung.
Nun gibt es, wenn man die Vakanz besetzen will,
verschiedene Möglichkeiten, und auch die wollen wir in
aller Offenheit miteinander diskutieren. Es besteht die
Möglichkeit, zwei Vizestaatsschreiberstelien und eine
Adjunktenstelle zu schaffen, wie das vorgeschlagen
ist. Ferner gibt es die Möglichkeit, eine
Vizestaatsschreiberstelle und zwei Adjunktenstellen vorzusehen,
eine Regelung, die im Prinzip der jetzigen entspricht.
Schliesslich gäbe es noch die Möglichkeit, die
Vizestaatsschreiberstelle aufzuheben und drei Adjunktensteilen

zu schaffen. - Nehmen wir die letzte Variante
voraus, ich glaube nicht, dass jemand in diesem Saale
der Meinung ist, es sei auf die Vizestaatsschreiberstelle
zu verzichten. Die Sprecherin der Fraktion der CVP
hat allerdings eine Andeutung in der Richtung gemacht,
man könnte die Angelegenheit noch auf eine andere
Art lösen. Wir sind durchaus bereit, so etwas zu prüfen,

doch glaube ich, in der heutigen Situation, wo wir
in ganz besonderem Masse darauf achten müssen,
dass wir den Berner Jura nicht vor den Kopf stossen
und ihm eine Vertretung in unserer obersten
Präsidialverwaltung zukommen lassen, ein Antrag auf Abschaffung

der Vizestaatsschreiberstelle fehl am Platze wäre.
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Herr Schweizer (Bern) hat gesagt, staatspolitische
Überlegungen hätten uns dazu geführt, den Antrag
auf Schaffung von zwei Vizestaatsschreiberstellen zu
unterbreiten. Ich muss ihm entgegenhalten, dass wir
uns auch von organisatorischen Überlegungen leiten
Messen und dass von mir aus gesehen die organisatorischen

Überlegungen mindestens so wichtig sind wie
die staatspolitischen; denn schliesslich hat eine gute
Organisation der Präsidialabteilung auch wieder ihre
staatspolitischen Auswirkungen. Nun müssen wir aber
klar sehen: Fräulein Etter ist Sekretärin der Juradelegation,

und wenn wir nicht von der Dekretsregelung,
die wir jetzt haben, abweichen wollen, müssen wir einen
Vizestaatsschreiber französischer Muttersprache wählen.

Ich frage Sie: Ist das richtig? Ich gebe zu, dass
man die Überlegung anstellen könnte, auch der
Vizestaatsschreiber, der französischer Muttersprache ist,
könnte Managementdienste leisten und als Stellvertreter

für Herrn Josi wirken. Auf der andern Seite wären
wir damit vor die Frage gestellt: Soll nun Fräulein
Etter, welche ihre Arbeit zur vollen Zufriedenheit
ausgeführt hat, das Sekretariat der Juradelegation weiterhin

führen, oder soll diese Aufgabe dem Vizestaatsschreiber

übertragen werden? Es würde uns dies
vor eine recht schwierige und heikle Situation stellen.

Nach genauer Abwägung aller Vor- und Nachteile sind
wir schliesslich zur Auffassung gelangt, dass der
Vorschlag, der Ihnen unterbreitet worden ist, eigentlich
der zweckmässigste ist. Herr Krähenbühl hat jedenfalls

keine leichte Aufgabe gehabt, und ich möchte ihm
durchaus attestieren, dass er als gewiegter Anwalt
aus der Situation herausgeholt hat, was sich überhaupt
herausholen Hess. Er hat gesagt, man sehe nicht, wo
die staatspolitische Schwerpunktbildung zu Gunsten
des Grossen Rates liege. Auf der andern Seite hat er
erklärt, die freisinnige Fraktion würde sehr grosses
Gewicht darauf legen, dass das Postulat Hänsenberger
betreffend Ratssekretariat weiterverfolgt werde. Ich
möchte nun doch die Frage stellen: Worauf kommt es
denn an? Wir sind der Auffassung, dass man die Frage

nach der Schaffung eines Ratssekretariates weiter
prüfen soll. Im vorliegenden Fall geht es aber in erster
Linie um die Besetzung einer Vakanz bei der
Staatskanzlei, und ich sehe nicht recht ein, warum man da nun
Schwerpunktinterpretationen machen will. Ich betone
nochmals: Es ist eine Vakanz bei der Staatskanzlei zu
besetzen, und was immer wieder behauptet wird, man
stehe im Begriffe, die Staatskanzlei aufzublähen, ist
völlig unzutreffend. Es kann keine Rede von einer
Aufblähung der Verwaltung sein. Wir besetzen also eine
Vakanz, und es geht nur noch um die Frage, wie wir
diese Operation nennen wollen. Auf diese Frage werden

wir vielleicht bei der Beratung des Besoldungsdekrets

zu sprechen kommen, wo es darum gehen
wird, wie die Einstufung vorzunehmen ist.
Herr Krähenbühl hat erklärt, wir würden organisieren,
aber keine Staatspolitik betreiben. Das ist richtig, und
die Regierung steht dazu. Wir wollen organisieren, und
wir wollen eine gute Organisation. Wenn Herr Krähenbühl

sagt, unser Vorschlag führe zwangsläufig zu
einer Vergrösserung des Verwaltungsapparates, so muss
ich ihm einfach entgegnen: Entweder hat Herr Krähenbühl,

als er diese Behauptung aufgestellt hat, das
«Milchbüchlein» nicht bei sich gehabt, oder ich selber
kann nicht mehr rechnen.
Ich möchte im weiteren unterstreichen, dass wir die
Frage des Ratssekretariates weiterhin verfolgen, also

das Postulat Hänsenberger nicht in der Schublade
verschwinden lassen. Wir werden vielmehr, wie es die
Präsidentenkonferenz beschlossen hat, die rechtlichen
Aspekte nach den verschiedensten Richtungen hin
abklären lassen.
Wenn gesagt worden ist, dem Grossen Rat sollte mehr
Gewicht gegenüber der Regierung gegeben werden,
so möchte ich nicht etwa auf das Gewicht von 200 zu
9 zu sprechen kommen. Ich muss aber betonen: Es ist
in erster Linie Sache des Grossen Rates selber, sein
Gewicht zum Ausdruck zu bringen, und zwar in seinen
Verhandlungen. Erlauben Sie mir, auf die Vergangenheit

hinzuweisen. Der Grosse Rat war schon immer sehr
kritisch, und ich schätze das. Ich war ja selber Mitglied
des Grossen Rates. Ich glaube indessen, dass mit den
Argumenten gefochten werden muss, die vorhanden
sind. Der Grosse Rat kann seine Qualität am besten
mit seiner Ratsarbeit und weniger durch einen
Vizestaatsschreiber weniger oder mehr zum Ausdruck bringen.

Wie Sie wissen, haben wir lange über die Frage
gestritten, wer den oder die Staatsschreiber wählen soll.
Der Regierungsrat ist noch immer der Auffassung, dass
wenn die neue Lösung mit zwei Vizestaatsschreibern
gewählt wird, es sich dabei in erster Linie um
Stabsfunktionen handeln wird, welche durch die Regierung
besetzt werden sollten. Diese Stabsfunktionen sollen
indessen in keiner Art und Weise ein Präjudiz schaffen

gegenüber einer allfälligen späteren Vakanz beim
Posten des Staatsschreibers. Ich möchte nicht etwa
missverstanden sein, Herr Josi. Sie sind uns noch sehr
lange recht. Wenn sich aber einmal die Frage der
Nachfolge des jetzigen Staatsschreibers stellen wird,
so glaube ich, wird es für Sie, meine Damen und Herren,

besser sein, wenn die Vizestaatsschreiber durch
den Regierungsrat und der Staatsschreiber durch
den Grossen Rat gewählt werden. Auf diese Weise ist
der Grosse Rat frei, seine Meinung entsprechend zum
Ausdruck zu bringen.
Mit Herrn Schweizer (Bern) bin ich durchaus
einverstanden, dass es einen staatspolitischen Akt der
Mitbeteiligung der Parteien gibt, und gerade die Form
der Organisation, die wir Ihnen vorschlagen, macht
diesen staatspolitischen Akt glaubwürdig, indem er
nämlich aus der Organisationsform heraus sehr gut
realisiert werden kann.
Die Sprecherin der Fraktion der CVP hat erklärt, man
hätte Mühe, dieses Dekret vor dem Volk zu vertreten.

Wahrscheinlich ist in dieser Äusserung ein Korn
Wahrheit enthalten; denn es wäre relativ schwierig,
dem Volk verständlich zu machen, dass es sich bei der
vorgeschlagenen Änderung im Grunde genommen nur
um die Umbenennung einer bereits bestehenden Funktion

handle. Auf der andern Seite kämen wir aber
nirgends hin, wenn wir sogar bei der Beurteilung
organisatorischer Fragen das politische Moment in den
Vordergrund rücken müssten. Diese Vorlage ist indessen

nicht zuletzt — ich sage das insbesondere an die
Adresse der CVP-Fraktion - auch aus der Überlegung
heraus entstanden, es sei der Anspruch der sprachlichen

Minderheit auf Vertretung in der Staatskanzlei
sicherzustellen, und wir sind denn auch überzeugt, dass
mit der vorgeschlagenen Dekretsänderung die sprachliche

Minderheit am besten zum Zuge kommt. Das ist
ein wesentlicher Aspekt, den wir in diesem
Zusammenhang nicht übersehen dürfen.

Ich bitte, Sie auf den Dekretsentwurf einzutreten.
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Präsident. Herr Hansen berger beantragt Wiedereröffnung

der allgemeinen Diskussion zum Eintreten.
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir vor noch
nicht sehr langer Zeit einen solchen Fall in der
Präsidentenkonferenz besprochen haben. Die Präsidentenkonferenz

ist im Sinne einer Interpretation unserer
Geschäftsordnung der Meinung, dass, wenn der Rat keine
Einwendung erhebt, die Diskussion wieder eröffnet
werden kann. Ich frage somit den Rat an, ob er
einverstanden ist, dass wir Herrn Hänsenberger noch das
Wort erteilen. (Zustimmung)

Hänsenberger. Es scheint mir, ein Teil des Gewichts
des Grossen Rates, das vorhin Herr Regierungspräsident

Martignoni angetönt hat, liege auch darin, dass
die Diskussion im Grossen Rat nicht geschlossen wird,
wenn sich noch ein Mitglied dieses Rates äussern will,
auch wenn der Vertreter des Regierungsrates bereits
gesprochen hat. Der Grossratssaal ist der Saal des
Grossen Rates, und die Diskussion ist geschlossen,
wenn die Mitglieder dieses Rates nicht mehr sprechen
wollen. Da aber vorhin der Ratspräsident ganz formell
die Diskussion geschlossen hat, liegt die Sache hier
etwas anders. Ich danke Ihnen deshalb, dass ich noch
auf die Eintretensfrage zurückkommen darf.
Als Antwort auf die bisherigen Ausführungen der
Fraktionssprecher in der Maisession und heute hat nun
Herr Regierungspräsident Martignoni einige «facts»
genannt. Er geht davon aus, es liege eine Demission Ory
vor. Gerade dieser Umstand hätte indessen dazu führen

können, dass wir bereits seit fast einem halben
Jahr einen neuen Vizestaatsschreiber haben könnten,
einen Vizestaatsschreiber, der im Amt ist, und nicht,
wie der zweite «fact» gelautet hat, seit zwei Jahren
keinen entsprechenden Mitarbeiter bei der Staatskanzlei

haben.
Die dritte Tatsache, dass Fräulein Etter ihre Aufgabe
als Sekretärin der Juradelegation sehr gut erfüllt hat,
ist überhaupt kein Grund, die Stelle eines zweiten
Vizestaatsschreibers zu schaffen. Herr Schweizer (Bern)
war so liebenswürdig, aus einem Artikel von mir zu
zitieren. Wir können die unentbehrliche Mitarbeit von
Fräulein Etter dem Staate Bern sicher auch erhalten,
ohne dass wir die Stelle eines zweiten Vizestaatsschreibers

schaffen.
Der vierte «fact» bezog sich auf die Notwendigkeit
einer Berücksichtigung des welschen Elements. Hier
komme ich nun tatsächlich nicht mehr mit, vor allem
wenn man von den französischsprachigen Bielern aus
erklärt, sie würden dem neuen Dekret zustimmen, weil
damit eine Vertretung des welschen Elements in der
Staatskanzlei gesichert werde. Das welsche Element
ist meiner Meinung nach am besten gesichert mit dem

bisherigen Dekret, wonach entweder der Staatsschreiber

oder der Vizestaatsschreiber französischer Zunge
sein muss. Aber auch diese Frage wird bei der nächsten

Verfassungsrevision zu behandeln sein.
Mir scheint, wir sollten nichts präjudizieren, bevor wir
nicht unseren Staatsaufbau im Hinblick auf die Abtrennung

des Nordjuras gründlich geprüft und eventuell
die Mitgliederzahl des Grossen Rates reduziert haben.

Herr Hügi hat den schönen Satz zitiert, beim Einfachen
zu bleiben. Beim Einfachen bleiben heisst, beim
heutigen Dekret verbleiben. Darnach wählen wir einen
Vizestaatsschreiber. Aber, meine Herren Sozialdemokraten,

nicht die Freisinnigen wählen euch euren
Vizestaatsschreiber. Ihr könnt indessen die Vizestaats-
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schreiberstelle für euch beanspruchen, und zwar auf
Grund eines Wettbewerbs unter den Parteien. Es
besteht durchaus die Möglichkeit, für diesen Posten
einen Kandidaten aufzustellen. Er muss aber nach dem
heute geltenden Dekret französischer Muttersprache
sein, und damit hätten wir das welsche Element
berücksichtigt.
Ich bin also der Meinung, es sei auf den vorliegenden
Dekretsentwurf nicht einzutreten.

Martignoni, Regierungspräsident. Es geht mir nicht
etwa darum, das letzte Wort zu haben, Herr Hänsenberger.

Es ist mir aber bei Ihren soeben gemachten
Ausführungen ein Passus aus einem Werk von Shakespeare

in den Sinn gekommen: «Den andern giltst du
als der beste Mann, und diesen Glauben nehm' ich
freudig an». Leider stammt dieses Wort aus dem
Theaterstück «Viel Lärm um Nichts». Ich möchte damit

nicht etwa sagen, dass das, was wir hier diskutieren,

nichts ist; ich möchte Sie indessen bitten - und
deshalb habe ich nochmals das Wort verlangt -, die
Sache nicht zu dramatisieren. Ich glaube, die Frage
der Organisation der Staatskanzlei ist nun wirklich
keine Frage, die Anlass zum Dramatisieren gibt. Ich
gestehe Ihnen offen: Wenn Ihr Rat den Antrag des
Regierungsrates ablehnen sollte, würde der
Regierungsrat deswegen noch keineswegs die schwarze
Flagge hissen. Wir finden aber, dass das, was wir
Ihnen vorschlagen, vom organisatorischen Gesichtspunkt

aus richtig ist.

Abstimmung

Für Eintreten 128 Stimmen
Für Nichteintreten 29 Stimmen

Detailberatung

Art. 13

Rentsch. Wenn die freisinnige Fraktion und ich sich
treu bleiben wollen, müssen wir Ihnen den Antrag stellen,

es sei die ursprüngliche Fassung von Artikel 13 zu
beschliessen, wonach wir einen Vizestaatsschreiber
haben, der zusammen mit dem Regierungspräsidenten,
dem Regierungsvizepräsidenten und dem Staatsschreiber

das Büro des Regierungsrates bilden.
Ich will nicht nochmals auf alle Argumente eingehen.
Nur eines sei hier unterstrichen: Man sollte sich bei

jeder Dekrets- und Gesetzesrevision vermehrt die Frage

stellen: Was geschieht, wenn wir die Revision nicht
durchführen? Im vorliegenden Fall geschieht etwas
Wesentliches. Der Regierungsrat wird in der Lage sein,
auf Grund von Artikel 17 der Revisionsvorlage die
vakante Stelle eines Vizestaatsschreibers bereits in seiner

nächsten Sitzung zu besetzen. Das ist das Wesentliche

an der ganzen Übung. Wir müssen doch zugeben,

dass gegenüber dem jetzigen Zustand, der
bereits seit längerer Zeit andauert, der ursprüngliche
Zustand eine namhafte Verbesserung bedeutet. Ich bitte
Sie somit, die ursprüngliche Fassung von Artikel 13 zu
beschliessen.

Abstimmung

Für den Antrag des
Regierungsrates und der Kommission 113 Stimmen

Für den Antrag Rentsch 22 Stimmen
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Art. 17

Graf, rapporteur. L'article 17 fixe entre autres le mode
d'élection des deux vice-chanceliers. Au sein de vos
groupes, vous avez sans doute comparé les avantages
et inconvénients des deux modes d'élection possibles:
par le Grand Conseil ou par le Conseil-exécutif. Etant
donné l'importance que l'on veut donner aux deux postes

de vice-chanceliers et aussi pour revaloriser le
Grand Conseil, il a paru à certains d'entre nous qu'il
était indiqué d'attribuer au Grand Conseil la compétence

en matière de nomination, mais la raison ayant
pris le dessus, semble-t-il, on est arrivé à la conclusion

qu'il valait mieux, tout compte fait, désigner le
Conseil-exécutif comme autorité de nomination.
Personnellement, j'aurais préféré que les vice-chanceliers

soient désignés par le Grand Conseil, mais après
avoir entendu les explications du Conseil-exécutif, je
me suis rendu à ses arguments et, pour des raisons
pratiques, je me suis rallié à l'article 17 tel qu'il figure
dans le projet et disposant que le chancelier est élu

par le Grand Conseil - c'est normal, c'est notre homme

- et que les deux vice-chanceliers sont nommés
par le Conseil-exécutif.
Une autre disposition de l'article 17 a retenu un court
instant l'attention de la commission: c'est la disposition

selon laquelle l'un des trois au moins doit être
titulaire de la patente bernoise d'avocat ou de notaire ou
être en possession d'une formation juridique complète
acquise dans une université. Ce doit donc être un
universitaire. Le fait que les premières conditions énoncées
soient la possession d'un brevet d'avocat ou celle d'un
brevet de notaire n'est pas l'effet du hasard, mais
indique que l'on donnera la préférence à un avocat ou
à un notaire. Cette condition n'est pas absolument
indispensable, mais sa mention indique simplement une
préférence dans le choix à faire.
Je crois que l'alinéa 4 de l'article 17 peut être accepté
dans sa présente forme.

Angenommen.

Il

Angenommen.

Titel und Ingress

Angenommen.

Schlussabstimmung

Für Annahme des Dekretsentwurfes 119 Stimmen

Dagegen 18 Stimmen

Dekret über die Besoldung der Behördemitglieder und
des Personals der bernischen Staatsverwaltung (Änderung)

Eintretensfrage

Graf, rapporteur. Le décret actuellement en discussion
est le corollaire de l'objet précédent. Dès l'instant où
le Grand Conseil approuve la création d'un second
poste de vice-chancelier, il lui incombe naturellement
de classer cette fonction dans l'échelle des
traitements. Le Conseil-exécutif propose de colloquer le
vice-chancelier dans la classe de traitement applicable
aux secrétaires de Direction I. En fait, les secrétaires
de Direction sont groupés dans les classes II, I et I A

et il me paraît, étant donné l'importance que nous voulons

attribuer à la fonction de vice-chancelier, opportun
de classer ses titulaires dans la classe I A, mais

nous ne voudrions pas que cela soit fixé trop explicitement

dans le décret.
La commission ne s'est pas prononcée sur ce point,
ayant accepté les propositions du Conseil-exécutif telles

quelles, mais après avoir examiné les tâches des
vice-chanceliers et le rôle qu'ils seront appelés à jouer
lorsqu'ils seront appelés à représenter l'Etat dans les
discussions, en particulier avec le Jura bernois - car,
il ne faut pas se faire d'illusions: le vice-chancelier qui
sera chargé des affaires de langue française devra
discuter non seulement avec le Grand Conseil, mais
encore avec une série d'autres personnes et personnalités,

des commissions, des groupements etc. un peu
partout dans le canton - et de ce fait, sa collocation en
classe I A semble justifiée. Pour le moment et en tout
cas dans la situation actuelle, la classe de traitement
correspondant à celle du secrétaire de Direction I

paraît convenir, mais encore une fois, il ne faut pas
délimiter trop strictement la place qu'occuperont les
vice-chanceliers dans l'échelle des traitements et j'estime

que l'on doit simplement indiquer qu'ils sont rangés

dans les classes de traitement applicables aux
secrétaires de Direction.
Cette proposition diffère de celle du Gouvernement et
qui a été acceptée par la commission et je la laisse à
votre appréciation.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.

Detailberatung

Art. 2 Abs. 2

Martignoni, Regierungspräsident. Hier handelt es sich
meines Erachtens um eine wichtige Frage. Es schimmert

durch, was man vorhin in der Eintretensdebatte
diskutiert hat. Es geht um die Einstufung und damit
um die Funktionsdeklarierung der Vizestaatsschreiber.
Nach heute geltender Ordnung ist der Vizestaatsschreiber

in die Klassen A4 bis A6 eingereiht (neu Klassen
25 bis 27). Das ist eine recht hohe Einstufung, da wir
bekanntlich 28 Besoldungsklassen kennen. Der
Regierungsrat schlägt Ihnen vor, die Vizestaatsschreiber
in die Klassen 22 bis 24 einzuteilen, wie sie auch für die
Direktionssekretäre I gelten. Demgegenüber beantragt
Herr Graf, das Spektrum weit zu öffnen ,und zwar von
der Klasse 19 bis zur Klasse 26. Davor muss ich Sie
indessen aufs entschiedenste warnen. Machen wir uns
doch in diesem Rate nichts vor. Glauben Sie, dass je
einmal ein Vizestaatsschreiber in die Klasse 19 eingereiht

würde? Wer dies behaupten wollte, müsste noch
an den Storch glauben! Ich bin im Gegenteil überzeugt,
dass wenn wir das Spektrum auf diese Weise öffneten,
die Vizestaatsschreiber innert kurzer Zeit in der
Besoldungsklasse 26 figurieren würden. Auf der andern
Seite vertrete ich die Ansicht, dass die Vizestaatsschreiber

in erster Linie Stabsmitarbeiter sind und deshalb
auch als solche bezeichnet und besoldungsmässig
eingestuft werden sollen. Wenn ich überblicke, was ein
Direktionssekretär I leistet, so wäre es nach meinem
Dafürhalten nicht gerecht, die Vizestaatsschreiber
höher einzustufen. Aus diesem Grunde halte ich dafür, es
beim Antrag von Regierungsrat und Kommission (Klassen

22 bis 24, wie sie für Direktionssekretäre I gelten)
bewenden zu lassen.
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Abstimmung

Für den Antrag des Regierungsrates
und der Kommission Grosse Mehrheit
Für den Antrag Graf Minderheit

II

Angenommen.

Titel und Ingress

Angenommen.

Schlussabstimmung

Für Annahme des Dekretsentwurfes 104 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Versicherungsgericht. Schaffung einer weiteren
vollamtlichen Richterstelle.

Hügi, Präsident der Justizkommission. Ich kann mich
zu diesem Geschäft sehr kurz fassen. Sie haben den
Vortrag der Justizdirektion erhalten, und die Justizkommission

unterstützt voll und ganz den Antrag der
Justizdirektion. Sie wissen bereits aus den jährlichen
Verwaltungsberichten und aus den jeweiligen
Berichterstattungen der Mitglieder der Justizkommission, dass
unsere Gerichte mit Arbeit überlastet sind. Man wird
deshalb kaum erstaunt sein, wenn demnächst auch ein
gleichlautender Antrag für das Obergericht unterbreitet

wird. Unser letzter Besuch beim Obergericht hat
uns nämlich gezeigt, dass ebenfalls das Obergericht unter

einer übermässigen Belastung leidet. Wenn man
Wert darauf legt, dass unsere bernischen Gerichte
speditiv arbeiten und gut motivierte Urteile fällen, ist
es notwendig, ihnen die erforderlichen Richter zur
Verfügung zu stellen. Auf Seite zwei des Vortrages wird
ausgeführt, dass die vermehrte Geschäftslast in erster
Linie auf Beschwerden zurückzuführen ist, die Fälle
aus der Invaliden- und der Arbeitslosenversicherung
betreffen.
Wir haben dem Justizdirektor unter anderem die Frage

gestellt: Wie würde es sich verhalten, wenn im Falle
einer Pensionierung, die ja automatisch erfolgt, eine
Versicherungsrichterstelle wieder abgebaut werden
könnte? Der Herr Justizdirektor hat uns erklärt, dass
einem solchen Stellenabbau nichts im Wege stünde,
dass man also keine Angst vor einer späteren
Oberdotierung mit Versicherungsrichtern zu haben brauche.

Die Justizkommission beantragt Ihnen einstimmig
Gutheissung des Geschäftes.

Präsident. Ich möchte betonen, dass es jetzt nur um
die Stellenschaffung geht. Wird dem entsprechenden
Antrag zugestimmt, so wird die Wahl zusammen mit
den übrigen Wahlen in der zweiten Sessionswoche
stattfinden.

Hof. Im Namen der CVP-Fraktion gebe ich Ihnen
bekannt, dass wir den Antrag des Regierungsrates und
der Justizkommission auf Wahl eines weiteren
vollamtlichen Richters des Versicherungsgerichts einstimmig

unterstützen. Unsere Fraktion ist der Auffassung,
dass es nicht angeht, die Erledigung von
Sozialversicherungsfällen zu verzögern. Vielmehr muss den
Vorschriften im Dekret betreffend die Organisation der

Staatsverwaltung auch von den Gerichten vermehrt
Nachachtung verschafft werden. Unsere Fraktion ist
ebenfalls der Auffassung, dass die Frage der Zahl der
nebenamtlichen Versicherungsrichter neu überprüft
werden muss, denn mit der heutigen Dotation an
nebenamtlichen Richtern ist es oft schwierig, das für die
Verhandlungen notwendige Quorum von fünf Richtern
je Kammer zu bestimmen.

Jaberg, Justizdirektor, Berichterstatter des Regierungsrates.
Ich stelle mit Befriedigung fest, dass diese Vorlage

nicht bestritten ist. Ich nehme an, dass Sie die
Ausführungen auf Seite 4 des Vortrages gelesen haben,
wonach sich innerhalb von 4 Jahren die Geschäfte
beim Versicherungsgericht verdoppelt haben. Im letzten

Jahr mussten 459 Rückstände übertragen werden,
was einer gleichen Anzahl Geschäfte entspricht, wie
früher in einem Jahr eingegangen sind. Daraus resultiert

eine Verzögerung in der Entscheidung mit
entsprechenden Konsequenzen namentlich in bezug auf
die Invaliden- und die Arbeitslosenversicherung.
Wir mussten eine Lösung suchen, die sich sofort
realisieren lässt, indem sie sich auf das Gesetz abstützt.
Die vorgeschlagene Neuregelung sieht nun die Schaffung

einer weiteren vollamtlichen Richterstelle vor. Zur
Zeit sind beim Versicherungsgericht vollamtliche
Richterstellen besetzt, während das Gesetz die Schaffung

von 4 Richterstellen erlauben würde.
In einem Gespräch mit dem Versicherungsgericht selber

wurde aber auch festgestellt, dass es notwendig
ist, das Gesetz und Dekret ebenfalls in bezug auf die
Zahl der nebenamtlichen Richter zu überprüfen. Wir
waren vielleicht seinerzeit, bei der Schaffung des
Gesetzes und des Dekrets, etwas zu optimistisch in bezug
auf die Beurteilung der Geschäftslast des
Versicherungsgerichts, so dass wir der Frage einer Erweiterung
der Zahl der nebenamtlichen Richter zu wenig
Aufmerksamkeit schenkten. Zuhanden von Herrn Grossrat

Hof und des Grossen Rates ganz allgemein stelle
ich also fest: Wir werden die Frage der Erhöhung der
Zahl der nebenamtlichen Richter, aber auch die Frage
der Ernennung ausserordentlicher hauptamtlicher Richter

prüfen und dem Grossen Rat bei nächster
Gelegenheit einen entsprechenden Antrag unterbreiten. Für
heute müssen wir uns jedoch mit dem vorliegenden
Antrag begnügen, weil die Ernennung eines zusätzlichen

Richters und damit der Abbau der Rückstände
vordringlich ist.

Präsident. Ich stelle fest, dass der Antrag der
Justizkommission unbestritten ist. Sie haben ihm somit
stillschweigend zugestimmt.

Staatsverwaltungsbericht der Präsidialabteilung für
1975

Haudenschild, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Nach Artikel 39 unserer Geschäftsordnung

prüft die Staatswirtschaftskommission unter
anderem den Staatsverwaltungsbericht und die Geschäftsführung

der Regierungsdirektionen und erstattet dem
Grossen Rat darüber Bericht. Bemerkt sie Mängel oder
Missbräuche in der Staatsverwaltung, so stellt sie zu
deren Beseitigung dem Grossen Rat Anträge. Das ist
der Auftrag, den die Staatswirtschaftskommission im
Zusammenhang mit dem Verwaltungsbericht hat. In

diversen Pressevorschauen ist die Behandlung des
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Staatsverwaltungsberichtes mehr oder weniger als
Routineangelegenheit abgetan oder sogar als
Ritual bezeichnet worden, dem in unserem politischen
System Bedeutung zukommen könnte; man musste aber
zwischen den Zeilen lesen, dass diesem Geschäft
bei uns offenbar keine Bedeutung zukomme. Die
Durchleuchtung der Verwaltung erschöpfte sich in
mehr oder weniger tiefgründigen Ergänzungen des
Verwaltungsberichts - ich zitiere aus dem «Berner
Tagblatt» - durch den beauftragten Sprecher der
Staatswirtschaftskommission, und die Behandlung des
Verwaltungsberichtes werde eher zu einer langwierigen
als ergiebigen Sache, weil die bernischen Verwaltungsdirektionen

so gut geführt seien, dass es besonders
einem durchschnittlich informierten Parlamentarier -
nicht etwa einem durchschnittlichen Parlamentarier -
schwer falle, «Angriffsflächen für skandalöse Enthüllungen

zu finden». Es bleibe deshalb beim resignierten
Trost, dass man es im allgemeinen ja schon recht
mache. Wenn diese Schlussfolgerungen auch etwas
pointiert ausgefallen sind, so muss ich immerhin
sagen, dass sie offenbar auf einer erhärteten Praxis
basieren. Ich möchte aber gleichzeitig bemerken, dass
wir uns in der Staatswirtschaftskommission bemühen,
unsere Sache möglichst gründlich und recht zu
machen, auch wenn wir keine skandalösen Enthüllungen
aufzeigen können. Ich darf Ihnen versichern, dass mit
Bezug auf die Präsidialabteilung Herr Kollege René
Bärtschi und ich den uns erteilten Auftrag nach
bestem Wissen und Gewissen ausgeführt haben. Aber
auch bei der Präsidialabteilung ist zu vermerken: keine
skandalösen Enthüllungen!
Wir haben einzeln oder zu zweit an verschiedenen
Tagen sämtliche Büros und Keller der Präsidialabteilung
(mit ganz wenigen Ausnahmen) besucht und dabei
mit den Chefbeamten, dem Staatsschreiber und dem
Regierungspräsidenten Gespräche geführt, wobei zu
bemerken ist, dass der jetzige Regierungspräsident
streng genommen gar nicht für das Berichtsjahr
verantwortlich zeichnet, denn zu jener Zeit war ein
anderes Mitglied des Regierungsrates Regierungspräsident.

Der allgemeine Eindruck, den wir bei diesem
Rundgang erhalten haben, darf als gut bezeichnet werden.

Wenn ich mir trotzdem ein paar kritische Bemerkungen

gestatte, so sind sie grundsätzlicher Natur
und richten sich nicht gegen einzelne Personen. Es
sind vielmehr Empfehlungen an den Gesamtregierungs-
rat, der ja für die Geschäftsführung der einzelnen
Direktionen wie für den Verwaltungsbericht verantwortlich

zeichnet.
Wer den allgemeinen Teil der Einleitung auf den Seiten

1 und 2 des Staatsverwaltungsberichts liest,
bekommt ein etwas merkwürdiges Gefühl. Es ist dort sehr
viel von Zeitdruck, Sachzwängen, Sonderanstrengungen,

Personalknappheit, Verzögerungen und ähnlichem
die Rede. Gerade im Blick auf das, was wir heute im
Zusammenhang mit der Vorlage zur Einführung von
zwei Vizestaatsschreiberstellen diskutiert haben, muss
ich hier feststellen, dass auf Grund dessen, was im
Präsidialbericht steht, hier organisatorisch noch
etwas drin liegt. Was die Staatskanzlei im allgemeinen
betrifft, hat man diesen Eindruck in der Diskussion
um die Vizestaatsschreiberstellen erhalten, und dieser
Eindruck ist denn auch bei unserem obligaten Besuch
auf der Verwaltung über weite Strecken bestätigt worden.

Persönlich bin ich überzeugt, dass man die
vielfältigen Aufgaben dieser Stabsstelle (mit oder ohne
Parlamentssekretär und mit noch so vielen Vizestaats¬

schreibern) nicht oder nur unbefriedigend lösen kann,
wenn man nicht versucht, die Lage vorweg frei von
parteipolitischen Überlegungen, also allein vom
organisatorischen Auftrag, das heisst von der Aufgabe
her, zu beurteilen. Es macht den Anschein, als ob man
sich zuständigenorts nicht ganz im klaren darüber ist,
was man von einer Stabsstelle erwarten kann oder soll,
wie man sie zu konzipieren und einzusetzen hat und
mit welchen personellen und materiellen Mitteln sie
zu dotieren ist. Diese Feststellungen werden durch
die Tatsache erhärtet, dass der Regierungsrat in den
rund 6 Jahren, die ihm zur Verfügung gestanden
haben, kein einziges der 4 im Organisationsdekret durch
den Grossen Rat beschlossenen Organisationsregle-
mente oder Pflichtenhefte für die Präsidialabteilung
erlassen hat. Nach meiner Meinung und nach der
Meinung meines Begleiters ist es endlich an der Zeit,
mit dem «Basteln» aufzuhören und Organisation und
Einsatz der Staatskanzlei durch eine kompetente, wirklich

unabhängige Fachinstanz von Grund auf
überprüfen zu lassen, worauf das Ergebnis dieser Ueber-
prüfung dann auch zu akzeptieren und durchzusetzen
ist. Das gilt insbesondere auch für den Auftrag, den
die Staatskanzlei im Grossen Rat zu erfüllen hat. Auf
der Seite 2 des Verwaltungsberichts können Sie selber

nachlesen, wie die Staatskanzlei die Situation
beurteilt. Sobald man einmal weiss, was man will, sollte
man primär die Reglemente erlassen und damit eine
klare Konzeption kundtun. Das wäre auch für das
Personal von Vorteil, das unter den Sachzwängen,
Sonderanstrengungen und «Feuerwehrübungen» am meisten

zu leiden hat.
Was die einzelnen Abteilungen und Dienststellen der
Staatskanzlei betrifft, ist im Sektor Drucksachen zu
vermerken, dass die Einbringung und der Versand der
Grossratsakten, offenbar wegen der Wünsche einer
beachtlichen Zahl von Ratsmitgliedern, nicht mit der
gebotenen Wirtschaftlichkeit erfolgen kann. Die einen
möchten die Drucksachen lieber auf einmal bekommen,

die andern lieber tropfenweise. Das führt dazu,
dass dieser Versand einen sehr grossen Aufwand
erfordert. Positiv darf man feststellen, dass sich die
Drucksachenzentrale bemüht, ihren Einkauf möglichst
nach privatwirtschaftlichen Kriterien auszurichten. Ob
es organisatorisch zweckmässig ist, dass sich zwei
Abteilungen der Staatskanzlei nebeneinander mit den
Drucksachen befassen, die eine mit dem Einkauf und
dem Druck, die andere mit der Gesetzes- und
Formularsammlung, dem Verkauf und Versand, ist organisatorisch

gesehen sehr fraglich. Mir scheint, die
optimale Lösung würde darin liegen, alle Sparten des
Drucksachenwesens in einer Zentrale zusammenzufassen

und sie, entsprechend gegliedert, einem einzigen
Chef zu unterstellen. Offenbar stehen hier Personen
wieder einmal mehr einer guten Organisation im Wege.

Interessante Aspekte hat der Besuch beim Staatsarchiv

am Falkenplatz als weitere Dienststelle der
Präsidialabteilung geboten. In diesem relativ modern
konzipierten Gebäude sind nicht weniger als 12 km Archivalien

untergebracht. Der Zentrale ist als Filiale das
Archiv des ehemaligen Fürstbistums Basel in Pruntrut
untersteilt, dessen Regale einen weiteren Kilometer
Archivraum beanspruchen. Den allgemeinen Auftrag
des Staatsarchivs musste ich den «Bernischen
Informationsblättern» entnehmen, weil auch hier das
Pflichtenheft fehlt. Der Auftrag des Staatsarchivs besteht im
Sammeln, Bewahren und Erschliessen des gesamten
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erhaltenswürdigen Schriftgutes der kantonalen
Zentralverwaltung und des Obergerichts. Das Reglement,
wie es Artikel 20 Absatz 2 des Dekrets vorschreibt,
fehlt jedoch. Das wirkt sich unter Umständen nachteilig

aus, weil keine bindenden Weisungen über die
Ablieferung von Archivmaterial durch die einzelnen
Direktionen bestehen, wodurch die Erfüllung des archi-
valischen Auftrages auf recht wackeligen Füssen steht
oder mindestens erschwert wird. Es sei hier unterstrichen,

dass im Staatsarchiv eine Unmenge Arbeit in
aller Stille mit einer verhältnismässig kleinen, mehrheitlich

wissenschaftlich geschulten und von ihrer Aufgabe
direkt besessenen Equipe bewältigt wird. Dieses
Institut will aber nicht nur in der Abgeschiedenheit
verharren, will nicht nur die Vergangenheit in die Zukunft
hinüberretten, sondern möchte auch einer interessierten

Gegenwart dienen. Zu diesem Zwecke ist eine
moderne, leistungsfähige Serviceorganisation aufgebaut
worden, die im Prinzip jedermann gratis zur Verfügung
steht, sofern nicht allzu aufwandträchtige Wünsche
geäussert werden.
Herr René Bärtschi und ich haben auch dem Amt für
Information und Dokumentation (AID) einen Besuch
abgestattet. Sein Auftrag ist in Artikel 19 Absatz 1 des
entsprechenden Dekrets generell umschrieben. Die
Interpretation dieses Auftrages wird mehr oder weniger
dem Leiter überlassen, indem das Pflichtenheft des
Regierungsrates auch für dieses Amt noch aussteht.
Es gehe auch ohne Pflichtenheft, hat man uns erklärt -
dies aber vielleicht nur solange, als die Leitung und
das Personal dieses Amtes ihrer Arbeit mit der Sorgfalt

obliegen, wie das heute offenbar der Fall ist. Die
Problemstellung, vor allem was die Information anbelangt,

ist nicht einfach. Wo hört beispielsweise die
Information auf, und wo fängt unerlaubte Propaganda
an? Ein anderes Problem ist die Zusammenarbeit mit
den Direktionen. Letztlich soll über Information angeblich

der Regierungsrat entscheiden. Auch das ist
indessen nirgends schriftlich festgelegt, weil die Art des
Auftrages an das AID möglichst weitgehende journalistische

Freiheit erfordere, wie uns der Herr Regierungspräsident

erklärt hat. Ich bin hier etwas anderer
Meinung und habe den Eindruck erhalten, das sei auch bei
den direkt Beteiligten der Fall. Ich bin auch für eine
freiheitliche Arbeitsweise, doch erachte ich für eine
reibungslose Zusammenarbeit des AID mit den Direktionen

und der Exekutive ein Pflichtenheft gerade in dieser

heiklen Sparte als notwendig. Es müssen hier
eindeutige Kompetenzen festgelegt werden, um dem
Personal nicht Schwierigkeiten bei der Ausübung seiner
Tätigkeit zu bereiten.
Die Dokumentationsstelle ist noch im Embryonalzustand;

es sind aber sehr gute Ansätze vorhanden, und
man scheint auch hier den Servicegedanken begriffen

zu haben. Es ist zu hoffen, dass der Benützer diesen

Servicegedanken nicht allzusehr strapaziert, indem
er zum Beispiel annimmt, wie das vorgekommen sein
soll, dass die Dokumentationsstelle ihm gratis und
franko auch fixfertige Ansprachen liefere.
Neben den organisatorischen Fragen haben wir auch
kleinere oder grössere Einzelprobleme verschiedenster
Art und Bedeutung erörtert, zum Beispiel Fragen
betreffend die Gestaltung des Verwaltungsberichtes, die
Nebenbeschäftigung der Regierungsräte, den Wohnsitz

der Regierungsräte und die Frage, ob es richtig
sei, dass der amtierende Regierungspräsident den
Verwaltungsbericht seines Vorgängers vertritt, also zu
etwas Red und Antwort stehen muss, wofür er gar

nicht die Verantwortung trägt. Ich glaube, es sollte
jenes Mitglied des Regierungsrates Rechenschaft
ablegen, das im betreffenden Jahr Regierungspräsident
war.
Zum Schluss danke ich der Leitung und dem Personal
der Präsidialabteilung für die im Berichtsjahr geleistete
Arbeit. Nicht zuletzt gilt dieser Dank den Bediensteten,
deren Einsatz zufälligerweise weder im Verwaltungsbericht

noch in dieser Berichterstattung in Erscheinung

getreten ist.
Das sind die mehr oder weniger «tiefgründigen
Bemerkungen», wie es in der Pressevorschau hiess, des
Vertreters der Staatswirtschaftskommission zum
Präsidialbericht. Sie möchten Ihnen nicht nur «Trost in
der Resignation» spenden, wovon in der Pressevorschau

auch die Rede war, sondern den Rat versichern,
dass die Mitglieder der Staatswirtschaftskommission
ihr Mandat ernst nehmen, auch wenn am Schluss
kein Knüller herausschaut.
Im Namen der Staatswirtschaftskommission beantrage
ich Ihnen somit, der Verwaltungsbericht der Präsidialabteilung

sei zu genehmigen und der Regierungsrat sei
zu beauftragen, das Reglement über die Aufgabenteilung

zwischen Staatsschreiber und Vizestaatsschreibern,
das Reglement über den Aufgabenbereich der

Staatskanzlei innerhalb der Regierungs- und
Verwaltungstätigkeit, das Pflichtenheft über den Aufgabenbereich

des AID und das Reglement über den
Aufgabenbereich des Staatsarchivs möglichst bald zu
erlassen und in Kraft zu setzen.

Bhend. Ich habe im Zusammenhang mit dem
Staatsverwaltungsbericht dem Regierungsrat drei Fragen zu
stellen.
1. Auf Seite 7 des Verwaltungsberichtes kann man
lesen, dass Regierungsräte in zwölf Verwaltungsräten
von Kraftwerkgesellschaften sitzen, nicht eingerechnet
die Verwaltungsratsmandate, die sie von Amtes wegen

ausüben. Insgesamt kommt man auf mindestens
15 Verwaltungsratsmandate, die sich auf 9 Regierungsräte

verteilen. Ich frage: Ist es notwendig, dass die
Mitglieder des Regierungsrates einen derart intensiven

Kontakt mit den Kraftwerkgesellschaften pflegen,
und, wenn ja, warum? Ich könnte mir nämlich
vorstellen, dass durch diese sehr engen persönlichen
Beziehungen eine gewisse kritische Distanz verlorengeht,

was unter Umständen energiepolitische Entscheide
beeinflussen könnte.

2. Regierungsräte sind unter anderem in den KWO
und in den BKW vertreten. Man konnte nun hören,
dass die Verwaltungsräte dieser Gesellschaften ziemlich

weite «Schulreisen» unternommen haben, so etwa
Reisen nach Griechenland, Südafrika, Kanada und dem
Nahen Osten, und dies in Begleitung der Ehefrauen.
Dazu sei immerhin vermerkt, dass die Ehefrauen einen
Kostenanteil an die Reisekosten geleistet haben. Ich
möchte nun vom Regierungspräsidenten wissen, ob
es nötig ist, dass Verwaltungsräte von Kraftwerkgesellschaften

solche Reisen unternehmen. Wenn man
diese Reisen mit Studienreisen begründen würde, so
würde es mich interessieren zu vernehmen, was man
denn studiert hat und ob solche allfällige Studien nicht
besser von Fachleuten betrieben würden, die dann die
Mitglieder des Verwaltungsrates informieren könnten.

Sollten es indessen rein gesellige Reisen gewesen
sein, so frage ich mich, ob solche Reisekosten noch
in den üblichen Rahmen passen. Ich erinnere immer-
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hin daran, dass sowohl die BKW wie die KWO zum
grossen Teil dem Staat gehören. Es ist deshalb nicht
einfach Privatsache dieser Kraftwerkgesellschaften zu
befinden, was in den Rahmen eines Verwaltungsratsausfluges

gehört. Ausgedehnte Reisen von
Verwaltungsräten von Kraftwerkgesellschaften reimen sich
übrigens schlecht mit dem Thema Strompreiserhöhung,
das uns in dieser Session ja noch beschäftigen wird.
3. Diesen Sommer konnte man in der Presse einen
offenen Brief lesen, der an den Herrn Erziehungsdirektor

gerichtet war und worin gefragt wurde, ob es stimme,

dass der Herr Erziehungsdirektor an seinem Wohnort

noch einem Betrieb vorstehe. Ich habe kein
Dementi zu dieser Meldung vernommen, wie man das
eigentlich hätte erwarten können, und im Staatsverwaltungsbericht

wird dazu auch nichts ausgeführt. Ich
bitte deshalb den Herrn Regierungspräsidenten, auch
in dieser Frage wenn möglich ein klärendes Wort zu
sprechen.

Präsident. Herr Dr. Kipfer hat im Zusammenhang mit
der Behandlung des Staatsverwaltungsberichtes ein
Postulat eingereicht im Sinne von Artikel 64 unserer
Geschäftsordnung. Er hat das Wort zur Bekanntgabe
und Begründung des Postulates.

Kipfer. Die Bemerkungen, die ich zu machen habe und
die mich nachher auch zur Einschreibung eines Postulates

führen, gehören zum Verwaltungsbericht der
Präsidialabteilung; sie betreffen aber ebenfalls die
Verwaltungsberichte aller Direktionen.
Wir wissen, dass die Aufgaben fast aller Direktionen
und Abteilungen zugenommen haben und noch weiter

zunehmen werden. Es geht um wichtige Aufgaben,
die nur der Staat wahrnehmen kann, wie Fragen des
Umweltschutzes, der Beschäftigungspolitik, der Sozialpolitik

und Koordinationsaufgaben; es geht um
Ansprüche, die der Einzelne, Berufsgruppen und Gemeinden

an den Staat stellen. Alle diese Ansprüche müssen
verhältnismässig gerecht befriedigt werden. Manche
Stelle im Verwaltungsbericht gab mir mit Rücksicht
auf die erwähnten Tatsachen zu denken. Ich zitiere aus
dem Verwaltungsbericht ein paar Stellen, die ich zitieren

muss, damit Sie meine weiteren Ausführungen
verstehen und die Dringlichkeit meiner Forderungen
einsehen. So heisst es auf Seite 2 des Verwaltungsberichtes:

«Weil das notwendige Personal fehlt, ist es zur Zeit
schlechterdings nicht möglich, längst überwiesene
parlamentarische Vorstösse konsequent zu bearbeiten».
Und weiter unten steht geschrieben: «Prekär wird die
Situation dann, wenn auf wichtigen Posten (Rechnungsführung,

Druckereibetrieb) keine Stellvertretung
sichergestellt werden kann». Ferner zitiere ich aus Seite

13 des Verwaltungsberichtes: «Es wird schwierig
sein, den jetzigen Stand der Dienstleistungen im
kommenden Jahr fortzuführen, da die bis jetzt erbrachten
Leistungen immer mehr Wünsche wachrufen. Die vom
Organisationsdekret gestellte Aufgabe, das Parlament
zu dokumentieren, dürfte bereits kurzfristig in Frage
gestellt werden». Ein weiteres Zitat befindet sich auf
Seite 63 des Verwaltungsberichtes unter der
Überschrift «Personalbestand» und betrifft die
Volkswirtschaftsdirektion: «Der Personalbestand hat, wie die
nachstehende Tabelle zeigt trotz der vor allem durch
die wirtschaftliche Situation bedingten zusätzlichen
und neuen Aufgaben, nur gering zugenommen. Dies war
nur Dank dem grossen Einsatz vieler Mitarbeiter, die
teilweise Hunderte von Oberstunden leisteten und auf

Ferien verzichteten, möglich. Weniger erfreulich ist der
Umstand, dass unter dem Druck all der «Feuerwehrübungen»

einige längerfristige Aufgaben sowie
Grundlagearbeiten für die notwendig vorausschauende Politik

weiter hinausgeschoben werden mussten».
Ich könnte Ihnen noch Dutzende solcher Zitate bringen.

Ich will diese Sitzung jedoch nicht unnötig mit
dem Verlesen von Zitaten, die Sie selber nachlesen
können, verlängern.
Ich gehe davon aus, dass diese Stellungnahmen weder
Ausreden für ein Nichtkönnen noch Ausreden für ein
Nichtwollen sind; ich gehe vielmehr davon aus, dass in
den vorgelegten Berichten nicht Zweckpessimismus
betrieben wird. Ich stelle also darauf ab, dass im
vorliegenden Verwaltungsbericht eine reale Situation
geschildert wird, und wenn das zutrifft, dann stehen wir
einer Situation gegenüber, die sicher nicht andauern
darf; denn nicht alle aufgestauten und aufs Eis gelegten

Probleme lösen sich von selbst, und nicht alle
vertagten Fragen beantworten sich automatisch. Aufgaben,
die liegen bleiben, lassen die Frage nach den Folgen
und der Verantwortlichkeit offen. Beim Bund
und den Gemeinden ist die Situation gleich oder ähnlich.

Das kann für uns allerdings kein Trost sein,
sondern ist für uns im Gegenteil ein Alarmzeichen mehr.
Diese Tatsache bedeutet also, dass offenbar auf allen
Ebenen unserer Verwaltung ein gewisser Notstand
herrscht. Dieser Notstand besteht darin, dass die
gestellten, die wahrgenommenen und die vorgenommenen

Aufgaben nicht mehr innert nützlicher Frist gelöst
werden können oder nicht so gelöst werden können,
wie das notwendig wäre. Wenn der Grosse Rat auf
seiner Ebene schon die Verwaltungskontrolle ausüben
soll, dann muss er diesen Sachverhalt für den Kanton
Bern zur Kenntnis nehmen. Er darf aber den Sachverhalt

nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern muss
auch dafür sorgen, dass Abhilfe geschaffen wird.
Abhilfe wird nun auf der einen Seite dadurch geschaffen,

dass eine Effizienzsteigerung durch Rationalisierung

erreicht wird, allerdings nicht durch Rationalisierung,

wie man sie etwa mit der Einführung von
Datenverarbeitungsanlagen erlebt, wo man zwei Schreibkräfte

einspart, um gleichzeitig ein halbes Dutzend
Computerfachleute anzustellen. Abhilfe wird auf der
andern Seite aber auch dadurch geschaffen, dass
man Personalverschiebungen vornimmt, die sich
aufdrängen und die sich auch praktisch durchführen
lassen. Abhilfe wird ferner dadurch geschaffen, dass
Chefbeamte nicht nur ein Ungenügen und eine
Insuffizienz feststellen, sondern auch selber Abhilfe schaffen
oder beantragen dürfen. In einer modernen Verwaltung
darf ein Chefbeamter nicht immer nur Schuld sein für
alles, was schief läuft; er sollte vielmehr auch noch mit
einiger Aussicht auf Erfolg Anträge stellen können.
Abhilfe können wir schliesslich dadurch schaffen, dass
wir den Mut aufbringen, von einem sturen Personalstopp

und einer einengenden Personalplafonierung
abzurücken. Wir sind ja letztlich alle daran interessiert,

in einem funktionstüchtigen Kanton zu leben.
Niemand hat in der heutigen Wirtschaftssituation
Interesse an einer sinnwidrigen Personalplafonierung,
vor allem nicht im Bereich der Kaderfunktionen. Wir
müssen heute auf allen Ebenen der Verwaltung von
einer Vogel-Strauss-Politik abrücken, weil nämlich die
Probleme vorhanden sind, auch wenn wir die
Augen schliessen und die Aufgaben bestehen bleiben,

auch wenn wir sie zu verdrängen oder zu
verschieben trachten.-
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Aus allen diesen Überlegungen heraus bitte ich Sie,
folgendem

Postulat

zuzustimmen:

«Der Regierungsrat wird gebeten, den Wirkungsgrad
der Verwaltungsarbeit im personellen und technischen
Sektor durch alle möglichen Massnahmen (Rationalisierung,

Personalverschiebungen, Lockerung der Per-
sonalplafonierung) zu verbessern».
Dieser Vorstoss ist angesichts der Fakten, die ich
Ihnen genannt habe, auf keinen Fall als platonische
Randbemerkung gemeint noch handelt es sich dabei um
einen bloss frommen Wunsch, den man in einer
bürokratischen Schublade verschwinden lassen könnte. Ich
wäre Ihnen für eine Annahme des Postulates dankbar.

Martignoni, Regierungspräsident. Die Regierung hat
sich erlaubt, einleitend ein paar grundsätzliche
Überlegungen anzustellen, wie dies übrigens auch vom
Parlament verlangt worden ist. Gestatten Sie mir
daher, Ihnen zum Verwaltungsbericht der Präsidialabteilung

die folgenden ergänzenden Bemerkungen
vorzutragen:

Der Staat ist zur Unternehmung und zum Unternehmer
geworden. Der Staat ist seit langem aus der früheren
«Nachtwächterrolle» herausgewachsen und hat
ordnungspolitische, wirtschaftliche und soziale Funktionen
übernommen. Er betreibt Unternehmungen wie Banken,

Spitäler, Heime, Schulinstitute, Sozialwerke, Strassen

und Verkehrsmittel. Alle diese Institutionen müssen
betrieben werden und bedürfen einer Führung. Es wäre
eine Illusion zu glauben, dass alle diese Institutionen,
Werke und Betriebe vom Parlament geführt werden
könnten. Schon allein die Tatsache, dass das Parlament

in verschiedene Fraktionen gegliedert ist,
zeigt dessen Grenzen auf. Was indessen das Parlament

tun soll und tun muss und was Regierung und
Verwaltung begrüssen, sind Willensäusserungen in be-
zug auf die allgemeine Richtung, sind Hinweise auf
neue initiativen und das Abstecken der Grenzen.
Darüber hinaus steht dem Parlament selbstverständlich
auch die Kontrolle über die Art der Führung durch die
Regierung zu. Ein Parlament kann nicht regieren, das
sagt schon sein Name; ein Parlament kann aber durch
seine Entscheide Richtungen aufzeigen und damit
referendumspolitische und finanzielle Verantwortung
übernehmen. Es kann dies umso besser tun, als es
sich nicht im «Kleinkrieg» der Vorstösse, Paragraphen
und Prozentzahlen verliert.
Wir nehmen in der Regierung, wie ich das hier schon
mehrmals betont habe, die Kritik nicht übel. Wer Kritik

übelnimmt, hat etwas zu verstecken, um aus dem
deutschen Wahlkampf den deutschen Bundeskanzler
Helmut Schmidt zu zitieren. Der Kritiker muss sich aber
gefallen lassen, dass auch seine Kritik unter die Lupe
genommen wird, und solange Kritiken im Allgemeinen
haften bleiben und nicht konkrete Anhaltspunkte
liefern, muss man sie umso besser untersuchen.
Ich danke dem Sprecher der Staatswirtschaftskommission,

Herrn Haudenschild, für die anerkennenden
Worte, die er gegenüber der Präsidialabteilung und der
Staatskanzlei zum Ausdruck gebracht hat. Herr
Haudenschild hat aber auch kritische Bemerkungen
angebracht, und sicher wird er mir gestatten, dass auch
ich ihm nun einen Ratschlag erteile; er wird mir dies
wohl umso eher erlauben, als ich ja seinerzeit, als ich
Gemeindepräsident von Muri wurde, bei ihm ebenfalls

Ratschläge eingeholt habe: Wir müssen aufpassen,
dass wir die Staatsverwaltung und die Präsidialabteilung

eines komplizierten Staatswesens nicht all zu
sehr mit einer Gemeindeverwaltung vergleichen. Ich
glaube, die Aufgabenteilung in den beiden
Verwaltungstypen ist doch etwas verschieden. Wenn Herr
Haudenschild erklärt, wir wüssten von der Regierung
aus nicht recht, wie wir eine Stabsstelle einzusetzen
hätten, so ist eine solche Behauptung in meinen
Augen immerhin ein bisschen gewagt. Herr Haudenschild
stützt sich im Grunde genommen nur darauf ab, dass
Reglemente fehlen. Ich gebe hier in aller Offenheit zu,
dass dies ein Mangel ist, den die Staatswirtschaftskommission

aufgedeckt hat. Die entsprechenden
Reglemente und Pflichtenhefte müssen erlassen werden.
Man muss sich aber auch im klaren sein, dass diese
Reglemente und Pflichtenhefte im Prinzip nur ein Korsett

sind - und ein Korsett ist bekanntlich der
harmloseste Versuch, eine Frau in die Enge zu treiben. Ein
Korsett ist eine Stütze, eine äussere Hülle, und so
betrachtet, ist der Inhalt des Korsetts bestimmt immer
noch wichtiger als das Korsett selber. Dass der Inhalt
bei der Staatskanzlei funktioniert, haben wir meines
Erachtens den Ausführungen des Herrn Haudenschild
entnehmen dürfen. Ich habe mir auf Grund der
Untersuchungen der Staatswirtschaftskommission einen
Bericht über das Funktionieren des Inhaltes dieses
Korsetts geben lassen und darf hier in aller Offenheit
feststellen: Trotz des Fehlens der erwähnten Reglemente
und Pflichtenhefte sind nirgends Mängel aufgetaucht,
die sich nachteilig auf den Ablauf des eigentlichen
Auftrages ausgewirkt hätten. Wenn wegen der
Personalknappheit der Inhalt dieses Korsetts auch etwas
schlank ist - was übrigens auch in der schlanken Po-
stur unseres Staatsschreibers zum Ausdruck kommt! -,
so ist dies sicher mit ein Grund, dass es nicht möglich
war, alle noch zu bewältigenden Aufgaben auf einmal
zu erfüllen.
Die Regierung macht von ihrer Stabsstelle nach
bestem Wissen und Gewissen Gebrauch. Wir dürfen
indessen nicht übersehen, dass bei uns, wie bereits
angetönt, die Verhältnisse etwas anders liegen als in
einer Gemeindeverwaltung oder bei einer Unternehmung.
In der Staatsverwaltung kennt man das Prinzip der
Direktionen. Die Stabsstelle tritt dann in Funktion,
wenn es darum geht, Beiträge der einzelnen Direktionen

auf Regierungsebene zu bringen, zum Beispiel
wenn es sich um ganz neue, überdirektionale,
staatspolitisch fundamentale oder tagespolitisch explosive
Gegenstände handelt. Als verantwortlicher Stabschef
für diese Art von Regierungstätigkeit ist der
Staatsschreiber vorgesehen, und ich wage zu behaupten, dass
bei der Staatskanzlei in der Vorbereitung der
Grossratssessionen doch grosse Fortschritte zu verzeichnen
sind. Aber auch die Regierungsratssitzungen sind in
den letzten Jahren in der formellen Abwicklung
entscheidend verbessert worden. Auf beiden Gebieten
hat die Staatskanzlei ausgezeichnete Arbeit geleistet,
und ich möchte deshalb nicht unterlassen, dem
Personal der Staatskanzlei bei dieser Gelegenheit den
besten Dank des Regierungsrates abzustatten.
Nachdem ich gegenüber der Kritik der
Staatswirtschaftskommission ebenfalls ein paar kritische
Bemerkungen angebracht habe, möchte ich damit nicht etwa
den Eindruck aufkommen lassen, wir würden den
Auftrag, den uns die Staatswirtschaftskommission in be-
zug auf die Ausarbeitung der fehlenden Reglemente
und Pflichtenhefte erteilt hat, nicht entgegennehmen.
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Es ist mir klar, dass dieser Mangel behoben werden
muss, und nachdem wir nun bald zwei Vizestaatsschreiber

haben werden, wird man sicher auch in der
Lage sein, das Fehlende möglichst bald nachzuholen.
Ich bin immerhin froh, dass nur von einem Mangel und
nicht etwa von einem Missstand oder gar Missbrauch
die Rede war.
Herr Bhend hat drei Fragen aufgeworfen. Zuerst hat er
gefragt, ob es notwendig sei, dass Regierungsräte in so
vielen Verwaltungsräten von Kraftwerkgesellschaften
sitzen. Ich möchte antworten: Dies ist von der
finanziellen Beteiligung des Staates bei den Kraftwerkgesellschaften

her erwünscht, um an direkter Stelle Red und
Antwort stehen zu können, wenn politische Entscheide
diskutiert werden. Es ist sicher nicht abwegig, bereits
in Verwaltungsratsgremien Entscheide, die politische
Bedeutung haben könnten, auch von der politischen Seite

aus zu beleuchten. Gerade die Frage der Stromerhöhung,

die Herr Bhend ebenfalls angezogen hat,
haben wir von der politischen Seite aus genau gewichtet.

Im übrigen verhält es sich nicht etwa so, dass
Verwaltungsratsmandate für die Mitglieder des
Regierungsrates ein lukratives Geschäft bedeuten würden.
Solche Mandate bringen uns höchstens zusätzliche
Arbeit, während die festen Entschädigungen in die Staatskasse

fliessen. Diese Tatsache möchte ich hier doch
erneut in Erinnerung rufen, nachdem sie offenbar an
verschiedenen Orten in Vergessenheit geraten ist.
Die zweite Frage des Herrn Bhend befasste sich mit
grösseren Reisen, die von Verwaltungsräten von
Kraftwerkgesellschaften unternommen worden sind. Wenn
auch Kraftwerkgesellschaften wie die KWO oder die
BKW zum grossen Teil in Staatsbesitz sind, so sind
es doch selbständige Gesellschaften, im Gegensatz
beispielsweise zu den SBB oder zur Hypothekarkasse
oder zur Kantonalbank, deren Jahresberichte jeweils
den entsprechenden Parlamenten vorgelegt werden
müssen. Die Form selbständiger Gesellschaften bringt
gewisse Vorteile mit sich, indem eine Firma dadurch
unabhängiger ist und besser nach kommerziellen
Grundsätzen geführt werden kann, als wenn es sich
um staaliche Unternehmungen handelt. Im übrigen hat
man nun ja auch bei den BKW damit begonnen, Aktien
zuhanden der Bevölkerung auszugeben, worüber Sie
bei einem Nachkreditbegehren der Finanzdirektion
noch näheres vernehmen werden. Dass von
Verwaltungsräten von Kraftwerkgesellschaften Reisen
unternommen worden sind, wird nicht bestritten. Ein solches
Recht nimmt sich heute übrigens jeder Gemeinderat
und jede Firma heraus. Zu Kritik Anlass bietet nur die
Frage des Masses. Da ich den seinerzeitigen
Reiseprogrammen, die hier angetönt worden sind, nicht zu
Gevatter gestanden habe, möchte ich mich dazu nur
sehr vorsichtig ausdrücken und sagen: Vermutlich
haben diese Reisen ungefähr dem entsprochen, was
auch andernorts in der Zeit der Hochkonjunktur getan
worden ist. Das hat sich indessen in der Zwischenzeit

auch wieder geändert. Im allgemeinen ist man heute

wieder zurückhaltender geworden, abgesehen
davon, dass die Ehefrauen (beziehungsweise deren
Ehemänner) die Reisekosten selber finanziert haben, wie
dies Herr Bhend zurecht bemerkt hat.
Zur dritten Frage des Herrn Bhend muss ich Ihnen
erklären, dass der Regierung nichts derartiges bekannt
ist. Wir alle wissen, dass ein Mitglied des Regierungsrates

jede Berufstätigkeit, die es vor seiner Wahl in
den Regierungsrat ausgeübt hat, aufzugeben hat. Das
ist mit Sicherheit auch beim Erziehungsdirektor der

Fall. Wir hatten absolut keinen Anlass, diesbezüglich
etwa eine Untersuchung einzuleiten, und ich möchte
Sie doch bitten, in solchen Fragen nicht Spekulationen,
wie sie gelegentlich in Zeitungsartikeln angestellt werden,

Glauben zu schenken. Ich könnte mir jedenfalls
nicht vorstellen, dass der Herr Erziehungsdirektor noch
einer Firma persönlich vorstehen würde. Er hat mit
seinem «Laden» auf der Erziehungsdirektion genug zu
tun. Er setzt sich ja - das kann ich hier bestätigen -
voll und ganz für eine gute Leitung seiner Direktion
ein.
Herr Dr. Kipfer hat ein Postulat eingereicht. Obwohl
ich dieses Postulat dem Regierungsrat nicht unterbreitet

habe, glaube ich erklären zu dürfen, dass der
Regierungsrat bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen.

Die Postulatsbegründung können wir indessen
nicht akzeptieren.
Der Wortlaut des Postulates geht dahin, dass der
Regierungsrat ersucht wird, den Wirkungsgrad der
Verwaltungsarbeit im personellen und technischen Sektor

durch alle möglichen Massnahmen (Rationalisierung,

Personalverschiebungen, Lockerung der Per-
sonalplafonierung) zu verbessern. Manchmal besteht
indessen die Rationalisierung darin, dass man Leute
entlässt. Es sind hier also nicht beide Momente
miteinander vereinbar. Herr Dr. Kipfer hat das Gewicht
vor allem auf die Lockerung der Personalplafonierung
gelegt. Er hat von sturem Personalstopp und von sturer

Personalplafonierung sowie von Vogel-Strauss-Po-
litik gesprochen. Wenn das im Postulat stünde, müsste
ich das Postulat namens des Regierungsrates ablehnen.
Das Begehren ist demgegenüber in eine absolut nette
Formulierung gekleidet worden. Es ist eine Daueraufgabe

der Regierung, den Wirkungsgrad der
Verwaltungsarbeit zu verbessern, und mit dieser Daueraufgabe
beschäftigen wir uns denn auch ständig.
Noch eine Bemerkung zum Personalstopp und zur
Personalplafonierung (ich werde wahrscheinlich noch
bei den Geschäften der Finanzdirektion darauf
zurückkommen): Wir sind nicht stur, sondern klären die
einzelnen Bedürfnisse im direkten Gespräch mit sämtlichen

Direktionen ab, wobei wir natürlich eine gewisse
Prioritätsordnung aufstellen, die meines Erachtens mit
zum Stichwort Rationalisierung gehört.
In diesem Sinne kann ich das Postulat Kipfer
entgegennehmen.

Präsident. Ich stelle fest, dass von seiten der
Staatswirtschaftskommission beantragt wird, den
Staatsverwaltungsbericht der Präsidialabteilung für 1975 zu
genehmigen. Ein anderer Antrag ist nicht gestellt. Damit
ist der Staatsverwaltungsbericht der Präsidialabteilung
für 1975 genehmigt.
Wir kommen zur Bereinigung des Postulates Kipfer,
das vom Regierungsrat entgegengenommen wird.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

Motion Boss - Unterlagen für kantonale Abstimmungen

Wortlaut der Motion vom 9. Februar 1976

Der Regierungsrat wird beauftragt, alles Nötige
vorzukehren, damit alle Stimmberechtigten die Unterlagen

für die kantonalen Abstimmungen (Botschaften
etc.) zugestellt erhalten.

(36 Mitunterzeichner)
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Boss. Ich kann mich bei der Begründung meiner
Motion kurz fassen, und dies umso mehr, als einzelne
Tatbestände in Richtung PTT, die sich vor etwas mehr
als einem halben Jahr abgezeichnet haben, heute ganz
anders aussehen. Immerhin bleiben noch zwei Wünsche

offen.
Es gibt offenbar Gemeinden, die für den Versand von
Abstimmungsmaterial Familiencouverts geschaffen
haben, so dass mehrere Stimmberechtigte zusammen
nur eine Botschaft erhalten. Das ist selbstverständlich
unstatthaft. Jeder einzelne Stimmberechtigte, hat das
Recht, die volle Dokumentation zu bekommen.
Meine zweite Bemerkung hat das unadressierte
Abstimmungsmaterial zum Gegenstand. Unadressiertes
Abstimmungsmaterial gelangt vom Bund aus für
Vorlagen zur Verteilung, die dem Referendum unterstellt
sind. Die Zustellung unadressierten Abstimmungsmaterials

hat die PTT abgelehnt. Dieses Material wird deshalb

von einer Firma in Basel (Direct Mail) vertrieben.
Die Verteilung in den Gemeinden erfolgt durch
Erwachsene oder Schulkinder, die zum vornherein von
der Pflicht entbunden sind, jedes einzelne Gehöft oder
jeden Aussenweiler zu bedienen. So kommt es dann
vor, dass ganze Stösse von Abstimmungsmaterial, das
für den Stimmbürger gedruckt wurde, in einem Bachbett

oder in Containern zu finden sind. Ich hoffe nun,
der Kanton werde nie mit der Firma Direct Mail eine
Vereinbarung für den Versand von Abstimmungsmaterial

treffen, wie dies der Bund getan hat.
Ich bin bereit, meine Motion in ein Postulat umzuwandeln

und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Schluss der Sitzung um 16.45 Uhr.

Der Redaktor:
L/'c. oec. W. Bosshard

Zweite Sitzung

Dienstag, 7. September 1976, 9 Uhr

Vorsitzender: Präsident Leuenberger

Anwesend sind 190 Mitglieder. Entschuldigt abwesend
sind die Herren Berger (Schwarzenegg), Biffiger, Bühler

(Frutigen), Gehler, Hächler, Hari, Mast, Salzmann,
Schaffner, Streit.

Motion Boss - Unterlagen für kantonale Abstimmungen

Fortsetzung, siehe Seite 442 hievor

Martignoni, Regierungspräsident. Herr Boss möchte
mit seiner Motion den Regierungsrat beauftragen,
alles Nötige vorzukehren, damit alle Stimmberechtigten
die Unterlagen für kantonale Abstimmungen zugestellt
erhalten, im Gegensatz zur heutigen Regelung, wo wir
die Haushaltzustellung bei jenen Gesetzen kennen,
die dem Referendum unterstehen. - Nach sorgfältigen
Abklärungen stellt der Regierungsrat fest, dass heute
sämtliche Stimmberechtigten in unserem Kanton die
Unterlagen für kantonale Abstimmungen erhalten.
Diesbezüglich kann die Motion Boss als erfüllt betrachtet
werden. In einem anderen Bereich aber, nämlich bei
der Zustellung der Botschaften an den Grossen Rat zu
Vorlagen und Beschlüssen, die dem fakultativen
Referendum unterstehen, haben sich schon kurz nach der
Einführung dieses fakultativen Referendums verschiedentlich

Reklamationen ergeben. Der Regierungsrat
nimmt an, dass sich die Motion Boss insbesondere auf
diesen Missstand bezieht.
Gemäss Dekret vom 16. Februar 1970 über die
verfassungsmässigen Volksbegehren (abgeändert 1971), sind
Vorlagen und Gesetze sowie Verträge mit anderen
Kantonen und dem Ausland nach Massgabe der Artikel 7
und 9 der Bundesverfassung - sofern sie einen Gegenstand

der Gesetzgebung betreffen - mit der Botschaft
des Grossen Rates innert 30 Tagen seit Veröffentlichung

sämtlichen bernischen Haushaltungen zuzustellen.

Die Staatskanzlei besorgt Herstellung und Abgabe
der Drucksachen an die Post. Die Zustellung an die
Haushaltungen erfolgt in den grösseren Gemeinden
durch eine private Verteilerorganisation. Diese Regelung

hat - wie erwähnt - schon bald nach ihrer
Einführung Anlass zu Reklamationen geboten. So beklagte
sich eine Familie in Biel, sie erhalte die Unterlagen nur
in französischer Sprache, während ein Arzt mit
deutschklingendem Namen in jener Region darlegte, er sei nur
des Französischen mächtig, und deshalb nützten ihm
die deutschsprachigen Botschaften nichts. Eine Hausfrau

schrieb, die Botschaft des Grossen Rates gehe
nur an ihren Mann. Eine Familie in der Stadt Bern
wünschte, dass die Unterlagen sämtlichen Familienmitgliedern

zugestellt werden usw.
Aufgrund dieser Reklamationen hat sich die Staatskanzlei

schon seit einiger Zeit mit der Frage befasst,
durch welche Massnahmen dieser Missstand behoben
werden könnte. Es ergaben sich zwei Varianten: 1.
Absatz 4 des Artikels 9 des Dekretes vom 16. Februar 1970
über die verfassungsmässigen Volksbegehren ist in
dem Sinne abzuändern, dass die Vorlagen und Bot-
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schatten des Grossen Rates sämtlichen Stimmberechtigten

zugestellt werden. Diese Variante deckt sich mit
den Vorstellungen des Motionärs. Der grosse Vorteil
liegt hier darin, dass alle Stimmberechtigten des
Kantons, ohne Ausnahme, mit sämtlichen Vorlagen und
Botschaften bedient werden können. Es gilt aber auch
ganz klar festzuhalten - das ist Ihnen sicher auch be-
wusst -, dass diese Variante sehr teuer zu stehen
kommt. Anderseits würde sie die Gemeindekanzleien
in erheblichem Masse belasten. Aus diesem Grunde
ist schon jetzt zu befürchten, dass einer Realisierung
dieser Variante von Seiten der Gemeinden Widerstand
erwachsen könnte.
2. Ziffer 4 von Artikel 9 des Dekretes könnte in dem
Sinne abgeändert werden, dass Vorlagen und Botschaften

an die Regierungsstatthalterämter geschickt würden,

die dann für eine Publikation in den offiziellen
Organen verantwortlich wären. Überdies könnten die
Regierungsstatthalterämter mit einer Anzahl Botschaften

bedient werden, die sie allfällig interessierten
Stimmberechtigten zur Verfügung stellen könnten. Der

grosse Vorteil dieser Variante wäre ihre Einfachheit
sowie die Tatsache, dass sie bedeutend billiger zu stehen

käme als Variante 1 oder die heute bestehende
und kritisierte Regelung.
Für den Grossen Rat ergeben sich nun zwei Möglichkeiten:

Einerseits Zustimmung zur Motion, was bedeuten

würde, dass die Regierung eine Vorlage gemäss
Variante 1 auszuarbeiten hätte; anderseits Annahme
des Vorstosses als Postulat, womit der Regierungsrat
verpflichtet würde, dem Grossen Rat in absehbarer
Zeit eine Vorlage gemäss Variante 2 zu unterbreiten,
das heisst also Publikation der entsprechenden Texte
in den Amtsanzeigern und Zurverfügunghaltung dieser
Texte an interessierte Stimmberechtigte. Die Regierung

ist der Meinung, dass dieses Vorgehen zu einer
befriedigenden Lösung des ganzen Problems führen
könnte. Aus diesem Grunde beantragen wir Ablehnung
der Motion in ihrer absoluten Form und ihre Überweisung

als Postulat.

Präsident. Die Regierung nimmt den Vorstoss in der
Form eines Postulates entgegen. Damit ist die Diskussion

gegeben.

Frau Boehlen. Ich bitte Sie, der Motion zuzustimmen,
damit alle Stimmberechtigten das Material zugestellt
erhalten. Wenn diese Texte in den offiziellen
Publikationsorganen abgedruckt werden, kann es sich ja kaum
um die ganzen Botschaften, sondern lediglich um den
Gesetzestext handeln. Ich habe es immer für sehr wertvoll

gehalten, dass in unserem Kanton den Vorlagen
eine erläuternde Botschaft beigelegt war. Das sage ich
speziell mit Blick auf die Frauen, denn ich habe
immer wieder vernommen, dass die Abstimmungsunterlagen

an den Haushalt oder an das Ehepaar gerichtet
und dann vom Ehemann behändigt werden. Die

Frau hat dann gar keine Möglichkeit, sich richtig zu
informieren. Es gibt eben immer noch Kreise, in welcher
die Frau - leider - dem Manne sehr Untertan ist, so
dass sie es nicht wagt oder auch gar nicht in der Lage
ist, sich zu wehren. Darum halte ich es für richtig, dass
jeder Stimmberechtigte das Material zugestellt erhält.
Die Lösung mit dem Deponieren beim Regierungsstatthalter

halte ich zum Beispiel für Landgemeinden nicht
für günstig, denn in solchen Fällen würden die Frauen
sich das Material kaum beschaffen. Anderseits wird
den Frauen immer wieder schlechte Stimmbeteiligung

vorgeworfen. Oftmals fehlt es aber einfach an der
richtigen Information. Darum bitte ich um Zustimmung zur
Motion.

Präsident. Darf ich Frau Boehlen darauf aufmerksam
machen, dass der Herr Motionär gestern - wenigstens
wenn ich ihn richtig verstanden habe - der Umwandlung

in ein Postulat bereits zugestimmt hat?

Martignoni, Regierungspräsident. Ich möchte nur noch
kurz ein Missverständnis beseitigen. Die Botschaften
und Gesetzestexte werden in den offiziellen Anzeigern
publiziert, so dass also jeder Zugang zu diesen Texten
hat und dazu nicht unbedingt zum Regierungsstatthalter

zu gehen braucht.

Abstimmung

Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

Motion Hug - Änderung der Geschäftsordnung für den
Grossen Rat des Kantons Bern

Wortlaut der Motion vom 9. Februar 1976

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat
eine Änderung seiner Geschäftsordnung vorzulegen.
Durch sie soll der Entscheid über die Dringlichkeitserklärung

von Interpellationen und Schriftlichen Anfragen

- wie dies im Geschäftsreglement des Nationalrates
der Fall ist - einer Instanz des Parlamentes (z. B.

Büro des Grossen Rates oder Präsidentenkonferenz)
übertragen werden.

(27 Mitunterzeichner)

Präsident. In der Präsidentenkonferenz ist der Wunsch
geäussert worden, die Motion des Herrn Hug in dieser

Session nur begründen zu lassen, damit die
Fraktionen dann «en connaissance de cause» Stellung nehmen

können. Die Beantwortung der Motion würde damit

im November erfolgen.

Hug. Offensichtlich messen sowohl die Regierung als
auch die Fraktionen der Begründung meiner Motion
einen grösseren Wert zu als ich selber. Nach meiner
Meinung ist die Haltung gegenüber meiner Motion
weniger eine Frage der Begründung, als eine grundsätzliche

Stellungnahme zur Frage der parlamentarischen
Arbeit und zum Verhältnis Legislative/Exekutive. Ich
möchte hier noch einmal den ausgezeichneten Artikel
unseres Kollegen Hänsenberger im letzten Sonntags-
«Bund» zitieren. Jener Artikel mit dem Titel «Das
Gewicht der Legislative» enthält grundsätzliche
Äusserungen, die sehr beherzigenswert sind, auch wenn man
mit der Schlussfolgerung nicht absolut einiggeht. Nur
ein kurzer Passus daraus:
«Wer längere Zeit im Grossen Rat mitgetagt hat, weiss,
dass unmerklich, ohne dass darüber geredet wird, das
Gewicht der Exekutive zunimmt, in dem Masse nämlich,

als der Verwaltung zusätzliche Aufgaben übertragen

werden. Da nun anderseits Gewicht und Einfluss
des Parlamentes sich nicht entsprechend vermehren,
vergrössert sich das Ungleichgewicht zwischen Legislative

und Exekutive. Beide Gewalten, deren Trennung
meines Erachtens in unserer Form der Demokratie
unentbehrlich ist, sollten im Gleichgewicht gehalten wer-
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den können. Das ist nicht möglich, ohne dass die
Einflussmöglichkeiten des Grossen Rates verstärkt
werden.» Soweit Kollege Hänsenberger.
Auch ich weiss von Gefahren, nämlich dass die
Funktionsfähigkeit der Demokratie durch die Demokratisierung

beengt und vielleicht sogar aufgehoben wird. Das
soll hier nicht der Fall sein. Es gibt aber auch noch
andere Gefahren: Gerade wenn wir längere Zeit in
einem Parlament mitgearbeitet haben (ich habe immerhin

zwölf Jahre in diesem Saale mitgetagt, wenn auch
nicht die ganze Zeit in diesem Rat), dann weiss man,
dass bei dringlich eingereichten Anfragen in jenen Fällen,

da nicht der Rat selber über die Dringlichkeit
entscheidet, bei Verwaltung und Regierung Möglichkeiten
bestehen, Massnahmen vorzukehren und die Fragen
abzuklären, so dass ein Vorstoss, wenn er dann zur
Behandlung gelangt, gegenstandslos geworden ist. Aus
diesem Grunde gibt es sowohl in verschiedenen
Gemeinden wie beim Bund Lösungen, bei denen die Frage

der Dringlichkeit von Interpellationen oder Einfachen

Anfragen nicht der Exekutive Überbunden,
sondern in einem Gremium der Legislative entschieden
wird.
In einer grösseren Agglomerationsgemeinde von Bern
lesen wir im Reglement: «Parlamentarische Vorstösse
können von den Urhebern als dringlich bezeichnet
werden. In diesem Fall sind sie dem Sekretariat des
Grossen Gemeinderates bis einzureichen.» - Der
Grosse Gemeinderat befindet dann selber über die
Frage der Dringlichkeit.
In der Gemeinde Bern ist eine ähnliche Lösung in
Vorbereitung: auch im hiesigen Stadtrat wurde erkannt,
dass die geltende Regelung unbefriedigend ist, nachdem

Interpellationen und Anfragen, die dringlich
eingereicht worden waren, von der Exekutive hinausgeschoben

werden können, bis die Fragen erledigt sind.

- Sie werden mir vielleicht entgegenhalten, das sei
wohl in einer Gemeinde möglich, nicht aber im Kanton.
Dazu verweise ich darauf, dass der Nationalrat in
seinem Geschäftsreglement schon seit einiger Zeit
folgende Lösung kennt (Art. 30 Abs. 3 und 4):
«Mit Zustimmung des Präsidenten oder, wenn er
ablehnt, des Büros, können Einfache Anfragen dringlich
erklärt werden, wenn sie eine Woche vor Sessions-
schluss oder, in kurzen Sessionen, am ersten Tag
eingehen.

Mit Zustimmung der Fraktionspräsidenten-Konferenz
können Interpellationen dringlich erklärt werden, wenn
sie spätestens am zweiten Tag einer wenigstens
dreiwöchigen Session eingehen.»
Das ist nur ein Modell. Natürlich wäre darauf zu achten,

dass dringlich zu behandelnde Vorstösse rechtzeitig

eingereicht werden. Das ist wohl selbstverständlich.
Dann aber sollte die Präsidentenkonferenz oder das
Ratsbüro über die Frage der Dringlichkeit entscheiden
können. Das sollte nach meiner Meinung einem
Gremium des Rates zustehen. Deshalb habe ich den
Regierungsrat in meiner Motion beauftragt, eine solche
Vorlage zu unterbreiten.
Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir noch eine
ketzerische Frage: Warum muss eigentlich der
Regierungsrat eine Vorlage unterbreiten für die Änderung
des Geschäftsreglementes des Grossen Rates? Wäre
es nicht möglich, dass die Instanzen des Grossen Rates

selber befinden, wann und wie das Reglement, das
sie sich selber geben, geändert werden soll? Auch in
diesem Sinne ist eine entsprechende Änderung im
bernischen Stadtrat im Gang.

Ich bitte Sie, der Motion zuzustimmen, wenn sie dann
zur Behandlung vor das Plenum kommt.

Präsident. Ich möchte nur noch betonen, dass sich ja
in erster Linie die Präsidentenkonferenz mit dieser Motion

zu beschäftigen haben wird.

Interpellation Kipfer - Kantonale Stellungnahmen in
eidgenössischen Vernehmlassungen

Wortlaut der Interpellation vom 12. Mai 1976

Ist der Regierungsrat bereit, seine Stellungnahmen im
Rahmen von Vernehmlassungen zu Verfassungs-,
Gesetzes- und Beschlussentwürfen des Bundes zu Händen

des Grossen Rates zu veröffentlichen?
Nachdem die nordwestschweizerischen Kantone ihre
Stellungnahmen aufeinander abstimmen wollen, kann
auch dem Grossen Rat das Interesse an den
Meinungsäusserungen der Kantonsregierung nicht abgesprochen
werden.

(35 Mitunterzeichner)

Regierungspräsident Martignoni erteilt namens des
Regierungsrates folgende schriftliche Antwort:
Herr Grossrat Kipfer formuliert in seiner Interpellation
die Frage, ob der Regierungsrat bereit sei, seine
Stellungnahmen im Rahmen von Vernehmlassungen zu
Verfassungs-, Gesetzes- und Beschlussentwürfen des Bundes

zuhanden des Grossen Rates zu veröffentlichen.
Nachdem die nordwestschweizerischen Kantone ihre
Stellungnahmen aufeinander abstimmen wollten, könne
auch dem Grossen Rat das Interesse an den
Meinungsäusserungen der Kantonsregierungen nicht abgesprochen

werden.
Der Regierungsrat benützt die ihm durch die Interpellation

Kipfer gegebene Gelegenheit, zum angesprochenen
Problemkreis vorerst grundsätzlich wie folgt Stellung

zu nehmen: Das Vernehmlassungsverfahren als
Teil des Vorverfahrens der Bundesgesetzgebung ist in
verschiedenen, meist jüngeren Bestimmungen der
Bundesverfassung verankert. So schreiben die Artikel
22bis (Zivilschutz), 27ter (Film), 27iuater (Stipendien),
27quinquies (Turnen und Sport), 32 (Wirtschaftsartikel),
34sexies (Förderung des Wohnungsbaues) und 45bis

(Auslandschweizer), die Anhörung der Kantone und
allenfalls weiterer Kreise vor Erlass der Ausführungsgesetze

ausdrücklich vor. Darüber hinaus verordnen die
am 6. Mai 1970 vom Bundesrat erlassenen Richtlinien
über das Vorverfahren der Gesetzgebung, dass die
Kantone und die zuständigen Organisationen nicht nur
zu begrüssen sind, wo das Bundesrecht es explizite
vorsieht, sondern auch bei allen Erlassen auf
Verfassungsstufe und bei Gesetzen, wenn diese die Rechte
oder Pflichten der Kantone berühren oder für sie sonst
von erheblicher politischer, kultureller, wirtschaftlicher
oder finanzieller Tragweite sind. Auch bei Erlassen der
Verordnungsstufe ist ein Vernehmlassungsverfahren
vorgesehen. Die Kantone sind hier anzuhören, wenn
der Erlass ihre Rechte oder Pflichten berührt. Nach
den erwähnten Richtlinien ergeht die Einladung zur
Stellungnahme an die Kantonsregierungen, bei Erlassen

der Verordnungsstufe an die in der Sache zuständigen

kantonalen Direktionen.
Die Richtlinien des Bundesrates gehen davon aus,
dass es Sache der Regierungen und nicht der
Parlamente ist, die erbetenen Vernehmlassungen zu erstat-
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ten. Es gibt unseres Wissens keinen Kanton, der im
Vernehmlassungsverfahren des Bundes das Parlament
einschaltet. Dafür sind rechtliche und praktische Gründe

massgebend. Die Wortführer der Kantone gegenüber

dem Bund sind nach Lehre und Praxis die
Regierungen. Sie haben den Kanton nach aussen und damit

auch im Vernehmlassungsverfahren zu vertreten.
Dieser Auffassung ist neuerdings auch die Arbeitsgruppe

für die Vorbereitung einer Totalrevision der
Bundesverfassung, die in ihrem Schlussbericht ausführt,
dass nach wie vor die Regierungen die Vernehmlassungen

im Namen der Kantone abgeben sollten,
wogegen die kantonalen Parlamente ihren Einfluss über
ihre Aufsichts- und Fragerechte geltend machen könnten.

Das Parlament ist im wesentlichen Kontroll- und
Gesetzgebungsorgan. Es hat über Gesetzes- und
Dekretsvorlagen, über Normen zu beschliessen, nicht
aber über Meinungsäusserungen zu beraten. Die
Mitwirkung im Vorverfahren der Gesetzgebung ist rechtlich

eine Regierungsaufgabe. Aus praktischer Sicht ist
anzufügen, dass die Parlamente als Milizparlamente
arbeitsmässig durchwegs an der Grenze der Belastbarkeit

angelangt sind. Wenn berücksichtigt wird, dass
jährlich 30 bis 40 Vernehmlassungen erarbeitet werden

müssen, so wird klar, dass der Grosse Rat
hoffnungslos überfordert wäre oder seine eigentliche
Aufgabe vernachlässigen müsste, wenn ihm in diesem
zusätzlichen Bereiche Pflichten aufgebürdet würden. Es
ist namentlich zu bedenken, dass es Vernehmlassungen

zu Themen und Fragen gibt, die ausserordentlich
komplex und vielschichtig sind und die nur unter
Einsatz der zuständigen Fachleute und mit einem entsprechend

hohen Arbeitsaufwand gelöst werden können.
Die Einschaltung des Parlamentes würde natürlicherweise

das Verfahren verlängern und dazu führen, dass
sich die gesetzten Fristen - in der Regel sind es zwei
bis vier Monate - kaum einhalten liessen.
Trotzdem sich der Regierungsrat bewusst ist, dass die
Vernehmlassungen der Kantone bei den Bundesbehörden

nicht immer das nötige Gehör finden, legt er auf
die sorgfältige Vorbereitung der Eingaben an den Bund
Wert. In der Regel werden die Vernehmlassungen durch
die in der Sache zuständige Direktion ausgearbeitet.
Sie gelangen aisdann in das Mitberichtsverfahren unter
den andern Direktionen. In einzelnen Fällen wird die
Meinungsäusserung verwaitungsexterner Kreise
(Parteien, interessierte Organisationen) eingeholt und in
die Eingabe verarbeitet. Nachdem die Stellungnahmen
aller im Mitberichtsverfahren begrüssten Direktionen
der Staatsverwaltung vorliegen, wird ein letzter
Entwurf zuhanden des Regierungsrates ausgearbeitet. Dieser

wird zusammen mit der Traktandenliste für die
Regierungsratssitzungen sämtlichen Direktionen zugestellt.

Anlässlich der Regierungssitzung wird die
Vernehmlassung durch die Kollegialbehörde beraten und
verabschiedet. Seit sich die Regierungen der
Nordwestschweiz zu einer Regionalkonferenz zusammengeschlossen

haben, wird versucht, wichtigen
Vernehmlassungen gegenüber dem Bund durch gemeinsame
Stellungnahmen mehr Gewicht zu geben. Ein erster
Anwendungsfall war der Vorentwurf für ein Bundesgesetz

über den Umweltschutz.
Der Wunsch des Interpellanten nach vermehrter
Information des Parlamentes ist verständlich. Ober den
Inhalt der bedeutsameren Vernehmlassungen wird
regelmässig die Presse orientiert. Von dieser Praxis wird
nicht abgewichen werden. Für die Grossräte besteht
die Möglichkeit, den Text der verabschiedeten Ver¬

nehmlassungen bei der Staatskanzlei oder im Amt für
Information und Dokumentation zum Studium zu beziehen.

Ober die Eröffnung eidgenössischer
Vernehmlassungsverfahren wird regelmässig durch die Presse
orientiert. Sofern Mitglieder des Grossen Rates
Einsicht in diesbezügliche Unterlagen nehmen wollen,
wird diese ohne weiteres gewährt. Ferner ist den
Grossräten das Recht unbenommen, dem Regierungsrat

Wünsche und Anregungen für die Gestaltung der
Vernehmlassungen zu unterbreiten; dies wäre sogar
geeignet, die Arbeit der Sachbearbeiter bei den
Direktionen zu erleichtern. Der Regierungsrat möchte jedoch
davon absehen, sämtliche durch ihn verabschiedeten
Vernehmlassungen prinzipiell zur Kenntnisnahme an
den Grossen Rat weiterzuleiten. Dies aus dem guten
Grunde, dass genügend Informationsmöglichkeiten für
den interessierten Parlamentarier bestehen.

Präsident. Herr Kipfer wünscht Diskussion zu dieser
Interpellation. Ist der Rat damit einverstanden? Das ist
der Fall.

Kipfer. Unsere Vernehmlassungsdemokratie spielt auf
eidgenössischer Ebene bei allen Sachfragen, die Rechte

und Pflichten der Kantone betreffen sowie bei allen
Sachfragen, die entscheidende Interessen der Kantone

berühren. Das bedeutet doch, dass nicht nur Dinge
in die Vernehmlassung gelangen, welche die Exekutive
interessieren. Das Interesse an einer Sache und die
Kompetenz in der Sache sind aber zweierlei Dinge.
Wenn der Grosse Rat von einer Vernehmlassung Kenntnis

erhält, heisst das doch absolut nicht, dass dieser
Grosse Rat das Papier auch verfassen müsse. Wenn in
der Antwort auf meine Interpellation weiter argumentiert

wird, dass auch in andern Kantonen die
Parlamente keine Kenntnis von den Vernehmlassungsant-
worten ihrer Regierung erhalten, kann das für den Kanton

Bern an sich kein Präjudiz sein.
In der Antwort des Regierungsrates auf meine
Interpellation wird dem Parlament mitgeteilt, dass es
seinen Einfluss und sein Informationsbedürfnis über das
Aufsichts- und Fragerecht geltend machen könne. Dazu

halte ich fest, dass das Parlament seine Aufgabe
kennt und dass - wenn einmal Not am Mann sein sollte

- jeder durch einen Blick in die Verfassung oder
das Geschäftsreglement seine Aufgabe nachlesen kann.
Diese Belehrung in der regierungsrätlichen Antwort
war also nicht nötig, weil niemand bezweifelt, dass der
Grosse Rat eben die regierungsrätlichen Meinungsäusserungen

nicht berät. Der Grosse Rat dürfte, sollte und
müsste aber die regierungsrätlichen Meinungsäusserungen

zur Kenntnis nehmen können.
In einem späteren Abschnitt der Antwort stellt der
Regierungsrat fest, der Grosse Rat sei am Ende seiner
Belastbarkeit angelangt; der einzelne Parlamentarier
sei ferner bald einmal hoffnungslos überfordert. Das zu
beurteilen müsste die Regierung eigentlich schon dem
einzelnen Grossrat überlassen. Wenn das einzelne
Mitglied oder der Rat als Ganzes tatsächlich an der Grenze

der Belastbarkeit angelangt wäre, wenn der einzelne

Grossrat oder der Rat als Ganzes tatsächlich
überfordert und an der Grenze der Frustration angelangt
wäre, dann wäre es wahrscheinlich an der Zeit, das
nicht nur festzustellen, sondern im Sinne einer tiefgreifenden

Reform Änderungen vorzunehmen. Weil
vielleicht auch Regierung und Verwaltung an der Grenze
ihrer eigenen Belastbarkeit und Überforderung ange-
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langt sein könnten, wäre als Folge davon unser ganzer
Staat dringend zu revidieren.
Beim heutigen System ist es dem einzelnen Grossrat
anheimgestellt, worüber er sich informieren lassen
will. Das kann er aber nur dann entscheiden, wenn er
das ganze Spektrum der zur Verfügung stehenden
Informationen überblickt. Nun ist es vielleicht eine An-
massung in der Antwort auf meinen Vorstoss, mit dem
Hinweis auf die Komplexität vieler Vernehmlassungen
dem einzelnen Parlamentarier gleichsam zu unterschieben,

er verstehe es ja doch nicht, weil er nicht - wie
der Staat - die nötigen Fachleute zur Hand habe.
Jedenfalls hoffen wir, die eidgenössische Verwaltung
vermöge mit den komplizierten Antworten in heiklen
Materien etwas anzufangen.
Ich bestreite, dass die Kenntnisgabe von Vernehmlas-
sungstexten eine Verlängerung des Verfahrens bedingen

würde. Mir ist zum Beispiel nicht bekannt, dass
die Arbeit der Regierung dadurch verzögert worden
wäre, dass sie uns Richtlinien zur Verwaltungs- und
Regierungstätigkeit gegeben hat. Auch das war ein
Papier, das wir zur Kenntnisnahme erhielten und das ins
Verfahren überhaupt nicht eingegriffen hat. Ob es in
jenem Falle richtig war, darüber zu diskutieren, ist wieder

eine spezielle Frage.
Die ganze Antwort auf meine Interpellation ist daraufhin

konzipiert, dass das Parlament in Sachen
Vernehmlassungen nichts zu sagen habe - das ist an sich
unbestritten - und dass die rechtliche Grundlage für eine
aktive Mitarbeit des Parlamentes fehle. Beide Fakten
sind nicht neu und im Augenblick nicht bestritten; sie
waren auch nicht gefragt.
Unannehmbar ist es aber, wenn der Argumentenkatalog

gegen die Kompetenz des Grossen Rates im
Schlussabschnitt der Antwort dazu benützt wird, dem
Parlament auch den Wortlaut der kantonalen
Vernehmlassungen vorzuenthalten. Wenn man das liest,
bekommt man beinahe das Gefühl, die Verwaltung habe
die Interpellation entweder nicht richtig gelesen oder
nicht richtig verstanden. Jedenfalls nehmen wir zur
Kenntnis, dass die Regierung im Augenblick von ihrem
Prozedere nicht abrücken will. Darum muss ich erklären,

dass ich von der Antwort absolut nicht befriedigt
bin. Es fragt sich doch (und ich wäre froh, darüber
noch eine Antwort zu erhalten), ob die Regierung nicht
wenigstens soweit dem überforderten und frustrierten
Parlamentarier entgegenkommen könnte, periodisch zu
publizieren, welche Vernehmlassungen im Gange oder
abgeschlossen sind. Dann könnten die noch nicht
frustrierten und interessierten Parlamentarier die sie
interessierenden Vernehmlassungen anfordern. Das wäre
eine Art Mittelweg, wenn auch nicht gerade der ideale.

Zwygart. Im November 1974 habe ich zu diesem
Problemkreis eine Interpellation eingereicht; die Antwort
ist ähnlich ausgefallen. Mir scheint nur, in der Antwort
auf den Vorstoss Kipfer seien gewisse Dinge pointierter

ausgedrückt worden. - Sie wissen, wie immer wieder

darüber gejammert wird, und zwar nicht nur im
Volk, sondern vor allem auch von Seiten der Behörden,

dass sich immer weniger Leute für die
Öffentlichkeitsarbeit interessieren würden. Ich frage mich, ob
hier nicht wieder eine Möglichkeit verpasst worden
sei, eine minimale Information von oben nach unten
fliessen zu lassen. Herr Kipfer hat einen Vorschlag
unterbreitet für eine Aufzählung der laufenden oder der
abgeschlossenen Vernehmlassungen. Der einzelne Par¬

lamentarier oder ganze Gruppen könnten die sie speziell

interessierenden Antworten dann anfordern.
Bei solchen Vernehmlassungen werden ja immer wieder

auch Bewegungen ins Leben gerufen, bei denen
man dann für einen späteren Zeitpunkt hofft, dass das
Volk darauf einschwenken werde. Wenn man aber
schon zu Beginn nichts zu sagen hat, heisst es dann
beim Souverän eben am Ende meistens: Nein. Darum
verstehe ich Herrn Kipfer, wenn er sich als nicht
befriedigt erklärt. Ich hoffe aber, auch die Regierung werde

in dieser Angelegenheit nach neuen Wegen suchen,
nicht um uns mehr zu belasten, sondern um uns und
das Volk zu entlasten, indem die auf uns zukommenden

Aufgaben gezeigt werden.

Martignoni, Regierungspräsident. Diese Debatte spielt
sich ab im Niemandsland der Kompetenzen zwischen
Parlament und Exekutive. Dieses Niemandsland
existiert in jeder parlamentarischen Demokratie; sogar in
England finden immer wieder derartige Debatten statt.
Das Parlament versucht, der Exekutive Grenzen zu
setzen; das ist durchaus legitim. Die Exekutive auf der
anderen Seite wehrt sich; auch das ist legitim. Damit
möchte ich die Sache etwas relativieren.
Ich bin überrascht von der Art und Weise, wie Herr
Dr. Kipfer argumentierte; denn wenn man den Text
unserer Antwort liest, stellt man fest, dass verschiedene
der von ihm gestellten Forderungen akzeptiert werden.
Herr Kipfer erklärte, es sei unannehmbar, den Wortlaut
der Vernehmlassungen vorzuenthalten. Da möchte ich
doch einfach vorlesen, was hier in unserer Antwort unter

anderem steht:
«Für die Grossräte besteht die Möglichkeit, den Text
der verabschiedeten Vernehmlassungen bei der Staatskanzlei

oder im Amt für Information und Dokumentation

zum Studium zu beziehen. Über die Eröffnung
eidgenössischer Vernehmlassungsverfahren wird
regelmässig durch die Presse orientiert. Sofern Mitglieder
des Grossen Rates Einsicht in diesbezügliche Unterlagen

nehmen wollen, wird diese ohne weiteres gewährt.
Ferner ist den Grossräten das Recht unbenommen,
dem Regierungsrat Wünsche und Anregungen für die
Gestaltung der Vernehmlassungen zu unterbreiten ...»

Da muss ich nun ganz einfach fragen: Wozu ist das
gut? Abschliessend möchte ich nur noch bemerken:
Unsererseits war nicht von Frustration die Rede, und
wenn ich mich in dieser edlen Runde umsehe, sehe
ich auch keine frustrierten Gesichter.

Präsident. Der Herr Interpellant hat bereits erklärt,
dass er von der Antwort nicht befriedigt sei. Ich nehme
an, er halte diese Antwort aufrecht. Das ist der Fall.

Verwaltungsbericht der Finanzdirektion 1975

Bärtschi (Heiligenschwendi), Berichterstatter der
Staatswirtschaftskommission. In Vertretung des erkrankten
Kollegen Haudenschild stattete Herr Kollega Staender
mit mir zusammen der Finanzdirektion den obligaten
Besuch der Staatswirtschaftskommissions-Vertreter ab.
Vorweg möchte ich Herrn Regierungspräsident Martignoni

sowie all seinen Mitarbeitern, die uns anlässlich
der Kontrolle während Stunden zur Beratung vieler
Fragen zur Verfügung standen, herzlich danken. Die
vorbereiteten Fragen konnten gründlich diskutiert werden,

und ich halte gerne fest, dass die Antworten in
allen Teilen befriedigend ausfielen. Es scheint mir nun
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wertlos zu sein, den vorliegenden Bericht noch einmal
zusammenzufassen; das haben Sie sicher selber schon
getan. Vielmehr möchte ich auf einige der diskutierten
Punkte hinweisen: Der instanzenzug gemäss authentischer

Auslegung von Artikel 27 Absatz 2 des
Hauptrevisionsdekretes kam erst in einem Fall zur Anwendung;
der Entscheid steht noch aus. Man hofft, dem Grossen
Rat auf die Maisession 1977 einen Hauptrevisionsbericht

vorlegen zu können. Heute liegen (vor allem auch
der über 11 000 Einsprachen wegen, von denen heute
erst 1500 behandelt sind) lediglich provisorische Zahlen

vor. Bei der Bearbeitung der Einsprachen ist dem
Personalstop Rechnung zu tragen. Auch gilt es,
Prioritäten zu setzen. Man hat uns zugesichert, dass bis
zur Veranlagung 1979 alle Einsprachen erledigt sein
werden. Man hofft, bis zum I.Januar 1977 die Zahl
der Einsprachen auf 4500 reduzieren zu können.
Erste Feststellungen zeigen, dass das Verhältnis
Verkaufspreis/Amtlicher Wert gegenüber der Neubewertung

1967 sich nicht wesentlich geändert hat. Die
gleichen ersten provisorischen Ergebnisse zeigen, dass
der amtliche Wert von zirka 32,7 Milliarden auf 51,6
Milliarden Franken, das heisst um 57,5 Prozent oder
18,8 Milliarden Franken angestiegen ist. Darin sind die
Berichtigungsfälle 1973/74 nach Artikel 111 des
Steuergesetzes enthalten.
Bei den Einfamilienhäusern lag 1975 der Verkaufspreis
im ganzen Kanton noch 87 Prozent über dem amtlichen
Wert, bei den Mehrfamilienhäusern waren es 35
Prozent, oder gesamthaft 52 Prozent. Allerdings bestehen
zwischen den einzelnen Landesteilen und vor allem
zwischen den einzelnen Gemeinden in der prozentualen

Zunahme der amtlichen Werte teilweise erhebliche
Unterschiede. Es wird nach meiner Meinung wichtig
sein, nach Vorliegen des definitiven Berichtes den
Ursachen dieser Unterschiede genau nachzugehen. Die
Gesamtkosten für die neue amtliche Bewertung belaufen

sich auf zirka acht Millionen Franken.
Die Kommission für die Rationalisierung der Staatsverwaltung

arbeitet nach einer im November 1974
aufgestellten «Zielsetzung für die Jahre 1975 bis 1978». 1975
befasste sie sich vor allem mit Personalfragen. Zudem
klärte sie Kompetenzfragen zwischen Regierungsrat
und Grossem Rat ab und lud den Regierungsrat ein,
den Grossen Rat jeweils über die im Rahmen der
Regierungskompetenz geschaffenen Stellen zu orientieren.

Die Kommission prüfte ferner die Einführung der
gleitenden Arbeitszeit und formulierte Zielsetzung für
die Personalschulung. Für die Finanzkontrolle
befürwortete die Kommission eine Schwergewichtsbildung.
Das Kontrollorgan sollte sich bei stabilisiertem
Personalbestand auf wesentliche Fragen beschränken und
die Kontrolltätigkeit streng dem Wirtschaftlichkeitsprinzip

unterstellen.
Die Staatswirtschaftskommission unterstützt in diesem
Zusammenhang die Bemühungen der Finanzdirektion,
die vom Regierungsrat 1975 beschlossenen Massnahmen

zur Plafonierung des Personalbestandes durchzusetzen.

Die Zuwachsrate von einem Prozent ist die
relativ geringste seit 20 Jahren, immerhin sind auch heute

noch zwischen den einzelnen Direktionen erhebliche
Unterschiede festzustellen. Bedeutend ist in diesem
Zusammenhang, dass bei Vorliegen aller Geschäfte der
Stellenplan für die Zeit nach ihrer Realisierung streng
zu prüfen ist. Die Staatswirtschaftskommission stellte
diese Forderung nach Betriebsrechnung und Stellenplan

nach Neubauten schon mehrmals auf und wird an
dieser Forderung festhalten.

1975 wurden bei 450 Betrieben Quellensteuerkontrollen
durchgeführt. 267 Betriebe oder 62 Prozent hatten
Nachzahlungen im Betrage von 745 000 Franken zu
leisten. 1969 bis 1975 wurden total 2675 Kontrollen
durchgeführt, wobei Nachforderungen im Betrage von 2,698
Millionen Franken gestellt werden mussten. Mir scheinen

sowohl Betrag wie Prozentsatz ausserordentlich
hoch zu sein. Sie zeigen die dringende Notwendigkeit
solcher Kontrollen. Bei all diesen Kontrollen gab es
nur fünf Rekursfälle, von denen lediglich einer teiweise
gutgeheissen wurde. Im ganzen gesehen trafen die
abgezogenen Quellensteuern recht gut ein. Bis heute
mussten bei Ablieferungen von über 600 Millionen Franken

lediglich Verluste von 900 000 Franken abgeschrieben
werden.

Die Vertreter der Staatswirtschaftskommission Hessen
sich auch die Unterlagen über die Ausstände bei den
Wehrsteuern der 12. bis 15. Periode vorlegen. Recht
interessant ist hier folgende Feststellung: Ausstand in
Biel in der 15. Periode 333 000 Franken, bei einem
Sollbestand von 31 Millionen Franken. Ausstand Bern auf
Ende 1975 (für die gleiche Periode) 290 000 Franken,
also weniger als in Biel, aber bei einem fünffachen
Sollbestand von 155 Millionen Franken.
Diskutiert wurden bei unserem Besuch ferner Fragen
der Weiterbildung des Personals, der Schaffung neuer
Stellen bei der Universität, Fragen der Versicherung
von Assistenzärzten und der Ausarbeitung eines
Konzeptes «Krankenhausinformationssystem» mit der
Realisierung der ersten Phase «Datenerfassung». Die
Vertreter der Staatswirtschaftskommission wiesen darauf
hin, dass mit den Vorbereitungen zur Einführung der
Kostenstellenrechnung in den Spitälern die Gefahr
bestehe, dass überall Datenverarbeitungsanlagen
angeschafft werden, deren Systeme dann nicht zusammenpassen.

Die Spitäler werden auch «überlaufen» von
Leuten, welche solche Anlagen verkaufen wollen. Die
Staatswirtschaftskommission beantragt nun einen Stop
dieser Anschaffungen. Zuerst muss einmal Klarheit
geschaffen werden, wie die Daten zu erheben sind und
ob nicht eine Möglichkeit besteht, sich auf ein System,
das heisst auf eine Anlage, zu einigen. Ferner muss
dem Faktor Nutzen/Kosten vollste Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Es nützt wirklich nichts, wunderbare
Daten zu erheben und noch so schöne Rechnungen
einzuführen, wenn man dann weder bereit noch in der
Lage ist, daraus Schlüsse zu ziehen. Manchmal erhalte

ich den Eindruck, es werde recht viel in Statistik
und Erhebungen gemacht, ohne dass dann die notwendigen

Konsequenzen auch tatsächlich gezogen werden.

Die Staatswirtschaftskommission erhält, was wir sehr
begrüssen, regelmässig Unterlagen über die Beobachtungen

und Beanstandungen bei Revisionen der
Finanzkontrolle. Mit Datum vom 22. März 1976 wurde
unserer Kommission eine Liste der Feststellungen
unterbreitet, zu denen bis zum 31. Dezember 1975 noch
nicht abschliessend Stellung genommen worden war.
Die Liste wurde bereits in einigen Fragen bei den
Vorbereitungen für die Maisession mit einzelnen Vorstehern

der Direktionen besprochen. Für die Kontrolle der
Staatswirtschaftskommission wurde durch die
Finanzkontrolle ein Bericht ausgearbeitet, der vom 8. Juli
datiert ist und in welchem festgehalten wird, dass wohl
in der Zwischenzeit eine Reihe von Fällen erledigt v/erden

konnte, dass aber von verschiedenen Direktionen
immer noch Stellungnahmen ausstehen. Die
Staatswirtschaftskommission wird - ihrer Aufgabe entsprechend
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- die pendenten Fälle weiterverfolgen und unter
Umständen dem Grossen Rat - gemäss Artikel 39 der
Geschäftsordnung - Anträge stellen. Wir legen sicher
Wert darauf, dass in der Finanzkontrolle eine
Schwerpunktbildung betrieben wird. Ebenso legen wir aber
Wert darauf, dass einmal festgestellte Mängel behoben
und geklärt werden müssen. Ein Weiterziehen dieser
Fälle dürfte nicht in Frage kommen.
Auf Ende des Berichtsjahres trat Herr Dr. Erwin Kupper

(der 1. Sekretär der Finanzdirektion und langjähriger

Sekretär auch der Staatswirtschaftskommission)
nach 42 Dienstjahren in den Ruhestand. Ihm, wie auch
Herrn E. Wälti, dem Vorsteier der Nachsteuerabteilung,
der nach 32 Dienstjahren pensioniert wurde, sei an
dieser Stelle noch einmal bestens gedankt. Die beiden
sind mir (neben vielen anderem) ein Beweis für die
Feststellung, die ich auch anlässlich unseres diesjährigen

Besuches wieder machen konnte: In der
Staatsverwaltung leisten viele Leute sehr gute Arbeit; wenn
diese Arbeit in einzelnen Fällen nicht so sehr gut ist,
darf uns das nicht dazu verleiten, alles über einen
Leist zu schlagen. Es wird in weiten Kreisen der
Verwaltung sehr gute Arbeit geleistet.
Einige aufgeworfene Fragen werden noch weiter
geprüft; andere, die im Geschäftsbericht ausführlich
behandelt wurden, wurden hier nicht angeschnitten. Alles

in allem erhielten wir einen sehr guten Eindruck
von Organisation und Arbeit in der Finanzdirektion. Wir
beantragen Ihnen, den Verwaltungsbericht 1975 zu
genehmigen.

Bürki. Auf den Seiten 230/31 lesen wir unter anderem
im Zusammenhang mit der Einkommens- und
Vermögenssteuerveranlagung, dass bis Ende des Jahres noch
rund 72 000 Steuerpflichtige nicht hätten veranlagt werden

können. Das sind 15 Prozent. Als wir hier seinerzeit

den ratenweisen Steuerbezug diskutierten, wurde
uns gesagt, es werde in Zukunft möglich sein, mit den
Veranlagungen nachzukommen. Nun weiss ich nicht,
wieweit hier die zeitliche Verschiebung in der
Berichterstattung hineinspielt. Es scheint mir aber nötig zu
sein, dass der Finanzdirektor uns noch erklärt, wo dieses

Loch besteht, denn wir sollten das nicht andauern
lassen. Mich interessiert also, wie diesem Übelstand
begegnet werden soll.
Auf der gleichen Seite stellen wir auch fest, dass die
Kontrolle der steuerpflichtigen juristischen Personen
offensichtlich ungenügend ist. Es wird uns gesagt,
dass die vorgenommenen Buchuntersuchungen im Jahre

1975 579 Fälle betrafen. Wenn man hier den
mathematischen Durchschnitt nimmt, kommt man zum
Schluss, dass die juristischen Personen jedes 18. Jahr
einmal an die Reihe kommen zur Bücheruntersuchung.
Sie wissen vielleicht, dass AHV oder SUVA mindestens
aille vier Jahre einmal erscheinen. Vom Kommissionssprecher

haben wir soeben gehört, wie es sich bei der
Quellensteuer verhält und was dort festgestellt wurde,
wenn man etwas rascher erscheint. Dieser Zustand ist
nach unserer Auffassung nicht mehr tolerierbar. Das ist
nicht nur eine persönliche Meinung. Ich kann mich
hier abstützen auf eine seinerzeitige Grossratskommission,

Kommission Tschannen genannt. Einige hier
anwesende Kollegen haben dort mitgearbeitet. Von Seiten

jener Kommission wurden konkrete Anträge
unterbreitet und es wurde versprochen, die Dinge zu prüfen.

Wir haben noch einige Male nachgedoppelt, doch
immer wieder hiess es: Wir möchten ja gerne, aber die
Personalrekrutierungsmöglichkeiten sind so schlecht,

dass man nichts machen kann. - Jetzt wäre es an der
Zeit, hier Verbesserungen vorzunehmen, nicht zuletzt
auch mit Rücksicht darauf, dass die Umwandlungen in

juristische Personen gerade unter dem neuen Steuerrecht

zugenommen haben. Es würde uns interessieren,
wie die Finanzdirektion diese Frage beurteilt.
Auf Seite 245 des Berichtes finden wir Angaben über
die Amtsschaffnereien, Steuerinkassostellen usw. Vorhin

teilte der Kommissionssprecher pikanterweise mit,
wie der Wehrsteuerausstand in Biel und Bern sei; aber
weder er noch der Bericht geben irgendwelche
Auskunft über das, was uns vor allem interessieren würde:
Wie verhält es sich mit dem Ausstand bei den
Staatssteuern? Die zentrale Inkassostelle fungiert für sämtliche

Gemeinden, mit Ausnahme der drei Städte. Auch
darüber lesen wir hier nichts. Wenigstens in der
Zukunft würde uns interessieren, wie es sich mit den
Staatssteuerausständen verhält, welches das Ausmass
der Stundungen, Abschreibungen und Verluste ist. In
der Rechnung 1975 finden wir einen Hinweis, dass bei
den direkten Steuern Abschreibungen um 4,63 Millionen

Franken erfolgt seien. Um welche Arten von
Steuern (ob von natürlichen oder juristischen Personen,
aus welcher Region und welchem Steuerjahr) es sich
handelt, wird aber auch nicht gesagt. Wenn wir schon
von Verfassungs wegen den Auftrag haben, eine
allgemeine Aufsicht über die ganze Verwaltung auszuüben,
sollten wir nach meiner Meinung wenigstens ein Minimum

an Angaben bekommen. Ich stelle diese Fragen
nicht primär deshalb, weil seinerzeit die Finanzkommission,

für die ich mich eingesetzt hatte, abgelehnt
worden ist. Der Herr Finanzdirektor betonte damals
ausdrücklich, es stehe uns ja frei, hier jeweils Fragen
zu stellen. - Ich danke.

Meyer. Mit Genugtuung habe ich dem Verwaltungsbericht
der Finanzdirektion entnommen, dass der explosiven

Personalvermehrung in der Staatsverwaltung aus
den Jahren 1970/74 Einhalt geboten werden konnte.
Sie werden sich erinnern, dass ich in der letzten
Legislaturperiode eine Motion einreichte, die von Ihrem
Rat als Postulat überwiesen worden ist und die darauf
abzielte, den Personalbestand mindestens zu plafonie-
ren und besser zu überwachen. Ich danke allen, die zu
dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen haben,
insbesondere auch Herrn Regierungspräsident Marti-
gnoni als Vorsteher der Finanzverwaltung. Ich bin der
Meinung (wie das der Regierungspräsident gestern bei
der Beantwortung des Postulates Kipfer ausführte),
dass die Überwachung des Personalbestandes in der
Staatsverwaltung eine Daueraufgabe darstelle. Dem
Postulat Kipfer konnte ich nicht zustimmen und habe
mich der Stimme enthalten. In bezug auf den Text
erging es mir wie dem Herrn Regierungspräsidenten: Mit
dem Text hätte ich mich einverstanden erklären können,

nicht aber mit der Begründung, die eindeutig auf
eine Personalvermehrung abzielte. Wie mir bekannt ist,
hatte der Regierungsrat für 1975 eine Personalvermehrung

um ungefähr 50 Personen geplant; also kein
Personalstop, sondern eine Plafonierung. Dazu erlaube
ich mir folgende Fragen zu stellen:

1. Warum hat die geplante Anzahl von 50 Stellen nicht
eingehalten werden können? Laut Verwaltungsbericht
wurde der Personalbestand um etwas mehr als 100
Personen vergrössert.
2. Welche Zuwachsrate ist für 1976 vorgesehen? Diese
Frage stelle ich vor allem aus finanziellen Erwägungen,
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glaube ich doch, dass die Steuereinnahmen in unserem

Kanton in der nächsten Zeit einen «Knick» erfahren

werden, so dass wir gerade bei wiederkehrenden
Ausgaben besonders vorsichtig sein müssen. Auch
andere Kantone stehen vor dieser Aufgabe. Ich zitiere
aus der «Solothurner Zeitung» vom 6. September 1976:

«Defizit von 57 Millionen Franken im Solothurner
Staatsvoranschlag 1977. Personaleinsparung bei der
Verwaltung angestrebt. Verminderung des Personalbestandes.

In der allgemeinen Staatsverwaltung des Kantons

Solothurn besteht seit I.Januar 1973 ein
Personalstop. Im Rahmen der Überprüfung der Personalkosten

und der Personalbestände sind vom Personalamt
Sparmassnahmen auf dem Personalsektor studiert worden.

Nachdem die Substanz der Besoldungen nicht
angetastet werden soll, sind Einsparungen durch eine
Senkung des Personalbestandes zu erzielen. Der
Regierungsrat hat sich der Auffassung des Personalamtes
angeschlossen, das es für möglich und verantwortbar
hält, den Personalbestand in der Verwaltung, den
Betrieben und Anstalten innerhalb der Zeit vom I.Sep¬
tember 1976 bis 31. Dezember 1977 massvoll und trotzdem

spürbar um etwa zwei Prozent zu senken. Es soll
ein Teil der in dieser Zeit vakant werdenden rund 130
Stellen nicht wieder besetzt werden.»

Das sollte nach meiner Meinung richtungweisend sein.
Ich danke Herrn Regierungspräsident Martignoni noch
einmal dafür, dass er diese Aufgabe im Auge behalten
will und danke zum voraus für die Beantwortung der
gestellten Fragen.

Martignoni, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zunächst danke ich dem Sprecher der
Kommission für seine ausführlichen Darlegungen,
besonders für die anerkennenden Bemerkungen. Ihm,
aber auch der Kommission, danke ich speziell für die
gründliche und systematische Überprüfung; denn wir
sind sehr froh, wenn alles kontrolliert wird, damit gar
keine Zweifel bestehen bleiben, als ob wir irgendetwas
versteckt hätten; wir haben tatsächlich nichts zu
verbergen.

Herr Grossrat Bärtschi warf noch die Frage der
Krankenhaus-Informationen auf und erwähnte, es bestehe
die Tendenz, in jedem Krankenhaus einen teuren Computer

anzuschaffen. Nachdem die Kommission uns auf
diese Frage aufmerksam gemacht hatte, orientierten
wir sofort die Gesundheitsdirektion, die nun also im
Bild ist.
Herr Grossrat Bürki erkundigt sich nach dem Verzug in
der Steuerveranlagung. Dieser Verzug ist in der
Zwischenzeit ganz wesentlich abgebaut worden. Wohl gibt
es da noch gewisse Fälle; wir sind etwas stärker in
Verzug als in früheren Jahren, aber da spielen wieder
einmal die leidigen amtlichen Werte hinein, die
mancherorts schuld sind, dass Veranlagungen nicht
abgeschlossen werden konnten.
Die Kontrolle der Steuerpflicht bei juristischen Personen

sei ungenügend. Dazu kann ich hier nur erwähnen
(ich komme im Zusammenhang mit dem Votum Meyer
darauf zurück), dass die Steuerverwaltung im Personalplafonds

für nächstes Jahr etwas mehr Personal
zugewiesen bekommen wird, wobei wir auch die Frage
der Kontrolle juristischer Personen im Auge haben. Es
wird aber immer auch eine Frage des Masses sein,
diese Kontrollen durchzuführen: Wieweit kann der
Effekt der neuen Kontrolleure kompensiert werden durch
entsprechende Mehreinnahmen? Es gilt, ein Mittel¬

mass zu suchen; ganz abgesehen davon, dass man ab
und zu aus der Wirtschaft auch Stimmen vernehmen
kann, es sei ja gar nicht mehr viel zu kontrollieren und
herauszuholen, denn in der Rezession seien die Erträge

so gering geworden, dass für die Steuern nicht
mehr viel übrigbleibe. Das ist für uns natürlich nicht
entscheidend (das möchte ich betonen), aber ich wollte

es doch erwähnen. Selbstverständlich versuchen wir,
dem Ertrag entsprechende Steuerleistungen hereinzubringen.

Zu den Ausständen bei der Staatssteuer: Wie Herr
Bürki weiss, sind diese Ausstände im Verwaltungsbericht

und in der Rechnung aufgeführt. Ergänzend möchte

ich noch mitteilen, dass - eigentlich erstaunlicherweise

- die Steuermoral nach wie vor ausgezeichnet,
normal ist. Beispielsweise ist die erste Steuerrate für
das laufende Jahr, die im Juni verschickt und im Juli
fällig wurde, bereits zu 90 Prozent eingegangen. Auch
in dieser Beziehung zeigt der Steuerzahler also eine
gute Bereitschaft, dem Staate jene Mittel zur Verfügung

zu stellen, die er braucht.
Herrn Grossrat Meyer danke ich für seine Intervention.
Sie bildet ein gewisses Gegengewicht zu dem, was von
anderer Seite immer wieder vorgebracht wird, zum
Beispiel zum Votum des Herrn Dr. Kipfer von gestern. Es

trifft zu, dass der Regierungsrat für 1975 einen
Plafonds von 50 Personen gesetzt hatte. Nun sind aber

- namentlich im Polizeikorps - weniger Rücktritte zu
verzeichnen gewesen als früher; die Rekruten mussten
aber vorher «einkalkuliert» werden. Wegen der Rezession

finden nun viele Leute, eine Stelle beim Staat sei
doch ganz angenehm und vor allem sicher. Dazu
kommt, dass gemäss Vereinbarung mit dem Bundesrat
verschiedene Positionen nicht in die Plafonierung
aufgenommen worden sind, wenn zum Beispiel neue Heime

oder Schulen eröffnet werden. In diesem
Zusammenhang erinnere ich an die in diesem Jahr erfolgte
Eröffnung des zweisprachigen Seminars in Biel, wo
natürlich Lehrkräfte, aber zum Beispiel auch ein Abwart
angestellt werden mussten. Unter den Personaletat
ausserhalb des Plafonds fallen aber beispielsweise auch
Pfarrherren. - Ferner waren wir von Anfang an der
Meinung: Alle jene Stellen, die den Staat nichts
kosten, sollen aus der Plafonierung herausgenommen
werden. Hier denke ich vor allem an Mitarbeiter bei
der Universität, die sich als Dienstleistungsbetrieb selber

finanzieren können; ich denke aber auch an
Wissenschafter, die durch den Nationalfonds unterstützt
oder bezahlt werden. Dort spielt es dann nach unserer

Meinung keine Rolle, ob diese Leute plafoniert werden

oder nicht; im Gegenteil, wenn sie finanziell
anderweitig getragen werden, erbringt der Staat eine
erhöhte Dienstleistung.
Für 1976/77 werden wir ähnlich vorgehen: Für 1976 ist
bereits im Sommer letzten Jahres plafoniert worden
auf 50 Personen, was für die Verwaltung effektiv
zusätzliche Leute bringen sollte; für 1977 mussten wir
etwas lockern, und zwar sind wir dort auf 65 Personen
gegangen. Das ergab sich aus Absprachen mit den
einzelnen Direktionen. Die Finanzdirektion hat nämlich
mit jeder einzelnen der übrigen Direktionen Gespräche

geführt, und zwar jeweils mit dem Vorsteher und
dem ersten Sekretär. Jede einzelne Stellenanmeldung
wurde dabei diskutiert, und bei weitem nicht alle
haben wir bewilligt. Also schon jetzt, im Sommer 1976, ist
den einzelnen Direktionen genau bekannt, welche Leute

sie nächstes Jahr werden anstellen können. Innerhalb

dieser 65 Personen hat sich die Regierung selbst-
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verständlich ein kleines Reservekontingent - sozusagen

als strategische Reserve - vorbehalten.

Präsident. Ich danke dem Herrn Finanzdirektor und
stelle fest, dass kein anderslautender Antrag gestellt
worden ist. Damit ist der Verwaltungsbericht der
Finanzdirektion genehmigt.

Staatsrechnung 1975

Bärtschi (Heiligenschwendi), Berichterstatter der
Staatswirtschaftskommission. Es tut mir leid, Sie mit einer
ganzen Reihe von Zahlen erschüttern zu müssen, doch
besteht eine Staatsrechnung nun einmal aus Zahlen.
Die Staatsrechnung 1975 schliesst bei einem Ausga-
benüberschuss der Finanzrechnung von 24 382 961.94
Franken wesentlich besser ab als budgetiert. Zur Lektüre

möchte ich Ihnen das heute morgen ausgeteilte
Büchlein empfehlen: «öffentliche Finanzen des Kantons

Bern», in welchem grafisch viel besser dargestellt
ist, als ich es mündlich tun könnte, wie sich diese
Sache zusammensetzt. Sie finden hier die Finanzrechnung

mit 24 Millionen Franken Überschuss, die
Vermögensrechnung mit einem Gewinn von einer Million und
darunter die Bilanz des Staates, die sich zusammensetzt

aus dem Ertrag des letzten Jahres, dem Verlust
der Finanzrechnung und der Million Franken
Überschuss bei der Vermögensrechnung.
Die Rechnung hat also wesentlich besser abgeschlossen,

als budgetiert worden war, hatten wir doch einen
Fehlbetrag von 55,9 Millionen Franken vorgesehen. Die
Ausgaben stiegen gegenüber der Rechnung 1974 um
13,6 Prozent, die Einnahmen um 12,7 Prozent. Der
Fehlbetrag macht 1,1 Prozent der Gesamtausgaben von
2,149 Milliarden Franken aus. Damit steht der Kanton
Bern an fünfter Stelle unter den schweizerischen
Kantonen. Das Ergebnis ist in verschiedener Hinsicht günstig,

sind doch die Ausfälle wegen der vom Bund Ende

Januar 1975 verfügten Sparmassnahmen (rund 19

Millionen) und die Mehrausgaben des ebenfalls durch
den Bund im Juni 1975 veranlassten ersten Investi-
tionsprogrammes (Nachkredit von 19,9 Millionen)
eingeschlossen. Ohne diese beiden Beträge hätte der
Kanton Bern sogar positiv abgeschlossen.
Die Verbesserung rührt von Einsparungen auf allen
Direktionen her, wobei natürlich auch der Rückgang
der Teuerung einen wesentlichen Einfluss ausübte. Die
Einnahmen aus den Staatssteuern entsprachen ziemlich

genau dem Voranschlag. Die 1,26 Milliarden Franken

sind 19 Prozent mehr als im Vorjahr und nur drei
Millionen Franken weniger als vorgesehen. In der
Rechnung sind die ganzen Steuern per 1975 eingesetzt.
Die Ausstände per Ende Abrechnungsperiode sind den
einzelnen Inkassostellen belastet worden. Die Ausstände

betrugen per Ende Abrechnungsperiode 15 Prozent.
Die genaue Zusammenstellung dazu finden Sie auf
Seite 254 der Staatsrechnung.
Merkbare Mindereinnahmen sind bei den
Motorfahrzeugsteuern und -gebühren (—6,4 Millionen), bei den
Handänderungs- und Pfandrechtsabgaben (—10,9
Millionen), bei den Vermögensgewinnsteuern (—11,6
Millionen) und bei den Holzverkäufen der Forstverwaltung
(—2,8 Millionen) zu verzeichnen.
Einen Einfluss auf die Rechnung hatte sicher auch die
zurückhaltende Personalpolitik, wie wir das soeben
gehört haben. Nachdem der Personalbestand in den letzten

Jahren immer um zirka 2,5 Prozent oder um 200

bis 250 Stellen zugenommen hatte, waren es 1975 noch
101 Stellen oder ein Prozent. Das ist die relativ geringste

Zunahme beim Personal in den letzten 20 Jahren.
Die 86,5 Millionen Franken Mehrausgaben umfassen
Grossratsbeschlüsse von zirka zwei Millionen und
Nachkredite, die vom Rat in vier Serien bewilligt wurden,

von 84,4 Millionen Franken. Man erschrickt eigentlich

immer wieder über die grossen Summen an
Nachkrediten, die dem Rat in vier Etappen vorgelegt wurden.

Wenn man das aber in Relation setzt zu den
Gesamtausgaben, dann stellen wir fest, dass die
Nachkredite eigentlich nur vier Prozent der Gesamtausgaben

betragen. Es ist doch sicher besser, knapp zu bud-
getieren, als gewissermassen mit der grossen Kelle
anzurichten und keine Nachkredite zu haben.
Bei den Minderausgaben fällt vor allem der Verzicht
auf die Tilgung von Anleihen auf, die nicht mit einer
Annuität behaftet sind, und zwar im Betrage von über
19 Millionen Franken. Diesem Verzicht stehen Mehrausgaben

von zirka 20 Millionen Franken bei der
Gesundheitsdirektion gegenüber (für die Bauschuldenablösung
bei den Spezialanstalten). 11,8 Millionen Franken
betragen die Minderausgaben bei den Besoldungen der
Primarlehrer, und zwar wegen des Rückganges der
Teuerung, und 8,4 Millionen Franken weniger beim
Staatsbeitrag an die Kliniken des Inselspitals.
Bei den Mehreinnahmen sind zu beachten: Kostenrückerstattung

aus dem Spitalzehntel von 13 Millionen Franken,

Gewinnsteuern der Aktiengesellschaften und der
GmbH von 5,1 Millionen und Kostenrückerstattungen
des Bundes an das Autobahnamt von 3,5 Millionen
Franken.
Bei der Rechnung der Vermögensveränderungen stellen

wir einen ausgeglichenen Nettominderaufwand und
-ertrag von 15,4 Millionen Franken fest. Beim
Nettominderaufwand fallen nicht vorgenommene Abschreibungen

auf ertragslosen Liegenschaften im Betrage von
15,6 Millionen Franken auf und die Rückzahlung eines
Darlehens an die Gemeinde Köniz im Betrage von 1,9
Millionen Franken, das nicht in einem Mal - wie
vorgesehen - zurückbezahlt wurde, sondern in einzelnen
Tranchen.
Beim Nettominderertrag ist zu beachten, dass die
Domänen wegen der noch nicht vorliegenden neuen
amtlichen Werte noch zu den bisherigen Werten eingesetzt
wurden, was einem Minderertrag von 50 Millionen Franken

entspricht, und dass im Zuge einer Bestandesbereinigung

eine Wertberichtigung des Aktienbesitzes im
Betrage von 31,45 Millionen vorgenommen wurde. Damit

ist nun praktisch der ganze Aktienbesitz des Kantons

wertberichtigt. Das konnte nur vorgenommen werden,

weil die Finanzlage des Kantons im Prinzip
gesund ist. Trotz der Nichtberücksichtigung der neuen
amtlichen Werte und trotz der Aktienbereinigung um
31 Millionen Franken schliesst die Vermögensrechnung
mit einer Million Franken positiv ab. Bei den
Vermögensveränderungen sind auch Abschreibungen jener
Steuern zu berücksichtigen, die nicht eingebracht werden

konnten, und zwar im Betrag von 4,6 Millionen
Franken, was 0,5 Prozent des gesamten Steuerbetrages
ausmacht.
Wenn man alle diese Tatsachen berücksichtigt und das
Staatsvermögen vergleicht mit den Staatsschulden in
der Bilanz (wobei wir feststellen, dass die Staatsschulden

etwa um 50 Millionen höher sind als das
Staatsvermögen), ist das für die Kommission kein Grund zu
Besorgnis, denn allein die neuen amtlichen Werte würden

50 Millionen mehr ausmachen, und bei den Aktien
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sind Berichtigungen um 31 Millionen vorgenommen
worden, so dass wir praktisch feststellen dürfen, die
Bilanz sei ausgeglichen.
Die staatlichen Investitionen nahmen zwischen 1974
und 1975 wesentlich zu, und zwar um 30,3 Prozent, die
Investiiionsbeiträge an Gemeinden und Dritte um 22,7
Prozent, gesamthaft um 26,5 Prozent. Bei einem Blick
auf die früheren Jahre könnte man meinen, der
Prozentsatz sei jedes Jahr zurückgegangen. 1970 hatte
der Staat Bern nämlich noch 16 Prozent seiner
Gesamtausgaben in Investitionen gesteckt, letztes Jahr
noch zehn Prozent; dieser Rückgang trügt jedoch, weil
in der Zwischenzeit durch Veränderung der gesetzlichen

Grundlagen (bei der Fürsorge, beim Spital und
den Lehrerbesoldungen) eine ganz andere Ausgangsbasis

geschaffen wurde.
Bei der Strassenrechnung zeigt sich eine unerfreuliche

Situation. Im Vergleich zu den Gesamtausgaben
stellen wir ein verhältnismässiges Zurückbleiben der
Motorfahrzeugsteuern fest, damit eine entsprechende
Zunahme des Zuschusses aus den allgemeinen
Staatsmitteln. Bei Ausgaben für die Strassenrechnung von
191,1 Millionen betrug der Zuschuss aus Staatsmitteln
76,9 Millionen oder 40,2 Prozent. 1973 waren es 50,9
Millionen oder 33 Prozent gewesen, 1974 noch 43,2
Millionen oder 29,5 Prozent. Die Zunahme beträgt also
zehn Prozent.
Vom Spitalzehntel im Umfange von 49,2 Millionen Franken

wurden 25,5 Millionen ausgegeben für Bauten; 15

Millionen wurden zurückgestellt für Spezialanstalten
und Bezirksspitäler, und 8,6 Millionen Franken hat man
gemäss Artikel 72 des Spitalgestzes hälftig aufgeteilt
auf den Staat und die Bezirksspitäler für die Bezahlung
von Bauten, die vor Inkrafttreten des Spitalgesetzes
begonnen wurden.
Die Verpflichtungskredite des Staates haben von 700,8
auf 600,9 Millionen Franken abgenommen. Wohl haben
die Schuldzinse absolut fortwährend zugenommen und
erreichten 1975 den Betrag von 55,1 Millionen Franken.
In Prozenten der direkten Staatssteuern ist aber eine
Abnahme auf 4,7 Prozent festzustellen; 1972 waren es
noch 6,2 Prozent, in den Jahren 1973 und 1974 4,9
Prozente der direkten Staatssteuern. - Bei den Fonds
konnte eine Zunahme um vier Millionen auf 191,8
Millionen Franken festgestellt werden. Im Bericht wird
erwähnt, dass die Bemühungen um einen Zusammen-
schluss solcher Fonds weitergeführt wurden.
In der Bilanz stellen wir gesamthaft eine Zunahme der
Aktiven um 82,9 und der Passiven um 106,6 Millionen
Franken fest. Das ergibt den Fehlbetrag von 58,4 Millionen

Franken.
Detailliertere Prüfungen der Rechnungen einzelner
Direktionen, Anstalten oder Einrichtungen des Staates
sowie Vergleiche ergeben oft recht interessante
Feststellungen, die aber den Rahmen solcher Ausführungen
sprengen könnten. Interessant ist aber vor allem die
Gliederung nach Sachgruppen, aber auch die Vergleiche,

die zwischen Sachgruppen in den Jahren 1969 bis
1975 festzustellen waren. Immerhin ist zu bemerken,
dass der Einbezug der Lehrerbesoldungen die Vergleiche

erschwert.
Dem Spezialisten vermag auch die funktionelle und
volkswirtschaftliche Gliederung der Ausgaben 1969 bis
1974 viel Interessantes zu bieten. Ein Vergleich der
Gruppentotale nach funktioneller Gliederung zeigt
(wenn man 1969 als 100 annimmt) bedeutende
Unterschiede; Aufwendungen für Behörden und allgemeine
Verwaltung (ohne Lehrer) 172; Polizei 174; Hochschu¬

len und Forschung 246; Gesundheitswesen 248;
Fürsorge (ohne Sozialversicherungen) 139; Raumplanung
898; Tourismus, Industrie, Gewerbe und Handel 721;
Finanzwesen 114. Für den Totalaufwand kommen wir auf
210 Punkte. Sie sehen: Für Gebiete, die erst in den
letzten Jahren so richtig «beackert» worden sind, stiegen

die Ausgaben ganz besonders, beispielsweise für
die Raumplanung (898 Punkte) oder für Tourismus,
Industrie, Gewerbe und Handel mit 721 Punkten.
Dem Spezialisten seien ferner noch die Stellenvergleichs

auf den Seiten 479 folgende sowie die Tabelle
über den Bestand der Behörden und des Staatspersonals

nach Dienstleistungen auf Seite 483 zum Studium
empfohlen. - Für den Berichterstatter bleibt zu hoffen,
dass es gelingen möge, aus all den hier möglichen
Feststellungen auch die notwendigen Folgerungen zu
ziehen und diese in der Praxis dann durchzusetzen.

Zusammenfassend empfehle ich Ihnen die Staatsrechnung

1975 zur Genehmigung.

Präsident. Ich danke Herrn Bärtschi für die ausführliche

Berichterstattung. Wünscht jemand das Wort zum
Allgemeinen der Staatsrechnung? Das ist nicht der
Fall.

Martignoni, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Lassen Sie mich die ausführlichen
Darlegungen des Kommissionssprechers durch einige
Bemerkungen aus unserer Sicht ergänzen. - Sie werden
sich erinnern, dass ich im November letzten Jahres bei
der Beratung des Budgets 1976 darauf aufmerksam
machte, die Regierung verfolge eine Politik, die bei
Konsumausgaben zurückhaltend, bei den Investitionen
aber grosszügig sei. Diese Politik war bereits 1974
eingeleitet worden, und an den Staatsrechnungen lässt
sich jetzt ablesen, ob gewisse Erfolge erreicht wurden.

Im Grunde genommen widerspiegelt die Staatsrechnung

einen Zielkonflikt der Behörden: Einerseits muss-
ten wir im letzten, ausgeprägten Krisenjahr die rezessive

Wirtschaft durch zusätzliche Investitionen beleben;
anderseits mussten wir das Ausgabenwachstum des
Staates wegen der Finanzknappheit in Schranken halten.

Das Rechnungsergebnis (Fehlbetrag von 24,4
Millionen Franken oder 1,1 Prozent der Gesamtausgaben)
darf dahin interpretiert werden, dass diese Bemühungen

doch einigen Erfolg hatten. Das geht wohl am
besten aus jener Zahl hervor, die dieses Ergebnis
charakterisiert: Gegenüber dem Vorjahr betrug die Zunahme

der Investitionen 93 Millionen oder 26 Prozent,
wogegen die Gesamtausgaben nur um 13,6 Prozent erhöht
wurden. Das zeigt doch, dass man bei den Investitionen

einen wesentlichen Schritt vorwärts getan hat,
während bei den Konsumausgaben als Kompensation
allgemein eher ein Rückgang zu verzeichnen ist.
Bezeichnend ist wohl auch, dass das Defizit betrags-
mässig ziemlich genau der Summe entspricht, die vom
Grossen Rat für zusätzliche Investitionen im Rahmen
des ersten Investitionsprogrammes freigegeben wurde.
- Was wir hier feststellen, war nur möglich, weil in der
gesamten Verwaltung die Situation erkannt wurde und
alle Direktionen mithalfen, in dieser Richtung zu arbeiten.

Die Ausgangslage war ja gar nicht günstig: Der
Voranschlag rechnete mit einem Defizit von 56 Millionen

Franken; dazu kamen die Sparmassnahmen des
Bundes, die uns anfangs 1975 mit 20 Millionen Franken
betrafen, ferner die erste Investitionsspritze mit 20 Mil-
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lionen Franken. - Die Steuereingänge entsprachen
ziemlich genau dem budgetierten Betrag, so dass
gesagt werden darf: Durch die entsprechenden Massnahmen

der Regierung konnte der Voranschlag in eine
günstigere Rechnung umgewandelt werden. Natürlich
hat uns dabei der Rückgang der Teuerung geholfen,
die mit sechs Prozent budgetiert war, während wir
dann schliesslich nur vier Prozent aufwenden mussten.

Auf die Massnahmen im Personalsektor will ich nicht
mehr näher eintreten. Sicher haben wir bewiesen, dass
es durchaus möglich ist, die Entwicklung unter
Kontrolle zu halten und die Personalvermehrung in den
Griff zu bekommen.
Ein interessanter Hinweis: Wie steht es mit dem Rech-
nungsabschluss in anderen Kantonen? Zwei schweizerische

Kantone haben letztes Jahre einen Überschuss
erzielen können, nämlich die Kantone Schwyz und St.
Gallen, die einen Überschuss von rund einem Prozent
aufweisen. In dieser Liste steht der Kanton Bern
bereits an fünfter Stelle, mit einem Defizit von 1,1
Prozent. Vor ihm liegen noch Appenzell ARh und Nidwal-
den; auf Bern folgt Basel. Der Durchschnitt unter den
schweizerischen Kantonen liegt bei einem Defizit von
vier bis fünf Prozent, während der Bund bereits ein
solches von zehn Prozent erreicht. Schliesslich sei
doch noch erwähnt, dass der Kanton Tessin wohl
besondere Schwierigkeiten hatte, denn er weist über elf
Prozent ungedeckte Ausgaben auf.
Wie ist die finanzielle Situation unseres Kantons zu
beurteilen? Herr Bärtschi wies bereits auf die
Vermögenslage hin. Insgesamt haben wir in der Vermögensrechnung

ein Defizit von 50 Millionen, wobei aber die
neuen amtlichen Werte noch nicht berücksichtigt sind,
so dass gesagt werden darf: Auch bei der Vermögensrechnung

sind wir einigermassen im Gleichgewicht,
was für die künftigen Jahre recht günstig ist. Wir sind
nämlich überzeugt - hier rede ich bereits etwas aus
der Schule -, dass wir die Steuern in den nächsten
Jahren nicht erhöhen sollten. Wenn wir in den nächsten

Jahren auch etwas höhere Defizite erreichen sollten

- das wird im November zum Ausdruck kommen -,
sind wir doch der Meinung, das sei in zeitlich und be-
tragsmässig beschränktem Rahmen durchaus zu
verantworten, angesichts der gegenwärtigen Situation.
Jedenfalls haben wir bereits im vergangenen Winter die
Verhandlungen in bezug auf das Budget 1977
aufgenommen und Vorarbeiten getroffen. Wir sind auch im
Prozedere neu vorgegangen, so dass wir Ihnen im
November entsprechend klare Unterlagen werden
unterbreiten können.
Meinerseits danke ich noch einmal für die kompetente
Berichterstattung durch Herrn Grossrat Bärtschi.

Bigter (Bern). Im Abschnitt der Volkswirtschaftsdirektion
findet sich eine Position: Beiträge an Kosten bei

Anlagen, die namentlich im Interesse des Fremdenverkehrs

liegen. Einigen unter Ihnen dürfte bekannt sein,
dass das Schweizer Fernsehen kürzlich beschlossen
hat, Fussballspiele der Nationalmannschaft oder
internationale Begegnungen nur noch in Farbe auszustrahlen.

Für solche Übertragungen genügt die Lichtstärke
auf dem Fussballplatz Wankdorf nicht mehr. So ist zum
Beispiel das Länderspiel Schweiz - Schweden, das in
diesem Herbst ursprünglich in Bern hätte stattfinden
sollen, nach Basel verlegt worden. Bern muss also damit

rechnen, keine internationalen Begegnungen mehr
zu erhalten. Nun hat das Elektrizitätswerk der Stadt

Bern ein Projekt ausgearbeitet, das die nötigen
Verbesserungen bringen würde, aber es ist mit Kosten von
rund 700 000 Franken verbunden. Diese Kosten können
leider vom Verein Fussballstadion Wankdorf - das hat
mit dem Sportclub Young Boys nichts zu tun - nicht
allein getragen werden. Die Vertreter des Gemeinderates

der Stadt Bern haben Unterstützung und Hilfe
zugesagt, gleichzeitig aber darauf hingewiesen, dass
bei internationalen Spielen auch Interessen des Kantons

berührt werden. Das ist nun mein Anliegen: Sollte
vom Verein Fussballstadion Wankdorf ein Gesuch an
den Kanton gerichtet werden, bitte ich, es wohlwollend
zu prüfen, denn es scheint mir auch für unseren Kanton

wichtig zu sein, ob noch solche Länderspiele
nach Bern kommen oder nicht. Ich bin überzeugt, dass
wir bei einem gemeinsamen Vorgehen von Verein
Fussballstadion, Stadt und Kanton die Sache in
Ordnung bringen können. Für eine wohlwollende Aufnahme

eines solchen Gesuches danke ich zum voraus.

Präsident, im Interesse einer rationellen Verhandlungsabwicklung

werde ich dem Herrn Finanzdirektor am
Schluss dieser Debatte nochmals das Wort erteilen.

Frau Boehlen. Auf den Seiten 484 folgende finden Sie
die Stiftungen (auf sechs Seiten) und auf den Seiten
490 folgende die privatrechtlichen Fonds (auf 21

Seiten). Schon im September 1974 verwies ich darauf,
dass gut ein Drittel dieser Stiftungen und Fonds nicht
benützt werde. Sie werden dem Staat zur Erfüllung
verschiedener - namentlich gemeinnütziger - Aufgaben
zur Verfügung gesteilt, ausgenommen einige Stiftungen,

wie zum Beispiel die Rentenversicherung. Ich
verwies schon damals darauf, es entspreche nicht dem
Willen der Spender, wenn die Gelder nicht verwendet
werden. Es sei unsinnig, das Geld brachliegen zu
lassen, namentlich in Zeiten, in denen über die Finanznot
des Staates geklagt wird; es sei ferner unsinnig, die
Fonds sich entwerten zu lassen, was während Jahren
zehn und mehr Prozent ausmachte (jetzt glücklicherweise

weniger).
Damals antwortete mir der Herr Finanzdirektor, dass
von 187 Fonds deren 79 nicht benützt wurden; er
versprach Überprüfung, eventuell Zusammenlegung. Nun
lesen wir auf Seite XI der Einleitung, dass die
Fondsvermögen überprüft worden seien; verschiedene seien
aktiviert, aufgehoben oder zusammengelegt worden.
Noch nicht überprüft seien aber die Fonds der Universität.

Bei anderer Gelegenheit erklärte der Herr
Finanzdirektor, er sei froh, wenn wir die Dinge
anschauen. So hoffe ich, er werde es auch mir nicht
verübeln, dass ich diese Dinge wieder unter die Lupe
genommen habe. Ich halte die Situation noch nicht für
befriedigend.
Von den 25 Stiftungen (ohne jene die der Universität)
sind deren vier noch nicht verwendet worden, die
immerhin einen Betrag von rund 385 000 Franken ausmachen.

Die beiden grössten sind die Stiftung Jenner-
von Wattenwyl mit 165 000 Franken (deren Zweck ich
nicht kenne, denn er wird hier nicht genannt) und die
Trechsel-Stiftung mit 142 000 Franken, deren Zweck
auch nicht erwähnt ist. Es würde mich nun interessieren,

warum diese Fonds nicht benützt wurden. Sind
vielleicht auch diese Stiftungen ausgesetzt worden für
den Fall, dass irgendwo an einem Denkmal sich Rost
angesetzt hat, wie man mir das vor zwei Jahren erläuterte?
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Soweit ich feststellen konnte, bestehen 99 privatrechtliche

Fonds (ohne die 42 Fonds der Universität); soweit
ersichtlich, sind 15 aufgehoben worden, einer ergab
sich durch Zusammenlegung, sechs neue sind dazu
gekommen. Von diesen 99 Fonds sind ihrer 19 immer
noch nicht benützt worden, in einem Betrag von ungefähr

1 155 000 Franken. Unter anderem ist mir aufgefallen,

dass der psychiatrischen Klinik Münsingen drei
Fonds für Unterstützungszwecke zur Verfügung stehen,
in einem Totalbetrag von rund 140 000 Franken, die
auch früher nicht verwendet wurden. Ich kann mir
aber nicht vorstellen, dass es in Münsingen keine
Patienten gäbe, die über einen solchen Zustupf froh
wären. Vielleicht sollte man auch den Begriff des
Existenzminimums etwas zeitgemässer auslegen als
früher. - Auf Seite 504 finden wir den Fonds für die
Kantonsschule Pruntrut im Betrage von 401 000 Franken;
sein Zweck ist nicht genannt. Ich weiss nicht, ob auch
er vorgesehen ist für den Fall, dass eine Mauer
einstürzt, die dann eben nicht eingestürzt ist. Auf Seite
511 figuriert ein Geschenkfonds des Schulheimes
Aarwangen, der zwar nur 12 600 Franken ausmacht und
auch früher nicht verwendet wurde; ich zweifle aber
nicht daran, dass auch im Schulheim Aarwangen Kinder

untergebracht sind - ich kenne das -, für die es
eine Ermunterung wäre, gelegentlich aus diesem Fonds
etwas gespendet zu erhalten, denn dort leben vorwiegend

Kinder aus bescheidenen bis ärmlichen Verhältnissen.

Diese knorzige Haltung kann ich nicht verstehen.

Bei meiner Zusammenstellung habe ich jene Fonds
nicht berücksichtigt, die für den Unterhalt eines Denkmals

ausgesetzt wurden, oder für ein Jubiläum, das
nicht stattfand, bzw. für den Unterhalt eines Schlossberges,

der keinen Schaden gelitten hat. - Zu erwähnen

bleibt noch, dass von den weiteren vier Stiftungen
und zwölf Fonds zwar etwas verwendet wurde, aber
nicht einmal der ganze Zinsertrag. Auch das halte ich
für unbefriedigend.
Trotz der Überprüfung hat sich also nicht viel geändert.

Darum möchte ich den Regierungsrat noch einmal

einladen, die zuständigen Stellen anzuweisen, diese

Fonds endlich zweckentsprechend zu verwenden.
Sollte das wegen der Zweckbestimmung nicht möglich
sein, wäre auch das dem Regierungsrat zu melden,
damit die Zweckbestimmung den heutigen Bedürfnissen

angepasst werden kann. Für Stiftungen ist das in
Artikel 86 ZGB ausdrücklich vorgesehen; umsomehr ist
es für bloss privatrechtliche Fonds möglich. Zuständig
für diese Änderung ist der Regierungsrat. Mit Rücksicht

auf den Willen der Spender scheint mir das unbedingt

am Platz zu sein, aber auch im Interesse der
allfälligen Nutzniesser, des Kantons und der Öffentlichkeit.

Ich kenne den Herrn Finanzdirektor als zielbe-
wusst und energisch. Mir scheint, er sollte sich auch
hier gegen allfällige Gleichgültigkeit gewisser Stellen
durchsetzen können, umsomehr, als es hier einmal
nicht um Einsparungen geht, sondern um die sinnvolle
Verwendung brachliegender Gelder. - Ich danke.

Martignoni, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Grossrat Bigler wird kaum erwarten,
dass ich bereits jetzt zu seinem in Aussicht gestellten
Gesuch Stellung nehme. Er hält die Sache offenbar
für besonders wichtig. Wir werden das zu gegebener
Zeit prüfen, und zwar auch im Hinblick auf allfällige
Konsequenzen.

Frau Boehlen befasst sich weiterhin mit den Fonds
und Stiftungen. Ich halte es für richtig, darauf ein Auge
zu halten. Mit der Tendenz bin ich durchaus
einverstanden; diese Fonds sollten nicht einfach «der Inflation

zum Frass vorgeworfen werden». Man muss sich
allerdings fragen, ob es zweckmässig sei, in der
Staatsrechnung bei diesen Fonds jeweils auch noch Begründungen

anzugeben; das ist wohl kaum die Absicht von
Frau Boehlen. Anderseits darf immerhin festgehalten
werden, dass wir nach ihrer ersten Intervention vor
zwei Jahren sofort reagiert und Weisungen erteilt
haben, unbenützte Fonds seien zusammenzulegen.
Gewisse Erfolge sind erzielt worden. Wenn die Fonds der
Universität auch noch überprüft sein werden, planen
wir, einmal die ganze Sache zusammenzustellen und
über diese Bereinigungen Rechenschaft abzulegen.
Eines aber dürfen wir nicht übersehen, und das weiss
Frau Boehlen genau so gut wie ich: Wollten wir hier
allzu rigoros vorgehen, könnte das allenfalls künftige
Fondsspender abhalten, ihre Gelder zur Verfügung zu
stellen. Sie würden vielleicht den Eindruck gewinnen,
die Regierung wolle ihnen in ihren letzten Willen - der
da meistens zum Ausdruck kommt - dreinreden, was
sie dazu bewegen könnte, die Mittel anders zu verwenden.

Man muss hier also mit einer gewissen Subtilität
vorgehen. Mit der Tendenz aber - ich wiederhole es -
bin ich durchaus einverstanden, und wir werden
versuchen, dort, wo das am Platz ist, die Fonds weiter zu
aktivieren.

Präsident. Ich danke dem Herrn Finanzdirektor. -
Anders lautende Anträge sind nicht gestellt worden; damit

ist die Staatsrechnung genehmigt.

Kantonalbank, Jahresbericht und Rechnung 1975

Beilage Nr. 27 Seite 1

Rindiisbacher, Präsident der Kommission. Ich hoffe,
der Herr Finanzdirektor werde heute trotz meiner lauten

Stimme nicht wieder von «Viel Lärm um nichts»
reden; sonst müsste ich ihm ebenfalls mit Shakespeare
entgegnen und aus dem «Kaufmann von Venedig»
zitieren, denn es geht hier um viel Geld.
Anlässlich der Jahresversammlung in Herzogenbuch-
see hat uns Herr Professor Risch als Generaldirektor
der Kantonalbank ausführlich über den Jahresbericht
orientiert. Die Gesamtkommission wurde dann im Juni
ebenfalls von den Herren Generaldirektoren Risch und
Schneiter, in Gegenwart des Finanzdirektors, orientiert.
Erfreulicherweise können wir von einem Reingewinn
von 14V4 Millionen Franken ausgehen, den Vorschlag
zu seiner Verteilung finden Sie in der Vorlage.
Nach Meinung der Bankleitung der Kantonalbank wird
das Jahr 1975 in der Geschichte des schweizerischen
Bankwesens als besonders turbulente Periode
verzeichnet werden. Während die Bank noch im Februar
1975 eine Obligationenanleihe zu acht Prozent auflegen

musste, ist im zweiten Halbjahr aus den bekannten
Gründen an der Zinsfront ein Einbruch erfolgt. Wegen
der Rezessionserscheinungen ist zunächst der Kreditbedarf

fast ganz zusammengefallen, während anderseits

der ausgesprochene Sparwille der Bevölkerung
den Banken beträchtliche Passivgelder zuführte.
Die Zunahme der Bilanzsumme um volle 451 Millionen
Franken oder 9,2 Prozent stellt in absoluten Zahlen
das höchste je erreichte Wachstum dar; das Total der
Kreditzusagen - das allerdings nicht identisch ist mit
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den effektiven Kreditbenützungen - hat mit 671 Millionen

Franken den zweithöchsten Betrag in der
Geschichte der Kantonalbank erreicht und wird nur noch
vom Rekordjahr 1972 übertroffen. In der zweiten Hälfte
1975 haben die Anlagen kurzfristig disponibler Mittel
immer grössere Schwierigkeiten bereitet. Es war keine
Rede mehr von hohen Prozentzahlen am Eurodollarmarkt;

die heutigen Zinssätze lassen für 1976 eine
beträchtliche Einbusse erwarten. Immerhin darf für 1975
die Ertragslage noch als gut bezeichnet werden. Die
ordentlichen Rückstellungen und Reserven haben im
gleichen Umfange wie zuvor vorgenommen werden
können. Schliesslich hat daraus - wie gesagt - ein
Reingewinn von 14,25 Millionen Franken ausgewiesen
werden können.
Erfreulicherweise ist die Staatsbank 1975 vor grösseren

Verlusten verschont geblieben. Die Bankorgane
rechnen aber damit, dass es für 1976 anders sein könnte

und dass potentielle Verlustpositionen nicht
ausgeschlossen werden können.
Zum Schluss mag noch interessieren, dass die
Kantonalbank unter den schweizerischen Banken - inklusive
Grossbanken - bereits an sechster Stelle figuriert und
dass nebst der Verzinsung des Dotationskapitals (im
Gegensatz zur Regelung bei den meisten anderen
Staatsbanken in der Schweiz) dem Staat noch volle
zwölf Millionen Franken an normalen Steuern abgeliefert

wurden. Die Kantonalbank ist also im Kanton der
grösste Steuerzahler. Wenn auch der grösste Teil
davon den Gemeinden zufliesst, beträgt die gesamte
Ablieferung 15,2 Prozent des Dotationskapitals, was doch
recht ansehnlich ist. Ich glaube sagen zu dürfen, dass
hinter dieser Leistung viel Können und Einsatz der
Bankorgane sowie des gesamten Personals steht.
Die einstimmige Kommission empfiehlt Ihnen Genehmigung

der Jahresrechnung, Zustimmung zur
vorgeschlagenen Gewinnverteilung und ein Abstatten des
besten Dankes an die Bankbehörden und das gesamte
Personal.

Präsident. Wortbegehren liegen nicht vor; anderslautende

Anträge sind nicht gestellt, so dass ich auch
diesen Bericht als genehmigt erklären darf.

Hypothekarkasse; Jahresrechnung 1975

Beilage Nr. 27 Seite 1

Im Namen der Finanzkommission referiert Grossrat
Bärtschi (Heiligenschwendi). Eine Anfrage von Frau
Boemle wird durch den Finanzdirektor beantwortet,
worauf der Jahresbericht der Hypothekarkasse genehmigt

wird.

Bernische Kreditkasse; Jahresrechnung 1975

Beilage Nr. 27 Seite 1

Für die Finanzkommission empfiehlt Grossrat Bärtschi
(Heiligenschwendi) Genehmigung der Jahresrechnung.
Der Antrag wird ohne Diskussion genehmigt.

Kaufvertrag. Genehmigung

Beilage Nr. 27 Seite 1

Für die Staatswirtschaftskommission referiert Grossrat
Bärtschi (Heiligenschwendi), worauf der in Frage
stehende Kaufvertrag ohne Diskussion genehmigt wird.

Motion Strahm - Besteuerung der Arbeitslosen-Unterstützungen

Wortlaut der Motion vom 5. Mai 1976

In der Grossratssitzung vom 4. Mai 1976 ist ein Postulat

erheblich erklärt worden, wonach ab nächster
Steuerveranlagungsperiode die Arbeitslosen-Entschädigungen

besteuert werden sollen.
Der Regierungsrat wird ersucht, die Arbeitslosen-Entschädigungen

nach dem Prinzip der Kranken- und
Unfalltaggelder zu besteuern. Bei diesen Versicherungszweigen

gelten 10 Franken pro Tag als Beiträge an
Heilungskosten und sind steuerfei. Arbeitslosen entstehen

auch zusätzliche Kosten. Zudem sind in der Regel
ihre Lohnausfälle wesentlich höher als diejenigen der
Kranken und Verunfallten. Deshalb liesse sich eine solche

Lösung rechtfertigen.

(31 Mitunterzeichner)

Strahm. Der grosse Rat hat in der Maisession
beschlossen, die Arbeitslosenunterstützung - die bisher
steuerfrei war - müsse in Zukunft versteuert werden.
Dieser Entscheid ist begreiflicherweise bei den Betroffenen

nicht gut aufgenommen worden.
Ich habe mir nun erlaubt, eine Motion einzureichen,
wonach die Arbeitslosenunterstützung bei der Besteuerung

gleich zu behandeln sei wie jedes andere
Ersatzeinkommen aus Sozialversicherungen. Sie wissen
vielleicht, dass bei den AHV-Renten ein Abzug von zehn
Prozent geltend gemacht werden kann; allerdings
beträgt das Maximum dort 1200 Franken für Alleinstehende

und 1500 Franken für Ehepaare. Ferner kennen wir
einen Abzug für Alte und Gebrechliche von 2000 Franken,

in gewissen Fällen sogar von 3600 Franken. Die
Leistungen der Militärversicherung sind überhaupt
steuerfrei. Ferner wissen wir auch, dass beim Taggeld
der Kranken- und Unfallversicherung unter bestimmten
Voraussetzungen ein Abzug von zehn Franken pro Tag
geltend gemacht werden kann. Bedingung ist
allerdings, dass der Versicherte nur ein reduziertes
Ersatzeinkommen erhält und dass die Arzt- und Heilungskosten

zum Teil selber getragen werden müssen. Der
Schwerpunkt liegt beim reduzierten Einkommen.
Bei der Arbeitslosenversicherung ist in den meisten
Fällen das Ersatzeinkommen kleiner als bei Krankheit
oder Unfall. Es beträgt 60 bis 85 Prozent des maximal
versicherbaren Taggeldes von 120 Franken. Deshalb
glauben wir, dass auch bei der Arbeitslosenunterstützung

ein Abzug gerechtfertigt wäre. Ich stelle mir vor,
dass man diese Unterstützung gleich behandeln könnte

wie jene aus der Krankenversicherung: Abzug von
zehn Franken pro Tag. Ich halte das für gerechter als
einen prozentualen Abzug, bei dem immer der Kleinste,

der ohnehin am wenigsten erhält, auch am wenigsten

abziehen kann. Das wäre ein kleines Entgegenkommen

gegenüber dem von unserem Rat im Mai ge-
fassten Beschluss; es wäre auch ein Akt der Gerechtigkeit,

wenn die Arbeitslosenunterstützung gleich
behandelt würde wie alle anderen Ersatzleistungen aus
Sozialversicherungen.
Sie wissen, dass Herr Regierungsrat Martignoni bereit
ist, meine Motion in der Form eines Postulates
entgegenzunehmen. Ob ich mit der Umwandlung einverstanden

sein kann, kann ich erst entscheiden, wenn ich
die Stellungnahme des Regierungsrates gehört habe.
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Martignoni, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Mit seiner Motion verlangt Grossrat Strahm,
dass die Arbeitslosenentschädigungen «nach dem
Prinzip der Kranken- und Unfalltaggelder zu besteuern
(seien)», das heisst, dass pro Tag Arbeitslosigkeit ein
Abzug von zehn Franken zu gewähren sei.

I. Wie werden Taggelder aus Kranken- und
Unfallversicherung besteuert?

Diese Taggelder stellen gemäss Artikel 27 Buchstabe i

StG steuerbares Ersatzeinkommen dar. Nach der
Entstehungsgeschichte dieser Bestimmung dürfen sie aber
nur soweit steuerlich erfasst werden, als sie nicht für
die Heilungskosten aufgewendet werden. Aus diesem
Grunde werden Einkünfte aus privater Kranken- und
Unfallversicherung nicht besteuert.
Besondere Probleme ergeben sich nun aber dort, wo
Privatunternehmungen und Verwaltungen im Falle von
Krankheit oder Unfall den Lohn wohl weiter ausrichten,
aber nicht direkt, sondern über eine dem Arbeitgeberbetrieb

angeschlossene Krankenkasse. Hier muss nach
dem Willen des Gesetzgebers derjenige Teil des
Ersatzeinkommens von der Besteuerung ausgenommen
werden, der für die Heilungskosten aufgewendet wird.
Das geschieht in der Praxis in der Weise, dass pro
Krankheits- oder Unfalltag ein Abzug von zehn Franken

zugestanden wird (vgl. Wegleitung zur Steuererklärung

1975/76, S. 28). Voraussetzung ist indessen,
dass der Berechtigte ein gegenüber dem Lohn
reduziertes Kranken- oder Unfallgeld erhalten hat und dass
er für die Heilungskosten ganz oder zum überwiegenden

Teil selber aufkommen musste. Da diese Voraussetzung

nur noch in seltenen Fällen gegeben ist, hat
der Abzug von zehn Franken in der Praxis seine
Bedeutung weitgehend eingebüsst.

II. Kann für Arbeitslosenentschädigungen ein Abzug
gewährt werden?

1. Der Motionär macht geltend, dass auch den Arbeitslosen

zusätzliche Kosten erwachsen. Das kann bei
Vollarbeitslosigkeit sicher der Fall sein, z. B. für die
Stellensuche, weniger dagegen oder überhaupt nicht
bei Teilarbeitslosigkeit bzw. Kurzarbeit. Dabei stellt
sich erst noch die grundsätzliche Frage, ob solche
Aufwendungen steuerlich überhaupt berücksichtigt werden
dürften.

2. Die Verhältnisse im Falle von Arbeitslosigkeit lassen
sich demnach - jedenfalls steuerlich - nicht mit
denen bei Krankheit oder Unfall vergleichen. Für die
Gewährung des Abzuges von zehn Franken an Arbeitslose
fehlt es deshalb an den tatbeständlichen und gesetzlichen

Voraussetzungen, denn die Arbeitslosenentschädigung

tritt in vollem Umfange an die Stelle von
Erwerbseinkommen, wogegen das bei den Taggeldern
aus Kranken- und Unfallversicherung nicht durchwegs
der Fall ist.

3. Anderseits darf die soziale Seite des Arbeitslosenproblems

nicht verkannt werden. Es sollte ihr auch
steuerlich Rechnung getragen werden können. Dazu
bietet sich folgende Möglichkeit: Artikel 39 Ziffer 4 a
StG gewährt «auf Bezügen auf Grund eines früheren
Arbeitsverhältnisses und aus Sozialversicherung»
einen Abzug von zehn Prozent. Er beträgt höchstens
1200 Franken für Alleinstehende und 1500 Franken für
Ehepaare.
Bei vernünftiger Auslegung dürfen Arbeitslosenentschädigungen

sicher den «Bezügen auf Grund eines

früheren Arbeitsverhältnisses» gleichgestellt werden.
Und die Arbeitslosenversicherung lässt sich sehr wohl
als «Sozialversicherung» qualifizieren. Dieser Meinung
ist auch Professor Känzig, der in seinem Wehrsteuerkommentar

die Taggelder der kantonalen und kommunalen

Arbeitslosenversicherungen zu den Einkünften
aus Sozialwerken der Kantone und der Gemeinden
zählt.

Der Regierungsrat ist bereit, das Erforderliche
vorzukehren, damit von der nächsten Veranlagungsperiode
an - in welcher die Arbeitslosenentschädigungen
erstmals steuerlich erfasst werden - den Arbeitslosen der
vorerwähnte zehn Prozent-Abzug im Sinne von Artikel
39 Ziffer 4 a StG gewährt wird.
Das führt dazu, dass der Vorstoss von Grossrat Strahm
in der Form des Postulats erheblich erklärt werden
kann.

Präsident. Der Regierungsrat ist bereit, die Motion
Strahm in der Form eines Postulates entgegenzunehmen.

Ist der Motionär zu einer Umwandlung bereit?
Das ist der Fall.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

Zimmermann (Kehrsatz) - Ausgaben-Statistik der
Gemeinden

Wortlaut der Motion vom 5. Mai 1976

Nach jeder Steuer-Veranlagungsperiode werden
jeweils ausführliche Statistiken über Steuerertrag und
Tragfähigkeit der einzelnen Gemeinden erstellt. Diese
Statistiken dienen u. a. als Grundlage für die Berechnung

der Leistungen aus dem Lastenausgleich, der
Subventionsansätze usw. Demgegenüber fehlen
statistische Unterlagen darüber, wie die finanziellen Mittel
in den einzelnen Gemeinden verwendet werden.
Der Regierungsrat wird deshalb ersucht, dem Grossen
Rat nach jeder Steuer-Veranlagungsperiode Bericht zu
erstatten, welche Beträge in den Gemeinden pro Kopf
der Bevölkerung für die verschiedenen Aufgabenbereiche,

wie Verwaltung, Bauwesen, Passivzinse, Amortisationen

usw. aufgewendet werden.

(38 Mitunterzeichner)

Zimmermann (Kehrsatz). Verschiedentlich ist behauptet
worden, die kleinen Gemeinden könnten ihre Aufgaben
besser und billiger erfüllen als die grossen, ohne dass
das jemals belegt worden wäre. Das veranlasste mich,
der Regierung zu beantragen, sie möge einmal eine
solche Statistik aufstellen lassen. Derartige Behauptungen

werden vor allem im Zusammenhang mit
Dekreten über den Zusammenschluss kleiner Gemeinden
vorgebracht; anderseits behaupten kleine Gemeinden
ab und zu, sie würden bei den Lehrerbesoldungen
oder den Aufwendungen für Spitäler schlechter
wegkommen als grosse Gemeinwesen.
Da der Kanton sehr grosse Subventionen an die
Gemeinden ausrichtet, ist es nur recht und billig, auch
darüber zu wachen, wofür diese Gelder schliesslich
verwendet werden. In den letzten Tagen haben wir
eine derartige Statistik erhalten, die aber nur sehr
summarisch gehalten ist und sich vor allem auf die Regionen

bezieht, so dass daraus nicht hervorgeht, wie sich
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das auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Deshalb halte

ich es für richtig, neben den Einnahmen auch einmal
die Ausgaben zu durchleuchten. Ich danke der Regierung,

dass sie mithelfen will. Ob ich einer Umwandlung
in ein Postulat werde zustimmen können, kann ich erst
entscheiden, wenn ich die Antwort des Regierungsrates

gehört habe.

Martignoni, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Regierungsrat misst der
Gemeindefinanzstatistik eine grosse Bedeutung zu, weil die
Gemeinden insgesamt mehr Mittel verwalten als der
Staat (1974: Gemeinden Fr. 2,0 Mia, Staat: 1,9 Mia),
und weil zwischen den Staats- und den Gemeindefinanzen

enge gegenseitige Beziehungen bestehen. Die
Finanzdirektion veranlasste denn auch in den letzten
Jahren, dass das kantonale Amt für Statistik und
Wirtschaftsanalyse im Rahmen seiner Möglichkeiten die
Gemeindefinanzstatistik wesentlich ausgebaut hat.
Im Rahmen dieses Auftrages hatte das Amt für
Statistik und Wirtschaftsanalyse erstmals 1971 für das
Jahr 1968 und seither alljährlich eine Gemeindeausgabenstatistik

auf Stichprobenbasis erarbeitet. Die
letzte derartige Erhebung wurde im Frühjahr 1976 für
das Jahr 1974 abgeschlossen. Verarbeitet wurden die
Rechnungen von 95 regional und grössenmässig
ausgewählten Gemeinden. Ihr Bevölkerungsanteil macht
63 Prozent aus; ein Umfang, der genügend genaue
Schätzungen für die Gesamtheit der bernischen
Gemeinden gestattet. Die Erhebung gibt Auskunft über die
Ausgabenstruktur, und zwar funktional (nach
Ausgabenarten) und volkswirtschaftlich, das heisst nach
Besoldungen, Konsum von Gütern und Diensten, Investitionen,

Übertragungen (Beiträge) sowie Darlehen und
Beteiligungen. Auf diese Weise erhält man Klarheit
über das Gewicht der einzelnen Aufgaben im Rahmen
des Gesamthaushaltes der Gemeinden und gleichzeitig

über den Einfluss der Ausgaben auf den
volkswirtschaftlichen Kreislauf. Die Ausgaben liegen sowohl
absolut, in Prozenten des Gesamthaushaltes, als auch
pro Kopf der Bevölkerung vor. Mit Ausnahme der
Erhebung für das Jahr 1968 wurden die Ergebnisse dieser

Stichprobenerhebungen durch den Kanton nicht
publiziert; dies aus Kostengründen und deshalb, weil
der Bund die wesentlichen Ergebnisse in seinen Heften

«Finanzen und Steuern von Bund, Kantonen und
Gemeinden» zur Darstellung brachte. Ein Auszug aus
der Erhebung für das Jahr 1974 wurde ausserdem auch
im Verwaltungsbericht 1975 der Finanzdirektion, ferner
für die Jahre 1972 und 1973 auch in der Broschüre
der Finanzdirektion 1975 «öffentliche Finanzen des
Kantons Bern» veröffentlicht. Nicht ersichtlich war aus
diesen Erhebungen die entsprechende Haushaltgliederung

für die einzelnen Gemeinden.
Bereits vor der Motion Zimmermann wurde indessen
das Amt für Statistik und Wirtschaftsanalyse beauftragt,
für das Jahr 1975 eine Vollerhebung, das heisst für alle
Gemeinden, durchzuführen. Das geschieht in erster
Linie zur Kontrolle der erwähnten Stichprobenerhebung
und wird dem Begehren der Motion voll entsprechen.
Die Mehrkosten dieser Vollerhebung belaufen sich
allerdings inkl. Publikation auf ca. 130 000 Franken, weshalb

nicht beabsichtigt ist, diese Vollerhebung in kurzen

Intervallen zu wiederholen.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die vom Mo-
tionär gewünschten Erhebungen bereits im Gange sind:
für 1968 - 74 mit Stichproben,
für 1975 mit Vollerhebung.

Es stellt sich somit nur noch die Frage, ob diese
Vollerhebung alle 2 Jahre wiederholt werden soll. Wir
sind der Auffassung, dass die jährliche Stichprobenerhebung,

verbunden mit einer gelegentlichen
Vollerhebung zu Kontrollzwecken (ca. alle 5-10 Jahre),
genügen sollte.
Soweit die Motion also nicht bereits erfüllt ist, kann
sie deshalb nur als Postulat entgegengenommen werden:

Jährliche Stichprobenerhebungen; Vollerhebung
1975 und später alle fünf bis zehn Jahre.

Präsident. Der Regierungsrat ist bereit, die Motion in
der Form eines Postulates entgegenzunehmen. Ist der
Herr Motionär mit einer Umwandlung einverstanden?
Das ist der Fall.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

Motion Kipfer - Einrichtung eines Sozialstellenetats im
Voranschlag der Staatsverwaltung

Wortlaut der Motion vom 12. Mai 1976

Die Personalplafonierung und die Krisenlage in der
Wirtschaft verschlechtern die Situation der Arbeitnehmer

im allgemeinen und auch bei Staat und Gemeinden.

Ein Lösungsversuch für diese Probleme über die
vorzeitige Pensionierung schafft sehr oft Schwierigkeiten

und menschlich unbefriedigende Verhältnisse
und widerspricht nicht selten auch dem öffentlichen
Interesse. Ein Stellenwechsel kommt heute für
teilarbeitsfähige Mitarbeiter kaum je als reale Alternative
in Frage. Es geht darum, Mittel und Wege zu finden,
um vermindert Arbeitsfähige bestmöglich und nach
Massgabe ihrer gesundheitlichen Voraussetzungen wei-
terzubeschäftigen, ohne dass dadurch Stellen blockiert
werden oder Arbeiten Dritten zusätzlich aufzubürden
sind bzw. liegen bleiben.
Der Regierungsrat wird beauftragt, in den Voranschlag
einen Sozialstellenetat aufzunehmen, aus dem Teile
der Lohnkosten teilarbeitsfähiger Mitarbeiter übernommen

werden können.

(34 Mitunterzeichner)

Kipfer. Der behinderte Arbeitnehmer war schon
immer, aber besonders heute, ein Problemfall. Wird ein
Arbeitnehmer voll invalid, ist das Problem insofern
gelöst, als solche Fälle der Invalidenversicherung
überwiesen werden und arbeitsrechtlich keine Probleme
mehr bilden. Bei den Teilinvaliden ist die Situation aber
nach wie vor häufig recht prekär, und zwar prekär
sowohl für den Arbeitnehmer wie für die Situation am
Arbeitsplatz. Bei Teilinvaliden mit definitiven Schäden
(bei vorübergehenden Schäden ist es eine Frage der
Krankenversicherung und des Arbeitsrechtes) bietet
sich eine Teilpensionierung als Lösungsmöglichkeit
an. Eine solche Teilpensionierung führt aber zu erheblichen

Schwierigkeiten: Einerseits Einbusse an
Einkommen, anderseits Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
in bezug auf die Frage, wer das ausfallende Arbeitspensum

leisten solle. Die Stelle wird ja weiter besetzt
gehalten und kann nicht durch eine volle Arbeitskraft
versehen werden. Der teilweise Einsatz am angestammten

Arbeitsplatz lässt eine Menge von Problemen
entstehen, die aus dem medizinischen, dem sozialen und
dem psychologischen Sektor stammen. Das Abschieben

eines Teilinvaliden in die Vollpension - weil er
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nicht mehr richtig eingesetzt werden kann - kann im
Einzelfall eine unerhörte Härte bedeuten. Es ergeben
sich eine ganze Reihe sozialer und psychologischer
Folgen, da sich der Teilinvalide, aber voll Invalidisierte,
ausgestossen, zum alten Eisen geworfen fühlt. Für den
Arbeitgeber bedeutet es häufig den Verlust eines gut
eingearbeiteten Mitarbeiters.
Eine Teilarbeitsfähigkeit kann sich nur auf bestimmte
Arbeitsgebiete beziehen; das finden wir vor allem bei
den manuellen Berufen. Zum Beispiel kann ein für den
Beruf nicht mehr einsatzfähiger Wegmeister durchaus
noch im Magazin beschäftigt werden. Chauffeure, die
nicht mehr fahren können oder dürfen, lassen sich
durchaus in der Werkstatt beschäftigen, oder
Handwerker können in der Registratur untergebracht werden.

Dabei ist oft die neue Arbeit weniger qualifiziert,
womit ein Einkommensverlust verbunden sein kann.
Das Problem liegt also in der arbeitsmedizinischen
Bedeutung des jeweiligen Krankheitsfalles; davon ist
auszugehen, wenn die weitere Verwendung eines
solchen Arbeitnehmers zu beurteilen ist. Die Schonung
eines Teilarbeitsfähigen am bisherigen Arbeitsplatz
bringt natürlich gewisse Komplikationen. Eine solche
Schonung führt nolens volens zu einer Überbelastung
der Mitarbeiter durch die zusätzlichen Aufgaben, die
sie gewissermassen in Vertretung des Geschonten zu
übernehmen haben. Diese Schonung führt zweifellos
zu einer Erschwerung der Arbeitsorganisation, zu
Rückwirkungen auf das Selbstwertgefühl und das Ansehen
des Behinderten, der sich ab und zu «abqualifiziert»
vorkommen muss. Abgesehen davon wird eine gewisse
Ritzung des Arztgeheimnisses mit einer solchen
Situation unabdingbar verbunden sein, weil doch die
ganze Belegschaft weiss, um welche Behinderung es
sich handelt, die die Schonung des Mitarbeiters
erfordert.

Personalrestriktionen haben das Problem nun noch
ganz wesentlich verschärft. Das Schonen am Arbeitsplatz

wurde noch fragwürdiger als vorher, und in der
Wirtschaft - nach Erfahrungen der IV - besteht
unverkennbar die Tendenz zur Vollinvalidisierung solcher
Behinderter über die IV, und das ist auch gesamtwirtschaftlich

höchst unbefriedigend.
Hier drängen sich neue Lösungen auf. Eine Möglichkeit

würde im Aufstellen eines Sozialsteilenetats
bestehen. Das ist ein abgezweigter, zweckbestimmter
Lohnanteil, der an sich - global gesehen - wenig neue
Kosten verursacht. Er verlagert vielmehr die Kosten,
zum Beispiel aus dem Personalversicherungssektor in
den Sektor der eigentlichen Lohnsumme. Ein Sozial-
stellenetat erlaubt die Auszahlung eines Lohnanteiles,
wenn zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen eine
Umplazierung in einen tiefer eingereihten Beruf
notwendig wird, oder wenn am bisherigen Arbeitsplatz
ein Arbeitsausfall eintritt. Ein solcher Sozialstellenetat
erlaubt Teilinvaliden bei einer Umplazierung die
Besitzstandwahrung und die Wiederbesetzung der
freigewordenen Stelle (bei medizinisch begründeten Um-
plazierungen). Damit wird vermieden, dass eine
Teiloder Vollpensionierung erfolgen muss, wenn andere
Lösungen in medizinischer, psychologischer Sicht oder
einfach sachlich besser wären. Mit dem Sozialstellenetat

wird erlaubt, den sozialen, fachlichen, individuellen
Umständen des Arbeitsplatzes besser gerecht zu

werden.
In der Stadt Bern haben wir mit einer ähnlichen Organisation

sehr gute Erfahrungen gemacht. Dort haben
wir in Zusammenarbeit mit dem betriebsärztlichen

Dienst eine Besitzstandgarantie erreicht, die ungefähr
dem Sozialstellenetat entspricht. Damit können wir für
Leute, die aus gesundheitlichen Gründen in tiefer
eingereihte Berufe umplaziert werden müssen, den
Besitzstand lohnmässig wahren. - Selbstverständlich
muss man bei solchen Lösungen verhindern, dass
kränkelnde Beamte leichtfertig in diesen Etat
abgeschoben werden.
Ich bedaure, dass die Regierung den Vorstoss
ablehnt. Weil aber die Abzweigung eines solchen Sozial-
stellenetats die Arbeitsplätze vermenschlicht, weil sie
die sozialen und gesundheitlichen Voraussetzungen
individuell besser berücksichtigen lässt, und weil die
Abzweigung eines solchen Etats sowohl im Interesse
des Arbeitnehmers wie des Arbeitgebers - also der
Verwaltung - liegt, bitte ich Sie, trotz der Ablehnung
durch die Regierung meinem Vorstoss zuzustimmen.

Martignoni, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Motionär visiert mit seinem parlamentarischen

Vorstoss eine Massnahme an, der man, weil
sie sich für sozial schwache oder gesundheitlich
angeschlagene Leute einsetzt, auf den ersten Blick nicht
viel anders als zustimmen kann.
Nun ergibt aber eine nähere und eingehendere Prüfung
des vom Motionär aufgeworfenen Sachverhaltes doch
ein etwas anderes Bild.
Da ist erstens einmal die Tatsache, dass sich das
Personal einer öffentlichen Verwaltung gegenüber demjenigen

der Privatwirtschaft bezüglich Sicherheit des
Arbeitsplatzes und Sozialleistungen in einer privilegierten

Stellung befindet. Man müsste sich deshalb schon
allein aus dieser Tatsache heraus fragen, ob es angezeigt

ist, auf dem vom Motionär aufgezeichneten
Gebiet das öffentliche Personal gegenüber demjenigen
in der Privatwirtschaft ausgerechnet in einem
Zeitpunkt, in dem es einigen Teilen dieser privaten
Wirtschaft nicht besonders gut geht, noch weiter zu
bevorzugen.

Dazu kommt, dass weder dem Regierungsrat, noch
der Finanzdirektion im gegenwärtigen Zeitpunkt
irgendwelche konkrete Fälle bekannt wären, bei denen sich
in den vom Motionär erwähnten Fällen Schwierigkeiten
oder menschlich unbefriedigende Verhältnisse ergeben

hätten.
So darf vorerst berücksichtigt werden, dass für das
Staatspersonal bei den vom Motionär geschilderten
Verhältnissen, verschiedene Lösungsmöglichkeiten
vorhanden sind.
Dabei hat sich die Verwaltung immer grosse Mühe
gegeben, jeden Einzelfall individuell und in Berücksichtigung

seiner Besonderheiten zu prüfen und in der
Folge einer, alle Teile befriedigenden Lösung
zuzuführen.

Die einschlägigen Personalvorschriften sehen nämlich
nicht bloss die beiden Extremlösungen: Vorzeitige
Versetzung in den Ruhestand (mit sich allenfalls daraus
ergebenden menschlichen Problemen) oder die Belassung

im Amt (mit der damit verbundenen Blockierung
einer Stelle bzw. der Abwälzung der Arbeiten auf Dritte)

vor.
Es gibt vorab das grosse Spektrum der Teilpensionierung,

unter Umständen auch verbunden mit einem
internen Wechsel des Arbeitsplatzes, in der dem
jeweils verbleibenden Beschäftigungsgrad, bzw. der noch
ausgeübten Funktion angemessen Rechnung getragen
werden kann.
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Für die dabei frei werdende Teilstelle ergibt sich in
der Folge ohne weiteres die Möglichkeit einer Besetzung

durch eine neue Arbeitskraft.
Es würde den Rahmen der Beantwortung dieser Motion

sprengen, wollte man alle, sich der Verwaltung
und den betroffenen Beamten im einzelnen bietenden
Möglichkeiten aufzählen.
Es bezahlen sowohl die Verwaltung als Arbeitgeberin,
wie die Beamten als Arbeitnehmer laufend Beiträge in
die Versicherungskasse, damit diese nicht nur in Fällen

von Vollinvalidität, Alter und Tod, sondern
insbesondere auch bei Teilinvalidität die ihr nach Dekret
vorgeschriebenen Leistungen erbringen kann.
Da die soziale Stellung des Beamten in der bernischen
Staatsverwaltung gefestigt ist, und man bei der
Behandlung derartiger Fälle differenziert und in
Berücksichtigung der speziellen betrieblichen und
personellen Verhältnisse vorgeht, rechtfertigt sich die
Schaffung des vom Motionär geforderten Sozialstellen-
etat u. E. nicht.
Die Schaffung einer solchen Institution müsste übrigens
zwangsläufig über kurz oder lang zu einer unnötigen
Vergrösserung des Personalbestandes führen, was bei
der gegenwärtigen Finanzlage nicht verantwortet werden

darf.
Es wird deshalb beantragt, die Motion Kipfer abzulehnen.

Präsident. Da der Regierungsrat die Motion Kipfer
ablehnt, ist die Diskussion gegeben.

Mäder. Bei der hier aufgeworfenen Fragen handelt es
sich um ein echtes Problem, das uns schon während
Jahren immer wieder beschäftigte. Ich gebe zu, dass
das öffentliche Personal - wie es der Herr Finanzdirektor

soeben darlegte - an sich nicht schlecht
gestellt ist. Dennoch sind wir nach meiner Meinung
verpflichtet, uns dieser menschlichen Schicksale
anzunehmen. Es sind wirklich zahlenmässig nicht viele, und
deshalb bestreite ich auch, dass dadurch eine
Personalvermehrung entstehen müsste. Wir haben ja in Bern
eine gewisse Erfahrung. Es geht um die Betreuung der
Einzelschicksale.
Es wurde soeben auch auf die Pensionskasse verwiesen.

Wir hoffen, eine solche werde bald einmal für
alle Unselbständigerwerbenden der Schweiz vorhanden

sein, nämlich nach Einführung der zweiten Säule.
Dann werden wieder alle ziemlich gleichgestellt sein.
Wer sich mit diesen Dingen zu beschäftigen hat, weiss
aber, dass immer wieder Unterschiede bestehen. Ich
will nun nichts aus dem Votum Kipfer wiederholen,
aber noch auf einzelne Punkte verweisen. In erster
Linie handelt es sich um die manuellen Berufe; denn
beim administrativen Personal liegen die Verhältnisse
anders, weil dort die Möglichkeit besteht, Angestellte
umzuplazieren, ohne dass die neue Arbeit tiefer eingereiht

sein muss. Das Problem liegt also viel eher bei
den manuellen Berufen, diese Leute würden sich
vielfach für einen administrativen Dienst nicht eignen.
Wenn bei einem solchen Mitarbeiter die Arbeitskraft
nur noch in beschränktem Masse vorhanden war, hat
man bis vor kurzem immer die sogenannte Teilpensionierung

vorgenommen. Das gibt aber einfach Härtefälle,

zum Teil ergeben sich auch empfindliche
Lohneinbussen. Das führte immer wieder zu grossen
Diskussionen. Darum hat man in Bern vor einiger Zeit eine
Kommission ins Leben gerufen, die in solchen Fällen

zu vermitteln sucht. Daneben kümmert man sich um
Arbeitsplätze, die den Betroffenen noch angemessen
sein können.
Dazu kommt eine Besitzstandgarantie, allerdings mit
gewissen Einschränkungen. Der Betroffene muss bei der
Stadt Bern mindestens zehn Dienstjahre absolviert
haben, um diese Garantie zu erhalten. Es ist also nicht
etwa so, dass einer da noch schnell in die Dienste der
Stadt treten kann, um dann nach ein bis zwei Jahren
zu erklären, er könne wegen seines Rückens usw. die
Arbeit nicht mehr leisten. Wenn jemand aus medizinischen

Gründen versetzt werden muss, soll er nicht
noch eine Lohneinbusse erleiden müssen. Er wird an
einen anderen Platz vermittelt und bezieht denselben
Lohn wie vorher. Das ist eben das Menschliche an
diesem System, dass der Behinderte neben der Tatsache
eines Unfalles oder einer Krankheit nicht auch noch
eine Lohneinbusse hinzunehmen hat. Das ist sehr
wertvoll. Ich wiederhole: Es handelt sich wirklich nur
um Einzelfälle; wir haben ja nun eine gewisse Erfahrung.

Darum können wir Ihnen auch nur empfehlen,
das auch beim Kanton einzurichten und dabei das
Administrative und das manuelle Personal gleich zu
behandeln. Heute bestehen da gewisse Unterschiede
Sie werden mir vielleicht entgegenhalten: Man könne
die Betreffenden pensionieren. Es ist ja ganz klar:
Wenn einer derart angeschlagen ist, dass er nicht
mehr an einen anderen Platz vermittelt werden kann,
muss er pensioniert werden. Es handelt sich eben um
teilinvalide Leute, die noch eingesetzt werden können.

Aus diesen Überlegungen ersuche ich Sie, der Motion

Kipfer zuzustimmen, damit die Regierung den Auftrag

erhält, das einmal gründlich zu prüfen und unserem

Rat eine Vorlage zu unterbreiten.

Kopp. Nur kurz zu zwei Bemerkungen in der regierungs-
rätlichen Antwort: Es trifft zu, dass die Beamten und
Angestellten des Staates in einer bedeutend besseren
Lage sind als die Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft.
Das spürte man ganz besonders 1974/75, als ganze
Wellen von Entlassungen Behinderter vorgenommen
wurden, die man in der Hochkonjunktur gerne angestellt

hatte. Es brauchte dann grosse Anstrengungen,
um diese Behinderten zum Teil in den geschützten
Werstätten aufzufangen und sie dort einigermassen -
wenn auch nicht ebenbürtig - zu beschäftigen.
Ferner bemerkte der Regierungsrat, es seien keine
Fälle bekannt, die das Anliegen Kipfer betreffen. Sollte
das wirklich der Fall sein, rührt es zum Teil davon her,
dass die Staatsverwaltung sehr zurückhaltend ist in
der Anstellung teilarbeitsfähiger Behinderter, welche
einen passenden Posten immerhin voll auszufüllen
vermögen. Es war schon lange ein Anliegen der
Behindertenverbände, beim Staat - und der öffentlichen
Hand überhaupt - besser anzukommen für die Anstellung

Behinderter an geeigneten Plätzen.
Da die Regierung die Motion Kipfer ablehnen will,
erlaube ich mir noch den Hinweis auf eine Alternative,
die hier schon mehrmals besprochen wurde: Der
Staat könnte durch seine Betriebe mehr Aufträge an
Behinderten-Werkstätten erteilen. Ein Teil der öffentlichen

Hand (der Bund, durch die KTA) gibt bereits
erhebliche Aufträge an solche Werkstätten und ist eine
grosse Stütze dieser Unternehmungen. Auch
Regiebetriebe wie die PTT (wenn auch nicht direkt, aber
durch Zulieferfirmen wie Hasler) geben erhebliche Auf-
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träge an diese Werkstätten, ganz im Gegensatz zum
Kanton, der hier wenig oder gar nichts tut.
Als ich letztmals Gelegenheit hatte, auf diesen Punkt
zu verweisen, habe ich eine Unternehmung genannt,
die von einem Beamten des Bundesamtes für
Sozialversicherung besichtigt worden war, mit dem Ergebnis:

Mehrere Arbeitsplätze könnten dort ganz
ausgezeichnet durch Behinderte versehen werden. Leider
erfolgte kein Echo. Ich zähle immer noch darauf, dass
diese Alternative nun ins Auge gefasst wird, wenn man
schon von seiten der Verwaltung nicht sehen will, wie
der Vorschlag Kipfer erfüllt werden könnte.

Stähli. Ich habe viel Verständnis für den Vorstoss Kipfer,

hätte aber anderseits grösste Bedenken, ihm
zuzustimmen, denn das würde - ob man es wahrhaben will
oder nicht - zu einer Personalvermehrung führen. Das
Problem zeigt sich ja meistens in Einzelfällen, und der
Kanton ist doch in der Lage, Einzelfälle vernünftig zu
regeln. Wenn jemand vorzeitig pensioniert werden
muss, geht dem doch immer eine längere Unfalls- oder
Krankheitsgeschichte voraus; der Fall kommt auch
immer wieder vor die Versicherungskasse, und auch dort
wird man vertretbare Lösungen suchen. Ich bin zufällig

Präsident einer solchen Versicherungskasse. Auch
wir haben immer wieder versucht — das heisst nicht
ich, aber meine Mitarbeiter -, in jedem Einzelfall eine
vernünftige und auch menschlich vertretbare Lösung
zu finden. Sicher stellt sich nicht nur die materielle
Frage (die lösbar ist), sondern die seelische Belastung
kommt hinzu, wenn jemand vorzeitig aus dem Arbeits-
prozess ausscheidet. Aber auch dort lassen sich
vernünftige Lösungen finden.
Mit Herrn Kopp bin ich einverstanden, dass gerade in
der heutigen Zeit es schwieriger geworden ist, Invalide
unterzubringen oder zu beschäftigen. Auch die Lage
in den Invaliden-Werkstätten ist mir bekannt. Anderseits

darf ich beifügen: Wir beschäftigen in der
Stadtkanzlei Biel seit 14 Jahren einen vollständig blinden
Kanzlisten; er leistet vollwertige Arbeit. Nur eines kann
er nicht: Texte abschreiben. Alle anderen Arbeiten
erledigt er einwandfrei. Bestimmt ist auch in anderen
Verwaltungen das nötige Verständnis vorhanden. Wir
müssen einfach auch die «Zeichen der Zeit» verstehen

und einsehen, dass wir nicht richtig reagieren
würden, wenn wir nun beim Staat eine Personalvermehrung

herbeiführen wollten. Bei aller Sympathie für den
Vorstoss Kipfer muss ich Sie doch bitten, ihn in dieser
Form abzulehnen.

Martignoni, Finanzdiretor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich nehme die Bemerkungen des Herrn
Kopp zur Kenntnis, insbesondere auch, was Aufträge
an solche Werkstätten betrifft. Daneben möchte ich
noch zu bedenken geben, dass in einer Stadt oder
einer Gemeinde, wo eine gewisse Übersicht und
Kontrolle vorhanden ist, es vermutlich leichter fällt, in
solch heiklen Fragen richtig zu entscheiden, ohne dass
allenfalls Missbräuche entstehen, als das in einem
grossen Kanton der Fall wäre.
Im übrigen sind jene Leute, die behindert werden oder
sind, in der Staatsverwaltung sozial gut geschützt. Wie
schon erwähnt, wird auf ihre persönlichen Verhältnisse

eingegangen; es sind Mittel und Instrumente
vorhanden, um ihnen materiell den richtigen Schutz zu
gewähren.

Abstimmung

Für Annahme der Motion 61 Stimmen

Dagegen 78 Stimmen

Postulat Steinmann - Umzug von kantonalen
Verwaltungsabteilungen

Wortlaut des Postulates vom 12. Mai 1976

Bei der kantonalen Verwaltung scheint sich ein Umzug
verschiedener Verwaltungsabteilungen anzubahnen. So
ist unter anderem kürzlich das kantonale Arbeitsamt
von der Postgasse 68 an die Kramgasse 5 umgezogen.
Die Dienststelle Stipendien, deren Adresse bisher
Bahnhofplatz 1, 3000 Bern, lautete, befindet sich nun seit
einiger Zeit an der Marktgasse 29.
Im Zusammenhang mit der Beratung des neuen
Stipendiengesetzes konnte man vernehmen, dass die
Absicht besteht, die Dienststelle Stipendien schon wieder
zu dislozieren. Der neue Standort soll sich an der Sul-
geneckstrasse befinden. Dies hätte zur Folge, dass
insbesondere auswärtige Besucher die grösste Mühe
hätten, die Dienststelle innert nützlicher Frist
aufzusuchen. Sowohl zu Fuss wie bei Verwendung eines
öffentlichen Verkehrsmittels ist die Dienststelle Stipendien

am neuen vorgesehenen Standort nur mit einem
grossen Zeitaufwand zu erreichen.
Der Regierungsrat wird daher ersucht, die Dienststelle
Stipendien am bisherigen Standort zu belassen und
dafür besorgt zu sein, dass alle Verwaltungs- und
Dienststellen des Kantons, die einen regen Publikumsverkehr

aufweisen, in der Nähe des Bahnhofes oder
aber zum mindesten mit einem öffentlichen Verkehrsmittel

innert einer angemessenen Zeit und ohne komplizierte

Umwege zu erreichen sind.

(8 Mitunterzeichner)

Steinmann. Bei der Beratung des Stipendiengesetzes
haben wir Kenntnis davon erhalten, dass die Dienststelle

Stipendien nicht mehr am Bahnhofplatz 1 sei,
sondern an der Marktgasse 29. Später mussten wir
dann zur Kenntnis nehmen, diese Stelle werde wieder
umziehen, und zwar an die Sulgeneckstrasse. Ich bin
einmal dorthin gegangen, um zu sehen, wie das für
Auswärtige sei. Es ist recht kompliziert.
Darum die Frage: Warum müssen Dienststellen mit
grossem Publikumsverkehr immer wieder umziehen?
Ich erinnere daran, dass diese Dienststelle feste
Sprechstunden hat, dass aber die auswärtigen Besucher

immer wieder Schwierigkeiten haben, diese Stelle

zu finden. Das ist nicht in Ordnung. Auf jeden Fall
sollte man einen Standort wählen, den auswärtige
Interessenten leicht finden können. Ich habe das früher
in anderem Zusammenhang erfahren, als ich noch
Schulpräsident von Langenthal war und wir über keine
eigene Erziehungsberatung verfügten. Da mussten wir
manchmal Leute zur Erziehungsberatung an die
Effingerstrasse schicken. Ich erinnere mich, dass in zwei
Fällen eine Mutter mit dem Kind nach Bern fuhr, um
jene Beratung aufzusuchen, dass sie aber zurückkam,
ohne die Stelle gefunden zu haben. Man müsste
vielleicht beim Kanton etwas mehr daran denken, dass es
auch auswärtige Besucher gibt, die mit der Stadt
nicht vertraut sind und deshalb Mühe haben, die Instanzen

zu finden.
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Aus diesen Gründen habe ich mein Postulat eingereicht,

um den Wunsch anzubringen, die Dienststelle
Stipendien jetzt womöglich einmal bleiben zu lassen
und nicht wieder umzusiedeln. Alle Amtsstellen mit viel
Publikumsverkehr sollten so plaziert werden, dass man
sie leicht findet. Das bedeutet nicht, wie ich es im Text
geschrieben habe, dass es um den Bahnhof herum
sein müsse, wenn das auch ideal wäre. Die Adresse
sollte aber mit Bus oder Tram gut erreichbar sein und
nicht noch durch verschiedene Gassen gesucht werden

müssen.
Ich bin erstaunt, dass die Regierung das Postulat
ablehnt, weil es sich ja nur um einen Wunsch handelt und
nicht etwa um eine Motion, und weil dieser Vorstoss
auch keine Personalvermehrung bringen würde. Ich bin
nun gespannt auf die Antwort.

Martignoni, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Als ich mein Amt als Finanzdirektor
angetreten hatte, habe ich vorerst einen Rundgang durch
alle Büros unternommen, die mir unterstehen. Schon
damals bin ich erschrocken, vor allem über die
Feststellung, dass auch bei der Finanzdirektion einerseits
nicht gerade luxuriöse, aber immerhin behagliche Büros

in alten schönen Altstadtwohnungen eingerichtet
worden waren, mit unerhörter Grundfläche, während
anderseits bei der Steuerverwaltung zum Teil miserable
Verschläge bewohnt werden müssen. Ich bin dann der
Sache etwas nachgegangen und stellte fest, dass das
nicht nur für die Finanzdirektion zutrifft, sondern für die
ganze kantonale Verwaltung.
Daraufhin beantragte ich dem Regierungsrat, die ganze

Frage von Grund auf zu untersuchen, denn es ist
nicht richtig, dass die Verbindung zwischen den
einzelnen Abteilungen durch Ausläufer hergestellt werden
muss, dass man da hin- und her marschiert und zwi-
schenhinein - wenn das auch nicht die Regel ist -
vielleicht einen Kaffee geniesst. Ein geordnetes Arbeiten,

wie das in einem Privatbetrieb ohne weiteres möglich

ist, findet so nicht statt. Unsere Verwaltung leistet
auch unter diesen erschwerten Bedingungen gute
Arbeit. Mir scheint jedoch, auch von den räumlichen
Voraussetzungen her müsste eine Verbesserung
geschaffen werden.
Die Frage des Standortes einzelner Verwaltungsabteilungen

kann nicht isoliert betrachtet werden. Die
Planung und Zuweisung von Verwaltungsraum stellt ein
komplexes Unterfangen dar, das nach einer bestimmten

Konzeption abgewickelt werden muss. Der
Regierungsrat hat bereits ein Gesamtkonzept für die
Unterbringung der Verwaltung entwickelt und klärt zur
Zeit die technischen Auswirkungen dieses Konzepts
ab.
Da die konzeptionelle Zielsetzung nicht kurzfristig
verwirklicht werden kann, stellt sich die Frage nach So-
fortmassnahmen und Provisorien. Vordringlich muss
eine Lösung für die Erziehungsdirektion gefunden werden,

die räumlich so stark zersplittert ist, dass eine
rationelle Verwaltungsführung verunmöglicht wird. Die
Erziehungsdirektion belegt heute, ohne die Universität,
rund 20 verschiedene Gebäude, zum grössten Teil
Mietobjekte, die in der ganzen Stadt verstreut sind.
An ein Provisorium können freilich nicht dieselben
Anforderungen gestellt werden, wie an den definitiven
Standort. So muss das Provisorium insbesondere dort
bezogen werden, wo die entsprechenden Büroräume
angeboten werden. Das ist heute an der Sulgeneck-
strasse der Fall, wo möglicherweise ein grosser Büro-
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komplex gemietet werden könnte. Wir stehen somit vor
der Alternative: soll die einzigartige Gelegenheit, die
gesamte Erziehungsdirektion räumlich zusammenzufassen,

ergriffen werden, oder soll der unbefriedigende
Zustand, der sich fortwährend verschlechtert, einfach
hingenommen werden? Wir sind der Auffassung, dass
die Vorteile der Konzentration so gross sind, dass
einzelne Nachteile, die mit dem Provisorium verbunden
sind, in Kauf genommen werden müssen.
Falls die Erziehungsdirektion diesen zentralen Standort

beziehen kann, wäre es selbstverständlich, dass
dann die Konzentration alle, wirklich alle Dienststellen
dieser Direktion zu umfassen hätte, damit auch die
Dienststelle Stipendien. Sie würde allerdings dann
- das kann ich Herrn Grossrat Steinmann zusichern -
nicht im nächsten Jahre wieder umziehen, denn wir
würden dort ein Provisorium einrichten, das die ganze
Zeit überdauern soll, bis die Reorganisation der
Verwaltung in räumlicher Hinsicht vollzogen sein wird.
Das Begehren des Postulanten, dem Stipendienwesen
einen besonderen Standort im Stadtzentrum zuzubilligen,

muss in diesem Zusammenhang beurteilt werden.
Wir hielten es für besser, Ihnen gleich hier klaren Wein
einzuschenken, als einfach zu erklären, wir wollten
das noch prüfen. Wir würden es begrüssen, wenn die
Erziehungsdirektion endlich aus den 20 örtlichkeiten
herauskommen könnte. Das liegt sowohl im Interesse
der Erziehungsdirektion, wie auch im Interesse des
ganzen Staates.

Abstimmung

Für Annahme des Postulates 43 Stimmen

Dagegen 56 Stimmen

Postulat Kaufmann - Steuerwert nicht erträglicher
Wertschriften

Wortlaut des Postulates vom 12. Mai 1976

Es dürfte als bekannt vorausgesetzt werden, dass dem
Tourismus und der örtlichen Bevölkerung dienende
Werke und Anlagen von öffentlichem Interesse
(Transportanlagen, Kurorteinrichtungen, Hallenbäder,
Kunsteisbahnen etc.) mit Ausnahme der Beiträge aus dem
kantonalen Gesetz über den Fremdenverkehr durch
weitgehende Finanzierung mit Geldern über das
Aktien- oder Genossenschaftskapital erfolgt. Gezeichnet
werden diese Beteiligungen von der Bevölkerung des
Ortes oder an der Region Interessierter, in welcher das
Bauwerk liegt.
Durch die notwendige Erstellung neuer privater
Einrichtungen mit öffentlichem Charakter kommt die
Bevölkerung bei der Titelzeichnung immer wieder zum
Zuge, so dass zahlreiche Bürger beachtliche Aktienpakete

besitzen, die wegen fehlender Rentabilität der
Unternehmen oft während Jahrzehnten ohne Zinsertrag

bleiben. Obschon es sich somit um unabträgliche
Vermögenswerte handelt, sind die Nominalwerte dieser
Papiere - teilweise zu einem reduzierten Steuerwert -
beim Vermögen steuerpflichtig.
Die Besteuerung solcher fiktiver Vermögenswerte ist
solange nicht begründet, als sie keinen jährlichen
Ertrag abwerfen. Die Besteuerung hemmt zudem - wir wir
die Erfahrung gemacht haben - die Spende- und
Zeichnungsfreudigkeit, ohne die die Erstellung der wünschbaren

öffentlichen Einrichtungen in Frage gestellt ist.
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Der Regierungsrat wird höflich ersucht, für die nächste

Revision des Steuergesetzes solche unabträgliche
Wertpapiere von der Vermögenssteuer - auch im Blick
auf die Progressionsfolgen - zu befreien.

(10 Mitunterzeichner)

Finanzdirektor Martignoni erteilt namens des
Regierungsrates folgende schriftliche Antwort:

1. Im Postulat wird beanstandet, dass Beteiligungen in
Form von Aktien oder Genossenschaftsanteilen an
Unternehmungen, die dem Tourismus dienen, als Vermögen

versteuert werden müssen, auch wenn sie «oft
während Jahrzehnten ohne Zinsertrag» bleiben.
Der Regierungsrat wird ersucht, solche Beteiligungen
in der nächsten Revision des Steuergesetzes von der
Vermögenssteuer auszunehmen.

2. Der Vermögenssteuer unterliegt das gesamte
Vermögen (Artikel 48 StG). Darauf, ob es einen Ertrag
abwirft, kommt es nicht an. An diesem Grundsatz, der
im schweizerischen Steuerrecht allgemein gilt, ist
festzuhalten, ansonst erhebliche Vermögenswerte wie
Bargeld, Gold, wertvoller Hausrat, Kunst- und andere
Sammlungen usw., nach denen sich - neben dem
Einkommen - die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des
Steuerpflichtigen bemisst, der Besteuerung entgingen.

Eine Ausnahme für die im Postulat anvisierten
Beteiligungen liesse sich systematisch nicht rechtfertigen.
Dagegen stellt sich, wie übrigens für alle ertraglosen
Beteiligungen, die Frage ihrer Bewertung. Für die
Festsetzung des Vermögensteuerwertes von Beteiligungen
ohne Kurswert bestehen Richtlinien der Eidgenössischen

Steuerverwaltung, an die sich die Kantone halten.

Nach diesen Richtlinien ist der Ertragslosigkeit
einer Beteiligung Rechnung zu tragen. Solange aber
ein Vermögenswert gegeben ist, das heisst auf seiten
der Gesellschaft oder Genossenschaft ein Aktivüber-
schuss besteht, muss der auf die einzelne Beteiligung
entfallende Betrag, auch wenn er unter dem Nominalwert

liegt, steuerlich erfasst werden.
Die erwähnten Richtlinien werden zur Zeit unter
Mitwirkung von Vertretern kantonaler Steuerverwaltungen
überarbeitet. Die kantonale Steuerverwaltung, die in
der Arbeitsgruppe mitwirkt, ist angewiesen worden,
sich für die vermehrte Berücksichtigung der
Ertragslosigkeit von Beteiligungen in den neuen Bewertungsvorschriften

einzusetzen.

3. Der Regierungsrat ist bereit, das Postulat anzunehmen,

sofern es auf die Bewertungsfrage beschränkt
wird. Abzulehnen ist es dagegen, soweit es die
grundsätzliche Befreiung von ertragslosen Beteiligungen von
der Vermögenssteuerpflicht zum Gegenstand hat.

Präsident. Herr Kaufmann hat zuerst eine Erklärung
abzugeben, ob er sein Postulat auf die Bewertung
begrenzen oder es allgemein aufgefasst wissen will.

Kaufmann: Ich bin befriedigt.

Präsident. Ich nehme damit an, Herr Kaufmann
beschränke das Postulat auf die Bewertung. Demzufolge
wird das Postulat angenommen.

Abstimmung

Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

Interpellation Zwygart - Steuerbezug

Wortlaut der Interpellation vom 13. Mai 1976

In absehbarer Zeit ist mit einer Stagnation oder sogar
mit einem Rückgang der direkten Staats- und
Gemeindesteuern zu rechnen. Anderseits werden vom
Staat als Folge der Rezession vermehrte Investitionen
gefordert.
Aufgrund dieser Konstellation ist es kaum zumutbar, die
Bevölkerung mit erhöhten Steuern zu belasten.
Verschiedene abgelehnte Gemeindebudgets sprechen eine

deutliche Sprache.
Eine beachtliche Gruppe von Steuerpflichtigen arbeitet
beim Bund (Schweiz. Eidgenossenschaft), Kanton oder
bei Gemeinden. Diese Arbeitnehmer (Beamte und
Angestellte) werden monatlich entlöhnt. Sie gehören
sicher auch zu den verlässlichsten Steuerzahlern.
Ich bitte den Regierungsrat, folgende Fragen zu
beantworten:

1. Wie hat sich der ratenweise Steuerbezug bewährt?

2. Ist eine weitere Ausdehnung der Ratenzahlungen
denkbar im Sinne der früher möglichen
Steuervorauszahlungen,

a) allgemein?

b) bei den Beamten und Angestellten in öffentlichen

Diensten?

3. Sind weitere Verbesserungen bzw. Erleichterungen

denkbar, welche mehrere Raten- oder sogar
monatliche Teilzahlungen - eventuell in Form von
Lohnabzügen - ermöglichen würden?

(2 Mitunterzeichner)

Finanzdirektor Martignoni erteilt namens des
Regierungsrates folgende schriftliche Antwort:

Der Interpellant geht von der Feststellung aus, dass in
absehbarer Zeit mit einer Stagnation oder sogar mit
einem Rückgang der direkten Staats- und Gemeindesteuern

zu rechnen sei. Anderseits würden vom Staat
als Folge der Rezession vermehrte Investitionen gefordert.

Die Ablehnung verschiedener Gemeindebudgets
lassen darauf schliessen, dass eine Steuererhöhung kaum
in Frage komme.
Der Umstand, dass eine beachtliche Gruppe von
Steuerpflichtigen beim Bund, dem Kanton und den
Gemeinden arbeitet und dass diese Funktionäre
«sicher zu den verlässlichsten Steuerzahlern» gehörten,
veranlasst sodann Grossrat Zwygart zu folgenden
Fragen.

1. Wie hat sich der ratenweise Steuerbezug bewährt?

Diese Bezugsart ist 1973 eingeführt worden, um die
Liquidität des Staats und der Gemeinden zu verbessern.

Dieses Ziel ist erreicht worden.
Bei den Steuerpflichtigen hat sich der ratenweise
Steuereinzug recht gut eingelebt.
Von den direkten Staatssteuern 1975 der natürlichen
Personen (ohne Steuerpflichtige der Gemeinden Bern,
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Biel und Thun) im Betrage von rund 748,7 Millionen
Franken standen Ende Juni 1976 noch 6,32 Prozent
aus.
Für die drei erwähnten Städte, denen der Einzug der
Staatssteuern in ihrer Gemeinde übertragen ist, lauten
die entsprechenden Zahlen: Bern 4,61, Biel 8,04 und
Thun 6,0 Prozent.
Die Zahlungsmoral darf demnach als gut bezeichnet
werden. Für die erste Rate 1976 liegen noch keine
endgültigen Angaben vor.
Die Steuern der juristischen Personen werden erstmals
1976 vollständig mit Hilfe des Computers fakturiert,
weshalb für die Steuerjahre bis und mit 1975 nur
unvollständige statistische Unterlagen vorliegen.

2. Ist eine weitere Ausdehnung der Ratenzahlungen
denkbar im Sinne der früher möglichen Steuervorauszahlungen,

a allgemein?
b bei den Beamten und Angestellten in öffentlichen

Diensten?

Die Raten stellen Vorauszahlungen dar. Wer sie nicht
leistet, hat den Verzugszins - von zur Zeit 6,5 Prozent -
zu entrichten.
Freiwillige, vom Staat zu verzinsende Vorauszahlungen
wurden bis und mit 1972 angenommen. Damals gingen

rund 130 Millionen Franken ein, also knapp 20
Prozent des Gesamtbetrages von 651,4 Millionen, der für
Vorauszahlungen in Frage gekommen wäre.
Der ratenweise Steuerbezug, an dessen Preisgabe
wohl niemand denkt, verträgt sich nicht mit freiwilligen,

vom Staat zu verzinsenden Vorauszahlungen alter
Observanz. Eine entsprechende Kombination wäre
verwaltungstechnisch sehr kompliziert und aufwendig
und, nachdem schon die Pflicht zur Ratenzahlung
besteht, kaum geeignet, den Steuereingang merklich zu
verbessern. Wohl die wenigsten würden sich bereit
finden, neben den Raten, die sie leisten müssen,
zusätzlich noch freiwillig Steuern zu zahlen.
Die Frage 2 a ist demnach zu verneinen. Gleich verhält
es sich mit der nachfolgenden Frage, denn es würde
gegen das Gebot der rechtsgleichen Behandlung aller
Steuerzahler Verstössen, nur einer bestimmten Gruppe
die Möglichkeit der freiwilligen Steuervorauszahlung
mit Zinsvergütung einzuräumen, abgesehen davon, dass
auch dieses Vorgehen mit den erwähnten administrativen

Schwierigkeiten verbunden wäre.

3. Sind weitere Verbesserungen bzw. Erleichterungen
denkbar, welche mehrere Raten oder sogar monatliche
Teilzahlungen - eventuell in Form von Lohnabzügen -
ermöglichen würden?

Zur Zeit werden die Steuern in drei Raten - im Juni,
September und Dezember - eingefordert. Über Plusoder

Minusdifferenzen wird im März des auf das Steuerjahr

folgenden Jahres abgerechnet.
Jede Ratenfakturierung bedingt umfangreiche
Vorbereitungen (Verarbeiten der Taxations- und Adressänderungen,

Berücksichtigung des endgültigen
Verrechnungssteueranspruches usw.). Die Zeit von einem
Fälligkeitstermin bis zum nächsten reicht knapp aus, um
die Unterlagen für die Ratenfakturierung bereitzustellen,

sodass aus der Sicht der Verwaltung, aber auch
im Interesse eines geordneten Steuereinzuges, zusätzliche

Raten höchst unerwünscht wären. Lohnabzüge
wären an sich denkbar. Sie hätten aber eine tiefgreifende

Systemänderung zur Folge, indem die Arbeitge¬

ber eingeschaltet werden müssten. Es ist zuzugeben,
dass diese Bezugsart, die in ausländischen Staaten
schon seit Jahren praktiziert wird, vieles für sich hat.
In der Schweiz wird sie für die Besteuerung der
ausländischen Arbeitnehmer angewendet, wobei es sich
in diesen Fällen meist um einfache Einkommensverhältnisse

handelt.
Auch bei Einführung der Lohnsteuer müsste ordentlich

veranlagt werden, um, abgesehen vom Vermögen,
alle diejenigen Einkünfte zu erfassen, die nicht an der
Quelle besteuert werden können. Dieses System liesse
sich zudem nicht auf kantonaler Ebene allein einführen,
da alle Steuerpflichtigen mit ausserkantonalem
Arbeitsort dem Lohnsteuer-Zugriff entzogen wären. In

Frage könnte somit einzig eine gesamtschweizerische
Lösung kommen. Und schliesslich ist nicht ausser acht
zu lassen, dass, wenn es einmal soweit kommen sollte,

auch die selbständig Erwerbenden zu entsprechenden

Steuervorauszahlungen angehalten werden müssten.

Damit ist auch die dritte Frage im wesentlichen zu
verneinen.

Zu prüfen bleibt einzig, ob nicht den Steuerpflichtigen,
die ausserstande sind, ihre Rate auf einmal zu zahlen,

gelochte Einzahlungskarten für die Begleichung
des Ratenbetreffnisses in Teilbeträgen zur Verfügung
gestellt werden können. Die Steuerverwaltung hat den
Auftrag erhalten, diese Frage abzuklären.

Präsident. Der Interpellant erklärt, er sei von der
Antwort befriedigt.

Schluss der Sitzung um 12 Uhr.

Der Redaktor:
L/'c. oec. W. Bosshard
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Dritte Sitzung

Mittwoch, 8. September 1976, 9 Uhr

Vorsitzender: Präsident Leuenberger

Anwesend sind 185 Mitglieder. Entschuldigt abwesend
sind die Herren Aebi (Bolligen), Baur, Berger (Schwar-
zenegg), Biffiger, Bigler (Emmenmatt), Boss, Bühler
(Frutigen), Gehler, Gerber, Haldemann, Mast, Reimann,
Salzmann, Tännler, Weber (Niederried).

Präsident. Die Motion Schneider (Bern) betreffend
Verlängerung der Krisenhilfe, wurde zurückgezogen.

Verfassungsgrundlage für den Kanton Bern in seinen
neuen Grenzen

Zweite Lesung

Erste Lesung siehe Seite 400 hievor

Siehe Nr. 28 der Beilagen

Eintretensfrage

Christen Hans-Rudolf, Präsident der Kommission. Diese

Vorlage umfasst nur vier Ziffern, ist aber dennoch
gewichtig. In der ersten Lesung ergaben sich keine
wesentlichen neuen Fragen oder Änderungen. Die
Kommission hielt auf die zweite Lesung noch keine
Sitzung ab; alle Kommissionsmitglieder erachteten diese

als nicht nötig.
Diese Vorlage ordnet, wer über die Angelegenheiten
des Kantons Bern für die Zeit nach der Abtrennung des
Nord-Jura zu bestimmen hat. Die Kommission empfiehlt

Eintreten.

Jaberg, Justizdirektor, Berichterstatter des Regierungsrates.

Eintreten ist offenbar nicht bestritten. Ich muss
folgendes klarstellen: Mitte Juli erschien in verschiedenen

französischsprachigen Zeitungen ein Artikel
«Constituante bernoise mal partie? Un député serait
empêché de siéger». In einem andern Artikel war
vom «Imbroglio juridique dans le canton de Berne» die
Rede, und in einem weitern Artikel von der «Constituante

bernoise, une épine dans la patte». - Darin wird
ausgeführt, man habe einen Vertreter von Moutier, aus
dem Gebiet, das jetzt dem Amtsbezirk Delsberg zugeteilt

sei, unrechtmässig ausgeschlossen. Man habe darauf

verzichtet, Neuwahlen durchzuführen. Der Betreffende

sei nun einfach Delsberg zugewiesen. — Ich
glaube, es ist nötig, hier festzuhalten — das ergibt
sich ja aus Ziffer 2 des vorliegenden Entwurfes —,
dass der Grosse Rat in Angelegenheiten beschliesst,
welche ausschliesslich die Zeit nach der Trennung
betreffen, ohne die Mitglieder der Wahlkreise Delsberg,
Freiberge und Pruntrut. Wir haben hier festgehalten,
dass als Vertreter der einzelnen Amtsbezirke nach wie
vor die gelten, die bei den letzten Grossratswahlen
erkoren wurden, es sei denn, dass der eine oder
andere — es handelt sich nur um einen — freiwillig darauf

verzichte, weil er sich nicht mehr als zu dieser
Gruppe gehörend betrachtet.

Die Frage der Neuwahlen und der Zuteilung zur Deputation

des zukünftigen Kantons oder zur Deputation
des Berner Jura haben wir mit den beiden
Deputationen besprochen. Wir haben uns geeinigt,
Neuwahlen seien nicht wünschbar, würden einen
unverantwortbaren Aufwand darstellen, und der Vertreter,

welcher im abgetrennten Gebiet domiziliert ist, sei
als zu ihrer Deputation gehörend zu betrachten. Daraus

liesse sich schliessen, dass sie einverstanden
gewesen wären, dass der Betreffende auf die Mitgliedschaft

im reduzierten bernischen Grossen Rat verzichtet.

Aber nach dem Wortlaut des Verfassungstextes
kann er Mitglied sein, wenn er will. Die Zeitungsmeldungen

sind unzutreffend.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.

Detailberatung

Ziff. 1 - 4

Angenommen.

Titel

Angenommen.

Schlussabstimmung

Für Annahme des Beschlussentwurfes. 123 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Geschäftsordnung des Grossen Rates. Abänderung von
Artikel 37 Absatz 4.

Lehmann, Berichterstatter der Präsidentenkonferenz.
Der Vizepräsident der Paritätischen Kommission, Herr
Aristide Artho, ersuchte mit seinem Postulat vom 11.
Februar 1976, die Zusammensetzung sowie die Aufgaben

der paritätischen Kommission an die neue politische

Situation im Jura, wie sie sich nach Abschluss
des Plebiszitverfahrens ergibt, anzupassen.
Diese Kommission besteht seit 1950 und ist ein
ständiges beratendes Organ des Parlamentes. Sie wurde
geschaffen, damit der Jura einer allfälligen Majorisie-
rung durch den Grossen Rat zuvorkommen kann, und
zwar durch eine vorgängige «paritätische Diskussion».
In dieser Eigenschaft ist diese Kommission übrigens die
einzige in der Staatsverfassung aufgeführte parlamentarische

Kommission.
Der Vizepräsident der Paritätischen Kommission stellt
mit Recht fest, dass die Kommission nicht mehr der
heutigen, aus dem Plebiszitverfahren hervorgegangenen

politischen Situation entspricht. Es muss
allerdings festgehalten werden, dass die Paritätische
Kommission ihre volle Existenzberechtigung auch im Kanton

Bern in seinen neuen Grenzen behalten wird.
Darüber werden wir, allerdings in einer «reduzierten
Besetzung» - ich verweise in diesem Zusammenhang
auf die Verfassungsgrundlage für den Kanton Bern in
seinen neuen Grenzen, worüber wir vorangehend
beschlossen haben - zu einem späteren Zeitpunkt zu
bestimmen haben.
Es stellt sich aber die Frage, was mit der Paritätischen

Kommission während der Übergangszeit
geschehen soll und ob es notwendig, und wenn ja, in
welchem Masse es juristisch möglich sei, ihre Aufgabe
und Zusammensetzung vorübergehend zu ändern.
Die Nützlichkeit der Paritätischen Kommission des
grossen Rates wird im gegenwärtigen Stadium des
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Verfahrens durch die Tatsache ernstlich in Frage
gestellt, dass die grundlegende Gesetzgebung für den
neuen Kanton einerseits sowie den Berner Jura und
das Laufental anderseits nicht vom Grossen Rat,
sondern vom Verfassungsrat und vom Grossen Rat in
«reduzierter Besetzung» ausgearbeitet wird. Aus diesem
Grunde beschränken sich die Entscheide, die den Jura

betreffen, und während der Übergangszeit in die
Kompetenz des Grossen Rates fallen, auf laufende
Verwaltungsgeschäfte. Es wird in erster Linie Sache
des Regierungsrates sein, sich in solche Belange
einzuschalten, wobei er vorher die Deputation des Berner
Juras und Welsch-Biels sowie die des neuen Kantons
konsultieren wird.
Deshalb besteht kein Anlass, Anpassungen inbezug
auf die Aufgaben oder die Zusammensetzung der
Paritätischen Kommission vorzunehmen.
Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Paritätische
Kommission in der Staatsverfassung verankert;
deshalb muss sie in der Geschäftsordnung des Grossen
Rates beibehalten werden, wobei die reglementarischen

Bestimmungen betreffend das Zusammentreten
zu lockern sind.
Im Einvernehmen mit dem Postulanten und dem
Regierungsrat beantragt Ihnen die Präsidenten-Konferenz,

den Artikel 37, Absatz 4, der Geschäftsordnung
für den Grossen Rat wie folgt zu ändern:
Die Kommission tritt zusammen: a) auf Verlangen der
Deputation des neuen Kantons, b) auf Verlangen der
Deputation des bernischen Jura und Welsch-Biels.
Die Präsidentenkonferenz beantragt Ihnen, der Änderung

von Artikel 37 Ziffer 4 zuzustimmen.

Jaberg, Justizdirektor, Berichterstatter des Regierungsrates.

In Artikel 26 Ziffer 20 der Verfassung steht, es
bestehe eine Paritätische Kommission. Sie tritt in den
im Geschäftsreglement vorgesehenen Fällen oder auf
Verlangen der Hälfte aller jurassischen Grossräte
zusammen, um Fragen zu begutachten. - Das wird im
Geschäftsreglement des Grossen Rates weiter präzisiert.

In der Beschlussfassung über das neue Jurastatut,

vom 3. November 1973, wurde neu umschrieben,
wann die Kommission gemäss Artikel 37 Ziffer 4 des
Geschäftsreglementes zusammenzutreten hat. Wegen
der veränderten Situation ist die Vorschrift nicht mehr
sinnvoll, wonach die Paritätische Kommission vor
jeder Grossratssession zusammentreten muss. Als diese
Bestimmung beschlossen wurde, ging man davon aus,
dass der Kanton beisammenbleibe und dass man häufig

zusammentreten müsse, um die Probleme, die sich
im Jura zeigen und den ganzen Kanton beschlagen,
zu besprechen. Seit das Trennungsverfahren eingeleitet

wurde, gibt es häufig in dieser Kommission keine
Geschäfte zu behandeln. Darum eliminieren wir diese
Bestimmung.
Sodann wird die weitere Bestimmung geändert, wonach
auf Verlangen der Hälfte der jurassischen und der
französischsprachigen Grossratsdeputation von Biel
die Kommission zusammenzutreten habe. Wir haben
nun eine Deputation des Berner Jura und von Welsch-
Biel, sowie eine Deputation des neuen Kantons. Man
gibt beiden Gruppen das Recht auf Einberufung.

Ich bitte Sie, der Anpassung zuzustimmen.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.

Detailberatung

Christen Hans-Rudolf. Bei Buchstabe b) steht: «Auf
Verlangen der Deputation des Berner Jura und
Welsch-Biels». Wir fragten uns in der Fraktion, ob der
Ausdruck «Welsch-Biel» irgendwo verankert sei. Der
Ausdruck ist anscheinend in Biel zum Teil gebräuchlich.

Das könnte zu sprachlichen Schwierigkeiten führen.

Wir haben erfahren, dass viele Missverständnisse
sprachlicher Art sind. Der Ausdruck «Welsch» wird bei
den Deutschschweizern ein klein wenig diskriminierend

gebraucht. Immerhin, wenn bei uns in der
Landschaft von «Welsch» gesprochen wird, ist ganz
einfach das französischsprechende Element gemeint.
Da und dort ist vielleicht doch ein wenig Kritik dabei.
Darum schlagen wir vor zu sagen: «b) Auf Verlangen
der Deputation des Berner Jura und französischsprechenden

Grossräten des Amtsbezirks Biel».
Das entspricht auch der Übersetzung des französischen

Wortlautes. Wir sind in der Jurafrage schon so
oft über Kleinigkeiten gestolpert, dass wir Sie bitten,
unserm Antrag zuzustimmen.

Lehmann, Berichterstatter der Präsidentenkonferenz.
Ich habe mit dem Justizdirektor gesprochen. Auch er
ist mit dem Vorschlag von Kollege Christen
einverstanden.

Abstimmung

Für den Antrag
Christen Hans-Rudolf Grosse Mehrheit

Beschluss:

Art. 37 Abs. 4 Bst. b:

Auf Verlangen der Deputation des Berner Jura und
der französisch sprechenden Grossräte des Amtsbezirkes

Biel.

Schlussabstimmung

Für Annahme
des Beschlussentwurfes Grosse Mehrheit

Motion Graf - Unruhen in Tavannes

Wortlaut der Motion:

Les événements qui se sont produits le 30 janvier à
Tavannes causent une vive inquiétude dans le Jura
bernois. Si, en effet, la manifestation prévue par
Jeunesse-Sud, mouvement séparatiste organisé dans le
Jura bernois depuis un an, n'avait manifestement rien
d'illégal, nos populations ne pouvaient ressentir que
comme une offense le fait que l'on organise un débat
sur la Constitution du futur canton au coeur même du
territoire qui a opté pour son maintien dans le canton
de Berne.
Nous ne pouvons tolérer qu'il soit laissé libre cours
à de telles provocations, qui risquent de troubler la
paix dans nos régions à de nombreuses reprises
encore dans l'avenir. Si les agitateurs du futur canton
estiment être encore chez eux dans le canton de Berne
et pouvoir, légalement et par personnes interposées,
y organiser des débats sur les problèmes qui ne
concernent plus qu'eux, nous ne pouvons, quant à nous,
admettre que la frontière issue des plébiscites ne soit
pas respectée.
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En conséquence, nous invitons le Gouvernement:

a) à entreprendre toutes les études et démarches
nécessaires pour que, dès à présent, la frontière
virtuelle entre le canton de Berne et le nouveau canton

soit respectée par ceux-là même qui l'ont décidée;

b) à renseigner le Grand Conseil sur le résultat des
efforts faits dans ce sens.

(13 cosignataires)

Graf. Nous voici arrivés au début de ce festival des
affaires jurassiennes que nous avons l'habitude d'ouvrir

presque à chaque session depuis un certain nombre

d'années.
Je vais, et j'espère que nous le ferons tous, essayer
d'empoigner ce problème avec toute la décontraction
qu'exige l'exercice d'un sport délicat, mais nous le
ferons aussi avec toute la résolution de ceux qui sont
forts de la justesse de leur cause, qui sont forts
de leur bon droit et qui sont conscients de leur force.
Nous rappelons simplement pour bonne mémoire que
lorsque nous parlons du Jura bernois, nous parlons,
si nous faisons abstraction des pro-nordistes, du 75%
au moins de la population.
Nous parlerons affaires jurassiennes avec la détermination

de ceux qui essaient de défendre les biens les
plus précieux que nous ayons, c'est-à-dire la paix et la
liberté, et cela à travers les principes démocratiques
qui nous sont chers, parce que nous luttons dans le
Jura bernois afin que certains factieux ne puissent pas
appeler à l'insurrection et que nous ayons entre nous
les relations de bon voisinage qui conviennent.
Si je voulais m'en tenir à la coutume et à l'usage,
puisque ma motion est acceptée par le Conseil-exécutif,

je devrais être très bref. Je ne serai pas très long,
mais il a été dit et écrit tant d'âneries au sujet de ma
motion que je crois qu'il est bon d'apporter un petit
peu de clarté, afin que chacun sache exactement ce
dont il s'agit et pour que soient précisés exactement
les points sur lesquels j'ai voulu attirer votre attention.

D'abord il faut, je crois, brosser un peu le décor. Au
moment où cette motion a été déposée, en février
1976, on vivait encore - et on vit encore - dans le Jura
bernois sous l'influence des événements qui sont
survenus depuis 1974. Il faut être conscient du fait que
jusqu'en 1974, les gens du Jura bernois ont somnolé
politiquement dans une douce quiétude et que,
brusquement, en 1974, ils se sont réveillés, se rendant
compte qu'ils auraient frôlé la catastrophe si l'additif
constitutionnel n'avait pas contenu des dispositions
permettant au Jura bernois de se déterminer une
seconde fois. Pour le 75% des Jurassiens bernois, le
23 juin 1974 était quelque chose qui ressemblait à une
catastrophe et ces gens, brusquement réveillés, ont
subi un choc tel qu'ils ont été sensibilisés - je ne veux
pas dire traumatisés - à l'aspect politique du
problème, si bien que de Frinvilliers à Moutier, on voit les
choses d'une manière terriblement différente de ce
qu'on les voyait il y a deux ou trois ans, et souvent
terriblement différente de ce qu'on les voit dans l'ancien
canton et surtout en Suisse. Je le répète, le peuple
du Jura bernois est sensibilisé à l'extrême, soucieux
de se sentir compris, de se sentir appuyé, de se sentir
considéré comme membre d'un groupe, d'un canton
solide.

On a intitulé ma motion «motion concernant les
événements de Tavannes». Ce titre n'est pas tout à fait
exact, pas plus que la traduction allemande, ainsi que
l'a fait remarquer une de nos collègues membre du
Grand Conseil. Je ne fais pas de reproche à qui que
ce soit, mais dans une affaire aussi délicate que celle-
ci, il est bon de peser ses termes. Il ne s'agit pas pour
moi d'une motion au sujet des événements de Tavannes.

J'ai simplement voulu montrer ce à quoi le peuple
du Jura bernois est sensibilisé et les événements de
Tavannes servent d'illustration à ce qui peut se
produire dans cette partie du canton et à ce qui se
produirait si on ne prenait pas toutes les précautions
nécessaires.

Lorsque je demande que la frontière maintenant
virtuellement tracée soit observée, un journal - je dis «un
journal» par politesse; j'aurais pu employer un autre
terme - écrit: «A lire l'interpellation de M. Graf (c'est
une motion, ce n'est pas une interpellation, mais dans
certains journaux, on n'est pas très délicat quant au
choix de termes), on arrive à penser qu'il est prêt
à préconiser la construction d'un véritable rideau de
fer entre les deux parties du Jura!» Seigneur! Un
rideau de fer! Je vous demande un peu où est le rideau
de fer entre le canton de Berne et celui d'Argovie,
Berne-Neuchâtel ou Berne-Fribourg. Il n'est pas question

de rideau de fer, mais, chers collègues, entre cantons

de la Confédération, il est de coutume qu'on use
d'une certaine déference. Lorsque le Conseil-exécutif
d'un canton écrit à un autre, il utilise encore l'ancien
préambule «Cher et fidèle Confédéré», et termine sa
lettre par la phrase «Nous saisissons cette occasion
pour vous recommander, avec nous, à la protection
divine». Voilà la déférence que l'on a et qu'on se doit
entre cantons et voila la déférence que je voudrais
qu'on exerce entre le futur canton et le canton de
Berne.

Faites un effort d'imagination. Imaginez qu'un magistrat

important d'un canton voisin, par exemple M. René
Meylan ou bien M. Schläppy, imaginez Mme Lise Gi-
rardin venant aux Convers, se vantant de mettre
le pied au roc 1002 et s'adressant à des factieux
pour les inciter à une insurrection dans le canton de
Berne. Essayez d'imaginer cette situation. Sous la coupole

fédérale et, je crois pouvoir le dire, dans toutes
les chaumières du pays, ce serait d'abord de la
stupéfaction, puis en tout cas une indignation certaine. Or,
quand il s'agit d'un magistrat du futur canton du Jura-
Nord qui vient se targuer de mettre le pied sur le
territoire de la commune de Tramelan pour s'adresser à

ses troupes de l'autre côté de la future frontière, on ne
trouve pas cela aberrant. On ne trouve pas que c'est
le geste d'un olibrius qui devrait être au royaume du
père Ubu. Personne ne dit rien! Je voudrais simplement
que la déférence que l'on se doit entre cantons soit
marquée là aussi.

Il n'est pas question de rideau de fer, je le répète; il
n'est pas question de distinction entre le futur canton
du Jura et nous, mais je demande que ce respect, cette
déférence que nous nous imposons mutuellement, nous,
les cantons de la Confédération, soit également exercée
par le futur canton à l'égard de l'ancien canton, de
manière que nos relations soient empreintes, je ne veux
pas dire d'une certaine cordialité, mais du respect du
droit des gens, qu'il soit valable d'un côté comme de
l'autre de la frontière.
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Mur de Berlin? Non, mais non plus pas de gens qui,
venant d'autres cantons, veulent à tout prix l'irlandisa-
tion du Jura bernois. On l'a lu il n'y a pas une semaine
dans certains journaux: «Moutier-Belfast» ou «Jura-
Irlande». C'est cela que je voudrais éviter entre deux
cantons qui s'adresseront d'ici peu d'années des lettres
qui porteront en guise de préambule les mots «Chers
et fidèles Confédérés». Je voudrais non pas élever des
murailles, mais créer des liens qui s'appuient sur le
respect mutuel, sur un mode de vie sérieux, bien sûr,
mais serein et qui soit sans hargne car, finalement, ce
que nous voulons tous, dans la Confédération, c'est
la paix, et cette paix, nous la voulons dans la sérénité
et dans le respect des opinions de chacun.
Voilà pourquoi je remercie le Gouvernement d'avoir
accepté ma motion.

Jaberg, Präsident der Juradelegation des Regierungsrates.
Grossrat Graf wirft die Frage auf, ob die Propaganda

des Rassemblement jurassien - er spricht von
den Aufwieglern des neuen Kantons - nach Abschluss
des Selbstbestimmungsverfahrens auf dem Gebiet des
Kantons Bern wie bisher weitergehen darf. Er stellt den
Standpunkt der separatistischen Bewegung, die glaube,

auf legalem Wege und durch Mittelmänner zu
handeln, jenem der Manifestanten des 30. Januar in Ta-
vannes gegenüber, die «nicht zulassen können, dass
die aus den Plebisziten hervorgegangene Grenze nicht
respektiert wird» und stellt die Frage nach den
Beziehungen des Kantons Bern zum neuen Kanton: Handelt
es sich beim Schutz der Gebietsintegrität noch um eine
interne oder bereits um eine interkantonale Angelegenheit?

Diese Frage ist ausserordentlich heikel, und sei es nur
aufgrund der Tatsache, dass über einen Kanton in statu

nascendi keine Rechtsprechung existiert.
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die in den Jahren

1974/75 durchgeführten Urnengänge zur
Selbstbestimmung eine erste und entscheidende Phase zur
Bildung des neuen Kantons darstellten, in der es darum
ging zu wissen, ob es überhaupt zur Bildung eines
neuen Kantons kommen soll und wenn ja, welches
Gebiet er einnehmen werde. Diese erste Phase hat sich in
Übereinstimmung mit einem in der Verfassung
festgelegten Verfahren abgewickelt. Der betreffende
Verfassungsartikel wurde vom Volk, das zu einer möglichen

Änderung seines Kantonsgebiets die Zustimmung

erteilen musste, angenommen. Die Eidgenossenschaft,

welche den Kantonen ihr Gebiet garantiert,
erteilte die Gewährleistung. Entsprechend den Grundsätzen

über die Stabilität der bundesstaatlichen
Gebietseinteilung hat der Verfassungszusatz kein permanentes

plebiszitäres Verfahren, sondern einen einmaligen

Entscheidungsvorgang eingerichtet. Da die
Abstimmungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, hat dieses
Verfahren mit der Abgrenzung des Gebiets des neuen
Kantons seinen Abschluss gefunden. Wie das Gebiet
des neuen Kantons ist auch das Gebiet des Kantons,
von dem er sich abgetrennt hat, durch die Bundesverfassung

gewährleistet und von der Eidgenossenschaft
geschützt.
Der Regierungsrat bestätigt, dass sich im heutigen
Stadium des Verfahrens die Pflichten des neuen Kantons
gegenüber andern Mitgliedern der Eidgenossenschaft
nicht von denen der schon bestehenden Kantone
unterscheiden, und dass jede Handlung des im Entstehen

begriffenen Kantons gegen die bernische
Gebietsintegrität daher eine Verletzung der Bundesverfassung

darstellt. Im übrigen sei darauf hingewiesen, dass nun
die zweite Phase zur Bildung des neuen Kantons
begonnen hat und seine erste Behörde gewählt ist. Der
Verfassungsrat spielt eine entscheidende Rolle bei der
politischen Willensbildung des Souveräns des neuen
Kantons. Der Verfassungsrat ist verantwortlich für die
Beziehungen mit seinen Partnerkantonen, wobei der
Kanton Bern, wenn man an die Vielzahl der zu bewältigenden

Probleme denkt, dabei keinen geringen Platz
einnimmt. Der neue Kanton besitzt dadurch eine
Behörde, die gegenüber den Behörden der andern Kantone

und der Eidgenossenschaft eine Partnerfunktion
ausübt.
Der Chef des Eidgenössischen Justiz- und Polizeide-
partementes erklärte vor dem Ständerat folgendes:
«Ich werte als sehr positiv, dass die Regierung des
Kantons Bern von der Idee ausgeht, diesem werdenden
Staat so zu begegnen, wie wenn er bereits ausgebildeter

Gliedstaat wäre». (Ständerat 15. Juni 1976)
Selbstverständlich verfügt der Verfassungsrat nicht
über die Kompetenz, durchzusetzen, dass seine Wähler

die Gebietsintegrität der Nachbarkantone respektieren.
Als dritte Feststellung sei aber hier erwähnt, dass

die politisch massgeblichen Mitglieder des Rassemblement

jurassien zugleich dem Verfassungsrat angehören.

Sie behaupten, in dieser Behörde sogar über die
Mehrheit zu verfügen. Ihre Argumentation, wonach sie
als einfache Bürger handelten, denen es freistehe, in
einem Nachbarkanton die Agitation zu fördern, ist unter

diesen Gegebenheiten einfach unannehmbar.
Der Regierungsrat hat aus diesen Gründen den Bund
um politische Intervention beim Verfassungsrat
ersucht. Sicher ist der Weg der politischen Intervention
nicht spektakulär. Das Ergebnis ist sogar eher
enttäuschend. Wenn der Regierungsrat diesen Weg weiterhin
beschreiten möchte, so weist er dennoch darauf hin,
dass es noch andere Möglichkeiten der eidgenössischen

Intervention gibt.
Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat die
Annahme der Motion Graf.

Präsident. Grossrat Favre verlangt Diskussion.
(Zustimmung)

Henri-Louis Favre. Permettez-moi de vous présenter
quelques considérations d'ordre personnel découlant
de la motion de M. le député Graf et qui s'inspirent des
expériences faites dans les communes voisines de Ta-
vannes qui ont connu des situations analogues et qui
ont été appelées à prendre des décisions identiques.
Les effets de ces décisions ont confirmé le principe selon

lequel la liberté ne peut s'exercer que dans la
sécurité. Vous n'ignorez pas qu'une commune ne dispose
d'aucun moyen propre suffisamment efficace pour
garantir l'ordre public. Vous savez également les difficultés

qu'elle rencontre lorsqu'il s'agit de faire appel à
des renforts de police, dont l'engagement dépend de
l'autorité préfectorale, qui doit ensuite en référer à
l'autorité cantonale.
Dans ces conditions, admettez avec moi, que, comme en
médecine, il vaut mieux prévenir que guérir. Or,
légalement, nous avons le moyen de le faire. Nos
règlements municipaux, approuvés par l'Etat, sont clairs
et formels: «La police locale pourvoit, sur le territoire
communal, à l'ordre et à la sûreté. Elle doit si
possible empêcher la perpétration d'actes manifestement
illégaux et illicites; faire cesser tout état de fait ayant
ce caractère; écarter les dangers et secourir les per-



468 8. September 1976

sonnes ayant besoin d'aide jusqu'à ce que celle-ci leur
soit assurée par ailleurs. Le conseil municipial est
l'autorité de police locale».
Après une appréciation de la situation et compte tenu
de la tension populaire actuelle, nous nous sentons
autorisé, nous, conseil municipial, à prendre des mesures
d'interdiction de manifestations, fort de nos droits et
conscient de nos responsabilités, dans le seul intérêt
du maintien de l'ordre.
Mesdames et messieurs, le Conseil fédéral agit-il
différemment quand il refuse l'entrée du territoire suisse à
des personnes, politiciens ou autres, qui, par leur
attitude ou leurs propos, pourraient troubler l'ordre
public? L'autonomie dont jouissent nos communes ne
permettrait-elle pas d'agir de même? Plus, elle nous
y autorise. Je vous demande donc de comprendre
notre attitude dans ces circonstances exceptionnelles
et, en conclusion, d'accepter, comme l'a fait le
Gouvernement, la motion Graf, avec la recommandation
d'ailleurs de la fraction libérale-radicale.

Schneider (Bern). Ich weiss, dass man sich im Grossen

Rat sehr exponiert, wenn man seine Meinung in
der Jurafrage darlegt. Die separatistischen
Schreckgespenster haben anscheinend mehr Gewicht als
kommunistische. Das liegt wohl daran, dass die Separatisten

dem Berner Bär mehr ans Lebendige gehen als
die Kommunisten. Trotzdem melde ich mich zum Wort,
denn der Inhalt der Motion reizt, unabhängig vom
politischen Standpunkt, zum Widerspruch. Dabei spielt
die Einstellung zum Separatismus keine Rolle. Der Vor-
stoss Graf spottet den Traditionen unserer Demokratie;

denn er will mit verfassungsmässigen Mitteln die
Verfassung einengen, verlangt, mit legalen Mitteln die
Legalität einzuschränken, indem Vorkommnisse, die
von Herrn Graf selber als legal erklärt wurden, in
Zukunft verhindert werden sollen. Die Begriffe im Motionstext

sind unmissverständlich. Herr Graf gibt zu, dass
die Veranstaltung in Tavannes legal war. Er hat aber ein
besonderes Verhältnis zur Legalität. Sie stört ihn dort,
wo sie seinen politischen Gegnern Raum lässt, sich
unkonform zu äussern und zu versammeln. Er sagt weiter,

die Debatte über den neuen Kanton sei als
Beleidigung empfunden worden. - Es ist sein gutes Recht,
sich vom politischen Gegner beleidigt zu fühlen. Aber
mit welchem Recht will er verhindern, dass er sich
weiterhin beleidigt fühlt? Er will die freie politische
Meinungsäusserung verbieten, die, solange es politische
Gegner gibt, als Beleidigung empfunden werden kann.
Die Logik dieser Haltung ist die, dass man mit dem
gleichen Recht jeden Angriff gegen bestehende
Mehrheitsverhältnisse, wo immer sie erfolgen, verhindern
könnte.
Herr Graf spricht im Motionstext von der Beleidigung
unserer Bevölkerung. Er sagt nicht, wie es in der
deutschen Übersetzung heisst: «Die dortige Bevölkerung»,
sondern «nos populations». Er erweckt den Eindruck,
als ob die ganze Bevölkerung des Süd-Jura unisono
beleidigt worden wäre. Das ist aber nicht der Fall. Man
muss in Erinnerung rufen, dass sich im Süd-Jura
immerhin 11 000 Bürger für den Kanton Jura ausgesprochen

haben, gegenüber 21 000, die dagegen waren. Die
Ersteren machen mehr als einen Drittel aus. Das sind
aber auch «nos populations». Daher kann man den
Kanton Jura und den Süd-Jura nicht mit den Verhältnissen

im Kanton Freiburg vergleichen. Ähnlich wären

die Verhältnisse vielleicht dann, wenn im Kanton
Freiburg ein Drittel der Bevölkerung deutschsprachig

wäre und wenn diese zum Kanton Bern übertreten
möchte. - Den 11 000 Bürgern im Süd-Jura will Herr
Graf das Recht absprechen, sich innerhalb der Legalität

über den neuen Kanton und über ihre Zukunft
als Bürger im Süden frei zu äussern und Pressekonferenzen

abzuhalten. Jeder Bürger hat das Recht, über
alles und jedes im Rahmen der verfassungsmässigen
Garantien eine Pressekonferenz zu veranstalten. Die
verfassungsmässige Garantie muss aber von beiden
Seiten strikte geachtet werden.
Man darf nicht übertreiben. Eine Pressekonferenz der
Jeunesse-Sud in Tavannes hat doch im Grunde nichts
mit der Handlung eines Vertreters des neuen Kantons
gegen die Gebietsintegrität des Kantons Bern zu tun.
Herr Graf sagt weiter, dass durch die Pressekonferenz
in Tavannes der Friede seiner Region gestört worden
sei. - Damit unterschiebt er eigentlich, dass der Frieden

im Süden existiert und dass er durch Mittelsmänner
des Nordens gestört wird. Jeder Schweizer weiss, dass
der Frieden im Süden auch ohne Pressekonferenz der
Jeunesse-Sud und ohne die Anwesenheit von Herrn
Béguelin nicht existiert, so lange er sehr fundamental
gespalten ist, wie es im Abstimmungsergebnis zum
Ausdruck kommt. Im Gegenteil, mit einem solchen Vor-
stoss heizt der Motionär die politischen Spannungen
erst recht an, indem er eine starke Minderheit zu
offenem Widerspruch reizt.
Auch die von Herrn Graf vorgetragene Mittelsmänner-
Theorie verbaut diese künftige Lösung der Probleme
des Südens; denn 11 000 Jurassier des Südens können
doch schwerlich als Mittelsmänner des Nordens
qualifiziert werden. Selbstverständlich kann niemand
verhindern, dass sich die 11 000 zum Teil mit dem neuen
Kanton identifizieren werden.
Zum Schluss zitiere ich aus einer welschen Zeitung,
welche die Ereignisse in Tavannes meines Erachtens
zutreffend charakterisiert. Es ist nicht die übliche
Darstellung: «Pour réserver une apparences démocratiques,

on autorise dans le Sud l'organisation d'une
conférance de presse de «Jeunesse-Sud» mais on ne
considère pas nécessaire de protéger les personnes,
rassemblées légalement, des provocations et de la
violence des Sangliers. Il se produit donc des désordres
dont la responsabilité est évidemment rejetée sur les
autonomistes. Plus tard, on interdit purement et simplement

les assemblées démocratiques des autonomistes
sous le prétexte du maintien de l'ordre et de la tranquillité

publique. Voilà la logique bernoise».
Aus diesen Gründen beantrage ich, die Motion Graf
im Interesse der demokratischen Rechte und Freiheiten

abzulehnen. Es sollte eher dafür gesorgt werden,
dass im Süden und Norden und überall im Kanton Bern
die verfassungsmässigen Rechte und Freiheiten dort
wieder hergestellt und garantiert werden, wo sie nicht
bestehen.

Jaberg, Präsident der Juradelegation des Regierungsrates.

Auf einen Teil der Ausführungen des Herrn
Schneider werde ich bei der Beantwortung der Motion
Erba zurückkommen. Hier möchte ich nur die genauen
Zahlen in bezug auf das Verhältnis «Separatisten/Anti-
separatisten» festhalten, das sich aufgrund der
Volksabstimmungen in den Randgemeinden ergeben hat.
Ziemlich genau 22 000 Ja-Stimmen wurden für das
Verbleiben im Kanton Bern abgegeben, ungefähr 9400
Stimmen sprachen sich für das Mitmachen mit dem
neuen Kanton aus. Das sind 30 Prozent gegenüber 70
Prozent.
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Am Presse-Lunch, der vor einer Woche stattgefunden
hat, haben wir der Presse ein Exposé abgegeben, in
welchem wir darlegten, warum gewisse Massnahmen
und eine gewisse Haltung der Berner Regierung durchaus

verfassungsmässig ist und keine Einschränkung
der politischen Freiheiten darstellt. Darauf werde ich
zurückkommen.

Abstimmung

Für Annahme der Motion 114 Stimmen

Dagegen 6 Stimmen

Motion Erba - Verfassungsmässige Freiheit

Wortlaut der Motion vom 3. Mai 1976

Depuis le 23 juin 1974, plusieurs autorités communales
du Jura méridional refusent systématiquement de
mettre des locaux ou lieux publics à disposition de
sociétés ou groupements jurassiens.
Ces refus constituent un abus de pouvoir flagrant et une
atteinte grave aux libertés constitutionnelles. Ils violent,
en particulier, l'article 79 de la Constitution cantonale,
lequel stipule clairement que:
«Les associations et assemblées publiques qui, dans
leur but et dans leurs moyens, n'ont rien d'illégal, ne
peuvent être ni restreintes, ni interdites».
En conséquence, et puisque ces autorités communales

utilisent une forme de violence illégale, arbitraire
et dangereuse, j'invite vivement le gouvernement:

a) à intervenir dans les plus brefs délais auprès des
communes du Jura méridionnal pour qu'elles
reviennent sur leur refus;

b) à prendre les dispositions qui s'imposent en vue de
garantir la liberté de réunion et d'empêcher que les
assemblées ne soient perturbées.

Erba. Ma motion invite le Gouvernement à intervenir
auprès des communes du Jura méridional afin qu'elles
respectent les droits constitutionnels des citoyens, en
particulier le droit de réunion.
Dans un pays démocratique, une semblable démarche
devrait être superflue! Or, elle me paraît indispensable,
étant donné la tension qui règne dans la partie du Jura
située dans le canton de Berne.
En effet, depuis le vote du 23 juin 1974, les libertés
constitutionnelles sont systématiquement violées, aussi
bien par des particuliers et des groupements que par
les autorités elles-mêmes.
Le calme relatif qui régnait avant le 23 juin 1974 était
dû au fait que personne n'était alors privé de ses
possibilités d'expression. Or, depuis le moment où les
règles élémentaires de la démocratie ont été bafouées,
l'escalade de la violence a été amorcée, pour aboutir
aux coups de feu tirés par des Bernois à Moutier dans
la nuit du 3 juin dernier.
Je suis personnellement opposé à toute violence, d'où
qu'elle vienne. Comme beaucoup, j'aspire au calme et
à la paix. Mais alors, je suis également un partisan
acharné d'une paix fondée sur la justice et les libertés
constitutionnelles.
Or, les faits nous ont malheureusement démontré que
pour les autorités communales et cantonales, la paix
signifie la suppression brutale de tout groupement
jurassien organisé, de toute vie jurassienne dans le Jura
méridional! C'est d'ailleurs pour atteindre ce but anti¬

constitutionnel, je le répète, que les autorités communales

refusent de mettre des salles à la disposition des
groupements jurassiens; qu'elles interdisent leurs
réunions; qu'elles décident, partout où cela est possible,
la non-réélection d'instituteurs, de pasteurs, de
fonctionnaires jurassiens; qu'elles multiplient les tracasseries

administratives à leur encontre.
Le fait que des autorités communales refusent
systématiquement d'accorder des locaux ou des autorisations

aux groupements politiques ou patriotiques
jurassiens, alors que d'autres groupements qui bénéficient

de la sympathie de ces mêmes autorités voient
toutes leurs requêtes agréées, prouve que l'on se trouve
en présence non seulement d'une injustice, mais
encore d'une véritable ségrégation contraire à l'article
72 de la constitution cantonale.
Le fait que des citoyens jurassiens ne soient plus
autorisés ou soient empêchés de se réunir chez eux,
dans leur pays d'origine, de naissance ou d'adoption,
constitue une violation flagrante des articles 77 et 79
de la constitution cantonale.
Dès lors, comment le Parlement peut-il admettre l'attitude

du Gouvernement, lequel, au lieu d'intervenir afin
de faire respecter le droit de réunion et d'expression
prévu par la constitution, prête la main à des violations

flagrantes, graves, basées sur la haine et le
mépris?

Faut-il préciser que toute forme de mépris, lorsqu'elle
intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme?
Or, on peut affirmer que dans le Jura méridional, il
est déjà présent, et cela avec la bénédiction du
Gouvernement.

C'est pourquoi je vous fais part d'une comparaison, qui
n'est certainement pas en faveur de notre pays.
Alors qu'en Espagne, dans des conditions extrêmement
difficiles, les «Cortes» approuvent un projet de loi en
faveur du droit de réunion, chez nous, dans le canton
de Berne, en Suisse, on le supprime!
Ce qui se passe depuis deux ans dans le Jura méridional

prouve en tout cas que, même en Suisse, il est
désormais possible d'empêcher une minorité de s'exprimer.

Certes, la majorité des habitants du Jura méridional

a choisi de faire partie du canton de Berne, mais
cela ne signifie nullement que ce sera toujours le cas.
Le jeu démocratique de la majorité et de l'opposition
doit pouvoir s'exprimer librement. La violence doit
être bannie et punie, mais la minorité a le droit de
poursuivre le combat politique. Sinon, il n'y a plus de
démocratie! Car dans une démocratie véritable, tout
peut être remis en question, même l'intégrité territoriale.

Une seule condition: que les moyens utilisés ne
sortent pas de la légalité.
Après les déplorables événements survenus à Ta-
vannes le 31 janvier, le conseiller national J. F. Aubert,
professeur de droit constitutionnel, a déclaré: «Des
particuliers n'ont pas le droit d'empêcher d'autres
particuliers de se réunir... Si on a garanti dans notre droit
public la liberté de réunion et d'expression, c'est
précisément à l'intention des minorités; les courants
majoritaires ne courent guère le risque de ne pas jouir de
ces libertés. Or, dans le Sud du Jura, les autonomistes
sont minoritaires. Quelles que soient leurs idées,
qu'elles plaisent ou non, ils doivent pouvoir continuer
d'exercer une activité politique. La liberté de réunion
vise justement à protéger ceux qui émettent des idées
ressenties comme provocatrices par la majorité».
«Elle vise à protéger les „dérangeurs", cela, bien
entendu, pour autant qu'ils ne sortent pas de la légalité.
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La réunion de Tavannes ne la violait nullement. Si l'on
ne veut pas fournir une salle et que les organisateurs
en sont réduits à chercher une salle privée, il appartient

alors aux autorités d'assurer l'ordre, de permettre
le bon déroulement de la réunion, c'est-à-dire de
mettre des forces de police à disposition. A Tavannes,
les forces de police n'ont pas agi».
Au sujet de la responsabilité du Gouvernement bernois
dans cette affaire, M. Aubert s'est exprimé ainsi:
«Même si les idées défendues par ,Jeunesse-Sud' ne
lui plaisent pas, le Gouvernement doit placer la liberté
de réunion au-dessus de ses sentiments et protéger -
contre ses fidèles - cette minorité autonomiste
récalcitrante qui entend poursuivre le combat politique».
«Il va sans dire que le gouvernement du futur Etat
jurassien est astreint aux mêmes obligations à l'égard
de ses propres minorités. Je pense que le canton de
Berne n'a pas gouverné comme devrait gouverner un
Gouvernement vraiment libéral».
«Le vrai sens de la liberté, c'est de permettre aux
minorités de se faire entendre, même contre le gré des
majoritaires. Les autorités constituées de Tavannes
et du canton de Berne n'ont pas pris les mesures
appropriées pour faire respecter la liberté. La liberté
n'était pas garantie!»
Ce n'est pas la déclaration d'un séparatiste, mais d'un
éminent spécialiste suisse du droit constitutionnel.
Elle est irréfutable. Les autorités communales et cantonales

ont failli à leurs devoirs.
Or, le 24 avril, le conseil municipal de Tavannes refuse
non seulement l'autorisation à «Jeunesse-Sud» d'organiser

le débat saboté le 31 janvier, mais il interdit toute
réunion sur le territoire communal! La requête est
considérée comme provocatrice à l'égard de la majorité

On veut éviter que l'ordre soit troublé... Le
thème du débat n'est pas du goût du conseil municipal
et de la majorité des citoyens etc.
Ces arguments sont en contradiction totale avec ceux,
constitutionnels, du professeur Aubert! Dans n'importe
quel pays totalitaire, on invoque les mêmes
prétextes

Il y a quelques années, le maire de Tavannes avait
défendu, ici même, les libertés constitutionnelles. Mais
alors, il s'agissait d'une réunion antiséparatiste qui avait
été troublée, à Courgenay, par des membres du
groupe Bélier...
Aujourd'hui, le député-maire de Tavannes et son conseil

municipal suppriment le droit de réunion sur le
territoire de la commune et le Gouvernement soutient
cette décision anticonstitutionnelle! Alors, mesdames
et messieurs les députés, je vous pose la question:
Qui a raison? Les autorités ou la constitution?
Le grand Voltaire disait: « La liberté consiste à ne
dépendre que des lois». C'est parce que je suis de cet
avis que j'ai déposé une motion. Son but est d'amener
le Gouvernement à rétablir les libertés constitutionnelles

avant que des événements graves ne se
produisent, surtout du fait que les Jurassiens du Sud
seraient contraints de poursuivre la lutte politique dans
la clandestinité, et cela au cœur même de leur pays.
Le retour de l'ordre et de la paix ne peut être espéré
en dehors du rétablissement des libertés
constitutionnelles.

En ma qualité de radical, je souscris entièrement à la
déclaration formulée il y a une année à ce sujet par le
député Krähenbühl, président du groupe radical, lors
de la session de septembre 1975: «Les radicaux,
lorsqu'ils parlent d'ordre, ne songent pas au silence

imposé par la menace des baïonnettes, mais à une
paix dans la justice, la sécurité, le droit, la liberté».
C'est dans ces mêmes sentiments que je vous invite
à accepter ma motion.

Jaberg, Präsident der Juradelegation des Regierungsrates.

Grossrat Erba ist der Ansicht, dass die Weigerung

mehrerer Gemeindebehörden des Berner Jura,
politischen Gruppierungen öffentliche Lokale zur
Verfügung zu stellen, einen schweren Angriff auf die
verfassungsmässigen Freiheiten darstelle. Er fordert
die Regierung auf, bei den Gemeinden zu intervenieren,

damit diese auf ihre Weigerung zurückkommen,
sowie Massnahmen zu ergreifen, damit diese Versammlungen

ungestört ihren Verlauf nehmen können.
Unausgesetzt und in gegenseitiger Abstimmung
beschuldigen die separatistischen Bewegungen im Nordjura

und im Berner Jura die bernischen Behörden, die
Grundrechte ihrer Anhänger zu verletzen oder zu
missachten. In seiner gemeinsamen Besprechung mit der
Jura-Delegation des Bundesrates hat das Büro des
Verfassungsrates im Communiqué die Beschuldigung
übernommen und zu seinem Anliegen gemacht.
In bezug auf die Tatsachen drängt sich eine erste
Feststellung auf: Seit 11/2 Jahren haben die separatistischen
Bewegungen des Berner Jura einen wahren Ansturm
auf öffentliche Lokale ausgelöst und ihre Gesuche
für die Benützung von Lokalen, Schulräumen oder
Räumlichkeiten der Gemeindeorgane systematisch
erhöht. Anderseits werden gewisse Regierungsstatthalterämter

mit Gesuchen um Oberzeitbewilligungen
bestürmt. Mit diesen systematischen Anfragen will man
die Gemeindebehörden bewusst vor schwierige
Entscheide stellen, und die ablehnenden Entscheide sind
dazu in Parallele zu setzen.
Zweite Feststellung: Der von den erteilten Bewilligungen

gemachte Gebrauch ist nicht dazu angetan, den
staatsbürgerlichen Sinn und die demokratischen
Absichten der Gesuchsteller, die sich beschweren, unter
Beweis zu stellen. Ich denke hier an die zahlreichen
Klagen und Zuschriften von Einwohnern der Stadt
Moutier im Anschluss an schlaflose Nächte.
In den letzten Tagen wurde uns eine Petition
überreicht, unterzeichnet von mehr als 200 Personen. Nach
den Aussagen des Überbringers wurde die Petition
von Anhängern beider Bewegungen unterzeichnet. Sie
ersucht, dafür zu sorgen, dass die Nachtruhe eingehalten

wird, dass die Leute, die tagsüber arbeiten
müssen, wieder schlafen können, nicht nächtelang
durch das Randalieren der Leute gestört werden, die
gestützt auf Bewilligungen des Statthalteramtes,
politische Versammlungen und Tanzabende veranstalten.
Dritte Feststellung: Die Verfügung über Gemeindelokale

ist primär Sache der Gemeinden, die in dieser
Hinsicht autonom sind. Ferner haben diese Räume
vorab ihrem gesetzlichen Zweck und nicht der
politischen Agitation zu dienen. Schliesslich kann aus der
Versammlungsfreiheit nach der ständigen Praxis des
Bundesgerichts kein Anspruch darauf abgeleitet werden,

vom Gemeinwesen Versammlungslokale bereitgestellt

zu erhalten. Die Weigerung, ein Lokal zur
Verfügung zu stellen, bedeutet nicht, dass die Zusammenkunft

an sich verboten ist. Es steht den Gesuchstellern,

die einen ablehnenden Bescheid erhielten, frei,
ihre Zusammenkunft anderswo abzuhalten. Eigentliche
Verbote sind äusserst selten.
Um auf die grosse Zahl der durch die Gemeindebehörden

abgelehnten Gesuche für die Benützung öf-
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fentlicher Lokale zurückzukommen: Es stellt sich die
Frage ob diese Ablehnungen wirklich eine Art der
illegalen Gewalt und einen Angriff auf die verfassungsmässigen

Rechte darstellen, wie der Motionär es
behauptet, der sogar behauptet, wir hätten ein totalitäres
Regime und dagegen die Vorteile der heutigen Situation
in Spanien glaubt in den Vordergrund stellen zu müssen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts, die
selbst bei Befürwortern einer möglichst grenzenlosen
Aktionsfreiheit von Minderheiten Zustimmung findet,
fallen eigentliche Versammlungsverbote in Betracht,
wenn eine politische Hochspannung die Gefahr von
Ausschreitungen und Zusammenstössen mit politischen
Gegnern in sich schliesst.
Nach der kantonalen Gesetzgebung (Artikel 99 des
Gemeindegesetzes) ist es Sache der Gemeindebehörden,

bei explosiven Lagen einzugreifen.
Solche Ordnungsschutzmassnahmen unterliegen
zudem den rechtsstaatlichen Anfechtungsmöglichkeiten,
letztlich der staatsrechtlichen Beschwerde an das
Bundesgericht.

Wenn unbegründet in die Versammlungsfreiheit
eingegriffen wird, kann das Bundesgericht einschreiten. Es
ist also niemand schutzlos, wenn zu Unrecht die
Versammlungsfreiheit missachtet wird.
Grundrechte, Versammlungsfreiheit und Fortsetzung der
separatistischen Bestrebungen im Berner Jura: Von der
Vereinsfreiheit sind nach der Verfassung die Organisationen

ausgenommen, die nach ihrem Zwecke oder
den zu seiner Verwirklichung eingesetzten Mittel rechtswidrig

oder staatsgefährlich sind (Artikel 56 BV). Das

gilt im Prinzip auch für die ungeschriebene
Versammlungsfreiheit.

Wie verhält es sich in dieser Hinsicht mit separatistischen

Bewegungen im schweizerischen Bundesstaat
im allgemeinen und im besondern hinsichtlich des
Berner Jura, nachdem die Abstimmungen gemäss dem
bundesrechtlich gewährleisteten Verfassungszusatz vom
März 1970 abgewickelt worden sind?
In unserem Bundesstaat ist das kantonale Territorium
gewährleistet. Das Bundesstaatsprinzip verlangt nach
einer gewissen Stabilität der Gebietseinteilung.
Änderungen der Gebietseinteilung im Bundesstaat finden
nur ausnahmsweise statt und sind an umständliche
Entscheidungsverfahren gebunden, an denen das Volk,
die Stände und der beteiligte Kanton zustimmend
mitwirken müssen. Sie sind nicht in gleicher Weise und
vor allem nicht unter gleichen Voraussetzungen
Gegenstand ständiger demokratischer Auseinandersetzungen

wie die Erörterung irgendwelcher politischer
Tagesfragen.
Die Abstimmungsmöglichkeiten nach dem Verfassungszusatz

vom März 1970 sind ausgeschöpft. Ihre
Wiederholung kann verfassungsrechtlich legitim nicht
verlangt werden. Das haben die beiden Räte des Bundes
bei der Behandlung der Petition der Freunde des freien
Jura zur Aufnahme einer Bestimmung in die
Bundesverfassung, um die Selbstbestimmung in frankophonen
Bezirken des Berner Juras zu gewährleisten, ihrerseits
eindeutig bekundet.
Tatsächlich hat der Verfassungszusatz unmissver-
ständlich kein permanentes plebiszitäres Verfahren
über die Kantonszugehörigkeit, sondern einen einmaligen

Entscheidungsvorgang eingerichtet, entsprechend

den Grundsätzen über die Stabilität der
bundesstaatlichen Gebietseinteilung.

Das entsprach zugleich der Vorstellung der Bundesversammlung,

als sie den Verfassungszusatz gewährleistete

(BBI 1970 II 553 ff.). Von dieser eindeutigen
Willensbekundung im Berner Jura erklärte auch der
Bundesrat, es verstehe sich von selbst und sei staatspolitisch

eindeutig, dass unsere Verfassung respektiert
werden muss (Nationalrat, 10. Juni 1976). Das ist
gegenüber oberflächlichen und vorschnellen Redensarten
zu bedenken, die sich darin erschöpfen zu behaupten,
es gebe in der Demokratie keine endgültigen Entscheidungen.

Das gilt höchstens unter dem Vorbehalt, dass
sich die Unterlegenen an das verfassungsrechtliche
Verfahren halten, nun eine neue Entscheidung
herbeizuführen.

Bevor im Berner Jura wieder eine Abstimmung
stattfinden kann, derzufolge er sich ganz oder teilweise
dem künftigen Kanton im Nordjura anschliessen soll,
muss auf kantonaler oder eidgenössischer Ebene eine
Verfassungsgrundlage geschaffen werden, die dies
ermöglichen würde. Nur die klar und unmissverständlich
auf diesen Erfolg ausgerichtete und beschränkte, dazu
geeignete Aktivität kann für sich in Anspruch nehmen,
ein legitimes demokratisches Ziel zu verfolgen. Die
Aktionen dagegen, die darauf ausgerichtet sind, insbesondere

gegen das Abstimmungsergebnis vom 16. März
1975 anzurennen, es mit allen Mitteln zu durchkreuzen
oder zu überspielen, sind nicht rechtmässig, nicht legitim.

Der Regierungsrat weist die Behauptungen des Motio-
närs zurück. Er ist fest entschlossen, die Achtung der
verfassungsmässigen Freiheiten zu garantieren. Er
ersucht den Motionär und die Gruppierungen, für die er
sich einsetzt, die demokratischen Spielregeln
einzuhalten.

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, die Motion

abzulehnen.
Ich möchte noch den Fall Tavannes näher erläutern,
nachdem der Motionär hierüber ausführlich gesprochen
hat. Als dort erstmals eine Pressekonferenz und ein
Gespräch am Runden Tisch hätte stattfinden sollen,
haben die Meldungen ergeben, es seien mit Sicherheit

Zusammenstösse zwischen den beiden Gruppen
zu erwarten. Namentlich hat das Thema des Gesprächs,
respektive der Zusammenkunft, nämlich die Verfassung

des neuen Kantons und die Anwesenheit von drei
profilierten Vertretern des Rassemblements provokativ
auf die Bevölkerung des Berner Jura gewirkt, die kurz
zuvor sich mit 70 Prozent gegen 30 Prozent zum Kanton

Bern bekannt hat. Kräfte, die sich gegen die
Versammlung auflehnten, haben den Zugang zum
Lokal gesperrt. Die Polizei war anwesend. Auch
die Führer der verschiedenen politischen Gruppen

und Bewegungen waren dort. Die Gemeindebehörden
und der Statthalter haben versucht, die Situation

gesprächsweise zu lösen, nachdem man schon vorher
abgeraten hatte, die provokativ wirkende Versammlung
durchzuführen. Das Hin und Her und das Gespräch,
das dort eingeleitet wurde, dauerte längere Zeit, sodass
schliesslich die Veranstalter auf die Durchführung der
Veranstaltung verzichteten.
Die Frage war die, ob es rechtlich zulässig gewesen
wäre, mit Polizeikräften die Leute, denen der Zugang
versperrt wurde, ohne vorheriges Gespräch und
vorherige Vermittlungsversuche, in ihrem Vorhaben zu
schützen. Die Gemeindebehörden und auch der
Statthalter waren der Meinung, dass die Möglichkeiten des
Dialogs auszuschöpfen seien. Dieser hat lange
gedauert, und in der Folge hat die Veranstaltung nachher
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nicht mehr stattfinden können. Das war der Vorgang im
Januar 1976.

Später wollte man das nachholen. Der Gemeinderat von
Tavannes hat nach den Erfahrungen vom 31. Januar
die Versammlung verboten, mit der Begründung, es sei
mit ernsthaften Zusammenstössen zu rechnen, weil
man schon das erstemal sah, wie wenig es braucht,
dass Feuer ins Pulverfass gerät.
Gegen die Verfügung der Gemeindebehörden wurde
an den Statthalter rekuriert. Der Entscheid darüber
steht noch aus. Folglich hatte die Regierung bis jetzt
nicht Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Der Statthalter
musste nur entscheiden, ob dem Rekurs die aufschiebende

Wirkung zu entziehen sei oder nicht. Wenn ja,
hätte die Versammlung stattfinden können. Der
Statthalter hat, in Abwägung der ganzen Situation, der
Unterlagen und der Meinung der Gemeindebehörden, die
aufschiebende Wirkung entzogen. Die Regierung, an
welche rekuriert wurde, hat im gleichen Sinne
entschieden. Aber materiell ist der Entscheid noch nicht
gefällt, ob die Gemeindebehörde von Tavannes das
Verbot zu Recht oder zu Unrecht erlassen habe.
Es ist überhaupt festzustellen, dass das, mit Ausnahme
von Moutier, das einzige Verbot ist, das in bezug auf
die Durchführung politischer Veranstaltungen erlassen
wurde. In Moutier war während längerer Zeit jede
politische Versammlung verboten. Das wurde von keiner
Seite als unzulässig angegriffen. Die Berner Regierung
hatte bis heute keinen einzigen solchen Fall materiell
zu entscheiden, und auch das Bundesgericht hatte sich
mit keinem solchen Fall zu befassen. Es steht nichts
zur Verfügung, das, aus Gerichtsurteilen oder
ähnlichem, unsere Haltung als unrichtig erscheinen liesse.

Präsident. Die Motion wird von der Regierung
bekämpft; damit ist die Diskussion offen.

Krähenbühl. Herr Erba hat zitiert, was ich im Rat vor
ungefähr Jahresfrist als Auffassung der freisinnigen
Fraktion dargetan habe, nämlich dass diese Fraktion
nach wie vor dafür sei, dass im Jura Recht und
Ordnung von beiden Seiten, die an der Auseinandersetzung

beteiligt sind, respektiert werden. Die gleiche
Auffassung hat die freisinnige Fraktion noch heute. Beide
Seiten sollen im Jura, im Norden und Süden, Recht
und Ordnung respektieren. Gerade weil wir die gleiche
Auffassung haben, die wir hier vor einem Jahr zum
Ausdruck brachten, lehnen wir die Motion Erba ab. Sie
ist der Versuch, aus schwarz weiss zu machen, und
umgekehrt. Die Massnahmen, die der Motionär
kritisiert, sind kein Verstoss gegen verfassungsmässige
Rechte der Bürger, sondern sie sind lediglich vorbeugende

Massnahmen, um weitere Störungen von Recht
und Ordnung in den drei südlichen Bezirken des Jura
zu verhindern. Sie sind dazu bestimmt, das verfassungsmässige

Recht auch der nicht separatistischen Bürger,
in Ordnung und Freiheit zu leben, zu gewährleisten.
Es ist nach unserer Auffassung die Pflicht der Gemeinden,

in ihrem Gebiet dafür zu sorgen, dass Recht und
Ordnung aufrechterhalten bleiben. Die Gemeinden können

das grundsätzlich auf zwei Wegen erreichen. Sie
können versuchen, einzugreifen, wenn durch Zwischenfälle

die Ordnung schon gestört ist, oder sie können -
das scheint uns besser zu sein - vorbeugende
Massnahmen treffen, damit es möglichst nicht dazu kommt,
dass durch Zwischenfälle Recht und Ordnung gestört
werden.

Ist es überhaupt möglich, in solchen Situationen zu
heilen? Was können die Gemeinden vorkehren, wenn sich
Zwischenfälle ereignet haben? Es gibt Gemeinden, die
einen Gemeindepolizisten haben. Aber einer allein,
auch drei, sind nicht in der Lage, Recht und Ordnung
wieder herzustellen. Die Gemeinden können die Hilfe
des Statthalters anfordern. Aber auch er hat keine
Polizeimacht zur Verfügung, die genügen würde. Es bleibt
nichts anderes übrig, als dass der Statthalter das
Hilfegesuch nach Bern weiterleitet, damit von dort her die
nötigen Polizeikräfte eingesetzt werden. Aber solche
Polizeieinsätze sind in hohem Masse unerwünscht,
sind jedenfalls kein Mittel, das nachhaltige Heilung
bringt, sondern haben häufig eine weitere Erhitzung der
Situation zur Folge. Ich weise auf die Fälle hin, die
mehrfach zitiert wurden: Tavannes, Kundgebung in der
Turnhalle in Münster, Reconvilier, wo von der andern
Seite ungeschickt vorgegangen wurde. Durch all diese
Vorfälle hat sich das Klima verschlechtert. Es ist möglich,

dass dies beabsichtigt war. Aber dann ist es die
Pflicht der Gemeinden, möglichst die Voraussetzungen
zu schaffen, dass solche Vorfälle sich nicht mehr ereignen.

Es ist also Pflicht der Gemeinden - hier
unterstützen wir sie - nach Möglichkeit Gelegenheiten zu der
offenbar gesuchten Konfrontation zu verhindern.
Was hat Herrn Erba zur Motion veranlasst? Offenbar
ist in vielen Gemeinden der südlichen Bezirke eine
sorgfältig geplante, koordinierte Aktion durchgeführt
worden. Ungefähr zur gleichen Zeit ist eine Reihe von
Gesuchen zur Benützung öffentlicher Lokale, wie
Turnhallen, Singsäle, Mehrzweckhallen usw. (also nicht etwa
Wirtschaften) eingetroffen. Man versuchte, gleichzeitig
in vielen Gemeinden in öffentlichen Lokalen Versammlungen

separatistischer Organisationen durchzuführen.

- Die Gemeinden, die solche Gesuche abgelehnt
haben, verdienen unser Verständnis. Sie haben das
getan, um nicht erneut provokative Voraussetzungen für
Zusammenstösse zu schaffen. Was würde passieren,
wenn zum Beispiel die Force Démocratique das
Gesuch stellen würde, die Turnhalle von Delsberg für eine
probernische Veranstaltung zu brauchen, oder wenn
die Force Démocratique in Pruntrut eine Veranstaltung
durchführen wollte und dazu eine Anzahl Leute aus dem
Süden mitbrächte?
Die Gemeinden haben nicht einseitig entschieden,
sondern es sind auch Versammlungen verboten worden,
die beide Parteien betroffen haben. Die Gemeinden
wollten verhindern, dass weitere offene Zwischenfälle
passieren, wollten lieber vorbeugen, als nachher einen
untauglichen Heilungsversuch durchzuführen.
Wenn von Legalität usw. gesprochen wird, frage ich,
ob es ein treffliches Beispiel legaler politischer Aktion
war, als zum Beispiel letzten Sonntag nachmittag in
Münster während Stunden Ständerat Péquignot in
seinem Haus durch die Béliers belagert wurde. Er konnte
nicht heraus, konnte während langer Zeit an der Feier
für den neugewählten Gemeindepräsidenten von Münster

nicht teilnehmen. Schlussendlich konnte Ständerat
Péquignot unter Polizeibewachung durch die Hintertür

des Hauses, auf Schleichwegen, die Versammlung
aufsuchen. Solche Vorfälle können sicher nicht für sich
beanspruchen, legitim zu sein.
Im übrigen unterstreiche ich, was Regierungsrat Jaberg
vorhin sagte: Man darf sich ernsthaft fragen, wieweit
die Agitation von Organisationen aus dem Norden, von
separatistischen Organisationen ganz allgemein, gegen
das Verbleiben der drei südjurassischen Bezirke im
Kanton Bern heute noch legal ist. Der Regierungsrat



8. September 1976 473

hat darauf hingewiesen, dass mit den drei Plebisziten
der Verfassungszusatz konsumiert ist. Heute gilt wieder

die Bestimmung der Bundesverfassung, die jedem
Kanton sein Gebiet gewährleistet.
Ich räume ein, dass in der Demokratie jederzeit alles
in Frage gestellt werden darf. Veränderungen sind
immer möglich, das bestreitet auch die freisinnige Fraktion

nicht. Aber die Veränderung des bestehenden Zu-
standes kann nur auf legalem Weg erfolgen. Wir haben
in der Schweiz ein ausgebildetes Instrumentarium
politischer Rechte und Freiheiten. Ich frage mich, ob es
Herrn Schneider besonders gut angestanden sei, uns
über die Wahrung der Demokratie Lektionen zu erteilen.

Mir scheint, was er gesagt habe, sei eher
übertrieben. Wir haben alle möglichen politischen Rechte
gewährleistet, haben zum Beispiel die Möglichkeit, das
politische Gespräch zu führen, in der Presse
uneingeschränkt unserer politischen Überzeugung Raum zu
gewähren, unsere Parlamente selber zu bestellen, in
Abstimmungen Stellung zu nehmen. Wir haben die
parlamentarischen Vorstösse, Initiative und Referendum,
haben auf allen Ebenen Möglichkeiten, unsere politische

Überzeugung den andern beizubringen. Aber um
diese Rechte auszuüben, ist es nicht nötig, Strassen-
kämpfe durchzuführen und Terrororganisationen zu
unterhalten. Man muss sich in der Schweiz auf die
politischen Rechte beschränken, die jedem Bürger im
Rahmen unserer Verfassung zur Verfügung stehen.
Es scheint der freisinnigen Fraktion unangebracht,
dass man sich im Bundeshaus in nächster Zeit ent-
schliesst, in der Richtung ein deutliches Wort zu
sprechen. Ich habe versucht, die Haltung der freisinnigen
Fraktion zur Motion Erba zu umreissen. Wir lehnen die
Motion ab.

Gobât. Etant citoyen et maire de la commune de Ta-
vannes, je ne peux rester muet dans le présent débat.
C'est pour moi un droit, bien sûr, mais aussi et surtout
un devoir, car je me dois d'apporter des précisions, de
corriger des erreurs.
A Tavannes, les événements les plus graves que nous
ayons connus se sont déroulés le 16 mai 1975, tard
dans la soirée. Le barbouillage d'un emblème bernois
sur la chaussée par des séparatistes en a été le
prétexte. Au moment où des antiséparatistes enlevaient
la couleur répandue sur l'écusson cantonal, ils furent
pris à partie par des adversaires, dont le nombre, en
quelques instants, fut impressionnant. Cette arrivée
massive ne pouvait être fortuite. Elle témoignait d'une
préparation bien planifiée.
Je pris contact avec la police locale, le préfet, la
police de district. Le préfet vint à Tavannes et envoya
les agents disponibles, dont l'effectif ne dépassa pas la
dizaine; ils ne purent intervenir dans la bagarre. Entre
temps, je donnai l'autorisation d'utiliser les lances à
incendie pour briser les assauts des séparatistes. Je
dois reconnaître que l'eau sous pression constitue un
moyen anti-émeute très efficace; elle calme les nerfs
tout en ne blessant pas! Les antiséparatistes firent
appel à leurs amis de Tavannes et des environs pour
pouvoir résister. Je ne m'en suis pas mêlé personnellement.

Les séparatistes utilisaient comme projectiles des
pierres ramassées sur le ballast des voies de chemin
de fer toutes proches. Ils étaient bien commandés. On
entendait les ordres d'intervention et de regroupement
donnés par leurs chefs. Les attaques et les replis
étaient coupés de moments d'accalmie. A un moment
donné, on entendit des coups de feu. Un jeune anti¬

séparatiste fut atteint d'une balle de 6,35 à la jambe.
Nous avons retrouvé plusieurs douilles après que les
séparatistes se furent retirés, au petit matin. Les pierres
qui jonchaient la place et la route représentaient
plusieurs mètres cubes et empêchaient quasiment la
circulation. De nombreuses vitres d'établissements
publics furent brisées. Il y eut des blessés par pierres,
mais, fort heureusement, légers.
Le juge a commencé son enquête sans tarder. Mais
actuellement, après plus de quinze mois, la lumière
n'est pas faite sur cette regrettable affaire.
Les deux mouvements, les séparatistes et les
antiséparatistes, avaient prévu des soirées récréatives la
semaine suivante. Les autorisations avaient été
données en temps voulu par le conseil municipal. Les
antiséparatistes, craignant le renouvellement
d'affrontements, renoncèrent spontanément à leur soirée. Le
conseil municipal en prit acte avec satisfaction. Et les
membres séparatistes du conseil municipal s'engagèrent

à prendre contact avec leurs amis séparatistes,
pour obtenir qu'ils renoncent, eux aussi, à leur soirée.
Leur tentative se solda par un échec! Les organisateurs
séparatistes, dans une lettre circonstanciée,
confirmèrent leur décision de maintien et la justifièrent en
déclarant qu'ils s'étaient déjà réunis très souvent et que
jamais, ils n'avaient été perturbés.
Aucune mesure d'interdiction ne fut prise par le conseil
municipal à rencontre des séparatistes entêtés. Je
demandai personnellement aux antiséparatistes de ne
pas perturber ia soirée de leurs adversaires. Sans
enthousiasme, ils acceptèrent, et ils tinrent parole.
Voilà des faits véridiques. Tout commentaire me paraît
superflu au sujet de ce que nous avons entendu. Bien
entendu, M. Schneider est excusable: il n'avait pas des
sources d'information très précises.
Nous avons parfois refusé la salle communale. Ainsi,
le 16 octobre 1975, nous écrivions à un groupement
«Unité jurassienne de la Neuveville» une lettre dont
j'extrais quelques passages: «... Notre Conseil a
examiné votre requête (je rappelle qu'elle émanait d'un
groupement de la Neuveville qui voulait se réunir à

Tavannes) et, à l'unanimité, il a décidé de ne pas mettre
la salle communale à votre disposition Les événements

du 16 mai dernier sont encore dans toutes les
mémoires; nous nous devons d'éviter le renouvellement
de tels incidents. La prise de position de l'autorité
municipale concerne tous les partis politiques. Nous avons
déconseillé à un groupe politique d'une autre orientation

que la vôtre - groupe qui avait pris contact
verbalement - de ne pas nous adresser de requête en vue
de mettre à disposition notre salle communale. Il nous
a compris et s'est incliné». Je précise qu'il s'agissait
d'un groupement antiséparatiste.
Dans un périodique séparatiste intitulé «L'objectif»,
périodique qui fut distribué «dans tous les ménages»
la veille de Noël de l'an dernier, nous avons pu lire ce
passage: «... Il s'agit de rallier le plus possible de
monde autour de nos idées à l'aide d'une sorte de
martelage psychologique régulier de nos adversaires
politiques ...». Nous avons compris que c'était presque
une déclaration de guerre et nous en avons tiré les
conséquences. Dès lors, nous avons refusé de louer la
salle communale au groupement séparatiste local pour
le 31 janvier dernier. Les séparatistes ont alors
demandé et obtenu la salle de la paroisse catholique,
baptisée depuis ce moment «salle de l'Unité». Nous
avons cependant accordé le permis de débit d'alcool
et l'autorisation de fêter jusqu'à trois heures du matin.
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II n'y a eu dans cet octroi d'autorisation aucune
opposition. Les choses se sont gâtées lorsque nous avons
appris par la presse le 29 janvier, soit deux jours
avant la date prévue, que trois des principaux chefs du
mouvement séparatiste habitant le Jura-Nord seraient
présents et qu'une conférence de presse aurait lieu,
ce que nous ignorions. Nous avons alors reçu de tout
le Jura-Sud de nombreux téléphones d'antiséparatistes
qui nous assuraient qu'ils seraient présents et qu'ils
ne toléreraient pas cette conférence, qui était à leurs
yeux une provocation.
J'ai communiqué ces informations et les risques
d'affrontement qu'elles comportaient au préfet. Ce dernier
a pris contact avec le Conseil-exécutif, qui a déclaré
que la conférence pouvait avoir lieu si les trois chefs
séparatistes indésirables renonçaient à venir. Les
séparatistes acceptèrent ces conditions. Des renforts de
police furent prévus. C'était compter sans la détermination

des antiséparatistes. Ceux-ci vinrent de partout
et empêchèrent l'entrée des séparatistes dans la salle.
Je précise qu'il n'y a pas eu de voies de fait. A un
moment donné, j'ai essayé de frayer un passage pour les
séparatistes; le député Gehler fils, qui m'accompagnait,
a essayé comme moi. Nous avons échoué parce que
les antiséparatistes ont refusé avec détermination
d'ouvrir une brèche.
J'aurais pu faire appel à la police présente, mais je
m'y suis refusé, me souvenant qu'au Nord du Jura, les
séparatistes ont empêché des manifestations
autorisées et qu'ils ont très souvent agi à leur guise. J'ai
ici une liste de trente faits précis qui les concernent,
mais je ne veux pas vous en donner lecture.
En fin d'après-midi, les antiséparatistes quittèrent les
lieux de leur propre gré. La conférence de presse
séparatiste n'eut pas lieu, mais la soirée récréative des
séparatistes se déroula comme prévu, sans nouvelle
perturbation.
La profanation de l'église, dont les séparatistes ont
parlé abondamment, n'existe que dans l'imagination de
quelques excités. Le curé de la paroisse m'a déclaré
que les portes de communication entre l'église et la
salle de paroisse étaient fermées à clef et qu'elles
n'ont pas été forcées. Il a aussi déclaré que ni l'autel,
ni le tabernacle en particulier n'ont été touchés. Des
traces de fumée ont été perçues dans l'église. L'origine

en est inconnue. J'ajoute qu'en fin de journée, un
service religieux a été célébré dans cette église.
Il vaut la peine, je crois, de vous narrer un événement
peu connu. Le 23 avril dernier, les séparatistes ont
organisé à Tavannes, dans la salle de la paroisse
catholique (salle de l'Unité!) une soirée récréative. Le
conseil municipal avait fait droit, sans aucune opposition,

aux deux requêtes habituelles: autorisation de
débiter de l'alcool et autorisation de fêter jusqu'à 3
heures du matin. Lorsque la fête fut terminée, vers
3 heures, un groupe de séparatistes se rassembla sous
mes fenêtres pour scander: «Gobât au poteau, le
peuple aura ta peau! Gobât assassin». La police n'a
pas été alertée; elle n'est pas intervenue; les
antiséparatistes ne sont pas intervenus non plus; les
manifestants, bruyants et braillards, sont encore allés
réveiller d'autres personnes. Ils sont rentrés librement,
sans avoir été dérangés d'aucune manière.
Je ne prends pas au tragique ces manifestations de
gens avinés, mais je désire qu'on sache que la liberté
n'est pas tellement malmenée à Tavannes. Certes, nous
avons pris une mesure d'interdiction contre la con¬

férence de presse que les séparatistes voulaient
absolument organiser après leur échec du 31 janvier.
Vous serez, je pense, surpris si je vous dis que c'est
un membre de notre conseil à tendance séparatiste
qui a proposé la mesure d'interdiction. Notre justification:

le désir de maintenir l'ordre et d'éviter des
affrontements.
J'ai informé immédiatemant le directeur de la justice
de notre décision. Il nous a compris et approuvés. Ce
n'est pas de gaîté de cœur que nous avons pris cette
mesure, mais à nos yeux, c'était une mesure de
sagesse. Nous la pensons valable dans les circonstances
actuelles, même si tout le monde ne l'approuve pas.
D'ailleurs, récemment, par un communiqué publié dans
la presse, le Gouvernement a en quelque sorte justifié
notre mesure. L'agitation des séparatistes a conduit
à des situations regrettables. Elle a provoqué une sorte
de ségrégation. Ainsi en est-il de la fréquentation des
établissements publics. Certains ne sont fréquentés
que par des séparatistes, d'autres par des antiséparatistes.

Il y a heureusement des exceptions, mais elles
sont rares. Les séparatistes, contrairement à ce qu'ils
affirment, peuvent se réunir très librement et sans que
l'autorité municipale soit informée. Elle ne cherche
d'ailleurs pas à l'être.
Je dirai à M. Erba que s'il se formait dans le Nord du
Jura un mouvement ayant pour but - à longue
échéance - d'annuler la décision du 23 juin et si on
me demandait de cautionner l'initiative, je refuserais.
Nous aimerions que M. Erba et ses amis se soumettent
aussi aux décisions populaires prises dans le cadre
d'un additif constitutionnel qu'ils ont eux-mêmes
accepté.

M. Erba a relevé que je suis intervenu au sujet d'une
manifestation en Ajoie. Je croyais alors - encore -
qu'il n'y avait qu'un seul Jura. Je sais maintenant,
depuis le travail de sape des séparatistes et depuis les
plébiscites organisés dans le cadre de l'additif
constitutionnel, qu'il y en a deux: Le Jura Nord anciennement

germanique et le Jura Sud des combourgeoisies
avec Berne. Cette division est le résultat de l'action
séparatiste. Une nouvelle fois, on peut dire que c'est
depuis 1815, soit depuis le rattachement du Jura au
canton de Berne, que le Jura été le plus uni.
Je souhaite ardemment voir évoluer l'état d'esprit qui
règne dans le Jura Sud vers un apaisement. Il nous
faut maintenant construire, mettre fin aux querelles
stériles. Je reste, malgré tout, confiant en l'avenir.

Erba. Je remercie le président de vouloir bien me donner

la parole encore une fois. Je serai bref et me
bornerai à revenir sur quelques-uns des points qui ont
été soulevés et des décisions qui ont été prises.
M. le directeur de la justice a dit que les interdictions
de salle ont été peu nombreuses. C'est vrai, il y a eu
beaucoup plus de refus de salle. A ma connaissance,
treize communes exactement ont refusé des salles; je
ne les nommerai pas. Toutefois, il faut considérer le
fait que dans les petits villages qui ne comptent qu'un
restaurant où les politiciens peuvent se réunir, une
réunion d'«Unité jurassienne», par exemple, est exclue si
le tenancier est bernois. Les Jurassiens qui ne sont
pas pro-Bernois ne sont donc pas libres.
M. le directeur de la justice a aussi dit qu'il y avait trop
de tapage nocturne causé par des séparatistes. C'est
possible et je le regrette aussi, mais dans de tels cas,
les citoyens ont toujours la possibilité de déposer
plainte. Je fais cependant remarquer que les séparatis-
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tes ont dû acheter des restaurants pour pouvoir tenir
des assemblées alors qu'auparavant, ils pouvaient se
réunir dans plusieurs établissements publics.
M. Gobât a traité l'affaire de Tavannes sous l'angle de
la question jurassienne. Moi, je ne fais que défendre
les libertés. Ce n'est pas la même chose.
En ce qui concerne les brutalités, je donne tout à fait
raison à M. Krähenbühl. Je suis aussi contre toute
brutalité et je défendrai toujours la liberté de réunion,
qu'il s'agisse de séparatistes, d'upégistes ou de tout
ce que vous voudrez. Peu importe leur opinion politique;

ce que je demande, c'est qu'on puisse parler. Or,
on est en train de faire en sorte que ce soit le
contraire. M. Krähenbühl a sans doute dit de grandes
vérités, mais il me semble qu'il a quelque peu tendance
à apprécier différemment la liberté selon les cas.
M. le conseiller d'Etat Bauder a parlé des agitateurs
sépartistes qui mettent en danger la sécurité de l'Etat
de Berne. Si le Gouvernement pense que le fait de
s'exprimer par des moyens conformes aux articles 77
et 79 de la Constitution bernoise constitue une agitation

mettant en danger l'intégrité territoriale de l'Etat,
alors, il faut supprimer ces dispositions constitutionnelles

et les remplacer par des interdictions ou alors,
pour le moins, préciser que ces libertés ne sont plus
garanties. Mais pour le moment, du point de vue
constitutionnel, le canton de Berne, pas plus qu'un autre

canton d'ailleurs, n'a le droit de s'opposer à des
actions politiques légales. Je parle de la légalité et
non des violences, qui doivent être réprimées, je le
répète. En revanche, le Gouvernement a non seulement
le droit, mais encore le devoir de s'opposer à toute
action qui sort de la légalité. Une réunion politique est
légale et ne peut donc pas être interdite. C'est exclu.
On a aussi dit que la paix publique prime le droit de
réunion. Depuis quand, je vous le demande, dans un
pays démocratique, une réunion publique est-elle
considérée comme étant immédiatement dangereuse pour
l'ordre public? Je l'ai déjà dit, le rôle de l'autorité est
d'autoriser et de protéger ces réunions, même si le
thème, le lieu, les orateurs ne sont pas du goût de la
majorité des citoyens ou des autorités. La démocratie
est à ce prix.
Le fait que le Conseil-exécutif laisse aux communes la
compétence de s'opposer à l'exercice du droit de
réunion et d'expression ne change rien à la Constitution.
Il ne fait que se décharger de ses responsabilités sur
l'autorité communale, laquelle est alors tenue de
respecter l'article 99 de la loi sur les communes, c'est-à-
dire d'assurer l'ordre et la tranquillité, de protéger les
personnes et les propriétés contre toute atteinte
illégale. Or, c'est justement ce qui s'est passé à Tavannes:

on a empêché une réunion par la force, on a
occupé et saccagé une salle de paroisse. On appelle cela
une victoire; je regrette, mais pour moi, c'est une grande

défaite pour la démocratie.

Jaberg, Präsident der Juradelegtion des Regierungsrates.

Die grundsätzliche Frage, ob man die Versamm-
lungs- und Redefreiheit schrankenlos dulden müsse
oder nicht, ist, glaube ich, in Doktrin und Praxis klar
beantwortet. Auch Herr Aubert, der vom Motionär
zitiert worden ist, als einer, der in der Zeitung die
Haltung der Berner Behörden in Tavannes beanstandet
hat, schreibt nämlich in seinem «Traité de droit
constitutionnel suisse»: «Die Versammlungsfreiheit unterliegt

den allgemeinen polizeilichen Beschränkungen
und kann deshalb aus Gründen der Ordnung, der Si¬

cherheit, eingeschränkt werden. Oft ist es notwendig,
dass die Polizeiorgane handeln, bevor eine Versammlung

eine ungünstige Wendung nimmt. Nachher wäre
es vielleicht zu spät.» Herr Aubert sagt also ungefähr
das, was Sie jetzt im Detail von Herrn Gobat gehört
haben, nämlich dass die Gemeindebehörden von
Tavannes das vorgekehrt haben, was sie als ihre Pflicht
erachteten.

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob man sich mit dem
Volksentscheid abfinden müsse, oder ob man ohne jede

Einschränkung den Anschluss des Südjura an den
Nordjura anstreben könne. Diese Frage muss man
rechtlich und politisch beurteilen. Wenn die Berner
Regierung findet, rechtlich und politisch sei es unzulässig,

dass man unmittelbar nach einer solchen Abstimmung

mit all den Mitteln, die Ihnen illustriert wurden,
daran gehe, alles über den Haufen zu werfen, steht sie
mit ihrer Auffassung nicht allein da, sondern sie wird
auch vom Bundesrat getragen. Er schreibt nämlich in
seiner Antwort auf die Einfache Anfrage Stähli: «Der
Bundesrat hat keine Gelegenheit versäumt, zum
Ausdruck zu bringen, dass die in Anwendung des kantonal-
bernischen Verfassungsrechts getroffenen Volksentscheide,

die einerseits die Gründung eines neuen
Kantons, anderseits dessen Territorium betreffen, unbedingt
zu respektieren sind. Seine Juradelegation hat bei der
ersten Begegnung mit dem Büro des Verfassungsrates,
der das Grundgesetz des künftigen Kantons vorbereitet,

erneut auf diese Rechtslage aufmerksam gemacht.
Indem das Büro erklärte, es werde alles daran setzen,
um sich ausschliesslich dem Aufbau des neuen Kantons

zu widmen, gab es zu erkennen, dass der
Verfassungsrat seinen Auftrag nach dem Willen des
Souveräns erfüllen werde.» Man kann daraus schliessen,
dass der Verfassungsrat eine andere Auffassung hat
als die, welche von Herrn Erba vorhin geäussert wurde.

- Weiter: «Bei dieser Begegnung hat die bundesrätliche

Delegation den Vertretern des Verfassungsrates
nahegelegt, in ihrer Eigenschaft als Mitglied des

Organs, das den künftigen Kanton repräsentiert, sich
jeder politischen Betätigung im Südjura zu enthalten,
da eine solche Betätigung zu einer unzulässigen
Einmischung in die Angelegenheiten des Kantons Bern
führen könnte. Dass der erste Vizepräsident des
Verfassungsrates trotz dieser Empfehlung noch am selben
Tag, da die Pressemitteilung über das Treffen
veröffentlicht wurde, an einer behördlich verbotenen
Demonstration in Moutier teilgenommen hat, ist höchst
bedauerlich.»

Sie sehen, es ist keine abwegige Auffassung der Berner

Regierung, wenn sie erklärt, es sei grundsätzlich
zulässig, das Ziel politisch weiter zu verfolgen, aber
man müsse sich überlegen, was rechtlich und politisch
tragbar ist und in welchem Ausmass die Bestrebungen
verfolgt werden dürfen. - Schon bevor die Abstimmungen

durchgeführt worden waren, hiess es: «La lutte
continue.» - Herr Erba sagte, wir würden die Demokratie

missachten. Angesichts dessen, was nach der
Abstimmung alles passiert ist, ist wahrscheinlich das
Gegenteil richtig.
Ich will mich nicht nur negativ beurteilend äussern,
sondern wiederholen: Wir wollen uns bemühen, miteinander

auszukommen und die Probleme zu lösen. Eine
der Voraussetzungen, miteinander erfolgreich reden zu
können, ist die, sich gegenseitig zu respektieren. Wenn
das geschieht, werden weder die Gemeindebehörden
noch andere Behörden irgend etwas vorkehren, das



476 8. September 1976

die andern als Einschränkung ihrer Freiheit beurteilen
könnten.

Abstimmung

Für Annahme der Motion Minderheit

Dagegen Grosse Mehrheit

Motion Bühler (Tramelan) - Südjurassische Beobachter
im jurassischen Verfassungsrat

Worlaut der Motion:

En date du 8 mai 1976, les membres de la Constituante
du futur canton ont décidé d'inviter trois observateurs
privilégiés, choisis parmi les séparatistes du Jura
bernois, pour assister à leurs travaux avec voix consultative.

Cette décision compromet d'emblée les relations entre
le futur canton et le canton de Berne. Elle heurte la
Constitution fédérale. Elle est contraire à l'esprit
confédéré et risque d'influencer négativement la vota-
tion fédérale sur la création d'un nouveau canton.
Le gouvernement est prié:

- d'intervenir auprès du Conseil fédéral pour qu'il fasse

rapporter cette décision;

- de prendre toutes les mesures qui sont de sa
compétence pour faire rapporter ladite décision.

(80 cosignataires)

Bühler (Tramelan). Tout d'abord, il convient de préciser

brièvement un certain contexte de l'affaire
jurassienne pour bien faire comprendre les motifs de cette
motion, signée par quelque 80 députés.
A la suite du plébiscite, les populations du Jura-Sud
et du Jura-Nord ont choisi des chemins politiques
différents. Les districts du nord, après avoir préféré la
séparation, ont élu une assemblée constituante forte
de cinquante députés, cela conformément aux articles
constitutionnels de 1970 garantis par la Confédération.

Cette Constituante a pour tâche de préparer l'avènement

du futur canton. Quant aux districts du Sud, ils
ont confirmé leur volonté de rester dans le canton de
Berne. Le vœu de la grande majorité de leurs populations

est de vivre dans la paix et le respect des
décisions populaires. Les élus de cette région consacrent
une grande partie de leurs efforts en faveur du
développement politique, économique et culturel du Jura
bernois et ils travaillent sans relâche pour la nouvelle
minorité de langue française de notre canton de Berne.

Ils n'interviennent pas dans les affaires de l'éventuel

futur canton du Jura-Nord. Les Jurassiens ayant
librement et démocratiquement décidé de leur destin,
la situation devrait être claire, les volontés respectées,
la paix restaurée. Mais il a fallu malheureusement
constater:
1) que le jour de l'installation de la Constituante en
l'église St-Marcel, on pouvait voir à Delémont une
banderole qui disait: «Deuxième étape: le Jura-Sud!»
2) que la minorité séparatiste du Jura-Sud, formée
principalement de ressortissants du Nord, n'acceptait
pas le verdict des urnes, publiait des articles provocateurs

et violents et proclamait à maintes occasions:
«La lutte continue!», ce qui est inacceptable pour nos
populations. Pas plus tard que cette nuit, nos routes,
nos murs ont été souillés à la peinture avec des slo¬

gans hostiles au canton de Berne et à nos populations.
Dans ces actions, qui compromettent la paix, le
mouvement séparatiste dit «Unité jurassienne» est soutenu
par les séparatistes du Nord, non seulement par des
Béliers, mais aussi par des dirigeants; en particulier, les
ingérences des constituants dans les affaires du Jura
bernois sont intolérables et, comme l'a déclaré fermement

le représentant du Gouvernement, elles ne
peuvent plus être tolérées.
3) Le 8 mai 1976, les membres de la Constituante ont
décidé d'inviter des observateurs privilégiés, dont trois
venant du Jura-Sud. Ces observateurs, bien que
n'ayant pas le droit de vote, ont le droit de s'exprimer sur
les objets qui les concernent directement, ce qui signifie

que la Constituante va, sinon s'occuper de ce qui ne
la regarde pas, du moins laisser la possibilité à l'éventuel

futur Etat de légiférer avec la volonté de continuer
la lutte et d'intervenir chez nous.
Soyons clairs: le but de cette décision de faire participer

aux travaux de la Constituante des observateurs
du Jura bernois est d'encourager à la lutte la minorité
séparatiste de nos districts du Sud.
Le premier vice-président de l'Assemblée delémontai-
ne n'a-t-il pas déclaré: «La présence de nos frères est
une nécessité et un symbole.»? Cela nous suffit pour
comprendre ce que trament ceux qui ne désirent pas
la paix. Il n'y a aucun doute pour nous: ces observateurs

constituent une grave provocation qui compromet

les relations entre le futur Etat et le canton de
Berne, par conséquent aussi entre les Jurassiens du
Sud et ceux du Nord. Elle n'est pas faite non plus pour
faire renaître la paix et la confiance entre la majorité
de nos populations et la minorité séparatiste.
Il nous paraît donc indispensable que le Gouvernement
de notre canton intervienne énergiquement auprès du
Conseil fédéral pour que ce dernier fasse rapporter
cette décision. Si des démarches ont déjà été faites,
elles doivent être renouvelées avec l'appui de notre
Grand Conseil. C'est cet appui, votre appui, que je
sollicite en vous demandant de voter la présente motion,
elle-même déjà acceptée par le Gouvernement. Au

nom des Jurassiens du Sud, je vous en remercie
d'avance.

Jaberg, Präsident der Juradelegation des Regierungsrates.

Der Regierungsrat hat die Befürchtungen des
Motionärs seit Bekanntwerden der Anfrage von Unité
jurassienne geteilt.
Die diesem Ersuchen durch die Unité jurassienne und
die leitenden Mitglieder des Rassemblement jurassien
zugemessene Bedeutung geht nämlich aus Mitteilungen

und Erklärungen hervor, die klar die Weigerung
erläutern, die aus den Volksentscheiden resultierende
Rechtslage anzuerkennen. Wir haben in der Antwort
auf die Motionen der Grossräte Graf und Erba dargelegt,

weshalb die Aktionen, die darauf abzielen, diese
Rechtslage zu negieren, weder legal noch legitim sind.

Wir haben ebenfalls auf die Verantwortung des
Verfassungsrates, als erster vom Souverän des neuen Kantons

gewählter Behörde, für die Beziehungen zu seinen
Partnerkantonen, hingewiesen. Mit einem Eintreten auf
das Ansuchen der separatistischen Bewegung des Berner

Jura ging der Verfassungsrat das Risiko ein, Ort
einer gegen die bernische Gebietsintegrität gerichteten
Tätigkeit zu werden.
Auch hat sich der Regierungsrat nach dem 4. Mai 1976
an den Bundesrat gewandt, um dessen Aufmerksam-
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keit auf die Folgen zu ziehen, die ein zustimmender
Entscheid des Verfassungsrates (Ernennung von
Beobachtern) haben könnte. Nach Bekanntwerden des
Beschlusses des Verfassungsrates hat der Regierungsrat
um die Intervention der Eidgenossenschaft nachgesucht.

In der dem Treffen vom 14. Juni 1976 zwischen
Bundesrat und Regierungsrat vorangegangenen
Korrespondenz haben wir ausgeführt, dass es sich bei der
geforderten Intervention um eine politische Intervention

handle, mit dem Ziel, dass der Verfassungsrat auf
jede gegen die bernische Gebietsintegrität gerichtete
Tätigkeit oder Propaganda verzichte.
Der Bundesrat bringt in seiner Antwort an Nationalrat
Stähli sein Missfallen gegenüber dem Beschluss des
Verfassungsrates zum Ausdruck. Ich kann den Passus
zitieren, welcher die Beobachter betrifft: «Der Beizug
von Beobachtern zu den Verhandlungen des
Verfassungsrates ist geeigent, die Beziehungen zum Kanton
Bern unnötig zu belasten und den partnerschaftlichen
Aufbau des neuen Kantons zu stören, auch wenn die
Beobachter nach dem Ratsreglement bloss beratende
Stimme haben. Der Bundesrat bedauert, dass diese
schwerwiegenden politischen Bedenken den
Verfassungsrat nicht zum Verzicht auf Beobachter bewogen
haben.»
Nach dem Treffen der bundesrätlichen Juradelegation
mit dem Büro des Verfassungsrates am 21. Juni 1976
hat dieses erklärt, es sei gewillt, alle seine Anstrengungen

ausschliesslich dem Aufbau des neuen Kantons

zu widmen. Danach fanden noch zwei Treffen
zwischen dem Präsidenten der bundesrätlichen Juradelegation,

dem Präsidenten des Verfassungsrates und mir,
als Präsident der Juradelegation des Regierungsrates,

statt. In bezug auf die Angelegenheit der Beobachter

hat der Präsident des Verfassungsrates bei diesem
Anlass folgendes präzisiert, das ich dem Grossen Rat
bekanntgeben möchte: Er unterstrich, dass die Konstituante

den Artikel 32 ihres Geschäftsreglementes
einschränkend aufgefasst habe und dass aus diesem Artikel

keine Unterstützung für die Ziele der Bewegung
abgeleitet werden könne. Er wies darauf hin, dass die
Beobachter kein Vorschlagsrecht für Artikel oder
Anträge haben, und dass sie deshalb eine passive Rolle
spielen. Sie könnten sich nur zu den sie direkt
betreffenden Fragen äussern. Die Entscheidung darüber liege

beim Verfassungsrat, dessen Praxis vorsichtig ist.
Bestimmte, durch die Beobachter angekündigte Fragen
seien zur Beantwortung Juristen unterbreitet worden
und nicht dem Verfassungsrat.
Der Regierungsrat ist gerne bereit, der ersten
repräsentativen Behörde des neuen Kantons zu vertrauen.
Er stellt fest, dass es dank der bundesrätlichen
Intervention möglich war, die Lage zu klären und die
Verantwortlichkeiten zu umschreiben. Das ist bestimmt ein
sehr wichtiger Punkt im gemäss Volkswillen ausgelösten

Trennungsverfahren.
Der Regierungsrat erachtet jedoch den Beschluss des
Verfassungsrates, Beobachter der Unité jurassienne zu
seinen Verhandlungen zuzulassen, als gefährlich und
verfassungswidrig. Wir werden die Frage weiter diskutieren

müssen. Daher beantragt der Regierungsrat, die
Motion Bühler anzunehmen.

Präsident. Herr Favre beantragt Diskussion. (Zustimmung)

Favre Henri-Louis. Notre intention, je tiens à le préciser,

n'est pas d'entrer et de nous immiscer dans les

affaires de la Constituante. Si notre groupe parlementaire

a cependant décidé d'appuyer la motion de M.
le député Bühler, c'est précisément que la présence
des observateurs ayant été appelés à participer aux
travaux de la Constituante - selon des critères particuliers

qu'il ne m'appartient pas de juger - est contraire,
on l'a relevé, aux dispositions de l'additif constitutionnel

adopté par les peuples jurassien et bernois et
garanti par la Confédération, qui en fixe en son article 15
et la qualité et le nombre. Aussi aimerions-nous être
renseignés sur la façon dont nos autorités apprécient
la situation et sur les mesures éventuelles qu'elles
entendent prendre contre ce qui nous paraît être un abus
de droit.

Abstimmung

Für Annahme der Motion Grosse Mehrheit

Interpellation Blanchard - Ereignisse in Ortschaften
des Berner Jruas

Wortlaut der Interpellation:

Après le plébiscite du 16 mars 1975, il semblait que
tout allait à nouveau rentrer dans l'ordre et que les
mouvements séparatistes du Jura-Sud, à l'instar des
organisations antiséparatistes du Jura-Nord, accepteraient

la volonté populaire démocratiquement exprimée.

Malheureusement, il n'en fut rien. Au contraire, les
séparatistes du Sud amplifièrent leurs actions provocatrices,

semant ainsi la discorde et la haine dans notre
région. Les actions menées par leurs membres -
dommages à de nombreuses propriétés privées - sont
parfaitement illicites et méritent d'être durement
réprimées.

Ainsi, par des moyens non démocratiques, la minorité
du 16 mars 1975 essaie d'imposer son point de vue
politique à la majorité des habitants de nos vallées.
Cette situation est d'autant plus regrettable qu'elle laisse

apparaître des lendemains peu heureux!
Par conséquent, je demande au gouvernement:
1. S'il est d'avis qu'une minorité puisse imposer de
manière parfaitement illicite sa volonté politique?
2. Que pense-t-il entreprendre pour rétablir la paix et
assurer le respect de la volonté de la majorité du 16
mars 1975?
3. Pense-t-il qu'il est normal que certaines personnalités

abusent de la compétence et de l'influence que
leur confère leur vocation religieuse à des fins
politiques? Le moment ne serait-il pas venu d'intervenir
auprès des évêques de Bâle et de Soleure?
4. Pourquoi a-t-on envoyé une délégation à la séance
inaugurale de la Constituante alors que le canton du
Jura n'est pas encore juridiquement constitué et que,
de plus, les propos tenus à l'égard du canton de Berne

furent peu élogieux, pour ne pas dire vexatoires?

(2 cosignataires)

Herr Jaberg antwortet namens der Juradelegation des
Regierungsrates schriftlich wie folgt:
Der Interpellant stellt fest, dass die Spannung im Berner

Jura nach dem Plebiszit vom 16. März 1975 erneut
zugenommen hat und weist auf die von den südjurassi-
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sehen Separatisten angewandten Methoden hin, um
einer Mehrheit den politischen Willen einer Minderheit
aufzuzwingen.
Er stellt der Regierung die folgenden Fragen:

1. Ist sie der Ansicht, dass eine Minderheit ihren
politischen Willen auf eindeutig unerlaubte Weise einer
Mehrheit aufdrängen darf?
2. Was gedenkt sie zu unternehmen, um die Ruhe und
die Achtung vor dem Willen der Mehrheit des 16. März
1975 wiederherzustellen?
3. Ist sie der Ansicht, dass es richtig ist, dass gewisse
Persönlichkeiten ihre Kompetenz und ihren Einfluss,
die ihnen Kraft ihrer religiösen Berufung zustehen, zu
politischen Zwecken missbrauchen? Ist nicht der
Zeitpunkt gekommen, beim Bischof von Basel und Solo-
thurn zu intervenieren?
4. Weshalb sandte man eine Delegation an die
Eröffnungsfeier des jurassischen Verfassungsrates, wenn
doch der Kanton Jura rechtlich noch nicht gebildet ist
und zudem die gegenüber dem Kanton Bern gemachten

Äusserungen wenig schmeichelhaft waren.

Vorgängig sei erwähnt, dass der Regierungsrat niemals
dulden wird, dass zur Durchsetzung eines politischen
Willens Gewalt angewendet wird. Gewalt ist keine
Lösung. Das im Jahre 1970 mit überwältigender Mehrheit
vom Volk und unter anderen auch von den betroffenen
Amtsbezirken angenommene, von den eidgenössischen
Räten garantierte und in Zusammenarbeit mit der
Eidgenossenschaft durchgeführte Selbstbestimmungsverfahren

hat im November 1975 mit dem Dekret des Grossen

Rates über die Bezeichnung des Gebietes des
neuen Kantons seinen Abschluss gefunden. Die erlittene

Enttäuschung rechtfertigt durch nichts die weder
rechtmässigen noch legitimen Aktionen mit dem Zweck,
über das Ergebnis der Plebiszite im Berner Jura
hinwegzusehen oder sich dagegenzuwenden.
Die Statistik der Delikte, die sich im Berner Jura im

Zusammenhang mit der Jurafrage seit eineinhalb Jahren

ereignet haben, beweist, dass diese Tatsache auf
taube Ohren gestossen ist. Sachbeschädigungen,
Drohungen und Tätlichkeiten haben sich vervielfacht. Die
Stadt Moutier war Schauplatz heftiger Auseinandersetzungen,

Tavannes ebenfalls. Die Sanktionen, die unser
Rechtsstaat kennt, werden gegen alle jene ergriffen,
die sich unrechtmässiger Mittel bedienen. Die kantonalen

Gerichtsbehörden haben und werden die
organisatorischen Massnahmen ergreifen, um die Vielzahl der
Fälle zu behandeln. Die Kantonspolizei im Jura wurde
ebenfalls verstärkt.
Bestimmt sind die unerlaubten Aktionen nicht
ausschliesslich der Minderheit anzulasten. Sie soll aber
an dieser Stelle daran erinnert werden, dass in unserem

Bundesstaat die Gebietsintegrität durch die
Bundesverfassung gewährleistet ist. Sie ist sogar
strafrechtlich geschützt. Änderungen der Gebietseinteilung
im Bundesstaat finden nur ausnahmsweise statt und
sind an umständliche Entscheidungsverfahren gebunden,

an denen das Volk, die Stände und der beteiligte
Kanton zustimmend mitwirken müssen. Sie sind nicht
in gleicher Weise und vor allem nicht unter gleichen
Voraussetzungen Gegenstand ständiger demokratischer
Auseinandersetzung wie die Erörterung irgendwelcher
politischer Tagesfragen.
Wenn der Regierungsrat es auch als seine oberste
Aufgabe erachtet, für Gerechtigkeit und Sicherheit zu
sorgen, so hält er es dagegen für nicht weniger wichtig,

politische Gespräche mit der Eidgenossenschaft zu
führen, deren Aufgabe es ist, die Gebietsintegrität der
Kantone zu gewährleisten, sowie mit dem Verfassungsrat

als gegenüber seinen Wählern und der schweizerischen

Öffentlichkeit verantwortlichem Organ für die
interkantonalen Beziehungen.
Es war immer die Absicht des Regierungsrates, dem
neuen Kanton die Hand zu reichen. Heute stellt sich
jedoch die Frage, ob sich dieser Wunsch verwirklichen
lässt. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen,
um auf die Frage des Interpellanten zu antworten, dass
es nicht eine Delegation des Regierungsrates, sondern
der Präsident und der Vizepräsident des Grossen Rates

waren, die zur Eröffnungsfeier des Verfassungsrates
eingeladen waren.

Abschliessend sei erwähnt, dass die Mitglieder der
Geistlichkeit die gleichen politischen Rechte, aber
auch die gleichen Pflichten haben wie jeder andere
Staatsbürger.

Blanchard. Je suis satisfait.

Interpellation Kloetzli - Finanzierung der Konstituante

Wortlaut der Interpellation:

Dans la presse du 19 mars 1976, nous avons pu lire ce
qui suit:
«Sur la base des déclarations écrites du gouvernement
bernois, les dispositions seront prises pour procurer à
la Constituante les conditions matérielles optimales.»

Une expertise neutre et très détaillée de l'Institut pour
l'économie et le droit financiers de l'Université
commerciale de Saint-Gall arrive à la conclusion que les
impôts cantonaux payés par le Jura-Nord sont nettement

inférieurs à ceux payés par le Jura-Sud. D'autre
part, le Jura-Nord reçoit plus du canton qu'il ne lui
paie par ses impôts.
Comme maire d'une petite commune du Jura-Sud qui
contribue au financement de l'ARP, je me permets de
demander au gouvernement des précisions concernant
les conditions matérielles optimales promises à la
Constituante. En particulier, j'aimerais être renseigné
sur l'ampleur de la participation.
(9 cosignataires)

Kloetzli. On a déjà beaucoup parlé du Jura ce matin.
Je serai très bref.
Dans le journal «Le Démocrate» du 19 mars 1976, on
pouvait lire à grand titre: «Le financement de la
Constituante est garanti». «La députation du futur canton du
Jura, réunie sous la présidence de M. François Lâchât,
a entrepris de nombreuses démarches pour assurer le
financement de la Constituante. Dans un communiqué
diffusé hier, elle constate qu'avant le 21 mars, le
financement est garanti. La Constituante pourra donc
siéger dès le 12 avril en toute sérénité, sur la base des
déclarations écrites du Gouvernement bernois; les
dispositions seront prises pour procurer à la Constituante
les conditions matérielles optimales.»
Ce communiqué de presse a beaucoup surpris. Ni le
comportement déplorable de certains constituants à

l'égard de notre canton, ni la médiocre capacité
contributive du Jura Nord ne justifient des faveurs et des
avantages financiers. Une fois de plus, le Jura-Sud se
montre plus généreux et plus reconnaissant. Nombreuses

sont les communes qui ont déjà donné leur accord
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à une participation financière aux frais d'adaptation
à la nouvelle situation politique. La députation du Jura-
Sud et de Bienne romande a fait un effort et a présenté

un budget extrêmement modeste. Par contre, selon
les déclarations du responsable du service de presse,
le budget approximatif de la Constituante se situerait
entre deux et trois millions de francs. Le problème que
je soulève revêt par conséquent une certaine importance.

Le but de mon intervention est de connaître les
intentions réelles du Gouvernement.

Jaberg, Justizdirektor, Berichterstatter des Regierungsrates.

In jenem Zeitungsartikel stand, wir hätten
optimale materielle Bedingungen für die Konstituante
geschaffen. Der genaue Wortlaut der regierungsrätlichen
Erklärung ist der folgende: «... der Regierungsrat vertritt

die Ansicht, dass die Tätigkeit des Verfassungsrates
nicht durch Finanzierungsprobleme behindert werden

darf. Deshalb setzt er seine Gespräche mit dem
Bundesrat im Hinblick auf eine Regelung dieser Fragen
fort.» (Communiqué vom 17. März 1976/siehe auch
Communiqué vom 7. April 1976.) Die Regierung vertritt
in der Tat die Meinung, dass die Konstituante als
erstes verfassungsgebendes Organ des neuen Kantons,
das seine Finanzverwaltung noch nicht selbständig
ausübt, in die Lage versetzt werden soll, den ihm von
der Verfassung übertragenen Auftrag zu erfüllen.
Es wurde besprochen, wer die Kosten tragen soll. Der
Regierungsrat ist der Meinung, dass die mit der
Entstehung des neuen Kantons zusammenhängenden
Kosten nicht allein vom Kanton Bern zu tragen seien.
Der Bundesrat seinerseits ist der Meinung, dass die
Bildung des neuen Kantons, der als 23. Mitglied in die
Eidgenossenschaft aufgenommen werden wird, indirekt
unter dem bundesstaatlichen Gesichtspunkt zu betrachten

sei und dass seine Beteiligung an der Finanzierung
des Verfassungsrates im übrigen Teil der
Regierungstätigkeit im Sinne seiner guten Dienste und seiner
Politik in bezug auf die Jurafrage liege. Rechtsgrundlagen

oder Präjudizien bestehen nicht.
Kanton und Bund sind daran interessiert, dass die
Konstituante möglichst rasch ihre Aufgabe erfülle und dass
der heutige Zustand möglichst kurz ist. Das führte dazu,

dass Bund und Kanton folgende Bestimmungen für
die Finanzierung ausgearbeitet haben:

1. Bund und Kanton Bern übernehmen die Kosten des
Verfassungsrates je zur Hälfte wie folgt:

- definitiv für die ordentlichen Ausgaben

- für ausserordentliche Ausgaben in Form eines
Vorschusses an den neuen Kanton

2. Ordentliche Kosten betreffen:

- Entschädigungen an die Mitglieder des Verfassungsrates

(Arbeiten, wie sie in Artikel 17 des Verfassungszusatzes

vorgesehen sind)
- die Sekretariatskosten des Verfassungsrates (Personal,

Miete, Material)
Ausserordentliche Kosten:

- Expertisen
- zusätzliche Studien

- Repräsentationskosten usw.
Der Bund sagte, nur einen Vorschuss zu leisten wäre
nach seiner Auffassung kleinlich. Auf der andern Seite
mussten wir erkennen, dass die auf der Verfassungsgrundlage

basierende Tätigkeit des Grossen Rates
und die Volksabstimmungen usw., die infolge
der neuen Grenzen nötig werden, Kosten verursachen.

Die Steuern, die der nordjurassische Bürger, der
später selbständig wird, noch im Kanton Bern zahlt,
werden unter anderem dazu verwendet, um die
Tätigkeit für den neuen Kanton Bern zu finanzieren.
Die als grosszügig bezeichnete Offerte des Bundesrates,

die ordentlichen Kosten à fonds perdu zu
übernehmen, hat verantwortet werden können. - Für die
ausserordentlichen Kosten wird das Geld auch zur
Verfügung gestellt werden müssen. Später wird zu
entscheiden sein über Rückerstattung oder allenfalls
Verrechnung bei der finanziellen Auseinandersetzung mit
dem neuen Kanton.

Ferner wird folgendes vereinbart:

Der Verfassungsrat unterbreitet einen Voranschlag,
aufgrund dessen die ordentlichen und ausserordentlichen

Kosten bestimmt werden. Die dem Verfassungsrat
definitiv ausbezahlten Beträge unterliegen der

Finanzkontrolle des Bundes und des Kantons. Wie jeder
andere Empfänger eidgenössischer oder staatlicher
Leistungen ist der Verfassungsrat deshalb gehalten,
die ihm gewährten Kredite wirkungsvoll und sparsam
einzusetzen.
Die gegenwärtige Lage: Der Verfassungsrat hat einen
globalen Voranschlag eingereicht, wonach - wenn seine

Arbeiten Ende April 1977 beendet sein werden - die
gesamten Ausgaben sich auf 1 300 000 Franken belaufen

werden. Man rechnet damit, dass noch vor Ostern
1977 im Jura über die Verfassung abgestimmt werden
kann. Was an Kostenbeitrag beschlossen worden ist,
ist nur für die Tätigkeit der verfassunggebenden
Behörde für den neuen Kanton gedacht, nicht für weitere
Gründungskosten, die voraussichtlich entstehen werden.

Über diese muss man gesondert verhandeln.
- Bundesrat und Regierungsrat bewilligten bis heute
je einen Vorschuss in der Höhe von 150 000 Franken.
Die eidgenössischen Räte ihrerseits stimmten diesem
Kredit zu.

- Die weiteren Beschlüsse (Zusatzkredit für 1976 und
im Voranschlag für 1977 vorzusehender Betrag) werden
nach Prüfung des detaillierten Voranschlages des
Verfassungsrates getroffen werden.

Zusammenfassung :

- Was den Anteil an die ordentlichen Kosten des
Verfassungsrates betrifft, hat der Regierungsrat keineswegs

die Absicht, die Konstituante von den Grundsätzen

der Geschäftsführung, die für jeden Empfänger
öffentlicher Gelder zutreffen, zu entbinden.

- Im übrigen ist der Regierungsrat der Meinung, dass
es im allgemeinen Interesse der Bevölkerung des Kantons

Bern in seinen neuen Grenzen liegt, wenn sich
die Arbeiten der ersten verfassungsgebenden Institution

des neuen Kantons in gesichertem Rahmen
abwickelt.

- Anderseits möchte er daran erinnern, dass er alles
daran setzt, damit die vom Kanton Bern unternommenen

Arbeiten, unter anderem in den durch die neue
Grenzziehung direkt betroffenen Regionen - sei es der
Berner-Jura, sei es das Laufental - sich unter optimalen

Bedingungen abwickeln. Wir wollen auch da die
nötigen Mittel zur Verfügung stellen.
Ich bitte Sie, bei den Nachtragskrediten diesen
Überlegungen Rechnung zu tragen. Wir haben uns in der
Regierung überlegt, ob sich aus den Streitigkeiten, von
denen Sie aus den früheren Vorstössen Kenntnis
erhalten haben, ein Grund ergäbe, auf unsere Beschlüsse
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zurückzukommen. Wir verneinen das. Wir bitten Sie,
weil es in unser aller Interesse liegt, dass sich der neue
Kanton möglichst rasch bildet und sich intern mit seinen

eigenen Aufgaben befassen kann, mitzuhelfen,
dass keine Verzögerung entsteht. Wir wollen das
uns Zumutbare tun, auch wenn man von der andern
Seite manchmal mehr Verständnis hätte erwarten können.

Kloetzli. Je suis satisfait.

Nachkredite der Präsidialverwaltung für 1976, 1. Serie

Beilage 37 Seite 2 und Beilage 38 (Nachtrag)

und

Bezirkskommission Laufental

Beilage 27 Seite 1

Namens der Staatswirtschaftskommission referiert über
diese Geschäfte Herr Haudenschild. Ferner sprechen

dazu Justizdirektor Jaberg und Grossrat Bürki.
Es wird festgestellt, dass Position 945.12 im Nachtrag
zu den Nachtragskrediten 1976, 1. Serie (Beilage 38)
materiell identisch ist mit dem Geschäft «Bezirkskommission

Laufental» (Nr. 2170, Beilage 27 Seite 1). Die
vorgelegten Anträge werden genehmigt.

Postulat Artho - Anpassung der paritätischen Kommission

an die neue Situation im Jura

Präsident. Mit der Abänderung der Geschäftsordnung
des Grossen Rates haben wir auch das Postulat Artho
behandelt. Dieses kann nun abgeschrieben werden.

(Zustimmung)

Änderung der Geschäftsordnung siehe Seite 464 hievor

Schluss der Sitzung um 12.00 Uhr.

Der Redaktor:
Lie. oec. W. Bosshard

Texte du postulat du 11 février 1976

Selon l'article 37 du Règlement du Grand Conseil du
canton de Berne, la commission paritaire comprend
dix députés de l'Ancien canton et dix du Jura (les
députés biennois d'expression française étant comptés
comme députés du Jura). La commission traite à titre
consultatif les questions d'intérêt général touchant les
relations entre l'Ancien canton et le Jura.
Or, la procédure plébiscitaire prévue par l'additif
constitutionnel du 1er mars 1970 a conduit à la désignation
du territoire pour lequel la séparation doit être ouverte.

Dès lors, les relations entre l'Ancien canton et la
partie du Jura appelée à former le nouveau canton
sont, par la force des choses, différantes de celles qui
existaient entre l'Ancien canton et les autres régions du
Jura. Des organes bipartites comprenant des représentants

de l'Ancien canton et, selon le cas, de l'une ou
l'autre partie du Jura, devront traiter les questions
spécifiques à chacune d'elles.
Il serait cependant souhaitable que le Grand Conseil
dispose d'un organe consultatif apte à traiter les
nombreux problèmes touchant à la fois l'Ancien canton et
les deux parties du Jura, tels que celui l'utilisation du
technicum de Saint-lmier, de l'école d'agriculture de
Courtemelon, des Ecoles normales et des gymnases,
etc.
Le Conseil-exécutif est invité à étudier l'adaptation de
la composition et des tâches de la commission paritaire

pour tenir compte de la nouvelle situation politique

telle qu'elle se présente à la suite de la procédure
plébiscitaire.
(15 cosignataires)
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Vierte Sitzung

Mittwoch, 8. September 1976, 14 Uhr

Vorsitzender: Präsident Leuenberger

Anwesend sind 182 Mitglieder. Entschuldigt abwesend
sind die Herren Baur, Berger (Schwarzenegg), Biffiger,
Bigler (Emmenmatt), Gehler, Geissbühler (Madiswil),
Gury, Hänzi, Mast, Michel (Gasel), Pieren, Reimann,
Salzmann, Schneider (Signau), Streit, Tännler, Weber
(Niederried), Zimmermann (Oberthal).

Dekret betreffend die Gebühren des Verwaltungs- und
Versicherungsgerichts

Siehe Nr. 35 der Beilagen

Eintretensfrage

Rollier (Bern), Präsident der Kommission. Der geltende
Gebührentarif datiert vom 19. September 1967. Bei der
Schaffung des Versicherungsgerichts im Jahr 1971

wurde er nicht geändert. Die Revision ist nötig infolge
der Teuerung (seit 1967 rund 60 Prozent). Sodann hat
die Erfahrung des Verwaltungsgerichts gezeigt, dass
gelegentlich Fälle mit hohem Streitwert und sehr grossem

Arbeitsaufwand des Gerichtes vorliegen, bei
denen die jetzt geltenden Höchstansätze zu niedrig sind.
Der Streitwert der einzelrichterlichen Fälle wurde bei
der Revision von 1971 verdoppelt. Deshalb rechtfertigt
sich die Anpassung der Gebühr.
Allgemein ist zu sagen, dass die Gerichtsgebühren
niemals die gesamten Kosten des Gerichtsapparates dek-
ken können. Die Beanspruchung des Gerichts sollte
dem Bürger erschwinglich sein. Aber die Justiz darf
nicht gratis arbeiten. Das würde zahlreiche Querulanten

auf den Plan rufen. Wer jedoch das Gericht
beansprucht, soll an die Kosten einen angemessenen Teil
beitragen.
Beim Versicherungsgericht bleibt der Grundsatz der
Unentgeltlichkeit wie bisher bestehen, weil ein grosser
Teil der dort Rechtsuchenden in bescheidenen
Verhältnissen lebt. Vorbehalten bleibt die Kostenauflage
im Falle leichtsinniger oder mutwilliger Prozessführung.
Diese Möglichkeit wird von der Praxis zurückhaltend
angewendet.
Beim Verwaltungsgericht bleiben die Minimalgebühren
gleich hoch wie bisher, mit Ausnahme der extrem niedrigen

Minimalansätze von nur fünf Franken bei der
Erbschafts- und Schenkungssteuer und bei
Bodenverbesserungsstreitigkeiten. Hingegen sind die Maximalansätze

verdoppelt worden. Der Regierungsrat ist mit seiner
Eingabe einem Antrag des Verwaltungsgerichts vom
15. Dezember 1975 gefolgt. Das Verwaltungsgericht hat
schliesslich aufgrund seiner eigenen praktischen
Erfahrung einen Antrag gestellt.
Die Kommission hat dem Entwurf mit einer einzigen
materiellen Abänderung bei Artikel 6 Buchstabe g und
mit einer redaktionellen Klarstellung in Artikel 6 Buchstabe

k einstimmig zugestimmt und empfiehlt Ihnen,
auf das Dekret einzutreten.

Brand. Die sozialdemokratische Fraktion empfiehlt
zuzustimmen. Die Revision bringt die Angleichung an die

Revision des Dekretes über Zivil- und Strafprozesssachen,

das wir hier letztes Jahr verabschiedet haben.
Wir erachten die lineare Erhöhung der Gebühren als
angemessen. Die Maximalansätze werden im Dekret
nicht nur erwähnt, sondern effektiv angewendet werden.

Rindiisbacher. Auch die SVP-Fraktion empfiehlt
Zustimmung. Die Justiz muss nicht selbsttragend sein.
Der Rechtsuchende muss unabhängig von Kostenangst
sein Recht auch dann suchen können, wenn er
vielleicht nachher den Prozess verliert. Der Arbeitsaufwand

des Gerichtes darf für die Höhe der Gebühr nicht
entscheidend sein. Der Artikel 2 entspricht dem
Gebührendekret im Strafverfahren und im Zivilprozessverfahren.

Die Gebühr wird insbesondere nach der wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit des Gebührenpflichtigen
angesetzt.

Hess. Im Namen der FDP-Fraktion beantrage ich
Eintreten. Es wird abgewogen zwischen gerechter Gebühr
und Verhinderung des Querulantentums. Das brauchen
wir nicht neu zu beraten.

Jaberg, Justizdirektor, Berichterstatter des Regierungsrates.

Das ist das letzte Gebührendekret, das unsere
Direktion an die neuen Gegebenheiten anpassen muss.
Was hier schon beschlossen worden ist, wurde
berücksichtigt. Ober die Höhe der Gebühren besteht in der
Kommission Einigkeit. Wir haben die Vorschläge des
Verwaltungsgerichts übernommen. Es wird in jedem
Fall den persönlichen und sonstigen Verhältnissen der
Parteien bei der Ansetzung der Gebühr Rechnung
getragen.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.

Detailberatung

Art. 1 - 5

Angenommen.

Art. 6

Rollier (Bern), Präsident der Kommission. Bei Buchstabe

g wurde der Maximalansatz, den die Regierung
beantragt hat, auf 30 Franken herabgesetzt. Das wurde
allerdings mit nur 7:6 Stimmen beschlossen. Die
finanzielle Tragweite ist gering. - Bei Buchstabe k wurde

dem Antrag der Regierung beigefügt «abgelehnte»
Gesuche um unentgeltliche Prozessführung usw. Früher

hiess es lediglich «Gesuche um unentgeltliche
Prozessführung ...». Von Anfang an bestand die Meinung,
dass nur bei der Ablehnung eines Gesuches Kosten
auferlegt werden sollen; im Falle der Annahme ist die
Unentgeltlichkeit der Prozessführung selbstverständlich.

Ein Gesuch um unentgeltliche Prozessführung
kann nur abgelehnt werden, wenn Einkommen und
Vermögen die Norm für Unentgeltlichkeit überschreiten,

oder wenn ein Prozess zum vornherein aussichtslos
erscheint. Um das zu verdeutlichen, haben wir das

Wort «abgelehnte» beigefügt. Die Regierung hat
zugestimmt.

Angenommen.

Art. 7-10
Angenommen.
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Titel und Ingress

Angenommen.

Schlussabstimmung

Für Annahme des Dekretentwurfes 125 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Staatsverwaltungsbericht der Justizdirektion

Gsell, rapporteur de la commission d'économie publique.

L'intéressant rapport sur la gestion de la Direction

de justice contient plusieurs éléments dignes d'être

relevés. C'est ainsi que nous constatons que la
situation économique actuelle a également des
répercussions sur certaines affaires de la Direction de
justice. En effet, les spéculations ont pratiquement
disparu, provoquant une forte diminution des recettes
provenant des droits de mutation. Le nombre des
poursuites et des faillites a sensiblement augmenté. En ville
de Berne, par exemple, l'office des poursuites a délivré

en 1975 6736 actes de défaut de biens, soit 60 %
de plus qu'en 1974. La récession a également influencé
l'activité des fondations de prévoyance en faveur du
personnel et a provoqué un surcroît de travail pour
l'autorité supérieure de surveillance.
Le nombre des plaintes traitées par la Direction de la
justice continue d'être important. Pour 1975, on en
compte 324, dont 200 sont des plaintes contre des
décisions des différentes directions, du Conseil-exécutif
et des préfets; 64 concernent le registre foncier, ce
qui paraît élevé.
Dans le cadre de la juridiction pénale des mineurs, la
Direction de justice regrette vivement l'absence d'un
foyer de passage fermé permettant de recevoir des
adolescents en cas d'urgence. Une solution devrait
être apportée à ce problème dans les plus brefs
délais.

Enfin, nous nous devons de relever combien les affaires

jurassiennes chargent la Direction de justice.
L'étude de volumineux dossiers et les nombreux contacts
avec toutes les parties et instances intéressées
accaparent énormément le directeur de la justice et ses
proches collaborateurs.
Nous nous plaisons à souligner l'excellent esprit qui
règne à la Direction de justice. Nous y avons rencontré

une équipe de responsables soucieux de remplir
avec un sérieux exemplaire les multiples tâches qui
leur incombent.
La commission d'économie publique vous propose
d'approuver le rapport de gestion de la Direction de
justice, avec les remerciements à son directeur, M. le
conseiller d'Etat Jaberg, et à tous ses collaborateurs.

Jaberg, Justizdirektor, Berichterstatter des Regierungsrates.

Ich danke Herrn Grossrat Gsell für seine
Berichterstattung und sein positives Urteil über unsere
Arbeit bestens. Diese Arbeit war nur möglich dank
unserer guten Equipe. Jeder hat seinen Beitrag geleistet.
Ich werde den Dank gerne weiterleiten.

Genehmigt.

Verwaltungsbericht des Obergerichts

Hiigi, Präsident der Justizkommission. Wie üblich
begab sich eine Abordnung der Justizkommission - die
Kollegin Bretscher und Kollege Hänzi - im August ins

Obergericht. Sie haben dort festgestellt, dass es in
allen Kammern überlastet ist. Nach Aussage des
Präsidenten des Obergerichts, Herrn Hugi, belasten die
Straffälle aus den Krawallen im Jura das Obergericht
sehr stark. Der Obergerichtspräsident und auch der
Untersuchungsrichter müssen wöchentlich ein- bis
zweimal konferieren, um die Fälle ordnungsgemäss zu
untersuchen. Das Obergericht ist, was wir schon vor
drei Jahren feststellten, an der Grenze des Möglichen
angelangt. Schon bei der Schaffung einer weiteren
hauptamtlichen Stelle am Versicherungsgericht habe
ich angetönt, dass auch das Obergericht mit dem
Begehren kommen wird, ein bis zwei zusätzliche
Oberrichter zu erhalten. Der Gerichtspräsident wird das mit
dem Plenum dem Regierungsrat beantragen. Wir werden

die neuen Stellen bewilligen müssen. Gemäss
Dekret hätten wir die Möglichkeit, bis 24 Oberrichterstellen

zu bekleiden. Wir haben immer noch einen Spielraum

von drei Oberrichtern, indem wir jetzt 21 haben.
Wenn die Geschäftslast zurückgehen sollte, kann man
das bei Pensionierungen ausgleichen.
Wir erhielten einen sehr guten Eindruck. Die Oberrichter

der verschiedenen Kammern waren anwesend. Die
Justizkommission hat versprochen, die Schaffung von
ein bis zwei neuen Stellen zu befürworten. Sie dankt
dem gesamten Obergericht herzlich. Wir beantragen
Ihnen Genehmigung des Berichtes.

Aeberhard. Ich habe letztmals bei der Behandlung des
Verwaltungsberichtes des Obergerichts verlangt, dass
man die Nebenämter der Oberrichter im Staatsverwaltungsbericht

ausführe. Ich bin offenbar falsch verstanden

worden. Herr Hugi meinte, ich wollte wissen, was
die Herren nebenamtlich verdienen. Das ist nicht der
Fall. Mich interessiert nur, wo die Oberrichter
nebenamtlich mitwirken (Schiedsgerichtskommissionen,
Verbände usw.). Das erfährt man jetzt aus dem
Staatsverwaltungsbericht nicht. Es hiess, man habe hierüber
eine Liste mit Angabe des Einkommens erstellt. Ein
Kreisschreiben forderte die Richter auf, ihre Nebenämter

zu melden. Diese Liste ist beim Obergericht hinterlegt.

Man hat fast nicht Einsicht nehmen dürfen, wie
mir ein Mitglied der Justizkommission sagte. Es hiess,
das werde doch wohl kaum interessieren. Damit wurde
das ad acta gelegt. Es wäre mir daran gelegen,
klarzustellen, dass ich lediglich wissen will, wie stark die
Oberrichter durch Nebenbeschäftigungen belastet sind.
Das ist für uns wichtig, wenn es darum geht, eine neue
Oberrichterstelle zu schaffen. Vielleicht ergibt sich
dann, dass dieser oder jener Oberrichter sein Hauptamt

mehr in den Vordergrund stellen und die
nebenamtliche Tätigkeit zurückstellen sollte. Ich will nicht
verallgemeinern. Zugegeben, die nebenamtliche Tätigkeit

wurde abgebaut. Obergerichtspräsident Hugi
erklärte, die nebenamtliche Tätigkeit sei klein. Trotzdem
wäre auch hier die Transparenz am Platze. Die
Oberrichter sagen selber, sie hätten da nichts zu verbergen.

In der Erledigung der Geschäfte ist eine Beschleunigung

eingetreten, besonders beim Handelsgericht. Im
Argen liegen noch die Motivationen beim Beurteilen
der Schätzungskommissionen.
Bei der Kündigung von Arbeitsverhältnissen sieht das
OR vor, dass eine Abgangsentschädigung bezahlt werden

muss (Art. 339). Die Höhe der Entschädigung ist
im Gesetz nicht festgelegt. Der Appellationshof hat
einfach in einem Beschluss vom 20. Februar 1976 gesagt,
wenn nichts besonderes abgemacht sei, gelte als Be-
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messungshilfe die Tabelle der Rechtsschutzabteilung
des Schweizerischen Bau- und Holzarbeiterverbandes.

- Das scheint mir nicht richtig zu sein. Die Tabellen
mögen angemessen sein, aber es ist eine einseitige
Interessenwahrungstabelle dieses Arbeitnehmerverbandes.

Der Verband hat sicher nicht die Interessen der
Arbeitgeber vertreten, sondern seine eigenen. Es wäre
falsch, wenn das Obergericht tel quel eine Tabelle
der Arbeitnehmer übernähme und sagen würde, das
gelte im Normalfall als Gesetz. Ich hätte vom Präsidenten

eines Appellationshofes erwartet, dass er eigene
Tabellen erarbeitet.

Gyger. Auf Seite 18 und 19 sehen wir, dass viele
Geschäfte seit Jahren hängig sind. Der Apellationshof hat
ein Geschäft aus dem Jahre 1966 hängig, zwei aus
dem Jahr 1967, eines aus dem Jahr 1969. Das Handelsgericht

hat aus dem Jahre 1965 drei Geschäfte hängig,
von 1967 und 1968 je eines. Solche Rückstände sind
dem Ansehen des Gerichts nicht förderlich.
Mich interessiert der besondere Fall der Schadenersatzklage

des Wasserverbundes Seeland gegen die
Zuckerfabrik Aarberg. Ich habe im November 1974
deswegen interpelliert. Damals erwiderte man, man wolle
versuchen, eine Beschleunigung zu erreichen. Die
Grundwasserverschmutzung durch die Fabrik in
Aarberg hat die Wasserfassung in Worben unbrauchbar
gemacht. Die Gemeinden Biel, Lyss und der Seeländische

Wasserverbund haben neue Grundwasserfassungen
im Betrag von zirka 14 Millionen Franken erstellen

müssen. Schon im Jahre 1965 haben die Geschädigten
gegen die Fabrik in Aarberg geklagt. Bis heute haben
sich vier Untersuchungsrichter damit beschäftigt. Es
ist offenbar ein heisses Eisen; daher möchte man
vielleicht die Sache im Sand verlaufen lassen. Die
Gerichtskosten betragen schon etwa 100 000 Franken. -
Wir haben die Gewaltentrennung. Trotzdem erlaube ich
mir zu sagen, dass ein Entscheid überfällig ist. Ich
ersuche den Justizdirektor in seiner Eigenschaft als
Verwaltungsratspräsident der Fabrik in Aarberg, dieser
leidigen Angelegenheit besondere Beachtung zu schenken.

Oder muss man durch eine Motion einen
ausserordentlichen Untersuchungsrichter verlangen, damit
die Sache speditiver an die Hand genommen wird?

Hügi, Präsident der Justizkommission. Frau Bretscher,
Herr Hänzi und der Sprechende waren beim
Obergerichtspräsidenten. Die Liste über die Nebenbeschäftigungen

lag vor, und sie wurde von Herrn Hugi
kommentiert. Ich wollte sie nicht selber einsehen oder in
die Justizkommission mitnehmen, weil ich der Meinung
bin, wenn man schon vom Obergericht eine solche
Liste erhält, sollte man sie auch vom Versicherungsgericht,

vom Handelsgericht und von der Rekurskommission

haben. Die Justizkommission hat in der letzten
Sitzung darüber nicht mehr gesprochen. Das ist für die
Novembersession vorgesehen. Es wird um die Frage
gehen, ob nur die Justizkommission diese Liste einsehen

oder ob sie publiziert werden soll. Ich wäre gegen
die Veröffentlichung im Verwaltungsbericht. Die
Justizkommission könnte das aber einsehen und bestätigen,
dass die Nebenbeschäftigungen im Rahmen geblieben
sind.

Jaberg, Justizdirektor, Berichterstatter des Regierungsrates.

Wegen der Gewaltentrennung kann die Regierung

nur weiterleiten, was hier gesagt wird. Ich nehme

an, das Obergericht werde die Verhandlungen betreffend

den Verwaltungsbericht im Tagblatt nachlesen.
Mit dem Ausbau des Obergerichtes waren wir
zurückhaltend; denn durch die Lostrennung des Nordjuras
werden sich neue Probleme ergeben. Wir haben mit
dem Obergericht vereinbart, dass es uns Vorschläge
unterbreiten wird. Offenbar ist es so weit.
Was Herr Aeberhard sagte, möge das Obergericht zur
Kenntnis nehmen. Die Schätzungskommissionen
betreffen nicht das Obergericht, sondern die Verwaltungsgerichte,

die zum Teil unserer Direktion unterstehen.
Ich werde mich erkundigen, wie es sich mit den
Rückständen verhält.
Ober die Praxis des Obergerichtes bei der Zusprechung

von Abgangsentschädigungen aus aufgelöstem
Arbeitsverhältnis habe ich mich infolge der Gewaltentrennung

nicht zu äussern. Die Kritik an der Rechtsprechung

des Obergerichtes durch den Grossen Rat ist
nicht üblich.
Herr Gyger beanstandet die alten hängigen Geschäfte.
Früher wurden diese Rückstände begründet. Meist
erfolgt die Zurückstellung im Einverständnis mit den
Parteien. Welches nun im Einzelfall der Grund der
jahrelangen Hängigkeit ist, weiss ich nicht.
Wenn schon von interessierter Seite über den Prozess
mit der Zuckerfabrik geredet wird, bekenne ich mich
als Präsident des Verwaltungsrates der Zuckerfabrik.
Aber auf den Gang des Prozesses habe ich keine
Einwirkung. Wir wären froh, wenn er zu Ende ginge, damit

njcht der Eindruck entsteht, wir würden helfen, das
Urteil hinauszuzögern. Meines Wissens liegen die Gründe

für die Verzögerung bei den Experten. - Grossrat
Gyger sagt, man habe durch die Abwasser das
Trinkwasser unbrauchbar gemacht. Das ist zum Teil umstritten,

ist auch Gegenstand der Expertise. Wir müssen in
unseren Äusserungen zurückhaltend sein, damit nicht
der Eindruck entsteht, wir wollten das Gericht
beeinflussen.

Genehmigt.

Verwaltungsbericht des Generalprokurators

Tanner, Berichterstatter der Justizkommission. Mit den
Kollegen Boss und Messerli habe ich mit dem
Generalprokurator verschiedene Probleme besprochen. Das
Hauptthema waren die Änderungen im Gesetz über das
Strafverfahren, das wir im Jahr 1973 beschlossen
haben. Sie traten auf das Berichtsjahr in Kraft. Die
Gerichtsbehörden haben offenbar den Neuerungen nur
mit Zurückhaltung zugestimmt. Nach einem Jahr Praxis
sagt der Generalprokurator, die Revision hätte nicht
die befürchteten Auswirkungen gehabt; im grossen und
ganzen hätte sie sich bewährt. Allerdings verursache
der Ausbau der Verteidigungsrechte mehr Arbeit und
für den Staat mehr Kosten. Die Verteidigungsrechte
würden vielfach missbräuchlich angewendet, brächten
da und dort Leerlauf; immerhin könne man darüber
noch kein endgültiges Urteil abgeben.
Wir haben die Halbgefangenschaft als Neuerung
eingeführt. Der Generalprokurator schreibt, sie werde
nicht von allen Statthaltern angewendet. Das verursache

Rechtsungleichheit. Die Justizkommission hat
erfahren, dass die Polizeidirektion seither mit den
Statthaltern hierüber eine Arbeitstagung durchgeführt hat
und Richtlinien ausarbeiten wird.



484 8. September 1976

Der Generalprokurator hat unsere Begnadigungspraxis
gelobt. Nach seiner Auffassung hätten wir eine gute,
einheitliche Linie.
Am letzten Montag hatten wir hier die Erweiterung des
Versicherungsgerichts beschlossen. Der Präsident der
Justizkommission hat die Notwendigkeit angetönt, das
Obergericht zu erweitern. Die Staatsanwaltschaft wird
ebenfalls in nächster Zeit eine personelle Erweiterung
verlangen. Das Begehren wurde noch nicht gestellt,
weil nächstes Jahr, bedingt durch Pensionierungen,
personelle Veränderungen eintreten werden. Dann
erwarte man in der Staatsanwaltschaft etwelche
Reorganisationen. Auch Hilfskräfte würden benötigt. Der
Generalprokurator schreibt noch heute alles von Hand.
Ich danke der Staatsanwaltschaft und dem
Generalprokurator namens der Justizkommission für ihre grosse

Arbeit. Ich bitte Sie, den Bericht zu genehmigen.

Genehmigt.

Verwaltungsbericht des Verwaltungs- und Versiche-
rungsgerichts und der Rekurskommission

Gasser, Berichterstatter der Justizkommission. Die
Kollegen Moser, Hof, Barben und Biétry haben die
Rekurskommission und das Verwaltungs- und
Versicherungsgericht besucht. Wir erhielten im Rahmen des

Amtsgeheimnisses Einsicht und Auskunft.
Im Verwaltungsgericht haben wir einen neuen,
dynamischen Präsidenten. Die Geschäfte sind à jour. Im

Geschäftsjahr 1975 wurde das Verwaltungsgericht
vermehrt zu grundsätzlichen Lösungen auf dem Gebiet
der Gebühren, des Beitragswesens und des Bau- und
Enteignungsrechts angerufen. Sodann ergaben sich
zusätzliche Geschäfte aus dem Baugesetz infolge Rück-

zonung bei der Ortsplanung.
Zur bessern Dokumentation wurde im Berichtsjahr
1975 eine Urteilskartothek erstellt.
Anders verhält es sich beim Versicherungsgericht. Ob-
schon 1975 687 Prozesse erledigt wurden, sind 459

Geschäfte auf das Jahr 1976 übertragen worden. Wir
dürfen nicht der Auffassung verfallen, bei diesem
Gericht werde nicht speditiv gearbeitet. Aber wenn die
Arbeitsspitzen im Diagramm zu hoch werden, nützt die
grösste Anstrengung nichts mehr; man gerät einfach in

Verzug. Ursachen sind die Rezession, und zudem ist
beim Versicherungsgericht die Rechtsprechung
kostenlos. Der Staat ist für die rationelle Erledigung seiner

Amtsgeschäfte verantwortlich. Das gilt vor allem
auch für die Justiz. Daher ist das Einstellen eines
weiteren hauptamtlichen Versicherungsrichters erforderlich.

In der Rekurskommission laufen die Geschäfte normal.
Die späte Eröffnung der Veranlagung 1973/74 hat für
1975 gewisse Arbeitsspitzen gebracht. Doch die
gefürchtete Rekursflut, die als Folge der neuen amtlichen
Bewertungen erwartet wurde, ist ausgeblieben.
Ich danke den Justizbehörden für ihr Bemühen um
Gerechtigkeit, zum Wohl unserer Gesellschaft.

Genehmigt.

Motion Boehlen - Ersatz der Geschworenengerichte

Wortlaut der Motion vom 3. Mai 1976

Gemäss Artikel 22 des Gesetzes über die Organisation
der Gerichtsbehörden sind jeweils für die fünf
Geschworenenbezirke unseres Kantons über 600 Ge¬

schworene zu wählen. Im konkreten Fall setzt sich das
Geschworenengericht gemäss Artikel 272 Absatz 1

Strafverfahren aus drei Mitgliedern der Kriminalkammer,

acht Geschworenen und einem Ersatzgeschworenen
zusammen. Im Jahre 1974 hatten die Geschworenengerichte

der fünf Bezirke insgesamt sechs (1973:
sechs) Geschäfte mit sechs (1973; sieben) Angeschuldigten

zu beurteilen. Es wurde somit nur ein minimaler
Prozentsatz aller Geschworenen tatsächlich und

meist einmalig benötigt. Gemäss Artikel 29 Strafverfahren
haben die Geschworenengerichte, unter Vorbehalt

von Artikel 198 und 208 Strafverfahren, die mit Zuchthaus

von mehr als fünf Jahren bedrohten Verbrechen
zu beurteilen. Es handelt sich demnach grundsätzlich
um die tatbestands- und verschuldensmässig schwierigsten

Straffälle, die zur ausgewogenen Beurteilung
ein ungewöhnliches Mass an kriminologischer und
psychologischer Kenntnis und Erfahrung verlangen.
Laienrichter, die nur ausnahmsweise zu solcher Beurteilung
zugezogen werden, sind überfordert und nicht in der
Lage, delikateste Straffälle tatbestandsmässig zu erfassen

und in rechtlicher sowie verschuldensmässiger
Hinsicht selbständig zu beurteilen.
Der Regierungsrat wird daher beauftragt, eine Revision
von Artikel 61 der Kantonsverfassung sowie der darauf
basierenden gesetzlichen Vorschriften (Gerichtsorganisation

und Strafverfahren) vorzubereiten, welche die
bisherigen Geschworenengerichte durch andere, sach-
und zeitgemässere Strafgerichte ersetzt.

(32 Mitunterzeichner)

Boehlen. Die Geschworenengerichte haben 1973/74 im

ganzen Kanton in den vier Bezirken sechs Fälle beurteilt.

Gemäss Verwaltungsbericht für 1975 waren auch
1975 sechs Fälle zu beurteilen, pro Bezirk also im Jahr
ein Fall.
Der Aufwand für diese wenigen Fälle scheint mir
unverhältnismässig hoch zu sein. Man bedenke, dass wir
etwa 660 Geschworene wählen. Das Geschworenengericht

umfasst drei Mitglieder der Kriminalkammer, acht
Geschworene und einen Ersatzmann für die Geschworenen,

insgesamt zwölf Personen. Je grösser ein
Gremium, um so mehr besteht die Gefahr, dass der
Einzelne seine Verantwortung zu wenig unmittelbar spürt,
sich zu sehr auf die andern verlässt. Das Gericht ist
zu gross.
Das Verfahren vor Geschworenengericht ist schwerfällig.

Der Gerichtspräsident muss aus den Geschworenen

des Bezirks 30 auslosen. Die Parteien können
Ablehnungsgründe geltend machen. Sodann können sie
weitere fünf Geschworene ohne Grundangabe ablehnen.

Dabei liegen nicht immer sachliche Gründe vor.
Ausschlaggebend sind oft Sympathie oder Antipathie
oder politische Rücksichten usw. Schliesslich wird
ausgelost, bis noch neun übrig bleiben. Schon durch dieses

Prozedere zieht sich das Verfahren in die Länge;
es erinnert an mittelalterliche Ritualien.
Die Geschworenen sind eindeutig überfordert. Sie
haben die Verbrechen zu beurteilen, die mit Zuchthaus
von mehr als fünf Jahren bedroht sind, also die
schwersten Verbrechen. Diese Fälle kommen aber nur
dann vor das Geschworenengericht, wenn der
Angeschuldigte nicht geständig ist. Wenn ein glaubwürdiges
Geständnis vorliegt, ist in der Regel die Kriminalkammer

allein zuständig. Das Geschworenengericht hat
sich also mit den umstrittenen Fällen bei schweren
Verbrechen zu befassen.
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In letzter Zeit hat der Fall Bürki Aufsehen erregt, in
welchem Anklage wegen Mordes vorlag. Das Urteil
lautete auf zwölf Jahre Zuchthaus. Im Fall Siedler wurden
wegen vorsätzlicher Tötung zehn Jahre Zuchthaus
gesprochen. Im Fall Frutig (1975) lag versuchter
Totschlag vor. Es wurde auf drei Jahre Gefängnis befunden.

- Das Geschworenengericht hat auch schwere
bestrittene Fälle von Unzucht mit Kindern zu beurteilen.
Eben jetzt ist ein solcher Fall vor dem Geschworenengericht

des Mittellandes hängig.
Oft ist die Einvernahme von Kindern vor Geschworenengericht

psychisch sehr schädlich. Häufig sind die
Angeklagten schwer abnorme Personen.
Der Artikel 293 des Strafverfahrens verlangt von den
Geschworenen, dass sie die Tat rechtlich qualifizieren,

über Strafgründe oder Strafausschliessungsgrün-
de, über straferhöhende oder strafmildernde Umstände
entscheiden. Im allgemeinen handelt es sich um rechtlich

heikle Fragen, besonders wenn abnorme Täter zu
beurteilen sind. Laienrichter, die da ganz selten
mitwirken, sind oft objektiv überfordert, wenn sie solche
Fragen beurteilen müssen. Die Geschworenen dürfen
die Akten nicht einsehen, müssen gestützt auf den
unmittelbaren Eindruck urteilen. Das ist besonders dann,
wenn abnorme Persönlichkeiten zu beurteilen sind,
äusserst gefährlich, weil man sich sehr täuschen kann.

Die Geschworenen haben auch über die Strafart und
das Strafmass zu entscheiden. Die Schuldfrage und
die Strafmassfrage bieten schwierige Probleme, selbst
für Berufsrichter. Der gute Wille der Geschworenen
allein genügt nicht.
Aus diesen und weitern Gründen sind die Geschworenengerichte

auch schon andernorts kritisiert worden.
Der Kantonsrat Zürich hat am 11. Februar 1974 eine
Motion gutgeheissen, worin unter anderm verlangt wurde,

dass die Geschworenengerichte durch zeitgemäs-
sere Strafgerichte ersetzt werden. Eine Vorlage liegt
zurzeit vor dem Regierungsrat. Der Grosse Rat des
Kantons Aargau hat am 3. Oktober 1972 eine Motion
über die Abschaffung der Geschworenengerichte
gutgeheissen. Ein entsprechender Revisionsentwurf wurde

vom Grossen Rat in erster Lesung schon gutgeheissen.

- Professor Jean Graven, Präsident eines
Geschworenengerichts, plädiert in seiner Schrift «Le juri
face au droit penal moderne» ebenfalls für die
Abschaffung der Geschworenengerichte und bemerkt, sie
hätten zwar in den meisten Fällen keinen Schaden
gestiftet, weil sich die Geschworenen ans Urteil der
Berufsrichter halten. - Wenn dem so ist, ist das Laienelement

im Geschworenengericht eine leere Form. Das
befriedigt nicht.
Welche Gerichte anstelle der bisherigen Geschworenengerichte

zu treten hätten, lässt meine Motion offen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine
Expertenkommission wird eine Lösung suchen müssen, nachher

wird der Regierungsrat und der Grosse Rat
entscheiden.

Es wären zwei Lösungen denkbar. Ich bin nicht der
Meinung, das Laienelement sei auszuschalten, sondern
es ist anders einzusetzen. Die eine Lösung bestünde
in der Zuweisung aller Straffälle in erster Instanz an
das Amtsgericht, wie es der Kanton Aargau jetzt
vorsieht. Dann würde das Laienelement erhalten bleiben,
aber es wären Laien mit Erfahrung, weil sie in städtischen

Amtsbezirken laufend an der Beurteilung von
Straffällen teilzunehmen hätten. Auch in ländlichen
Bezirken würden sie mehr oder weniger regelmässig auf¬

geboten. Diese Richter hätten mit der Zeit Erfahrung in
der Beurteilung von Personen. Sodann wäre die
Appellationsmöglichkeit gegeben. Bis jetzt ist gegen das Urteil

eines Geschworenengerichts nur die Nichtigkeitsbeschwerde

ans Bundesgericht zulässig. Dieses kann
das Strafmass nicht überprüfen. In viel leichteren Fällen

gibt es zwei kantonale Instanzen mit vollem
Oberprüfungsrecht. - Die andere Lösung wäre die, die
Kriminalkammer bestehen zu lassen, aber statt der
Geschworenen erfahrene Amtsrichter zuzuziehen. Auch
bei dieser Lösung müsste eine zweite kantonale
Instanz mit vollem Überprüfungsrecht vorgesehen werden.

Die blosse Nichtigkeitsbeschwerde ans Bundesgericht

genügt nicht.
Ich verstehe nicht, wieso der Regierungsrat die Motion
ablehnt. Wenn dem Angeschuldigten Gerechtigkeit
widerfahren soll, muss er von erfahrenen Richtern beurteilt

werden. Ich bitte Sie, meiner Motion zuzustimmen.

Jaberg, Justizdirektor, Berichterstatter des Regierungsrates.

Sie haben gehört, dass die Regierung die Motion
ablehnt. Wie in andern Fällen muss man die Argumente

gegeneinander abwägen. Ich bestreite nicht, dass
einige der von Frau Boehlen angeführten Gründe
vertretbar sind.
Die Regierung hat folgende Überlegungen angestellt:
In den Jahren 1970 und 1971 haben wir den Artikel 61

der Staatsverfassung revidiert. Er beschlägt das
Geschworenengericht und seine Zuständigkeit. Es ging in
erster Linie darum, ob weiterhin obligatorisch alle
Delikte aus dem Pressewesen und ähnliche Delikte vor
das Geschworenengericht kommen müssen. Man hat
diese letzteren Prozesse dem Geschworenengericht
entzogen, so dass sie mit geringerem Aufwand erledigt

werden können. Bei dieser Gelegenheit wurde in
der Kommission und auch hier darüber gesprochen, ob
man die Geschworenengerichte überhaupt ersetzen
soll. Das Ergebnis lautete Nein. Man wünschte weiterhin

die Mitbeteiligung des Laienrichters, also des Volkes

bei der Beurteilung der schwersten Fälle, weil das
Volk sehr wahrscheinlich die Abschaffung der
Geschworenengerichte nicht gutheissen würde.
Wir haben dann das Strafverfahren revidiert. Eine aus-
serparlamentarische Kommission, der auch die Motio-
närin angehörte, hatte zahlreiche Sitzungen. Dort wurde

auch über die Beibehaltung des Geschworenengerichts

gesprochen, allerdings nur wenig, weil in Artikel
61 der Staatsverfassung der Wille zur Beibehaltung der
Geschworenengerichte zum Ausdruck kommt. In jener
Kommission hat Frau Boehlen, gemäss Protokoll, keinen

Vorstoss unternommen, um eine Änderung
herbeizuführen.

Das revidierte Strafverfahren wurde vom Grossen Rat
am 6. November 1973 in zweiter Lesung angenommen.
Er hat die Abschaffung der Geschworenengerichte
nicht erwogen. Die Änderung trat auf den I.Januar
1975 in Kraft. Schon jetzt wieder etwas Neues
aufzugreifen, scheint nach dem Vorausgegangenen nicht
angezeigt zu sein.
Wir wandten uns immerhin auch an den Anwaltsverband

und das Obergericht. Beide kamen zum Schluss,
die Motion sei abzulehnen; ebenfalls sei in der nächsten

Zukunft nichts zu ändern. Als Hauptgrund wurde
erwähnt, man solle Gesetz und Verfassung nicht allzu
häufig ändern, wenn es nicht unbedingt nötig ist, weil
sonst Rechtsunsicherheit entstehe. Die für die
Revisionsarbeiten eingesetzten Kommissionen hätten die
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Abschaffung des Geschworenengerichts keineswegs
als wünschbar bezeichnet. Seither habe sich an den
Verhältnissen nichts geändert. Eine neue Debatte hierüber

wäre im heutigen Zeitpunkt kaum sinnvoll. Das
relativ umständliche Wahlverfahren und der Umstand,
dass ein nur geringer Teil der Geschworenen je zur
Urteilsfindung aufgerufen wird, stelle kein Argument
gegen das Institut des Geschworenengerichts dar. In

den Kantonen, die kein Schwurgericht kennen, würden
sich die Kriminalgerichte, d. h. die Gerichte, welche die
schweren Kriminalfälle zu beurteilen haben, mehrheitlich

aus Laien zusammensetzen. Auch ein Blick über
die Kantonsgrenze lasse keinen dringenden Grund zur
Abschaffung des Geschworenengerichts erkennen. Das
Geschworenengericht vermittle jedem Rechtsunterworfenen

die Gewissheit, letztlich durch seinesgleichen,
nämlich durch Mitbürger beurteilt zu werden und nicht
unter die Räder einer möglicherweise als feindlich
empfundenen Justizmaschine zu geraten. Wie sehr die
Tätigkeit des Geschworenengerichts befriedige, gehe
daraus hervor, dass in den Jahren 1970 bis 1974

gegen die Erkenntnisse der bernischen Geschworenengerichte

in 17 Fällen Rechtsmittel eingelegt wurden,
wobei das Bundesgericht nur je eine Nichtigkeitsbeschwerde

und einen staatsrechtlichen Rekurs gutge-
heissen habe, und das beidemale nur in Nebenpunkten.

Diese Gründe veranlassen die Regierung, Ihnen zu
beantragen, die Motion abzulehnen.
Sie kennen aus der Presse den Fall Oriet. Das ist der
Strafgefangene, der seinerzeit wegen Tötung eines
Polizisten und Bedrohung weiterer Personen mit der Waffe

schuldig befunden und meines Wissens zu 15 Jahren

Zuchthaus verurteilt wurde. Beim Urlaub erklärte
er, er sei unschuldig und werde nicht mehr
zurückkommen. Er hat sich dann verbarrikadiert. Die Presse
hat sich stark für diesen Fall interessiert. Mit dieser
Angelegenheit hat sich das Obergericht befassen müssen.

Eines der Argumente, die wesentlich dazu
beigetragen haben, dass man nicht frontal gegen die Justiz
angerannt ist, war, dass die Kontrolle des Dossiers
durch die kritischen Journalisten ergab, dass nicht nur
Berufsrichter, sondern eben auch acht Mitbürger, zum
Teil aus der Ajoie, zum Teil aus dem Geschworenenbezirk

Jura, mitgewirkt haben. Es hat sich gezeigt,
dass gerade die Beteiligung von Mitbürgern, die nicht
laufend mit der Strafjustiz beschäftigt sind, in den
Augen der Bevölkerung eine zusätzliche Garantie dafür

zu sein scheint, dass die Urteile nicht von Richtern
gefällt werden, die in den Augen der Beschuldigten
vielleicht als etwas weltfremd empfunden werden. Wir
können davon ausgehen, dass Geschworene gewählt
werden, die ein gesundes Urteil haben. Für die
Beurteilung der Fragen, die Frau Boehlen aufzählte, wirken
die Juristen rechtsbelehrend, was Gewähr bietet, dass
gut geurteilt wird, soweit das von menschlichen
Gerichten möglich ist.

Haldemann. Namens der SVP-Fraktion bekämpfe ich
die Motion. Gesetze sollten nur geändert werden, wenn
dies eine erhebliche Verbesserung der geltenden
Ordnung zur Folge hat. Allzu häufige Gesetzesänderungen

verursachten Rechtsunsicherheit, unterhöhlen den
Rechtsstaat. Das fällt um so mehr ins Gewicht, als die
Änderung der Normen in bezug auf das Geschworenengericht

nicht nur Gesetzesänderungen, sondern
auch eine Revision der Kantonsverfassung erfordern
würde. Diese und das Strafverfahren wurden kürzlich

geändert. In den Kommissionen und im Grossen Rat
war man der Meinung, das Geschworenengericht sei
nicht abzuschaffen.
Das verhältnismässig umständliche Wahlverfahren und
die Tatsache, dass nur ein kleiner Teil der Gewählten
je zur Urteilsfindung gerufen wird, ist kein Argument
gegen das Geschworenengericht.
Von den neun Kantonen, die im Jahre 1925 noch das
Geschworenengericht hatten, hat nur der Thurgau es
abgeschafft. Das geschah, weil dort das Geschworenengericht

nur über die Schuld, nicht über das Strafmass

zu urteilen hatte. Die Kantone, welche kein
Geschworenengericht haben, haben sogenannte Kriminalgerichte,

die eine ähnliche Aufgabe haben wie unser
Geschworenengericht und ebenfalls mehrheitlich aus
Laien zusammengesetzt sind.
Auch die materielle Überprüfung der Argumente der
Motionärin zeigt, dass es nicht wünschbar ist, jetzt das
Geschworenengericht abzuschaffen. Es ist aus der
Volksversammlung entstanden, die früher die schweren
Fälle der Blutgerichtsbarkeit hat beurteilen müssen.
Die Frage der Modifikation des Geschworenengerichts
ist ein politisches Problem. Das Strafrecht ist ein
Rechtsgebiet, das für alle Rechtsgenossen von besonderer

Bedeutung ist. Den Grundgehalt muss deshalb
von allen Rechtsunterworfenen getragen sein. Daher ist
es folgerichtig, dass auch Vertreter aller Rechtsunterworfenen

in schwersten Kriminalfällen mitwirken und
für die Rechtsanwendung die Mitverantwortung tragen.

Das Institut des Geschworenengerichts hat auch eine
psychologische Seite. Es vermittelt jedem Rechtsunterworfenen

die Gewissheit, dass es die Mitbürger sind,
die ihn beurteilen, dass er nicht in die Räder einer
feindlichen Justizmaschinerie gerät. Die Abschaffung
der Geschworenengerichte oder auch nur die
Beschränkung der Zahl der Geschworenen hätte zur Folge,

dass die Justiz als weniger volksverbunden
empfunden würde. Gerade durch das als kompliziert
empfundene Auswahlverfahren erhält der Angeschuldigte
mindestens den psychologischen Eindruck, er werde
von Seinesgleichen beurteilt.
Aus diesen Gründen lehnen wir auch die Änderung
der Zahl der Geschworenen ab; denn damit würde das
Geschworenengericht zu sehr mit Amtsrichtern besetzt,
und der Angeschuldigte hätte eine weniger grosse
Auswahl.
Abzulehnen ist auch die Bildung einer Geschworenenbank

aus Fachleuten mit z. B. psychologischer oder
soziologischer Sonderausbildung. Das Strafverfahren bietet

dafür Gewähr, dass das Fachwissen der Experten
in Form von Expertisen zur Kenntnis genommen wird.

Zusammenfassend: Die Motion entspricht nicht einem
Bedürfnis. Kürzlich haben wir die Verfassung und das
Gesetz in der Beziehung revidiert. Durch die neuen
Veränderungen entstünde Rechtsunsicherheit.
Wir würden dem Anliegen auch nicht in der Form des
Postulates zustimmen.

Rollier (Bern). Im Gegensatz zum Vorredner möchte
ich Ihnen persönlich beantragen, der Motion zuzustimmen.

Ich räume ein, dass man nicht zu oft Gesetz und
Verfassung ändern soll, weil sonst die Rechtssicherheit

gefährdet wird. Aber wenn die Motion angenommen

wird, werden nicht morgen die Geschworenengerichte

abgeschafft. Dazu braucht es ein paar Jahre.



8. September 1976 487

Wichtiger als das formelle Argument ist das materielle.
Ich habe vor etwa 30 Jahren mehrmals als
Kammerschreiber die Geschworenengerichtsverhandlungen
protokolliert und habe später als Staatsanwalt in
zahlreichen grösseren Fällen die Anklage vor Geschworenengericht

vertreten und als Generalprokurator die
Anträge für die Oberweisung ans Geschworenengericht
verfasst.
Ich möchte die Geschworenengerichte nicht
herabwürdigen. Aber das heutige Geschworenengericht

hat seine Mängel. Früher war es noch schlimmer.
Bis zur Revision des Strafverfahrens von 1928 hatten
wir im Kanton Bern das reine Schwurgericht, wo die
Geschworenen als Laien, ohne Mitwirkung von
Berufsrichtern, in geschlossener Sitzung über die Schuld
befanden. Die Kriminalkammer musste aufgrund des
Schuldspruches, mit der sie vielleicht gar nicht
einverstanden war, das Strafmass festsetzen. Mein Vater war
ein Vorkämpfer der Abschaffung des alten Schwurgerichtes

zugunsten des heutigen Geschworenengerichts.

Die schwierigeren Fragen, namentlich die Beurteilung
des Tatbestandes in rechtlicher Beziehung und die
heikleren Beweiswürdigungsfragen werden faktisch von
den drei Berufsrichtern entschieden. Es ist eine
Illusion zu glauben, dass Laien, die vielleicht in ihrem
Leben ein einzigesmal mitzuwirken haben, in der Lage
wären, am Antrag des Berufsrichters, der ja allein die
Akten genau kennt, herumzuflicken.
Das Volk weiss offenbar nicht so genau, wie das
Geschworenengericht arbeitet. Die acht Laienrichter
haben nämlich auf schwierige Fragen keinen entscheidenden

Einfluss, höchstens bei der Strafzumessung.
Ich bezweifle den guten Willen der Geschworenen
nicht. Es gab solche, die den Verhandlungen mit viel
Verständnis folgen konnten. Es gab aber auch solche,
die überfordert waren und sich dann einfach dem
Antrag der Juristen anschlössen.
Der grosse Apparat ist zum Teil ein Leerlauf. Die
Geschworenengerichte stammen aus dem angelsächsischen

Recht. Dort ging es darum, gegenüber dem
königlichen Beamtenrichter das Gericht der Volksrichter
durchzusetzen, die politisch die Gegenpartei vertraten.
Bei uns werden die Richter erster Instanz vom Volk
und diejenigen oberer Instanz vom Grossen Rat
gewählt. Der Gegensatz zwischen Volk und Beamten des
Königs existiert nicht. Damit ist der Grund weggefallen,
der für die Schaffung der Geschworenengerichte
ursprünglich massgebend war.
Der Beizug von Laien für die Rechtsprechung hat seinen

guten Sinn. Ich war ja während 26 Jahren in der
Justiz tätig. Auch die Richter laufen die Gefahr der
déformation professionnelle. Laien, die nicht Berufsrichter

sind, sollen in den Gerichten auch in Zukunft
mitwirken, wie es z. B. bei den Amtsgerichten der Fall
ist. Die Motionärin verlangt aber nicht, man solle keine
Laien mehr beiziehen, sondern nur, man solle die heutige

Form der Geschworenengerichte abschaffen. Von
den etwa 600 Geschworenen im Kanton kommen lange
nicht alle an die Reihe, an einem Urteil mitzuwirken.
Nicht alle sind so sorgfältig ausgewählt, wie es möglich

wäre, wenn deren Zahl wesentlich kleiner wäre.
Wenn man zum voraus weiss, dass die Wahrscheinlichkeit,

einmal zum Zuge zu kommen, sehr klein ist,
erfolgt die Auswahl nicht mit der gleichen Sorgfalt wie
bei der Wahl eines Gerichtspräsidenten, eines
Oberrichters oder eines Amtsrichters, der während vielen

Jahren regelmässig amten muss und sich damit,

obwohl er Laienrichter bleibt, eine gewisse Erfahrung
aneignet und dann schwierige Fälle viel besser
beurteilen kann als die heutigen Geschworenen.
Aus diesen Gründen bitte ich die Motionärin zu erklären,

dass sie nicht auf sofortige Verwirklichung der
Motion beharrt, sondern sich im Interesse einer
gewissen Konstanz damit abfinden würde, dass die
Revision erst im Verlauf der nächsten Jahre in Angriff
genommen würde. Materiell unterstütze ich die Motion.

Christen Hans-Rudolf. Ich darf hier als praktizierender
Anwalt reden, obschon die Anwälte unter sich in der
Sache nicht einig sind. Ich danke Frau Boehlen dafür,
dass sie das Problem so objektiv vorgetragen hat. Ich
gelange allerdings nicht zu den gleichen Folgerungen.
Herr Rollier stand in der Praxis den Anwälten gegenüber,

und das erklärt vielleicht die gegensätzlichen
Auffassungen.
Die Hauptkritik beschlägt die Überforderung der
Geschworenen, wenn die Tatbestände kompliziert sind.
Aber wir haben im Gericht drei erfahrene Richter, die
den Laienrichter entlasten. Das Laienelement muss die
menschliche Beziehung ins Gericht bringen; denn man
kritisiert manchmal, die Juristen lebten fern vom Volk.
Daher wäre es schade, wenn man das Volkselement im
Gericht wegwischen würde. Im Geschworenengericht
schwingt die Volksseele mit. Diese Prozesse sind von
öffentlichem Aufsehen begleitet. Es ist wertvoll, wenn
kein Gegensatz zwischen volksnahen Richtern und
volksfremden Richtern konstruiert wird. Das ist wichtiger

als der Einwand, gelegentlich sei ein Geschworener
überfordert. Gelegentlich sind nämlich auch

Amtsrichter überfordert. Das sage ich als Anwalt. Ich habe
schon, neben schlafenden Geschworenen, schlafende
Amtsrichter getroffen. Schuld war vielleicht die
Verhandlungswege des Präsidenten. Bei der Beurteilung
schwerer Fälle müssen Leute aus dem Volk mitwirken.
Diese sind vielleicht rechtlich, aber nicht menschlich
überfordert. Das erstere lässt sich korrigieren.
Etwas anderes ist die Rekrutierung der Geschworenen.
Das kann man verbessern ohne die Verfassung zu
ändern.

Ich bitte Frau Boehlen, die Frage nicht jetzt entscheiden

zu lassen. Wir werden bald einmal eine
Verfassungsrevision haben. Ich war Präsident der Kommission

betreffend den Kanton in den neuen Grenzen.
Dort wurde gefragt, ob man bei der Gelegenheit nicht
die Verfassung total revidieren sollte. Dem Antragsteller,

der nach moderner Verfassung rief, wurde gesagt,
die Totalrevision komme, wenn die Eidgenossenschaft
ihre Verfassung revidiert habe und wenn die Angelegenheit

Laufenthal erledigt sei, usw. Dann wird die
Frage des Geschworenengerichts im Rahmen der
gesamten kantonalen Gerichtsorganisation zu beraten
sein.
Ich bitte Frau Boehlen, den Vorstoss in ein Postulat
umzuwandeln.

Christen Otto Werner. Die Kontinuität in der Gesetzgebung

ist wichtig. Wir dürfen Verfassung und Gesetz
nicht allzu häufig ändern. Unbestreitbar ist eine sich
verstärkende Diskrepanz zwischen den Berufsrichtern
und dem Volksempfinden spürbar. Das reicht bis hinauf

zum Bundesgericht.
Die schüchternen Versuche der Kritik im Grossen Rat,
schüchtern wohl aus Respekt vor der Gewaltentrennung,

und die zurückhaltende Kommentierung durch
den Justizdirektor sind für den jetzigen Zustand symp-
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tomatisch. Wirksame Kritik ist dem Bürger fast nicht
möglich. Da bildet der Wahlzettel keine Alternative.
Ein Gegengewicht sind gemischte Gerichte, bestehend
aus Berufsrichtern und Laienrichtern. (Auf der einen
Seite das Amtsgericht, auf der andern Seite das
Geschworenengericht.)
Dass die Juristen gegensätzliche Auffassungen vertreten,

beweist, dass man nicht allein mit rechtlichen
Argumenten fechten kann. Es geht auch um menschliche
Gesichtspunkte. Das ermöglicht, zugunsten des
Volksempfindens zu entscheiden. Die weitere Entfremdung
von der Justiz wollen wir verhindern.
Zugegeben, das Geschworenengericht funktioniert
schwerfällig. Das lässt sich aber ändern, ohne die
Institution abzuschaffen.
Ich empfehle Ihnen, der Motion nicht zuzustimmen.
Auch ein Postulat würde ich nicht befürworten.

Guggenheim. Ich bin der Auffassung, man sollte das
Geschworenengericht aufheben und bitte daher, der
Motion zuzustimmen. Bei der Revision der
Strafprozessordnung habe ich gefragt, ob man nicht bei der
Gelegenheit die Institution überprüfen müsse. Man
verzichtete auf die Aufhebung, vor allem weil eine
Verfassungsänderung nötig wäre. Meine Fakultätskollegen
betonen die Bedeutung der Rechtsbeständigkeit.
Justizdirektor Jaberg hat anscheinend seine Zusage
vergessen, das Problem separat zu überprüfen. Daher be-
daure ich, seinerzeit nicht an meiner Auffassung
festgehalten zu haben. Man sollte nicht die Gesamtrevision
der Kantonsverfassung abwarten. Gewisse Fragen müssen

gelöst werden. Dazu gehört die Überprüfung des
Gerichtswesens, der Bürgergemeinden usw.
Wir haben Gerichte, zusammengesetzt aus Berufsrichtern

(Gerichtspräsident als Einzelrichter, Kammern des
Obergerichts) und wir haben gemischte Gerichte, die
sich aus Berufsrichtern und Laienrichtern zusammensetzen

(Amtsgericht, Handelsgericht, Geschworenengericht).

Die Geschworenengerichte setzen sich
überwiegend aus Laienrichtern zusammen, entspringen
dem alten Gedanken: Volkesstimme ist Gottesstimme.
Das lehnt sich an den Gedanken des mittelalterlichen
Gottesgerichtes an. Diese Gerichte beanspruchen für
sich, immer recht zu haben. Das ist bedauerlich. Daher
wäre der Weiterzug an ein anderes Gericht systemwidrig.

Wer eine Tafel Schokolade entwendet und dem Gericht
überwiesen wird, kann den Tatbestand von zwei
Gerichten überprüfen lassen. Wenn er aber Totschlag
begeht und Geld raubt, wird der Tatbestand nur von einer
einzigen Instanz überprüft. Das zeigt, wie absurd das
System des Geschworenengerichts geworden ist.
Die heutigen Geschworenengerichte sollten durch ein
anderes Gericht ersetzt werden. Ich teile die Auffassung

von Frau Boehlen und von Herrn Rollier, dass
man das Laienelement beibehalten sollte. Wir kennen
es, zusammen mit der Möglichkeit, die Urteile zu
überprüfen, im Amtsgericht und im Handelsgericht. Warum
nicht bezirksweise gemischte Gerichte schaffen, in
denen der Laienrichter ein ständiger Richter ist, wie beim
Amtsrichter und beim nebenamtlichen Handelsrichter?
Das zu verwirklichen ist offenbar auch die Auffassung
von Frau Boehlen. Das bedarf aber der Verfassungsänderung.

Daher muss man an der Motion festhalten,
auch wenn es nicht darum geht, das Laienelement zu
beseitigen, sondern die Ungerechtigkeiten zu beheben,
die das System der Geschworenengerichte mit sich
bringt. Ich bitte, der Motion zuzustimmen.

Gygax. Nachdem ich selber vor Geschworenengericht
gestanden habe, möchte ich die Motion Boehlen wärm-
stens unterstützen. Aus der Erfahrung bei meinem Handel

habe ich gemerkt, dass das Geschworenengericht
wirklich ein Laiengericht ist. Es waren zwei Frauen
dabei. Ich war das Opfer eines vorbedachten
Mordanschlages. Nun wollte die eine der Frauen als Laienrichterin

den lieben Peterli, den sie hinter meinem Rücken
gesehen hatte, freisprechen. Das war kein Gericht. Aus
den Ansichten der Laienrichter wurde ein Durchschnitt
gezogen und es wurden vier Jahre Gefängnis verhängt.
Als ich aus dem Gerichtssaal ging, erklärte ich meiner
Frau und meinem Anwalt, es sei eine Gemeinheit, dass
Peterli in die Kiste muss und nicht mit dem Vater und
seiner Geliebten heim kann. Wir hatten fünf Tage
auszuharren vor Geschworenengericht, während der
Gerichtspräsident gescheiter die Bremgartenmusik
dirigieren würde, statt meine Frau, die mich begleitet hat,
während den fünf Tagen bis zum Zerreissen der Nerven

zu bringen. Das ist das Geschworenengericht. Dass
Frau Boehlen den Mut aufgebracht hat, als Juristin diese

Motion vorzubringen, freut mich. Ich empfehle Ihnen,
das Geschworenengericht in den Himmel zu schreiben,
das ist der beste Weg. Das ist keine Mentalität eines
Gerichtsurteils, wenn im Jura der eine Warnschüsse
abgibt, der andere trifft mich mit einer Kugel in den
Leib, und beide werden zur genau gleichen Strafe
verurteilt. Es soll einer sagen, ob das nicht von Belang
sei. Wegen solchem haben wir die Mohrerei, weil die
Gerichtsbarkeit nichts mehr wert ist. Sie können bei
uns täglich über die Gasse wahrnehmen, wie wirksam
die Gerichtsbarkeit ist, die nicht durchgreift. Die Polizei

hat auch keine Lust, etwas zu tun. Dort liegt der
Fehler. Darum pflichte ich der Motion von Frau Boehlen

bei.

Haldemann. In dieser Diskussion wurde wenig vom
Angeschuldigten gesagt, für den die Geschworenengerichte

da sind. Bei diesen geht es um Zuchthausstrafe,
die viele Jahre dauern kann. Der Angeschuldigte kann
aus einer Liste wählen, wer über ihn urteilen darf. Wir
hörten, die Geschworenen seien überfordert und das
Verfahren sei schwerfällig. Das mag richtig sein. Man
muss sich in den Angeschuldigten hineindenken. Er
kann aus einer Liste Leute wählen, von denen er den
Eindruck hat, sie seien ihm wohlgesinnt. Im Zweifelsfalle

zugunsten des Angeschuldigten

Frau Boehlen. Kollege Haldemann sagte, man müsse
das Problem vom menschlichen Gesichtspunkt aus
beurteilen. Das ist auch mein Anliegen. Ich bezweifle,
dass die Angeschuldigten finden, das Schwurgericht
sei das ideale Gericht. Das wurde nicht bewiesen. Im

übrigen kann man ja nicht auswählen, sondern nur die
streichen, die einem nicht passen.
Es geht mir nicht darum, die Laienrichter auszuschalten,

sondern solche zu haben, die besser entscheiden
können als Geschworene, die vielleicht ein einzigesmal
zum Gericht gerufen werden. Demgegenüber haben die
Amtsrichter Erfahrung.
Man sagte, andere Gerichte hätten nicht genügend
Volksverbundenheit. Das trifft jedenfalls für die
Amtsrichter, die auch Laienrichter sind, nicht zu. Wir haben
im Saal eine Amtsrichterin. Sie ist vom Volk gewählt.
Sie verdient das Vertrauen ebenfalls.
Wenn wir Verfassung und Gesetz ändern, wird die
Rechtssicherheit nicht gefährdet; höchstens wäre die
Kontinuität gestört. Wichtiger als die Kontinuität ist die
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Lösung menschlicher Probleme. In der Juradebatte
wurde betont, man solle in der Demokratie frühere
Entscheide zu jeder Zeit in Frage stellen können. Wenn
ich im Jahr 1971 in jener Kommission keinen Antrag
stellte, hindert mich das nicht, aufgrund neuer
Erfahrungen jetzt in der Sache vorzutreten.
Ich danke allen, die meine Motion unterstützt haben,
besonders Herrn Dr. Christen. Ich bin nicht gewohnt,
von jener Seite Komplimente zu erhalten.
Mir ist klar, dass die Motion nicht sofort verwirklicht
werden kann. Aber man kann nicht warten, bis unsere
Staatsverfassung revidiert wird. Vielleicht wird man
dann sagen, das Problem der Geschworenengerichte
sei erst nach der Verfassungrevision zu behandeln.
Wenn es die Überweisung erleichtert, wäre ich mit der
Umwandlung in ein Postulat einverstanden.

Jaberg, Justizdirektor Berichterstatter des Regierungsrates.

Ich bitte den Rat nochmals, die Motion abzulehnen

und auch kein Postulat zu überweisen. Die
Diskussion, auf die Grossrat Guggenheim seinerzeit
verzichtet hat, hat nun stattgefunden. Der Rat kann jetzt
entscheiden, ob er grundsätzlich das
Geschworenengericht abschaffen wolle, indem er den verbindlichen

Auftrag erteilt, eine Vorlage auszuarbeiten, die,
nach dem Wortlaut der Motion, die Revision von
Artikel 61 der Kantonsverfassung und der darauf
basierenden gesetzlichen Vorschriften (Gerichtsorganisation,

Strafverfahren) so vorbereitet, dass die bisherigen

Geschworenengerichte durch andere fach- und
zeitgemässe Strafgerichte ersetzt werden.
Ich würde den Sinn der Überweisung eines Postulates
nicht recht einsehen. Es gilt zu entscheiden, ob man
das Geschworenengericht beibehalten will oder nicht.
Ich könnte nicht einmal genau sagen, bei welcher
Zusammensetzung man nicht mehr von Geschworenengericht

reden kann, weil das Laienelement eine
weniger grosse Rolle spielt. Ist das Kriterium die Mehrheit

der Laienrichter? Ich sehe nicht recht, wie man
aufgrund eines Postulates das Geschäft weiter
behandeln soll. Man verlangt die Revision von Artikel
61 der Staatsverfassung, der lautet: «Für die Verwaltung

der Strafrechtspflege werden neben den übrigen
Gerichten Geschworenengerichte eingesetzt». Wäre
ein Amtsgericht mit einer geringeren Auswahl von
Laienrichtern noch ein Geschworenengericht oder
nicht? Das müsste man auch prüfen.
Ich kann auf meine Vergangenheit als Richter
hinweisen. Ich war während mindestens 20 Jahren in der
1. Instanz und in der Oberinstanz als Richter tätig, war
auch im Geschworenengericht beteiligt und hörte des
Volkes Stimme. Ich bin der Auffassung, das Volk wolle
sich das Recht nicht nehmen lassen, an der Beurteilung

der schweren Kriminalität teilzunehmen.
Wenn Sie die Regierung durch die Motion beauftragen,
den Artikel 61 zu ändern und die Geschworenengerichte

abzuschaffen, wird die Regierung das tun. Ich
bin überzeugt, dass das Volk nicht zustimmen wird.
Man leistet der Verbundenheit von Volk und
Gerichtsbehörden bei der Beurteilung der schwersten Fälle
einen schlechten Dienst, wenn man das Laienelement in
bedeutendem Teil herausnimmt oder so institutionalisiert,

wie es beim Amtsgericht der Fall ist. Es entgeht
einem nicht, dass auch die Amtsgerichte in den Augen
vieler Bürger fast Berufsgerichte sind, namentlich wo
sie häufig in Funktion treten. Man glaubt, diese Leute
wären nicht mehr unbedingt am Pulsschlag des Volkes

wie es bei den Geschworenen der Fall ist.
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Ich habe in der ersten Stellungnahme zu diesen Fragen

nicht sehr ausführlich Stellung genommen, weil
hier und auch in der Presse immer verlangt wird, man
solle mit dem Betrieb der Gesetzesmaschinerie zurückhaltend

sein. Vor einigen Jahren haben wir über den
Artikel 61 abgestimmt, worin das Geschworenengericht
beibehalten wurde. Im Jahr 1973 wurde das Strafverfahren

erneut revidiert. Jetzt die Gerichtsorganisation und
das Strafverfahren erneut abzuändern, ginge mirzu weit.
So gelangen wir nie in eine stabile Situation. Wohl gibt
es in der Politik keine endgültgen Lösungen; aber der
ständige Wechsel der Institutionen lässt sich nur bei
ganz wichtigen Gründen verantworten. Die Ausgangslage

hat seit der letzten Änderung von Verfassung
und Gesetz nicht geändert. Dieser Auffassung sind auch
das Obergericht und der Anwaltsverband.
Herr Rollier sagte, die Laiengeschworenen seien am
kürzeren Hebel als die Berufsrichter, weil sie die Akten

nicht hätten, sondern sich nur durch die mündliche
Verhandlung das Urteil bilden müssen. - Wenn das als
falsch empfunden wird, müssen wir nicht nur das
Verfahren vor Geschworenengericht, sondern auch
dasjenige vor Amtsgericht usw. ändern. Das Strafverfahren
wurde bewusst so geregelt, dass der Laienrichter nicht
durch das Papier, nicht durch die Akten des
Untersuchungsrichters beeinflusst werden soll, sondern dass
das Verfahren vor seinen Augen von A bis Z
durchgespielt wird, so dass er, gestützt auf die umfassende

Instruktion des Geschäftes, sich ein Urteil
bilden kann. Das verhält sich ganz genau gleich beim
Amtsgericht wie beim Geschworenengericht. Es war nie
davon die Rede, vermehrt das System des Aktenprozesses

einzuführen.
Wann die Staatsverfassung revidiert wird, weiss ich
nicht. Sicher wird es einige Jahre dauern, bis das auch
nur anhand genommen werden kann. Das wäre
allerdings kein Argument, jetzt auf eine Verfassungsänderung

zu verzichten. Wenn Sie die Motion überweisen,
muss schlussendlich das Volk entscheiden. Ich sehe
nicht ein, wieso eine Motion mit Subspensivbedingung
oder allenfalls ein Postulat überwiesen werden soll.
Es ist nicht üblich, Motionen oder Postulate auf weite
Sicht zu überweisen.

Frau Boehlen. Ich wandle meine Motion in ein Postulat
um.

Abstimmung

Für Annahme des Postulates 82 Stimmen

Dagegen 55 Stimmen

Interpellation Aeberhard - Enteignungsfall in der
Gemeinde Saanen

Wortlaut der Interpellation vom 6. Mai 1976

Gemäss Publikation in der Tagespresse vom 10. Juni
1975 hat das Verwaltungsgericht über einen Enteig-
nungs-Testfall betreffend materielle Enteignung einen
Entscheid von angeblich grundsätzlicher Bedeutung,
welcher die Gemeinde Saanen betraf, gefällt.
Mehrere ähnliche Fälle liegen bei den verschiedenen
Schätzungskommissionen und werden bei denselben
hinausgeschoben, weil diese erstinstanzlich urteilenden

Kommissionen die schriftliche Begründung des
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Entscheides des Verwaltungsgerichtes vom Juni 1975
abwarten. Die schriftlichen Urteilsmotive sollen angeblich

wegen mangelndem Gerichts- und Kanzleipersonal
nicht erhältlich sein.
Ist die Justizdirektion nicht auch der Meinung, dass
die erstinstanzlich urteilenden Schätzungskommissionen
Anspruch darauf haben, ein vom Verwaltungsgericht
gefälltes Urteil innert nützlicher Frist, das heisst innert
ca. 30 Tagen schriftlich begründet zugestellt zu erhalten.

Eine Verzögerung von bis heute rund elf Monaten

ist dem Ansehen der bernischen Verwaltungsjustiz
zweifellos nicht förderlich und für eine ordnungsgemässe

Abwicklung der Rechtsprechung nicht tragbar.
Wenn man bedenkt, dass nach dem letztinstanzlichen
kantonalen Entscheid des Verwaltungsgerichtes noch
eine Weiterziehung an das Bundesgericht möglich ist,
ergibt sich durch solche Verzögerungen in den schriftlichen

Motiven eine Prozessdauer von mehreren Jahren.

Ist der Herr Justizdirektor im Interesse eines
reibungslosen Funktionierens der bernischen Justiz nicht
auch der Auffassung, dass durch Einsatz von anderem
oder zusätzlichem Personal eine wirksame Beschleunigung

in der Erarbeitung der schriftlichen Motive
herbeigeführt werden sollte?

Antwort des Regierungsrates vom 9. Juni 1976

Der Interpellant weist darauf hin, dass gemäss
einer Pressemitteilung das Verwaltungsgericht in einem
Fall von grundsätzlicher Bedeutung, der die Gemeinde

Saanen betraf, am 10. Juni 1975 einen Entscheid
gefällt habe. Die schriftliche Urteilsbegründung sei
noch nicht erstellt. In verschiedenen Schätzungskommissionen

würde in ähnlichen Fällen die schriftliche
Begrüdung des erwähnten Entscheides des
Verwaltungsgerichtes abgewartet. Die Justizdirektion wird
angefragt, ob sie nicht der Meinung sei, dass die
Prozessparteien darauf Anspruch haben, einen vom
Verwaltungsgericht gefällten Entscheid innert nützlicher
Frist, das heisst innert etwa 30 Tagen, mit schriftlicher
Begründung zu erhalten. Grosse Verzögerungen seien
dem Ansehen der bernischen Verwaltungsjustiz nicht
förderlich. Schliesslich fragt der Interpellant, ob der
Justizdirektor im Interesse eines reibungslosen
Funktionierens der bernischen Justiz nicht auch der
Auffassung sei, dass durch Einsatz von anderem oder
zusätzlichem Personal eine wirksame Beschleunigung
in der Erarbeitung der schriftlichen Motive herbeigeführt

werden sollte.
Die Justizdirektion hat zu den aufgeworfenen Fragen
vorerst eine Stellungnahme des Präsidenten des
Verwaltungsgerichtes eingeholt. Die nachfolgenden
Ausführungen stützen sich im wesentlichen auf diese
Stellungnahme.

Die Interpellation betrifft das Urteil vom 9. Juni 1975 in
Sachen Lienhard/Einwohnergemeinde Saanen. Zu
entscheiden war die Frage, ob der Umstand, dass zwei
Parzellen nicht dem sogenannten provisorischen
Baugebiet zugewiesen wurden, eine materielle Enteignung
darstelle. Leider hat sich die Ausfertigung der
Urteilsbegründung in der Tat verzögert. Die Gründe dafür sind
recht vielschichtig.

1. Rechtsprechung zur materiellen Enteignung ist
wegen der sich konkretisierenden Planung gemäss Baugesetz

in Fluss geraten. Das Bundesgericht hatte bisher
jedoch noch nicht Gelegenheit, seine Praxis in
grundsätzlicher Weise zu überprüfen, weil die Gemeinden
nicht zur staatsrechtlichen Beschwerde legitimiert sind.

Umso schwieriger ist die Aufgabe der Verwaltungsgerichte,

die zur Behandlung stehenden wichtigen Streitfälle

angesichts einer teilweise revisionsbedürftigen
höchstrichterlichen Rechtsprechung einer verfassungskonformen

Beurteilung zuzuführen. Das bernische
Verwaltungsgericht hatte im vergangenen Jahr - neben
ein paar unpräjudiziellen Streitigkeiten - zwei Fälle
zu beurteilen, die Anlass dazu gaben, den Begriff der
materiellen Enteignung grundsätzlich zu diskutieren.
Es handelte sich um die Urteile in Sachen Ruckstuhl
und Mitbeteiligte/Stadt Bern (betreffend die Grünfläche

Eymatt) vom 28. April 1975 und in Sachen
Lienhard/Einwohnergemeinde Saanen. Im ersten Fall setzte
sich das Verwaltungsgericht eingehend mit der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung auseinander und
definierte die materielle Enteignung teilweise neu, wobei
es von einem besonderen Baulandbegriff ausging.
Angesichts der Bedeutung des Falles wurden die
Urteilsmotive nochmals in der Kammer diskutiert. Das
Urteil - es umfasst 59 Seiten - konnte den Parteien
Ende Januar 1976 zugestellt werden. Obwohl der Fall
Lienhard rechtlich nicht auf der gleichen Ebene lag,
schien es unter diesen Umständen angezeigt, die
Begründung des Urteils Eymatt abzuwarten. Die Parteien
wurden darüber informiert, dass sich die Eröffnung
des Urteils Lienhard verzögern werde.

2. Für die Beurteilung der deutschsprachigen Fälle
besteht das Verwaltungsgericht aus dem Präsidenten
sowie aus acht nebenamtlichen Richtern, wovon zwei
Laien. Die Prozessinstruktion obliegt dem Präsidenten,
der nach Durchführung des Schriftenwechsels den
oder die Referenten bestimmt, die Verhandlungen leitet

und endlich auch für die Urteilsmotive verantwortlich
ist. Dieses vom Gesetzgeber vorgesehene System

des Verwaltungsjustizverfahrens hat zur Folge, dass
die Tätigkeit der Urteilsredaktoren arbeitsintensiver ist,
als an einem Gericht, das aus Berufsrichtern besteht.

3. Im Jahre 1975 waren am Verwaltungs- und
Versicherungsgericht vier deutschsprachige Urteilsredaktoren

tätig, die - der bisherigen, langjährigen Praxis
entsprechend - im Wechsel an beiden Gerichten eingesetzt

wurden. Wie sich aus dem Geschäftsbericht für
1975 ergibt, nahm die Geschäftslast am Versicherungsgericht

in ganz aussergewöhnlichem Umfang zu (302
Mehreingänge gegenüber dem Vorjahr). Damit ergab
sich zwangsläufig eine Überbelastung der Richter und
Urteilsredaktoren, die sich - was die Urteilsredaktoren

anbelangt - für das Verwaltungsgericht umso
unerfreulicher auswirkte, als die Urteile des Versicherungsgerichtes

mit Rücksicht auf ihren Gegenstand
(Versicherungsleistungen, Renten usw.) in der Regel besonders

rasch begründet werden sollten. So war es denn
auch nicht verwunderlich, dass die Redaktion der
Urteile des Verwaltungsgerichts, insbesondere vom Sommer

1975 an, ins Stocken geriet. Vom Dezember 1975
bis und mit April 1976 konnten die vier Urteilsredaktoren

überhaupt nicht mehr am Verwaltungsgericht
eingesetzt werden. Der Präsident des Verwaltungsgerichtes

stand daher vor dem Dilemma, entweder
Rückstände in Kauf zu nehmen, oder selber als Urteilsredaktor

tätig zu werden und damit die Instruktion der
laufenden Geschäfte zu gefährden.
Da sich zeigte, dass die Geschäftslast des Verwaltungsgerichtes

mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht abnehmen

wird, gelangte das Verwaltungs- und
Versicherungsgericht unverzüglich an den Regierungsrat mit
dem Begehren, zusätzliche Stellen zu schaffen. Diesem
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Antrag wurde entsprochen, unter anderem mit Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 534 vom 25. Februar 1976, womit

eine zusätzliche Kammerschreiberstelle bewilligt
wurde. Diese wurde sofort ausgeschrieben und konnte
besetzt werden. Gleichzeitig kamen die am Verwal-
tungs- und Versicherungsgericht tätigen vollamtlichen
Richter überein, die Urteilsredaktoren fest dem einen
oder anderen Gericht zuzuteilen, um deren Arbeitskraft
besser zu nutzen. Die vier bisherigen Urteilsredaktoren
wurden dem Versicherungsgericht zugewiesen. Der
Inhaber der neuen Kammerschreiberstelle ist seit 3. Mai
1976 am Verwaltungsgericht tätig.

4. Selbstverständlich konnte mit der Bearbeitung der
Rückstände aus dem Jahre 1975 sowie aus dem Frühjahr

1976 nicht bis zum Amtsantritt des neuen
Kammerschreibers zugewartet werden. Soweit dafür nicht
Fürsprecherkandidaten eingesetzt werden konnten,
übernahm es der Präsident des Verwaltungsgerichtes deshalb

selber, in den dringendsten Fällen die Urteilsmotive

zu redigieren, so auch in den beiden erwähnten
Enteignungsfällen, und für zahlreiche Fälle des laufenden

Jahres ein Referat in Urteilsform zu erstatten.
Ferner wurden verschiedene Fälle auf dem Zirkulationsweg

erledigt, damit im Rahmen des Vertretbaren auf
Kammersitzungen verzichtet werden konnte.
Bis Mitte Juni 1976 konnten sämtliche Urteile aus dem
letzten Jahr eröffnet werden. Nach dem Gesagten
kann nicht von einer ungebührlichen Verzögerung die
Rede sein, wenn man bedenkt, dass das Verwaltungsgericht

im Jahre 1975 141 Geschäfte (gegenüber 104
im Vorjahr) beurteilt hat. Hätten nicht alle Beteiligten
grössten Einsatz an den Tag gelegt, wären weit grössere

Rückstände entstanden.

5. Das Verwaltungsgericht ist selbstverständlich
bestrebt, so speditiv wie nur möglich zu arbeiten. Nach
der Organisation, wie sie der Gesetzgeber vorgesehen
hat, sind ihm dabei jedoch Grenzen gesetzt. Eine
Verpflichtung, den Parteien innert 30 Tagen nach dem
Urteilstermin den begründeten Entscheid zuzustellen,
wie dies der Interpellant fordern will, ist nicht möglich.
Wenn der Präsident des Verwaltungsgerichtes im
konkreten Fall selber urteilsmässig referiert oder
einzelrichterlich entscheidet, erhalten die Parteien das
begründete Urteil in der Regel bereits nach wenigen
Tagen. Wird das Referat jedoch von mehreren Richtern
gehalten und liegen komplizierte Rechtsfragen im
Streit, was für die vor Verwaltungsgericht hängigen
Fälle meistens der Fall ist, so braucht die Urteilsredaktion

Zeit. In der Regel wird sie indessen nicht mehr
als drei Monate beanspruchen.
Es fällt auf, dass der Zeitbedarf für die Redaktion der
Urteilsmotive bisher nie Anlass zu Diskussionen gegeben

hat. Dies ist darauf zurückzuführen, dass den
Parteien unter dem Präsidium des früheren
Verwaltungsgerichtspräsidenten nur selten und nur auf besonderen
Wunsch das Datum der Urteilsberatung mitgeteilt wurde

und dass den Verhandlungen kein Journalist
beiwohnte. Im Regelfall erhielten die Parteien somit erst
mit der Zustellung des begründeten Urteils Kenntnis
vom Ausgang des Verfahrens. Die Verhandlungen vor
dem Verwaltungsgericht sind öffentlich. Gegenstand
der Rechtsprechung bilden Fragen, deren Beantwortung

die Öffentlichkeit zunehmend interessiert. Der
jetzige Verwaltungsgerichtspräsident hat sich daher
entschlossen, einen juristisch gebildeten Journalisten
zu akkreditieren und den Parteien unaufgefordert den
Urteilstermin bekanntzugeben. Die Parteien erhalten

nunmehr auch sofort nach der Sitzung eine schriftliche
Mitteilung mit dem Urteilsdispositiv, wenn sie der
Verhandlung nicht beigewohnt haben. An der letzten
Plenarsitzung im Dezember 1975 wurden die nebenamtlichen

Richter angehalten, schriftliche Referate zu
erstatten. Sie haben sich spontan dazu bereit erklärt.
Die Resultate waren derart, dass darauf verzichtet
werden konnte, für jeden Fall zwei Referenten zu
bestimmen. Damit kann auch die Arbeitskraft der
nebenamtlichen Richter ökonomischer eingesetzt werden.
Die schriftlichen Referate erleichtern ferner die Arbeit
des Kammerschreibers. Mit diesen Massnahmen ist
wohl alles vorgekehrt worden, um angesichts der vom
Gesetzgeber gewollten Organisation der Verwaltungsrechtspflege

eine möglichst speditive Rechtsprechung
zu gewährleisten. Personelle Änderungen, wie sie der
Interpellant offenbar ins Auge fasst, sind nach dem
Gesagten entweder nicht nötig oder bereits erfolgt, zumal
mit der Bewilligung einer neuen Stelle, erfolgt im
Juni 1975, nunmehr auch die Verwaltungsgerichtskanzlei

ausreichend dotiert ist.

Aeberhard. Ich bin von der Antwort befriedigt.

Verwaltungsbericht der Gemeindedirektion

Casetti. Kollege Raymond Gsell und der Sprechende
hatten Gelegenheit, nach dem Besuch der Justizdirektion

auch mit dem Gemeindedirektor und seinen engsten

Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen.
Hauptthema unserer Unterredung bildete - wie auch
im Schosse der Staatswirtschaftskommission - das Thema

der Regionalisierung. Das Problem hat diesen Rat
schon seit Jahren und mit wechselnder Intensität
beschäftigt. Die «Region» war meiner Ansicht nach Ende
der sechziger Jahre/anfangs der siebziger Jahre en
vogue, und es gab verschiedene Parteien, die ihre
kantonalen Wahlen 1970 unter den Slogan gestellt hatten:
«Für die Zukunft des Kantons - gesunde Regionen».
Die Frage der Regionalisierung war eines der
Hauptthemen bei der Beratung des neuen Gemeindegesetzes.
Es wurde im weiteren Verfolg der Beratungen wiederum

fallengelassen, aber als tragende Idee ins Jura-
Statut integriert. Sie kennen das Schicksal des Jura-
Statuts und das weitere Schicksal der Idee der Regionen.

Sie werden sich fragen, warum dieses Problem im
Rapport über den Verwaltungsbericht der Gemeindedirektion

wiederum aufgegriffen wird. Im Bericht der
Gemeindedirektion steht: «Zu den grundlegenden
Arbeiten, für welche die Direktion neben der täglichen
Auskunfterteilung Zeit finden muss, gehört die
Weiterverfolgung des Regionalisierungsgedankens, die
Prüfung der möglichen Neuverteilung der Aufgaben auf
kantonale Amtsstellen, Regionen und Gemeinden». Die
Delegation der Staatswirtschaftskommission fragte auf
der Gemeindedirektion, mit welcher Verve und mit
welchem Brio der Regionalisierungsgedanken denn in Tat
und Wahrheit als grundlegende Arbeit weiterverfolgt
werde. Ich darf Ihnen gestehen, dass die Antwort des
Gemeindedirektors von Enthusiasmus wenig verspüren
liess. Immerhin ist dieses Problem bedeutend genug,
dass der Gemeindedirektor auch im Plenum auf dieses
zentrale Thema eingehen dürfte.
Es besteht eine staatspolitische Komponente in der
Richtung, dass wir heute zwei Regionen haben, nicht
mehr den Gesamtjura, aber Teile des Juras, für die nun
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in irgend einer Form der Gedanke der Region verwirklicht

werden muss. Wir haben das Laufenthal und die
ART (Association de responsable politique du Jura-
Sud). Wirtschaftspolitisch liegt etwas dahinter, und
zwar im Blick auf das Investitionshilfegesetz, das der
Bund verabschiedet hat, und wofür der Bund ein
Einführungsgesetz hat, das den Kanton zur Regionenbildung

verpflichtet, unter wirtschaftspolitischen
Rücksichten, allerdings beschränkt auf das Berggebiet. Im

Zusammenhang mit der Raumplanung wurde der
Gedanke ebenfalls aufgenommen, obwohl das Paket
Raumplanung zurückgestellt wurde. Die Richtlinien über
die Regierungstätigkeit 1975/78 enthalten die
bemerkenswerte Aussage: «Die Zusammenschlüsse der
Gemeinden zu Planungs- bzw. Bergregionen sollen das
ganze Kantonsgebiet umfassen. Die regionalen
Organisationen sollen als Voraussetzung für die Neuverteilung

der Aufgaben zwischen Gemeinden, Regionen
und Kanton gestärkt werden. Zu diesem Zwecke ist
die Überführung der Planungs- und Bergregionen in
öffentlich-rechtliche Körperschaften im Rahmen eines
organisch ablaufenden Entwicklungsprozesses anzustreben».

Es wäre hier nun die Frage aufzuwerfen: Welche
Zielvorstellungen verfolgt die Regierung in bezug auf die
Regionenbildung? Wie sieht sie den organischen Ent-
wicklungsprozess der Überführung der Planungs- und
Bergregionen in öffentlich-rechtliche Körperschaften?
Welche rechtliche und organisatorische Gestalt sollen
diese Organisationen erhalten?
Mit dem Dank für die Beantwortung dieser Fragen
beantrage ich die Genehmigung des Geschäftsberichtes.

Jaberg, Gemeindedirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Gestützt auf eine kurze Bemerkung im
Bericht und im Anschluss an Gespräche auf der
Gemeindedirektion wird die Frage der Regionen in den Mittelpunkt

der Behandlung des Verwaltungsberichtes der
Gemeindedirektion gestellt. Pendent ist eine Motion
Steinlin/Bhend, mit 34 Mitunterzeichnern, betreffend
Bildung von Regionen. Die Behandlung wurde infolge
der Umstellung in der Geschäftsabwicklung auf den
November verschoben. Ich frage mich daher, ob es
angezeigt sei, das komplexe Problem der Region heute
ausgiebig zu diskutieren.
Welche Zielvorstellungen hat die Regierung? Der
Regierung wurden etwa 15 parlamentarische Vorstösse
überwiesen, mit dem Auftrag, das Problem der Region
rechtlich zu lösen. In jedem Vorstoss kam eine andere
Vorstellung über die Regionen zum Ausdruck
(Mehrzweckverbände, Grossgemeinden, Landesteile, usw.).
Wir müssen abklären, ob man mit der Region
überhaupt eine einheitliche Einrichtung meint.
Im Bericht über die Bildung von Regionen und die
Ausgestaltung des Jurastatuts haben wir einen
Vorentwurf für ein Regionengesetz veröffentlicht, das
vorsah, dass sich die Gemeinden zu Regionen zusammen-
schliessen können, um gemeinsam eine Reihe von
Aufgaben zu erfüllen. Diese Regionen sollen sich organisieren

können, mit einem Parlament, einer Exekutive usw.
Aus Gründen, die heute nicht zu diskutieren sind, wollte

man das nicht mit dem Gemeindegesetz weiter
verfolgen. Im Zusammenhang mit der Juradebatte wurde
der Auftrag erteilt, die Bildung von Regionen im Kanton

Bern zur Stärkung der lokalen Autonomie, zur
Förderung der interkommunalen Koordination zu fördern,
und der Regierungsrat wurde mit der Weiterführung
der begonnenen Studien und der Erstattung eines Be¬

richtes beauftragt. - Die Situation hat sich gegenüber
damals insofern geändert, als die Stärkung der lokalen
Autonomie, jedenfalls im Blick auf den Jura, einen
andern Aspekt erhielt, nachdem die Volksabstimmung das
bekannte Ergebnis gezeitigt hat.
Wir haben heute die folgende Auffassung: Im Laufenthal

hat man durch ein Gesetz die Bezirkskommission
geschaffen, mit einer bestimmten Aufgabenumschreibung.

Es wird sich im Rahmen der Gespräche die Frage

stellen, ob man den Bezirk Laufenthal zu einer
Region im weitern Sinne zusammenschliessen will, das
heisst ob man dieses Mittel zur Lösung des Problems
Laufenthal brauchen könne. Wir sind im Studium
und im Gespräch. Man hat ein Musterreglement als
Diskussionsgrundlage geschaffen. Gestützt darauf
sowie auf weitere Berichte, die man vom Laufenthal
erwartet, werden wir sehen, ob die Region als eigene
Rechtspersönlichkeit zwischen Gemeinde und Kanton
geschaffen wird und wie sie allenfalls aussieht. Die
Arbeit am konkreten Fall wird uns zeigen, was sich
verwirklichen lässt.
Gleiche Bestrebungen laufen im Südjura für die
Berücksichtigung der dortigen Besonderheiten im Rahmen

des Kantons. Die ARP (Association des responsables

politiques du Jura Sud et de Bienne) hat einen
Statutenentwurf ausgearbeitet, durchbesprochen und an
einer Pressekonferenz veröffentlicht. Darin wird gesagt,
man wünsche vorläufig eine private Körperschaft, um
die Probleme zu lösen, die der Region zuzuweisen
wären. Das wird ein weiteres Experiment sein, um zu
schauen, ob und wie die Idee der Region verwirklicht
werden kann.
Herr Casetti hat von den Bergregionen und Planungsregionen

und deren Überführung in öffentlich-rechtliche
Körperschaften gesprochen. Wir haben, als die

Schaffung der Bergregionen zur Diskussion stand,
mit der Volkswirtschaftsdirektion Verbindung
aufgenommen, um zu erfahren, ob man die öffentlichrechtliche

Korporation, im Sinne eines besonders
gearteten Gemeindeverbandes, aufgrund des neuen
Gemeindegesetzes schaffen soll, oder ob man, wie
vorgesehen, den Weg der privaten Vereinigung beschreiten
soll. Man musste beim Bund rasch mit Vorschlägen
antreten. Man erachtete die Schaffung öffentlich-rechtlicher

Körperschaften als etwas, das sich nur auf lange
Frist verwirklichen liesse. Darum hat man die Lösung
über den Verein gesucht.
Die Planungsverbände wurden in der Rechtsform des
Vereins geschaffen. An gewissen Orten wurde abgeklärt,

ob man jetzt den Schritt vom privaten Planungsverband

zur öffentlich-rechtlichen Planungsvereinigung
tun soll. Bis heute hat kein einziger dieser Verbände
diesen Schritt getan.
Wir glauben nicht, dass es in erster Linie Sache der
Regierung sei, hier die Gemeinden - die kommen
hauptsächlich in Frage - in eine von ihnen nicht
akzeptierte Form zu drängen, sondern anhand der
dargelegten Beispiele geht es darum, das Geplante
durchzuexerzieren und zu schauen, ob die erreichten
Ziele dazu führen könnten, dass die vielerorts vorhandene

Opposition (die Furcht vor Aushöhlung der
Gemeindeautonomie usw.) verschwindet, was dazu führen

könnte, auf dem Sektor weitere Schritte zu
unternehmen.

Weitere Ausführungen scheinen mir nicht am Platz zu
sein. Wir werden in der November-Session, wenn wir
die Motion Steinlin/Bhend behandeln, weitere Erklärungen

abgeben. Vielleicht sind bis dahin in bezug auf das
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Laufenthal und den Südjura weitere Resultate erreicht,
die es uns erlauben, Sie eingehender zu orientieren.
Genehmigt.

Motion - Golowin Grundlagenbeschaffung für eine
Gemeindepolitik

Wortlaut der Motion vom 12. Februar 1976

Die «legislatorische Ohnmacht» scheint uns auf dem
Gebiet der Gemeindepolitik offensichtlich: Die Regio-
nalisierungsbestrebungen wurden im Vorverfahren des
Gemeindegesetzes aus der Vorlage ausgeklammert.
Die Regionalisierungsforderungen im Jurastatut blieben

unwirksam. Das Dekret über den Zusammenschluss
kleiner Gemeinden stiess auf den Widerstand aus allen
Parteien.
Es scheint uns aus diesem Grunde notwendig, den ganzen

Fragenkreis auf neuer Ebene anzugehen. Wichtig
wäre ein Bericht über die heutige Lage unserer
Gemeinden, die noch immer auf der ganzen Welt als Ur-
zellen einer echten Demokratie gelten - aber offenbar
in gewissen Beziehungen nicht mehr fähig sind, einige
zeitgemässe Aufgaben vollkommen zu lösen. Dieser
Bericht müsste nach unserer Auffassung aus drei Teilen

bestehen:

a) Die Probleme der Gemeinden aus der Sicht der
Gemeindepolitiker und der Parteien.

b) Wissenschaftliche Aussagen über die tatsächliche
Wirksamkeit (effektive Funktionsweise) der Gemeinden.

c) Schlussfolgerungen und Anträge des Regierungsrates

(ähnlich wie beim Jurabericht).
Folgende Fragenkreise müssten in dieser Arbeit, die die
Voraussetzung für eine schöpferische Auseinandersetzung

im Rat wäre, unter anderem behandelt werden:
Die Übereinstimmung gesellschaftlicher und politischer
Strukturen. Administrative Effizienz. Politisches Leben.
(Bestehen in den Gemeinden politische Infrastrukturen,

die eine demokratische Meinungsbildung fördern?)
Gemeinde und Kanton. (Wie gross ist heute die
Wirklichkeit der Gemeindeautonomie, und wo wird sie durch
kantonale Vorschriften - etwa bei Subventionen -- de
facto eingeschränkt?) Gemeinden und Gemeindeverbindungen.

Der Regierungsrat wird beauftragt, innerhalb von vier
Jahren dem Grossen Rat einen Bericht über die Lage
der bernischen Gemeinden im Sinne solcher, sich aus
den parlamentarischen Diskussionen aufdrängenden
Überlegungen vorzulegen.
(1 Mitunterzeichner)

Golowin. Einige der Argumente, aus denen heraus
mein Vorstoss entstanden ist, haben im Grunde
genommen durch die Vorredner bereits eine gute
Begründung erhalten. Als wir den Vorstoss machten, gingen

wir von der Tatsache legislatorischer Ohnmacht
aus. Diese scheint uns auf dem Gebiet der Gemeindepolitik

offensichtlich zu sein. Die Regionalisierungsbe-
strebungen wurden im Vorverfahren des Gemeindegesetzes

aus der Vorlage ausgeklammert. Die
Regionalisierungsforderungen im Jurastatut blieben unwirksam,
das Dekret über Zusammenschluss kleiner Gemeinden
stiess auf den Widerstand aus allen Parteien. - Man
könnte verschiedene kleine Beispiele fast aus jeder
Session anführen. - Darum schien es mir richtig,
anzufragen, ob es möglich wäre, einen Bericht über die

heutige Lage der Gemeinden zu verfassen, der als
Grundlage für alle weitern Diskussionen dienen würde.

Die weitgehende Autonomie der Gemeinden unseres
Kantons wird im Ausland und auch in andern Kantonen
immer wieder bewundert. Die Gemeindeautonomie
erlaubt ein Gleichgewicht zwischen persönlichem Egoismus

und Gemeinwohl. Da spielt die wachsende Macht
des Staates hinein. Sehr vieles müsste den Bedürfnissen

der Zeit angeglichen werden. Man müsste wissen,

was vorhanden ist. Darüber sind sich sogar
diejenigen im Unklaren, die darüber befinden müssen
(Politiker und Wissenschafter). Diese Unklarheit geht
auch aus der Fachliteratur hervor. Es besteht ein Chaos
der bewährten Überlieferungen und der Ruinen veralteter

Dinge, die einmal sehr gut waren, aber jetzt nicht
mehr zeitgemäss sind. An einzelnen Orten hat man
Modisches eingeführt, das nicht klappt. Sicher
funktionieren an gewissen Orten geniale Neuansätze; aber
von denen weiss man nicht viel. Beispielsweise ist
man sich oft im Unklaren, ob ein Problem sich besser
durch Eingemeindungen oder durch Regionalisierung
lösen liesse. Da fehlen Beispiele und Modelle, um sich
zu orientieren.
Aus diesem Grunde sollte ein Bericht über die heutige
Lage, die Überreste von Altem und die Ansätze von
Neuem verfasst werden. Man müsste sehen, wie sich
die Interessengruppen, die regionalen Gruppen usw.
gegenseitig verzahnen und beeinflussen.
Das wäre eine wichtige Diskussionsgrundlage für alle
diese Arbeiten. Die Auswirkungen würden das ganze
politische Denken auch im Volk stark beleben. Wir
hätten die Möglichkeit, in den Gemeinden Grundlagen
zu schaffen, die es ermöglichen, für den einzelnen
Menschen und damit auch für die Gesamtheit mehr zu
leisten.

Jaberg, Gemeindedirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Regierung ist bereit, die Motion als
Postulat entgegenzunehmen. Der Herr Motionär hat sich
darüber nicht geäussert. Wenn er der Umwandlung
zustimmt, kann ich meine Ausführungen ziemlich kurz
halten. (Zwischenruf Golowin: Ich bin mit der
Umwandlung in ein Postulat einverstanden.) Die Regierung
ist bereit, die Probleme in ähnlichem Sinne, wie es eben
ausgeführt wurde, zu überprüfen, auch wenn wir die
Auffassung nicht unbedingt teilen, dass auf dem
Gebiete der Gemeindepolitik eine legislatorische
Ohnmacht bestehe, und dass deshalb das Zusammenlegungsdekret

im ersten Anlauf Schiffbruch erlitten habe.
Ich bin überzeugt, dass beim nächsten Start verschiedenes

anders laufen wird.
Hingegen haben wir den Gemeindeschreiberverband,
den Verband der Gemeindekassiere, die Finanzverwaltung,

die kantonalen Amtsstellen, die mit Gemeindesachen

zu tun haben (Gemeindedirektion, Wirtschaftsförderung,

Gemeindesteuerabteilung, Statistisches Büro,
Sektor Regionalisierung) zu einer Aussprache eingeladen,

um zu hören, wie sie die Situation beurteilen.
Das Ergebnis lautet etwa, die Zusammenarbeit

spiele an allen Orten gut, einzig finanzielle
Probleme stünden offen, müssten neu geregelt werden.
So haben sich die Leute geäussert, die sich mit dem
Problem täglich auseinandersetzen müssen. Wir sind
bereit, im Sinne des Postulates die Berichterstattung
an die Hand zu nehmen. Wegen der Personalplafonie-
rung können wir jedoch keine Frist zusichern. Die
Gemeindedirektion verfügt über zehn bis elf Leute. Unsere
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Kapazität ist beschränkt. Entsprechend benötigen wir
für diese Arbeit eine längere Frist.

Abstimmung

Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

Gesetz über Handel, Gewerbe und Industrie (Gewerbegesetz),

vom 4. Mai 1969. Ergänzung

Zweite Lesung

Erste Lesung siehe Seite 266 hievor

Eintretensfrage

Jenzer (Bützberg), Präsident der Kommission. Die
Kommission hat sich eingehend mit der politischen Frage
befasst, ob ein oder zwei Abendverkäufe zu ermöglichen

seien. Der Rat hat sich in der Maisession mit
78 : 60 Stimmen für nur einen Abendverkauf entschieden.
Die Verlautbarungen aus der Wirtschaft und die
Tatsache, dass ein Kommissionsmitglied ersetzt werden
musste, beeinflussten die Anträge für die zweite
Lesung. Die Kommission beantragt dem Rat in Artikel
20a, während des ganzen Jahres zwei Abendverkäufe
je Woche zu ermöglichen. Der Absatz 4 ermächtigte
die Regierung gemäss Ergebnis der ersten Lesung,
einen zweiten Abendverkauf pro Woche zuzulassen,
sofern hiefür das Bedürfnis vorhanden ist. Das wird nun
gestrichen. Mit acht Stimmen gegen vier Enthaltungen
unterbreitet Ihnen die Kommission ihre Vorschläge für
die zweite Lesung. Ich bitte den Rat, auf die zweite
Lesung einzutreten.

Hauser. Die Mehrheit der SVP-Fraktion und die
interfraktionelle Gewerbegruppe empfehlen Eintreten auf die
zweite Lesung. Beide Gruppen wünschen dringend,
beim Ergebnis der ersten Lesung zu bleiben und die
neuen Anträge für die zweite Lesung abzuweisen.
Begründung: Die Motion Lüthi wurde mit zwei Stimmen
mehr als auf die Minderheit entfielen im Februar 1975
erheblich erklärt. Der Motionär verlangte die Ergänzung

des Gewerbegesetzes. Das Ergebnis der ersten
Lesung entsprach ziemlich genau seinen Begehren:
Allgemein oder für beschränkte Dauer ein Abendverkauf

pro Woche, mit Öffnungszeit bis 21.30 Uhr. Es
haben sich keine neuen Aspekte gezeigt, die veranlassen
könnten, vom Beschluss in der ersten Lesung abzugehen.

Trotzdem opponierten gewisse Kreise und drohten

mit dem Referendum. Regierung und Kommissionsmehrheit

suchen nun den Kompromiss dadurch, dass
zwei Abende beantragt werden. Ich gehörte in der
Kommission zur Minderheit. Dem Vernehmen nach hatte
die Migros seinerzeit zugestimmt. Nach den Vorberatungen

von Regierung und Kommission soll die Migros
jedoch ihre Zustimmung zurückgezogen und eine
Obergangsfrist von fünf Jahren verlangt haben. Dem können
wir keineswegs zustimmen. Grossrat Günter wird einen
entsprechenden Antrag einbringen. Nachdem das
Einverständnis zurückgezogen wurde, liegt das Referendum

auch gegen die Kompromisslösung in der Luft.
Das entbindet natürlich auch vom Kompromiss. Die
Minderheit hält daher am Ergebnis der ersten Lesung fest
(ein Abendverkauf, ein Jahr Übergangsfrist).
Es ist unerwünscht, dass einzelne kleine Gemeinden
allen andern, rein praktisch betrachtet, zwei
Abendverkäufe pro Woche aufzwingen können. Wir wollen

dem Absterben des dezentralisierten Detailhandels
Einhalt gebieten. Daher stimmen wir der fünfjährigen
Übergangsfrist nicht zu; denn in dieser Zeit könnte die
Hälfte der noch verbliebenen kleinen Detaillisten
verschwinden. In den Randgebieten wird die Versorgung
noch schlechter, in den Zentren wird die Überversorgung

noch grösser. Diese gefährliche Situation müssen
wir verhindern. Verschwundene Detailgeschäfte werden
nie wieder eröffnet. Im Falle von Benzinmangel oder
kriegswirtschaftlicher Massnahmen fehlt dann die
dringend nötige Dezentralisation.
Ich empfehle Ihnen also, am Ergebnis der ersten
Lesung festzuhalten. Im Namen der interfraktionellen
Gewerbegruppe wünsche ich, dass das ganze Gesetz der
Volksabstimmung unterbreitet wird.

Neukomm. Die sozialdemokratische Fraktion ist auch in
der zweiten Lesung für Eintreten. Die vollständige Freiheit

der Gemeinden im Bewilligen von Abendverkäufen
kann zu Wettbewerbsverzerrungen führen, wenn die
Zahl der Abendverkäufe sehr unterschiedlich ist. Dazu
kommt die Belastung des Verkaufspersonals. Zahlreiche,

volkswirtschaftlich gesehen stichhaltige Gründe
rufen nach kantonaler Harmonisierung der
Ladenschlusszeiten. Grossrat Lüthi hat mit seinem Vorstoss
in der Novembersession 1974 den Stein ins Rollen
gebracht. Falsch wäre es nun aber, von einem Extrem ins
andere zu fallen. So kann kein wirksamer Gewerbeschutz

betrieben werden. Die Ermöglichung von höchstens

zwei Abendverkäufen bedeutet eine starke Einengung.

In diesem reduzierten Rahmen verbleibt den
Gemeinden das Entscheidungsrecht. Die Mehrheit der
sozialdemokratischen Fraktion unterstützt den Antrag von
Regierung und Kommission. Für diese Lösung habe ich
mich schon im Mai eingesetzt. - Die sozialdemokratische

Fraktion würde die Bedürfnisklausel des ersten
Entwurfes ablehnen; denn die würde gewisser Willkür
das Tor öffnen.
Die Übergangsfrist von einem Jahr genügt. Das
Parlament darf nicht Angst vor dem eigenen Mut kriegen
und zugestehen, dass der Abbau jahrelang hinausgeschoben

wird. Das könnte ein Präjudiz für andere
Gesetze werden.
Die Minderheit der sozialdemokratischen Fraktion ist
aus betrieblichen Überlegungen der Ansicht, der
stufenweise Abbau wäre gerechtfertigt, weil im Shoppy-
land auf Basis von fünf Abendverkäufen geplant und
entsprechend Geld investiert wurde. Es sind dann
allerdings nur vier Abendverkäufe beansprucht worden.
Grossrat Bürki wird einen Vorschlag für eine auf mehrere

Jahre abgestufte Übergangsfrist einbringen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Schluss der Sitzung um 16.55 Uhr.

Der Redaktor:
L/'c. oec. W. Bosshard



9. September 1976 495

Fünfte Sitzung

Donnerstag, 9. September 1976, 9 Uhr

Vorsitzender: Präsident Leuenberger

Anwesend sind 185 Mitglieder. Entschuldigt abwesend
sind die Herren Aeschlimann, Berger (Schwarzenegg),
Biffiger, Bigler (Bern), Brechbühler, Bühler (Frutigen),
Gehler, Hächler, Jenzer (Ostermundigen), Räz,
Salzmann, Stähli, Streit, Weber (Ins); unentschuldigt abwesend

ist Herr Varrin.

Gesetz über Handel, Gewerbe und Industrie (Gewerbegesetz)

vom 4. Mai 1969, Ergänzung

Eintretensfrage

Fortsetzung

Siehe Seite 494 hievor

Aeberhard. Namens der freisinnigen Fraktion beantrage
ich Ihnen Eintreten auf das Gesetz über den Abendverkauf.

Gestern wurde hier unrichtigerweise gesagt, die Mi-
gros habe ihre Zustimmung zurückgezogen. Ich habe
von der Migros eine schriftliche Stellungnahme
verlangt, weil mein Minderheitsantrag inzwischen in der
Kommission und in der Fraktion zum Mehrheitsantrag

geworden ist. Die Migros schrieb mir am 8.
September 1976: «Wir bestätigen die Zusicherung, dass die
Genossenschaft Migros Bern bei der Reduktion auf
zwei wöchentliche Abendverkäufe bis 21.30 Uhr auf
das Ergreifen des Referendums verzichtet. Dass in der
Frage der Obergangszeit der Grosse Rat im Interesse
der 40 meist privaten Mieter ebenfalls Verständnis
aufbringe, hoffen wir. Mit freundlichen Grüssen:
Genossenschaft Migros». Es ist also müssig, das Schreckgespenst

des Referendums vorzubringen. Selbstverständlich
kann das Referendum von andern ergriffen werden.

Aber die Migros Bern kann es sich nicht leisten,
etwas zu unterschreiben, das sie nicht zu halten
gedenkt.

Im übrigen entspricht der Abendverkauf einem
Bedürfnis. Das erkennen Sie am besten durch einen
Abendbesuch im Shoppyland.
Im Shoppyland sind immerhin 453 Angestellte und
Arbeiter beschäftigt. Davon sind 313 bei der Migros, 140
bei andern Detaillisten. Diese Leute sind um ihre
Arbeitsplätze besorgt. Ich hörte von ältern Leuten, die in
einer Shoppyland-Filiale arbeiten, dass sie wegen der
Reduktion der Abendeinkäufe die Entlassung befürchten.

Man sollte jetzt nicht durch rigorose Massnahmen

die Arbeitsmarktlage verschlechtern.
Auch ich bedaure die Zentralisation im Detailhandel.
Das ist die Folge eines Strukturwandels. Die Discount-
Geschäfte liefern die Markenartikel wesentlich billiger,
zeitweise sogar unter dem Gestehungspreis. An
diesem Krieg im Detailhandel ist die Migros nicht sehr
stark beteiligt, denn sie führt wenig Markenartikel.
Bisher waren die Gemeinden autonom, über die Zahl
der Abendverkäufe zu bestimmen. Diese Autonomie
müssen wir in bescheidenem Rahmen belassen. Sie
besteht bei einem einzigen Abendverkauf kaum mehr.
Ich werde auf diesen wesentlichen Punkt und auch auf

die Frage der Rechtsstaatlichkeit in der Detailberatung
zurückkommen.
Ich bitte Sie, auf das Gesetz einzutreten.

Frau Boemle-Hasler. Die Christlich-demokratische
Volkspartei ist im Sinne eines Kompromisses mit zwei
Abendverkäufen einverstanden, vorausgesetzt, dass die
Übergangsfrist lange genug ist. Unsere Fraktion hat
schon in der Vernehmlassung eine Übergangsfrist
gefordert, die der Tatsache Rechnung trägt, dass hohe
Investitionen schon getätigt sind. Unsere Stellungnahme
datiert vom 26. November 1975, ist also nicht durch die
Migros beeinflusst worden. Bedauerlicherweise hat sich
bei der Vorbereitung dieser Gesetzesänderung offenbar

niemand mit den betriebswirtschaftlichen Folgen für
die betreffenden Mieter befast. Für Ladeneinrichtungen
rechnet man bei normaler Ertragslage mit einer
Abschreibungsfrist von zehn Jahren. Man sollte jetzt nicht
die Mieter dafür büssen lassen, dass die Migros in der
Angelegenheit so ungeschickt vorgegangen ist. Bei
Gesetzen, die ins Wirtschaftsleben eingreifen, setzt man
normalerweise eine Übergangsfrist von drei Jahren
fest. Als Beispiele nenne ich das Fondsanlagegesetz
und das Bankengesetz. Wir beantragen daher in Artikel

85, die Übergangsfrist solle drei Jahre betragen.
Sollte der Rat nur einen einzigen Abendverkauf be-
schliessen, müssten wir das Gesetz als konsumentenfeindlich

ablehnen, würden es dann als richtig
betrachten, dass das Volk entscheidet.
Wenn es im Shoppyland schlecht geht, gehen die
Steuereinnahmen nicht nur in Moosseedorf zurück,
sondern auch in andern bernischen Gemeinden: denn
die Geschäfte, die im Shoppyland eine Filiale
unterhalten, werden den dortigen Verlust sicher mit dem
Gewinn des Hauptgeschäftes verrechnen. Es ist nämlich
nicht anzunehmen, dass der Umsatzverlust im
Shoppyland durch zusätzlichen Umsatz im Hauptgeschäft
oder andern Filialen wettgemacht werden kann. Ein Teil
des Umsatzes geht zugunsten der Einkaufszentren
anderer Kantone verloren. Es ist statistisch erwiesen, dass
in Spreitenbach die Berner (nach den Zürchern und
Aargauern) die drittgrösste Kundengruppe darstellen.
Auch in Kantonen ohne Einkaufszentren und
Abendverkäufe nimmt die Zahl der kleinen Detailgeschäfte
ab. Schuld daran sind weniger die Einkaufszentren als
vielmehr die Discountgeschäfte; aber die stehen heute
nicht zur Diskussion.

Lüthi. Im Namen der Minderheit der sozialdemokratischen

Fraktion beantrage ich Eintreten auf die
Gesetzesänderung. Wir erachten einen Abendverkauf als
genügend. Wir nehmen daher das Ergebnis der ersten
Lesung wieder auf.
Man warf mir vor, meine Motion sei zu spät gekommen,

nämlich zu einer Zeit, wo das Shoppyland schon
für mehrere Abendverkäufe konzipiert war. - Die
Eigentümer des Einkaufszentrums hatten sowohl
Zusicherungen von der Regierung und von der Gemeinde
Moosseedorf, aber die Ladenschlussregelung, mit vier
bis fünf Abendverkäufen pro Woche, kam erst in der
Gemeindeversammlung Moosseedorf vom Dezember
1974 zustande. Meine Motion reichte ich schon im
November 1974 ein. Sie wurde im Februar 1975 mit grossem

Mehr der Regierung überwiesen.
Die allgemeine Arbeitszeitverkürzung beeinflusste auch
das Offenhalten der Detailgeschäfte. Öffnungszeiten
bis abends neun oder zehn Uhr oder sogar Öffnungszeiten

am Sonntag gehören der Vergangenheit an. Der
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Ladenschluss um 18.30 Uhr und die Bewilligung von
höchstens einem Abendverkauf ist für das Personal ein
Fortschritt.
Über die Bedeutung der Dezentralisation der
Lebensmittelverteilung in Kriegs- und Krisenzeiten wurde das
Nötige schon gesagt. In Basel-Stadt wurde vom
VHTL und vom Gewerbe das Referendum gegen einen
Abendverkauf ergriffen. Basel-Land befasst sich mit
den gleichen Problemen. Dieses stellt sich besonders
dort, wo grosse Einkaufszentren vorhanden sind.
Einer Statistik des Konsumentinnenforums von Bern und
Umgebung ist zu entnehmen, dass weit mehr als die
Hälfte der Frauen sich für einen einzigen Abendverkauf
ausgesprochen haben. Ich habe das Problem an der
Delegiertenversammlung unseres Berufsverbandes zur
Diskussion gestellt. Der Grossteil sprach sich für einen
einzigen Abendverkauf aus. Eine ansehnliche Gruppe
wünschte überhaupt keinen Abendverkauf.
Mit dem Kulturförderungsgesetz möchten wir unsere
Bevölkerung zu vermehrter kultureller und staatlicher
Tätigkeit hinführen, als Gegengewicht zur Berufstätigkeit,

die vorwiegend auf das Materielle ausgerichtet ist.
Die kulturellen Veranstaltungen finden am Abend statt.
Daher sollten möglichst viele Bürger und Bürgerinnen
am Abend für die Teilnahme an solchen Veranstaltungen

frei sein.
Wir werden für einen einzigen Abendverkauf pro Woche

stimmen.

Herrmann. Ich rede für die Minderheit der
freisinnigdemokratischen Fraktion. Wir sind der Ansicht, ein
Abendverkauf genüge vollauf.
Was ich jetzt sage, ist meine persönliche Meinung;
es engagiert die Minderheit nicht. Es behagt mir
keineswegs, dass es der Kommissionsmehrheit gelungen
ist, unsern Beschluss vom 4. Mai in Frage zu stellen.
Das geschah offenbar auf massiven Druck hin. Eigenartig

ist, dass ein ausgewählter Teil der Grossräte von
der Migros Zuschriften erhielt. Die Abänderung des
Gewerbegesetzes ist eine Lex Shoppyland. Wieso sie
zu einer «Lex Hund biss di i Schwanz» wird, werde ich
noch erläutern. Auffallen muss, dass auf die zweite
Lesung hin zwei Abendverkäufe beantragt werden. Ich
glaubte, es gehe, nach dem englischen Spruch: «Never
change a living team». Mir ist rätselhaft, wieso die
Kommission, nachdem Herr Jenzer in der ersten
Lesung grossartige Ausführungen gemacht hat - er
zitierte auch das Bundesgericht, sagte, die Wettbewerbsbedingungen

im Kanton Bern wären eindeutig
verfälscht, usw. - nun doch zwei Abendverkäufe beantragt.

Wieso ist es eine «Lex Hund biss di i Schwanz»? Aus
dem einfachen Grund, weil die Detaillisten gezwungen
werden, ihre Anstrengungen nochmals zu verdoppeln,
nachdem es ihnen schon jetzt nicht gut geht, und wieder

mehr Leute einzustellen. Für den Abendverkauf
darf man, richtigerweise, keine Lehrkräfte einsetzen.
Die kleinen Detailgeschäfte können gegen die grossen
nicht mehr konkurrieren.
Frau Boemle sagte vorhin, der Umsatz der Shoppy-
land-Filialen werde zurückgehen. Sicher werden sie die
Reduktion der Zahl der Abendverkäufe spüren. Aber
dieses Argument ist in der heutigen Zeit doch eher
deplaziert. Bedenken Sie, dass im Seeland Uhrenfabriken
von Weltruf einfach von der Bildfläche verschwunden
sind. Darüber regt sich niemand auf. Aber wenn ein
paar Detaillisten im Shoppyland kleinere Einnahmen
haben könnten, macht man viel Aufhebens.

Natürlich haben die Geschäfte im Shoppyland mit
mehreren Abendverkäufen gerechnet. Aber die Zeiten wandeln

sich. Als die Papierfabrik Attisholz gebaut wurde,
brauchte sie noch keine Kläranlage. Die Zuckerraffinerie

Aarberg verschmutzte das Grundwasser, musste
daher eine Kläranlage bauen, die 226 000
Einwohnergleichwerten entspricht. Wir hatten längs der Schüss,
von St-Imier bis Biel, viele galvanische Anstalten, deren

Abwasser alles vergiftet hat. Diese mussten unter
grossen Kosten vieles ändern.
Wenn wir tätig zum Gewerbe, zum Mittelstand stehen
wollen, müssen wir am Beschluss vom 4. Mai festhalten.

Die Zeiten des Grossverdienens sind wohl für
immer vorbei. Durch Festhalten am Ergebnis der ersten
Lesung leisten wir, psychologisch gesehen, sogar
einen Beitrag an ein gesünderes wirtschaftliches Denken

in der kleinsten, wertvollsten Gemeinschaft, nämlich

in der Familie.

Schneider (Bern). Als Herr Herrmann sprach, hatte ich
das Gefühl, meine Fraktion habe sich um ein Mitglied
verstärkt.
Ich zitiere aus der ersten Beratung. Der Kommissionspräsident

sagte: «im Vernehmlassungsverfahren
haben sich die Befragten mehrheitlich für einen einzigen
wöchentlichen Abendverkauf ausgesprochen. Damit
dürfte es weitgehend eine politische Frage sein, die
der Grosse Rat beantworten muss: ein oder zwei
Abendverkäufe? In der Kommissionssitzung hatten wir
einen Antrag, lautend auf zwei Verkaufsabende. In der
Abstimmung ist er stark unterlegen. In der Schlussabstimmung

war die Kommission einstimmig». In der
gleichen Debatte sagte Regierungsrat Müller: «Warum
plädieren jetzt die Mehrheit von zwei grossen
Fraktionen und verschiedene Einzelvotanten mehr oder
weniger klar für zwei Abendverkäufe? Die Verhältnisse
haben sich doch kaum grundlegend geändert». Weiter
sagte er: «Man hat nicht auf uns gehört, hat sich der
faszinierenden Idee des Grosseinkaufszentrums
verschrieben, dessen Hauptattraktivität auf die Verkaufszeit

nach dem üblichen Ladenschluss ausgerichtet
war». Weiter: «Bei Einführung mehrerer Abendverkäufe

müsste die Grosszahl der Geschäfte zusätzliches
Personal anstellen. Das können sich viele Geschäfte
finanziell nicht leisten. Wenn man also das Verkaufspersonal

nicht über das arbeitsgesetzliche Mass
einsetzen darf und die Einstellung weiteren Personals aus
finanziellen Gründen nicht möglich ist, entspricht doch
die von Regierung und Kommission vorgelegte Lösung
der allgemeinen bernischen Auffassung eher, als die
Lösung mit zwei oder mehr Abendverkäufen». Ich habe
insbesondere den zitierten Sätzen von Regierungsrat
Müller nichts beizufügen; sie sprechen eine deutliche
Sprache.
Es gibt kein neues grundlegendes Argument, das dazu
führen könnte, den Entscheid der ersten Lesung um-
zustossen. Anscheinend ist von wirtschaftlich starker
Seite - nicht vom Gewerbe - massiver Druck ausgeübt
worden. Regierung und Kommission waren ihrer Sache
in der ersten Lesung sicher; sie sollten daher das Risiko

des Referendums nicht scheuen. Ich bin überzeugt,
dass das Gesetz gemäss Fassung in der ersten Lesung
vom Volk angenommen würde. Wenn auch das Parlament

umfällt, muss ihm vorgeworfen werden, dem
wirtschaftlichen Druck gewichen zu sein. Das Volk wird
ihm Wankelmütigkeit vorwerfen. Das untergräbt das
Vertrauen des Volkes in die Demokratie.
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Der Abendverkauf ist für Stadt und Land gewerbefeindlich,

bringt eine zusätzliche, unzumutbare Belastung
der Verkäuferinnen; denn die kleinen Detaillisten werden

gezwungen sein, um konkurrenzfähig zu bleiben,
ihrem Personal mehr zuzumuten. Daher haben der
VHTL und das Gewerbe gemeinsam den Abendverkauf
in Basel-Stadt bekämpft.
Sie mögen staunen, dass der Vertreter der POCH auf
der Seite des Gewerbes steht. Das bedeutet keinen
Ruck nach rechts. Aber wir meinen, dass sich alle
gegen das Diktat der Grossen zusammenfinden müssen.

Ich bitte, dem Ergebnis der ersten Lesung treu zu bleiben.

Ich habe einen entsprechenden Antrag eingereicht.

Günter. Das gestrige Votum von Herrn Hauser
verursachte Missverständnisse. Ich habe in bezug auf
Abendverkäufe nie mit jemandem Abmachungen
getroffen, weder mit der Migros noch mit andern. Das
ganze ist ein vom Gewerbe vom Zaun gebrochener
Krieg, der wirtschaftlich und politisch gesehen gefährlich

ist. Es gäbe bessere Mittel, der Wirtschaft zu helfen.

Die Migros steht zu ihren Versprechungen. Seit Beginn
der Gesetzesberatung wurde auf die Migros-Genossen-
schaft starker Druck ausgeübt, um das Versprechen
herauszupressen, sie werde unter gewissen Bedingungen

auf das Referendum verzichten. Die Migros hat das
gewünschte Versprechen abgegeben, obwohl sie
damit ihren politischen Manövrierraum stark eingeengt
hat. Gestern schrieb Direktor Kyburz den Grossräten,
die sich für zwei Abendverkäufe eingesetzt haben, sie
werde fälschlicherweise vom Gewerbeverband beschuldigt,

ihre Zusage gebrochen zu haben. - Es ist
merkwürdig, dass man versucht, die Migros mit allen Mitteln
vom Referendum abzuhalten, hier aber gleichzeitig
vorschlägt, das Gesetz sei der Volksabstimmung zu
unterbreiten, sei es mit einem oder zwei Abendverkäufen.
Was will der Gewerbeverband eigentlich?
Die Migros behält sich gerichtliche Schritte gegen den
Verfasser des Pamphletes des Gewerbeverbandes vor,
worin die Migros bezichtigt wird, ihr Versprechen
annulliert zu haben. Das ist nach Meinung der Migrosver-
waltung Kreditschädigung und Verleumdung.
Erfrischend ist in der Diskussion die Koalition der
POCH mit den Exponenten der herrschenden Schicht.
Der Einsatz der POCH für das Gewerbe ist rührend,
ist aber nicht sehr überzeugend. Die Migros-Genos-
senschaft gehört einem Grossteil des Schweizervolkes.
Beim Gewerbeverband verhält es sich anders. Die
Interessen der POCH sind, langfristig gesehen, nicht die
gleichen wie die des Gewerbeverbandes. Also müssen
die Gründe für diese kurzfristige Koalition anderswo
gesucht werden. Jeder mag sich überlegen, welches
die Gründe für diese Zusammenarbeit sind.
Im Shoppyland gibt es viele kleine Geschäfte. Die
müssten bei nur einem Abendverkauf ihre Tätigkeit im
Shoppyland wahrscheinlich aufgeben. Im übrigen hat
das «Lädelisterben» mit diesem Gesetz wenig zu tun.
Die Konzentration des Detailhandels erfolgt aus andern
Gründen.
Herr Herrmann sucht den Grossen Rat davon abzuhalten,

seine Meinung zu ändern, indem er unterschiebt,
wenn das geschehe, erfolge es offenbar unter massivem

Druck, aber man kann seine Meinung auch
aufgrund besserer Einsicht ändern. Sicher liegt weder
hier noch in der Kommission politische Bestechung

vor. Ein französischer Philosoph sagte einmal: «Seuls
les imbéciles ne changent jamais d'avis».
Ich beantrage für die zweite Lesung eine Obergangsfrist

von fünf Jahren. Das geht weniger weit als mein
Antrag in der ersten Lesung, die Ladenschlusszeiten
generell hinaufzusetzen. Eingriffe in die Privatwirtschaft

im Sinne der Änderung der Wirtschaftspolitik
müssen vorsichtig erfolgen, besonders in der Zeit der
heutigen Wirtschaftskrise. Um die sogenannte
Harmonisierung zu erreichen, ist es wirtschaftspolitisch nicht
entscheidend, ob die Übergangsfrist etwa zwei Jahre
länger sei. Wir Schweizer wollen doch in gutem
Einvernehmen miteinander leben. Es ist fair, denen, die
sich umstellen müssen, die nötige Zeit hiefür
einzuräumen. Ein Beispiel aus unserer Fach-Anästhesisten-
Gesellschaft: Wenn wir dort unsere Ausbildungsregle-
mente ändern, geben wir eine fünfjährige Obergangsfrist,

um den praktizierenden Kollegen Zeit für die
Anpassung zu geben. Wird eine zu kurze Frist angesetzt,
beweist das, dass es uns nicht um das Harmonisieren,
sondern um die Zerstörung der betreffenden Existenzen

geht. Das kann nicht das Ziel des Grossen Rates
sein. Das streben offenbar nur ein paar Mitglieder an,
die eine Interessengruppe vertreten.
Ich bin froh, dass die Kommission ihren Kompromissantrag

(zwei Abendverkäufe) stellt. Auch diese
Einschränkung gefällt mir nicht, aber ich stehe dazu. In
diesem Sinne plädiere ich für Eintreten.

Krähenbühl. Ich hatte mehrmals Gelegenheit, darauf
hinzuweisen, dass die freisinnige Fraktion ein recht
weit gefächertes Spektrum aufweist. Das zeigte sich
auch bei der heutigen Diskussion. Die Auffassung von
Herrn Schneider, er habe von unserer Seite Sukkurs
erhalten, ist allzu optimistisch; wir zählen Herrn
Herrmann nach wie vor zur freisinnigen Fraktion. Er hat
aber etwas gesagt, das ich namens der Mehrheit der
freisinnigen Fraktion richtigstellen möchte. Er hat
dargetan, dass wer für einen einzigen Abendverkauf
eintrete, dem Gewerbe recht gesinnt und wer zwei
Abendverkäufe befürworte, gewerbegegnerisch eingestellt sei.
Das ist eine zu sehr vereinfachte Darstellung. Das weise

ich namens der Mehrheit der freisinnigen Fraktion
zurück. Herr Lüthi sagt, man hätte keine Lex Shoppyland

machen sollen. Man hat dieses Gesetz gemacht,
nachdem sich etwas entwickelt hat. Das behagt auch
unserer Fraktion nicht. Darum kann sie dem Antrag,
nur einen Abendverkauf zu ermöglichen, nicht zustimmen,

sonst sieht dieses Gesetz dann wirklich nach
einer Lex Shoppyland aus.
Es wurde gesagt, unsere Fraktion sei einem Druck
erlegen. Ich habe keinen solchen gespürt. Rein rechtliche

Überlegungen haben die Mehrheit unserer Fraktion

veranlasst, für zwei Abendverkäufe zu stimmen.
Jedenfalls hatte der zweite Brief der Migros auf uns
keine Wirkung. Diesen Brief hätte die Migros gescheiter

nicht geschrieben.

Mme Renggli. J'appartiens à la minorité de la fraction
radicale qui s'est prononcée contre l'ouverture des
magasins deux soirs par semaine. Je ne suis pas juriste,
malheureusement, et ne considérerai donc pas le
problème sous l'angle juridique comme l'a fait M.
Krähenbühl.

On a dit - et c'est un des principaux arguments
invoqués à l'appui du projet du Conseil-exécutif - que la
Migros pourrait lancer un référendum si le Grand Conseil

décidait l'ouverture des magasins un soir par
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semaine seulement. Or, à Lucerne, le peuple s'est
opposé à l'ouverture des magasins plus d'une fois par
semaine, et cela massivement, à un contre deux ou
trois. Faute de temps, il ne m'a pas été possible d'obtenir

les chiffres exacts. Il ne faut donc pas craindre
un référendum populaire.
Les associations de consommatrices de Bienne, avec
lesquelles j'ai des contacts, sont également opposées
à l'ouverture des magasins plus d'un soir par semaine.

On a aussi dit que des licenciements de personnel
seront probables si l'on n'autorise pas les grands magasins

à ouvrir deux fois par semaine. Il faut aussi penser

au personnel du commerce de détail qui pourrait
être licencié, de même qu'au risque de fermeture de
petits commerces indépendants. De telles fermetures
seraient une perte pour notre économie.
Le docteur Günter a dit que seuls les imbéciles ne
changent jamais d'avis. J'ai toujours été de cet avis;
c'est bien pourquoi des députés ont changé d'avis
entre la première et la seconde lecture, mais,
malheureusement pour le docteur Günter, pas dans le sens
où il l'aurait souhaité!

Christen Hans-Rudolf. Bei Abschnitt III werden wir den
Eventualantrag stellen, das Gesetz sei der Volksabstimmung

zu unterbreiten. Die Gewerbegruppe des Rates
hat über diese Frage eingehend gesprochen. Herr Hauser

hat Ihnen den Standpunkt materiell dargelegt.
Wenn der Rat einen einzigen Abendverkauf beschliesst,
ist mit Sicherheit anzunehmen, dass eine Gruppe das
Referendum ergreift. Diese Übung können wir abkürzen.
Der grosse Rat kann aufgrund von Artikel 6iua,er der
Kantonsverfassung beschliessen, dass ein Gesetz
der Volksabstimmung unterbreitet wird. Wenn mit
Sicherheit das Referendum erwartet werden muss - man
weiss, welcher Propagandaschwall damit verbunden
wird -, ist es zweckmässiger, der Grosse Rat beschlies-
se zum vornherein, die Meinung des Volkes einzuholen.
Auch hier sind ja die Meinungen sehr getrennt. Jeder
glaubt, die Meinung des Volkes besser zu kennen. Nur
für den Fall, dass bloss ein Abendverkauf ermöglicht
wird, werde ich beantragen, das Gesetz sei dem Volk
zu unterbreiten.

Jenzer (Bützberg), Präsident der Kommission. Die
Eintretensdebatte war interessant. Mit mir sprachen sechs
Redner für zwei, fünf Redner für einen Abendverkauf.
Das Eintreten ist nicht bestritten. Die Anträge betreffend

verlängerte Übergangszeit und allfällige
Volksabstimmung hat die Kommission nicht beraten. Der
Kommissionsmehrheit werden wegen ihres Meinungsumschwungs

Vorwürfe gemacht. Weder der Präsident
noch die Mitglieder wurden vom Hund gebissen. Schon
vor der ersten Lesung war die Kommission nicht mehr
einstimmig. Aber jedem Versuch, zwei Abendverkäufe
zu bewilligen, wurde mit eiskalter Schulter begegnet.
Als Kommissionspräsident habe ich mich an der
Auseinandersetzung darüber, ob ein oder zwei
Abendverkäufe zu bewilligen seien, nicht beteiligt. Aber ich
stehe mit Überzeugung hinter dem heutigen Antrag der
Kommissionsmehrheit.
Ich danke Ihnen für die Bereitschaft, auf die zweite
Lesung einzutreten.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Ergebnis der ersten Lesung wurde

von der Presse ganz allgemein nicht gut aufgenom¬

men. Ein Pressemann hat seinen Kommentar sogar mit
dem Titel «Wider Treu und Glauben» überschrieben. Er
hat behauptet, die Planungs- und Baubehörden des
Kantons Bern hätten die Entstehung des Shoppyland
zuerst mit allen Mitteln gefördert; jetzt wolle derselbe
Kanton dem Grosseinkaufszentrum an den Karren fahren.

- Es trifft zu, dass die Planungs- und Baubehörden
das Projekt Shoppyland im allgemeinen befürwortet
haben. Aber diese Institutionen haben sich kaum mit
dem Problem des Abendverkaufs befasst. Das Thema
wurde erst aktuell, als wir der Presse entnehmen muss-
ten, dass in der Gemeinde Moosseedorf vier oder
sogar fünf Abendverkäufe vorgesehen seien. - Ohne auch
nur eine Minute zu warten, haben wir der Gemeinde
Moosseedorf und der Migros geschrieben, da werde
ein wettbewerbsverzerrender Tatbestand geschaffen,
der sich politisch und wirtschaftlich ungünstig auswirken

könnte. Wir haben dannzumal die provisorische
Einführung von zwei Abendverkäufen mit dem Hinweis
empfohlen, damit könnten vorerst Erfahrungen gesammelt

werden.
Dass die Migros ihren Entschluss nicht mehr hat
rückgängig machen können, ist ein Stück weit verständlich.

Die Verträge mit den rund 40 Mietern waren
offenbar schon abgeschlossen, und die Abendverkaufsregelung

war eine ausgemachte Sache.
Trotzdem wäre es falsch zu behaupten, diese
Gesetzesnovelle habe sozusagen Verfügungscharakter, weil
sie sich nur gegen das Shoppyland richte. Richtig ist,
dass das Einkaufszentrum Anlass gegeben hat, das
Abendverkaufswesen kantonal zu harmonisieren. Uns
ist bekannt, dass auch bei andern, bestehenden oder
projektierten Ladenzentren eine extensive
Abendverkaufsregelung vorgesehen ist, die mit unserer Vorlage
in massvolle Bahnen gelenkt werden soll.
Es geht an der Sache vorbei, zu behaupten, die Änderung

des Gewerbegesetzes sei nur auf das Shoppyland
ausgerichtet. Das Ziel ist die Wiederherstellung einer
minimalen Wettbewerbsneutralität im Abendverkaufswesen.

Natürlich wird dadurch das Shoppyland getroffen.

Jede Erhöhung der Spannbreite bei den
Abendverkäufen bewirkt aber eine Verwässerung der Vorlage.
Wie weit diese Spannweite sein soll, ist in erster Linie
eine politische Frage. Wir sind der Auffassung, dass
sowohl ein wie zwei Abendverkäufe pro Woche vor der
Bundesverfassung (Art. 4 und 31) standhalten.
Die Kommissionsmehrheit und der Regierungsrat
gelangten zur Auffassung, man solle zum Kompromiss
Hand bieten, zwei Abendverkäufe zu ermöglichen.
Nachdem die Migros den schon bei der ersten Lesung
angebotenen Kompromiss nach wie vor respektiert,
sind wir der Auffassung, auch der Grosse Rat sollte
den Schritt tun. Wir hoffen allerdings, dass das
Zustandekommen eines Kompromisses von keiner Seite als
Schwäche ausgelegt werde. Vielmehr möchte ich die
ganze Prozedur als Reifeprozess bezeichnen, durch
welchen das Für und das Wider des Politischen und
Wirtschaftlichen in einwandfreier Weise zur Geltung
kam. Dieser Kompromiss ist Ausfluss des demokratischen

Systems.
Unterdessen hat aber die Migros eine weitergehende
Forderung gestellt. Allerdings rüttelt sie nicht etwa an
den zwei Abendverkäufen, hingegen bringt sie mit ihren
Mietern unmissverständlich zum Ausdruck, dass die
Frist zur Anpassung an die revidierte Gesetzgebung
fünf Jahre betragen sollte. Der Grosse Rat in erster
Lesung, aber auch Kommission und Regierungsrat
haben sich auf ein Jahr festgelegt. Wir stehen in der Hin-
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sieht vor einer neuen Situation. Wir haben die
Kommission nicht nochmals aufgeboten. Hingegen hat sich
die Regierung mit der neuen Forderung befasst, ist
aber nicht darauf eingetreten, weil sie der Meinung ist,
dass wir uns nicht von Partikularinteressen leiten lassen

dürfen. Weil aber ein Teil der Grossrätinnen und
Grossräte von der Migros direkt informiert wurde, hat
in den Fraktionen bereits eine Diskussion stattgefunden,

so dass wir jetzt zweifellos beschliessen können.

Ich danke Ihnen, wenn Sie Eintreten beschliessen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung

§ 20 a Abs. 1

Jenzer (Bützberg), Präsident der Kommission. Hier
wird gesagt, dass die Gemeinden den Abendverkauf
in ihren Ladenschlussreglementen ordnen. Während
des ganzen Jahres oder für einen beschränkten Teil
davon können die Gemeinden pro Woche höchstens
zwei Tage Abendverkauf bewilligen. Die Gemeinden,
die mehr als zwei Abendverkäufe bewilligt haben, müssen

ihre Bestimmungen anpassen. Die jetzige Gesetzgebung

enthält keine Beschränkung für Abendverkäufe.
Die Gesetzesänderung wurde durch die Motion

Lüthi ausgelegt, worin die entscheidende Handhabung
der Zahl der Abendverkäufe verlangt wird. Bei Beratung

des Gewerbegesetzes, im Jahre 1969, wurde nichts
über Abendverkäufe gesagt.
Welche Überlegungen haben die Kommissionsmehrheit

bewogen, zwei Abendverkäufe pro Woche zu
beantragen und den frühern Absatz 4 zu streichen, also
der Regierung keine Kompetenz für die Bewilligung
eines weiteren Abendverkaufs zu geben? In der Presse
fanden wir über unsern Beschluss in der Maisession
folgende Schlagzeilen als Kommentare: «Grosser Rat
blieb hart - Grosser Rat stellt sich hinter drastische
Beschränkung des Abendverkaufs - Sinnvoller Kom-
promiss gescheitert - Kein Meisterstück - Gegen Treu
und Glauben - Ist nicht geeignet, das Vertrauen in die
bernische Wirtschaftspolitik zu stärken - Mit einem
Hammerschlag lässt sich das Problem nicht lösen -
Beschränkung auf nur einen Abendverkauf führt
zwangsweise zu neuen Konzentrationserscheinungen,
verbunden mit Umweltbelastungen - Entscheidend ist,
dass das gesunde Mass bei solchen Beschlüssen
beibehalten wird».
Die Presse zollte also unserm Beschluss keine Anerkennung,

sondern erklärte, der Rahmen sei zu eng gezogen

worden. Akzeptiert wurde der Grundsatz, dass die
Zahl der Abendverkäufe geregelt werden muss.
In der Sitzung sah man bald, wie die Abstimmung
ausfallen werde. Kein Kommissionsmitglied hatte Kontakt

mit dem Wirtschaftszweig, der uns hier beschäftigt.
Jeder Druck von dieser Seite wäre als Erpressung
abgelehnt worden. Weil keine umfassenden objektiven
Kriterien für die Messung der Wettbewerbsneutralität
bestehen, wäre es der Kommission abwegig erschienen,

von einem Extrem ins andere zu fallen.
Der Gemeindeautonomie verbleibt nur Spielraum, wenn
sie mehr als einen Verkaufsabend bewilligen kann.
Im Hintergrund lag die Drohung des Referendums für
den Fall, dass höchstens ein Abendverkauf pro Woche
möglich wäre. Es wurde festgestellt, dass zwei
Verkaufsabende dem Motionstext, dem der Rat
zugestimmt hat, entsprechen würden. In der Motion wurde

nämlich nur eine einschränkende Handhabung der
Abendverkäufe verlangt. Durch unsern Beschluss in
Ziffer 4 haben wir indirekt eigentlich schon bekundet,
dass ein Abendverkauf nicht allen Verhältnissen gerecht
zu werden vermag. Statt wie in der ersten Lesung der
Regierung, wird nun die Bewilligung des zweiten
Abendverkaufs der Gemeinde anheimgestellt. Die
Möglichkeit, im Dezember Abendverkäufe durchzuführen,
hat die Kommission fallen lassen. Die Mehrheit schlägt
mit acht Stimmen, bei vier Enthaltungen und einer
Absenz, vor, maximal zwei Abendverkäufe zu ermöglichen.
Ich bitte, dem Vorschlag zuzustimmen. Vom Begehren,
eine verlängerte Übergangszeit zu beschliessen, hatte
die Kommission keine Kenntnis.

Aeberhard. Namens der Mehrheit der freisinnigen Fraktion

beantrage ich, dem Absatz 1 gemäss Kommissionsantrag

zuzustimmen. Das war in der ersten Lesung
unser Minderheitsantrag. Wir unterlagen damit. Nun hoffe

ich zu gewinnen.
Wenn wir jetzt über die Abendverkäufe neu befinden,
müssen wir die Vorgeschichte würdigen. Der
Volkswirtschaftsdirektor sagte, es habe ein Reifeprozess
stattgefunden. Den habe ich längst erlebt. Ich habe
mich seit 1950 mit dem Shoppyland beschäftigt, war
bei der Gegenpartei der Migros. Was in der ersten
Lesung beschlossen wurde, verstösst wirklich gegen
Treu und Glauben. Die Angelegenheit Shoppyland wird
seit Jahren verfolgt. Das Baugesuch wurde am 13. Juli
1970 eingereicht. Es beschäftigte die Baudirektion, den
Regierungsrat, auch das Bundesgericht. Erst im Herbst
1972 wurde die Baubewilligung erteilt. Im letzten
Stadium des Verfahrens wusste man, dass das Konzept
des Shoppyland auf Abendverkäufe ausgerichtet ist.
Man wusste, dass sich die Mieter dort darauf einrichten.

Nachher wollte man das bagatellisieren und sagte,
die volkswirtschaftlichen Interessen würden eine Änderung

gebieten. Man kann doch nicht mit einem Federstrich

alle Dispositionen jener Geschäftsleute
durchkreuzen. Das wäre ein Vertrauensmissbrauch. Der
Gemeinderat von Moosseedorf hat nie bestritten, dass er
die Abendverkäufe befürwortet. Die Baudirektion
wusste das. In Briefen vom Jahr 1973 wurden die
Abendverkäufe in Aussicht gestellt. Wir rühmen uns,
in einem Rechtsstaat zu leben. Der Bürger muss darauf

vertrauen können, dass die Rechtsgrundlagen,
gestützt auf welche er seine Investitionen vornimmt, während

angemessener Zeit bestehen bleiben; denn sonst
riskiert er, plötzlich vor dem Nichts zu stehen. Die
Kontinuität der Gesetze ist ein wesentliches Erfordernis.
Der Bürger muss auf diese vertrauen können. Wir
Grossräte dürfen das nicht ausseracht lassen. Die
Geschädigten sind zum kleinsten Teil die Migros. Die
kann das infolge ihrer vielen Filialen verkraften. Sehr
geschädigt sind die 40 kleinen Geschäfte. Die Inhaberin

eines Käse-Detailgeschäftes schreibt: «Mit
Besorgnis schaue ich der Zukunft entgegen. Sollte in
naher Zeit der Abendverkauf eingeschränkt werden?
Als alleinstehende Frau mit zwei Kindern habe ich mein
ganzes Vermögen in ein Käslädeli gesteckt. Als kleiner
Detaillist ist der Abendverkauf für mich die einzige
wirtschaftliche Überlebenschance». Eine Firma aus
Jegenstorf schreibt: «Da wir jedoch mit den damals
gültigen Öffnungszeiten gerechnet haben, und auch
so noch lange nicht von den Anfangsschwierigkeiten
uns erholt haben werden, sehen wir keine Möglichkeiten,

den durch reduzierte Öffnungszeiten gesunkenen
Umsatzrückgang zu verkraften». Ähnliche Briefe erhielt
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ich von einem Apotheker vom Burgernziel, vom Restaurant

Pinocchio, von einer Parfumerie, von einem
Schlüssel-Service und andern. Es geht um
Einzelschicksale. Diese Geschäftsleute haben auf die
Gesetzgebung vertraut und investiert. Nun bereitet man
ihnen Schwierigkeiten. Man hat die Leute 120 Millionen

Franken investieren lassen, woran das Baugewerbe
verdiente. Nun entschlägt man sich des Engagements.

Das helfe ich nicht mitmachen.

Andres. Im Namen der Mehrheit der SVP-Fraktion empfehle

ich Ihnen, für nur einen Abendverkauf zu stimmen.

Alle Konsumenten können ohne oder mit einem
Abendverkauf ihre Einkäufe tätigen. Folglich ist die
Verlängerung der Öffnungszeiten volkswirtschaftlicher
Unsinn, ist unnötig. Was würden Sie von einer Fabrik
halten, die ihre Aufträge in normaler Arbeitszeit
ausführen kann, aber beschliessen würde, Oberzeit
anzuordnen und zusätzliches Personal einzustellen? Wer
trägt die Zusatzkosten, die durch längere Öffnungszeiten

entstehen? Durch diese ist ja nicht etwa ein
zusätzlicher Bedarf zu decken. Also trägt der Käufer die
Mehrkosten. Das sollten diese auch bedenken. Unsere
Fraktion wendet sich gegen den volkswirtschaftlichen
Unsinn der verlängerten Öffnungszeiten. Das Gesetz
beschlägt den ganzen Kanton, nicht allein das Shoppy-
land.
Sicher bringt das Zurückgehen auf einen oder zwei
Abendverkäufe für die Geschäftsinhaber im Shoppy-
land Härten mit sich. Wer aber das Risiko einer
unvernünftigen Lösung eingeht, hat nicht für alle Zeiten
Anspruch auf den Schutz seiner Dispositionen.
Kollege Bhend hat Ihnen seinerzeit geschildert, wie die
Gemeindeversammlung in Moosseedorf verlaufen ist,
in der die Abendverkäufe beschlossen wurden. Man
darf die durch die Einschränkungen sich ergebenden
Härtefälle nicht zu sehr dramatisieren.
Man befürchtet die Abwanderung der Käuferschaft in
Einkaufszentren anderer Kantone. Ich stamme aus
einer Randregion, kenne das Problem. Diese Gefahr ist
nicht gross, wenn ein Abendverkauf ermöglicht wird.
Im Gegenteil, wenn wir zwei Abendverkäufe ermöglichen,

beginnt eine Eskalation, welche die andern mehr
oder weniger zum Nachziehen verpflichtet. Das gilt auch
für die Gemeinden innerhalb des Kantons.
Für nur einen Verkaufsabend sprechen die bereits
dargelegten Gründe: Wettbewerbsgleichheit, Lädelister-
ben, Personalfragen usw. Ich bitte Sie im Namen der
Mehrheit der SVP-Fraktion, für einen Abend zu stimmen.

Schneider (Bern). Ich beantrage Ihnen, die Ziffern 1

und 2 von Artikel 20 a und 20 b mit dem Text des
Ergebnisses der ersten Lesung zu beschliessen. Für den
Artikel 20 a Ziffer 1 bedeutet das einen Abendverkauf
pro Woche. Ich bin mit den redaktionellen Änderungen
einverstanden, die der neue Antrag enthält. Man sagt,
es habe ein Reifeprozess stattgefunden. Darin vermag
ich keine materielle Begründung zu erblicken. Es sind
nämlich keine neuen «facts» dazugekommen.
Herrn Günter möchte ich erwidern, dass die Leute,
welche zusammen mit dem Gewerbe für unsere
Petition Unterschriften gesammelt haben, beim Gewerbe
viel mehr Sympathien fanden als bei der Migros.

Präsident. Herr Schneider ist mit den redaktionellen
Verbesserungen von Kommission und Regierung
einverstanden. Das beschlägt einmal den ersten Satz.

Auch die Zeitangabe von 21.30 Uhr wird ins andere
Alinea hinübergenommen.

Schneider (Bern). Ja.

Neukomm. Ich habe schon in der Maisession eingehend
dargelegt, warum ich für zwei Abendverkäufe bin. Meine

Meinung habe ich nie geändert. Die Mehrheit der
sozialdemokratischen Fraktion tritt auch für zwei
Abendverkäufe ein. Warum soll ein Laden in einer
Gemeinde, wo sich die Mehrheit der Stimmberechtigten
für zwei Abendverkäufe aussprechen, nicht offen halten

dürfen, zum Beispiel bis 21 Uhr. Er wird vielleicht
am andern Tag das Geschäft später öffnen. Eine
gewisse Freiheit sollte man den Gemeinden und auch
dem einzelnen Ladengeschäft zugestehen. Mit allzu
restriktiven Ladenschlussreglementierungen ist dem
Kleingewerbe nicht gedient. Im Gegenteil, die privaten
Detailhändler erliegen einer Illusion, wenn sie glauben,
einseitige Abwehrmassnahmen würden ihnen im
Konkurrenzkampf helfen. Die Ursachen der Konzentration
des Detailhandels sind komplex; man kann hiefür nicht
den Abendverkauf verantwortlich machen. Ein attraktives

Sortiment und gute Dienstleistungen zeichnen die
Leistungsfähigkeit aus. Da bieten sich dem Kleingewerbe

durch Ideenreichtum viele Möglichkeiten. Er
hat mehr Beweglichkeit als die Riesengeschäfte. - Der
Abendverkauf dient den Berufstätigen, entlastet den
Samstag und bietet viele andere Vorteile. Darum bitte
ich Sie, der Kommission zuzustimmen.

Leu. In der Stadt Bern haben kürzlich etwa 23 000
Stimmberechtigte für einen Abendverkauf und über
12 000 gegen jeden Abendverkauf gestimmt. Die Stadt
Bern stellt 33 Grossräte. Für die Stadt Bern ist es
natürlich nicht gerade erfreulich, wenn den hier niedergelassenen

Detailhandelsgeschäften in einer kleinen
Nachbargemeinde eine starke Konkurrenz erwächst.
Ohne das Shoppyland hätte in Moosseedorf kein
Mensch an die Einrichtung des Abendverkaufs gedacht.
Ein Abendverkauf genügt.

Jenzer (Bützberg), Präsident der Kommission. Die
Ratsmitglieder, die nur einen Abendverkauf wünschen, kommen

aus Gemeinden, die nicht mehr als einen
Abendverkauf haben. Aber deren Argumentation bezieht sich
auf die Gemeindepolitik. Die Mehrheit der bernischen
Gemeinden brauchte wahrscheinlich überhaupt keinen
Abendverkauf. Beinahe 400 Gemeinden haben kein
Ladenschlussreglement, dies gemäss Vortrag vom
18. Dezember 1975. Wir suchen eine Lösung für den
ganzen Kanton, die als gesundes Mass angesehen werden

kann. Dem vollständig freien Abendverkauf und
der Beschränkung auf einen Abend ist eine starke
Gegnerschaft erwachsen. Die Gemeinden mit zu vielen
Abendverkäufen sind hier nicht vertreten, können sich
nicht verteidigen (Widerspruch). Von den 40 im
Shoppyland eingemieteten Gewerblern ist keiner Mitglied
unseres Rates. Die Verfechter nur eines einzigen
Abendverkaufes wären gewiss anderer Auffassung,
wenn sie ihre Existenz durch Investitionen in ein
Geschäft im Shoppyland aufgebaut hätten. Die Bewilligung

von maximal zwei Abenden ist ein Kompromiss,
und der lässt sich auch in einem allfälligen
Abstimmungskampf gut vertreten. Der Kampf dafür, dass nur
ein Abendverkauf bewilligt wird, ist in der einzelnen
Gemeinde auszufechten.
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In der Maisession wurden wir von der Migros mit
Zuschriften bombardiert. Auf diese Session hin erhielt der
Grosse Rat solche vom Bernischen Detaillistenverband.

Ihre Meinungen sind aber wohl gemacht. Die
Verantwortung liegt nun bei Ihnen. Ich bitte den Rat,
dem Vorschlag von Regierung und Kommission
zuzustimmen. Ich bitte, den Antrag Andres und auch den
Antrag Schneider abzulehnen. Mit der redaktionellen
Änderung durch Verschiebung von rechts nach links
bin ich einverstanden.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Richtigerweise stellt man fest, dass
die Inhaber und Einmieter im Shoppyland durch die
Restriktion auf ein oder zwei Abende wirtschaftlich
betroffen werden. Wer aber täglich mit Versorgungsproblemen

zu tun hat und den so raschen Rückgang der
Zahl der Detailgeschäfte aller Art im Kanton erlebt,
kann der Entwicklung nicht einfach zusehen. Der Kon-
zentrationsprozess trifft unsere Detaillisten immer stärker.

Diese erwarten vom Grossen Rat eine angemessene

Lösung.
Trotz ausgesprochenem Hang zum Liberalismus sind
wir gezwungen zu legiferieren. Liberalismus ist nicht
Inaktivität, ist kein laisser-faire, laisser-aller. Man
verfolgt unsere heutigen Beratungen im ganzen Kanton.
Was Kommission und Regierung vorlegen, ist wohl
durchdacht. Diese Lösung hält vor dem Rechtsempfinden

stand, ist angemessen.

Abstimmung

Für den Antrag der Kommission 80 Stimmen

Für den Antrag Schneider/Andres 74 Stimmen

Art. 20a Abs. 2

Jenzer (Bützberg), Präsident der Kommission. Hier
wird gesagt, was zeitlich unter Abendverkauf zu
verstehen ist, nämlich 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr. Moosseedorf

hat unter dem jetzigen Reglement Abendverkauf
bis 21.00 Uhr. Für Coiffeurläden und Kioske gelten die
Schliessungszeiten nicht; diese Geschäfte haben schon
bisher über die allgemeine Öffnungszeit hinaus das
Geschäft offen halten können. Das ist auch gegenüber
dem Ergebnis der ersten Lesung keine Neuerung.

Angenommen.

Art. 20 a Abs. 3

Jenzer (Bützberg), Präsident der Kommission. Der
Absatz 3 ist nötig, weil neben den Ladenschlussreglemen-
ten in den Gemeinden auch noch Ladenschlussordnungen

bestehen (Art. 20 a Abs. 2 des Gewerbegesetzes).
Ladenschlussordnungen sind dort anzutreffen, wo sie
sich auf bestimmte Geschäftszweige beziehen, ohne
dass ein Reglement vorhanden ist. Auch die haben
sich der Vorschrift über die Anzahl Abendverkäufe zu
unterziehen.

Angenommen.

Art. 20 a Abs. 4

Jenzer (Bützberg), Präsident der Kommission. In der
ersten Lesung wurde die Regierung ermächtigt, einen
weitern Abendverkauf zu bewilligen. Nachdem wir den
Gemeinden erlauben, zwei Abendverkäufe zu bewilli¬

gen, ist diese Kompetenz der Regierung nicht mehr
nötig.

Gestrichen.

Art. 20 a Abs. 5

Angenommen.

Art. 20 b Abs. 1

Jenzer (Bützberg), Präsident der Kommission. Hier
finden Sie die Lösung für die Gemeinden, die überwiegend

vom Fremdenverkehr abhängen. Gemäss Vortrag

vom 18. Dezember 1975 hatten Interlaken, Matten
und Unterseen im Sommer jeden Abend Verkauf, vom
I.April bis 15. Oktober, resp. 15. Mai bis 15. Oktober,
bis 20.30 Uhr und in der übrigen Verkaufszeit bis 22.00
Uhr. Es geht um den Besitzstand dessen, was die
Gemeinden schon während Jahren hatten. Der Artikel 20 b
Absatz 1 soll dem Rechnung tragen. Herr Dr. Günter
fragte in der ersten Lesung nach der Auslegung des
Begriffes «Fremdenort». Der Volkswirtschaftsdirektor
wird Auskunft erteilen. Wir beantragen zuzustimmen.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Grosse Rat will diesen Absatz
nicht annehmen, ohne zu wissen, was der Begriff
«überwiegend vom Fremdenverkehr abhängig» bedeutet. Wir
sagen zwar in Absatz 2, der Regierungsrat werde dies
in der Verordnung konkretisieren. Diese liegt im
Entwurf vor. Es wurden unter anderem zwei Kriterien
aufgenommen, die schon in der ersten Lesung erwähnt
wurden. Eine Gemeinde kann nur dann in den Genuss
dieser Vorzugsregelung gelangen, wenn es sich um
einen Fremdenverkehrsort im Sinne der Vollziehungsverordnung

zum Bundesgesetz über die Förderung des
Hotel- und Kurortkredites handelt. Diese Abgrenzung
ist solid. Dann wurde gefragt, ob nicht durch die
anvisierte Regelung beispielsweise die Bödeli-Gemeinden
Unterseen und Matten aus dem Kreis der Berechtigten
herausfallen könnten. Dem sind wir dadurch begegnet,
dass wir in der Verordnung unterbringen wollen: «Bilden

mehrere Gemeinden räumlich eine Fremdenverkehrseinheit

und hängen sie baulich zusammen, ist die
Gesamtzahl der Gästeschlafplätze bzw. Einwohner
massgebend.» Wir sind überzeugt, eine Lösung zu
finden.

Angenommen.

Art. 20 b Abs. 2

Jenzer (Bützberg), Präsident der Kommission. Der
Absatz 2 besagt, dass der Abendverkauf in Fremdenverkehrsorten

durch Verordnung des Regierungsrates
geregelt wird. Das ist gegenüber bisher keine Änderung.
Wir beantragen zuzustimmen.

Angenommen.

Art. 20 b Abs. 3

Jenzer (Bützberg), Präsident der Kommission. Hier
wird auf bessere Weise das gesagt, was im Ergebnis
der ersten Lesung enthalten ist. Inhaltlich ist es das
gleiche.

Angenommen.
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Art. 85

Jenzer (Bützberg), Präsident der Kommission. In der
ersten Lesung schlugen wir eine Obergangszeit von
einem halben Jahr für die Anpassung der Reglemente
vor. Der Rat erachtete das als zu kurz und beschloss
eine Übergangszeit von einem Jahr. Die Kommission
erachtete ihren Beschluss als endgültig. In den
Buchstaben a und b wird gesagt, in welchen Gemeinden
innert Jahresfrist neue Reglemente vorzulegen sind. Zu
den Anträgen, die heute eingereicht wurden, hat die
Kommission nicht Stellung nehmen können.

Aeberhard. Die freisinnige Fraktion beantragt, der
Kommission zuzustimmen. Mit meinem Antrag in der ersten
Lesung, die Übergangszeit auf ein Jahr festzusetzen,
bin ich in der Minderheit geblieben. In Gemeinden mit
Grossem Gemeinderat wäre es schwierig, innert sechs
Monaten die Reglemente anzupassen. Der Rat hat meinem

Antrag zugestimmt. Sicher werden wirtschaftliche
Übergangsschwierigkeiten entstehen. Ich habe mit meinem

Antrag seinerzeit nur den politischen Aspekt
berücksichtigt (Gemeindeversammlungen).

Günter. Ich bitte, das, was ich jetzt vortrage, nicht als
Zwängerei zu empfinden. Ich bin ob des Entscheides
glücklich, der vorhin gefällt wurde. Wir sollten im Kanton

miteinander, nicht gegeneinander arbeiten. Es ist
unbestritten, dass mit dem Eintritt von Regierungsrat
Müller in die Volkswirtschaftsdirektion ein andererWind
weht. Sicher ist es gut, wenn jeder Regierungsrat seine
eigenen Ideen in die Verwaltung bringt. Niemandem
ist es verwehrt, seine Meinung zu ändern.
Wenn sich die Wirtschaft infolge neuer gesetzlicher
Vorschriften umstellen muss, sollte man ihr Zeit geben,
sich auf die neuen Bedingungen einzustellen. Für das
vom Kanton angestrebte Ziel ist es nicht sehr bedeutsam,

ob die Übergangsfrist ein oder mehrere Jahre
betrage; aber für die Betroffenen ist das entscheidend.
Sie wollen die regionalen Wettbewerbsunterschiede
ausschalten. Für einzelne Betriebe kann aber eine um
zwei Jahre längere Übergangsfrist für die Existenz
entscheidend sein. Sicher wünschen Sie alle, dass
insbesondere die kleinen Betriebe im Shoppyland diese
Umstellung überstehen. Eine Übergangsfrist von fünf Jahren

ist für so einschneidende Beschlüsse angemessen.
Ich bitte, meinem Antrag zu Absatz 2 zuzustimmen, der
lautet:
«Die Ladenschlussreglemente, die gemäss Absatz 1

der Direktion der Volkswirtschaft neu zur Genehmigung
zu unterbreiten sind, können vorsehen, dass Geschäfte,

die bisher regelmässig mehr als die in Artikel 20 a
zugelassenen Abendverkäufe vorsahen oder diese über
21.30 Uhr ausdehnten, die bisherige Regelung während
fünf Jahren seit der Genehmigung durch die Direktion
der Volkswirtschaft weiterführen können.»

Frau Boemle-Hasler. Im Interesse rationellen Ratsbetriebes

habe ich meinen Antrag schon in der
Eintretensdebatte begründet. Er lautet:

«Innert drei Jahren seit Inkraftsetzung ...»
Bei Gesetzen, die derart ins Wirtschaftsleben eingreifen,

ist eine Übergangsfrist von drei Jahren eher
angemessen. Als Beispiele nenne ich das Anlagefondsgesetz

und das Bankengesetz, in welchen die Eingriffe
wesentlich kleiner waren als jetzt hier im Gewerbegesetz.

Im Anlagefondsgesetz ging es hauptsächlich dar¬

um, die Anlagefonds samt den Fondsleitungen der
staatlichen Aufsicht zu unterstellen. Beim Bankengesetz

beschloss man eine dreijährige Übergangsfrist für
die Bestimmung, dass die Treuhandgeschäfte in
Zukunft unter dem Strich aufgeführt werden müssen,
währenddem es vorher in gewissen Banken üblich war,
sie als eigene Geschäfte in der Bilanz aufzuführen.
Ich bitte Sie, im Interesse der Rechtssicherheit, meinem

Antrag zuzustimmen.

Bürki. Mein Antrag lautet, neu den folgenden Absatz 2

einzufügen:

«Die Ladenschlussreglemente der Gemeinden, welche
gemäss Absatz 1 Buchstabe a der Direktion der
Volkswirtschaft neu zur Genehmigung vorzulegen sind, können

einen stufenweisen Abbau der Abendverkäufe
vorsehen. Die bisher bewilligten, durch die Gesetzesergänzung

nunmehr überzählig gewordenen Abendverkäufe

müssen jedoch spätestens wie folgt aufgehoben
werden: Der erste überzählige Abendverkauf drei
Monate nach Eröffnung der neuen Genehmigung des
Réglementes, der zweite ein Jahr darauf und so fort.»

Allen drei Abänderungsanträgen liegt der Gedanke
zugrunde, die Übergangsfrist von nur einem Jahr sei zu
hart. Mein Antrag geht aber weniger weit als die
Anträge von Frau Boemle und Herrn Günter. Mit den
bisherigen Beschlüssen versuchten wir, die allgemein
wirtschaftlichen, gewerblichen, arbeitsrechtlichen und
konsumentenpolitischen Argumente gegeneinander
abzuwägen und eine ausgewogene Lösung zu finden. Jetzt
geht es nur noch um das Inkrafttreten des neuen
Rechts. Mir schiene es richtig, die gleichen Kriterien
als Massstab anzuwenden. Aus volkswirtschaftlicher
und betriebswirtschaftlicher Sicht wäre ein verlängerter

Übergang zweckmässig. Der Übergang gemäss meinem

Antrag wäre weniger abrupt. Anderseits möchte
man doch möglichst rasch von der Liberalität auf höchstens

zwei Abende zurückgehen. Das lässt sich nicht
unter einen Hut bringen. Aber auch mein Vorschlag
wäre ein Kompromiss, brächte einen verbindlichen
Rahmen für den Abbau. Bei der Reduktion von drei auf
zwei Abende ändert sich gegenüber dem Antrag der
Kommission nichts. Die Reduktion von vier auf zwei
Abende wäre stufenweise innert je einem Jahr zu
vollziehen. So lassen sich Übergangshärten vermeiden. -
Ich schlage eine dreimonatige Frist ab Datum Eröffnung

der neuen Reglementsgenehmigung vor. Im
Antrag der Kommission ist diese Frist nicht enthalten.
Selbstverständlich muss, wenn das Reglement innert
Jahresfrist genehmigt wird, noch einmal eine Frist
gesetzt werden. Die betreffenden Ladengeschäfte müssen

ihre Dispositionen treffen können. Ich denke auch
an die Publikation der Neuregelungen usw. Mein
Vorschlag ist praktikabel, liegt im Rahmen des Gesamten.

Hauser. Ich habe meine Auffassung im Eintreten
dargelegt. Die fünfjährige Übergangsfrist würde die
Gesetzesänderung verwässern. In dieser Zeit - effektiv
wären es sechs Jahre - müsste noch mancher kleine
Detaillist aufgeben.
Einzelne Redner sagten, an der Konzentration des
Detailhandels würden die Abendverkäufe keine Schuld
tragen. Ich bin gegenteiliger Meinung. Ich bitte Sie,
dem Antrag der Kommission zuzustimmen.

Jenzer (Bützberg), Präsident der Kommission. Die
Auffassung, dass ein Jahr Übergangsfrist genügen würde,
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wird der Volkswirtschaftsdirektor noch untermauern.
Das Shoppyland hatte vier Abendverkäufe à zwei Stunden

über die ordentliche Schliessungszeit hinaus,
ergibt pro Woche acht Stunden Abendverkauf. Künftig
hat man zwei Abendverkäufe, von 19 Uhr bis 21.30 Uhr,
ergibt pro Woche fünf Stunden. Das ist eine Reduktion
um nur drei Stunden. Der Wirt des «Metropol» sagte,
so oder so sei der Abend eben verloren. Ich bin nicht
ermächtigt, für die Kommission Zugeständnisse für die
Fristverlängerung zu machen.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wenn wir ab Sessionsschluss mit
einer dreimonatigen Referendumsfrist rechnen, kann der
Regierungsrat das Gesetz ungefähr auf den I.Januar
1977 in Kraft setzen. Von dort an hat die Gemeinde
Moosseedorf ein Jahr Zeit, das revidierte Ladenschlussreglement

genehmigen zu lassen. Die Anpassungsfrist
erachten wir als angemessen. Man bedenke, dass die
Gemeinde Moosseedorf die Migros, samt Einmietern,
schon im Jahr 1974 darauf aufmerksam machte, dass
das Reglement mit vier Abendverkäufen nur unter
Vorbehalt kommender gesetzlicher Regelungen in Kraft
gesetzt werden könne. Die Anträge Günter, Boemle
und Bürki bieten eine ganze Palette von Kompromissen

an. Ich mache darauf aufmerksam, dass auch der
Kommissionsantrag einen Kompromiss darstellt. Man
ist von einem halben Jahr auf ein Jahr hinaufgegangen.

Wenn man die weitern Fristen, die sich ergeben,
zusammenzählt, ergibt sich eine genügend lange
Gesamtfrist. Ich bitte, dem Vorschlag von Kommission
und Regierung zuzustimmen.

Abstimmung

Eventuell

Für den Antrag Günter Minderheit
Für den Antrag Boemle Grosse Mehrheit

Eventuell

Für den Antrag Boemle Minderheit
Für den Antrag Bürki Grosse Mehrheit

Definitiv

Für den Antrag Bürki 43 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 93 Stimmen

III

Herrmann. Ich hoffe, der Detaillistenverband und das
Gewerbe werden nicht viel in den Werken von Emmanuel

Kant lesen. Er hat geschrieben: «Selig sind die
Einschlummernden, denn sie werden bald tief schlafen.»

Ich hoffe, von der Seite werde das Referendum
ergriffen, und in dieser Hoffnung ziehe ich meinen
Antrag, das Gesetz sei der Volksabstimmung zu unterbreiten,

zurück.

Angenommen.

Ingress

Angenommen.

Schlussabstimmung

Für Annahme des Gesetzentwurfes 90 Stimmen

Dagegen 10 Stimmen

Gesetz über Kinderzulagen für Arbeitnehmer. Änderung

Erste Lesung

Siehe Nr. 30 der Beilagen

Eintretensfrage

Frau Kretz, Präsidentin der Kommission. Die Kommission

hat am 28. Mai getagt. Es ging um drei Revisionspunkte:

1. Revision von Artikel 1 Absatz 3, der eine Regelung
über die Dauer der Anspruchsberechtigung für die
Kinderzulagen enthält. Als Prinzip wird festgehalten, dass
die Kinderzulagen mit dem Lohnanspruch entstehen
und erlöschen. In Ausnahmefällen wie Unfall, Krankheit,

Schwangerschaft, Militärdienst, Todesfall werden
die Zulagen nach dem geltenden Gesetz noch während
einem Monat nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses
weiter ausgerichtet.
2. Der Artikel 1 Absatz 4 regelt die Anspruchsberechtigung

für Kinderzulagen bei Kurzarbeit. Bisher erhielt
ein Angestellter, der in Kurzarbeit stand, eine Kinderzulage

pro rata temporis, also proportional zu den
geleisteten Arbeitsstunden. Auch das hat man revidieren
müssen.

3. Der dritte Revisionspunkt kam erst in der Maisession
hinzu, als Folge der Motion Strahm, die verlangt, dass
die Kinderzulagen von 55 Franken auf 70 Franken
erhöht werden und dass das Bezugsalter für Kinder, die
in der Ausbildung stehen, von 20 auf 25 Jahre erhöht
werde (Art. 8 Abs. 1).
Der Grosse Rat hat dann getrennte Abstimmung
beschlossen. Der erste Teil der Motion Strahm, betreffend
die Erhöhung der Kinderzulage von 55 Franken auf 70
Franken wurde vom Rat abgelehnt. Aber die Erhöhung
des Bezugsalters für Kinder, die in der Ausbildung
sind, von 20 auf 25 Jahre, wurde gutgeheissen. Auch
den Punkt haben wir nun zu revidieren.
Die Revision ist dringend, besonders der Punkt 2. Ich
bitte Sie, auf die Änderungen einzutreten.

Präsident. Es ist das erstemal, dass eine Frau unseres
Rates eine Kommission präsidiert. Frau Kretz hat das
sachlich, gut und mit Charme gemacht. (Beifall)

Strahm. Die Gesetzesänderung geht auf meine Motion
vom Jahr 1972 zurück, die in ein Postulat umgewandelt
wurde. Im September 1975 habe ich gemahnt. Ich bin
Regierungsrat Müller für diese Vorlage dankbar.
Die sozialdemokratische Fraktion stimmt für Eintreten.
Ich werde zu Artikel 1 Absatz 3 einen Abänderungsan-
trag stellen.
Ich bin mit der Änderung einverstanden, welche die
Kommission in bezug auf die Zahlung der Kinderzulage
bis zum 25. Altersjahr vorschlägt; ich sehe ein, dass
für invalide Kinder diese Erstreckung nicht unbedingt
nötig ist, weil die Invalidenversicherung Beträge von
über 400 Franken pro Monat auszahlt.

Meyer. Im Namen der freisinnig-demokratischen Fraktion

beantrage ich Ihnen, auf die drei Änderungen
einzutreten. Regierung und Kommission haben Beschlüsse

gefasst, welche in die gegenwärtige wirtschaftliche
Landschaft des Kantons passen und die Härten, welche
durch die bisherigen Gesetzesbestimmungen entstehen
könnten, ausmerzen. Besondere Härtefälle wird man im
Gesetz nie generell vermeiden können; solche müssen
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auch in Zukunft einzeln behandelt werden. Unsere
Fraktion wird allfällig weitergehenden Anträgen nicht
zustimmen. Es ist nicht die Aufgabe der Kinderzulagen-
ordnung, für ungenügende Kranken- oder Arbeitslosenversicherung

einzuspringen.
Ich habe schon bei der Begründung meiner Motion
betreffend die Ausdehnung des Anspruchs auf Kinderzulage

bei Kurzarbeit erwähnt, dass unter den
Sozialpartnern oft vereinbart wird, über die gesetzliche Norm
hinauszugehen. Gerade die paritätischen und
gewerkschaftlichen Familienausgleichskassen haben die
Kinderzulage bei Kurzarbeit nur in den wenigsten Fällen
proportional gekürzt, obschon sie dazu nach dem
Gesetzestext berechtigt gewesen wären.
Persönlich halte ich fest, dass wir bei allen Beschlüssen

die finanziellen Auswirkungen berücksichtigen müssen.

Wiederkehrende Ausgaben müssen wir auf lange
Zeit verkraften, sei es über Lohnprozente, sei es über
die Steuern, sei es über andere öffentliche Abgaben.
Das wurde in der Hochkonjunktur mehr oder weniger
vernachlässigt. Wir werden noch manche Rechnung zu
begleichen haben, für die wir das Geld noch nicht
haben.

Fleury. Le groupe du PDC vous recommande également

d'entrer en matière.
En ma qualité de membre de ia commission, j'ai constaté

que ce projet a suscité beaucoup d'intérêt. Il
répond à la nécessité d'affermir l'institution des allocations

familiales et de renforcer les droits des travailleurs

dans ce domaine.
Ce projet nous tient à cœur. Je rappelle que nous sommes

intervenus à maintes reprises en vue d'obtenir
une extension des allocations familiales. Nous avons
aujourd'hui l'occasion de prolonger la durée pendant
laquelle l'allocation est versée en cas de perte de gain.
Une proposition dans ce sens a été présentée au sein
de la commission et j'espère que satisfaction nous sera

donnée sur ce point.
Par ailleurs, nous insistons sur le fait que l'amélioration

des allocations familiales est un moyen de lutter
contre la dénatalité. A l'heure actuelle, la famille se
sent de moins en moins soutenue. Certes, la baisse de
ia natalité n'est pas due essentiellement à des raisons
d'ordre financier, mais celles-ci comptent parmi les
principales causes. Il est donc nécessaire de reculer
les limites de gêne.
C'est pourquoi, au nom de mon groupe, je vous recommande

d'entrer en matière.

Jenzer (Bützberg). Die SVP-Fraktion befürwortet das
Eintreten, erachtet die Verbesserungen als angebracht,
lehnt aber weitergehende Anträge ab, weil das Kin-
derzulagengesetz nicht zur Schliessung von Lücken im
Krankenversicherungswesen dienen darf.
Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung

Art. 1 Abs. 3

Frau Kretz, Präsidentin der Kommission. Hier wird
vorgesehen, nach Aufhören der Lohnzahlung die Kinderzulage

noch während drei Monaten auszurichten. Die
Nachgenussfrist hat Herr Grossrat Strahm in seiner
Motion vom Jahre 1972 aufgegriffen. Er verlangte eine
Nachfrist von sechs Monaten bei Unfall und Krankheit,
und von drei Monaten bei Schwangerschaft, Militärdienst

und Todesfall. Die Regierung wollte aber zuerst

die Auswirkungen des neuen Arbeitsvertragswerkes
abwarten, das dann im Jahre 1973 in Kraft trat. Im
September 1975 kam Herr Grossrat Strahm auf sein Postulat

zurück. Die Regierung war bereit, es nun «en
connaissance de cause» zu verwirklichen, weil sie ohnehin
den Absatz 4 betreffend Kinderzulage bei Kurzarbeit
revidieren wollte. Das neue Arbeitsvertragsrecht
verbessert die Stellung des Arbeitnehmers. Verboten ist
die Kündigung während Militärdienst, Krankheit, Unfall,
Niederkunft usw. Auch beim Tod des Arbeitnehmers
haben die Hinterlassenen den Lohnnachgenuss während

ein bzw. zwei Monaten, je nach der Dauer des
Arbeitsverhältnisses. Überdies beginnt am ersten Tag
des Monats nach dem Todesfall die AHV-Rente zu
fliessen.
Sechs Kantone haben eine Nachgenussfrist von drei
Monaten, fünf eine solche von sechs Monaten (wovon
einer nur bei Krankheit). In der Kommission ging es
darum, ob drei oder sechs Monate zu beantragen
seien. Regierung und Kommission haben am Grundsatz
festgehalten, dass die Kinderzulage ein Teil des Lohnes

sei und nicht eine davon losgelöste Sozialversicherung.

Mit Kinderzulagen soll man nicht Mängel in der
Versicherung decken. Die Kinderzulage ist als Teil des
Lohnes zu betrachten. Mit Rücksicht auf allenfalls
entstehende Härtefälle ist man bereit, eine Nachgenussfrist

von drei Monaten ins Gesetz zu nehmen. Zuverlässige

Abschätzung der entstehenden Kosten ist nicht
möglich. Man nimmt an, sie fallen wegen des neuen
Arbeitsvertragsrechtes nicht allzu schwer ins Gewicht.
Man rechnet mit einer Belastung von etwa 0,05
Prozent der Lohnsumme.
Der Antrag Strahm wurde in der Kommission abgelehnt.

Ich bitte um Zustimmung.

Strahm. Mein Antrag zu Absatz 3 lautet:

«Der Anspruch auf Kinderzulagen entsteht und erlischt
mit dem Lohnanspruch. Bei Unfall, Schwangerschaft,
Militärdienst oder Todesfall sind die Zulagen nach
Erlöschen des Lohnanspruches noch während drei Monaten,

bei Krankheit während sechs Monaten, weiter
auszurichten, ...»
Herr Meyer täuscht sich. Wir reden nicht über
Staatsausgaben, sondern die Beträge müssen von den
Arbeitgebern aufgebracht werden. Der Kanton Bern ist in
bezug auf Prämien für Kinderzulagen einer der günstigsten

Kantone. Er erhebt jetzt 1,7 Prozent. 14 Kantone
haben höhere Prämien, zwei haben ebensoviel, sieben
haben weniger. Zwei Kantone haben keine Kasse. - Es
steht nicht fest, dass bei Annahme meines Antrages
die Prämien erhöht werden müssten. Jedenfalls wäre
es nicht sofort nötig. Man müsste die Auswirkungen
abwarten. Die wären nicht so gross, wie man vielleicht
annimmt.
Ich bin mit dem Vorschlag von Regierung und Kommission

einverstanden, dass bei Unfall, Schwangerschaft,
Militärdienst, Todesfall die Kinderzulagen nach
Erlöschen des Lohnanspruches während drei Monaten weiter

bezahlt werden müssen. Nicht einverstanden bin
ich, dass für den Krankheitsfall das selbe gilt. Bei Unfall

haben die bei der Suval Versicherten bis zu 80
Prozent des Lohnes, und zwar bis zu einem versicherbaren

Verdienst von 140 Franken pro Tag. Da sind die
Kinderzulagen inbegriffen. Der Grossteil der Arbeitnehmer

hat bei Krankheit für Kinderzulagen auch 80
Prozent. Bei Krankheit aber verhält es sich anders. Im
Baugewerbe hört der Lohnanspruch bei Krankheit so-
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fort auf. An dessen Stelle kommen die Leistungen aus
der Krankenversicherung. Sie betragen im ersten Monat

60 Prozent des Lohnes. Gleichzeitig fallen die
Kinderzulagen aus. Das hat für Familien mit mehreren
Kindern harte Auswirkungen.
Die organisierten Baumeister gewähren Nachgenuss
für Kinderzulagen bei Krankheit. Im Baugewerbe gibt
es aber viele Aussenseiter, die auf das nicht verpflichtet

sind. - Wenn ein Arbeitnehmer schwer krank ist,
sollte die Kinderzulage nicht ausfallen. Während zwei
Monaten hat er den Lohn, wenn der dann wegfällt,

fällt bald auch die Kinderzulage weg. Das ver-
grössert die Schwierigkeiten. Es gibt Kantone, die den
Kinderzulagen-Nachgenuss schon für fünf Monate
festgelegt haben (ein Kanton allerdings nur bei Krankheit,
die andern auch bei Unfall). Ich bitte, meinem Antrag
zuzustimmen.

Meyer. Wie ich schon beim Eintreten sagte, lehnen wir
weitergehende Anträge ab. Herr Strahm hat mich falsch
verstanden. Mir geht es nicht darum, wer bezahlt.
Irgend jemand bezahlt das einfach, geschehe es über
Lohnprozente, geschehe es durch den Staat oder durch
irgend eine öffentliche Abgabe. Wir müssen aufpassen,
dass wir nicht zu weit gehen. Die Annahme des Antrages

Strahm könnte zu erhöhten Lohnprozentabgaben
führen. Wir müssen Härtefälle anders erledigen. Die
Leute müssen ihre Krankenversicherung den Gegebenheiten

anpassen. Die Sozialpartner einigen sich manchmal

darauf, weiterzugehen als das Gesetz es
vorschreibt. Denen will ich weiter einigen Spielraum
lassen. Ich beantrage, den Vorschlag Strahm abzulehnen.

Frau Kretz, Präsidentin der Kommission. Der Vergleich
von Herrn Strahm mit dem Baugewerbe und den 60

Prozent des Lohns im Falle von Krankheit hinkt. Herr
Strahm sagt, im Baugewerbe erhalte ein Arbeitnehmer
im ersten Monat der Krankheit noch 60 Prozent des
Lohnes und habe dann bald keine Kinderzulage mehr.
Er hat die Zulage immerhin noch während drei Monaten.
Diese ist ein Bestandteil des Lohnes, keine
Sozialversicherung. Man kann nicht ungenügende Krankenversicherung

mit Kinderzulagen ausgleichen. Das würde
nicht dem Wesen der Kinderzulage entsprechen. Im

neuen Arbeitsvertragsrecht sind all die Fälle
verhältnismässig gut abgesichert. Ich beantrage, der Kommission

zuzustimmen.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Im Kinderzulagegesetz ist verankert,
dass die Kinderzulage ein integrierender Bestandteil
des Lohnes darstelle und grundsätzlich mit dem
Lohnanspruch entstehe und erlösche. Mit drei Monaten
Nachgenuss bei Krankheit, Unfall, Schwangerschaft,
Militärdienst oder Todesfall und jetzt nach Absatz 4

auch bei Kurzarbeit wird das Prinzip im Sinne der
Ausnahme durchbrochen. Die Notwendigkeit, erkrankten
oder von Kurzarbeit betroffenen Familienvätern zu helfen,

ist unbestritten. Verbesserungen sind aber
grundsätzlich dort durchzusetzen, wo sie hingehören, nämlich

in die Kranken- und Unfallversicherung und in die
Arbeitslosenversicherung. Eine unvernünftig lange
Nachgenussfrist wäre keine gute Lösung; das wäre
systemwidrig und läge nicht im Interesse der Betroffenen.

Ein solches Flickwerk würde die Entwicklung
verschiedener Versicherungszweige hemmen. Nach.
Kontakten mit andern Kantonen und mit unsern Arbeitgeber-

und Arbeitnehmerorganisationen kommen wir zum

Schluss, dass die allgemeine Erstreckung der Nachgenussfrist

bei Krankheit auf drei Monate eine sozial
fortschrittliche, für bernische Verhältnisse annehmbare
Lösung darstellt.
Herr Strahm sagt, die Kantonale Familienausgleichskasse

habe verhältnismässig sehr tiefe Prämienansätze,
eine Erhöhung wäre demnach durchaus tragbar.

Ich mache darauf aufmerksam, dass es in unserm Kanton

aber auch noch zahlreiche private
Familienausgleichskassen (verbandlich organisierte
Familienausgleichskassen) mit Ansätzen von vier Prozent und mehr
gibt. Wir müssen im Blick auf die finanziellen Folgen
auch hier in angemessenem Rahmen bleiben und es
bei der Nachgenussfrist von drei Monaten bewenden
lassen.

Abstimmung

Für den Antrag der Kommission 74 Stimmen

Für den Antrag Strahm 53 Stimmen

Art. 1 Abs. 4

Frau Kretz, Präsidentin der Kommission. Der Absatz 4
beschlägt die Auszahlung von Kinderzulagen bei
Kurzarbeit. Der Regierungsrat hat die Absicht, den Absatz
zu revidieren, schon in der Beantwortung der Schriftlichen

Anfrage Strahm, vom November 1975, bekundet.
Er hat auch eine Motion Meyer, en connaissance de
cause, im November 1975 entgegengenommen; er hatte
ohnehin die Absicht, auch das zu revidieren. Es ging
zuerst darum, abzuklären, ob eine Gesetzesrevision
durch Interpretation vermieden werden könnte. Das
war nicht möglich. Als im Jahr 1960 der damalige
Volkswirtschaftsdirektor zu authentischer Interpretation
aufgefordert wurde, sagte er: «Wer teilarbeitslos ist,
wird einen Teil der Kinderzulage erhalten.» Es musste
also der Weg der Gesetzesrevision beschritten werden.

- Nun muss man eine finanziell tragbare, einfache
Lösung finden, die möglichst allen von Kurzarbeit Betroffenen

zugute kommt. Auf die Zahl von 120 Stunden
kommt man, weil man angenommen hat, dass, wenn
der Beschäftigungsstand unter 120 Stunden fällt, im
betreffenden Betrieb Entlassungen unvermeidlich werden.

Die finanziellen Auswirkungen sind schwer abzuschätzen.

Man hat noch keine statistischen Unterlagen.
Sodann kennt man die Dauer der Rezession nicht. Die
Familienausgleichskasse des Kantons Bern nimmt an,
dass sie ihren Beitragssatz von 1,6 um 0,1 bis 0,2
Prozent erhöhen müsste.
In der Kommission wurde der Antrag der Regierung
nach kurzer Diskussion einstimmig angenommen. Ich
bitte um Zustimmung.

Angenommen.

Art. 8

Frau Kretz, Präsidentin der Kommission. Dieser Artikel
kam durch die Beratungen in der Maisession dazu. Es

gilt einen Fehler zu korrigieren, den wir bei der
Verabschiedung der Motion Strahm begangen haben. Der
alte Artikel 8 lautet: «Die Kinderzulage beträgt mindestens

55 Franken im Monat für jedes Kind, das das
16. Altersjahr noch nicht vollendet hat. Die Altersgrenze

beträgt 20 Jahre, wenn und so lange das Kind noch
in Ausbildung begriffen oder infolge von Krankheit
oder eines Gebrechens in der Erwerbsfähigkeit erheb-
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lieh behindert ist.» Bei der Annahme der Motion Strahm
haben wir einfach die Zahl 20 durch die Zahl 25
ersetzt. Damit haben wir zwischen Ausbildung und
erheblicher Einschränkung der Erwerbsfähigkeit (Invalidität)

nicht mehr differenziert. Bei der bisherigen
Altersgrenze von 20 Jahren hat sich die gleiche Behandlung

beider Kategorien noch vertreten lassen, obschon
seit der Revision des IV-Gesetzes im Jahr 1968 jugendliche

Invalide schon vom 18. Altersjahr an Invalidenrenten
beziehen. Damals hat man Invalidenrente und

Kinderzulage sich um zwei Jahre überlappen lassen. Man
hat deswegen das Gesetz nicht revidiert. Bei der jetzt
vorliegenden Revision müssen wir aber zwischen
Ausbildung und Invalidität unterscheiden, sonst hätten wir
bei der letzteren ein Überlappen während sieben Jahren.

Darum war die Kommission mit dem Vorschlag
einverstanden, die Kategorien zu trennen. Ich bitte,
diese Änderung ebenfalls zu genehmigen.

Angenommen.

II

Angenommen.

Titel und Ingress

Angenommen.

Schlussabstimmung

Für Annahme des Gesetzentwurfes 128 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Dekret über die Krankenversicherung

Siehe Nr. 33 der Beilagen

Eintretensfrage

Frau Kretz, Präsidentin der Kommission. Der Grosse
Rat hat in der Septembersession 1975 eine Motion Hän-
senberger angenommen, welche die Anpassung der
Vorschriften über die Beitragsberechtigung und die
Erhöhung der Staatsbeiträge an die Prämien von
Krankenversicherungen verlangt. Das wurde mit Rücksicht
auf die Teuerung verlangt, die seit der letzten
Dekretsänderung (1971) eingetreten ist. Die Motion wurde von
der Regierung entgegengenommen. Man beabsichtigte
ohnehin, auf den I.Januar 1977 die Zahlen anzupassen.

Gemäss Gesetz vom 28. Juni 1964 zahlt der Staat bis
zu bestimmten Einkommensgrenzen Beiträge zur
Förderung der freiwilligen und der obligatorischen
Krankenversicherung. Die Berechtigung ist im Dekret von
1971 umschrieben. Dort muss man die Ansätze der
Teuerung anpassen.
Im Jahr 1974 hat das Kantonale Versicherungsamt an
die Berechtigten rund 4,3 Millionen Franken bezahlt.
Diese grosszügigen Versicherungsbeiträge haben
bewirkt, dass im Kanton Bern etwa 90 Prozent der
Wohnbevölkerung gegen Krankheit versichert sind.
Gemäss Artikel 1 des Dekretes vom 11. November
beträgt die Einkommensgrenze zur Ermittlung von
Berechtigten: Für Eltern mit Kindern 7000 Franken, für die
übrigen Personen 4500 Franken. Die Staatsbeiträge an
die Prämien sind im Dekret vom 11. November niedriger

als man es heute für richtig erachtet. Der gesetzliche

Rahmen ist nicht voll ausgeschöpft. Im neuen
Dekret wird das zum Teil der Fall sein.

Die Revision des Dekretes ist angesichts der seit 1971

eingetretenen Teuerung dringend. Ich bitte, darauf
einzutreten.

Knutti. Die Anspruchsberechtigung für
Krankenversicherungsbeiträge wurde 1971 geregelt. Regierung und
Kommission wollen auf den 1. Januar 1977 die
Einkommensgrenzen erhöhen, und zwar für Verheiratete von
7000 Franken auf 9500 Franken, für Einzelpersonen von
4500 Franken auf 6000 Franken. Die SVP-Fraktion
stimmt zu und beantragt Eintreten.

Strahm. Selbstverständlich befürwortet die sozialdemokratische

Fraktion das Eintreten. Änderungen der
Berechtigungsgrenzen sind praktisch alle vier Jahre nötig.

Die Förderung der freiwilligen Krankenversicherung
hat sich bewährt, war namentlich in den Jahren

1946 bis 1960 segensreich. In dieser Zeit Messen sich
viele Leute, auch mit kleinem Einkommen, versichern.

Nun sind wir in bezug auf die Beitragsberechtigung
ungefähr gleich weit wie vor 20 Jahren. Arzt- und
Spitalkosten sind sehr stark gestiegen. Im Jahr 1960 hatten
wir über 100 000 Berechtigte. Deren Zahl sank auf unter

50 000. Im Jahr 1975 waren es wieder etwas mehr
als 50 000. - Als das Gesetz angenommen wurde, sagte
man, es soll höchstens ein Drittel der Bevölkerung in
den Genuss von Prämienbeiträgen kommen. Das wären
etwa 300 000 Versicherte. Zum Glück ist die Zahl der
Bezüger nicht so hoch, dank dem Umstand, dass die
Einkommen allgemein grösser geworden sind.
Ich werde in bezug auf die Einkommensgrenze eine
Verbesserung beantragen.

Meyer. Die Fraktion der Freisinnig-demokratischen Partei

empfiehlt Ihnen Eintreten auf die Dekretsänderungen,

um die Berechtigungsgrenze der Teuerung
anzupassen. Die Anträge von Regierung und Kommission
sind ausgewogen. Weitergehende Anträge müssten wir
aus finanziellen Erwägungen ablehnen. Hier würde die
Mehrbelastung den Staat treffen.
Ich bedaure, dass die finanziellen Auswirkungen der
Änderungen nur geschätzt werden können. Die
Steuerstatistik ist nicht à jour. Wir müssen daher Beschlüsse
fassen, deren finanzielle Folgen wir nicht erkennen.
Das ist vor allem bei Beschlüssen, die dauernd
wiederkehrende Ausgaben verursachen, sehr unerwünscht.
Es wäre an der Zeit, die Auswertung der Statistik so
zu organisieren, dass sie uns als Führungsinstrument
dient und nicht nur von den Geschichtsschreibern
verwendet werden kann. Nur so können wir die Staatsfinanzen

auf die Dauer in Griff behalten.

Sandmeier. Je dois de prime abord préciser que
j'approuve pleinement l'augmentation des participations
de l'Etat en faveur des assurés. Les limites de revenu
des ayants droit sont augmentées et portées de 7000
francs à 9500 francs pour les assurés mariés (chiffre
25 de la déclaration d'impôt).
Le message du Conseil-exécutif fait état de l'augmentation

du taux de renchérissement. Par coût de
renchérissement, on comprend en général l'augmentation
des prix à la consommation. Je m'élève contre cette
comparaison, que j'ai déjà combattue au sein de la
commission et qui ne semble pas encore être comprise.

Ce n'est pas l'index des prix à la consommation
que l'on doit prendre en considération. Celui-ci n'a,
en effet, augmenté que de 2,4 à 9,8 % entre 1966 et
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1974. Ce qu'il faut considérer et qui est la cause effective

de l'augmentation des contributions en faveur des
assurés est d'autre nature. Nous devons savoir que
d'après les calculs du Concordat des caisses-maladie,
le total des frais des soins médicaux a augmenté
durant ce laps de temps - soit de 1966 à 1974 - de 183
%. A cette moyenne, nous enregistrons une augmentation

du coût des soins médicaux seuls de 172%,
soit, en moyenne, de 7,7 à 19,7 % par an. L'augmentation

des frais hospitaliers est de 241 %, soit en
moyenne de 8,6 à 21,7 % par an. Les salaires des ouvriers
ont augmenté de 108 % (4,8 à 13,5 % par an) et ceux
des employés de 96 °/o.

Voilà les comparaisons qu'il faut faire et qui sont seules

valables dans le domaine que nous traitons.
Cette augmentation des frais a eu comme conséquence

directe une augmentation des primes d'assurance-
maladie. Les cotisations des caisses-maladie ont
actuellement atteint le point de saturation pour bien des
assurés. Le Conseil d'Etat doit accorder toute son
attention au renchérissement des coûts dans l'assuran-
ce-maladie. Il faut de toute évidence que les hôpitaux
s'évertuent à baisser leurs frais d'exploitation ou au
moins à éviter leur augmentation et que le canton et
les communes limitent leurs efforts en vue de la
couverture des déficits inconsidérés de ces établissements.

L'Etat ne doit plus, à l'avenir, accepter sans
autres des augmentations des tarifs médicaux ou des
établissements hospitaliers.
Le rapport annuel de 1975 de l'hôpital Wildermeth est
formel. Il mentionne ceci à la page 12: «Notre principal

souci durant l'année 1975 a été la lutte contre la
hausse disproportionnée des frais dans notre hôpital.
Notre établissement n'est certes par le seul à avoir de
tels soucis. Preuve en soient les préoccupations de
larges cercles de la population, des autorités fédérales,

cantonales et communales depuis qu'il s'est avéré
que les frais d'exploitation des établissements
hospitaliers croissaient beaucoup plus vite que les autres
dépenses de l'Etat. Les déficits à la charge de la
communauté grandissent sans cesse. Si les frais continuaient

à augmenter dans les proportions et dans le
cadre actuel, il en résulterait une charge dépassant les
capacités non seulement des patients, mais encore
des caisses-maladie et de l'Etat. Pour de larges
couches de la population, la maladie constitue maintenant
déjà une lourde charge financière.»
«Chacun doit aujourd'hui concevoir clairement que
toute augmentation supplémentaire des coûts hospitaliers

et des frais de maladie n'est plus supportable.
Dans tous les milieux et surtout parmi les autorités et
les responsables des assurances, on demande instamment

un contrôle plus efficace des frais dans les
hôpitaux. L'Hôpital d'enfants se félicite de ces exigences
et contribuera dans toute la mesure du possible à
endiguer le renchérissement. Une conception économique

doit s'imposer à tous les niveaux, afin que les
facteurs influençant les frais hospitaliers soient analysés
et maîtrisés. Il faut aussi garder une juste mesure dans
l'application des traitements médicaux optima
qu'on tentait jusqu' à ce jour pour le bien du malade.

Planification rationnelle des dépenses, mesures
d'économie et efficacité rigoureuse de l'organisation:
telles sont les solutions que les organes responsables
s'efforcent d'appliquer sur la base d'études économiques

objectives. C'est à ce prix seulement que sera
endiguée l'explosion des frais hospitaliers. Si ces
considérations d'ordre général ont servi d'introduction au

rapport annuel 1975, c'est que les organes de l'hôpital
d'enfants Wildermeth sont conscients de cette situation.»

Cette situation est très sérieuse. J'invite donc le
Conseil-exécutif à y vouer la plus grande attention.
Je conteste en outre - je l'ai dit en commission mais
il n'est pas inutile de le rappeler -, que contrairement
à ce que prétendait le fonctionnaire cantonal qui assis»
tait à notre séance, les caisses-maladie soient les
bénéficiaires des contributions cantonales. Ce sont les
assurés concernés qui doivent bénéficier intégralement

de ces contributions par une réduction de leurs
cotisations et personne d'autre.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Schluss der Sitzung um 12.00 Uhr.

Der Redaktor:
Lic. oec. W. Bosshard
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Sechste Sitzung

Montag, 13. September 1976, 14 Uhr

Vorsitzender: Präsident Leuenberger

Anwesend sind 189 Mitglieder. Entschuldigt abwesend
sind die Herren und Damen Berger (Schwarzenegg),
Casetti, Favre, Gehler, Hächler, Kaufmann, Pieren, Frau
Renggli, Salzmann, Studer, Würsten.

Dekret über die Krankenversicherung

Fortsetzung von Seite 506 hievor

Detailberatung

Art. 1

Frau Kretz, Präsidentin der Kommission. Als Massstab
für die Erhöhung der Einkommensgrenzen soll die
Preisentwicklung seit der letzten Festlegung der
Einkommensgrenzen (1972) gelten. Die Geldentwertung
kann am Index der Konsumentenpreise gemessen werden

und beträgt von 1971 bis 1975 rund 33 Prozent.
Bis Ende 1976 muss mit einer weiteren Zunahme der
Teuerung von 4,5 bis 5 Prozent gerechnet werden, so
dass die Teuerung von 1971 bis Ende 1976 zirka 38
Prozent betragen wird. Anderseits ist zu bemerken,
dass laut den Statistiken des BIGA der durchschnittliche

Stundenverdienst im gleichen Zeitabschnitt um
rund 40 Prozent zugenommen hat.
Auf Grund dieser Entwicklung schlagen Ihnen die
Kommission und der Regierungsrat vor, die
Einkommensgrenzen wie folgt zu erhöhen: für Eltern und Kinder

von 7000 Franken auf 9500 Franken, für die übrigen
Personen von 4500 auf 6000 Franken.

Strahm. Ich schlage Ihnen vor, die Einkommensgrenze
in Artikel 1 Buchstabe a auf 10 000 Franken und in
Artikel 1 Buchstabe b auf 6500 Franken festzulegen. Zur
Begründung führe ich folgendes an:
Ich habe mir vorgestellt, dass ein verheirateter
Steuerpflichtiger mit zwei Kindern und einem jährlichen
Einkommen von 24 000 Franken noch unter die Berechtigten

fallen sollte. Dazu bedürfte es aber einer Erhöhung
der Einkommensgrenze auf 13 000 bis 14 000 Franken,
denn es muss auch noch der Abzug für Verheiratete
laut Steuererklärung von 1500 Franken mitberücksichtigt

werden. Ich habe es nicht gewagt, einen solchen
Antrag zu stellen, da er ohne Zweifel von der Ratsmehrheit

abgelehnt würde. Der Antrag, den ich Ihnen
unterbreite, ist viel bescheidener und geht lediglich 500
Franken weiter als der Antrag von Regierungsrat und
Kommission.
Was würde mit meinem Antrag erreicht? Mit meinem
Antrag würden auch noch Arbeitnehmer mit einem
jährlichen Einkommen von 21 000 Franken (1750 Franken

Monatseinkommen) in den Kreis der Berechtigten
fallen, vorausgesetzt dass sie eine Familie mit zwei
Kindern haben. Gerade für diese Kategorie von
Arbeitnehmern wäre es ausserordentlich wichtig, dass
sie sich und ihre Familie gegen die Folgen von Krankheit

versichern lassen. Man erklärt wohl, die Versiche¬

rungsdichte liege bei 90 Prozent, doch fehlt eine
Statistik darüber, wie hoch das einzelne Kassenmitglied
versichert ist. Ich behaupte, dass ein grosser Teil
der Versicherten nur ungenügend versichert ist.
Namentlich die Spitalzusatzversicherung fehlt in vielen
Fällen. Krankheit ist immer noch der häufigste Grund
für Armengenössigkeit, und ich glaube, es wäre besser,
etwas mehr Mittel für die Krankenversicherung
aufzuwenden statt für die Armenfürsorge.
Aber auch für die AHV-Rentner sieht die Situation
nicht rosig aus. Insbesondere die ledigen AHV-Rent-
nerinnen und -rentner sind mit einer Einkommensgrenze

von 6000 Franken gegenüber 9500 Franken für
Verwitwete und Geschiedene diskriminiert. Auf diesen
Übelstand habe ich schon bei vielen Vorlagen
hingewiesen. Jedesmal erklärte man mir, man werde den
Mangel bei der nächsten Revision beheben. Bis heute
ist indessen nichts in dieser Richtung geschehen.
Was die Kosten anbelangt, ist man auf Schätzungen
angewiesen. Man rechnet mit einer Mehrbelastung von
3,4 Millionen Franken bei 70 000 Beitragsberechtigten.
Mit anderen Worten: Die Zahl der Beitragsberechtigten
müsste um 20 000 steigen. Nun weiss man aber aus
Erfahrung, dass bei jeder neuen Erhebung nicht nur
Beitragsberechtigte neu hinzugekommen sind,
sondern dass auch viele bisherige Berechtigte in höhere
Einkommensstufen hinübergewechselt haben. Noch bei
keiner Revision hat die Kostenschätzung gestimmt, und
ich mache deswegen niemandem einen Vorwurf. Bei der
letzten Revision hiess es im Vortrag: «Die Mehrkosten
betragen 1,7 Millionen Franken.» In Tat und Wahrheit
sind sie dann aber im nächsten Jahr, auf Grund der
Neuerhebung, um 40 000 Franken zurückgegangen.
Ich weiss, dass es nicht möglich ist, hier genaue
Schätzungen anzustellen, und deshalb sind die
angestellten Schätzungen für uns denn auch kein «Heiligtum».

Ich bitte Sie, meinen Anträgen zu Artikel 1 Buchstaben
a und b zuzustimmen.

Frau Boehlen. Im Artikel 1 kommt der Begriff des
«Familienhauptes» vor, ein Begriff, der noch aus dem
altrömischen Recht (Paterfamilias) stammt und heute,
nach 2000 Jahren, wohl überholt ist. Auch die Männer
sollten heute so weit emanzipiert sein, dass sie ohne
diesen gesetzlichen Schutz auskommen, im übrigen
wird ja nach Artikel 2 des Dekrets auf das Einkommen

und Vermögen beider Ehegatten abgestellt und
nicht nur auf das Einkommen und Vermögen des
Familienhauptes. Zudem gibt es Fälle, wo nicht der
Ehemann, sondern die Ehefrau für den Unterhalt der
Familie aufkommen muss, zum Beispiel wenn der
Ehemann invalid ist oder einen liederlichen Lebenswandel
führt. Ich glaube somit, dass es redaktionell besser
wäre, im vorliegenden Fall vom «Unterhaltspflichtigen»
zu sprechen statt vom «Familienhaupt», so dass ich
Ihnen beantrage, den Artikel 1 wie folgt zu formulieren:

wenn der Berechnungsfaktor (Art. 2) für den
Unterhaltspflichtigen nicht mehr beträgt als

ist der für den Unterhaltspflichtigen geltende
Berechnungsfaktor massgebend.

Ich bitte Sie, diesem Abänderungsantrag bescheidener
Art zuzustimmen.

Knutti. ich habe selber mit Krankenversicherungsfragen
zu tun und kann ihnen bestätigen, dass eine Er-
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höhung der Einkommensgrenzen zur Bestimmung des
Kreises der Berechtigten, wie sie von Regierungsrat
und Kommission vorgeschlagen wird, einer Notwendigkeit

entspricht. Die beantragte Revision wird
Mehraufwendungen für den Staat von rund 3,4 Millionen
Franken zur Folge haben, was ich mit Rücksicht auf
das angestrebte Ziel als tragbar erachte.
Ich bitte Sie, auch im Namen der Fraktion der
SVP, dem Artikel 1 in der Fassung von Regierungsrat

und Kommission zuzustimmen.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zum Antrag Strahm ist folgendes
auszuführen:

Während wir bis jetzt ungefähr 50 000 Berechtigte hatten,

wird mit der Revision ein Anstieg auf rund 70 000
Berechtigte bewirkt, dies nach Schätzungen, wie sie
uns auf Grund des uns zur Verfügung stehenden
Materials möglich sind. Entsprechend dem Anstieg der
Zahl der Berechtigten werden auch die finanziellen
Verpflichtungen des Staates gegenüber den Krankenkassen

zunehmen. Nachdem wir den Krankenkassen das
letzte Mal ungefähr 4,4 Millionen Franken abgeliefert
haben, werden es in Zukunft - das nochmals als auf
Grund von Schätzungen - rund 7,8 Millionen Franken
sein. Die Kostensteigerung beträgt somit für den Staat
voraussichtlich 3,4 Millionen Franken und ist im Budget
bereits vorgesehen. Bei Annahme des Antrages Strahm,
der eine weitere Erhöhung der Einkommensgrenzen
in Artikel 1 um je 500 Franken beinhaltet, würde der
Kreis der Berechtigten um 3000 bis 3500 Berechtigte
erweitert, was Mehrkosten von etwa 400 000 Franken
auslösen dürfte. Solche Mehrkosten gehen indessen
über die Grenzen hinaus, die sich der Regierungsrat
gesetzt hat. Wir lehnen deshalb den Antrag Strahm
ab und appellieren an die Legislative, uns beim Ge-
sundungsprozess der Staatsfinanzen zu unterstützen.
Ich möchte es übrigens mit den Staatsausgaben halten

wie mit der Liebe: Es muss jedermann selber wissen,

wie weit man zu weit gehen darf!

Zum Antrag von Frau Dr. Boehlen: Weil Frau Boehlen
nicht wahrhaben will, dass die Eva aus einer Rippe
Adams erschaffen worden ist, sind wir als
emanzipationsfreudige Regierung einverstanden, dass der
Terminus «Familienhaupt» begraben und durch den
Begriff des «Unterhaltspflichtigen» ersetzt wird.

Präsident. Wir kommen zur Bereinigung. Die Regierung

widersetzt sich dem Antrag Strahm, ist aber bereit,
den Antrag von Frau Boehlen zu übernehmen. Wird
dem Antrag von Frau Boehlen aus der Mitte des Rates
opponiert? - Es ist dies nicht der Fall. Der Antrag Boehlen

ist somit angenommen.

Beschluss:

wenn der Berechnungsfaktor (Art. 2) für den
Unterhaltspflichtigen nicht mehr beträgt als

ist der für den Unterhaltspflichtigen geltende
Berechnungsfaktor massgebend.

Präsident. Nun kommen wir zur Bereinigung des
Antrages Strahm. Zu Artikel 1 Buchstabe a beantragt Herr
Strahm, eine Grenze von 10 000 Franken statt 9500
Franken vorzusehen.

Abstimmung

Für den Antrag Strahm 58 Stimmen

Für den Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 86 Stimmen

Präsident. Schliesslich haben wir noch Artikel 1 Buchstabe

b zu bereinigen, wo sich der Antrag Strahm
(6500 Fr.) und der Antrag des Regierungsrates und der
Kommission (6000 Fr.) gegenüberstehen.

Abstimmung

Für den Antrag Strahm 56 Stimmen

Für den Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 85 Stimmen

Art. 2

Frau Kretz, Präsidentin der Kommission. Beim Artikel 2
geht es um eine Angleichung an das neue Steuergesetz.

Seit der letzten Gesamtüberprüfung der
Anspruchsberechtigung im Jahre 1972 sind die Sozialabzüge

erheblich erhöht worden. Für Verheiratete mit
ein bis vier Kindern wirkt sich das um ungefähr 20 bis 33
Prozent aus. Der Abzug für Verheiratete erfolgt nicht
mehr unter Ziffer 22 der Steuererklärung, sondern wird
im Steuertarif berücksichtigt. Er beträgt für Berechtigte

1500 Franken. Um diesen Betrag ist denn auch die
Einkommensgrenze für Berechtigte herabzusetzen. Die
Kommission hat der vom Regierungsrat vorgelegten
Fassung diskussionslos zugestimmt.

Angenommen.

Art. 3

Frau Kretz, Präsidentin der Kommission. Wegen der
ständigen Kostensteigerungen, besonders was die
Krankenpflegekosten anbelangt, sahen sich die meisten
Krankenkassen gezwungen, die Prämien im
Krankenpflegeversicherungssektor immer wieder zu erhöhen.
Diese Erhöhungen belaufen sich seit der letzten
Dekretsrevision auf ungefähr 50 Prozent. In der
Krankengeldversicherung dagegen sind die Prämien nur
unwesentlich erhöht worden. Gestützt auf diese Sachlage
sieht sich die Regierung veranlasst, den jährlichen Beitrag

des Staates an die Prämien der Berechtigten für
die Krankenpflege wie folgt zu erhöhen: für Eltern und
Kinder von 48 auf 72 Franken, für die übrigen Personen

von 30 auf 45 Franken. Es entspricht dies einer
Erhöhung um 50 Prozent. Wenn wir hier noch weitergehen

wollten, wäre eine Gesetzesrevision erforderlich,
da das gesetzliche Maximum 72 Franken beträgt.
In der Krankengeldversicherung ist demgegenüber eine
weniger massive Prämienerhöhung eingetreten. Die
Anhebung der betreffenden Beträge ist denn auch
geringer. Sie beläuft sich auf 20 Prozent, nämlich für
Eltern und Kinder von 18 Franken auf 21.60 Franken und
für die übrigen Personen von 12 Franken auf 14.40 Franken

beziehungsweise für die andere Kategorie von
30 Franken auf 36 Franken und von 18 Franken auf
21.60 Franken. Das gesetzliche Maximum beträgt hier
36 Franken.
Beim Spitaltaggeld schliesslich schlägt Ihnen die
Kommission eine Erhöhung von zwölf Franken auf 18 Franken

vor.
Ich bitte Sie, den Ihnen von Regierungsrat und
Kommission unterbreiteten Anträgen beizupflichten.
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Kipfer. Ich erlaube mir, trotz den vorangegangenen
Abstimmungen Ihnen zu beantragen, noch etwas
weiterzugehen. Wir haben gesehen, dass wir mit der heutigen

Dekretsänderung in Artikel 3 fast überall die
gesetzlichen Maxima erreichen. Das ist an sich richtig.
In diesem Zusammenhang muss ich Sie jedoch darauf
aufmerksam machen, dass heute eine Spitalzusatzversicherung

ebenso wichtig ist wie eine Krankengeld- und
eine Krankenpflegeversicherung. Sinn und Zweck der
vorliegenden Dekretsrevision ist übrigens nicht zuletzt
auch ein Ausbau der Spitalzusatzversicherung im Sinne

einer Anpassung an die gestiegenen Spitaltarife.
Die entscheidenden Belastungen, fast im Sinne eines
Grossrisikos, treten vor allem in der Spitalbehandlung
auf und können gerade für finanzschwache Kreise ganz
enorm werden. Darum ist es sicher berechtigt, mit den
staatlichen Beiträgen auch in Sachen Spitaltaggeld, wie
bei den andern Sparten, bis zur Grenze des gesetzlichen

Maximums zu gehen. Ich glaube, dass man dies
umso eher tun kann, als auf diesem Sektor die zusätzlichen

finanziellen Aufwendungen des Staates gering
bleiben werden.
Gestützt auf diese Erwägungen beantrage ich Ihnen,
im Artikel 3 unter Spitaltaggeld auf 24 Franken (statt
18 Franken) zu gehen.

Frau Kretz, Präsidentin der Kommission. In der
Kommission, ist der Antrag Kipfer mit acht gegen fünf Stimmen

abgelehnt worden. Ich bitte den Rat, den Antrag
Kipfer ebenfalls abzulehnen, und zwar aus folgenden
Gründen:
1. Bei vielen Kassen, zum Beispiel bei der KKB, ist
keine Spitalzusatzversicherung erforderlich, um auf
der allgemeinen Abteilung volle Kostendeckung zu
erhalten. Bei diesen Kassen ist die Spitalgeldversicherung

bereits in der Krankenpflegeversicherung enthalten.

2. Bei 70 000 Berechtigten hätte der Antrag Kipfer
Mehrkosten von 420 000 Franken zur Folge.
3. Vom politischen Standpunkt aus betrachtet ist eine
solche Erhöhung nicht unbedingt logisch. Es ist nicht
einzusehen, warum man bei der Krankenpflegeversicherung

eine Erhöhung um 50 Prozent und bei der
Spitalzusatzversicherung eine Erhöhung um 100 Prozent
vornehmen soll.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte die Ausführungen der
Kommissionspräsidentin unterstreichen. Bei der
Spitalzusatzversicherung besteht immer wieder Unklarheit,
weil etwa behauptet wird, sie sei überflüssig, eine volle
Kostendeckung in der allgemeinen Abteilung unserer
Spitäler werde bereits durch die Krankenpflegeversicherung

gewährleistet. Daraus wird dann auch
fälschlicherweise der Schluss gezogen, eine staatliche
Stützungsaktion beim Spitaltaggeld komme gar nicht den
Berechtigten zugute. Richtig ist, dass bei der KKB, die
ungefähr 60 Prozent aller Berechtigten stellt, und bei
zwei weiteren, kleinen Kassen keine Spitalzusatzversicherung

notwendig ist, um auf der allgemeinen
Abteilung volle Kostendeckung zu erhalten. Bei den
andern Krankenkassen hingegen muss zur Deckung des
sogenannten Verpflegungskostenanteils eine
Spitalzusatzversicherung abgeschlossen werden. Aus einer
Erhöhung des Prämienbeitrages für die
Spitalzusatzversicherung von 12 Franken auf 18 Franken
beziehungsweise 24 Franken zieht somit der Versicherte in
jedem Fall Nutzen, weil ihm der Staatsbeitrag vollum¬

fänglich angerechnet wird. Wie wir im Vortrag auf Seite

4 oben ausgeführt haben, ist der Beitrag an die
Spitalzusatzversicherung wegen der angestiegenen
Spitaltaxen erhöht worden; demgegenüber sind die
Prämien in diesem Versicherungssektor nur unwesentlich
oder überhaupt nicht angestiegen. Eine Erhöhung
des betreffenden Ansatzes um 100 Prozent ist daher
nicht gerechtfertigt. Der Antrag Kipfer würde den
Staat mit über 400 000 Franken belasten. Der
Regierungsrat bleibt bei seinem Vorschlag, es sei der
Ansatz um 50 Prozent, das heisst von 12 Franken auf 18

Franken, zu erhöhen.

Abstimmung

Für den Antrag Kipfer 56 Stimmen

Für den Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 87 Stimmen

Art. 4

Angenommen.

Titel und Ingress

Angenommen.

Schlussabstimmung

Für Annahme des Dekretsentwurfes 150 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Dekret über die Organisation der Volkswirtschaftsdirektion

Siehe Nr. 34 der Beilagen; die Beschlüsse sind nachstehend nur
aufgeführt, soweit sie anders lauten als die in der Beilage
gedruckten gemeinsamen Anträge des Ftegierungsrates und der
Kommission.

Eintretensfrage

Präsident. Das Wort zu einem Ordnungsantrag hat
Herr Dr. Kipfer.

Kipfer. Ich stelle Ihnen den Ordnungsantrag, die
Behandlung dieses Geschäftes auf den Mittwochvormittag

zu verschieben. Zur Begründung führe ich folgendes

an:
Sie wissen, dass die Kommission zur Vorberatung dieses

Dekrets heute um 11.30 Uhr nochmals -
ausserordentlicherweise - zusammengetreten ist, weil
divergierende Anträge vorgelegen haben. Auch wenn diese
Anträge vielleicht nicht sehr bedeutungsvoll waren,
wäre es meines Erachtens doch ratsam, sie auch noch
in den Fraktionen zur Kenntnis zu bringen, bevor wir
die Beratung im Plenum aufnehmen. Ich glaube, dass
morgen, während der Fraktionsausflüge, noch Zeit
für eine Mini-Fraktionssitzung verbleiben würde.

Präsident. Die Diskussion zum Ordnungsantrag Kipfer
ist offen.

Schnyder. Ich widersetze mich dem Verschiebungsantrag
und glaube, dass ich dies auch im Namen meiner

Fraktion tun kann, ohne vorher mit meinen
Fraktionskollegen darüber gesprochen zu haben. Die
Kommission hat tatsächlich heute von 11.30 bis 12.30 Uhr
noch eine Sitzung abgehalten, in der indessen alle
neuen Anträge mit grossem Mehr abgelehnt worden
sind. Nach meiner Meinung würde bei einer Verschiebung

der Beratung nichts herausschauen.
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Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte nur mitteilen, dass die
Anträge schön geordnet vorgelegen haben und dass die
Kommission sie der Reihe nach behandelt hat. Dabei
wurde weder eine Unklarheit entdeckt noch blieb eine
Unklarheit bestehen. Ich würde es schade finden, wenn
das Programm erneut geändert würde.

Abstimmung

Für den Ordnungsantrag Kipfer 57 Stimmen

Dagegen 79 Stimmen

Neukomm, Präsident der Kommission. Das Dekret über
die Organisation der Volkswirtschaftsdirektion ist seit
Jahren veraltet und erlaubt bei der jetzigen Struktur
keinen optimalen Einsatz des Personals. Die
vorgesehene Organisationsform mit 13 Amtsstellen, ohne
Gebäudeversicherung, stellt eine Mittellösung zwischen
Konzentration und Dezentralisation dar. Bis jetzt waren

20 Amtsstellen dem Volkswirtschaftsdirektor
unmittelbar unterstellt. Mit der Schaffung einer
Koordinationsstelle für die kantonalen Bildungsanstalten wird
zum Beispiel eine Konzentration auf einem Gebiet
erreicht; anderseits wird mit Recht das Wohnungswesen

vom Arbeitsamt getrennt, weil heute überhaupt
kein logischer Zusammenhang mehr zwischen den beiden

Ämtern besteht. Die Aufgabengebiete sind ganz
andere. Ein besonderes Schwergewicht bei dieser
Revision sehe ich in der Neuorganisation des
Direktionssekretariates, das in erster Linie die
Aufgabenausweitungen der Volkswirtschaftsdirektion zu spüren
bekommen hat. Ich denke dabei an die vermehrten
Vollzugsaufgaben im Zusammenhang mit Bundeserlassen.

Eine Entlastung von Sachaufgaben drängt sich
beim Direktionssekretariat gebieterisch auf. Ein
Direktionssekretariat hat künftig vermehrt Stabs- und
Koordinationsaufgaben wahrzunehmen. Mit dem neuen
Dekret werden Unterabteilungen des Direktionssekretariats

zusammengefasst. Jetzt sind dem
Direktionssekretariat angegliedert: die Abteilung
Fremdenverkehrsförderung, die Kommission Bergführer und
Skilehrer, die Abteilung Gastwirtschaftsgewerbe, die
Preiskontrollstelle, das Inspektorat Mass und Gewicht und
das Büro Biel des Industrie- und Gewerbeinspektorates.

Mit dem vorliegenden Dekretsentwurf wird kein
Aufgabenaustausch zwischen den Direktionen vorgenommen.

Die vorgeschlagene Lösung entspricht lediglich
der gegenwärtigen Notwendigkeit. Damit soll für später
nichts vorzementiert werden. Das entspricht übrigens
auch der Meinung Ihrer Kommission.
Ich habe am 6. September 1976 eine Motion eingereicht,
die den Regierungsrat beauftragen will, die
Gesamtreorganisation der Staatsverwaltung beschleunigt
voranzutreiben. In mehreren Direktionen gibt es heute
Fremdkörper, die bei anderen Direktionen untergebracht

sein sollten, wenn man eine rationellere Arbeitsweise

erreichen will.
Die Auffassung Ihrer Kommission geht nun dahin,
vorerst möglichst rasch die vorliegende Dekretsänderung
zu beschliessen und zu verwirklichen. Die andern
Direktionen und die Amtsstellen der Volkswirtschaftsdirektion

haben sich in einem Vernehmlassungsver-
fahren geäussert. Zudem führte die Kommission für
Rationalisierung der Staatsverwaltung ein Vernehm-
lassungsverfahren bei allen Parteien von Fraktionsstärke

und bei der Volkswirtschaftskommission durch.

Die geäusserten Einwände sind entweder in der
Vorlage berücksichtigt oder im Vortrag eingehend behandelt

worden.
Ich beantrage Ihnen im Namen der vorberatenden
Kommission, auf den Dekretsentwurf einzutreten.

Kipfer. Als Vertreter einer hauchdünnen Mehrheit der
sozialdemokratischen Fraktion stelle ich ihnen den
Antrag auf Rückweisung des vorliegenden Dekretsentwurfes.

Die Volkswirtschaftsdirektion ist ein äusserst verzweigter
Organismus. Diese Tatsache schlägt sich auch im

vorgelegten Organisationsdekret nieder. Eine
Verwaltungsdirektion kann komplex aus der Art ihrer Aufgaben

heraus sein; sie kann aber auch komplex sein durch
die Vielfalt der Aufgaben, die ihr zugewiesen worden
sind. Die Volkswirtschaftsdirektion setzt sich ohne
Zweifel aus ganz verschiedenen Ämtern und
Abteilungen zusammen. Das weiss wohl niemand besser
als der Herr Volkswirtschaftsdirektor selber, der
übrigens in seinem Vortrag ebenfalls darauf besonders
hingewiesen hat. In der Tat sind bei der
Volkswirtschaftsdirektion Amtsstellen zusammengefasst, die
innerlich überhaupt keinen Zusammenhang haben. Diese

Feststellung leitet über zur generellen Frage, ob wir
in unserer kantonalen Verwaltung das Puzzlespiel nicht
doch etwas übertreiben. Der Reihe nach wurden uns
in den letzten Jahren Organisationsdekrete für
verschiedene Direktionen vorgelegt, wobei jedoch die
Reorganisation meistens in Äusserlichkeiten steckenblieb.

Man mied es zum Teil peinlich genau, auf
grundsätzliche Fragen einzugehen. Pflock um Pflock werden
alte Zäune ausgerissen, und Pflock um Pflock werden
diese Zäune, nur ganz leicht versetzt, wiederum montiert.

Diese Methode birgt verschiedene Nachteile in
sich. So bleiben die alten, unbefriedigenden Zustände
weiterhin bestehen. Bei einem solchen Vorgehen ist
es eben nie der richtige Augenblick, um auf
grundsätzliche Fragen einzutreten, weil immer irgendwo
etwas eingerissen werden müsste, was noch glänzt und
nicht berührt werden darf.
Der Dekretsentwurf, den wir heute behandeln,
erneuert wiederum einen Zaun. Ich gebe zu, dass dieser
Zaun schon recht baufällig ist, aber beim Abstecken
von Verwaltungsgebieten beschränkt man sich darauf,
einzelne Felder etwas zu arrondieren. Wenn wir ehrlich
sein wollen, müssen wir sagen, dass trotz Revision
alles beim alten bleibt. Demgegenüber wäre es endlich
an der Zeit, zu einer Neuregelung auch der Einzelheiten

zu kommen und dabei die ganze Verwaltung einer
wohlwollenden, aufbauenden Kritik zu unterziehen.
Man muss sich fragen, ob in dieser Staatsverwaltung
wirklich alles seinen organischen, logischen Platz hat.

Ich habe gesagt, die Volkswirtschaftsdirektion sei
heterogen. Man könnte noch weitergehen und sagen,
die Heterogenität der Volkswirtschaftsdirektion sei
geradezu ein Charakteristikum dieser Direktion. Das Spektrum,

das wir bei der Volkswirtschaftsdirektion finden,
reicht von wirtschaftspolitischen über kriegswirtschaftliche

und bildungspolitische Fragen zu gesundheitspolitischen

Fragen, und die Interessen des Fremdenverkehrs

sind hier ebenso vertreten wie Fragen um die
Sozialversicherung. Das scheint mir nun wirklich
etwas viel für eine Direktion, man könnte sogar sagen
zuviel. Wir haben uns in letzter Zeit immer mehr
angewöhnt, die Verwaltung und die Verwaltungsarbeit vor
allem aus der Sicht des Stellenetats und der Perso-
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nalkosten zu beurteilen. Wer behauptet, die Interessen
des Staates im Hinblick auf den Stellenetat zu vertreten,

dem kann die innere Organisation und damit die
Effizienz der Verwaltung nicht gleichgültig sein. Die
Vorkämpfer des Personalstopps müssten sich jetzt
eigentlich für eine optimale Aufgabenverteilung einsetzen,
die Krieger gegen eine Ausweitung der Staatsaufgaben

müssten sich um eine grösstmögliche Wirksamkeit

der eingesetzten Mittel bemühen, und die Leute,
die das private Managements und die Methoden des
privaten Unternehmertums glorifizieren, müssten
eigentlich an einer organischen, aufeinander abgestimmten

Verwaltung interessiert sein; sonst werden sie als
Vorkämpfer, als kalte Krieger und als Ritter ohne
Furcht und Tadel unglaubhaft. Wir wissen es, nehmen
es in Kauf und schreiben es weiter, dass Erziehungsund

Bildungsaufgaben in fünf Direktionen behandelt
werden, dass Probleme der sozialen Sicherheit in
drei Direktionen bearbeitet werden, dass gesundheitliche

und gesundheitspolitische Fragen in zwei
Direktionen gelöst werden und dass für Erziehungsheime -
daran ist zufälligerweise die Volkswirtschaftsdirektion
nicht beteiligt - drei Direktionen zuständig sind. Von
Doppelspurigkeiten ist nun aber gerade die
Volkswirtschaftsdirektion in besonderem Masse betroffen.
Bildungsprobleme sind hier angeschnitten mit dem
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung und mit den
kantonalen Bildungsanstalten. Es finden sich hier aber
auch gesundheitspolitische Fragen. So sind der
Kantonschemiker, das Labor für die Lebensmittel- und
die Trinkwasserkontrolle und der Giftinspektor bei der
Volkswirtschaftsdirektion und nicht bei der
Gesundheitsdirektion untergebracht, und neu wird nun dieses
Puzzle noch dadurch erweitert - jedenfalls nach
Meinung des Regierungsrates -, dass kulturelle Fragen
auch noch auf zwei Direktionen zu verteilen seien, und
dies ausgerechnet in dem Zeitpunkt, wo wir auf die
Inkraftsetzung des Kulturförderungsgesetzes warten. Das
vorliegende Organisationsdekret verbessert den alten
Zustand der Heterogenität nicht. Auch wenn eine
Koordination besteht - und ich bestreite nicht, dass sie
besteht -, macht das diese Tatsache nicht besser. Dass
der Kantonschemiker und der Giftinspektor in ihrer
Arbeit dem Kantonsarzt sehr nahestehen, ist ebenso
klar wie der Umstand, dass der Kantonsarzt auf die
Lebensmittelkontrolle, den Kantonschemiker und den
Giftinspektor sollte zählen können, ganz abgesehen
davon, dass ein Giftinspektor für den Kanton Bern
nicht viel mehr ist als der berühmte Tropfen Wasser
auf den heissen Stein. Der Giftinspektor ist zur Zeit
damit ausgelastet, von den verschiedenen Ärzten die
Unterlagen für die Abgabe der Giftkontrollscheine
einzuverlangen.
Der Regierungsrat muss bei der Zusammensetzung
der Direktionen die Aufgabenverteilung überprüfen.
Ich weiss, dass ein entsprechender Vorstoss,
sozusagen als Antwort auf meinen Rückweisungsantrag,
eingereicht wurde.
Ich halte fest, dass es uns in keiner Weise darum geht,
nun den Voikswirtschaftsdirektor zum Prügelknaben für
die gesamte Situation zu machen. Es geht uns auch
nicht darum, die Volkswirtschaftsdirektion zu sabotieren

oder ihren Wirkungsgrad zu beschneiden. Irgend-
einmal müssen wir uns aber klar werden darüber, dass
unsere Direktionen zum Teil haarsträubend
zusammengesetzt sind. Die Volkswirtschaftsdirektion ist -
besonders unter ihrer neuen Leitung - in keiner Art und
Weise ein schwarzes Schaf. Die Tatsache aber, dass

heute ein neues Organisationsdekret vorliegt, das in
bezug auf die Heterogenität der Direktion eigentlich
das alte Organisationsdekret kopiert, zwingt uns, die
Frage der Organisation der kantonalen Verwaltung
genauer zu prüfen. Da jeder neue Pflock den unbefriedigenden

alten Zustand zementiert und historisch, aber
nicht organisatorisch Zusammengehörendes nebeneinander

belässt, stellt eine schwache Mehrheit der
sozialdemokratischen Fraktion den Antrag auf Rückwei-
sung. Dieser Antrag erfolgt ausschliesslich im Interesse
einer optimalen, effizienten kantonalen Verwaltungsarbeit.

Die Rückweisung scheint uns fachlich und sachlich

das richtige Vorgehen zu sein, weil es an sich nicht
möglich ist, bei der Beratung des Dekrets Streichungen

von Ämtern vorzunehmen. Wir könnten es uns
selbstverständlich nicht leisten, «heimatlose» Ämter zu
schaffen. Darum werde ich im Verlaufe der Beratungen,
wenn Sie meinem Rückweisungsantrag nicht zustimmen

sollten, auch nicht hierher kommen und beispielsweise

etwa beantragen, den Kantonschemiker aus
diesem Organisationsdekret zu streichen. So einsichtig
werde ich sein. Es geht uns aber darum, mit der
Rückweisung dieses Dekrets der Regierung die Möglichkeit

zu geben, die Organisation der Staatsverwaltung
neu zu überprüfen und dabei die beste, sachlich richtige

Zusammensetzung der einzelnen Direktionen an
die Hand zu nehmen.

Schnyder. Die Fraktion der SVP hat den vorliegenden
Dekretsentwurf durchberaten, allerdings ohne die
zuletzt eingereichten Anträge. Ich glaube, man kann ohne
Übertreibung behaupten, dass die Volkswirtschaftsdirektion

die Direktion mit den vielschichtigsten Aufgaben

ist. Dieser Dekretsentwurf soll denn auch eine
Grundlage sein, um die vielschichtigen Aufgaben der
Volkswirtschaftsdirektion fristgerecht und rationell zu
erledigen. Wichtig ist für uns ferner das Bestreben, den
Vorsteher der Volkswirtschaftsdirektion von reinen
Sachaufgaben, die ebensogut von den einzelnen
Abteilungen mit ihren Vorstehern ausgeführt werden können,

zu entlasten. Dadurch erhält der Volkswirtschaftsdirektor

mehr Zeit, um sich anderen, vor allem
Stabsaufgaben zu widmen.
Eine Unterteilung, wie sie beispielsweise im Artikel 5
mit den dort aufgeführten 13 Amtsstellen vorgesehen
ist, ist unseres Erachtens von grosser Wichtigkeit.
In der Kommission wurde gesagt, man sehe diesem
Dekret die verwaltungsinterne Ausarbeitung an und
man könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass
jeder Abteilungsleiter versucht habe, seine Abteilung
höher einzustufen. Dieser Behauptung, die wir als
überspitzt ansehen, können wir nicht beipflichten.
Die Fraktion der SVP hat dem Dekretsentwurf ohne
Änderungen zugestimmt. Wir haben uns durch den
Volkswirtschaftsdirektor überzeugen lassen, dass die
vorgeschlagene Lösung wenn auch nicht als maximal,
so doch als optimal und zweckdienlich bezeichnet werden

kann.
Den Antrag Kipfer auf Rückweisung der Vorlage lehnen
wir ab. Auch wir sind uns selbstverständlich bewusst,
dass eines Tages die gesamte Verwaltung reorganisiert
werden muss. Ein solches Vorhaben nimmt jedoch so
viel Zeit in Anspruch, dass wir es nicht verantworten
könnten, mit der Reorganisation der Volkswirtschaftsdirektion

so lange zuzuwarten. Im übrigen hat Herr
Kommissionspräsident Neukomm bekanntgegeben, dass
er einen Vorstoss eingereicht habe, der darauf abzielt,
die Arbeiten für die Reorganisation der gesamten
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Staatsverwaltung möglichst rasch an die Hand zu
nehmen. In diesem Zusammenhang wird dann wohl auch
die Frage nach der Zahl der Regierungsräte und den
finanziellen Folgen diskutiert werden müssen.
Ich beantrage Ihnen somit namens der SVP-Fraktion,
auf den Dekretsentwurf einzutreten.

Carrel. Die freisinnige Fraktion ist für Eintreten auf den
vorliegenden Dekretsentwurf. Wir sind mit der doppelten
Zielsetzung, die sich dieses Dekret setzt, einverstanden:

auf der einen Seite eine Neuorganisation des
Direktionssekretariates, das frei werden soll für eigentliche

Stabsfunktionen, was ja seine primäre Aufgabe ist,
und auf der andern Seite die Straffung der Organisation

selber. Wir glauben, dass mit der beabsichtigten
Reorganisation die Führung der Volkswirtschaftsdirektion

für den Regierungsrat erleichtert wird. Ich gebe zu,
dass die Fragen, die Herr Dr. Kipfer heute aufgeworfen
hat, zum Teil am Platz sind. Sie sind aber, wie Herr
Dr. Kipfer selbst gesagt hat, nicht lösbar mit der
Reorganisation der Volkswirtschaftsdirektion allein,
sondern erfordern eine allgemeine Verwaltungsorganisation.

Eine allgemeine Reorganisation der Verwaltung
wird indessen so viel Zeit beanspruchen, dass deswegen

kaum auf die jetzige Reorganisation der
Volkswirtschaftsdirektion verzichtet werden kann.
Wir sind ebenfalls der Auffassung, dass der vorliegende
Entwurf einen Kompromiss darstellt in dem Sinne, dass
wohl eine gewisse Straffung der Organisation
vorgenommen wird, dass man aber in einzelnen Fällen aus
personeller Rücksichtnahme von einer vermehrten
Konzentration abgesehen hat. Nachdem uns jedoch der
Volkswirtschaftsdirektor in der Kommission bestätigt
hat, dass dieser Dekretsentwurf weitere Reorganisationen

nicht ausschliesse, sind wir bereit, diesen ersten
Schritt zu tun.
In der Detailberatung wird aus dem Kreis unserer
Fraktion eine Unterstellung des Amtes für
Wirtschaftsausstellungen unter das Büro des Delegierten für
Wirtschaftsförderung vorgeschlagen werden, dies im Sinne

einer Vereinfachung und keineswegs etwa in dem
Sinne, dass wir die Arbeit des Amtes für
Wirtschaftsausstellungen nicht anerkennen würden.

Flück. Unsere Fraktion hat nach längeren Beratungen
beschlossen, den Rückweisungsantrag Kipfer zu
unterstützen. Der Grund liegt bei den Mehraufwendungen
von mindestens 250 000 bis 300 000 Franken, die uns
die neu zu schaffenden Stellen und die vorgesehenen
Beförderungen jährlich kosten würden. Zu lange hat
man jede Personalvermehrung als selbstverständlich
und als natürliche Entwicklung angesehen. Diese Zeiten

sind vorbei. Vor allem gehört es ins Stammbuch
gewisser Chefbeamter beim Bund, beim Kanton und bei
den Gemeinden, dass dem Parkinsonschen Gesetz
in der Verwaltung nicht weiter Nachachtung verschafft
werden darf. So lange die ganze Wirtschaft von einer
Wachstumseuphorie besessen war, hat eine Aufblähung

der Verwaltung niemanden gestört. Jedermann
war froh, wenn man an seinem Geschäftsgebaren nichts
auszusetzen hatte. Ein typisches Beispiel sind die
verschiedenen Kollegialbehörden. Wir sind der Meinung,
dass die Verwaltung ihre Personalpolitik der Wirklichheit

anpassen muss, das heisst die Verwaltung wird
auf lange Zeit hinaus mit dem jetzigen Personalbestand

auskommen müssen. Niemand würde es verstehen,

wenn sich die Verwaltung in einer stagnierenden
Wirtschaft kontinuierlich ausdehnte. Das sind die we¬

sentlichsten Gründe, die uns bewogen haben, den
Rückweisungsantrag Kipfer zu unterstützen.
Ein weiterer Schönheitsfehler im vorliegenden Dekret
ist die vorgesehene einseitige Zusammensetzung der
Volkswirtschaftskommission nur aus Arbeitnehmer- und
Arbeitgebervertretern. Arbeitnehmer und Arbeitgeber
repräsentieren nach unserer Auffassung die bernische
Wirtschaft nicht allein. Sollte Eintreten beschlossen
werden, werden wir auf unserem Abänderungsantrag
zum Artikel 2 beharren.

Frau Boemle-Hasler. Die Fraktion der Christlich-demokratischen

Volkspartei ist für Eintreten, allerdings ohne
grosse Begeisterung, weil das Hauptziel, eine gewisse
Straffung, nicht erreicht wird. Es ist schade, dass die
Reorganisation auf halbem Wege stehenbleibt. Wir führen

das darauf zurück, dass dieses Dekret rein
verwaltungsintern ausgearbeitet worden ist, ohne Zuzug aus-
senstehender Fachleute. Ausserdem war die Vernehm-
lassungsfrist sehr kurz. Wir haben das Schreiben der
Volkswirtschaftsdirektion vom 29. Dezember 1975 am
10. Januar 1976 erhalten, und bis zum 25. Januar hätten

wir unsere Stellungnahme abliefern sollen. Es war
den Fachleuten unter unseren Parteimitgliedern nicht
möglich, innert einer so kurzen Frist Anregungen und
eine kritische Stellungnahme zu erarbeiten. Der
Dekretsentwurf ist aber mit Rücksicht auf vordringliche
Neuerungen beim Arbeitsamt, beim Amt für
Berufsberatung und beim Amt für Lufthygiene zu wichtig, als
dass sich die Rückweisung rechtfertigen Messe.
Unsere Fraktion wird den Antrag einer Kommissionsminderheit

unterstützen, in Zukunft den Techniken den
Namen «Höhere Technische Lehranstalt» zu geben.

Hug. Wie Herr Kollege Kipfer schon ausgeführt hat,
ist die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei in der
Eintretensfrage gespalten. Eine kleine Mehrheit stimmte
gegen Eintreten und eine grosse Minderheit für
Eintreten. In der vorberatenden Kommission allerdings
haben unsere Fraktionsmitglieder dem Dekretsentwurf
zugestimmt. Das will nun aber in keiner Weise heissen,
dass die von unserem Kollegen Kurt Kipfer vorgebrachten

Bedenken nicht auch zu einem grossen Teil von
der Minderheit der sozialdemokratischen Fraktion
geteilt werden. Tatsächlich muss man sich sehr deutlich
die Frage stellen, ob nicht eine gesamte Umstrukturierung

der Direktionen, eine andere Zuteilung und
Aufteilung verschiedener Aufgaben kreise dringend notwendig

wären. Entsprechende Vorschläge oder Anfragen
sind vom Sprechenden in der Kommission - allerdings
nur sehr scheu - gemacht worden. Die zustimmende
Minderheit unserer Fraktion bezweifelt, dass das vorliegende

Organisationsdekret geeignet sein wird, das
komplexe, vielschichtige Problem der neuen Aufgabenteilung

richtig anzugehen. Auf keinen Fall dürfen mit
diesem Organisationsdekret Strukturen, die im Rahmen
einer Gesamtorganisation überprüft werden müssen,
zementiert werden.
In diesem Sinn stimmt die Minderheit der sozialdemokratischen

Fraktion für Eintreten. Falls Eintreten
beschlossen wird, werden wir in der Detailberatung
einzelne Struktur- und Unterstellungsfragen aufrollen.

Rensch. Die Volkswirtschaftsdirektion hat diesen
Dekretsentwurf den politischen Parteien zur Vernehmlassung

zugestellt. Ich möchte dafür dem Herrn
Volkswirtschaftsdirektor danken, denn das ist nicht üblich. Wir
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wissen ja, dass im Kanton Bern das Vernehmlassungs-
verfahren noch nicht angeordnet ist.
In ihrer Stellungnahme im Vernehmlassungsverfahren
hat die Freisinnige Partei ein Problem aufgeworfen, das
auch in parlamentarischen Vorstössen immer wieder
auftaucht und vorhin auch von Herrn Dr. Kipfer genannt
worden ist: die Frage, ob nicht sämtliche Bildungsanstalten

der gleichen Direktion unterstellt sein sollten.
Wir meinen mit «sämtliche Bildungsanstalten» auch die
Berufsbildung aller Sparten, einschliesslich der
landwirtschaftlichen Ausbildung. In allen Parteiprogrammen

ist heute von der Durchlässigkeit im Schulwesen

die Rede, vom Umsteigen von einem Beruf in den
andern. Die Durchlässigkeit sollte indessen nicht nur
zwischen Seminar und Gymnasium gewährleistet sein,
sondern auch an den Berufsschulen. Ich erlaube mir
deshalb, den Volkswirtschaftsdirektor anzufragen, ob
man dem erwähnten Problem in der Regierung die
notwendige Aufmerksamkeit schenkt und ob im Rahm-
men dieser Dekretsrevision auch darüber gesprochen
worden ist. Es geht nicht um eine Prestigefrage unter
den Direktionen, sondern darum, wie man das
Problem für die Betroffenen, die Schüler und Jugendlichen,

am besten lösen kann. Was die Frage der
Unterstellung der Schulen anbelangt, ist sie bei den
Behörden der grösseren Städte gelöst. Dort sind sämtliche
Schulen (Berufsschulen, Mittelschulen usw.) ein und
derselben Direktion unterstellt. Mit anderen Worten:
Ich hoffe, dass mit der Genehmigung des vorliegenden
Dekrets im Hinblick auf spätere Reorganisationen nichts
zementiert wird.

Neukomm, Präsident der Kommission. Herr Kipfer,
unterstützt von Herrn Flück, beantragt Rückweisung der
Vorlage. Die andern Sprecher haben nach dem Antrag
von Regierungsrat und Kommission Eintreten beantragt.

Ich habe für die Überlegungen des Herrn Kipfer
volles Verständnis, bin aber mit dem Vorgehen, das er
vorschlägt, nicht einverstanden. Es wäre nach Ansicht
der Kommission falsch, dringend notwendige
direktionsinterne Verbesserungsvorschläge im Sinne der
Straffung einer Direktion bis zur Gesamtreorganisation
der Staatsverwaltung zurückzustellen. Wir werden ja
auch nach Verabschiedung dieses Dekrets später frei
sein, jede erforderliche Reorganisationsmassnahme zu
treffen.
Herr Flück hat vor allem auf die Ausgabenvermehrung
hingewiesen. In dieser Beziehung sollten wir realistisch
sein. Die Volkswirtschaftsdirektion ist praktisch bei
allen Ämtern und Abteilungen personell unterdotiert. Das
kennen Sie schon aus dem Staatsverwaltungsbericht.
Bedenken Sie, welche Aufgaben nicht oder nur
mangelhaft gelöst werden konnten. Dafür trifft den Herrn
Volkswirtschaftsdirektor keine Schuld; wir können
indessen etwas dagegen tun, indem wir ihm das notwendige

Personal zur Verfügung stellen. Auch die Nationale
Aktion ist meines Wissens für eine Lösung der
Umweltschutzprobleme. Wenn wir die betreffenden Probleme
lösen wollen, so erfordert dies eben zusätzliches
Personal. Ich denke in diesem Zusammenhang auch an den
Vollzug insbesondere eidgenössischer Gesetze, und
die besten Gesetze nützen bekanntlich nichts, wenn sie
wegen Personalmangels nicht durchgesetzt werden
können.
Herr Rentsch hat auf die grosse Zersplitterung im
Schulwesen hingewiesen. Diese Frage nehmen wir zur
Kenntnis, und ich möchte es dem Volkswirtschaftsdi¬

rektor überlassen, sich dazu im Blick auf die
Gesamtreorganisation der Staatsverwaltung zu äussern.
Ich beantrage Ihnen nochmals, auf den vorliegenden
Dekretsentwurf einzutreten.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Dr. Kipfer hat gesagt, die
Volkswirtschaftsdirektion sei kein schwarzes Schaf. Ich
komme mir jetzt aber doch als Schaf vor, wobei das
Prädikat «weisses Schaf» für mich zur Zeit, wo wir
von der Reorganisation der Volkswirtschaftsdirektion
sprechen, einen schwachen Trost bedeutet. Ich danke
Ihnen trotzdem!
Diese Diskussion gehört wohl ins Gebiet der Reorganisation

der gesamten Staatsverwaltung. Es hat doch
keinen Sinn, dieses Schäflein, das sein Dasein besser,
zweckmässiger, transparenter gestalten will, nur
deswegen zu malträtieren, weil der ungeheuer schwere
Staatsverwaltungs-Reorganisationswagen beim besten
Willen nicht in meinem und im Kipferschen Tempo fahren

kann. Die Reorganisation der gesamten Staatsverwaltung

ist in Angriff genommen worden und macht
Fortschritte; niemand weiss indessen, wann sie wirklich

Tatsache wird. Es kann noch Jahre dauern, bis sie
vollzogen ist. Wahrscheinlich kann nur, wie hier
gesagt worden ist, mit einem nennenswerten «Rutsch»
gerechnet werden, wenn über die Raumfrage, die Zahl
der Regierungsräte und ähnliches diskutiert wird. Bis
zu diesem Schritt darf nicht mit Verbesserungen und
Rationalisierungen innerhalb einzelner Direktionen
zugewartet werden. Wir bemühen uns, die uns übertragenen

Aufgaben möglichst gut auch auf Gebieten zu
lösen, die vielleicht organisch nicht unbedingt ins Bild
einer bestimmten Direktion passen. Die Regierung ist
jedenfalls ausdrücklich der Meinung, dass im Moment
die Amtsstellen, die von der Volkswirtschaftsdirektion
abgezweigt werden könnten, hier gut aufgehoben sind.
Gerade im Hinblick auf diese Dekretsrevision sind wir
jederzeit zu Verhandlungen über Reorganisationen im
Rahmen der gesamten Staatsverwaltung bereit. Dank
der neuen Struktur bei der Volkswirtschaftsdirektion
kann es sich ja nur um die Verschiebung ganzer Ämter
handeln.
Herr Rentsch möchte wissen, ob wir im Rahmen der
beantragten Reorganisation auch über die Frage
diskutiert haben, alle Bildungsinstitutionen unter einer
Direktion zu vereinigen. Ich kann Ihnen mitteilen, dass
wir diese Frage im Rahmen der gesamten
Verwaltungsreorganisation beraten, dass sie hingegen bei der jetzt
vorgelegten Revisionsvorlage nicht aufgerollt worden
ist.
Herr Flück stösst sich an den Mehrkosten. Ob die
Dekretsrevision Mehrkosten verursachen wird, wird sich
erst zeigen. Ich weise jedenfalls den Vorwurf zurück,
dass wir mit dem Parkinsonschen Gesetz fraternisieren.

Herr Flück, Sie kennen mich offenbar noch zu wenig.

Meine Direktion ist bestrebt, möglichst viel zum
allgemeinen Wohl beizutragen. Überall dort, wo ein
Abbau möglich ist, soll er erfolgen; aber überall dort,
wo wir der Ansicht sind, noch mehr leisten zu können
und zu müssen, wird vorderhand nicht abgebaut. Die
personalpolitische Bilanz wird, wenn immer möglich,
wie dies auch aus dem Geschäftsbericht deutlich
hervorgeht, ausgeglichen gestaltet.

Abstimmung
Für den Rückweisungsantrag Kipfer Minderheit
Dagegen Grosse Mehrheit
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Präsident. Ich stelle fest, dass kein Nichteintretensan-
trag gestellt worden ist. Eintreten ist somit beschlossen.

Detailberatung

Art. 1

Angenommen.

Art. 2

Neukomm, Präsident der Kommission. Die Artikel 2 bis
4 handeln von der Volkswirtschaftskommission, die aus
Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
zusammengesetzt ist und den Volkswirtschaftsdirektor
berät. In der Volkswirtschaftskommission werden also
keine Beschlüsse gefasst. Es liegt ein Antrag Flück
vor, die Volkswirtschaftskommission durch Vertreter
der politischen Parteien zu erweitern. Die Mehrheit der
vorberatenden Kommission lehnt den Antrag Flück ab.

Flück. Mein Antrag zu Artikel 2 Absatz 2 lautet: «Die
Volkswirtschaftskommission setzt sich aus den kantonalen

Spitzenverbänden der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer sowie mindestens je einem Vertreter der im
Grossen Rat vertretenen politischen Parteien zusammen.»

Ich stelle mir vor, dass in der Volkswirtschaftskommission

die politischen Parteien proportional zu ihrer
Stärke im Grossen Rat vertreten sein müssten. Warum

stellt Ihnen unsere Fraktion diesen Antrag? So wie
die Volkswirtschaftskommission heute zusammengesetzt

ist und wie sie es auch nach dem neuen Dekret
sein soll, ist sie unserer Auffassung nach für die
bernische Wirtschaft nicht repräsentativ. Die Meinung der
Spitzenverbände der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist
bestimmt sehr wichtig, doch besteht die bernische
Wirtschaft nicht nur aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Die Vertreter der erwähnten beiden Spitzenverbände
sehen die Probleme in erster Linie aus ihrer Sicht, und
es ist ihr Recht, die Volkswirtschaftsdirektion so zu
informieren und zu beraten, wie es ihren Interessen am
besten dient. Damit ist aber weder unserer Wirtschaft
noch der Volkswirtschaftsdirektion gedient. Wer vertritt

in der Volkswirtschaftsdirektion beispielsweise die
Interessen der bäuerlichen Organisationen? Wenn
Arbeitgebervertreter diese Interessen wahrnehmen, so
muss ich immerhin bemerken, dass es im Kanton Bern
noch viele Landwirte gibt, die nicht Arbeitgeber sind.
Was die Interessen der Konsumenten anbelangt, kann
ich mir vorstellen, dass sie von einem Arbeitnehmervertreter

wahrgenommen werden können, doch wäre es
auch denkbar, dass Konsumentenvertreter nicht unbedingt

Gewerkschaftssekretäre zu sein brauchen. Ähnlich

verhält es sich in bezug auf die bernische Handelskammer

und die bernische Frauenzentrale.
Man wendet meinem Antrag gegenüber ein, die
Volkswirtschaftskommission würde verpolitisiert. Ich glaube,
mehr verpolitisiert als heute mit den Arbeitnehmer- und
Arbeitgebervertretern kann die Volkswirtschaftskommission

gar nicht werden. Ich weise nur darauf hin, dass
beispielsweise der Vertreter des Kaufmännischen Vereins

Bundesbeamter und Grossrat ist. In seiner Eigenschaft

als Grossrat ist er selbstverständlich auch ein
Politiker.
Ich stelle Ihnen also den Antrag, die Basis der
Volkswirtschaftskommission im erwähnten Sinn zu erweitern.

Wie bereits gesagt worden ist, handelt es sich bei
der Volkswirtschaftskommission ja nicht um ein Gre¬

mium, das Beschlüsse schafft, sondern nur um eine
beratende Kommission. Ich bitte Sie, meinem Antrag
zuzustimmen.

Neukomm, Präsident der Kommission. Herr Flück wirft
ein Grundsatzproblem auf, nämlich die Frage, was
die Zielsetzung der Volkswirtschaftskommission sein
soll. Bis jetzt fand man, in der Volkswirtschaftskommission

sollen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern

insbesondere Berufsbildungsprobleme und
sozialpartnerschaftliche Fragen diskutiert werden. Herr
Flück möchte nun etwas ganz Neues einführen, indem
alle politischen Parteien proportional zu ihrer Parteistärke

in der Volkswirtschaftskommission Einsitz nehmen

sollten. Die vorberatende Kommission ist der
Ansicht, dass bei einer Annahme des Antrages Flück
die Volkswirtschaftskommission ein sehr schwerfälliges
Gebilde würde, das keine bessere Kommissionsarbeit
erwarten liesse. Wenn schon die politischen Parteien
direkt in der Volkswirtschaftskommission vertreten
wären, müsste man sich natürlich fragen, ob nicht auch
andere Organisationen und Kreise (landwirtschaftliche
Organisationen, Konsumentenorganisationen, die
Wissenschaft usw.) berücksichtigt werden sollten. Das wäre
eine grundsätzliche Frage.
Die vorberatende Kommission erachtet den Antrag
Flück nicht als zweckmässig und empfiehlt Ihnen dessen

Ablehnung.

Abstimmung

Für den Antrag Flück Minderheit

Für den Antrag des Regierungsrates
und der Kommission Grosse Mehrheit

Art. 3

Hänsenberger. Ich möchte wieder einmal gegen etwas
demonstrieren, und zwar gegen die Geschwätzigkeit
in der Gesetzgebung. Ich mache Ihnen beliebt, im
Artikel 3 den Absatz 3 zu streichen, der lautet: «Der
Volkswirtschaftsdirektor zieht für die Verhandlungen die
zuständigen Chefbeamten und allfällig Experten bei.»
Eine solche Bestimmung ist überflüssig. Wir sollten uns
bemühen, für Gesetzestexte knappe, straffe Formulierungen

zu finden. Was in Artikel 3 Absatz 3 steht, ist
eine Selbstverständlichkeit. Wenn der Volkswirtschaftsdirektor

das nicht täte, würde er seine Pflicht nicht
erfüllen. Formulierungen wie «Der Regierungsrat waltet
seines Amtes» sollte man nicht in ein Dekret aufnehmen.

Auch in Artikel 2 Absatz 2 ist mit dem Satz «Sie
streben an, einen häufigen Wechsel ihrer Abgeordneten

zu vermeiden» eine Fassung enthalten, die eher
einem Aufsatz als einem Gesetzestext gleichkommt.
Ähnliches liesse sich sagen zum Absatz 2 von Artikel 4.

Ich beantrage Ihnen also, Artikel 3 Absatz 3, weil
überflüssig, zu streichen.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte Herrn Hänsenberger
sagen, dass man diese Formulierungen auf der einen
Seite mit Geschwätzigkeit abtun kann; auf der andern
Seite haben sie aber auch etwas mit Ehrlichkeit zu
tun. Daraus ergibt sich eine gewisse Polarisierung. Es

liegt mir jedoch fern, aus dieser Frage eine
Prestigeangelegenheit zu machen. Wenn Sie dem Streichungsantrag

Hänsenberger zustimmen, geschieht in der Tat
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kein Unglück. Ich werde für die Verhandlungen die
zuständigen Chefbeamten und gegebenenfalls Experten
ohnehin beiziehen. Ich überlasse den Entscheid somit
Ihrem Rate.

Abstimmung

Für den Antrag Hänsenberger 45 Stimmen

Für den Antrag des
Regierungsrates und der Kommission 12 Stimmen

Beschluss:

Art. 3 Absatz 3: Gestrichen.

Art. 4

Angenommen.

Art. 5

Neukomm, Präsident der Kommission. Ich beantrage
Ihnen, den Artikel 5 am Schluss zu behandeln. Warum?
Es werden unter Umständen gewisse Änderungen bei
der Gliederung vorgenommen werden. Ich denke da
vor allem an die Bildungsanstalten (Techniken usw.)
und an gewisse Ämter und Stellen. Darum wäre es
vernünftig, den Artikel 5 am Schluss zu beraten.

Präsident. Wird diesem Antrag opponiert? - Es ist dies
nicht der Fall. Den Artikel 5 werden wir somit später
beraten.

Art. 6

Neukomm, Präsident der Kommission. Im Artikel 6
haben wir einen Schwerpunkt: Die Neuorganisation des
Direktionssekretariates. Es geht uns dabei einerseits
um eine Entlastung des Direktionssekretariates von
Sachaufgaben und anderseits um eine Verstärkung
des Direktionssekretariates für Stabs- und
Koordinationsaufgaben. Nicht zuletzt der Rechtsdienst gibt dem
Direktionssekretariat vermehrt Arbeit, und es ist doch
wichtig, dass der Bürger in Rekursfällen nicht zu lange
auf einen Entscheid warten muss.

Angenommen.

Art. 7

Hess. Nachdem an diesem Dekret allerhand in Kosmetik

gemacht wird, erlaube ich mir, auch noch als
«Klauenschneider» aufzutreten. Nach meinem Dafürhalten

ist der zweite Satz von Artikel 7, der lautet «Zur
Behandlung besonderer Fragen kann ein Adjunkt oder
ein wissenschaftlicher Mitarbeiter eingesetzt werden»
überflüssig. Entweder will man hier ein Prozedere
zementieren oder, was ich allerdings nicht annehme, man
trägt sich mit dem Gedanken, sich eine Blankovollmacht

ausstellen zu lassen, um gelegentlich temporär
einen Adjunkten oder einen wissenschaftlichen
Mitarbeiter anstellen zu können. Ich beantrage Ihnen also,
den zweiten Satz von Artikel 7 zu streichen.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zum Antrag des Herrn Hess ist
folgendes zu bemerken:

Im Dekret müssen alle Stabsstellen ausgewiesen sein.
Es geht uns zudem darum, genau zu sagen, wofür wir
den betreffenden Mitarbeiter einsetzen wollen. Der

Wortlaut ist jedoch so gefasst, dass wenn wir den
Mitarbeiter nur vorübergehend benötigen würden, wir ihn
auch obligationenrechtlich, also nicht in einem permanenten

Anstellungsverhältnis, anstellen könnten. De
facto und de jure handelt es sich hier somit um die
Schaffung einer neuen Stabsstelle.

Hess. Ich ziehe meinen Antrag zurück, nachdem aus
den Erklärungen des Herrn Volkswirtschaftsdirektors
hervorgeht, dass im vorliegenden Text von Artikel 7

«eingesetzt werden» gleichbedeutend ist mit «angestellt

werden».

Angenommen.

Art. 8

Christen Hans-Rudolf. Ich möchte nur eine Frage stellen,

damit keine Missverständnisse entstehen, wenn
man der vorliegenden Fassung zustimmt. Nach der
Gesetzgebung über die Wirtschaftsförderung ist der
Delegierte für Wirtschaftsförderung dem Gesamtregierungs-
rat unterstellt. Ich möchte nun wissen, ob mit der
vorliegenden Formulierung von Artikel 8 an der
Kompetenzfestlegung nachWirtschaftsförderungsgesetz nichts
geändert wird, so dass der Artikel 8 dieses Dekrets nur
eine administrative Klarstellung bezweckt.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich kann Herrn Dr. Christen wie folgt
antworten: Die Pflichten und Rechte des Delegierten
für Wirtschaftsförderung sind im betreffenden Gesetz
und Dekret sowie im Anstellungsvertrag zwischen dem
Regierungsrat und dem Delegierten unmissverständ-
lich festgelegt. Artikel 8 des vorliegenden Dekretsentwurfes

bezieht sich also bloss auf die administrativen
Belange, die sich eingespielt und auch bewährt haben.

Angenommen.

Art. 9-12
Angenommen.

Art. 13

Carrel. Ich beantrage Ihnen, in Artikel 13 Absatz 1 den
alten Text zu belassen, der lautet: «Das Arbeitsamt be-
fasst sich mit den Fragen des Arbeitsmarktes.»
Ich habe diesen Antrag schon in der Kommission
gestellt. Dort ist er nur ganz knapp, mit dem Stichentscheid

des Präsidenten, abgelehnt worden. Darum
erlaube ich mir, meinen Antrag im Plenum erneut zu stellen.

Als liberaler Freisinniger stören mich im Text des
Regierungsrates und der Kommissionsmehrheit die Worte
«Überwachung» und «Beeinflussung». Das tönt mir zu
stark nach Staatsinterventionismus. Zudem scheint mir
die Fassung von Regierungsrat und Kommissionsmehrheit

nicht ganz mit den Aufgaben übereinzustimmen,
die nachher unter a bis d aufgeführt sind. Die
Umschreibung im ersten Satz von Artikel 13 geht mir zu
weit.

Neukomm, Präsident der Kommission. Die Kommission
beantragt Ihnen mit knapper Mehrheit, dem Antrag des
Regierungsrates zuzustimmen. Die Fassung, die Herr
Carrel vorschlägt, geht der Mehrheit der Kommission
zu wenig weit. Es ist bedeutend umfassender und
konkreter, in Artikel 13 zu sagen «Das Arbeitsamt befasst
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sich mit der Überwachung und Beeinflussung des
Arbeitsmarktes» statt «Das Arbeitsamt befasst sich mit
den Fragen des Arbeitsmarktes». Eine Überwachung
und Beeinflussung des Arbeitsmarktes ist meiner
Meinung nach zu allen Zeiten notwendig, nicht nur in Zeiten

der Rezession oder der Hochkonjunktur. Ich denke
dabei an Fremdarbeiterprobleme, Kontigentierungsfra-
gen usw. Wenn man immer nach dem Staat ruft, wenn
es brennt, sollte man ihm auch die notwendigen
Instrumente in die Hand geben, um wirksam helfen zu
können, und keine verwässerten Formulierungen be-
schliessen.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Man kann auch hier sagen, dass die
Pflichten und Rechte des Arbeitsamtes in den einschlägigen

Erlassen klar geregelt sind. Die Erfahrungen, die
wir gerade während der Rezession gemacht haben,
zeigen indessen, dass ein solches Amt entweder rein
passiv die gesetzlichen Erlasse vollziehen oder aber
aktiv werden und einen wichtigen Faktor in unserer
Wirtschaft darstellen kann. Mit der von uns vorgeschlagenen

Formulierung möchten wir ganz bewusst den
Finger darauf halten, dass die Aufgaben des Arbeitsamtes

nicht nur in Richtung einer passiven Überwachung,

sondern auch in Richtung einer aktiven
Beeinflussung gehen. Dass wir dabei an den Buchstaben des
Gesetzes gebunden sind, ist selbstverständlich.
Die Diskussion, die wir hier mit Herrn Dr. Carrel führen,

gewichte ich allerdings nicht allzuschwer.

Abstimmung

Für den Antrag Carrel 46 Stimmen

Für den Antrag des
Regierungsrates und der Kommission 41 Stimmen

Beschluss:

Art. 13. Das Arbeitsamt befasst sich mit den Fragen
des Arbeitsmarktes. Insbesondere

Art. 14

Angenommen.

Art. 15

Kipfer. Ich habe im Zusammenhang mit den Artikeln 15
und 16 eine Frage zu stellen. Ich interessiere mich sehr
um die arbeitsmedizinische Betreuung und um die
Arbeitsmedizin überhaupt. Ich habe in dieser Richtung
auch schon mit Herrn Regierungsrat Müller Diskussionen

geführt und bin ihm sehr dankbar für die zusätzlichen

Aufschlüsse, die er mir erteilt hat. Die
arbeitsmedizinischen Belange gehören nun offenbar zu den
Aufgaben des Amtes für Industrie und Gewerbe; sie
sind zwar als solche in diesem Organisationsdekret
nicht erwähnt. Ich stelle auch fest, dass kein Arzt in
einer Kaderstellung vorgesehen ist, wobei man sich
selbstverständlich klar sein muss, dass Ärzte in anderen

als in Kaderstellungen wahrscheinlich nicht
erhältlich wären. Vielleicht laufen sie dann aber unter
den temporär angestellten Experten, von denen wir
vorhin gesprochen haben. Ich weise ferner darauf hin,
dass ich vor einigen Jahren eine Motion für einen
Lehrauftrag in Arbeitsmedizin eingereicht habe. Diese
Motion schlummert in einer Schublade nicht der
Volkswirtschaftsdirektion, aber einer andern Direktion, so

dass von der Universität her kein Rückhalt in Sachen
Arbeitsmedizin vorhanden sein wird. Diese Umstände
werden dazu führen, dass die arbeitsmedizinischen
Belange in der Industrie und im Gewerbe, also im privaten

Sektor, nur sehr langsam fortschreiten werden, was
meiner Ansicht nach schon vom Arbeitsgesetz her
zusätzliche Aufgaben an den Staat stellen wird. Ein
entsprechender Passus ist denn auch im Schreiben
enthalten, das ich vom Kantonalen Industrie- und Gewer-
beinspektorat erhalten habe: «Die arbeitsmedizinische
Betreuung der Arbeitnehmer ist grundsätzlich zu
fördern. Man legt Wert auf ein organisches Wachsen. Man
wünscht nicht, dass nun eine grosse Sache aufgezogen
werde.» Ich bin auch für ein organisches Wachsen,
doch sollte sich dieses organische Wachsen in einem
konkreten Fortschritt niederschlagen, den ich in
diesem Dekret vermisse. Ich möchte nun gerne wissen,
wo er sich allenfalls in einem solchen Vexierbild
versteckt.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich verweise auf die Diskussionen bei
der Behandlung des Geschäftsberichtes und auf die
Korrespondenzen, die ich in diesem Zusammenhang
mit Herrn Dr. Kipfer geführt habe. Darin habe ich
versucht, die Aufgaben der SUVA einerseits und der
kantonalen Industrie- und Gewerbeinspektorate sowie der
eidgenössischen Arbeitsinspektorate anderseits zu
beschreiben. Ich glaube, dass diese Seite des
Vollzuges des Arbeitsrechtes in Ordnung ist und von Herrn
Dr. Kipfer auch nicht in Frage gestellt wird. Hingegen
deutet Herr Dr. Kipfer auf Mängel bei der arbeitsmedizinischen

Seite hin und damit natürlich indirekt auch
auf die noch nicht befriedigende Zusammenarbeit unter

den betreffenden Stellen. Ich kann Ihnen, Herr Dr.

Kipfer, sagen, dass auf Bundesebene rege Diskussionen

über die arbeitsmedizinische Betreuung geführt
und dass wir darüber laufend informiert werden. Wir
könnten Ihnen die betreffende Dokumentation, die
ausserordentlich kompliziert ist, zur Verfügung stellen, und
wenn neue Aspekte auftauchen, so ist die
Volkswirtschaftsdirektion sicher gerne bereit, Sie zu informieren.

Angenommen.

Art. 16-21

Angenommen.

Art. 22

Neukomm, Präsident der Kommission. Der bisherige
Name «Amt für Gewerbeförderung» wird den heutigen
Aufgaben des Amtes nicht mehr gerecht. Auch der
Ausdruck «Gewerbemuseum» deutet eher auf ältere
Werke hin. Die Kommission schlägt Ihnen vor, den
Namen «Amt für Wirtschaftsausstellungen» zu wählen, da
das betreffende Amt beauftragt sein soll, nach Möglichkeit

wirtschaftliche Ausstellungen innerhalb und
ausserhalb des Kantons durchzuführen. Sie wissen alle,
dass dieses Amt in letzter Zeit vielbeachtete Ausstellungen

- ich denke insbesondere an die
Weihnachtsausstellungen - durchgeführt hat, die dem Kanton Bern
auch recht viel Geld eingebracht haben. Der
Regierungsrat beantragt Ihnen die Bezeichnung «Amt für
Wirtschafts- und Kulturausstellungen». Die Kommission
ist der Ansicht, dass das Wort «Kultur» nicht in diesen
Titel gehört, da es ja vor allem darum geht,
Wirtschaftsausstellungen durchzuführen.
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Christen Otto Werner. Die freisinnige Fraktion begrüsst
die Straffungen und Rationalisierungen, wie sie aus
diesem Dekret hervorgehen. Eine grosse Mehrheit
unserer Fraktion würde es allerdings begrüssen, wenn
man noch einen Schritt weiterginge und das bisherige
Amt für Gewerbeförderung aufheben beziehungsweise
das neu vorgesehene Amt für Wirtschaftsausstellungen
und Gewerbebibliothek nicht schaffen würde. Die
bisherige Tätigkeit des erwähnten Amtes wird doch etwas
zu hoch eingeschätzt. Die verschiedenen Ausstellungen

im Kornhaus dürften kaum wesentlich zur Gewerbe-

und Wirtschaftsförderung beigetragen haben, und
die Gewerbebibliothek hat leider in den letzten Jahren
an Bedeutung verloren. Aus dieser Sicht betrachtet, ist
zu bedauern, dass auf den I.Juni dieses Jahres ein
neuer Amtsvorsteher gewählt wurde.
Die freisinnige Fraktion beantragt Ihnen aus diesen
Erwägungen, den Artikel 22 (und gleichzeitig damit
auch den Art. 23) zu streichen.
Was die Wirtschaftsausstellungen anbelangt, sind wir
der Meinung, diese eher bescheidene Aufgabe könnte
vom Delegierten für Wirtschaftsförderung wahrgenommen

werden. Selbstverständlich sind wir uns bewusst,
dass diese Aufgabe nicht unmittelbar aus der Gesetzgebung

über die Wirtschaftsförderung hervorgeht, doch
kann ich Ihnen zwei unverdächtige Experten zitieren,
nämlich die Herren Stocker und Risch, die sich in
ihrem bekannten Bericht ebenfalls in dieser Richtung
geäussert haben. Dabei sind sie von der Voraussetzung

ausgegangen, dass nicht ein Büro für Wirtschaftsförderung

mit einem Delegierten geschaffen werden
soll, sondern ein Kantonales Amt für Wirtschaftsförderung.

Übrigens hatte schon der gegenwärtige
Bundespräsident als seinerzeitiger Bernischer Volkswirtschaftsdirektor,

Herr Gnägi, die Absicht bekundet, das Amt
für Gewerbeförderung aufzuheben. Nach unserer
Auffassung ist jedenfalls nicht hinreichend belegt worden,
dass mit den Ausstellungen, die das bisherige Amt für
Gewerbeförderung organisiert hat, dem Gewerbe auch
tatsächlich eine spürbare Hilfe zuteilgekommen wäre.
Wir glauben, dass Ausstellungen, die nicht oder nur
sehr locker mit diesem Amt in Zusammenhang gestanden

haben (OHA, BEA usw.), eher befruchtend auf die
bernische Wirtschaft gewirkt haben. Nicht von ungefähr

heisst es denn auch im Bericht Stocker/Risch, das
Amt für Gewerbeförderung sei eher bekannt unter dem
Namen «Gewerbemuseum». Das scheint mir doch ein
bisschen symptomatisch zu sein.
Sicher erfordert gerade die Rezession eine dynamischere

Wirtschaftspolitik; Gewerbeausstellungen im
bisherigen Ausmass spielen dabei indessen eher eine
subsidiäre Rolle. Ich könnte mir jedenfalls nicht
vorstellen, dass der Kanton Bern mit dem neuen Amt für
Wirtschaftsausstellungen Ausstellungen in den Oststaaten

oder in Entwicklungsländern durchführen würde,
um auf diese Weise das bernische Gewerbe zu fördern.
Die Durchführung solcher Ausstellungen wäre wohl
eher Sache der Wirtschaft selber oder dann des Bundes.

Es geht hier also um bescheidenere Massstäbe,
und die freisinnige Fraktion ist der Auffassung, dass
man diesen Massstäben besser gerecht wird, wenn
man die Artikel 22 und 23 des Dekretentwurfes streicht
und die betreffenden Aufgaben dem Büro des Delegierten

für Wirtschaftsförderung und später vielleicht dem
Amt für Wirtschaftsförderung, sofern ein solches
geschaffen würde, zuweist.
Abschliessend noch ein Wort zur Gewerbebibliothek.
Es ist eine Erfahrungstatsache, dass die Entwicklung

von Gewerbebibliotheken in den letzten Jahren und
Jahrzehnten in den meisten Städten, wo solche
Bibliotheken bestehen, rückläufig war. Das hängt zusammen
mit Dezentralisationsmassnahmen, veränderten örtlichen

Verhältnissen, neuen Bedürfnissen und Strukturen.

Eine Aufwertung der bernischen Gewerbebibliothek

könnte sich vielleicht dadurch ergeben, dass man
sie an das Schweizerische Institut für pädagogische
Berufsbildung, das seit ungefähr einem Jahr seinen Sitz in
Bern hat, angliedern würde. Dieses Institut ist bekanntlich

dem BIGA unterstellt.

Ich bitte Sie namens der freisinnigen Fraktion, die
Artikel 22 und 23 zu streichen.

Katz. Je ne puis me déclarer d'accord avec M. Christen
et m'inscris en faux contre sa conclusion. Il n'a pas
été question, au sein de notre groupe, de renoncer à

l'organisation d'expositions, mais seulement de confier
cette tâche à un autre organisme, ce qui est tout à fait
différent. Effectivement, la majorité des membres de
notre groupe se sont prononcés en faveur de la
suppression dudit office, mais ils sont tout à fait acquis
à l'idée d'une telle activité dans un autre contexte,
sans doute dans celui du développement économique.

Par ailleurs, je trouve assez extraordinaire que l'on
choisisse précisément la période de récession actuelle,

qui est particulièrement difficile pour les petites et
moyennes industries de notre canton, où l'horlogerie
occupe une place non négligeable, pour proposer la
suppression de cet office, le seul qui soit, à mon avis,
capable de leur venir en aide.

On a parlé des pays de l'Est et du tiers monde. Or, il
faut être bien conscient - il suffit de consulter les
statistiques pour s'en convaincre - que l'Afrique est
actuellement le seul continent qui enregistre une
augmentation du volume de ses importations, et cette
augmentation est assez considérable. Or, il est impossible
pour un petit ou un moyen industriel de trouver
audience auprès des commissions d'achat de ces pays
s'il n'est pas soutenu par des délégués gouvernementaux,

qui seuls sont à même de leur ouvrir des portes.
Je parle non pas des grandes industries, mais des
petites et moyennes industries, qui occupent une main-
d'œuvre infiniment plus nombreuse que les grandes et
qui sont les plus touchées par la récession. Le seul
moyen de leur venir en aide est celui qui est proposé.
On peut très bien imaginer que nous invitions la
Slovénie, qui est un des Etats fédérés de la Yougoslavie,
ou la Slovaquie, à participer à une exposition qui a lieu
dans notre canton, à charge de revanche pour nous
de participer à des expositions régionales du pays
concerné. L'expérience a démontré que c'est à l'occasion

de telles expositions qu'on atteint les personnes
responsables des achats et que se concluent des
marchés, dont nos industries d'exportation ont le plus
grand besoin en ce moment. Très souvent, lors de telles

expositions, les pays du tiers monde ou les pays
communistes achètent, par courtoisie, les machines
exposées une fois l'exposition fermée. Je défie un petit

industriel de trouver par ses propres moyens la voie
qui le conduira à la bonne porte et de réaliser des ventes.

Une carte de visite officielle, gouvernementale ou
même cantonale - nous sommes tout de même, ne
l'oublions pas, un grand canton - est absolument
nécessaire.
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Je vous rends attentifs au fait que le canton de Genève

vient de créer une société mixte qui poursuit
exactement le même but et qui marche très bien. La
Confédération a créé l'OSEC pour aider les industriels
suisses à se faire connaître à l'étranger. Il est tout à fait
pensable que le canton de Berne, dans le cadre d'une
exposition soutenue par l'OSEC, favorise la représentation

aux expositions d'un certain nombre de petites
et moyennes industries. Pas plus tard qu'avant-hier,
on a pu lire dans la presse le communiqué suivant:
«Grâce à la contribution supplémentaire qui lui a été
allouée par le Conseil fédéral, l'OSEC pourra réaliser
un programme de mesures spéciales additionnelles
destinées à promouvoir nos exportations. Ce programme

prévoit la création, au cours de cette année, de
cinq postes de délégués commerciaux dans les pays
en développement; la restructuration et l'élargissement
des services du Conseil à l'exportation, dans l'intérêt
notamment des petites et moyennes entreprises; des
campagnes de propagande dans les pays arabes du
Proche et du Moyen Orient, en particulier dans l'Emirat

du Golfe.»
Si vous voulez profiter de ces dispositions, vous
devrez bien charger quelqu'un de s'en occuper. Je ne
doute pas un instant que notre Conseil d'Etat s'en
occupe, mais il a encore d'autres tâches. Il importe donc
absolument de créer un office capable et de désigner
une personne extrêmement capable qui se charge d'attirer

l'attention de nos petites et moyennes industries
sur les possibilités qui leur sont offertes de participer
à telle ou telle exposition et assume les travaux
administratifs.

Je saisis l'occasion pour signaler une erreur que
commettent fréquemment les industriels lors d'expositions.
Lorsqu'un chef de coopérative, par exemple, visite une
exposition, il voit une machine à pointer, ou une
machine à polir, mais souvent, il ne sait pas qu'en faire,
car si son gouvernement le charge de fabriquer un stylo,

il veut pouvoir se rendre compte de l'ensemble du
processus de fabrication, depuis la matière première
jusqu'au produit fini, c'est-à-dire la machine à tourner,
la machine à percer, la machine à polir etc.
Un tel office sera très utile car il pourra recommander
aux industriels de s'efforcer de réaliser des expositions
thématiques.
J'ai fait partie de la commission et à ce titre, je me
suis entretenu avec MM. Jolies et Emilio Moser. Je
vous assure que l'autorité fédérale verrait d'un excellent

œil les cantons apporter une contribution
supplémentaire sous cette forme aux petites et moyennes
entreprises industrielles.
Pour terminer, je voudrais dire à notre ami Christen
qu'il faut une fois oublier le rapport Stocker/Risch.
Comment peut-on l'invoquer aujourd'hui dans ce
contexte, alors que nous sommes en pleine récession et
que ledit rapport a été rédigé en période de plein
emploi, où les petites et moyennes entreprises ne parvenaient

pas à exécuter les commandes, c'est-à-dire à

une période absolument inverse de celle que nous
vivons aujourd'hui? Si nous admettons que MM. Stocker
et Risch ne sont ni des devins, ni des pythonisses,
nous ne pouvons pas nous référer à ce rapport en
l'occurrence.

Je vous prie en conclusion d'appuyer la créatiion de
l'office prévu sous chiffre 10, et cela d'autant plus que
le représentant du Conseil-exécutif a déclaré que le
gouvernement était disposé à repenser ses tâches, afin
que l'aide aille aux industriels qui en ont le plus be¬

soin, et je puis vous assurer que ce sont les petits et
moyens industriels qui sont les plus touchés, ainsi
qu'aux employés et ouvriers qu'ils occupent.

Präsident. Ich mache noch darauf aufmerksam, dass
wir den Artikel 8 unter Vorbehalt des Antrages von
Herrn Otto Werner Christen behandelt haben.

Christen Hans-Rudolf. Ich habe das Wort verlangt, weil
zwischen der Auffassung des Herrn Otto Werner Christen

und meiner Meinung sachliche Nuancen bestehen.
Als der vorliegende Dekretsentwurf erschien mit einem
fettgedruckten Titel «Amt für Wirtschaftsausstellungen»
bin ich auch erschrocken. Was nun allerdings Herr
Otto Werner Christen will, scheint mir doch etwas wenig

zu sein. Im Kanton Bern eine Stelle zu haben, die
Wirtschaftsausstellungen durchführt oder bei der man
Wirtschaftsausstellungen organisieren lassen kann, ist
meines Erachtens nicht unbedingt überflüssig. Gut
organisierte Ausstellungen über ein bestimmtes Gewerbe

oder eine bestimmte Industrie besitzen eine gewisse
Ausstrahlungskraft. Man darf nicht sagen, solche

Ausstellungen seien nicht notwendig, weil das breite
Publikum nicht hingeht wie bei einem Fussballmatch.
Es handelt sich bei solchen Ausstellungen vielmehr
um eine Schau, die sich in erster Linie an die direkt
und indirekt Interessierten wendet. Das sogenannte
Gewerbemuseum in Bern bot uns die Möglichkeit zur
Durchführung von Ausstellungen, wobei man darüber
diskutieren kann, ob diese Möglichkeiten jeweils voll
ausgeschöpft worden sind. Darum geht es heute
jedoch nicht; jetzt haben wir uns mit der Zukunft zu
befassen.

So gesehen würde ich es begrüssen, wenn heute nicht
eine Lösung getroffen würde, die bloss vom Zufall
abhängt. Ich möchte deshalb die Frage aufwerfen, ob
man die Aufgaben eines Amtes für Wirtschaftsausstellungen

nicht dem Amt für Industrie- und Gewerbe, das
in Artikel 15 des Entwurfes vorgesehen ist, zuordnen
könnte. Ich gebe zu, dass dann der einleitende Wortlaut

nicht mehr restlos passen würde, doch liesse sich
dieser im Rückkommen noch ohne weiteres ändern.
Die Organisation und die örtlichkeiten sind ja bereits
vorhanden, und ob eine Amtsstelle erfolgreich wirken
kann, hängt schliesslich im wesentlichen von der
Initiative der Beamten ab. Mir geht es darum, in dieser
Situation zu retten, was zu retten ist. Ich möchte mir
jedenfalls vorbehalten, Ihnen im Rückkommen beim
Artikel 15 einen Antrag im Sinne meiner Ausführungen
zu stellen. Das würde gleichzeitig bedingen, dass man
jetzt nur eventuell über das Problem diskutiert.
Vielleicht ist der Ratspräsident in der Lage, ein
entsprechendes Vorgehen mit einem entsprechenden
Abstimmungsmodus zu finden.

Marschall. Ich komme an dieses Pult als Handwerker
und Gewerbetreibender und möchte den Antrag des
Regierungsrates verteidigen. Meine Vorredner, die beiden

Herren Christen und Herr Katz, haben vermutlich
noch nie an einer Gewerbeausstellung mitgemacht, so
dass sie auch nicht in der Lage waren, aus einer
solchen Ausstellung Nutzen zu ziehen. Seien wir uns doch
bewusst, dass die vorgeschlagene Regelung kein
zusätzliches Personal erfordert. Auch der Vorsteher des
Amtes ist ja bereits gewählt. Er gilt als tüchtiger
Beamter, der gewillt ist, mit seinen Mitarbeitern dem
Kleingewerbe auf wirksame Weise zu helfen. Herr Katz
scheint mir nicht recht im Bilde zu sein, wenn er er-
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klärt, das Wort «Kultur» habe für ihn in diesem
Zusammenhang einen unerwünschten Beigeschmack. Gewer-
beausstellungen waren bei uns bisher übrigens nicht
unbedingt nur auf den Kanton Bern beschränkt; man
hatte schon gelegentlich weitere Kreise, sogar
Gewerbetreibende oder Handwerker aus dem Ausland,
beigezogen.

Ich ersuche Sie somit, bei den Artikeln 22 und 23 den
Anträgen des Regierungsrates zuzustimmen. Damit
erhalten Sie Gelegenheit, dem Kleingewerbe einmal auf
wirklich wirksame Weise zu helfen.

Christen Otto Werner. Ich muss präzisieren, dass die
Mehrheit der freisinnigen Fraktion nicht bloss eine
Streichung der Artikel 22 und 23 verlangt. Wir sind der
Meinung, dass die Aufgaben der betreffenden Dienststelle

weiterhin wahrgenommen werden sollen, aber
nicht von einem selbständigen Amt. Daher auch mein
Antrag, den Artikel 8 mit einem Absatz 2 zu ergänzen,
der lautet: «Das Büro führt ferner Ausstellungen mit
Themen aus Industrie, Gewerbe, Handel und Kultur
durch.» Wenn Sie unserem Antrag jetzt zustimmen,
werde ich Ihnen meinen Ergänzungsantrag zum Artikel
8 im Rückkommen unterbreiten. Damit würde man den
geäusserten Anliegen gerecht. Sollte man jedoch
Bedenken hegen, die Dienststelle für Wirtschaftsausstellungen

passe nicht ohne weiteres zum Büro des
Delegierten für Wirtschaftsförderung, weil dies nicht aus
der Gesetzgebung zur Wirtschaftsförderung hervorgehe,

so könnte man selbstverständlich die Aufgaben
eines Amtes für Wirtschaftsausstellungen auch in den
Artikel 15 aufnehmen. Mit anderen Worten: Dem Amt für
Wirtschaftsausstellungen soll nicht der Charakter eines
selbständigen Amtes zukommen; man sollte diese
Dienststelle vielmehr einem andern, bestehenden Amt
angliedern.

Golowin. Ich war 18 Jahre lang als Bibliothekar tätig
und habe dabei auch einmal an einer Ausstellung
mitgewirkt. Es würde mich nun interessieren zu vernehmen,

warum sich Gewerbeausstellungen nicht lohnen
und warum sich die Gewerbebibliothek nicht bewährt
hat. Wenn ich mich über ein bestimmtes Thema
informieren will, gehe ich öfters in die Gewerbebibliothek,
wo ich jeweils gut beraten werde und die gesuchten
Bücher bekomme. Wenn man schon Streichungsanträge

stellt, so würde ich gerne konkrete Beweise hören,
warum man Einwendungen gegen die bestehenden
Institutionen erhebt.

Katz. C'est l'intervention de M. Marschall qui m'amène
à la tribune. J'aimerais qu'on me comprenne bien. Je
suis cent pour cent favorable au maintien de cet office,
mais j'estime qu'on doit lui confier des tâches plus
précises et qui servent mieux les intérêts du canton. Je
crois aussi qu'il y a beaucoup à faire en faveur de
notre artisanat, mais en même temps, cet office doit
s'occuper des petites et moyennes entreprises dans le
cadre que j'ai évoqué.
Quant à la question culturelle, je la laisse absolument
ouverte. Je n'ai pas de préférence à son égard. Il m'est
absolument indifférent qu'on l'adjoigne ou qu'on ne
l'adjoigne pas, mais encore une fois, je suis sans
réserve pour une organisation optimale de cet office.

Kipfer. Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommission
zuzustimmen. Vor allem möchte ich Sie warnen, dem
Artikel 15 einen weiteren Buchstaben beizufügen; sonst

machen Sie aus dem Amt für Industrie und Gewerbe
eine Mikro-Volkswirtschaftsdirektion mit einem enormen

Spektrum. Der Vorsteher dieses Amtes hätte dann
ein Supermensch zu sein, der über alles Mögliche und
Unmögliche Bescheid wissen müsste.

Neukomm, Präsident der Kommission. Die Kommission
hält an ihrem Antrag fest. Was Herr Otto Werner Christen

ursprünglich wollte, wäre an sich sinnvoll, nämlich
eine Angliederung des Amtes für Wirtschaftsausstellungen

an ein Amt für Wirtschaftsförderung. Wir haben
aber einen Delegierten für Wirtschaftsförderung und
kein Amt für Wirtschaftsförderung, und die Aufgaben
des Delegierten für Wirtschaftsförderung sind vertraglich

geregelt. Daher ist eine solche Lösung zur Zeit
nicht möglich. Auch die Fremdenverkehrsförderung
könnte man hier integrieren.
Was dagegen die andere Variante betrifft (Unterstellung

des Amtes für Wirtschaftsausstellungen unter das
Amt für Industrie und Gewerbe) bin ich gleicher
Auffassung wie Herr Dr. Kipfer. Das Amt für Industrie und
Gewerbe hat ganz andere, insbesondere arbeitsrechtliche

und wirtschaftspolizeiliche Aufgaben zu erfüllen.

Wenn Sie dem Antrag der Kommission zustimmen, wird
sowohl den Anliegen des Kleingewerbes wie dem
Anliegen des Herrn Katz Rechnung getragen sein.
Zur Frage des Herrn Golowin: Von der Kommission
aus ist die Bibliothek nicht angegriffen worden. Ob sie
sich bewährt hat oder nicht, vermag ich nicht zu
beurteilen. Die Bibliothek ist von anderer Seite kritisiert
worden. Dazu wird sich vielleicht der Herr
Volkswirtschaftsdirektor äussern.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das sogenannte Gewerbemuseum war
schon bisher ein Amt. Ihm steht bereits ein Vorsteher
vor. Wir ändern nur den Namen, weil die musealen
Aufgaben ganz nebensächlich geworden sind. Auch der
Bibliothek kommt keine erstrangige Bedeutung zu. Es
geht nun vor allem darum, für unsere typisch bernische
Gewerbestruktur eine bestehende Institution so zu
organisieren, dass sie eine wirkliche Lücke ausfüllt. Ich
denke an die Durchführung gezielter Ausstellungen,
die einem Teil unserer Wirtschaft dienen, wobei vom
Amt für Wirtschaftsausstellungen der Rahmen
abzustecken und koordinierende Hilfe zu leisten wären. Wir
sind voller Pläne im Sinne des Berichtes Stocker/Risch.
Eine Unterstellung dieses Amtes unter das Büro des
Delegierten für Wirtschaftsförderung ist indessen nicht
möglich. Der Delegierte für Wirtschaftsförderung ist
nicht Vorsteher eines Amtes. Sein Anstellungsverhältnis

ist in einem Vertrag geregelt, wie ich das heute
schon dargelegt habe. Seine Aufgaben sind im Wirt-
schaftsförderungsgesetz und im dazugehörigen Dekret
sowie im Anstellungsvertrag umschrieben. Man kann
dem Delegierten für Wirtschaftsförderung somit nicht
beliebig weitere Aufgaben aufbürden, auf keinen Fall
über das Organisationsdekret. Theoretisch wäre hier
allerdings einiges denkbar, worauf auch schon
hingewiesen worden ist. Der Delegierte für Wirtschaftsförderung

soll sich seinen Aufgaben voll widmen können
und sich nicht mit zusätzlichen Pflichten herumschlagen

müssen. Sollte indessen in Zukunft einmal - und
das möchte ich unterstreichen - die Stelle des
Delegierten für Wirtschaftsförderung in ein Wirtschaftsamt
umgestaltet werden, dann wäre die Frage sinnvoller
Zusammenlegungen erneut zu prüfen. Auch die Biblio-
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thek, die übrigens ausserordentlich stark frequentiert
wird, könnte später eventuell in eine andere Bibliothek
integriert werden.
Nach den Voten des Herrn Katz stellt sich in der Tat
die Frage, ob das Amt seine Ausstellungstätigkeit nur
auf das Kornhaus, das jetzt in Renovation steht,
beschränken oder ob es sie, wie das Herr Katz wünscht,
über die Kantons- und sogar die Landesgrenzen hinaus
ausdehnen soll. Der bisherige kleine Mitarbeiterstab
von rund vier Personen reicht indessen bloss knapp
aus, um die Ausstellungen im Kornhaus mit allem Drum
und Dran zu bewältigen. Mit Ausstellungen über die
Kantons- und Landesgrenzen hinaus könnten wir kaum

grosse Stricke zerreissen. Immerhin möchte ich unsere
vorsichtige Haltung nicht so verstanden wissen, dass
wir nicht ausnahmsweise einmal auch an externen
Ausstellungen mitwirken könnten, sei das zusammen mit
dem Bund oder der privaten Wirtschaft. In gleicher
Weise schliesse ich nicht aus, dass auch im Kornhaus
gelegentlich ein besonderer Pavillon für einen Gast
aus einem andern Kanton oder aus dem Ausland
reserviert werden könnte. Auf der andern Seite möchten
wir die Verpflichtung zu vermehrtem Interkantonalismus

oder gar Internationalismus in unserem
Ausstellungswesen weder in den Titel noch in den
entsprechenden Artikel aufnehmen, Herr Katz. Wenn wir Ihrem
Wunsch de facto und de jure entsprechen möchten, so
dürfte man das wohl kaum in einem Organisationsdekret

einer einzelnen Direktion verankern; vielmehr
müsste man erwägen, ob ein vermehrtes handelspolitisches

Engagement des Kantons nicht an einem andern
Ort, zum Beispiel bei einer nächsten Revision des Wirt-
schaftsförderungsgesetzes, Berücksichtigung finden
soll.
Noch ein Wort zum Titel: Unter Wirtschaftsausstellungen

kann man eigentlich nur Messen verstehen. Das
Kornhaus erfüllt diesen Zweck jedoch nur sporadisch.
Das Ausstellungsspektrum umfasst im weiteren das
Gewerbe, das Handwerk, das Kunsthandwerk und geht
dabei natürlich in kulturelle Bereiche über. Mit dem
Titel «Wirtschafts- und Kulturausstellungen» wird das
ganze Spektrum umschrieben.
Was schliesslich die Frage des Herrn Dr. Christen
anbelangt, ist zu sagen, dass eine Integration des Amtes
für Wirtschafts- und Kulturausstellungen beim Amt für
Industrie und Gewerbe hier wirklich einen Fremdkörper

darstellen würde, weil sich das Amt für Industrie
und Gewerbe fast ausschliesslich mit arbeitsrechtlichen

Fragen befasst und nicht mit Zielsetzungen, wie
wir sie dem neuen Amt für Wirtschafts- und
Kulturausstellungen zulegen möchten.

Präsident. Wir kommen zur Bereinigung. Wir haben
zuerst die Grundsatzfrage, ob ein selbständiges Amt für
Wirtschaftsausstellungen zu schaffen sei, zu entscheiden

und nachher noch über die Frage des Titels zu
befinden. In bezug auf die Grundsatzfrage hat Herr
Otto Werner Christen einen formellen Antrag
eingereicht, der ins Französische übersetzt worden ist; Herr
Hans-Rudolf Christen hat dagegen noch keinen
formellen Antrag gestellt. Sein Antrag konnte deshalb
noch nicht übersetzt werden. Ich möchte Herrn Hans-
Rudolf Christen deshalb bitten, die von ihm aufgeworfene

Frage bis zum Rückkommen zurückzunehmen. Ist
Herr Hans-Rudolf Christen mit diesem Vorgehen
einverstanden?

Christen Hans-Rudolf. Ja.

Präsident. Somit stehen sich beim Artikel 22 in der
Grundsatzfrage der Streichungsantrag des Herrn Otto
Werner Christen und die Anträge des Regierungsrates
und der Kommission gegenüber. Wir stimmen darüber
ab.

Abstimmung

Für den Antrag Christen Otto Werner: Minderheit

Für die Anträge des Regierungsrates

und der Kommission Grosse Mehrheti

Präsident. Nun haben wir noch den Titel zu bereinigen.
Die Kommission beantragt «Amt für Wirtschaftsausstellungen»,

während der Gegenantrag des Regierungsrates
lautet «Amt für Wirtschafts- und Kufturausstellun-

gen».

Abstimmung

Für den Antrag des Regierungsrates Mehrheit

Für den Antrag der Kommission Minderheit

Beschluss:

10. Amt für Wirtschafts- und Kulturausstellungen

Art. 23 - 28

Angenommen.

Art. 29

Neukomm, Präsident der Kommission. Beim Artikel 29
folgende geht es den Herren Barben und Staender darum,

unsere kantonalen Techniken dem Namen nach in
Ingenieurschulen umzuwandeln. Der Begriff «Technikum»

ist bekanntlich ein Oberbegriff, während man die
Abteilung eines Technikums mit Höherer Technischer
Lehranstalt (HTL) bezeichnet. Der Titel ist denn auch
durch einen Erlass des BIGA geschützt. Um nun nicht
noch mehr Verwirrung zu stiften und um nicht mit der
ETH in Konflikt zu geraten, hat die vorberatende
Kommission gefunden, es wäre unzweckmässig, das Wort
«Ingenieurschule» allein zu verwenden. Da die Herren
Barben und Staender ihre Anträge noch begründen
werden, möchte ich Ihnen vorläufig bloss mitteilen,
dass die Mehrheit der vorberatenden Kommission am
Text festhält, wie er im Dekretsentwurf vorliegt.

Barben. Ich beantrage Ihnen, im Abschnitt «13. Kantonale

Bildungsanstalten» den Begriff «Techniken» zu
ersetzen durch den Begriff «Höhere Technische
Lehranstalten».

Ich begründe meinen Antrag wie folgt: Das Wort
«Technikum» oder «Techniker» ist uns ein vertrauter Begriff;
er ist aber veraltet und hält internationalen und sogar
interkantonalen Vergleichen nicht mehr Stand. Da
unsere diesbezüglichen Berufsbezeichnungen auf
Zeugnissen und Diplomen irreführend sind, ist man gezwungen,

den Absolventen von Techniken einen Ausweis in
drei Sprachen abzugeben, um darin zu verdeutlichen,
was der schweizerische Begriff HTL bedeutet. Im
internationalen Verkehr (UNESCO) ist die Klassifizierung
verhältnismässig klar. Man unterscheidet drei Bildungsbereiche:

Den primären, den sekundären (Mittelschulen
oder Berufslehre) und den tertiären (ETH, Universität

oder Technikum HTL). In Frankreich und in den
Oststaaten wird man Techniker bereits im sekundären
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Bildungsgang, d. h. mit 18 bis 19 Jahren. In diesem Alter

beginnt aber bei uns erst die Ausbildung an einem
Technikum. Diesen Unklarheiten begegnen wir indessen

nicht nur im Ausland. Dafür ein Beispiel: An der
Expo in Lausanne 1964 wies eine Statistik von Professor

Kneschaurek auf ein Missverhältnis hin, wonach
beispielsweise in den USA proportional dreimal mehr
Ingenieure ausgebildet würden als in der Schweiz. Herr
Direktor Hauenstein, Präsident der Schweizerischen
Rektorenkonferenz HTL, sagte sich, bei dieser Statistik
könne etwas nicht stimmen, worauf er der Sache
nachgegangen ist. Dabei ergab sich, dass unsere Techniken

mit ihren Absolventen von Herrn Professor
Kneschaurek nicht nach ihrer effektiven Bildungsstufe,
sondern nach der offiziellen Bezeichnung eingereiht worden

sind.
Man hält mir nun entgegen, wir müssten das neue
schweizerische Berufsbildungsgesetz abwarten. Das ist
meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig, weil
bereits andere Kantone, z. B. Basel und Aargau, eine
Umbenennung ihrer Techniken vorgenommen haben. In
Basel beispielsweise heissen die Techniken jetzt
Ingenieurschulen.

Es besteht aber auch kein Grund, den Oberbegriff
«Technikum» beizubehalten, weil in den angegliederten

Fachschulen noch auf der sekundären Stufe
unterrichtet wird. Ich verweise diesbezüglich auf die Artikel

32 und 33. Mit dem Begriff «Höhere Technische
Lehranstalten» hätten wir einen geschützten Titel, der
auch im neuen schweizerischen Berufsbildungsgesetz
gutgeheissen werden dürfte. Mit der Annahme meines
Antrages würden Sie mithelfen, für 3000 Berufsleute im
Kanton Bern auf schweizerischer Ebene gleichwertige
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Ich bitte Sie um
Zustimmung.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Schluss der Sitzung um 16.45 Uhr.

Der Redaktor:
Lie. oec. W. Bosshard

Siebente Sitzung

Dienstag, 14. September 1976, 9 Uhr

Vorsitzender: Präsident Leuenberger

Anwesend sind 189 Mitglieder. Entschuldigt abwesend
sind die Herren und Damen Berger (Schwarzenegg),
Boss, Casetti, Christen H. R., Feldmann (Ittigen), Gehler,

Giauque, Kaufmann, Frau Renggli, Salzmann, Würsten.

Präsident. Ich darf bekanntgeben, dass uns der Bernische

Milchverband mit einer Stärkung überrascht in
Form von Milch, die jetzt während der Verhandlungen
oder vor dem Fraktionsausflug genehmigt werden
kann. Dem Verbandspräsidenten, Kollege Räz, möchte
ich herzlich danken für diese nette Geste, die auch
etwas zu unserer Gesundheit beiträgt. - Ich hoffe,
diese «Milch der frommen Denkungsart» werde
Rückwirkungen auf unsere heutigen Verhandlungen haben,
und zwar in dem Sinne, dass wir das zur Diskussion
stehende Dekret nun möglichst speditiv beraten können.

Dekret über die Organisation der Volkswirtschaftsdirektion

(Fortsetzung, siehe Seite 510 hievor)

Art. 29

(Fortsetzung)

Staender. Die Anträge von Kollege Barben und mir
leiden etwas unter der «Ratstechnik»; während Kollege
Barben seinen Antrag gestern vor stark gelichteten Reihen

begründete, habe ich heute vor noch nicht gefüllten

Bänken anzutreten. Das ist immer ein gewisses
Handicap.
Schon bei der ersten Durchsicht dieses Dekretes fiel
mir auf Seite 7 Punkt 13 «Kantonale Bildungsanstalten»

auf. Dieser Begriff kann nicht zutreffen, wenn nachher

lediglich von Techniken, von Holzfachschulen usw.
die Rede ist; denn zu den kantonalen Bildungsanstalten
würden auch Seminare, Gymnasien usw. gehören, ebenso

die Hochschule. Also ist der Titel nicht richtig. -
Ich hatte aber auch Verbindung zu ehemaligen
Absolventen solcher Techniken. Sie sind der Meinung - und
haben das auch öffentlich zum Ausdruck gebracht -,
dass die heutige Bezeichnung «Technikum» für diese
Art einer höheren Lehranstalt den Gegebenheiten nicht
mehr entspreche. Vor allem entspricht dieser Begriff
«Technikum» nicht dem, was man darunter im Ausland

versteht. Der Absolvent einer solchen technischen
Schule ist im Ausland ein besserer Bauzeichner oder
Maschinenzeichner, also nicht zu vergleichen mit
Absolventen eines schweizerischen Technikums. Das gilt
ganz besonders für Deutschland. Dort hat man darum
schon lange eine andere Bezeichnung für diese
Ausbildungsstätten gewählt, nämlich «Ingenieurschule».
Der Begriff ist allerdings auch in der Schweiz beheimatet.

Sowohl Basel als meines Wissens auch
Windisch haben Ingenieurschulen, die funktionell ein
Technikum sind. Wenn man weiss, was heute an diesen
Techniken geleistet wird, was jene Absolventen be-
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ruflich zu leisten imstande sind, wird man zugeben,
dass das jedenfalls mehr wert ist als eine einfache
technische Schulung, beispielsweise in einem Zwei-
Jahres-Kurs, wie das übrigens hier auch für Biel
vorgesehen ist.
Deshalb kam ich zum Schluss: Wir sollten diese
kantonalen Bildungsanstalten als das bezeichnen, was sie
effektiv sind; deshalb mein Antrag zu Punkt 13, statt
«Kantonale Bildungsanstalten» im Titel zu sagen:
«Kantonale Höhere Technische Lehranstalten». Darunter
wäre dann der Begriff «Techniken» zu ersetzen durch
«Ingenieurschulen». Damit hätten wir dann die
Ingenieurschulen unter dem Sammeltitel «Höhere
Technische Lehranstalten». Der Absolvent einer solchen
Schule ist damit ein Ingenieur HTL. Die Berufsbezeichnung

kann allerdings nicht in diesem Dekret geregelt
werden, das lediglich die Schultypen bezeichnet, während

die Berufsbezeichnung eine eidgenössische
Angelegenheit ist.
Sie werden mir entgegenhalten, was ich hier beantragte,

stehe nicht in Übereinstimmung mit dem geltenden
Bundesrecht. Wir wissen, dass das Berufsbildungsgesetz

in Revision steht und dass auch dort nach einer
anderen Bezeichnung für diese Schulen gesucht wird.
Es würde also gewissermassen einer neueren
Tradition entsprechen, wenn wir uns dem
Begriff «Ingenieurschule» anschliessen könnten, der
bereits im Aargau und in Basel üblich ist; denn bekanntlich

arbeiten die nordwestschweizerischen Kantone
gerade auf dem Gebiete des Schulwesens eng zusammen.

Es würde also auch einer gewissen Koordination
im Schulsystem entsprechen, uns diesem Trend anzu-
schliessen. - Es ist mir übrigens von verschiedenen
Seiten gesagt worden, was ich hier beantrage,
entspreche einem gewissen Trend; über kurz oder lang
werde man diese Schulen ohnehin als Ingenieurschulen

bezeichnen.
Meine Anträge stehen in bezug auf die Formulierung
etwas in Gegensatz zu den Anträgen des Kollegen Barben.

Für mich ist nicht ausschlaggebend, welche Sammlung

von Anträgen schliesslich angenommen wird,
sondern dass überhaupt einer der beiden Anträge
obsiegt. Nach meiner Meinung sollte unser Rat den Mut
haben, einen kleinen Schritt vorwärts zu tun in Richtung
auf eine zeitgemässe Neuerung. Was hier beantragt
wird, darf sicher als begründet und zeitgemäss betrachtet

werden. - Ich danke.

Hirt. Ich möchte den Antrag Staender wärmstens
unterstützen. Unsere Höheren Technischen Lehranstalten

geniessen einen ausgezeichneten Ruf; ihre
Absolventen leisten in der Praxis gute Arbeit. Das kann nicht
bestritten werden.
Bis jetzt waren wir in unserem Kanton immer sehr
bescheiden und haben diesen Lehranstalten nie jenen
Namen gegeben, den sie eigentlich verdienen würden.
Im Vergleich mit dem Ausland stellen wir nämlich fest,
dass wir etwas nachhinken, und das wirkt sich auf
unsere jungen Leute negativ aus. In Deutschland
beispielsweise finden wir drei Stufen: Absolventen der
Hochschule, Absolventen der Ingenieurschulen und
Absolventen der Techniken. Dabei will ich gar nicht
untersuchen, ob nun die Absolventen der deutschen
Ingenieurschulen oder jene unserer heutigen Techniken

besser ausgebildet seien. Sicher ist jedoch, dass
unsere jungen Leute nicht schlechter ausgebildet sind
als ihre ausländischen Kollegen. Wenn aber unsere
Ausbildungsstätten schon gleichwertig oder sogar bes¬

ser sind als ausländische Ingenieurschulen: Warum
weigern wir uns dann, unsere Schulen als das zu
bezeichnen, was sie wirklich sind? (Nämlich Ingenieurschulen)

Die heutige wirtschaftliche Situation ist ähnlich derjenigen

vor dem Krieg. In der Schweiz fand man damals
keine Arbeit und war deshalb nach Abschluss der
Technikumsausbildung gezwungen, sein Brot im Ausland

zu verdienen. Mit dem Technikerdiplom wurde
man aber im Ausland den Absolventen jener Techniken

gleichgestellt, welche eher einer Gewerbeschule
bei uns entsprechen würden. Als Folge hatte man mit
einem kleineren Gehalt vorliebzunehmen.
Die heutige Situation ist ähnlich: Unsere Absolventen
der Höheren Technischen Lehranstalten müssen
vermehrt im Ausland Arbeit suchen. Darum sollte diese
Korrektur heute vorgenommen und der Begriff des
Technikums durch «Ingenieurschule» ersetzt werden.
Eine solche Tat kostet unseren Kanton überhaupt
nichts. Die Direktoren und Lehrer an diesen Schulen
und Anstalten sind so gut besoldet, dass sie wegen dieser

Namensänderung keine höheren Ansprüche stellen

werden. An der Ausbildung der Schüler ändert sich
ebenfalls nichts. Der Titel ist - wie gesagt wurde -
eidgenössisch geregelt und wird also auch nicht
geändert. Es geht lediglich darum, die Absolventen
unserer ausgezeichneten Schulen im Ausland ihren
Kollegen gleichzustellen. Das sind wir unseren jungen
Leuten schuldig, und darum bitte ich Sie, dem Antrag
Staender zuzustimmen. - Ich danke.

Neukomm, Präsident der Kommission. In der Schweiz
sind Titel bekanntlich sehr wichtig. Wir sehen ja, dass
im Kanton Bern bei diesem Artikel so etwas wie ein
«Glaubenskrieg» entstanden ist. - Herr Barben schlägt
eine etwas andere Formulierung vor als Herr Staender;
beide betonen aber, es gehe ihnen um dasselbe.
Das eidgenössische Berufsbildungsgesetz ist in Revision,

doch kennen wir die endgültige Fassung noch
nicht. Wenn auch die Vernehmlassungsfrist abgelaufen
ist, wissen wir nicht, was im eidgenössischen Parlament

bei der Titelfrage noch geschehen wird. Deshalb

geht es nach meiner Meinung weniger um eine
Frage des Mutes oder sogar einen staatspolitischen
Akt, wie es darzustellen versucht wurde, sondern es
geht einfach um den Versuch, in die ganze Sache keine
Verwirrung zu bringen. - Persönlich gefällt mir die
Formulierung von Herrn Barben ein wenig besser als jene
des Herrn Staender; aber darüber lässt sich streiten.
Herr Staender wäre ja grundsätzlich mit diesem
Vorschlag auch einverstanden. Der Vorschlag von Regierung

und Kommission ist ein Kompromiss, eine
ausgewogene Lösung, die mit dem BIGA besprochen wurde.
Darum hält die Kommission an ihrem Vorschlag fest,
wie er für die Artikel 29 bis 31 gedruckt vorliegt. Ich
begreife aber sehr gut, dass verschiedene Kollegen sich
bei dieser Gelegenheit überzeugt für die Ingenieure
HTL einsetzen. Persönlich habe ich auch Verständnis
dafür, wenn der Antrag Barben oder jener des Herrn
Staender angenommen werden sollte. Darüber mag
der Rat nun entscheiden.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Im geltenden Bundesgesetz werden
für die Techniken zwei Bezeichnungen verwendet. Die
Hauptbezeichnung lautet auf: Höhere Technische
Lehranstalt. Das ist der offizielle Begriff, er ist geschützt.
Als Nebenbezeichnung ist auch noch von Techniken
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die Rede; aber diese Bezeichnung ist nicht mehr
geschützt.

Warum will man jetzt den Begriff der Ingenieurschule
einführen? Dieser Begriff figuriert nämlich im geltenden

Bundesgesetz nicht; ob er im revidierten Gesetz
als Hauptbezeichnung auftreten wird, ist noch ungewiss.

- Die Begriffe «Technikum» und «Techniker» sind
heute verwischt und insofern eher etwas abgewertet,
als in der Schweiz und auch in unserem Kanton Schultypen

bestehen, die wohl Leute mit abgeschlossener
beruflicher Ausbildung weiterbilden, die aber nicht das
Niveau einer HTL erreichen. Das trifft zum Beispiel
zu auf die Technikerschule in Biel. Solche Schulen dürfen

den Namen Technikum tragen, ihre Absolventen
dürfen sich als Techniker bezeichnen. Es verwundert
also nicht, wenn sich die vom BIGA anerkannten
Höheren Technischen Lehranstalten von anderen Schultypen

deutlich abheben möchten.
Folgende Gründe veranlassen uns, die Bezeichnung
«Technikum» im Organisationsdekret nicht ganz
auszumerzen: Die Anstalten von Biel und St-Imier
beherbergen nicht nur die HTL, ihnen sind auch die
Technikerschulen und Fachschulen - eine Art Lehrwerkstätten

- angegliedert. Darum sollte der Begriff
«Technikum» als Oberbegriff bestehen bleiben. Weil der
Begriff der Ingenieurschule gesetzlich noch nicht
vorkommt, wäre es verfehlt, ihn im Organisationsdekret
zu verwenden. Die geschützten Titel lauten auf «Höhere

Technische Lehranstalt» und für die Absolventen:
Ingenieur-Techniker HTL und Architekt-Techniker HTL.
Der blosse Titel eines Ingenieurs ist für diese Kategorien

nicht vorgesehen; damit entfällt vorläufig der
Terminus: Ingenieurschule.
Weil aber unsere HTL-Absolventen immer wieder Mühe

haben, im Ausland ihre Titel richtig zur Geltung zu
bringen, haben wir uns erlaubt, den Ausdruck
«Ingenieurschule» vorsorglich und für alle Fälle in Klammern

beizufügen. Dazu geben wir jedem HTL-Absolventen

zum Diplom noch einen dreisprachigen Ausweis
auf den Weg, worin in Französisch, Englisch und
Deutsch usanzgemäss jene Titel verwendet werden,
die im entsprechenden Sprachgebiet gebräuchlich
sind.
Zusammenfassend kann ich bemerken, dass sowohl der
Antrag Barben wie jener des Herrn Staender annehmbar

wäre. Sie sind - vor allem der Antrag Staender -
progressiver, etwas hochtrabender. Anderseits sollte
der Kanton keinem jungen Menschen, der sich weiterbilden

und mehr leisten will, durch einen zu altertümlichen

Titel das berufliche Weiterkommen erschweren.

- Ich habe mich heute morgen noch mit dem BIGA
unterhalten. Es teilt unsere Meinung, dass der von
Regierung und Kommission unterbreitete Vorschlag am
ausgewogensten ist. Darum kommen wir zum
Schluss, die Anträge Barben und Staender abzulehnen.

Ich betone aber noch einmal, dass auch sie
annehmbar wären.

Präsident. Wir können diesen Artikel bereinigen. Ich
schlage Ihnen vor, zunächst den Haupttitel zu entscheiden,

bei welchem Herr Dr. Staender vorschlägt: «13.
Kantonale Höhere Technische Lehranstalten», anstelle
von «13. Kantonale Bildungsanstalten».
Anschliessend bereinigen wir den Untertitel, den Sie
kursiv gedruckt vor sich haben: «13.1. Techniken:
Höhere Technische Lehranstalten/Ingenieurschulen». Bei
diesem Untertitel haben wir in eventueller Abstimmung
die Anträge Barben und Staender einander gegenüber¬

zustellen, das Resultat dann dem Vorschlag von
Regierung und Kommission. Damit werden wir zu jenem
Punkt eine Grundsatzabstimmung haben; ich nehme
an, nach dem Ausgang jener Abstimmung werden sich
weitere Abänderungsanträge in diesem Zusammenhang

erübrigen. - Sind Sie mit diesem Vorgehen
einverstanden? Das ist der Fall.

Abstimmung

Für den Antrag Staender (Haupttitel) 69 Stimmen

Für den Antrag der vorberatenden
Behörden 38 Stimmen

Beschluss:

«13. Kantonale Höhere Technische Lehranstalten».

Präsident. Beim Untertitel beantragt Herr Staender, die
Ingenieurschulen in den Vordergrund zu stellen, während

Herr Barben in diesem Titel den Begriff «Techniken

»streichen möchte.

Eventualabstimmung

Für den Antrag Staender 58 Stimmen

Für den Antrag Barben 42 Stimmen

Hauptabstimmung

Für den Antrag Staender 77 Stimmen

Für den Antrag der vorberatenden
Behörden 30 Stimmen

Beschluss:

(Artikel 29 Absatz 1) «Die Ingenieurschulen erfüllen ihre
Aufgaben gemäss der einschlägigen Gesetzgebung».

Präsident. Falls Sie nicht noch bei weiteren Artikeln
Abänderungsanträge stellen, darf ich wohl annehmen,
dass dieser Beschluss nun in allen folgenden Artikeln
entsprechend «durchgezogen» werden könne, damit
wir heute vor dem Fraktionsausflug nicht noch fast
unzählige «Turnübungen» mit Aufstehen durchführen müssen.

- Sind Sie damit einverstanden? Das ist der Fall. -
Damit ist Artikel 29 genehmigt.

Art. 30 bis 37

Genehmigt.

Art. 38

Bigler (Bern). Das Gesetz über Ausbildungsbeiträge
liegt zwar noch in den Geburtswehen; doch scheint
es mir zweckmässig zu sein, in Absatz 2 des Artikels 38
bereits zu sagen: «Für Stipendien gilt das Gesetz für
Ausbildungsbeiträge». Dort können die Grundsätze
festgelegt werden. Ich weiss, dass das eher etwas
verfrüht ist, doch glaube ich fest daran, dass dieses
Gesetz verwirklicht werden wird. Darum bitte ich um
Zustimmung zu meinem Antrag.

Neukomm, Präsident der Kommission. Herr Walter Bigler

möchte im Dekret bereits das sich noch in einer
Zangengeburt befindende Gesetz über Ausbildungsbeiträge

verankern. Ich begreife das. Wenn schon ein
Dekret für die Volkswirtschaftsdirektion geschaffen wird
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und parallel ein Gesetz über Ausbildungsbeiträge
erarbeitet wird, verstehe ich, dass man das hier erwähnen
möchte. Die Bestimmungen des Stipendiengesetzes
sind aber in Artikel 38 sehr eng. Darum scheint mir die
weitere Fassung von Regierung und Kommission richtig

zu sein.
Es Nesse sich auch denken, dass man sagen würde
(wie es in der Kommission besprochen wurde): «Für
Ausbildungsbeiträge (Stipendien) gelten die einschlägigen

Bestimmungen». Es könnte hier ja nicht nur das
Stipendiengesetz herangezogen werden, sondern auch
andere Erlasse würden dabei berührt. Lehrlinge
beispielsweise erhalten bekanntlich Beiträge an die
Fahrtkosten. Um später nicht in Schwierigkeiten zu
geraten, sollten wir deshalb meines Erachtens noch
einen Schritt weitergehen und den Vorschlag von Regierung

und Kommission verankern.

Abstimmung

Für den Antrag Bigler 68 Stimmen

Für den Antrag der vorberatenden
Behörden 23 Stimmen

Beschluss:

(Artikel 38 Absatz 2) «Für Stipendien gilt das Gesetz
für Ausbildungsbeiträge».

Art. 39 bis 44

Genehmigt.

Präsident. Wir haben den Artikel 5 ausgestellt und auch
in Aussicht genommen, auf Artikel 8 nochmals
zurückzukommen. Nun halte ich fest, dass die bei Artikel 5

gestellten Anträge in anderem Zusammenhang bereinigt
worden sind, so dass Artikel 5 zu keiner Diskussion
mehr Anlass bieten sollte.

Neukomm, Präsident der Kommission. Ich möchte
lediglich präzisieren: Bei Artikel 5 handelt es sich um
Ziffer 10: «Amt für Wirtschaftsausstellungen», wo der
Antrag der Regierung angenommen wurde, lautend
auf: «Amt für Wirtschafts- und Kulturausstellungen».
Bei Ziffer 13 haben wir den Antrag Staender angenommen:

«Die Kantonalen Höheren Technischen
Lehranstalten».

Präsident. In diesem Sinne wäre auch noch zu ergänzen:

Die Ingenieurschulen Biel, Burgdorf und St.
Immer usw., im Sinne des Antrages Staender.
Artikel 5 ist damit genehmigt. - Artikel 8 hatten wir
zurückgestellt wegen eines allfälligen Antrages O. W.
Christen. Dieser Antrag ist inzwischen im Zusammenhang

mit den Artikeln 22 und 23 erledigt.

Titel und Ingress

Genehmigt.

Präsident. Bei der Rückkommensfrage liegt bereits ein
Antrag des Herrn Katz zu Artikel 22 vor. Es geht ihm
um eine Präzisierung. Ich möchte den Rat bitten,
diesem Rückkommensantrag zuzustimmen. Ich habe
gestern bewusst etwas gedrängt, weil die Verhandlungen
so schleppend vor sich gingen. Eine Präzisierung mag
deshalb am Platz sein.

Katz. Le Grand Conseil s'est prononcé hier sur le titre
de l'article 22, mais il subsiste encore une différence
dans le libellé de cet article. J'ai pris note de la déclaration

faite hier par M. le conseiller d'Etat Müller selon
laquelle l'activité de cet office pouvait déborder les
limites cantonales et même nationales dans certains cas.
Cependant, M. Müller peut être appelé demain - qui
sait - à siéger au Conseil fédéral et être remplacé par
un autre conseiller d'Etat qui ne serait peut-être pas
dans les mêmes dispositions que lui.
Le texte proposé par la commission me paraît être
plus clair et bien délimiter les intentions qui sont les
nôtres. Il est évident que l'effort de l'Office doit porter
en particulier sur l'artisanat à l'intérieur du canton,
mais il est tout aussi évident qu'il doit profiter de
chaque occasion de faire bénéficier également notre
commerce et notre industrie des possibilités qui se
présentent à l'extérieur. C'est pourquoi je serais heureux
que le Grand Conseil adopte, pour l'article 22, le
libellé de la commission. Encore une fois, les intentions
de M. le conseiller d'Etat Müller sont claires et l'adoption

du texte proposé par le Conseil-exécutif n'y
changerait pas grand-chose, mais l'important est d'être
bien précis quant à nos intentions.

Präsident. Wäre Herr Katz bereit, seinen Antrag so
abzuändern, dass der Passus «innerhalb und ausserhalb
des Kantons» in der Version rechts eingefügt würde?
Das wäre klarer, weil sprachlich die Formulierung in
Artikel 22 rechts besser ist.

Katz. Je suis absolument d'accord avec M. le président.

C'est la meilleure solution. J'aimerais simplement
que l'on précise bien les choses. Il a été dit à la
tribune, et tout le monde est d'accord sur ce point, que
nous ne devons pas élever de mur à nos frontières
cantonales et limiter au seul canton les possibilités qui
existent pour notre artisanat, notre commerce et notre
industrie. Je me rallie donc à la proposition du président,

qui consiste à ajouter simplement «à l'intérieur
et à l'extérieur du canton».

Neukomm, Präsident der Kommission. Ober Artikel 22
haben wir bereits gestern diskutiert. Die Kommission
schlug Ihnen den Entwurf links vor. Jener Absatz 1

geht eindeutig weiter als das, was dann in der rechten
Formulierung im Gegenantrag der Regierung gutge-
heissen wurde. An und für sich kann man sich natürlich
vorstellen, dass man auch unter der Fassung rechts
ausserhalb des Kornhauses etwas tun kann, falls man
das will. In der Praxis ändert sich wohl nicht viel.
Mit der gestrigen Annahme der Fassung rechts hat man
natürlich gleich auch Artikel 22 Ziffer 1 in der Fassung
der Regierung angenommen. Nachdem Herr Katz nun
aber beim Rückkommen einen Antrag stellt, müssen
wir noch einmal abstimmen. Die Kommission war der
Ansicht, wir sollten es auch in diesem Artikel ausdrücklich

festhalten: Innerhalb und ausserhalb des Kantons.
Der Rat hat gestern anders entschieden, doch jetzt
müssen wir über den Antrag Katz noch einmal abstimmen.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich bin Herrn Katz dankbar, dass er
den Titel in der Fassung rechts annehmen kann. Ich
bestätige noch einmal: Wir schliessen nicht aus, dass
wir hier gelegentlich auch einmal über die Kantonsoder

Landesgrenzen hinweg tätig werden könnten. Ich
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habe ja gestern in diesem Sinne bereits eine Erklärung
abgegeben. Wenn wir das nun im «Tagblatt» anführen
können, wird Herr Katz sicher befriedigt sein.

Präsident. Bei der Bereinigung des Artikels 22 halte
ich fest, dass Herr Katz damit einverstanden ist, seinen
Antrag so zu formulieren, dass in der Fassung rechts
gesagt wird: «Das Amt führt innerhalb und ausserhalb
des Kantons Ausstellungen mit Themen aus Industrie,
Gewerbe, Handel und Kultur durch.»

Abstimmung

Für den Antrag Katz 22 Stimmen

Dagegen 17 Stimmen

Beschluss:

(Artikel 22 Absatz 1) «Das Amt führt innerhalb und
ausserhalb des Kantons Ausstellungen mit Themen aus
Industrie, Gewerbe, Handel und Kultur durch».

Schlussabstimmung

Für Annahme des Dekretentwurfes 113 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Verwaltungsbericht der Volkswirtschaftsdirektion für
1975

Präsident. Herr Casetti ist wegen Krankheit entschuldigt.

Darum springt Herr Gsell für ihn ein. Wir sind ihm
dafür dankbar.

Gsell, rapporteur de la commission d'économie publique.
Le docteur Casetti étant tombé subitement malade, il
m'a fait remettre son rapport concernant la Direction
de l'économie publique. Ce rapport étant rédigé en
allemand, je me permettrai de vous en lire quelques
extraits qui me paraissent particulièrement intéressants.

«Kollege Raymond Gsell und der Sprechende hatten
Gelegenheit, der Volkswirtschaftsdirektion am 12.

August einen Besuch abzustatten und über deren
Geschäftsführung eingehend mit dem Vorsteher und dessen

engstem Mitarbeiter, Herrn Matthias Tromp, zu
diskutieren. Im Namen der Staatswirtschaftskommission
möchte ich Ihnen beantragen, den Verwaltungsbericht
der VD - unter Verdankung der geleisteten Dienste -
zu genehmigen.
Nach meiner Ansicht ist der Bericht nicht nur umfassend

und selbst in den Details ausführlich, sondern
auch systematisch gegliedert und damit gut lesbar. Es
ist zum ersten Mal der Versuch gemacht worden, einen
nach Sachbereichen unterteilten Bericht zu erstellen;
sie entsprechen im übrigen der soeben diskutierten
Neuorganisation der Direktion. Ob diese Grobgliederung

die glücklichste ist, bleibe dahingestellt, ebenso
ob alles zusammengehört, was sich in dieser Liste so
einträchtiglich zusammenfindet.
Sowohl die Durchsicht des Berichtes, wie das Gespräch
mit den Verantwortlichen Messen deutlich werden, dass
die Volkswirtschaftsdirektion gut geführt ist und sich auf
gute Mitarbeiter abstützen kann.
Das gilt im Blick auf das Ganze, das gilt auch für die
aktuelle, schwierige Phase der Wirtschaftsentwicklung.

Die Volkswirtschaftsdirektion - das sei zum ersten
gesagt - hat die Planung ihrer Tätigkeit sowohl auf die
Richtlinien des Regierungsrates für seine Regierungs¬

tätigkeit 1975—78 ausgerichtet, wie auch nach
Dringlichkeiten abgestuft. Alle Vorhaben des Departementes
sind in einer Feinplanung aufgeteilt und nach Prioritäten

geordnet. Den diversen Gegenständen wird eine
Priorität zugemessen. Die Dringlichkeiten werden von
A bis D abgestuft, wobei diesen Buchstaben folgender
Kommentar unterlegt wird :

A notwendig, sofort an die Hand zu nehmen;

B notwendig, innerhalb der nächsten Monate an die
Hand zu nehmen;

C notwendig, langfristig zu erledigen;

D wünschbar.

Zum zweiten scheint mir ein Kompliment durchaus
angezeigt zu sein in bezug auf die Bewältigung der
gegenwärtigen rezessiven Wirtschaftsphase. Wohl keine
Direktion ist durch die Wirtschaftsrezession in dem
Masse betroffen worden wie die VD. Die Mehrbeanspruchung

konnte aufgefangen werden durch Anstrengungen

zu vermehrter Rationalisierung, zu besserer
Koordination und zur gegenseitigen Hilfestellung und
Hilfeleistung zwischen den einzelnen Ämtern. Hervorzuheben

bleibt die entstandene Mehrbelastung vor allem
bei den mit dem Arbeitsmarkt zusammenhängenden
Fragen und den dadurch betroffenen Amtsstellen.
Von Nutzen war zweifellos der Einsatz von zwei
Gremien, die nicht nur innerdepartemental, sondern auch
kantonal und im Kontakt Bund-Kanton wertvolle Dienste

leisteten. Zu erwähnen sind die «Arbeitsgruppe
Arbeitsmarktpolitik» und die «Volkswirtschaftskommission».

Dazu berichtete der Rapport wie folgt:
«Die Arbeitsgruppe hatte verschiedene Begehren, die
mehrere Amtsstellen betrafen, zu prüfen und konnte
auf einfache Art die notwendigen Schritte einleiten.
Die Gruppe diente übrigens dem BIGA als Vorbild für
die Empfehlung an andere Kantone. Verschiedene
Mitglieder konnten auch in Arbeitsgruppen des Bundes
mitwirken, so dass die Koordination auch vertikal
weitgehend gut klappte». Dieses Zitat zeigt, wie mit
verhältnismässig einfachen organisatorischen Mitteln
einiges vorgekehrt werden kann, um zu guten Resultaten
zu kommen.
Die gleich gute Note spricht der Bericht übrigens
der Volkswirtschaftskommission aus, die als konsultatives

Gremium der Volkswirtschaftsdirektion zur
Vorberatung von Massnahmen und Vorbereitung von
Gesetzen zur Verfügung stand. Ihre Stellung ist denn auch
im neuen Organisationsdekret gefestigt worden.
Aus der weiten Themenstellung, welche der Bericht
aufgreift, möchte ich nur einige wenige herausgreifen:
Ein Wort zur Strukturpolitik, ein Wort zur Wirtschaftsförderung,

einige Bemerkungen zu Arbeitsvermittlung.
Arbeitsstatistik, Arbeitslosenversicherung, Berufsberatung

und Berufsbildung; einige Bemerkungen zum
Wohnungswesen und Wohnungsbau.
Zur Strukturpolitik: In der Beurteilung der wirtschaftlichen

Lage wird immer wieder darauf hingewiesen, dass
neben konjunkturellen Schwierigkeiten die strukturellen

Probleme nicht ausser Acht gelassen werden dürfen.

Verschiedentlich wird denn auch von der Notwendigkeit

gesprochen, dass die wirtschaftspolitisch
ergriffenen Massnahmen zur Rezessionsbekämpfung
durch strukturpolitische Vorkehren ergänzt werden
müssten. Zu unterscheiden sind sicher zwei Aspekte
der Strukturpolitik: der regionale und der sektorielle.
Während Bund und Kanton für einen regionalpolitischen
Einsatz über gewisse Instrumente verfügen, sind die
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Werkzeuge, die branchenmässig zur Verfügung stehen,
wesentlich bescheidener. Nicht nur die gesetzlichen
Grundlagen sind, regional gesehen, ausreichender,
auch der Stand der Regionenbildung und
Konzeptbearbeitung ist weit fortgeschritten, wie Sie dem
Bericht unter 2.4.2 bezüglich Jura, Alpenvorland und
Oberland entnehmen können. Schwierigkeiten bieten
sich allerdings in bezug auf die Region Südjura/Biel/
Seeland. Die sich abzeichnende Lösung wird in die
Richtung weisen, dass eine Region Interjura (mit
Gemeinden aus dem Kanton NE) und eine Region Jura
Süd/Seeland gebildet werden müssen, wobei das Haut
Vallon St. Imier und Biel als Scharnierstellen fungieren
werden. In bezug auf die sektorielle oder branchen-
mässige Strukturpolitik sind Bund und Kanton
allerdings rechtlich und organisatorisch schlechter dotiert.
Als Beispiel diene die Uhrenindustrie und das über
die kantonale Uhrenpolitik unter 2.6 Gesagte. Zu prüfen

bleibt, ob nicht zumindest kantonal die rechtlichen
Grundlagen für ein vermehrtes hilfreiches Eingreifen
der öffentlichen Hand zugunsten bedrängter Branchen
und Betriebe geschaffen werden müssten, allenfalls
über eine Revision des Wirtschaftsförderungsgesetzes.

Zur Wirtschaftsförderung: Wer die Ausführungen unter
2.3 liest, wird allenfalls den Eindruck bekommen, dass
unter diesem Titel wenig geschehen sei. Zu einem
rechtskräftigen Kauf oder Verkauf kam es nicht, heisst
es beim Landerwerb. Das Instrument des Direktdarlehens

sei nicht mehr zur Anwendung gekommen.
Dieses etwas düstere Bild über die Tätigkeit des Büros

für Wirtschaftsförderung wird aufgehellt durch die
Tatsache, dass die Vermittlung und Beratung einen
breiten Raum eingenommen haben, und dass in der
Akquisition neuer Niederlassungen Erfolge erzielt werden

konnten.
Hinzu kommt, dass die Durchführung des Investitionsprogramms

und der Investitionshiife für das Berggebiet
in das Pflichtenheft des Delegierten fiel.
Zu Arbeitsmarktstatistik / Arbeitsvermittlung /
Arbeitslosenversicherung: In bezug auf diesen Problemkreis
darf mit Befriedigung festgestellt werden, dass - auf
Geheiss des Bundes - ab September 1975 die
Arbeitsmarktstatistik ausgebaut werden musste, dass die
kantonale Arbeitsvermittlung sich ihrer neuen Aufgaben
im grossen und ganzen zufriedenstellend entledigen
konnte, und dass die neue Arbeitslosenversicherung
rechtlich aufgebaut werden konnte; wie die damit
zusammenhängenden organisatorischen Probleme zu
lösen sind, wird dieser Herbst erweisen.
Wohnbau/Wohnungswesen: Wie die Situation auf dem
Wohnungsmarkt sich darstellt, brauche ich Ihnen nicht
zu erläutern. Stutzig macht einen immerhin die Feststellung

im Bericht, dass von den in beiden Zuschussaktionen

per Ende 1975 abgerechneten Geschäften mit
insgesamt 2513 zur Mietzinsverbilligung angemeldeten
Wohnungen ein Drittel von der Zuschussberechtigung
ausgeschlossen werden musste. Wenig erfreulich
präsentieren sich die ersten mit dem neuen Wohnbau-
und Eigentumsförderungsgesetz des Bundes gemachten

Erfahrungen. Wir lesen im Bericht: Für Wohnungsneubauten

wurden elf Gesuche eingereicht, für die
Altbauerneuerung wurden acht Gesuche um technische
Vorabklärung und zwei Anträge auf Zusicherung von
Bundeshilfe gestellt.
Zur Berufsbildung/Berufsberatung darf festgestellt werden,

dass die Lage auf dem Arbeits- und Lehrstellenmarkt

einige interessante Experimente bezüglich neuer

Ausbildungsformen zutage gefördert hat:
Weiterbildungskurse, Werkjahr, Berufsgrundschuljahr, Diplom-
Mittelschule, Lehrwerkstätte, Institutionalisierung der
Anlehre. Sie befinden sich zum Teil im Diskussionsstadium,

zum Teil in der Experimentierphase. Auch wir
sollten in diesen Bereichen auf dem Qui-Vive bleiben».

Vous avez entendu le rapport de M. Casetti, auquel
je peux, quant à moi, souscrire entièrement. J'aimerais
terminer en remerciant M. le conseiller d'Etat Müller
de son excellent travail à la tête de sa Direction et le
prier de transmettre nos remerciements à tous ses
chefs de service et à l'ensemble de son personnel.

Carrel. Ein Kapitel des Verwaltungsberichtes ist der
kantonalen Uhrenpolitik gewidmet. Dazu erlaube ich mir
aus dem Blickwinkel der Industrie einige Ausführungen.

Im ersten Satz dieses Abschnittes spricht der
Bericht von 1975 als von einem äusserst schwierigen
Jahr. Das kann ich nur unterstreichen. Mir scheint, dass
die dort genannten Zahlen diese Schwierigkeiten gar
nicht deutlich genug widerspiegeln. Ich habe hier schon
bei früherer Gelegenheit dargelegt, dass in vielen
Betrieben Produktionsrückgänge von 30 bis 40 Prozent
zu verzeichnen waren (wenn wir mit 1974 und 1975
vergleichen). Was der Bericht nicht erwähnen kann, hier
aber wohl gesagt werden muss, ist die Tatsache, dass
1976 noch schlechter sein wird als 1975; wir werden
noch einmal einen Rückgang von mindestens 10
Prozent erleben. Auch in bezug auf den Verlust von
Arbeitsplätzen (worüber im Bericht einige Zahlen gegeben

sind) müssen wir uns klar sein, dass die Entwicklung

noch nicht an ihrem Ende angelangt ist. BIGA-
Schätzungen rechnen bis 1980 mit weiteren
Arbeitsplatzverlusten bis zu 20 Prozent.
Ich bin mir bewusst, dass auch diese Zahlen an und für
sich nicht viel aussagen, weil zur Beurteilung eine
Hauptzahl fehlt, nämlich die Ertragslage der Betriebe.
Diese kennen wir nicht, mindestens nicht in der
Statistik. Wir werden diese Tatsache bei den Steuererklärungen

für 1977/78 kennenlernen; dort werden wir
dann die grosse Überraschung erleben.
Auf einen Punkt müssen wir ganz deutlich hinweisen:
Trotz vieler optimistischer Äusserungen, die wir lesen
und hören können, sind noch absolut keine Anzeichen
einer Besserung der Situation vorhanden. Wir haben
kein Anzeichen dafür, dass die zweite Hälfte 1976 besser

sein werde als die erste oder besser als 1975. Trotzdem

herrscht in der Uhrenindustrie keine
Weltuntergangsstimmung. Diesen Optimismus macht man uns
manchmal beinahe zum Vorwurf; ich weiss nicht, ob er
zum Charakter der Leute in den Gegenden der
Uhrenindustrie gehört. Wir sind überzeugt, dass unsere
Uhrenindustrie ihren Platz auf dem Weltmarkt auch in
Zukunft werde halten können; wir sind sicher, dass es
uns gelingen wird, sowohl im Sektor der klassischen
wie der elektronischen Uhr unseren Platz zu behaupten.

Uns scheint - oder jedenfalls mir -, der Schock
über die neue technische Entwicklung - die Elektronik

- sei eher im Abklingen begriffen. Dabei sind wir
uns klar, dass es am schwierigsten sein wird, davon
den Schweizer zu überzeugen, dass dieser Schock
überwunden ist. In anderen Ländern glaubt man es
uns viel eher, wir seien auch auf diesem Markt anwesend.

Wir selber sind davon überzeugt, trotz des
Vorsprunges, den die amerikanische elektronische
Forschung hatte und hat im Zusammenhang mit den
Mondprojekten der NASA und im Zusammenhang mit
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den ungeheuren Forschungsaufträgen und Plänen, die
dort vom Staat unterstützt werden.
Das grösste Problem, das uns in der Industrie noch
bevorsteht, scheint mir in der Zurückgewinnung jener
Marktanteile zu liegen, die wir über das Rezessions-
ausmass hinaus verloren haben. Der Rückgang ist nämlich

wesentlich grösser, als er im Verhältnis zur
Rezession sein sollte. Die Gründe dafür können Sie ebenfalls

im Bericht nachlesen. Wir sind uns klar, dass es
vieler Anstrengungen bedarf, dass es Umstellungen,
Anpassungen und Änderungen zur Folge haben wird.
Uns ist aber ebenso klar, dass das nicht ohne schmerzliche

Rückbildungen möglich sein wird. Aber wir sind
überzeugt, dass die Operation gelingen wird.
Im Bericht finden wir ein Kapitel: Zielsetzung der
kantonalen Politik. Hier kann ich nur bestätigen, dass wir
von der Industrie aus in der Person des Herrn
Volkswirtschaftsdirektor einen Gesprächspartner gefunden
haben, mit dem wir unsere Probleme besprechen können.

Ich möchte ihm hier in aller Form danken für seine
Bereitwilligkeit und Offenheit, mit uns zusammenzuarbeiten

und uns zuzuhören, wenn wir mit unseren
Problemen zu ihm kommen.
Ein weiteres Kapitel des Berichtes ist den Hauptgebieten

der kantonalen Politik gewidmet. Sie finden auf
Seite 74 eine ganze Reihe von Massnahmen, die auf
kantonaler Ebene getroffen worden sind. Dieses Bild
ist natürlich unvollständig, weil daneben eine ganze
Reihe von Massnahmen auf Bundesebene traten. Ich
möchte davon nur auf das Problem der Kredite
verweisen, der Krediterleichterungen, Gewährung von
Exportkrediten usw. Sowohl von seiten der Nationalbank
wie der übrigen Kreditinstitute ist alles getan worden,
um diese Kredite zu sichern, aber auch in bezug auf
die besonderen Zinsmöglichkeiten, die der Industrie
geboten wurden.
Das Problem lje.pt hier eher darin, dass einzelne
Betriebe nicht über eine gewisse Grenze der Verschuldung

hinausgehen. Der andere Begriff neben Kredit ist
ja die Verschuldung. Wir sollten versuchen, die Rentabilität

wieder so zu gestalten, dass wir zur Selbstfinanzierung

zurückfinden können. - Zu erwähnen ist hier
auch die Ausweitung der Exportrisikogarantie, welche
nun die Möglichkeit bietet, auch Währungsrisiken zu
versichern.
Ein anderes Gebiet ist verschiedentlich diskutiert worden:

Die Unterstützung der Forschung. In den letzten
Tagen konnten Sie einen Bericht lesen, wonach der
Bundesrat zwei Millionen Franken freigegeben habe
für Forschungsprojekte in der Uhrenindustrie. Dort
stand dann der schöne Nachsatz, dass 3 entwicklungsfähige

Projekte zurückgestellt werden mussten, weil
eine halbe Million Franken fehlte. Das ist die Gross-
zügigkeit in der Unterstützung unserer Forschung! Ich
frage mich, ob der Regierungsrat nicht prüfen sollte,
ob unter diesen drei erwähnten Projekten eines zu
finden wäre, das auch unseren Kanton interessiert und
bei dem er möglicherweise einspringen könnte.
Als weitere Massnahme auf Bundesebene wäre die
Stützungsaktion des Frankenkurses durch die Nationalbank

durch Dollarankäufe zu vermerken; eine umstrittene

Massnahme, wenn Sie hauptsächlich den «Bund»
lesen, weniger umstritten gemäss anderen Zeitungen.

Schliesslich folgt das grosse Kapitel der Handelsförderung,

über die in diesen Tagen viel zu lesen ist. Es
gibt die Handelsförderung über unsere Botschaften,
indem der Aufgabenkreis der Botschaften erweitert

wird; es gibt aber auch die Ausweitung der
Handelsförderung durch die Handelsabteilung selber. Ich
erinnere an alle die Reisen von Herrn Botschafter Jolies.

Schliesslich geht es auch um die Zentrale für
Handelsförderung, welche in ihren Bestrebungen grosszügig

unterstützt wird. (Der Präsident dieser Zentrale
für Handelsförderung stammt übrigens aus Uhrenkreisen;

er meldet sich, wenn die Mittel fehlen für von ihm
beabsichtigte Projekte).
Ich verrate wohl kein Geheimnis, wenn ich erwähne,
dass eine ganze Reihe dieser Massnahmen auf Antrag
und Veranlassung von Spitzenverbänden durchgeführt
worden ist. Leider verrate ich auch kein grosses
Geheimnis, wenn ich erwähne, dass trotz all dieser
Massnahmen noch keine wesentliche Besserung der Situation

festzustellen ist. Wir sind immer noch der Auffassung

(und vertreten das gegenüber unseren Mitgliedern),

dass die erste Hilfe die Selbsthilfe sein müsse
und dass wir in der Industrie selber Mittel und Wege
finden müssen, um aus den Schwierigkeiten herauszukommen.

Im Bericht wird auch auf das Wirtschaftsförderungs-
gesetz verwiesen und die dort vorhandenen Möglichkeiten,

bei Umstellungen auf andere Produktionen
mitzuhelfen. Wir sind für derartige Hilfen ausserordentlich
dankbar. Ich weiss aber nicht, ob man sich bei diesem
ganzen Kapitel nicht Illusionen hingibt und die
Möglichkeit solcher Umstellungen wesentlich überschätzt.
Wir müssen uns doch klar sein, dass die
Hauptanstrengung einer Industrie in ihrem eigenen Artikel
liegt, den sie herstellt. Hier hat sie der technischen
Entwicklung zu folgen. Das zeigte ja ganz deutlich die
Entwicklung der elektronischen Uhr. In ihrem eigenen
Artikel muss die Industrie also versuchen, führend zu
sein. Aus diesen Überlegungen heraus wird die
Anstrengung, neue Artikel zu produzieren, immer eine
zusätzliche, eine Nebenaufgabe sein. Ich sehe hier nicht
in erster Linie ein finanzielles Problem. Wenn jemand
einen Schlagerartikel erfunden hat, den er neu produzieren

und auf den Markt bringen kann, ist sicher auch
die Finanzierung gelöst. Derart umwälzende
Erfindungen sind aber sehr selten; in einen Artikel
einzusteigen, welchen andere schon seit Jahrzehnten
produzieren, ist aber alles andere als eine Erfolgsgarantie.
Darum darf man nicht zu sehr auf solche Umstellungen

zählen.
Der Bericht spricht auch von den Regionen, zum
Beispiel im Zusammenhang mit dem neuen Bundesgesetz
über Investionshilfen für Berggebiete. Ich glaube, wir
stehen in den Regionen der Uhrenindustrie vor schwierigen

Problemen, die zum Teil noch gar nicht sichtbar
sind. Wir müssen uns klar sein, dass es durch die
Heimarbeit, die grosse Zahl von Klein- und Mittelbetrieben

möglich war, die Uhrenindustrie in alle diese
Regionen zu bringen und in die hintersten Täler
Verdienst zu vermitteln. Heute aber stellen wir fest, dass
vom Markt, von den Preisen und der Art des Produktes
her ein derartiger Konkurrenzdruck eingesetzt hat, dass
in verschiedenen Branchen rationalisiert werden muss,
dass man Betriebe zusammenlegen oder Kleinbetriebe
sogar schliessen muss. Solche Zusammenschlüsse
wandern dann meistens in grössere Zentren. Wir stehen

nach meiner Meinung vor der Gefahr - und dort
sehe ich das Problem für den Kanton - einer Entin-
dustrialisierung gewisser Uhrenregionen, mit all ihren
wirtschaftlichen, aber auch sozialen und politischen
Folgen. Ich glaube deshalb, der Kanton sei gut beraten,

wenn er die Entwicklungskonzepte der Regionen,
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die über diese Situation hinweghelfen sollen, nach
Möglichkeit fördert.
Zum Abschluss möchte ich noch einmal dem
Regierungsrat und seiner Direktion ganz allgemein danken
für die gute Zusammenarbeit mit den Kreisen der
Industrie.

Präsident. Bevor ich das Wort weitergebe, darf ich noch
festhalten, dass heute anscheinend ein besonders
glücklicher Tag ist: Auch Herr Jakob Bärtschi aus
Lützelflüh feiert heute seinen Geburtstag; auch ihm gratulieren

wir selbstverständlich. (Beifall)
Herr Dr. Herrmann wünscht das Wort zu einer persönlichen

Erklärung.

Herrmann. Ich kann nicht schweigen angesichts der
Tatsache, dass unser geschätzter Ratskollege William
Wyss im heutigen «Berner Tagblatt» desavouiert worden

ist. Ich glaube, wir sollten ein kleines Zeichen setzen

gegen eine derart billige Art von Illustrierten-Journalismus.

Deshalb schlage ich vor, dass wir - um den
hervorragenden Berichterstatter, Herrn Hügli, nicht zu
desavouieren - die Montagausgabe - wo ja kein
Ratsbericht erscheinen wird - ostentativ neben der Türe in
die Ecke schmeissen. Das brauchen wir uns nämlich
nicht bieten zu lassen. (Beifall)

Präsident. Herr Herrmann konnte feststellen, dass der
Rat durch seinen Applaus seinen Überlegungen
gefolgt ist.
Wir fahren weiter in der Diskussion zum Verwaltungsbericht

der Volkswirtschaftsdirektion.

Kipfer. Das Lebensmittelinspektorat hat eine ganze
Reihe von Aufgaben. Eine davon besteht in der
Kontrolle der Vorschriften der Verordnung über den
Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen.
Dort finden wir einen Passus, der einem hygienischen
Unsinn zuleibe rückt, welcher heute immer noch
weitverbreitet ist, nämlich das sogenannte Gemeinschaftshandtuch

in lebensmittelverarbeitenden Betrieben und
in Gaststätten. Dem Gemeinschaftshandtuch als einem
Relikt aus einer Zeit, da man von Hygiene nicht viel
verstand, ist an sich der Kampf angesagt, aber dieser
Kampf ist noch nicht endgültig gewonnen. Das
Gemeinschaftshandtuch ist eine akute Gefahr für die
Gesundheit des Einzelnen und eines grösseren Kollektivs.

Es enthält wahllos und in jeder beliebigen Menge
Eitererreger, Virusarten und alle möglichen Salmonellen

aus der Typhus- und Paratyphusgruppe. So ist es
absolut richtig, dass in der erwähnten Verordnung vom
22. Mai 1974 festgehalten wird, die Benützung von
Gemeinschaftshandtüchern sei in lebensmittelverarbeitenden

Betrieben verboten. Ich habe aber selber festgestellt,

dass dieses Verbot noch nicht überall wirksam
ist. Deshalb hätte ich vom Herrn Regierungsrat gerne
die Zusicherung, dass die Lebensmittelinspektoren
planmässige Kontrollen durchführen in den der
Verordnung unterstellten Betrieben. Jenen Firmen, die die
Umstellung noch nicht vollzogen haben, wäre eine
angemessene Frist zu setzen. Schliesslich hätte ich gerne
die Zusicherung, dass dann auch kontrolliert wird, ob
zugesagte Änderungen verwirklicht worden sind. Oft
genügt es nämlich nicht, den Geschäftsinhabern
platonische Erklärungen abzugeben und dann nicht zu
kontrollieren, ob das Beanstandete auch wirklich
korrigiert worden ist. Ich wäre dankbar, wenn der Herr
Regierungsrat hier die Zusicherung geben könnte.

Brand. Auf den Seiten 68 bis 70 wird über die
Auswirkungen des Wirtschaftsförderungsgesetzes berichtet,

unter anderem, welche Anzahl von Gesuchen
eingegangen sei, wieviele erledigt werden konnten usw.
Bei den Nachkrediten, die wir nach diesem
Verwaltungsbericht beraten werden - das steht im
Zusammenhang mit meiner Frage - figuriert unter anderem
ein Betrag von Fr. 50 000.— für «Besoldung und
Mobiliarkosten für 11/2 neue Stellen beim Büro des
Delegierten für Wirtschaftsförderung». Persönlich habe ich
nichts dagegen, dass dem Delegierten die nötigen
Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt werden, im Gegenteil.

Aber ich erlaube mir, den Wunsch anzubringen,
der Rat möge regelmässig und eingehender als bisher

über die Tätigkeit des Delegierten orientiert werden.

Das wird angesichts der vorgesehenen Personai-
vermehrung möglich sein. Wohl sind wir im Bericht über
die getroffenen Massnahmen orientiert worden; über
die Effizienz der Massnahmen erfahren wir aber nichts,
oder höchstens dann, wenn eine solche Massnahme
fehlgeschlagen hat, wie es im Falle Zent AG vorkam.
Informationen über vorbeugende Massnahmen würden
den Rat aber in höchstem Masse interessieren. Darum

meine Frage: Ist der Regierungsrat bereit, dafür
zu sorgen, dass dem Grossen Rat solche zusätzlichen
Informationen zur Verfügung gestellt werden? Ich danke.

Jenzer (Ostermundigen). Auf den Seiten 69/70 des
Verwaltungsberichtes wird über das Konkursverfahren
Zent AG berichtet. Die meisten von Ihnen wissen, dass
das Gebäude und Gelände inzwischen verkauft wurden.
In der Bevölkerung von Bolligen, vor allem aber unter
den ehemaligen Mitarbeitern der Zent AG, die nach
zwei Jahren immer noch auf die letzten Löhne warten,
ist eine grosse Unsicherheit entstanden. Viele Fragen
blieben offen. Deshalb wäre ich sehr froh, wenn der
Herr Regierungsrat sie mir beantworten könnte:
Wieweit ist das Konkursverfahren der Zent AG
abgeschlossen?

Wann und wieweit werden die Forderungen der
Gemeinde, der kleinen ortsansässigen Lieferfirmen und
vor allem die Forderungen der Arbeiter erfüllt?
Ist eine Untersuchung eingeleitet worden, weshalb die
Quellensteuergelder ins Betriebskapital eingeworfen
werden konnten?
Hat man nach den Verantwortlichen für dieses Vergehen

gesucht? Wenn ja, welches ist das Ergebnis.

von Siebenthal. Kurz einige Fragen zur Preisüberwachung.

Ich habe mich gefreut, dass dieses Problem
auch im Staatsverwaltungsbericht erwähnt wird, was
zeigt, dass dieser Gedanke auch bei unserer Regierung

beachtet wird. - Wir alle wissen, dass nur eine
Preispolitik, die auf alle Rücksicht nimmt, Gewähr für
ein friedliches Miteinanderleben und -arbeiten bieten
kann.
Die Tatsache, dass es eine Preisüberwachung
überhaupt gibt, ist doch Beweis für die Notwendigkeit dieser

Institution und dafür, dass es Preisauswüchse gab,
die nicht akzeptiert werden konnten. Wir lesen im
Bericht zwar, dass die Preiskontrolle in letzter Zeit an
Bedeutung verloren habe, vielleicht infolge der Rezession.

Wenn man aber im Volke herumhorcht, hört man
deutlich, dass viele Fragen nicht beantwortet und viele
Probleme nicht zu aller Zufriedenheit gelöst werden
konnten. Probleme wie Mietpreise, Strompreise, Boden-
und Baupreise können vom Einzelnen nicht ohne
weiteres bewältigt werden, wenn es ihn selber betrifft.
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Als Bauer erlaube ich mir noch einen kurzen Blick
auf unsere Preise. Die Entwicklung der letzten 20 bis
25 Jahre zeigt, dass die landwirtschaftlichen Produkte
eine Verdoppelung bis Verdreifachung der Preise
erreichen konnten, während wir für Dienstleistungen, die
wir benötigen, ein Sechs- oder Mehrfaches zu entrichten

haben. Dabei ist nicht zu vergessen, dass der
Bauer für diese Verdoppelung oder Verdreifachung
pro Woche meistens 80 und mehr Stunden arbeitet,
während auf der anderen Seite mit 44 oder weniger
Stunden ein Mehrfaches an Lohn gewährt wird. Das
stelle ich ohne Eifersucht fest, einfach als eine
Tatsache. Sie werden mir entgegenhalten, in den übrigen
Lohnkategorien (das betrifft ja nicht nur Dienstleistungen,

auch ein Direktor ist ab und zu gar nicht schlecht
bezahlt) rühre das von der Ausbildung her. Gehen Sie
aber in Bern einmal auf den Markt und sehen Sie dort,
wie es mit den Landwirtschaftsprodukten steht. Da wird
nur Qualität und Quantität bezahlt. Wieviel Ausbildung
und Zeitaufwand dahinter steckt, wird nicht
berücksichtigt.

Zum Schluss eine Frage an den Herrn Volkswirtschaftsdirektor:

Inwiefern hat die Preiskontrolle auf kantonaler
Ebene in der Vergangenheit wirken können? Welche
Aufgaben und Möglichkeiten sieht man hier für die
Zukunft? Was rechtfertigt die Preisdiskrepanz zwischen
landwirtschaftlichen Produktenpreisen und den übrigen

Lohnkategorien? Wie könnte eine Annäherung
erreicht werden?

Fehr. Mir geht es um die Motion Strahm betreffend
Übernahme der Techniken durch den Kanton, die wir
letztes Jahr überwiesen haben. Auf Seite 65 des
Berichtes lesen wir, dass die Gesetzesrevision bis Ende
1976 vorgenommen werden solle. Auf unsere Erkundigung

erklärte der Herr Volkswirtschaftsdirektor
jedoch, es gebe in diesem Zeitplan eine Verzögerung, so
dass die Revision - man will die Revision des
Berufsbildungsgesetzes auf eidgenössischer Ebene abwarten

- erst in einem Jahr an die Hand genommen werden

könne. Das bedeutet: Eine allfällige Entlastung der
Sitzgemeinden Biel, Burgdorf und St-Imier tritt erst
1978, allenfalls sogar 1979, ein.
Ich bin dankbar für diese offene Orientierung. Für uns
ist sie aber enttäuschend. Wir können uns nicht damit
abfinden. Durch die Rezession verlieren wir rund einen
Achtel der Steuereinnahmen; da bedeutet es für uns
auch eine Unterstützung, wenn durch eine speditive
Gesetzesrevision eine finanzielle Entlastung herbeigeführt

werden kann. Darum bitte ich den Herrn
Volkswirtschaftsminister, diesen Terminkalender noch einmal
zu überprüfen und gegebenenfalls eine Teilrevision des
Technikumsgesetzes vorzusehen.

Ein zweites: Es wurde bereits erwähnt, dass die
Wirtschaftsförderung in der Rezession versagt habe. Die
Rezession hat in unserer Wirtschaft grosse
Strukturschwächen aufgezeigt. Der Kanton Bern ist ja in relativ

starkem Masse zur Kasse gebeten worden, trotzdem

er ein Landwirtschaftskanton ist. Wir haben uns
deshalb erlaubt, das folgende
Postulat

einzureichen, und ich bitte die Regierung, den verlangten
Bericht zu erstellen:

Fortführung der Wirtschaftsförderung: Die Rezession
hat die Schwächen der bernischen Wirtschaft aufgezeigt.

Die Entwicklung hat uns eine Analyse geliefert,
die alles übertrifft, was an theoretischen Arbeiten denkbar

gewesen wäre. Diese Erkenntnisse müssen genutzt
werden.
Nach dem Verwaltungsbericht der Volkswirtschaftsdirektion

musste während der Rezession die Tätigkeit der
Wirtschaftsförderung reduziert werden. Auch wenn die
Wirtschaftsförderung primär ein strukturpolitisches und
nicht ein konjunkturpolitisches Instrument ist, vermag
diese Entwicklung nicht zu befriedigen. Die Regierung
wird deshalb ersucht, in einem Bericht die folgenden
Fragen zu beantworten:

1. Wie kann auch in der Rezession eine befriedigende
Tätigkeit der Wirtschaftsförderung erreicht werden?

2. Was kann die Wirtschaftsförderung tun, um dieje¬
nigen Strukturschwächen zu beseitigen, die sich in
der Rezession als besonders fatal erwiesen haben
(z. B. in der Region Biel)?

3. Welche Änderungen des Wirtschaftsförderungsge-
setzes und des Wirtschaftsförderungsprogramms
erweisen sich im Licht der jüngsten Erfahrungen als
notwendig?

Präsident. Herr Günter hat damit auch das Postulat
begründet, das Ihnen ausgeteilt worden ist. Da keine
weiteren Wortmeldungen vorliegen, darf ich die
Diskussion zum Verwaltungsbericht als abgeschlossen
betrachten, so dass zu Beginn der morgigen Sitzung Herr
Regierungsrat Müller auf die gestellten Fragen antworten

wird.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Schluss der Sitzung um 10.30 Uhr.

Der Redaktor:
L/'c. oec. W. Bosshard

Günter. Das eine der beiden Probleme, die ich aufgreifen

möchte, betrifft die Investitionsprogramme 1975/76.
Das zweite ist viel grösser ausgefallen, was nach unserer

Meinung beweist, dass man 1975 nicht bereit war.
Deshalb war unsere Motion betreffend zusätzliche
Programme absolut am Platz. Allerdings haben wir den
Eindruck, dass man nun diese Investitionsprogramme
laufend fortführen und als Daueraufgabe betrachten
sollte. Wir können hier dem Regierungsrat nicht
zustimmen, wenn er erklärt, die Motion sei erfüllt.
Unsere Meinung war, es solle immer etwas in der Schublade

vorhanden sein, um auch in der Zukunft gerüstet
zu sein, falls wieder solche Situationen eintreten.
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Achte Sitzung

Mittwoch, 15. September 1976, 9 Uhr

Vorsitzender: Präsident Leuenberger

Anwesend sind 188 Mitglieder. Entschuldigt abwesend
sind die Herren und Damen Berger (Schwarzenegg),
Boss, Gehler, Gobat, Haldemann, Hess, Œuvray, Pieren,

Frau Renggli, Salzmann, Schmidlin, Zingg.

Präsident. Von der Redaktion des «Berner Tagblatt»
habe ich ein Schreiben erhalten, mit der Bitte, es ganz
oder teilweise dem Rat zur Kenntnis zu bringen. Ich
lese einen Abschnitt daraus:
«Die Redaktion des „Berner Tagblatt" möchte sich in
aller Form dafür entschuldigen, dass durch die
richtigerweise angeprangerte Publikation eines Bildes in Nr.
215 einem Mitglied des Grossen Rates moralisches
Unrecht zugefügt worden ist. Nicht böswillige Absicht,
sondern eine Verkettung unglücklicher Umstände hat
zur Veröffentlichung der Aufnahme geführt Umso
tiefer ist unser Bedauern über die Entgleisung, die in
klarem Widerspruch zu den redaktionellen Linien
steht.»
Wir nehmen davon Kenntnis.

Verwaltungsbericht der Volkswirtschaftsdirektion für
1975

Fortsetzung, siehe Seite 526 hievor

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zu den Fragen des Herrn Dr. Kipfer:
Wie Sie wissen, kann man nach dem Aufsuchen gewisser

Etablissements das Ritual auf zwei Arten abschlössen:

Erstens man wäscht die Hände nicht (und ist dann
ein richtiger «Söiniggel»), zweitens man wäscht die
Hände und trocknet sie mit den sich anbietenden
Mitteln. Das sind unter anderem Handtücher, Papierservietten,

Handtuchrollen oder Heissluft. Es ist eine
bekannte Tatsache, dass durch den gemeinsamen
Gebrauch von Handtüchern pathogene Bakterien und
Viren von Mensch zu Mensch übertragen werden. Der
Regierungsrat hat am 22. Mai 1974 eine stark umstrittene

Verordnung in Kraft gesetzt. Herr Kipfer möchte
über den Vollzug dieser Verordnung, speziell in den
Lebensmittelbetrieben, orientiert werden. Zurzeit dürften

dort etwa 80 Prozent der ehemaligen
Gemeinschaftshandtücher ersetzt sein. Die Lebensmittelbetriebe

werden normalerweise rund alle zwei Jahre durch
unsere Inspektoren kontrolliert. Bei der Inspektion
vorgefundene Gemeinschaftshandtücher werden konsequent

beanstandet; der Ersatz wird in der Regel innerhalb

eines Vierteljahres verlangt. Der Vollzug wird
durch den Ortsexperten überwacht. In harzigen Fällen
wird mit Strafmassnahmen gedroht. Die Elimination der
Gemeinschaftshandtücher dürfte Ende 1977
abgeschlossen sein.
Herr Fehr bedauert, dass wir mit der Revision des
Technikumgesetzes nicht rascher vorwärtskommen. Ihm

geht es um die möglichst schnelle finanzielle Entlastung

der drei Sitzgemeinden Burgdorf, Biel und St-
Imier, wie das die überwiesene Kommissionsmotion des

Herrn Strahm verlangt. Unser Plan sieht vor, das
Technikumsgesetz, das aus nur wenigen Artikeln besteht,
aufzuheben und das Nötige im Berufsbildungsgesetz
zu regeln. Dort muss ohnehin das finanzielle Engagement

des Bundes, des Kantons, der Schulorte, der
Wohnort- und Lehrortgemeinden neu geregelt und
transparenter gestaltet werden, und zwar für alle
Berufsschultypen. Weil die Revision des Berufsbildungsgesetzes

erst richtig an die Hand genommen werden
kann, wenn das entsprechende Bundesgesetz revidiert
ist, zieht sich diese Angelegenheit in die Länge.
Herr Fehr fragt, ob wir nicht eine Obergangslösung
treffen könnten. Er macht auf die prekären finanziellen
Verhältnisse in Biel aufmerksam. Es wird auch in
Zukunft nicht möglich sein, die Sitzgemeinden ganz zu
entlasten. Wir müssen ein Finanzierungssystem schaffen,

das allen Aspekten Rechnung trägt. Nach den letzten

Informationen soll nun aber die Revision des
Bundesgesetzes über die Berufsbildung rascher vorwärtsgehen,

so dass wir dann ebenfalls das Nötige für unseren

Kanton an die Hand nehmen können. In diesem
Sinne hoffe ich mit Herrn Fehr, dass der Terminplan
für alle Beteiligten günstiger gestaltet werden kann, als
wir es bisher angenommen hatten.
Herrn von Siebenthal kann ich antworten: Die
Preisüberwachung ist Bundessache. Der Kanton hat nur
Vollzugsaufgaben; er hat keine Kompetenzen. Herr
Schlumpf sitzt eindeutig am längeren Hebelarm als ich.
Die Vollzugsaufgaben sind in einer Verordnung geregelt.

Die Preisüberwachung beschäftigt sich hauptsächlich
mit Belangen der Konjunkturpolitik, Konsumentenschutz,

mit der Politik zum Schutz gefährdeter
Wirtschaftszweige und mit der wirtschaftlichen Kriegsvorsorge.

Die Preisüberwachung basiert auf zwei verschiedenen

Erlassen. Das macht sie sehr kompliziert:
Erstens auf dem Bundesbeschluss über die Preisüberwachung.

Das konjunkturpolitisch begründete Notrecht
war von Anfang 1973 bis Ende 1975 gültig. Während
man die Lohn- und Gewinnüberwachung fallenliess, ist
die Preisüberwachung noch bis Ende 1976 in Kraft.
Nachdem der Bundesrat nun Beschlüsse gefasst hat,
läuft zurzeit die Diskussion über eine solche Verlängerung

des Notrechtes auf Hochtouren.
Die Preisüberwachung funktioniert aber auch im Rahmen

des Bundesgesetzes über die geschützten Warenpreise.

Mit diesem Gesetz werden die Preise fixiert und
kontrolliert; Preise, die zum Schutze gefährdeter
Wirtschaftszweige mittels Subventionen tief gehalten werden,

um dadurch den Absatz nicht ins Stocken geraten
zu lassen. Es handelt sich um Landwirtschaftsprodukte.
Dieses Bundesgesetz bleibt natürlich weiterhin bestehen.

Der Preis bildet sich in der Regel durch Angebot
und Nachfrage. Der Gleichgewichtspreis, also der
einzige, der auf die Dauer bestehen kann, kommt dann
zustande, wenn die Angebotsmenge gleich gross ist
wie die Nachfragemenge. In der freien Marktwirtschaft
mit den vielen Anbietern und Nachfragern pendelt das
Marktgleichgewicht ständig, so dass Oberschüsse
eigentlich ausbleiben und der Preis einigermassen stabil

ist. Das ist heute in vielen Bereichen der Fall.
Entstehen aber grössere Marktverzerrungen - zum
Beispiel durch den hohen Frankenkurs -, so ergeben sich
auf der einen Seite Überhänge; in der Hochkonjunktur
hat allgemein ein Nachfrageüberhang bestanden. Das
hat zu Preiserhöhungen geführt. Mit der Preisüberwachung

- zum Teil in Form von Notrecht - ist versucht
worden, ungerechtfertigte Erhöhungen so gut wie möglich

zurückzuhalten.
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In der Landwirtschaft gelten wegen der staatlichen
Eingriffe spezielle Preisbildungsnormen. Diese Eingriffe
sind nötig, um unsere Landwirtschaft zu erhalten, die
wegen der teilweise eigenen Überproduktion, aber auch
wegen der weltweiten Überschüsse immer mehr
gefährdet ist. Auf dem Markt der landwirtschaftlichen
Produkte herrscht also in weiten Bereichen ein
Überschussangebot, oder - was wahrscheinlich treffender
ist - ein weltweit völlig ungenügendes, ja miserables
Verteilungssystem. Nach dem Prinzip der freien
Marktwirtschaft würden die landwirtschaftlichen Preise also
stark sinken. Um diesen Preiszerfall zu vermeiden und
mindestens kostendeckende Preise auszuhandein,
greift der Bund ein. Er verpflichtet sich unter anderem,
Preisverbilligungen - das heisst Kostenzuschüsse - zu
gewähren und Importbeschränkungen zu erlassen.
Gestützt auf diese Massnahmen, die jährlich einige
Milliarden Franken kosten, bestimmt der Bund die
Preisgestaltung mit. Die Preise werden vom Bund so
gelenkt, dass einerseits der Produktenabsatz noch
gewährleistet ist - es handelt sich um Maximalpreise -
und anderseits mindestens die Kosten gedeckt sind,
zur Vermeidung eines unlauteren Wettbewerbs werden
manchmal auch Minimalpreise fixiert; in Einzelfällen
gelten sogar Fixpreise. Solange die Produkte im Über-
schuss angeboten werden, gelingt es nicht, sie
kostendeckend, inklusive angemessenen Ertrag, zu verkaufen;

solange müssen diese Preise gestützt werden. Bei
Überschüssen ist ein paritätischer Lohn nur durch
Kostensenkungen oder stattliche Stützungsaktionen möglich.

Bei der Erarbeitung des persönlichen Einkommens
kommt es bekanntlich nur auf eine möglichst umfassende

Mobilisierung der körperlichen und geistigen
Kräfte an. Massgeblich ist vor allem, wieviel
Fremdenergie am einzelnen Arbeitsplatz zur Verfügung steht.
Während der europäische Industriearbeiter
durchschnittlich 90 000 Kalorien pro Tag verbraucht, macht
der Verbrauch bei einem mechanisierten schweizerischen

Landwirt etwa 17 000 und bei einem Landwirt in
einem Entwicklungsland (der nur auf die eigenen
Körperkräfte abstellen kann) etwa 5000 Kalorien aus. Das

mag mit ein Grund sein für das ausgeprägte und damit
ungerechte Preis- und Einkommensgefälle vom primären

zum sekundären bzw. tertiären Wirtschaftssektor.
Im übrigen sind wir nun fast ungewollt in den Bereich
der Landwirtschaftspolitik und damit an die Grenze
meiner Zuständigkeit geraten.
Auf die Fragen des Herrn Jenzer betreffend ZentAG
kann ich in aller Kürze folgendes antworten: Wie Sie
wissen, hat die Firma Badertscher im letzten Frühjahr
das Zent-Areal samt Gebäuden und Installationen
ersteigert. Einen Teil des Areals braucht die Firma
selber, den Rest vermietet sie. Sieben kleinere Gewerbebetriebe

haben sich bereits eingemietet. Für Unterhaltsund

Installationsarbeiten ist ein vollamtlicher Abwart
eingesetzt. Die von Herrn Badertscher geplante
Neugründung der Giesserei kam nicht zustande. Die Gies-
sereieinrichtungen werden zurzeit geräumt.
Das Konkursverfahren zeigt gegenwärtig folgenden
Stand: Der Kollokationsplan ist geschrieben und kann
dem Gläubigerausschuss demnächst vorgelegt werden.
Sowohl die Kollozierung der Löhne als auch der
Pensionskassenforderungen bereiten grosse Schwierigkeiten.

Noch nicht spruchreif sind die Massenforderungen
und Massenguthaben. Vorderhand ausgeklammert wurden

aber auch die Forderungen der leitenden Personen.

Ob in diesem Kollokationsplan auch die Quellen¬

steuergelder figurieren, kann ich im Moment nicht
sagen, bzw. ich kann mich nicht deutlicher ausdrücken.
Sollte es zutreffen, wären dies Massenschulden und
dadurch privilegiert, sofern die Quellensteuergelder
während der Nachlassstundung beansprucht worden
wären. Quellensteuergelder, die allenfalls vor der
Bewilligung der Nachlassstundung gebraucht worden
wären, würden - wie andere Steuerforderungen auch - in
der fünften Klasse kolloziert. - Wie schon vor einem
Jahr versprochen, werden wir Sie umfassend orientieren,

sobald das Konkursverfahren in allen Teilen
abgeschlossen ist. Schon jetzt lässt sich aber der bedauerliche

Schluss ziehen, dass aus diesem Handel praktisch

nur Verlierer hervorgehen werden.
Herr Carrel hat gestern auf die konjunkturellen und
strukturellen Probleme in der Uhrenindustrie verwiesen.

Seiner pessimistischen Beurteilung können wir ein
Stück weit zustimmen. Statt jetzt aber im Detail darauf
einzutreten, werde ich mir erlauben, bei Beantwortung
der Motion Schneider die Grundzüge unserer Politik im
Uhrensektor darzulegen. So können Doppelspurigkeiten

vermieden und Zeit gespart werden. Ich bitte hier
dafür um Entschuldigung. Vorweg sei nur noch mitgeteilt,

dass wir auf dem Forschungssektor in engem
Kontakt zur Kommission Allemann stehen. Wahrscheinlich

werden in der Zukunft die vom Bund unterstützten
Forschungsprogramme in der Uhren- und
Werkzeugmaschinenindustrie auch für unsere Wirtschaftsförderung

interessant werden. Sobald nämlich brauchbare
Forschungsergebnisse vorliegen, werden wir mithelfen
können, die nötigen Investitionen - d. h. Diversifikationen,

Umstrukturierungen und Neueinrichtungen - zu
fördern, in diesem Sinne bahnt sich zwischen Bund
und den wichtigsten Uhrenkantonen eine enge und
recht vielversprechende Zusammenarbeit an.
Herr Carrel befürchtet, dass, falls die konjunktur-,
struktur- und regionalpolitischen Massnahmen ungenügend

oder sogar fehlerhaft getroffen werden sollten,
wir einer wahren Entindustrialisierung entgegengehen
würden. Was heisst das? Ein Zurückgehen in den
primären Sektor wäre kaum zu erwarten. Dann bleibt nur
der Trend zum Dienstleistungssektor. Diese Entwicklung

ist in der Tat im Gang. Im Tessin spricht man von
der sogenannten Tankstellenwirtschaft. Es besteht kein
Zweifel, dass unsere Schweiz durch den Zusammenbruch

der Landwirtschaft und eine übermässige
Dezimierung des gewerblich-industriellen Sektors in ein
gefährliches und unverantwortbares Abhängigkeitsverhältnis

hineinmanövriert würde. Nach meiner persönlichen

Meinung darf unsere bäuerliche Bevölkerung
niemals unter sechs Prozent absinken; beim
gewerblichindustriellen Teil ist bei der 40-Prozent-Grenze die
Alarmstufe erreicht. Das bedeutet nichts anderes, als
dass dieser Alarm in absehbarer Zeit ausgelöst werden
muss, wenn unser Wirtschaftssystem bestehen bleiben
soll. Diese Chance hat unser System, aber wir alle
müssen sie wahrnehmen.
Den Darlegungen des Herrn Dr. Günter kann ich
entnehmen, dass er von der Notwendigkeit und Wirksamkeit

der Investitionsprogramme 1975/76 und der Aktion
«Investitionsbonus» überzeugt ist. Er meint sogar, wir
sollten solche Aktionen zur Daueraufgabe machen oder
solche Programme mindestens ausführungsreif in der
Schublade bereithalten. Ich bin der gleichen Meinung.
Der Regierungsrat aber fand, beim Start der letzten
drei Aktionen seien die gewünschten zusätzlichen
Projekte bei Kantonen und Gemeinden verhältnismässig
schnell zur Verfügung gestanden; beim investitionsbo-
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nus lagen beispielsweise 500 Gesuche in kürzester
Frist vor. Ein überorganisierter Bereitschaftsgrad sei
deshalb im Augenblick nicht nötig. Zudem wollen wir
mit diesen Massnahmen vor allem die private
Investitionsfreudigkeit animieren. Das sollen Spritzen sein

- Herr Dr. Günter -, die mithelfen, die private
Wirtschaft wieder auf den Damm zu bringen. Hingegen wäre

es verheerend, wenn diese staatlichen Spritzen
permanent nötig werden sollten, um eine chronisch kranke
Wirtschaft am Leben zu erhalten. Nach meiner Auffassung

muss der staatliche Interventionismus auf ein
vertretbares Mass abgebaut werden, sobald sich dazu
eine Chance bietet. Wenn sich die öffentliche Hand an
den gesamten Bauinvestitionen in unserem Kanton mit
mehr als 45 Prozent beteiligt, ist nach meiner
Meinung eine solche Mahnung am Platz. Ich kann Herrn
Dr. Günter aber versprechen, dass wir auch für eine
allfällige vierte Zusatzaktion gerüstet sind.
Herr Brand stellt fest, dass die Anzahl der Geschäfte
(soweit sie direkt mit dem Wirtschaftsförderungsgesetz
zusammenhängen) 1975 eher abgenommen hat. Ich
nehme an, dass er auch die früheren Jahresberichte
durchgesehen hat. Anderseits stellt die
Volkswirtschaftsdirektion ein Nachkreditbegehren von 50 000
Franken, das mit der Anstellung einer weiteren Arbeitskraft

im Büro für Wirtschaftsförderung begründet wird.
Daraus leitet Herr Brand offenbar ab, dass bei
abnehmender Aktivität eine Personalvermehrung nicht nötig
wäre. Hier kann ich insofern Zeit sparen, als ich bei
der Beantwortung des Postulates Günter gleich
anschliessend auf diese Frage eintreten werde. Hier sei
nur noch erwähnt, dass sich der neue Mann vornehmlich

mit dem Vollzug der Investitionsprogramme 1975
und 1976, aber auch mit der Aktion Investitionsbonus
befasst. Auch der Vollzug des Investitionshilfegesetzes
für das Berggebiet bewirkt einen vermehrten
Arbeitsaufwand. Nur dank einem straff geführten Büro gelang
es, diese Mehrarbeit zu bewältigen.
Für die Information über die Effizienz der Wirtschaftsförderung

steht im Geschäftsbericht natürlich nur wenig

Platz zur Verfügung. Soweit nicht das Bankgeheimnis
tangiert wird, stehen selbstverständlich weitergehende

Informationen zur Verfügung. Umfassende
Rechenschaft soll dann auch im Zusammenhang mit der
neuen Lagebeurteilung unserer bernischen Wirtschaft
abgelegt werden. Diese Arbeit befindet sich bekanntlich

in Vorbereitung.
Zum Schluss komme ich zur Beantwortung des Postulates

Günter im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung.

Dort wird festgestellt, nach dem Wortlaut des
Geschäftsberichtes habe die Tätigkeit der Wirtschaftsförderung

während der Rezession eine Reduktion erfahren.

Obwohl Herr Günter weiss, dass es sich vor allem
um ein strukturpolitisches Instrument handelt, kann ihn
die mässige Aktivität nicht so recht befriedigen. Auf seine

in diesem Zusammenhang gestellten kritischen Fragen

ist vorweg festzustellen, dass die Tätigkeit der
Wirtschaftsförderung wegen der Rezession nicht etwa
reduziert worden ist, im Gegenteil. Sie hat sich viel mehr
im Rahmen und nach dem Grundsatz von Artikel 1

möglichst schnell den konjunkturpolitischen Erfordernissen

angepasst. Zusätzlich zur Landerwerbs- und
Finanzierungstätigkeit, zur Umschulung und
Wiedereingliederung, zur Vermittlungs- und Beratungsaktivität,
sind im Laufe des Jahres 1975 beschäftigungspolitische
Massnahmen nötig geworden. Darüber gibt der
Verwaltungsbericht Auskunft. Gerade diese
beschäftigungspolitischen Massnahmen (z. B. die zusätzlichen

Investitionsprogramme oder die Aktion Investitionsbonus)

zeigen für die Bauwirtschaft im besonderen und
für die übrigen Wirtschaftszweige im allgemeinen
positive Resultate. Damit ist ein spürbarer Beitrag zur
Rezessionsbekämpfung geleistet worden.
Anderseits kann mit dem Wirtschaftsförderungsgesetz
- hier haben Sie recht - selber nicht Konjunkturpolitik
betrieben werden. Seine Aufgabe ist und bleibt in der
derzeitigen Rezession, gezielt Beiträge an strukturelle
Verbesserungen zu leisten. Das Wirtschaftsförderungsgesetz

geht vom Grundsatz der Subsidiarität aus.
Unsere Investitionshilfen können die Investitionsentscheide

der Unternehmer nicht auslösen, höchstens erleichtern.

Solche Investitionsentscheidungen hängen
vornehmlich vom Unternehmer ab, aber auch von den
Absatz- und Gewinnerwartungen. Ist aber einmal ein In-
vestitionsentschluss gefasst, so stehen unsere
Unterstützungshilfen jederzeit zur Verfügung. Das gilt auch
dort, wo Unternehmen wegen der Rezession ihr Sortiment

verlagern, neue Produkte herstellen oder entwik-
keln müssen. Unsere Finanzierungshilfen haben in der
heutigen Situation die Aufgabe, bestehenden Unternehmungen

die Anpassung an veränderte Bedingungen zu
erleichtern. Der Umstrukturierungsbedarf der
bernischen Industrie ist in der Tat gross. Gegenwärtig
haben wir zahlreiche Projekte in Prüfung. 1975 wurden
solche Begehren erst zögernd gestellt. Wohl bestanden
zahlreiche Diversifikations-, Umstrukturierungs- und
Verlagerungspläne; man musste aber zuerst eine
Konjunkturerholung abwarten, bevor man konkrete
Investitionsprojekte in die Tat umsetzen durfte.
Die Förderung der öffentlichen Investitionstätigkeit
dagegen ist schon 1975 voll in Gang gekommen. Sie ist
unter anderem eine Voraussetzung für das «Nachziehen»

der privaten Unternehmungen. Die öffentlichen
Investitionsförderungsmassnahmen stützen sich zwar
nicht auf das Wirtschaftsförderungsgesetz, liegen aber
in seiner Zielrichtung und sind Bestandteil der Tätigkeit

unserer Wirtschaftsförderung (ebenso die Bildung
der Bergregionen im Sinne des Investitionshilfegesetzes.

Auf diesem Gebiet ist übrigens unsere Wirtschaftsförderung

besonders aktiv).
Eine Voraussetzung für den Einsatz des bernischen
Wirtschaftsförderungsinstrumentes - soweit es sich um
das Wirtschaftsförderungsgesetz handelt - liegt also
bei den Unternehmern, die bereit sind, in ihrem
Bereich Strukturverbesserungen vorzunehmen oder neue
Betriebe in zukunftsträchtigen Bereichen zu erstellen.
Dass sich im Rezessionsjahr 1975 die Investitionsfreudigkeit

zurückgebildet hat, wird im Verwaltungsbericht
vermerkt. Wir sagen dort deutlich, dass eine geringe
Investitionsfreudigkeit die Einsatzmöglichkeit praktisch
aller Finanzierungshilfen beeinträchtige. Der gegenwärtige

«harzige» Konjunkturanstieg in der Schweiz ist vor
allem auf diese erstaunlich zögernde Investitionstätigkeit

der Privatwirtschaft zurückzuführen.
Herr Dr. Günter spricht von Konjunkturschwächen, die
sich als besonders fatal erwiesen haben. Er denkt hier
wohl in erster Linie an die Lage in der Uhrenindustrie.
Abgesehen davon, dass der Rückstand der Schweizeruhr

längst nicht so gross ist, wie befürchtet wurde, ist
es mit den vorhandenen staatlichen und privaten
Möglichkeiten kaum zu erreichen, innert kurzer Zeit eine
während Jahren gewachsene Wirtschaftsstruktur zu
sanieren. Auch hier verweise ich auf die Antwort zur Motion

Schneider. Dort werden wir zeigen, dass Bund und
Kanton zusammen mit der Uhrenindustrie das möglichste

tun, um aus der Strukturkrise herauszukommen.
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Muss unser Wirtschaftsförderungsinstrument - vor
allem das entsprechende Gesetz - dennoch revidiert
werden? Ich glaube, ein solches Instrument muss von
Zeit zu Zeit - oder sogar dauernd - überprüft werden.
Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass diese
Rezessionsphase einen wirklichen Trendbruch darstellt, der
eine neue Analyse und neue Entwicklungsperspektiven
der bernischen Volkswirtschaft absolut nötig macht.
Eine solche Abklärung ist bekanntlich im Gang. Die
letzte Standortbestimmung (der Stocker/Risch-Bericht)
ist bereits acht Jahre alt. Erst von einer wissenschaftlich

und praktisch fundierten Neubeurteilung aus lässt
sich ableiten, ob die geltenden Ziele und Instrumente
des bernischen Wirtschaftsförderungsgesetzes ergänzt,
geändert oder allenfalls verstärkt werden müssen.
Gemäss Artikel 2 des Wirtschaftsförderungsgesetzes werden

wir dem Grossen Rat über die neue Lagebeurteilung

Bericht erstatten und ein zweites Programm
vorlegen. Wir werden aber auch Rechenschaft über die
erste Phase der bernischen Wirtschaftsförderung ablegen.

Dieser Bericht und das Programm werden
selbstverständlich eine eingehendere Antwort auf die Fragen
des Postulanten darstellen, als ich sie hier im Rahmen
der Behandlung des Geschäftsberichtes geben konnte.
Ich habe einzig vorweg die leicht pessimistische
Einstellung des Herrn Günter zu unserem Wirtschaftsför-
derungsinstrument - insbesondere zum bernischen
Wirtschaftsförderungsgesetz - zu korrigieren versucht.
In diesem Sinne steht der Entgegennahme des Postulates

nichts entgegen.

Genehmigt.

Abstimmung

Für Annahme des Postulates Günter: Grosse Mehrheit

Wahlen

Präsident. Ich schlage Ihnen vor, für die heute
vorzunehmenden Wahlen das Büro zu erweitern durch die
Ernennung der folgenden zusätzlichen Stimmenzähler:
Hanna Schweizer-Ruchti, Walter Stoffer und Bruno
Hächler (Zustimmung).

Wahl eines Ersatzmannes des Obergerichts

Bei 162 ausgeteilten und 159 wieder eingelangten
Wahlzetteln, wovon leer und ungültig 27, in Betracht
fallend 132, also bei einem absoluten Mehr von 67

Stimmen, wird im ersten Wahlgang gewählt:

Dieter Janser, Gerichtspräsident, Wimmis, mit 131 Stimmen.

Wahl eines vollamtlichen Richters am Versicherungsgericht

Bei 162 ausgeteilten und 158 wieder eingelangten
Wahlzetteln, wovon leer und ungültig 37, in Betracht
fallend 121, also bei einem absoluten Mehr von 61

Stimmen, wird im ersten Wahlgang gewählt:

Georges Kunz, Gerichtspräsident, Aarberg, mit 119

Stimmen.

Herr Kunz wird vereidigt.

Wahl eines nicht ständigen Mitgliedes des
Versicherungsgerichts

Bei 162 ausgeteilten und 158 wieder eingelangten
Wahlzetteln, wovon leer und ungültig 37, in Betracht fallend
121, also bei einem absoluten Mehr von 61 Stimmen,
wird im ersten Wahlgang gewählt:
Beatrice Bioch-Beroggi, Fürsprecher, Biel mit 119Stim-
men.

Wahl eines Mitgliedes als Vizepräsident der Enteig-
nungsschätzungskommission des Kreises IV

Bei 162 ausgeteilten und 158 wieder eingelangten
Wahlzetteln, wovon leer und ungültig 41, in Betracht fallend
117, also bei einem absoluten Mehr von 59 Stimmen,
wird im ersten Wahlgang gewählt:

Jürg Vontobel, Fürsprecher, Biel, mit 114 Stimmen.

Motion Schneider (Bern) - Staatliches Sofort-Programm
für den Uhrensektor

Wortlaut der Motion vom 10. Mai 1976

Ausgehend von der Verschlechterung der Lage der
werktätigen Bevölkerung in der gegenwärtigen Krise
durch Einkommensverluste, Gefährdung und Verlust
des Arbeitsplatzes, insbesondere durch die Gefährdung

der Existenz des zweitgrössten Industriezweiges
des Kantons, der Uhrenindustrie, ergreift der Kanton
für den Uhrensektor die Initiative zu einem auf
schweizerischer Ebene koordinierten wirtschaftlichen
Sofortprogramm, das in erster Priorität darauf ausgerichtet
ist, die Arbeitsplätze zu sichern, neue zu schaffen und
Arbeitslosigkeit zu beseitigen.

Das Programm besteht aus folgenden Punkten (die
ergänzt werden können):

1. Der entwicklungsfähige Sektor der Uhrenindustrie
wird gefördert

- durch zweckgebundene, zinslose Kredite für die
Forschung und Produktion (Elektronik, Schalen usw.);

- durch Beteiligung des Kantons am Fonds zur Förderung

der Forschung auf dem Gebiet der Elektronik, der
im Februar 1976 von Bund und Kanton Nuechätel
gegründet worden ist;

- durch Vorstösse des Kantons beim Bund für einen
neuen Sonderkredit an die schweizerische Zentrale für
Handelsförderung zur Erschliessung neuer Vertriebskanäle;

- durch Förderung der technologischen und
Handelszusammenarbeit mit andern Ländern (z. B. volle
Ausnützung des schweizerisch-sowjetischen Uhrenabkommens

vom Januar 1976);

2. Anstelle des nicht mehr entwicklungsfähigen Sektors
der Uhrenindustrie werden andere Sektoren der
schweizerischen Industrie herangezogen.
Der Kanton unterstützt alle dahingehenden Bestrebungen,

ergreift selbst die Initiative dazu und schafft die
günstigen Voraussetzungen zu deren Realisierung.

3. In beiden unten 1. und 2. genannten Bereichen sind
die notwendigen Überbrückungsmassnahmen einzuleiten:
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- mit Überbrückungskrediten wird gefährdeten
Unternehmen von regionaler Bedeutung geholfen, um bis zur
Umstellung auf neue Produktionen die bedrohten
Arbeitsplätze zu erhalten;

- die notwendigen Umschulungsmassnahmen werden
von der kantonalen Wirtschaftsförderung ausgeführt.

4. Bei den genannten Massnahmen sind alle Regionen
gebührend zu berücksichtigen.
Der Kanton setzt sich u. a. dafür ein, dass die jurassischen

Gemeinden vom Bundesgesetz über die
Investitionshilfe für Berggebiete (Ausarbeitung eines regionalen

Entwicklungskonzeptes) früher als vorgesehen
profitieren können.

5. Die vorgeschlagenen staatlichen Direktinvestitionen
sind mit Kontrollbefugnissen gekoppelt, die unter
anderem in der staatlich garantierten Mitbestimmung der
Arbeitnehmer und ihrer Organisationen besteht.

6. Für seinen Beitrag an die genannten Massnahmen
beschafft sich der Kanton genügend zusätzliche Mittel
durch - eventuell zeitlich befristete - Zuschlagsteuern
auf hohen Einkommen und grossen Vermögen und auf
den Steuern der anonymen Erwerbsgesellschaften
(Banken, Konzerne und Versicherungsgesellschaften
u. a.) im Sinne einer Krisen-Abgabe.
Keinesfalls sollen die kleinen und mittleren Einkommen
und Vermögen zusätzlich belastet werden; die Kaufkraft

der breiten Bevölkerungsteile soll erhalten und
gestärkt werden.

Schneider (Bern). Weil die Sache, um die es hier geht,
zu ernst ist, als dass mit Schlagworten gefochten werden

könnte, bin ich gezwungen, etwas ausführlicher zu
begründen. - Bei den Darlegungen zur Uhrenindustrie
kann ich zum Teil anknüpfen an die gestrigen Ausführungen

des Herrn Carrel. Sämtliche in- und ausländischen

Nachrichten aus dem Uhrensektor, alle Analysen,

Geschäftsberichte usw. bestätigen, dass sich die
schweizerische Uhrenindustrie in einer schwierigen Lage

befindet. Sie ist nicht nur eines der Opfer der
allgemeinen Verschärfung der wirtschaftlichen Probleme,
sondern sie steckt zusätzlich aus verschiedenen Gründen

in einer tiefen Strukturkrise. Der Vergleich der
verschiedenen Aussagen an den Generalversammlungen

der schweizerischen Uhrenkonzerne - ASUAG
usw. - in diesem Frühling und verschiedene andere
Untersuchungen zeigen, dass sich das Problem der
schweizerischen Uhrenindustrie auf folgende
Hauptpunkte konzentriert:

1. Schwierigkeiten in der Umstellung auf die neuen
technologischen Produktionsverfahren. In bezug auf
die Anpassung an die elektronische Technologie
besteht für die schweizerische Uhrenindustrie dieSchwie-
rigkeit nicht darin - wie das Herr Carrel ausführte -,
dass sie nicht fähig wäre, sämtliche Teile technologisch

und verfahrensmässig selber herzustellen,
sondern darin, dass auf dem Gebiet der Produktionsverfahren

ein zum Teil beträchtlicher ausländischer
Vorsprung besteht.

2. Wachsende Marktprobleme für die Schweizeruhr:
Hier ist nicht nur auf die Probleme hinzuweisen, die
sich durch den Kurs des Schweizerf ran kens ergeben,
sondern vor allem auch auf den Vorsprung der
ausländischen Konkurrenz auf dem Gebiet der Verkaufsmethoden.

Ich brauche hier nicht in Details zu gehen; die
Generalversammlungen der Uhrenkonzerne und die

Pressekonferenzen der Generaldirektionen haben das
zur Genüge dargelegt.
Eine Folge der beiden angeführten Punkte waren für
die schweizerische Uhrenindustrie in den vergangenen
Jahren drastische Umsatzrückgänge. Obwohl die
allgemeinen Verkäufe bei der Konsumgüterindustrie in
letzter Zeit wieder angezogen haben, ist die
schweizerische Uhrenindustrie noch nicht über dem Berg.
Gegenwärtig sind nur 70 Prozent der Produktionskapazitäten

ausgelastet. Die Leidtragenden dieser Entwicklung

sind in der Schweiz die besonders grosse Zahl
von Kurzarbeitern und Arbeitslosen im Uhrensektor.
Wenn dieser Sektor 1970 noch zirka 85 000 Beschäftigte

zählte, sind es gegenwärtig noch zirka 62 000. Der
Anpassungsprozess ist längst nicht abgeschlossen, und
man rechnet nach interner Schätzung bis 1985 mit
einer weiteren Reduktion um 20 000 bis 25 000 Beschäftigte,

was schliesslich zu einem 50prozentigen Rückgang

an Arbeitsplätzen führen wird. Der Grund dazu
liegt, neben der teilweisen Verlegung der Produktion
ins Ausland, hauptsächlich in der drastischen «Einsparung»

von Arbeitskräften durch die Anpassung an die
neue elektronische Technologie. Auch wenn die
Uhrenindustrie die gegenwärtige Krise übersteht, wird
dennoch mit dem weiteren Verlust der erwähnten 20 000
bis 25 000 Arbeitsplätze gerechnet, so dass schliesslich

eine 50prozentige Reduktion der Arbeitsplätze
Tatsache sein wird.
Was die Massnahmen der öffentlichen Hand betrifft,
möchte ich mich zunächst kurz zu den Massnahmen
des Bundes äussern. Von diesen Massnahmen soll hier
die Bewilligung eines Zusatzkredites für die Förderung
der Forschung im Rahmen des Konjunkturbudgets 1976,
der laufende Kredit an die schweizerische Zentrale für
Handelsförderung, der allerdings nicht nur der
Uhrenindustrie zugute kommt, und die Einsetzung der
«Eidgenössischen Arbeitsgruppe für regionale Einbrüche/
Uhrenindustrie» genannt werden, das sind zwar Beiträge

zur Förderung der Uhrenindustrie und zur Analyse
ihrer Situation, jedoch angesichts der weiteren
Möglichkeiten staatlicher Hilfe und vor allem angesichts
deren Notwendigkeit ungenügend.
Zu dieser Feststellung kommt offensichtlich auch der
Bundesrat, was man indirekt dem Vorschlag von
Bundesrat Brugger anlässlich der Hundert-Jahr-Feier der
schweizerischen Uhrenkammer anfangs Juli entnehmen
kann. Dort hat er die Schaffung von halbstaatlichen
Gesellschaften vorgeschlagen, an denen sich die
öffentliche Hand direkt beteiligt. Diese Gesellschaften
hätten nach Brugger die Aufgabe der Mittelbeschaffung
für Diversifikationsprojekte, einen Teil der Risiken zu
übernehmen und Unternehmen zu beraten. (Vgl. NZZ
3./4. Juli 1976.)

Die staatlichen Massnahmen am Beispiel des Kantons
Bern.
Die Tatsache, dass sich die schweizerische Uhrenindustrie

neben den Kantonen Neuenburg und Solothurn
besonders auf den Kanton Bern und den Jura konzentriert,

dass der Uhrensektor den zweitgrössten kanto-
nalbernischen Industriezweig darstellt und dass ferner
auf Grund der geographischen Konzentration dieser
Industrie einige Regionen und Zentren weitgehend von
ihrer Entwickung abhangen, hat zur Folge, dass der
Kanton Bern gegenwärtig von der Krise der Uhrenindustrie

besonders hart betroffen ist. Neben der Metallindustrie

weist die bernische Uhrenindustrie am meisten
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit auf.
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Man könnte meinen, dass diese Situation für den Kanton

Bern genügend alarmierend sei, um staatliche
Massnahmen zur Erhaltung der bernischen Uhrenindustrie

zu rechtfertigen. Dem ist aber nicht so. Der
Regierungsrat hat bisher auf besondere Massnahmen für die
Uhrenindustrie verzichtet. Das kantonale Investitionsprogramm

1976 klammert die Uhrenindustrie aus. Auch
auf Massnahmen für die besonders hart betroffenen
Uhrenarbeiter wird verzichtet. Es ist deshalb nicht
übertrieben, wenn die bernische «Tagwacht» behauptet,

dass die Uhrenindustrie dem Schicksal überlassen
sei.
Die kantonale Politik für den Uhrensektor wird Herr
Regierungsrat Müller darlegen. Ich möchte nur etwas
erwähnen, das er vielleicht nicht sagen wird: Er hat
sich dahin geäussert, das «marktwirtschaftliche
System» und dessen vermeintliche Grenzen «staatlicher
Intervention» beschränke sich darauf, der «Uhrenindustrie

zu helfen, ihre Schwierigkeiten selbst zu lösen».
Diese kantonale Politik will lediglich «die Uhrenfabriken

bei der Realisierung ihrer Umstrukturierung
unterstützen» und auf der Grundlage des Wirtschaftsförde-
rungsgesetzes vom Dezember 1971 einige Projekte
fördern. Im weiteren beschränkt sich diese Unterstützung
auf permanente «Kontakte und Informationsaustausch»,
auf die Mitarbeit in der «Eidgenössischen Arbeitsgruppe

für regionale Einbrüche/Uhrenindustrie» und auf die
unverbindliche Aufforderung an den Bund zu Massnahmen

zugunsten der Uhrenindustrie.
Demgegenüber muss festgestellt werden, dass es den
Rahmen des sogenannten «marktwirtschaftlichen
Systems» überhaupt nicht sprengt, wenn der Staat zur
Erhaltung von Arbeitsplätzen und ganzer Industriezweige

konkrete strukturpolitische und auch
investitionspolitische Massnahmen ergreift. Beispiele aus der
Geschichte der schweizerischen Uhrenindustrie und
die staatliche Politik in den angrenzenden Staaten
belegen dies zur Genüge.
Was die Zuständigkeit und die Kompetenzenteilung
zwischen Bund und Kantonen betrifft, ist es gerade
wegen der föderalistischen Struktur der staatlichen
Entscheidungsmechanismen notwendig, dass Bund und
Kanton ihre Instrumente in einem gemeinsam koordinierten

Gesamtprogramm einsetzen und aufeinander
abstimmen. Ansätze dazu sind vorhanden. Es darf nicht
vorkommen, dass eine Instanz der anderen den
«Schwarzen Peter» zuschiebt. Ferner scheint es mir
selbstverständlich zu sein, dass die am meisten
betroffenen Kantone dazu die Initiative im Interesse
der betroffenen Arbeitsplätze ergreifen sollten, braucht
nicht besonders erwähnt zu werden. Der Kanton Neuenburg

hat in dieser Beziehung übrigens einige Schritte
unternommen.
Zur Motion selber: Um keine Missverständnisse
aufkommen zu lassen, erlaube ich mir, die einzelnen
Punkte kurz zu erläutern. Adressat dieses Vorstosses
sind in gewissem Sinne Bund und Kanton. Diese
aufgeführten Punkte sind also einerseits vom Kanton
ausführbar, anderseits auch vom Bund. Es wird
vorgeschlagen, der Kanton möge die Initiative ergreifen zu
dem Gesamtprogramm, das hier vorgeschlagen wird.
Dabei braucht man sich durchaus nicht auf die hier
vorgeschlagenen Punkte zu fixieren; es können weitere
dazu kommen und andere gestrichen werden. Das ist
selbstverständlich. Es handelt sich ja lediglich um
Hinweise. Wichtig ist, dass der Kanton die Initiative
ergreift zu diesem Gesamtprogramm, das koordiniert
werden soll zwischen Kanton und Bund, und zwar be¬

ruht es auf einer organisatorischen und finanziellen
Kooperation von Bund, Kantonen, Nationalbank,
Kantonalbanken sowie privaten Investoren.
Im Rahmen dieses Programmes soll der entwicklungsfähige

Sektor der Uhrenindustrie gefördert werden, und
zwar durch zweckgebundene, zinslose Kredite für die
Forschung und Produktion in den entwicklungsfähigen
Bereichen. Wir haben ja gesehen, dass es nicht möglich

ist, in den einzelnen Konzernen die Forschung
autonom zu betreiben, sondern dass es dazu eine
Koordination braucht. Es ist hier auch festzuhalten, dass
die von der Kommission Allemann beantragten Kredite

längst ausgeschöpft sind und dass sie nicht
genügten.

Zur Zweckgebundenheit: Es ist klar, dass Kredite in
der Uhrenindustrie begehrt sind. Zweckgebunden sollen

sie insofern sein, als aus den negativen Erfahrungen

aus dem Fall Zent gelernt werden muss, dass die
staatlichen Mittel ihren genau definierten Platz in
einem Gesamtprogramm haben müssen und nicht dem
autonomen Entscheid der betreffenden Unternehmung
übergeben werden dürfen.
Ferner soll der entwicklungsfähige Sektor der
Uhrenindustrie gefördert werden durch eine direkte Beteiligung

des Kantons und des Bundes, aber auch durch
eine Beteiligung aller betroffenen Kantone am Fonds
zur Förderung der Forschung auf dem Gebiete der
Elektronik, der im Februar 1976 von Bund und Kanton
Neuenburg gegründet worden ist. - Die Förderung
kann aber auch erfolgen durch Bewilligung eines neuen
Sonderkredites an die schweizerische Zentrale für
Handelsförderung zur Erschliessung neuer Vertriebskanäle.

Meine Motion ist im Mai eingereicht worden; letzte
Woche vernahmen wir nun, dass die Zentrale für
Handelsförderung bereits neue Kredite bewilligt habe.

Eine weitere Möglichkeit liegt in der Förderung der
technologischen und Handelszusammenarbeit mit
anderen Ländern, von denen ich hier lediglich das
schweizerisch- sowjetische Uhrenabkommen nennen möchte.
Man stellt einfach fest, dass jene Konzerne (vor allem
in Biel), die von diesem Abkommen profitieren, heute
noch alle Arbeitsplätze garantieren können und weiterhin

Vollbeschäftigung zeigen.
Anstelle des nicht mehr entwicklungsfähigen Sektors
der Uhrenindustrie sollen andere, wenn möglich
verwandte Sektoren der schweizerischen Industrie
herangezogen werden. Bund und Kanton müssen alle Initiativen

ergreifen, um Diversifikationsprojekte zu fördern,
neuen Industriesektoren bei der Ansiedlung zu helfen
und sich wenn nötig direkt an diesen Projekten zu
beteiligen. Das ist nötig wegen der weiteren 20 000
Arbeitsplätze, die freiwerden sollen. Wo sollen diese
Leute sonst plaziert werden? Es kann und muss alles
unternommen werden, um neue Industrien heranzuholen

in jene Regionen, die von der Krise in der
Uhrenindustrie betroffen sind.
In den beiden genannten Bereichen sind die notwendigen

Überbrückungsmassnahmen im Rahmen des Ge-
samtprogrammes einzuleiten. Es gibt viele kleinere und
mittlere Uhrenfabriken, die unbedingt überleben könnten,

wenn ihnen Überbrückungskredite gewährt werden,

bis sie zum Teil auf neue Produktion umgestellt
haben und bis Diversifikationsprojekte durchgeführt
sind. Wenn sie aber von solchen Überbrückungskrediten

nicht profitieren können, müssen sie über kurz oder
lang die Konsequenz ziehen: Kurzarbeit oder teilweise
sogar Liquidation.
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Im Rahmen des Gesamtprogrammes sollen alle Regionen

gebührend berücksichtigt werden. Das ist eigentlich

selbstverständlich, muss aber doch erwähnt werden.

- In diesem Zusammenhang wird ferner verlangt,
der Kanton möge sich dafür einsetzen, dass die
jurassischen Gemeinden so schnell wie möglich vom
Bundesgesetz für Investitionshilfen im Berggebiet profitieren

können, was bisher nicht der Fall war, weil die
Regionenbildung im Jura durch verschiedene Umstände
verzögert wurde und keine entsprechenden Massnahmen

oder Initiativen ergriffen worden sind.
Die vorgeschlagenen staatlichen Massnahmen sollen
mit einer Kontrollbefugnis gekoppelt werden. Auch dies
ist eine Lehre aus dem Fall Zent. Diese Kontrollbefugnis

besteht unter anderem im Einblick in das
Finanzgebaren einer geförderten Unternehmung, ferner in der
Unterstützung und Förderung der Mitbestimmung der
Arbeitnehmer und ihrer Organisationen in den
unterstützten Betrieben und in der Garantierung der Einhaltung

und laufenden Erneuerung der Gesamtarbeitsverträge
in den geförderten Unternehmungen.

Zur Durchführung und Finanzierung ein letzter Punkt:
Für die Durchführung dieses Programmes sollen Bund
und Kanton zusätzliche Investitionen realisieren, das
heisst zusätzlich zu dem vom Kanton bereits realisierten

Programm. Die Mittel der kantonalen Wirtschaftsförderung

sollen im Sinne des Postulates Günter voll
ausgenützt werden. Ferner wird vorgeschlagen, dass
der Kanton eventuell durch zeitlich befristete
Zuschlagssteuern auf hohen Einkommen und grossen
Vermögen sich die Mittel beschafft, etwa im Sinne
einer Krisenabgabe. Das ist nicht als indirekte Mehrwertsteuer

gedacht; vielmehr ist klar, dass die Mittel für
eine derartige Investitionspolitik nicht allein aus
Steuergeldern stammen können, dass es dazu vielmehr die
Solidarität der gesamten Industrie braucht. Auf keinen
Fall sollen aber kleine und mittlere Einkommen oder
Vermögen zusätzlich belastet werden durch ein
solches Investitionsprogramm. Die Kaufkraft der breiten
Bevölkerungsschichten soll vollständig erhalten und
weitergefördert werden.
Ich danke dem Herrn Regierungsrat zum voraus für die
Antwort.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich bin daran, abzuschätzen, ob Herr
Schneider soeben eine marxistische, maoistische oder
rein persönliche Doktrin habe an den Mann bringen
wollen. Diese Abschätzung hat noch zu keinem
eindeutigen Resultat geführt. - Dass wir in unserem Lande

immer noch praktisch das welthöchste Volkseinkommen

pro Kopf erarbeiten, ist völlig unterschlagen
worden, so dass ich annehmen muss, die geäusserten
Ansichten stammen jedenfalls von auswärts.
Herr Schneider ist aber nicht der Einzige, der erkannt
hat, dass sich unsere Uhrenindustrie zurzeit sowohl in
einem konjunkturellen wie strukturellen Tief befindet.
Es ist durchaus begreiflich, dass dies auch ihm auf
den Nägeln brennt. Er schlägt ein staatliches
Sofortprogramm vor, das vor allem die Sicherung der
Arbeitsplätze und Beseitigung der Arbeitslosigkeit zum
Ziele hat.
Diese Motion erlaubt es dem Regierungsrat, erneut
seine Politik im Bereich der Uhrenindustrie zu definieren.

Einleitend ist zu unterstreichen, dass die
Bestrebungen des Kantons die eidgenössischen Anstrengungen

ergänzen, die in dieser Branche die entscheidende
Rolle spielen.

Die kantonale Politik zielt darauf ab, der Uhrenindustrie

zu helfen, ihre konjunkturell und strukturell
bedingten Probleme selber zu lösen. Sie umfasst die
folgenden Aktionsbereiche:

- Intervention der kantonalen Behörden bei den
zuständigen eidgenössischen Stellen (Bundesrat,
Schweizerische Nationalbank) mit dem Zweck, ihre Aufmerksamkeit

auf die Art der konjunkturellen Schwierigkeiten
dieser Branche und die Dringlichkeit der zu

ergreifenden Massnahmen zu lenken, vorab in den Bereichen
Geldpolitik, Währungspolitik und Exporthilfe;

- kantonale Unterstützung von erfolgversprechenden
Umstrukturierungs-, Diversifikations- und
Betriebsansiedelungsprojekten aufgrund des kantonalen Wirt-
schaftsförderungsgesetzes und durch die Beratungsdienste

des Büros des Delegierten für Wirtschaftsförderung.

- Finanzielle und materielle Unterstützung des Kantons

für die von Gemeinden und Branchenverbänden
aufgestellten und getragenen beruflichen Weiterbil-
dungs- und Umschulungsprogramme;

- Weiterführung der systematischen Koordinationsund
Informationstätigkeit mit allen Uhrenkreisen

(Dachverbände, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände,
Unternehmungen, Gemeinden).

Der Kanton hat alle Voraussetzungen geschaffen, um
den jurassischen Uhrenregionen zu ermöglichen, vom
Bundesgesetz über die Investitionshilfe im Berggebiet
vom 28. Juni 1974 zu profitieren. Die im erwähnten
Gesetz geforderten regionalen Entwicklungskonzepte werden

Gelegenheit geben, die wirtschaftliche Zukunft
dieser Regionen festzulegen. Es liegt nun an den
jurassischen Gemeinden, die ihnen übertragene
Verantwortung zu übernehmen und die verlangten Planungsaufgaben

zu erfüllen, um alsdann so rasch als möglich
die im Investitionshilfegesetz und in den flankierenden
Erlassen zur Berggebietsförderung vorgesehenen
Bundesleistungen zu erlangen. - Aber auch unter den
Uhrenkantonen ist eine gute Zusammenarbeit angelaufen.

Wir stimmen unsere Politik laufend aufeinander
ab. Der Kanton Bern als weitaus grösster Uhrenkanton

muss dieser interkantonalen Zusammenarbeit
zweifellos einen beachtlichen Stellenwert beimessen.

Auf Bundesebene haben Bundesrat und Nationalbank
zugunsten der Uhrenindustrie unter anderem die
folgenden Massnahmen ergriffen:

- Verbesserung der Leistungen der Exportrisikogarantie;

- Ermächtigung der Unternehmungen, ihre
Arbeitsbeschaffungsreserven und einen Teil der
Kriegsgewinnsteuer einzusetzen;

- Vereinbarungen zwischen der Schweizerischen
Nationalbank und den Geschäftsbanken über die
Vereinfachung der Kreditgewährung zu günstigen
Bedingungen für die Exportindustrie, insbesondere für
die Uhrenbranche;

- Intervention seitens der Schweizerischen Nationalbank

auf dem Devisenmarkt zur Senkung des hohen
Frankenkurses;

- die längst fällige Verstärkung der handelspolitischen
Tätigkeit der Bundesbehörden, u. a. m.
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Angesichts der Schwierigkeiten und Probleme, denen
sich die Uhrenindustrie gegenübergestellt sieht, hat
das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement eine
Arbeitsgruppe «Regionale Einbrüche/Uhrenindustrie»
ins Leben gerufen, in welcher der Kanton Bern vertreten

ist. Diese Arbeitsgruppe, unter dem Präsidium von
BIGA-Direktor J.-P. Bonny, hat die erste Phase ihrer
Arbeit abgeschlossen; die Resultate sind dem Bundesrat

zur Genehmigung vorgelegt worden.
Der wichtigste Vorschlag der Experten betrifft die
Gründung einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft
zur Diversifikation und Innovation. Die Mittel dieser
Institution, die von Privaten und von der öffentlichen
Hand bereit gestellt werden, sollen ausschliesslich den
Uhrenregionen unseres Landes zugute kommen. Die
Aufgabe dieser Finanzierungsgesellschaft würde
hauptsächlich darin bestehen, die Finanzierung von Diversi-
fikations- und Innovationsvorhaben zu sichern und
einen Teil der Risiken, die mit solchen Projekten verbunden

sind, zu übernehmen.
Die Aktivitäten der öffentlichen Hand haben im Rahmen

einer freien Marktwirtschaft lediglich einen
indirekten Charakter im Sinne der Schaffung von
Rahmenbedingungen und allenfalls von Initialzündungen.
Es ist in erster Linie Aufgabe der Unternehmungen,
der Dachverbände und der Bankinstitute, ihre Rolle als
Unternehmer und Investoren wahrzunehmen. Diese auf
einer Aufgabenteilung zwischen dem privaten und dem
staatlichen Sektor einerseits und zwischen Kantonen
und Bund anderseits beruhende Politik bietet die
vergleichsweise beste Voraussetzung, um die Zukunft der
Uhrenindustrie und eine hohe Beschäftigung in den
betroffenen Regionen unseres Landes zu sichern.
Das Sofortprogramm von Herrn Grossrat Schneider
zugunsten des Uhrensektors kann aus den genannten
Erwägungen nicht angenommen werden. Verschiedene
der vorgeschlagenen Massnahmen (Kreditpolitik,
Handelspolitik, berufliche Weiterbildung und Umschulung,
Gründung der jurassischen Bergregionen) wurden
bereits getroffen. Die Zusammenarbeit zwischen den
Uhrenkantonen und der Eidgenossenschaft funktioniert.
Andere im Programm enthaltene Massnahmen (Gewährung

von Krediten durch den Kanton, verbunden mit
einer direkten Kontrolle der Unternehmung durch den
Staat), würden zu einer Kollektivierung unserer
Wirtschaft führen und widersprechen unseren wirtschaftlichen

und politischen Vorstellungen.Was den Vorschlag
zur Einführung einer Krisensteuer zur Finanzierung
eines solchen Programms betrifft, scheint es uns, dass
hiermit utopische Vorstellungen auf die Ebene der
Tagespolitik übertragen werden, die einer näheren
Prüfung einfach nicht standhalten.
Die Motion Schneider ist nach unserem Dafürhalten
abzulehnen.

Präsident. Die Regierung lehnt die Motion Schneider
ab. Damit ist Diskussion gegeben.

Carrel. Herr Günter erwähnte letzte Woche, es sei
rührend, zu sehen, wie Herr Schneider das Gewerbe
entdeckt habe; es ist fast ebenso rührend, wie er jetzt die
Industrie entdeckt hat. Ich kann Ihnen mitteilen, dass
die freisinnige Fraktion diese Motion ablehnt. Wir
schliessen uns den regierungsrätlichen Ausführungen
in vollem Umfange an. Es hat ja keinen Sinn, meine
gestrigen Ausführungen zum Verwaltungsbericht zu
wiederholen. Daraus und aus den Erklärungen des
Regierungsrates konnten Sie jedenfalls entnehmen, dass

wir nicht auf die Motion Schneider gewartet haben, um
etwas zu unternehmen, sondern dass diese Dinge längst
im Gang sind und wir versuchen, auf diesen Gebieten
zu konkreten Resultaten zu kommen.
Bei den einzelnen Punkten der Motion sind wir uns
nicht ganz klar, ob die Punkte 1 bis 4 Mittel zum Zweck
sind, um die Punkte 5 und 6 zu begründen. Wir erachten

sie als Angriff auf unser marktwirtschaftliches
System, mit staatlicher Kontrolle und staatlich garantierter

Mitbestimmung, so, als ob die Mitbestimmungsabstimmung

gar nicht stattgefunden hätte. Das ist der
Weg zur Planwirtschaft! In Punkt 6 sehen wir eine
verklausulierte Einführung der Reichtumssteuer. Wir lehnen

es ab, auf diese Punkte überhaupt einzutreten.
Ein Punkt veranlasst mich, doch etwas ausführlicher
zu werden. Ich weiss nicht, wer Herr Schneider den
Floh vom Uhrenabkommen Schweiz-Sowjetunion ins
Ohr gesetzt hat. Ich habe da etwas gehört, dass
Vollbeschäftigung möglich sei bei Ausnützung dieses
Abkommens Schweiz-Sowjetunion. Lassen Sie mich
kurz erklären, woraus dieses Abkommen besteht, wie
es zustande kam und welches die heutigen Resultate
sind. Dazu bin ich wohl legitimiert, weil ich von
Anfang an (1968) in der Verhandlungsdelegation mit der
Sowjetunion dabei war und auch die Ehre hatte, sogar
in Moskau über dieses Abkommen zu diskutieren, das
1968 unterzeichnet wurde. Es umfasst drei verschiedene

Kapitel, wobei wir von der Schweiz aus von
Anfang an betonten, die Kapitel stünden in einem
Zusammenhang und würden von uns als Ganzes behandelt.
Das erste Kapitel sieht wissenschaftliche und technische

Zusammenarbeit vor. Das stiess auf der Gegenseite

auf grösstes Interesse. Wir werden deswegen
immer wieder gebeten, russische Techniker in der
Schweiz zu begrüssen, ihnen unsere Fabriken und
unsere neuesten Erfindungen zu zeigen usw. Anfänglich
hat man da mitgespielt. Vielleicht sind wir sogar etwas
zu weit gegangen. Wir haben aber bald gemerkt, dass es
auch auf diesem Gebiet eine durchaus einseitige Übung
war und dass das überhaupt in keinem Zusammenhang
stand mit den übrigen beiden Punkten des Abkommens.

Das zweite Kapitel betrifft den Markenschutz, bzw. dessen

juristischen Ausbau. Wir wollten versuchen,
Fälschungen zu verhindern und den Markenschutz zu
verbessern. Wir alle wissen, dass im Fernen Osten unter
anderem auch viele Marken mit russischen Werken
nachgeahmt werden. In Hongkong können Sie russische

Werke unter dem Namen «Omega» und «Swiss-
made» kaufen. Dort besteht also überhaupt kein Schutz.
Wir haben versucht, das auszubauen, und reden heute

- 1976, nachdem wir 1968 begonnen haben - immer
noch darüber. Wir werden vermutlich noch lange
darüber reden müssen, bis etwas geschieht.
Das dritte Kapitel lag uns am meisten am Herzen, nämlich

der Ausbau der Handelsbeziehungen. All das, was
wir geben, zum Beispiel auf technischem Gebiet,
indem wir den Leuten gewisse Dinge zeigen, soll sich
niederschlagen in einer Verbesserung der Handelsbeziehungen,

und das bedeutet für uns: Möglichkeit des
Uhrenexportes nach Russland. Ich habe mir die letzten
Zahlen beschafft. Diese zeigen, ob man damit eine
Vollbeschäftigung einzelner Betriebe gewähren könnte:
Von den 60 Millionen Stück, die die Uhrenindustrie
1975 exportierte, gingen nach der Sowjetunion deren
659. Ob diese Uhren in den Handel gingen, ist mehr als
fraglich.
Die freisinnige Fraktion lehnt die Motion Schneider ab.
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Reimann. Die sozialdemokratische Fraktion hat sich
sehr eingehend mit dieser Motion befasst, denn es
lässt sich nicht bestreiten, dass die Uhrenindustrie von
der Rezession besonders stark betroffen wird. Dazu
kommt das nicht bewältigte Strukturproblem und die
Konkurrenzierung der konventionellen Uhrenherstellung

durch die elektronische Uhr. Dabei muss man wissen,

dass eine radikale Umstellung von der Ankeruhr
auf die elektronische die verschwundenen Arbeitsplätze

nicht zurückholen kann. Denn von den arbeitsintensiven

Teilen - vom mechanischen Werk - ist bei der
elektronischen Uhr nicht mehr viel vorhanden, so dass
für die gleiche Anzahl Uhren nur noch ein Bruchteil
an Personal benötigt wird.
Was sich für die Uhrenindustrie in der Rezession
besonders nachteilig auswirkt, ist ihre Konzentration auf
bestimmte Kantone und Regionen. Entsprechend sind
denn auch die wirtschaftlichen Folgen für die betroffenen

Gemeinden, Kantone, aber auch die Mitarbeiter in
den Betrieben. Es ist deshalb erwünscht und notwendig,

dass auch von Seiten des Kantons und des Bundes

wirksame Massnahmen ergriffen werden. Trotzdem
mussten wir uns fragen, ob wir dieser Motion
vollinhaltlich zustimmen könnten. Sie geht einerseits relativ
weit, vor allem bezüglich des finanziellen Einsatzes für
einzelne Betriebe; es darf nicht vergessen werden,
dass neben der Uhrenindustrie auch andere Branchen
und Betriebe stark unter der Rezession leiden.
Anderseits enthält die Motion eine ganze Anzahl von
Massnahmen, die - wie gesagt wurde - bereits
Bestandteil des kantonalen Massnahmenpaketes sind.
Das können wir im Verwaltungsbericht nachlesen. Dem
Bericht können wir auch entnehmen, dass die Regierung

ihre Massnahmen in engem Kontakt mit den
betroffenen Regionen, mit den zuständigen Arbeitgeberund

Arbeitnehmerorganisationen trifft. Mit einer
vorbehaltlosen Annahme der Motion würde man den
Eindruck erwecken, als ob man von diesen Bemühungen
überhaupt nicht Kenntnis genommen hätte. Als Vertreter

einer der beteiligten Organisationen auf Arbeitnehmerseite

müsste ich gegen eine solche Negierung von
Anstrengungen und Bemühungen protestieren. Vielmehr
benütze ich die Gelegenheit, um an dieser Stelle
persönlich dem Herrn Volkswirtschaftsdirektor zu danken
für die gute Zusammenarbeit, die er in diesem
Zusammenhang auch mit den zuständigen Gewerkschaften
pflegt. Auch die Arbeitnehmer und ihre Organisationen
sind aktiv an den Bemühungen zur Erhaltung der
Konkurrenzfähigkeit der Schweizeruhr beteiligt. So wird
zum Beispiel im Rahmen der Swissmade-Kommission
eine Kommission durch einen Arbeitnehmervertreter
präsidiert. Sie hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass
nur Uhren mit der Bezeichnung «Swissmade» exportiert

werden, die diesen Namen tatsächlich verdienen.
Es ist vielleicht nicht uninteressant, das hier einmal zu
sagen. Diese Bemühungen geniessen ja nicht soviel
Publizität wie das, was man hier im Rat bespricht.
Die sozialdemokratische Fraktion geht mit dem Motio-
när insofern einig, dass der Kanton zur Verbesserung
der Situation in der Uhrenindustrie etwas unternehmen
sollte. Hier liegt auch der Grund, weshalb unsere Fraktion

die Motion nicht einfach ablehnen will. Wir haben
Stimmfreigabe beschlossen. Wenn der Motionär aber
bereit wäre, seinen Vorstoss in ein Postulat umzuwandeln,

wären wir Sozialdemokraten bereit, zuzustimmen,
so quasi als Ermunterung für die Regierung, ihre
Massnahmen fortzusetzen und zu verstärken als Hilfe für
die Uhrenindustrie.

Schneider (Bern). Auch wenn die Uhrenindustrie die
ganze Strukturbereinigung hinter sich bringen kann,
werden dennoch 25 000 Arbeitsplätze zusätzlich
verlorengehen. Dass die Strukturbereinigung möglich ist,
haben mir Experten auf diesem Gebiet im Gespräch
erklärt. Angesichts dieser Situation drängt es sich doch
auf, dass Bund und Kanton weitere Massnahmen
ergreifen. Dazu braucht es keinen Marxisten. Das sagt
übrigens auch Herr Bundesrat Brugger in seinem Referat

vor der Uhrenkammer. Das ist eigentlich erstaunlich

für einen Freisinnigen, dass er eine gemischtwirtschaftliche

Gesellschaft von Staat und Privaten
vorschlägt.

Wir stehen gewissermassen am Berg. Man ist froh, die
Uhrenindustrie unter Umständen retten zu können.
Was aber mit den zusätzlich zu verlierenden 25 000
Arbeitsplätzen geschehen soll, habe ich konkret noch
nie gehört. Darum geht es mir. Weil unser Kanton ganz
besonders betroffen wird, ist es unsere Aufgabe,
darüber zu diskutieren.
Herr Regierungsrat Müller war sich nicht ganz klar, ob
das eine marxistische oder anders geartete Doktrin sei.
Die Punkte 1 bis 4 haben überhaupt nichts mit einer
Doktrin zu tun; vielmehr ist das an den
Generalversammlungen der Uhrenindustrie diskutiert worden. Für
jedes Beispiel könnte ich Ihnen einen Beleg bringen.
Einzig - da bin ich mit Herrn Carrel einverstanden -
der Punkt einer Kontrolle und jener der Finanzierung
enthält etwas Spezielles.
Herr Regierungsrat Müller erklärte, die öffentliche Hand
solle sich darauf beschränken, Rahmenbedingungen zu
schaffen und eine Initialzündung zu bewirken. Da bin
ich einverstanden. In diesem Programm geht es ja um
nichts anderes, als derartige Rahmenbedingungen zu
schaffen. Seine Darlegungen haben mich nicht
überzeugt. - Was die kantonale Wirtschaftsförderung bisher
an konkreten Projekten übernommen hat, ist minimal
wenig, angesichts der gegenwärtigen Realität.

Schliesslich wurde mir vorgeworfen, die Punkte 4 und
5 seien ein Angriff auf die Marktwirtschaft, das gehe
in Richtung einer Kollektivierung, Planwirtschaft usw.
Der Staat hat sich ja schon einmal an der Uhrenindustrie

beteiligt, bei der ASUAG und beim Uhrenstatut.
Das Uhrenstatut hatte negative Folgen, und zwar nicht
wegen der Beteiligung des Staates, sondern wegen der
Restriktionen in Richtung Export. Das war also ein
restriktives Engagement des Staates, während hier ein
prospektives Engagement verlangt wird. Es ist
kein Angriff auf die Marktwirtschaft, wenn der Staat
für Gelder, die er allenfalls einsetzt, eine gewisse
Kontrollmöglichkeit wahren will. Das Beispiel Zent zeigt
das doch: Hätten wir dort eine derartige Kontrolle
gehabt, wären die zwei Millionen nicht einfach verloren
gegangen. Das Geld wäre an ein bestimmtes Projekt
gebunden gewesen, über das man hätte Auskunft
verlangen können. Die Regierung hat damals eigentlich
sehr spät Kenntnis von der Entwicklung der Zent AG
erhalten. Wenn man aber zuvor investiert hat, ist es nur
recht und billig, zu wissen, wie sich eine Fabrik
entwickelt und wie die Geschäftslage ungefähr ist. Genau
das wird hier verlangt. Wenn die öffentliche Hand sich
beteiligt, ist es doch klar, dass sie eine Art Mitbestimmung

in der vorgeschlagenen Form - es gibt auch
noch andere - will. Es ist auch klar, dass die
Arbeitnehmer und ihre Organisationen im Interesse der
öffentlichen Hand ein gewisses Mitspracherecht bekommen

sollen. Um mehr geht es hier nicht.
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Zum Vorschlag der sozialdemokratischen Fraktion auf
Umwandlung: Ein Postulat würde bei diesem Thema
bedeuten, die Regierung solle abklären, was sie
zusätzlich noch tun könne. Wenn das Postulat so
verstanden wird, dass ein Gesamtbericht erstattet werden
soll über die Tätigkeit der Regierung - und zwar nicht
nur in der Form, wie es soeben geschehen ist, sondern
schriftlich und umfassend -, bin ich damit einverstanden,

meinen Vorstoss in ein Postulat umzuwandeln.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Ich bilde mir nicht ein - jetzt schon

gar nicht mehr -, die Schneider'sche Haltung gegenüber

unserem System ändern zu können. Das ist
offenbar hoffnungslos. Bei mir ist eine Illusion
zusammengebrochen. Infolgedessen erübrigt sich auch eine
Verlängerung der Diskussion. Ich möchte lediglich
präzisieren, dass der Regierungsrat auch ein allfälliges
Postulat ablehnt.

Präsident. Wenn ich Herrn Schneider richtig verstanden

habe, hat er am Schluss seines Votums den
Vorstoss in ein Postulat umgewandelt. Das ist der Fall.

Abstimmung

Für Annahme des Postulates 37 Stimmen

Dagegen 84 Stimmen

Präsident. Der Herr Volkswirtschaftsdirektor wünscht
eine kurze Erklärung abzugeben.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Grossrat Brand hat gestern
offenbar die Neueinstellung einer weiteren Kraft beim
Delegierten für Wirtschaftsförderung nicht kritisiert;
vielmehr hat er diese vermehrte Aktivität in unserem
Wirtschaftsförderungsinstrumentarium begrüsst. Ich bin
ihm dankbar für diese Unterstützung und entschuldige
mich dafür, dass ich ihn im «Trubel» der Geschäfte
missverstanden habe.

Präsident. Die Motion Nr. 10 wurde zurückgezogen.

Postulat Schneider (Bern) - Teuerungsausgleich für
AHV-Rentner

Wortlaut des Postulates vom 11. Mai 1976

Falls der Bund den Teuerungsausgleich 1976 für die
AHV-Rentner nicht gewährt, so sollte wenigstens der
Kanton besorgt sein, dass die kantonalen AHV-Rentner
keine Teuerungsverluste zu tragen haben.
Ich bitte deshalb die Regierung zu prüfen und zu
berichten,

- ob nicht der Kanton - im Fall, dass der Bund den
AHV-Rentnern den Teuerungsausgleich für 1976
verweigert - generell den AHV-Rentnern des Kantons
eine Teuerungszulage ausrichten könnte,

- oder ob nicht der Kanton wenigstens den Bezügern
von Ergänzungsleistungen und Zuschüssen einen
angemessenen Ausgleich der Teuerung auf deren AHV-
oder IV-Renten gewähren könnte.

Schneider (Bern). Kurz zur Vorgeschichte: Gemäss
Artikel 34 der Bundesverfassung ist der Bund verpflichtet,

die Renten der AHV- und IV-Bezüger der Teuerung

anzupassen. Zusätzlich hat die Bundesversammlung
am 12. Juni 1975 beschlossen: «Der Bundesrat passt
die ordentlichen Renten der Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenversicherung für die Jahre 1976 und 1977
der Preisentwicklung an.» - Als zu Beginn dieses Jahres

die eidgenössische AHV-Kommission die Empfehlung

herausgab, die Renten nicht anzupassen - entgegen

diesen Beschlüssen -, ist von verschiedenen
kantonalen Parlamenten, Regierungen, aber auch von
eidgenössischen Parlamentsfraktionen der Linken vehement

protestiert worden. Zwei Petitionen - die eine von
unserer Partei, die andere von der Avivo - verlangten
mit Tausenden von Unterschriften, dass für 1976 die
AHV- und IV-Renten mindestens der Preisentwicklung
angepasst werden sollen, denn an die Teuerung von
1973/74 von zirka 24 Prozent sind nur 8,3 Prozent durch
die 13. Rente von 1974 angeglichen worden. Bis Juli
dieses Jahres fehlen also noch ungefähr 15 Prozent.
Die verbesserten Leistungen der 8. Revision waren nie
als Teuerungsausgleich gedacht und nie als solcher
deklariert, sondern erfolgten im Sinne einer generellen
Rentenverbesserung. Statt nun die Renten von 1976 an
die Teuerung anzupassen, hat der Bundesrat am 8. Juni

1976 die ordentlichen Renten ab I.Januar 1977 um
fünf Prozent erhöht und die Einkommensgrenzen für
ausserordentliche Renten und Ergänzungsleistungen
- ebenfalls ab I.Januar 1977 - um 7,7 Prozent erhöht.

Die Voraussetzung meines Postulates ist also erfüllt.
1976 haben die Rentner einen Teuerungsverlust
hinzunehmen. Darum bitte ich, zu überprüfen, ob nicht der
Kanton für die kantonalen Rentner einen Teuerungsausgleich

für 1976 ausrichten könnte. Im Falle einer
Ablehnung bitte ich zu überprüfen, ob nicht wenigstens

den 20 000 kantonalen Bezügern von Ergänzungsleistungen

und von Zuschüssen ein angemessener
Ausgleich für dieTeuerung von 1976 gewährt werden könnte.

Deshalb bitte ich, die beiden Punkte getrennt zu
behandeln.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Postulant verlangt von der
Regierung, es sei zu prüfen, ob der Kanton den AHV- und
IV-Rentnern, eventuell nur den Bezügern von
Ergänzungsleistungen und Zuschüssen, für das Jahr 1976
eine Teuerungszulage ausrichten könnte für den Fall,
dass der Bund den Teuerungsausgleich nicht gewähre.

Ich hätte mir die Antwort leicht machen können, hat
doch die POCH den gleichen Vorstoss schon in den
Kantonen Zürich und Basel-Land deponiert. Ich hätte
mir die dort bereits erteilten guten Antworten ausborgen

und hier vortragen können, tue das aber nicht.
Hingegen frage ich mich, wer denn eigentlich der
Verfasser dieses Vorstosses sei. Ich kann mir nämlich
nicht so recht vorstellen, dass sich ein bernischer
Grossrat in die Angelegenheiten anderer Kantone
einmischen würde. Anderseits schätze ich es auch nicht
besonders, wenn meine Direktion durch Vorstösse in
Anspruch genommen wird, die möglicherweise an
zentraler Stelle, quasi am Laufmeter, produziert und
möglichst vielen kantonalen Parlamenten serviert werden.
Dazu kommt, dass der Bundesrat mit Verordnung vom
8. Juni 1976 die Renten ab I.Januar 1977 grundsätzlich

um fünf Prozent, die Ergänzungsleistungen sogar
um 7,7 Prozent erhöht hat. Trotzdem hat es Herr
Schneider nicht für nötig befunden, sein Postulat vom
11. Mai zurückzuziehen.. Fairerweise möchte ich doch
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eine Rechnung präsentieren und nicht nur mit Worten
fechten.
Seit der letzten Anpassung der Renten am I.Januar
1975 beträgt die Teuerung für 1975 3,4 Prozent und für
1976 vermutlich höchstens 1,3 Prozent, total also 4,7
Prozent. Bei einer Maximalrente von 12 000 Franken
macht der Teuerungsverlust in den beiden Jahren
1975/76 rund 760 Franken aus. Durch die Rentenerhöhung

um fünf Prozent ab I.Januar 1977 wird der aus
den Jahren 1975/1976 aufgelaufene Teuerungsverlust
voraussichtlich schon im ersten Jahr bis auf einen
Restbetrag von 160 Franken abgebaut, 1978 - so hoffen

wir - mehr als nur zum Verschwinden gebracht.
Zudem ist bei der letzten Rentenerhöhung um 25
Prozent deutlich über die Teuerung von damals 20,4
Prozent hinausgegangen worden, so dass 1975 und 1976
noch eine beachtliche Reserve zur Verfügung stand.
Ursprünglich sind Anpassungen nur vorgenommen worden,

wenn die Teuerung acht Prozent und mehr betrug;
diesmal hat der Bundesrat also vorher gehandelt. Herr
Schneider, ein Telefon oder eine Kaffeepause hätten
genügt, um sich über diese Sache zu informieren. Ich
hätte Ihnen bei dieser Gelegenheit auch sagen können,
dass bei der Auszahlung der Renten neben der kantonalen

Ausgleichskasse im Kanton noch weitere 113

Kassen beteiligt sind. Diese hätten zu einer Mitwirkung
bei der Auszahlung kantonaler Teuerungszulagen in
einer reinen Bundessache gar nicht gezwungen werden
können. Die Verwirklichung Ihres Postulates hätte
unweigerlich zu einer administrativen Frustration geführt.

Der Regierungsrat ist überzeugt, dass dieser Vorstoss
gescheiter unterblieben wäre. Wir lehnen das Postulat
in vollem Umfang ab.

Präsident. Wortbegehren liegen nicht vor. - Der Herr
Postulant bittet, über die Punkte 1 und 2 getrennt
abzustimmen. (Zustimmung)

Abstimmungen

Für Annahme von Punkt 1

des Postulates Minderheit

Dagegen Grosse Mehrheit

Für Annahme von Punkt 2
des Postulates Minderheit

Dagegen Grosse Mehrheit

Postulat Jenni - Berufsschulen für französischsprechende
Lehrlinge

Wortlaut des Postulates vom 4. Mai 1976

Durch die ungewissen Zustände im Jura, wodurch die
Beziehungen zum Kanton Bern, der Region Biel, dem
Südjura sowie zur übrigen Schweiz zusehends immer
mehr distanziert werden, erachte ich es als eine
Zumutung, dass unsere französischsprechenden Lehrlinge

von Biel und den angrenzenden Gebieten nach
Delsberg in die Berufsschulen geschickt werden müssen.

Es handelt sich um verschiedene Berufsrichtungen,

z. B. Automechaniker, Autoelektriker, Autoservice,
Bauzeichner, Elektromechaniker, Bäcker-Konditoren
usw.
Das grosse Problem für die Stadt Biel besteht darin,
dass die deutschsprachigen Schüler im Frühjahr aus

der obligatorischen Schule entlassen werden, während
die Welsch-Bieler erst im Sommer.
Wenn Welsch-Bieler Lehrstellen gefunden haben, können

sie im Frühjahr aus der obligatorischen Schule
entlassen und in einer Sammelklasse aller Berufsrichtungen

in Biel unterrichtet werden, bis sie die
Berufsschulen im Herbst in Deisberg besuchen können. Nach
drei- oder vierjähriger Lehrzeit, je nach Berufsart, hat
der Lehrling praktisch ausgelernt, muss aber bis zur
Lehrabschlussprüfung im Herbst weiterhin in Delsberg
die Berufsschule besuchen.
Wie stellt sich der Lehrmeister dazu? Ist sein Lehrling
nun Arbeiter oder immer noch Stift? Wie steht es mit
den Lohnzahlungen?

Ich bitte den Regierungsrat, diesen unhaltbaren
Zuständen durch geeignete Massnahmen Abhilfe zu schaffen

und folgende Punkte abzuklären:
1. Besteht nicht die Möglichkeit, die Berufsschulen in
Delsberg für französischsprechende Lehrlinge aus der
Region Biel und Südjura aufzuheben und nach Biel in
das neue Gewerbeschulhaus zu verlegen?
2. Die Lehrlinge aus dem Laufental, die in Muttenz und
Basel die Berufsschulen besuchen müssen, ebenfalls
nach Biel zu schicken, da gute Zugsverbindungen
vorhanden sind?

3. Hat es wirklich noch einen Sinn, in Anbetracht der
sich zuspitzenden Verhältnisse im Jura, unsere Lehrlinge

nach Delsberg in die Berufsschulen zu schicken?

Volkswirtschaftsdirektor Müller erteilt namens des
Regierungsrates die folgende schriftliche Antwort:
Grossrat Jenni erachtet es als eine Zumutung, dass
die französischsprechenden Lehrlinge von Biel und
aus dem Südjura in die Delsberger Berufsschulen
geschickt werden. Er fordert deshalb den Regierungsrat
auf, drei Punkte

- die Möglichkeit der Aufhebung der Fachklassen für
südjurassische und französischsprachige Bieler Lehrlinge

in Delsberg und Verlegung dieser Klassen nach
Biel

- die Anweisung für Laufentaler Lehrlinge, künftig den
beruflichen Unterricht nicht mehr in Basel und
Muttenz, sondern ebenfalls in Biel zu besuchen

- überhaupt den Sinn, unter den jetzigen sich
zuspitzenden Verhältnissen im Jura nach wie vor Lehrlinge
aus Biel und dem Südjura nach Delsberg zu schicken

abzuklären und «diesen unhaltbaren Zuständen durch
geeignete Massnahmen» ein Ende zu bereiten.

Die Organisation des beruflichen Unterrichts wird
durch die eidgenössische Gesetzgebung bestimmt und
das BIGA überwacht deren Anwendung. Die Kantone
verfügen deshalb nur über einen relativ beschränkten
Spielraum. Zudem ist es nicht einfach, die bestehende
Ordnung zu ändern, da der Unterricht für jeden
einzelnen der rund 250 eidgenössisch reglementierten
Berufe ein kompliziertes Gebäude darstellt, an dem es
nicht leicht ist, Bausteine zu versetzen, ohne dass
gleichzeitig das Ganze ins Wanken kommt.
Im Rahmen dieser Grenzen und infolge der durch die
Bildung eines neuen Kantons neuentstandenen Lage
ist der Regierungsrat gewillt, die jetzige Organisation
des beruflichen Unterrichts zu überprüfen. Er möchte
jedoch betonen, dass dies aufgrund der Anliegen der
betroffenen Regionen geschehen wird.
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In diesem Sinne ist er bereit, das Postulat
entgegenzunehmen.

Präsident. Herr Jenni beantragt Diskussion.
(Zustimmung).

Jenni. Zu meinem Postulat betreffend Berufsschulen
für französischsprechende Lehrlinge möchte ich noch
ergänzen: Mir ist bewusst, dass dieser Vorstoss ein
heisses Eisen berührt. Es geht aber nicht darum, sämtliche

Berufsschulen nun nach Biel zu verlegen, wenn
irgendwo im Südjura die nötigen Einrichtungen und
Fachlehrer vorhanden sind, um bestimmte
Berufsgruppen auszubilden. Ein typisches Beispiel finden wir
bei den Elektromonteur-Lehrlingen. Das Elektrogewer-
be hat im neuen Gewerbeschulhaus in Biel einen
namhaften Betrag investiert für die Einrichtung der Berufsschule,

in der Annahme, dass diese Schule nach Biel
verlegt werde. Das kantonale Amt für Berufsbildung hat
anders entschieden: Die Berufsschule ist von Delsberg
nach St. Immer verlegt worden, trotzdem der Verband
Beschwerde einreichte, weil die nötigen Einrichtungen
und Lehrkräfte fehlten (was heute nicht mehr zutrifft).
In Biel hätten auch die Elektromonteur-Lehrlinge aus
dem Amt Neuenstadt die Berufsschule besuchen können,

statt dies, wie bisher, im Kanton Neuenburg zu
tun, was nur Mehrkosten verursacht.
Für Automechaniker-Lehrlinge und andere Berufsgruppen

finden wir den gleichen Zustand: Ihre Berufsschule
befindet sich in Delsberg. Es geht mir nicht darum,
den Ruf der Berufsschule von Delsberg zu kritisieren,
denn sie ist bestimmt gut. Es geht einfach um das
Lehrstellenangebot für französischsprechende Lehrlinge,
das in letzter Zeit rapid zurückgegangen ist. Das hat
verschiedene Gründe. Eine grosse Rolle spielt wohl der
Unterschied im Schulbeginn. Daneben hat natürlich die
Rezession ebenfalls ihre Auswirkungen. Die Berufsverbände

sind nicht mehr sehr daran interessiert,
französischsprechende Lehrlinge einzustellen, besonders
weil die Berufsschule nicht nach Biel verlegt wurde. Sie
bezeichnen die getroffene Regelung als mangelhaft.
Das Elektrogewerbe hat bis vor kurzem pro Jahr bis neun
französischsprechende Lehrlinge eingestellt, während
heute viele Unternehmer auf ein solches Lehrverhältnis
verzichten. Bestimmte Berufsrichtungen sollten in zentral

gelegenen Berufsschulen untergebracht werden,
wo die nötigen Einrichtungen vorhanden sind und auch
die Möglichkeit besteht, Lehrabschlussprüfungen
durchzuführen. Der Besuch der Berufsschule in anderen
Kantonen verursacht lediglich Mehrkosten und Zeitaufwand.
Auch das hält manche Lehrmeister davon ab, Lehrlinge
einzustellen. Bedenken wir, dass Biel ganz besonders
betroffen ist von der Rezession. Deshalb bitte ich den
Regierungsrat, alles zu unternehmen, damit das
Lehrstellenangebot für Jugendliche beider Sprachen ins
Gleichgewicht gebracht werden kann. Biel ist schliesslich

zweisprachig, und die französischsprechenden jungen

Leute haben sicher das gleiche Recht wie die
deutschsprachigen Mitschüler. Ich danke dem
Regierungsrat für die Annahme des Postulates und hoffe, der
Rat werde ebenfalls zustimmen.

Moser (Biel). Ich unterstütze dieses Postulat zugunsten
der Lehrlinge, die die Schule im Jura besuchen sollen.

Es bereitet uns immer Schwierigkeiten, wenn Lehrlinge

auswärts in die Schule geschickt werden müssen,
die später aber in Biel die Prüfung abzulegen haben.
Wo unterrichtet wird, sollte auch geprüft werden.

Das Gewerbeschulhaus in Biel hätte genügend Platz
für diese Lehrlinge, die nun in den Jura fahren müssen.
Ich kann Ihnen sagen, dass diese jungen Leute anfangs
August streiken wollten. Mit zweimaligen Besprechungen

habe ich sie dazu bewegen können, damit noch
abzuwarten, weil sich nun vielleicht eine andere Lösung
ergebe. Sie gehen aber sehr ungern in jene Schule.
Wir wissen, dass es zehn Schüler braucht, um eine
Klasse zu eröffnen. In diesem Sinne sind die
französischsprechenden Schüler immer etwas in Minderheit.
Da könnte man aber vielleicht eine Ausnahme gestatten,

wenn es nur ihrer acht bis neun sind. In diesem
Sinne unterstütze ich das Postulat und hoffe, es werde
angenommen.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Nach der einschlägigen Gesetzgebung

über die Berufsbildung haben wir dafür zu
sorgen, dass ein Berufsschüler eine möglichst nahe Schule

besuchen kann. Dabei sind allerdings im wesentlichen

drei Grundsätze zu beachten:
1. Die Lehrlinge eines jeden Berufes sind in Fachklassen

zusammenzufassen.

2. Die Fachklassen sind nach Lehrjahr einzuteilen.

3. Der Klassenbestand muss mindestens zehn Schüler
betragen.

Diese Bedingungen lassen sich nicht überall ganz
erfüllen. Darum verwundert es nicht, wenn die Organisation

des Unterrichtes für250 eidgenössisch reglementierte
Berufe recht schwierig ist und dass zum Teil lange

Schulwege in Kauf genommen werden müssen. So
besuchen zurzeit 234 Lehrlinge aus dem Nordjura
südjurassische und Bieler Berufsschulen; umgekehrt fahren

362 Lehrlinge aus dem Südjura und aus Biel in den
Nordjura. Die Entflechtung dieses komplizierten
Systems macht im Interesse der Schüler und ihrer guten
beruflichen Ausbildung recht gute Fortschritte. Als
Beispiele erwähne ich die Eröffnung von
Schulungsmöglichkeiten für Elektromonteure und Automechani-
ker aus dem Südjura in St-Imier bzw. in Biel. Herrn
Jenni kann ich also versichern, dass wir Biel nicht
vergessen. Ich erwähne aber auch den Bau eines
regionalen Berufsschulzentrums in Moutier.
Im Rahmen der gesetzlich festgelegten Bedingungen
ist der Regierungsrat bereit, die Organisation des
Berufsschulunterrichtes im Jura quasi laufend zu
überprüfen und zu einer weiteren Aufgabe unserer Jurapolitik

zu machen. In diesem Sinne soll das Postulat
angenommen werden. Die Erfüllung kann aber unmöglich
von heute auf morgen erfolgen.

Abstimmung

Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

Postulat Kopp - Revision des Gastwirtschaftsgesetzes

Wortlaut des Postulates vom 4. Mai 1976

Der Regierungsrat beantragt Abschreibung der
Motion Kopp betreffend Revision des Gastwirtschaftsge-
gesetzes (Alkoholausschank in Grosseinkaufszentren)
und die Grossratskommission, die sich mit dieser
Materie befasste, schliesst sich dem Antrag an. Sie stellt
indessen fest, dass die Motion allein aus formaljuristischen

Gründen abgeschrieben werden musste.
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Die Kommission ersucht den Regierungsrat, Alternativen

zur abgelehnten Motion vorzuschlagen, die im
Einklang zu bestehenden gesetzlichen und verfassungsmässigen

Grundlagen stehen und insbesondere
gesundheitspolitischen Zielen der Motion entgegenkommen.

Volkswirtschaftsdirektor Müller erteilt namens des
Regierungsrates folgende schriftliche Antwort:
1. In der letzten Maisession wurde vom Grossen Rat
eine Motion von Grossrat Kopp abgeschrieben, mit der
eine Revision des Gastwirtschaftsgesetzes mit dem
Zweck verlangt wurde, den Alkoholausschank in
Warenhäusern, Einkaufszentren, Shoppingzentren und
ähnlichem generell zu unterbinden. Die Nicherfüllbar-
keit dieser Motion ergab sich allein aus rechtlichen
Gründen.
Am 4. Mai 1976 reichte Grossrat Kopp, der für die un-
überwindbaren, rechtlichen Schranken in dieser Frage
Verständnis aufbrachte, namens der grossrätlichen
Kommission, die den seinerzeitigen Abschreibungsbe-
schluss behandelte, ein Postulat ein, mit dem er den
Regierungsrat ersucht, Alternativen zur abgelehnten Motion

vorzuschlagen, die im Einklang zu den bestehenden
gesetzlichen Grundlagen stehen und insbesondere den
gesundheitspolitischen Zielen der Motion entgegenkommen

sollen. Dem Postulanten geht es offenbar darum,

den Alkoholausschank in Einkaufszentren ohne
Abänderung der vorhandenen gesetzlichen Grundlagen

zu unterbinden.
2. Der Regierungsrat legt Wert darauf, einmal mehr zu
betonen, dass er für die Beweggründe des Postulanten
Verständnis aufbringt. Die Befürchtungen von Grossrat
Kopp, wonach die unerwünschten Begleiterscheinungen

von Alkoholbetrieben in Grosseinkaufszentren mit
starkem Publikumsandrang potenziert auftreten könnten,

sind nicht völlig unbegründet, rechtfertigen jedoch
ein totales Alkoholausschankverbot sicher nicht. Indessen

müssen auf Grund der geltenden Gesetzgebung
über das Gastwirtschaftswesen Wege gefunden werden,

die eine zurückhaltende aber gesetzeskonforme
Patentpraxis ermöglichen.
3. Im folgenden sei versucht, dem Postulanten die
wesentlichen Kriterien für die Beurteilung zukünftiger
Gesuche um Gastwirtschaftsbetriebe mit Alkoholausschank

in Einkaufszentren aufzuzeigen:
Wichtige Vorarbeit hat bei der Beantwortung dieser Fragen

das Bernische Verwaltungsgericht in seinem
«Shoppyland-Entscheid» (abgedruckt in der Monatsschrift

für Bernisches Verwaltungsrecht und Notariatswesen,

Band 73, Heft 10, Seite 352. ff) geleistet, indem
es die Voraussetzungen für die Patenterteilung an ein
Einkaufszentrum ausserhalb grösserer Agglomerationen

konkretisierte. Es sind dies die folgenden:

- Die Tatsache, dass das Bundesgericht das Entstehen

neuer Einkaufs- und Geschäftszentren in der Regel

als bedürfnisbegründend betrachtet, darf nicht
darüber hinwegtäuschen, dass es sich um solche Zentren
handeln muss, die am Rande von grösseren Agglomerationen

gelegen sind (a. a. O. S. 365 unten). Einkaufszentren

«im Grünen» können deshalb aus dieser Praxis

nichts für sich ableiten.

- Gesuche um Gastwirtschaftspatente mit Alkoholausschank

für Einkaufszentren ausserhalb grösserer
Agglomerationen sind primär unter dem Gesichtspunkt
des Markt- und Reiseverkehrs zu beurteilen und verlangen

deshalb eine besonders sorgfältige Prüfung
(a. a. O. S. 366).

- Aus dem Umstand, dass in verkehrsmässig günstig
gelegenen und eigens zu diesem Zweck erstellten
Räumlichkeiten von einer Grossverteilerorganisation
wohlfeile Waren des täglichen Bedarfs angeboten werden,

darf nicht bereits ein Bedürfnis für einen
Alkoholbetrieb abgeleitet werden (a. a. O. S. 367).

- Ein solcher Schluss ist vielmehr erst dann zulässig,
wenn besondere Umstände die Annahme rechtfertigen,
es handle sich beim fraglichen Unternehmen um
einen Betrieb, der in seiner Konzeption und Organisation
mehr bezweckt als einen möglichst rationellen
Warenverkauf zu niedrigen Preisen und auf diese Weise
einem Marktzentrum gleichkommt, das zum längeren
Verweilen einlädt und gleichsam auch als Ort der
Begegnung zu dienen bestimmt ist (a. a. O. S. 367).

Aus der Sicht der Volkswirtschaftsdirektion wird diesen
Kriterien folgendes beigefügt:

Ausgehend davon, dass - wenn überhaupt - nur in
einem eigentlichen Marktzentrum ein Gastwirtschaftsbetrieb

mit Alkoholausschank bewilligt werden kann,
erscheint es aus der Sicht der Bedürfnisfrage gerechtfertigt,

den Gastwirtschaftsbetrieb jeweils entsprechend
der Schliessungszeit für die im Einkaufszentrum
ansässigen Läden zu schliessen. Denn ausserhalb der
Schliessungszeiten besteht ein Bedürfnis zum längeren
Verweilen sicher nicht mehr, da das Einkaufen
abgeschlossen ist. Diese Konsequenz drängt sich umso-
mehr auf, als gerade während der späten Abendstunden

die Gefahr des Alkoholmissbrauchs am grössten
ist. Die Volkswirtschaftsdirektion wird deshalb bei
allfälligen Patenterteilungen an Gastwirtschaften in
Einkaufszentren die Auflage knüpfen, dass sich der
Betrieb an die Schliessungszeiten der Läden zu halten
habe. («Im Shoppyland» ist diese Forderung bereits
heute verwirklicht.)
Die Volkswirtschaftsdirektion beabsichtigt, diese Kriterien,

die sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens
bewegen, mit aller Strenge anzuwenden. Sie wird allfällige

Gesuche um Patenterteilungen in Einkaufszentren
mit besonderer Sorgfalt prüfen und den volksgesundheitlichen

Aspekten den nötigen Stellenwert nicht
versagen.

Mit der Einführung dieser skizzierten Praxis ist das
Postulat Kopp, das angenommen wird, bereits erfüllt.

Abstimmung

Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

Präsident. Damit sind wir am Ende der Geschäfte der
Volkswirtschaftsdirektion. Ich danke dem Herrn
Volkswirtschaftsdirektor herzlich für die grossen Bemühungen

und den grossen Zeitaufwand, den er hier
aufbringen musste.

Einbürgerungen

Für die Justizkommission referiert Frau Bretscher.
Grossrat Jenni verlangt in einer scharfen Erklärung
mehr Zurückhaltung in der Einbürgerungspraxis. Ihm
antwortet Polizeidirektor Bauder, der das Verfahren
erläutert und darlegt, dass der Kanton Bern in der
Einbürgerungspraxis sehr zurückhaltend ist.

Auf den Antrag des Regierungsrates und der
Justizkommission wird hierauf den nachgenannten Personen,

welche sich über ihre Handlungsfähigkeit, den Ge-
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nuss eines guten Leumundes sowie über günstige
Vermögens- und Erwerbsverhältnisse ausgewiesen haben,
auf ihr Ansuchen hin, mit 101-108 Stimmen, das
bernische Kantonsbürgerrecht und das Bürgerrecht der
nachbezeichneten Gemeinden erteilt, unter Vorbehalt
der Bezahlung der Einbürgerungsgebühren:

Schweizerbürger / Citoyens suisses

1 .Bommer Stefan Felix, Weingarten (TG), 8.8.1925
in Oberuzwil (SG), Angestellter SBB, Bern, verheiratet,

1 Kind, Gemeindebürgerrecht zugesichert
von Bern.

2. Brunner Johanna Maria, geb. Gisler, Schmiedrued
(AG), 11.3.1902 in Thun, Hausfrau, Bern, verwitwet,

Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.

3.Brunner Jules Franz, Laupersdorf (SO), 25.4.1899
in Lyss, Fabrikant, Lyss, verheiratet, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Lyss.

4. Käppeli Balthasar, Rothenburg (LU), 16.10.1909 in
Emmen (LU), Rentner, Bern, verheiratet, 1 Kind,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.

5. Malgarini Mario Johann, Lüterkofen-Ichertswil, 19.
6.1920 in Soiothurn, Automobil-Experte, Bolligen,
verheiratet, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Bern.

6. Manser Rosa Adelheid, Appenzell, 23.3.1931 in
Basel, Uhrmacherin, Biel, ledig, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Biel.

7. Tobier Hansruedi, Rehetobel (AR), 25.4.1933 in
Bern, Automechaniker, Bern, verheiratet,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.

8. Vonmoos Johann, Ramosch (GR), 16.6.1927 in
Chur, Modellschreiner-Meister, Bern, verwitwet,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.

9. Wassmer Otto, Suhr (AG), 5.7.1919 in Wohlen bei
Bern, Mechaniker-Werkmeister, Bern, verheiratet,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.

10. Zeller Lilly, Wünnewil und Düdingen (FR), 18.1.
1926 in Basel, Sekretärin, Pully (VD), geschieden,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Zweisimmen.

Ausländer / Etrangers

W.Atamyan Mateos, Türkei, 24.3.1958 in Istanbul
(Türkei), Gymnasiast, Orpund, ledig, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Orpund.
In der Schweiz seit 1966; seither in Orpund
gemeldet.

12. Burteindt Joachim Heinrich, Deutschland, 28.9.
1957 in Scherzingen (TG), FEAM-Lehrling, Köniz,
ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert von Köniz.

Mit Ausnahme von 2 Jahren seit Geburt in der
Schweiz; seit 1963 in Köniz gemeldet.

13.Burteindt Marcel Claus, Deutschland, 11.12.1961
in Hamburg (Deutschland), Schüler, Köniz, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Köniz.
In der Schweiz seit 1963; seither in Köniz gemeldet.

14.Dauner Christian, Deutschland, 21.7.1959 in Yver-
don (VD), Kochlehrling, Freimettigen, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Freimettigen.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1971 in Freimettigen

gemeldet.

15.Dauner Johannes Adolf, Deutschland, 3.5.1958 in
Yverdon (VD), Landwirt-Lehrling, Freimettigen,
ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Freimettigen.

Seit Geburt in der Schweiz; seit 1971 in Freimettigen

gemeldet.

16. Dauner Monika, Deutschland, 16. 7.1962 in Ober-
diessbach, Schülerin, Freimettigen, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Freimettigen.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1971 in Freimettigen

gemeldet.

17.Dauner Siegfried, Deutschland, 4.3.1961 in Yver¬
don (VD), Schüler, Freimettigen, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Freimettigen.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1971 in Freimettigen

gemeldet.

18. Frey Claudia, Deutschland, 7.2.1963 in Heiden
(AR), Schülerin, Bern, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Bern.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1965 in Bern
gemeldet.

19.Glaser Irene, staatenlos, 18.5.1951 in München III
(Deutschland), Zeichnerin, Münchenbuchsee,
ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Münchenbuchsee.

Mit Ausnahme von neun Monaten seit 1955 in der
Schweiz; seit 1972 in Münchenbuchsee gemeldet.

20.Gorla Rolf, Italien, 1.5.1951 in Biel, Anschläger,
Orpund, ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert
von Orpund.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1972 in Orpund
gemeldet.

21 .Gradt Elisabeth Jenny, Frankreich, 14.10.1900 in
Basel, Rentnerin, Thun, ledig, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Thun.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1968 in Thun
gemeldet.

22.Hysek Jörg Klaus-Manfred, Deutschland, 14.5.1953
in Jüterbog (Deutschland), Schmuck-Designer,
Bellmund, ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert
von Bellmund.
In der Schweiz seit 1960; seit 1969 in Bellmund
gemeldet.

23.Jauernik Germann, Österreich, 21.10.1954 in Biel,
(BE), Hochbauzeichner, Biel, ledig, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Biel.
Seit Geburt in der Schweiz; seither in Biel gemeldet.
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24. lezzi Bruno demente Gieremino, France, 27.7.
1960 à Besançon (France), écolier, Damphreux,
droit de cité garanti par Damphreux.
En Suisse et à Damphreux depuis 1962.

25.lezzi Enrico Ernesto Alfredo, France, 21.5.1957 à

Villersexel (France), apprenti installateur sanitaire,
célibataire, Damphreux, droit de cité garanti par
Damphreux.
En Suisse et à Damphreux depuis 1961.

26. Maccarini Leandro Carlo Lorenzo Ciro, Italien, 28.

10.1962 in Biel, Schüler, Biel, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Biel.
Seit Geburt in der Schweiz; seither in Biel gemeldet.

27. Maccarini Veronica Renata Giovanna, Italien, 27.9.
1963 in Biel, Schülerin, Biel, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Biel.
Seit Geburt in der Schweiz; seither in Biel gemeldet.

28. Mambretti Daniela Alice, Italien, 10.12.1951 in
Biel, IV-Rentnerin, Biel, ledig, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Biel.
Seit Geburt in der Schweiz; seither in Biel gemeldet.

29. Mambretti Giorgio Luigi, Italien, 5.10.1960 in Biel,
Schüler, Biel, Gemeindebürgerrecht zugesichert
von Biel.
Seit Geburt in der Schweiz; seither in Biel gemeldet.

30. Paradisi Ernst, Italien, 15.12.1944 in Gais (AR),
Beifahrer, Lützelflüh, ledig, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Lützelflüh.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1965 in Lützelflüh
gemeldet.

31 .Paronitti Maurizio Giacomino, Italien, 30.9.1961 in
Biel, Schüler, Biel, Gemeindebürgerrecht zugesichert

von Biel.
In der Schweiz seit Geburt; seither in Biel
gemeldet.

32. Sas Marta Julianna, Ungarn, 17.5.1953 in Buda¬
pest, Kosmetikerin, Bern, ledig, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1962; seither in Bern gemeldet.

33.Müller Marianna Eleonora, Deutschland, 3.11.1934
in Danzig (Polen), Operationsschwester, Bern,
ledig, 1 Kind, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Bern.
In der Schweiz seit 1960; seit 1970 in Bern
gemeldet.

34. Weisser Annemarie, Deutschland, 30.3.1936 in
Säckingen (Deutschland), Geschäftsführerin,
Langenthal, ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert
von Langenthal.
In der Schweiz seit 1959; seit 1962 in Langenthal
gemeldet.

35. Di Michele Mathilde Beatrix, Italien, 12.3.1953 in
Petersdorf II (Österreich), Sekretärin, Kallnach,
ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Kallnach,

In der Schweiz seit 1965; seither in Kallnach
gemeldet.

36.Zimmermann Arnold Karl, Deutschland, 15.5.1929
in Mannheim-Rheinau (Deutschland), Fabrikarbeiter,

Aarberg, geschieden, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Aarberg.
In der Schweiz seit 1934; seit 1947 in Aarberg
gemeldet.

37.Avalos Mario, Espagne, 13.3.1936 à Barcelone
(Espagne), décolleteur, Grandval, marié à une
Suissesse, droit de cité garanti par Grandval.
En Suisse depuis 1960; depuis 1963 à Grandval.

38.Biehlmann Robert Pierre, France, 16.1.1941 à
Mulhouse (France), ouvrier de fabrique, Moutier,
marié à une Suissesse, droit de cité garanti par
Moutier.
A l'exception de 2 ans, en Suisse depuis 1959;
depuis 1971 à Moutier.

39.Bouzaglo Jacob, Marokko, 3.2.1938 in Ksar-EI-
Kebir (Marokko), Kaufmann, Biel, verheiratet mit
Schweizerin, 4 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Biel.
In der Schweiz seit 1957; seit 1964 in Biel gemeldet.

40. Brunner Josef Johann Wolfgang, Deutschland, 20.
9.1936 in Passau (Deutschland), Geschäftsführer,
Schüpfen, verheiratet mit Schweizerin, 1 Kind,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Schüpfen.
In der Schweiz seit 1958; seit 1972 in Schüpfen
gemeldet.

41. Cornaro Giovanni, Italien, 25.1.1948 in Bergamo
(Italien), Zahnarzt, Bern, verheiratet mit Schweizerin,

Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1959; seit 1969 in Bern gemeldet.

42. Daasch Klaus-Heino, Deutschland, 24.10.1940 in
Bremen-Mitte (Deutschland), Vertreter, Muri bei
Bern, verheiratet mit Schweizerin, 3 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Muri bei Bern.
In der Schweiz seit 1960; seit 1966 in Muri bei Bern
gemeldet.

43. De Sieno Guido Franco Giorgio Mario, Italien, 10.
5.1947 in Kairo (Ägypten), IngenieurHTL, Biel,
verheiratet mit Schweizerin, 1 Kind, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Biel.
In der Schweiz seit 1961; seit 1972 in Oberrohrdorf
(AG) gemeldet.

44. Fadi Enrico, Italien, 8.6.1925 in Venzone (Italien),
Maurerpolier, Belp, verheiratet mit Schweizerin,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Belp.
In der Schweiz seit 1949; seit 1951 in Belp gemeldet.

45.Foscht Johann Karl, Österreich, 16.3.1934 in Wien,
Verkaufsberater, Etziken (SO), verheiratet mit
Schweizerin, 1 Kind, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Oberönz.
In der Schweiz seit 1954; seit 1974 in Etziken (SO)
gemeldet.

46. Frigerio Luigi Lorenzo, Italie, 5.8.1921 à Maggia-
nico (Italie), décorateur intérieur, Develier, marié
à une Suissesse, droit de cité garanti par Develier.
En Suisse depuis 1946; depuis 1966 à Develier.

Tagblatt des Grossen Rates — Bulletin du Grand Conseil — 1976 70



546 15. September 1976

47. Ganarin Roberto Paolo, Italien, 23.11.1936 in Bor-
go Valsugana (Italien), Maurer, Wahlern, verheiratet

mit Schweizerin, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Wahlern.
In der Schweiz seit 1955; seit 1967 in Wahlern
gemeldet.

48.Haas Hans Gerd, Deutschland, 12.5.1934 in Düs¬

seldorf-Benrath (Deutschland), Schweisser, Lützelflüh,

verheiratet mit Schweizerin, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Lützelflüh.
In der Schweiz seit 1965; seit 1969 in Lützelflüh
gemeldet.

49. Habermayr Gottfried, Deutschland, 15.12.1940
in Unterhausen (Deutschland), Werkzeugmacher,
Thun, verheiratet mit Schweizerin, 1 Kind,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Thun.
In der Schweiz seit 1963; seit 1970 in Thun gemeldet.

50. Hesse Klausgeorg Gerhard, Deutschland, 7.11.
1944 in Berlin-Charlottenburg, Dreher, Thun,
verheiratet mit Schweizerin, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Thun.
In der Schweiz seit 1962; seit 1968 in Thun gemeldet.

5~\.Hojak Gottfried Valentin, Österreich, 14.2.1938 in
Barbiano (Italien), Sanitär-Installateur, Saanen,
verheiratet mit Schweizerin, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Saanen.
In der Schweiz seit 1960; seit 1961 in Saanen
gemeldet.

52. Huschke Klaus Konrad Robert, Deutschland, 5.7.
1939 in Weimar (Deutschland), Maschinensetzer,
Bern, verheiratet mit Schweizerin, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1962; seit 1972 in Bern gemeldet.

53. Jansen Steven Gerardus Berend, Niederlande, 10.
8.1942 in Putten (Niederlande), Zimmermann,
Neuenegg, verheiratet mit Schweizerin, 3 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Neuenegg.
In der Schweiz seit 1964; seit 1968 in Neuenegg
gemeldet.

54. Joch Heinz Wolfgang, Deutschland, 13.3.1941 in
Duisburg (Deutschland), Sanitär-Installateur, Bren-
zikofen, verheiratet, 3 Kinder, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Brenzikofen.
In der Schweiz seit 1960; seit 1972 in Brenzikofen
gemeldet.

55.Kofier Benedikt, Österreich, 19.7.1937 in Edling
(Österreich), Automechaniker, Liesberg, verheiratet

mit Schweizerin, 4 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Liesberg.

In der Schweiz seit 1957; seit 1966 in Liesberg
gemeldet.

56. Kogien Isaja, Polen, 5. 7.1911 in Warschau, Kiosk¬
inhaber, Biel, verheiratet mit Schweizerin,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Biel.
In der Schweiz seit 1912; seither in Biel gemeldet.

57. Klein Horst, Deutschland, 16.5.1940 in Berlin-
Charlottenburg, Heizungsmonteur, Bern, verheiratet

mit Schweizerin, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1962; seither in Bern gemeldet.

58. Lazar Ferenc, Ungarn, 23.1.1941 in Sopron (Un¬
garn), Feinmechaniker, Bern, verwitwet, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1956; seither in Bern gemeldet.

59. Mallow Manfred, Deutschland, 20.9.1937 in Sig¬
maringen (Deutschland), Schlosser, Unterseen,
verheiratet mit Schweizerin, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Unterseen.
In der Schweiz seit 1956; seit 1964 in Unterseen
gemeldet.

60. Mencaccini Sante, Italien, 18.3.1946 in Cagli (Ita¬
lien), Schreiner, Grosshöchstetten, verheiratet mit
Schweizerin, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Grosshöchstetten.
In der Schweiz seit 1963; seit 1971 in Grosshöchstetten

gemeldet.

61 .Müller Horst Wilhelm, Deutschland, 28.6.1930 in
Uder (Deutschland), Dr. med. vet., Tierarzt, verheiratet

mit Schweizerin, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Wohlen bei Bern.
Mit Ausnahme von 2 Jahren seit 1960 in der
Schweiz; seit 1972 in Wohlen bei Bern gemeldet.

62. Murkowsky Reinhold, Deutschland, 14.7.1940 in
Bern, Schreiner, Bern, verheiratet mit Schweizerin,
1 Kind, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Bern.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1961 in Bern
gemeldet.

63. Preibsch Paul Martin Joachim, Deutschland, 23.6.
1947 in Gross-Schönau (Deutschland), kaufm.
Angestellter, Thunstetten, verheiratet mit Schweizerin,

2 Kinder, Gemeindebürgerrecht zugesichert
von Thunstetten.
In der Schweiz seit 1955; seit 1969 in Thunstetten
gemeldet.

64.Rickertsen Kurt Peter, Deutschland, 7.11.1939 in
Döberitz (Deutschland), Buchbinder/Abteilungsleiter,

Thun, verheiratet mit Schweizerin, 1 Kind,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Thun.
In der Schweiz seit 1964; seither in Thun gemeldet.

65. Rothmaier Lothar, Deutschland, 8.3.1936 in Kauf¬
beuren (Deutschland), Buchdruckermeister/Offsetdrucker,

Biel, verheiratet mit Schweizerin, 1 Kind,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Biel.
In der Schweiz seit 1957; seit 1968 in Biel gemeldet.

66. Schlüter Hans Hermann, Deutschland, 11.1.1940
in Hof/Saale (Deutschland), Dr. phil., Gymnasiallehrer,

Biel, verheiratet mit Schweizerin, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Biel.
In der Schweiz seit 1959; seit 1968 in Biel gemeldet.
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67. Schmirmaul Roland Walter, Österreich, 22.7.1939
in Graz-West (Österreich), Restaurateur, Grellingen,

verheiratet mit Schweizerin, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Grellingen.
In der Schweiz seit 1960; seit 1969 in Grellingen
gemeldet.

68.Schwarz Dieter, Deutschland, 13.3.1942 in Trop-
pau (CSSR), Abteilungsleiter, Brugg, verheiratet
mit Schweizerin, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Brügg.
In der Schweiz seit 1964; seit 1969 in Brügg
gemeldet.

69. Steck Horst Erhart Adolf, Deutschland, 22.3.1932
in Berlin-Lichterfelde (Deutschland), Bäcker,
Münchenbuchsee, verheiratet mit Schweizerin, 1 Kind,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Münchenbuchsee.

In der Schweiz seit 1956; seit 1966 in Münchenbuchsee

gemeldet.

70.Stegeman Gerard Johan, Niederlande, 17.9.1938
in Vlagtwedde (Niederlande), Uhreningenieur HTL,
Büren an der Aare, verheiratet mit Schweizerin, 5
Kinder, Gemeindebürgerrecht zugesichert von Büren

an der Aare.
In der Schweiz seit 1955; seit 1965 in Büren an der
Aare gemeldet.

71 .Talovic Ranislav, Jugoslawien, 21.5.1935 in Zaje-
car (Jugoslawien), Dr. med. dent., Zahnarzt, Ut-
zenstorf, verheiratet mit Schweizerin, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Utzenstorf.
In der Schweiz seit 1965; seit 1972 in Utzenstorf
gemeldet.

72.Tognali Valentin Oskar, Italien, 25.11.1944 in
Zürich, Betriebsassistent, Bern, verheiratet mit
Schweizerin, Gemeindebürgerrecht zugesichert
von Bern.
Mit Ausnahme eines Jahres seit Geburt in der
Schweiz; seit 1968 in Bern gemeldet.

73. Zinke Wolf-Dieter Walter Max, Deutschland, 8.1.
1938 in Dessau (Deutschland), Mechaniker, Ipsach,
verheiratet mit Schweizerin, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Ipsach.
In der Schweiz seit 1960; seit 1972 in Ipsach
gemeldet.

74. Bohn Karl Heinz, Deutschland, 14.4.1934 in Hert¬
lingshausen (Deutschland), Monteur, Pieterlen,
verheiratet, 3 Kinder, Gemeindebürgerrecht zugesichert

von Pieterlen.
In der Schweiz seit 1963; seit 1968 in Pieterlen
gemeldet.

75. Ca/apä Carmelo, Italien, 18.2.1943 in Guaitieri Si-
caminô (Italien), Automechaniker, Lotzwil, verheiratet,

1 Kind, Gemeindebürgerrecht zugesichert
von Lotzwil.
In der Schweiz seit 1961; seit 1966 in Lotzwil
gemeldet.

IB.Ceric Eriberto Vittorio, Österreich, 17.11.1933 in
Salorno (Italien), Mechaniker, geschieden,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Uetendorf.
In der Schweiz seit 1960; seit 1964 in Uetendorf
gemeldet.

77. Czoponowski Wanda, Österreich, 24.1.1921 in
Wien IX, Expeditionsgehilfin, Muri bei Bern, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Muri bei
Bern.
In der Schweiz seit 1962; seither in Muri bei Bern
gemeldet.

78. Dapp Helmut Erich, Deutschland, 14.4.1944 in Sin¬

gen (Deutschland), kaufm. Angestellter, Hilterfingen,

verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Hilterfingen.
In der Schweiz seit 1962; seit 1964 in Hilterfingen
gemeldet.

79.Dübener Rudolf Gerhard, Deutschland, 15.1.1929
in Bernburg (Deutschland), Ingenieur/Adjunkt,
Worb, verheiratet, Gemeindebürgerrecht zugesichert

von Worb.
In der Schweiz seit 1961; seit 1970 in Worb
gemeldet.

80. Ecker Franz, Österreich, 11.3.1935 in Waidhofen
an der Ybbs (Österreich), Bauführer, Vechigen,
verheiratet, 1 Kind, Gemeindebürgerrecht zugesichert

von Vechigen.
In der Schweiz seit 1954; seit 1956 in Vechigen
gemeldet.

81. Erlich Bronislaw, Israel, 14.7.1920 in Warschau
(Polen), Repro-Instruktor/Technischer Berater,
Bern, verheiratet, Gemeindebürgerrecht zugesichert

von Bern.
In der Schweiz seit 1961; seither in Bern gemeldet.

82. Fritzsche Wilfried William, Deutschland, 17.9.1928
in Giebelroth (Deutschland), Dr. med., Röntgen-
Facharzt, Hilterfingen, verheiratet, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Hilterfingen.
In der Schweiz seit 1961; seit 1970 in Hilterfingen
gemeldet.

83. Giusti Sisto, Italien, 5.10.1923 in Borgo a Mozza-
no (Italien), Automaler, Brügg, verheiratet,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Brügg.
In der Schweiz seit 1956; seither in Brügg gemeldet.

84.Greiner Manfred Norbert, Deutschland, 22.2.1937
in Miltenberg (Deutschland), Architekt, Grosshöchstetten,

verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Grosshöchstetten.
In der Schweiz seit 1962; seit 1971 in Grosshöchstetten

gemeldet.

85.Grünwald Walter Ernst Willi, Deutschland, 29.11.
1929 in Berlin, Ingenieur-Chemiker, Orpund,
verheiratet, 1 Kind, Gemeindebürgerrecht zugesichert
von Orpund.
In der Schweiz seit 1959; seit 1972 in Orpund
gemeldet.

86.Hager Karl Sebastian, Österreich, 11.6.1921 in
Wien, Ingenieur HTL, Köniz, verheiratet,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Köniz.
In der Schweiz seit 1954; seit 1959 in Köniz
gemeldet.
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87. Hoffert Joachim, Deutschland, 28.9.1934 in Berlin,
Elektriker, Bern, geschieden, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1961; seit 1970 in Bern gemeldet.

88. Hoogewoud Henri Marinus, Niederlande, 22.8.1904
in Amsterdam, pens. Kaufmann, Pieterlen, verheiratet,

Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Pieterlen.

In der Schweiz seit 1959; seither in Pieterlen
gemeldet.

89. Kehrte Walter Josef, Deutschland, 1.10.1938 in

Weingarten (Deutschland), Laborant, Burgdorf,
verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht zugesichert

von Burgdorf.
In der Schweiz seit 1960; seit 1970 in Burgdorf
gemeldet.

90. Kiss Geza, Ungarn, 3.9.1924 in Himod (Ungarn),
Hilfsarbeiter, Oberwichtrach, verheiratet, 1 Kind,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Oberwichtrach.

In der Schweiz seit 1956; seither in Oberwichtrach
gemeldet.

91. Köles Ferenc, Ungarn, 14.5.1928 in Buj (Ungarn),
Magaziner, Biel, verheiratet, 4 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Biel.
In der Schweiz seit 1956; seither in Biel gemeldet.

92. Krug Gerhard Franz, Österreich, 12.8.1932 in
Wien, Feinmechaniker, Bern, verheiratet, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1955; seither in Bern gemeldet.

93. Leitner Peter Dieter Karl, Deutschland, 24.7.1935
in Berlin, Architekt HTL, Bolligen, verheiratet, 1

Kind, Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bolligen.

In der Schweiz seit 1962; seit 1973 in Bolligen
gemeldet.

94.Mantarro Paolo, Italien, 15.2.1933 in Santa Teresa
di Riva (Italien), Coiffeur und Papierschneider,
Thun, verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Thun.
In der Schweiz seit 1957; seit 1958 in Thun gemeldet.

95.May Karl Maria Donatus, Deutschland, 1.11.1930
in Gleiwitz (Deutschland), Dr. med. dent., Zahnarzt,
Worb, verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Worb.
In der Schweiz seit 1956; seit 1964 in Worb
gemeldet.

96. Mayr Rudolf Alois, Deutschland, 9.1.1934 in Leut-
kirch (Deutschland), Einkaufschef, Münchenbuchsee,

verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Münchenbuchsee.
In der Schweiz seit 1961; seit 1965 in Münchenbuchsee

gemeldet.

97. Mendonça Sergio, Portugal, 16.10.1955 in Casa¬
blanca (Marokko), Typograph, Nidau, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Nidau.
In der Schweiz seit 1967; seit 1971 in Nidau gemeldet.

98. Méric André, France, 29.12.1938 à Uzès (France),
Chef de service des travaux publics, Saint-lmier,
célibataire, droit de cité garanti par Saint-lmier.
En Suisse et à Saint-lmier depuis 1961.

99. Neubauer Alfred, Österreich, 5.6.1933 in Wien,
Telefonmonteur, Unterseen, verheiratet, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Unterseen.
In der Schweiz seit 1960; seit 1971 in Unterseen
gemeldet.

100.Paulus Marie Joséphine, France, 7.2.1910 à Krau¬

tergersheim (France), retraitée, Bévilard, célibataire,
droit de cité garanti par Bévilard.

En Suisse depuis 1939; depuis 1940 à Bévilard.

101. Poidomani Nunzio Antonio, Italie, 12.5.1928 à Co-
miso (Italie), commerçant, Saint-lmier, marié, 2
enfants, droit de cité garanti par Saint-lmier.
En Suisse et à Saint-lmier depuis 1948.

102. Sas Béla, Ungarn, 20.4.1929 in Budapest (Ungarn),
dipl. Vermessungsingenieur, Bern, verheiratet,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1957; seit 1959 in Bern gemeldet.

103. Sigl Franz Otto, Deutschland, 27.4.1933 in Wein¬
garten (Deutschland), Betriebsleiter, Oberbipp,
verheiratet, 4 Kinder, Gemeindebürgerrecht zugesichert

von Oberbipp.
In der Schweiz seit 1958; seither in Oberbipp
gemeldet.

104. Smaniotto Mirella, Italie, 12.7.1938 à Grigno (Ita¬
lie), commerçante, Delémont, célibataire, droit de
cité garanti par Delémont.
En Suisse depuis 1955; depuis 1959 à Delémont.

105.Schmidt Martha, Deutschland, 23.4.1931 in Zell
im Wiesental (Deutschland), Verwaltungsbeamtin,
Bern, ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Bern.
In der Schweiz seit 1950; seit 1970 in Bern gemeldet.

106. Toth Margit Maria, geb. Balizs, Ungarn, 24.8.1922
in Szolnok (Ungarn), Kunstmalerin, Bern, geschieden,

Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1957; seit 1958 in Bern gemeldet.

107.Zimmermann Hans Werner Joachim Georg Otto,
Deutschland, 18.3.1937 in Hagen (Deutschland),
Bauführer, Oberönz, verheiratet, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Oberönz.
In der Schweiz seit 1961; seit 1968 in Oberönz
gemeldet.

Total Staatseinbürgerungsgebühren: Fr. 279150.—
Total Gemeindeeinbürgerungsgebühren: Fr. 120 620.—
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Straferlassgesuche

Für die Justizkommission referiert Grossrat Biétry. In
einem Fall beantragt Frau Boehlen, die Begnadigung
zu beschliessen. Nachdem sich auch noch die Herren
Rollier (Bern) und Hügi sowie Polizeidirektor Bauder
geäussert haben, wird der betreffende Fall von der
Kommission zur weiteren Prüfung zurückgenommen.
Die restlichen 14 Fälle werden im Sinne der Anträge
von Regierung und Kommission entschieden.

Verwaltungsbericht der Polizeidirektion für 1975

Graf, rapporteur de la commission d'économie
publique. Le petit incident que nous venons de vivre
montre combien la tâche de la police est compliquée et
qu'il faut beaucoup de doigté pour satisfaire, dans ce
domaine plus encore que dans les autres domaines
d'activité du Conseil-exécutif, tout le monde et son
père.
Le rapport de la Direction de police, qui comprend
une quarantaine de pages, ne diffère pas, quant à sa
forme, de ceux qui nous ont été présentés les années
précédentes. Il fait état de l'activité de la police, de ses
tâches, de ses peines, de ses soucis, de ses réussites
aussi quelquefois, et de la manière dont les citoyens
se plient aux lois.
Les tâches de la police sont doubles. Elle a tout d'abord
un rôle que j'appellerai de bonne à tout faire, qui revêt
les aspects les plus divers et pas toujours les plus
agréables, afin que le citoyen se sente protégé des
malfaiteurs et de tout ce qui pourrait nuire à sa
tranquillité et à son repos. C'est le rôle de la police de
maintenir l'ordre dans ce domaine et si elle n'y parvient
pas à la satisfaction générale, le citoyen se plaint de
n'être pas suffisamment défendu. La police a d'autre
part une tâche de répression des infractions à la loi.
Si elle n'intervient pas immédiatement et efficacement,
elle s'expose à des critiques de la part du public.
Lorsqu'on prend connaissance du rapport de la Direction

de police, il faut tout d'abord se demander quel
est l'état d'esprit de ses fonctionnaires et employés,
qui sont, plus que d'autres, exposés à des critiques
souvent injustifiées. La visite que nous avons faite à la
Direction de police avec mon collègue M. Rollier le
22 juin dernier nous a convaincus qu'il y régnait un
excellent esprit de travail, malgré le nombre extraordinaire

d'heures supplémentaires que la police a dû
accomplir en raison des événements du Jura et pour
la compensation desquelles le Grand Conseil a déjà
voté un crédit supplémentaire de 500 000 francs. Au
mois de juillet de cette année, le nombre des heures
supplémentaires effectuées s'élevait à plusieurs
dizaines de milliers. Malgré cela et la difficulté de mettre
sur pied un corps de police suffisant en effectif, on
peut dire que l'état d'esprit dans la maison est bon.
Le personnel des établissements pénitentiaires n'a pas
non plus, à ce que nous avons pu constater, la tâche
facile. On lui demande beaucoup. On lui demande d'être
sévère, parce qu'en cas d'évasion, on rejette immédiatement

la responsabilité sur le personnel, mais si ce dernier

se montre un peu dur, on écrit et dit immédiatement

qu'il est trop sévère et que la dureté envers les
détenus n'est plus de mise à notre époque. Il doit donc
faire montre de sens psychologique et avoir une main
de fer dans un gant de velours, ce qui n'est pas
toujours facile.

Les tâches de la Direction de police se multiplient dans
tous les domaines, y compris le domaine administratif.
Les réclames extérieures se multiplient et entravent la
circulation non pas tant par l'espace qu'elles occupent
que par le danger de distraction qu'elles représentent.
Une commission spéciale s'en occupe, qui a réussi
à imposer sa manière de voir et de faire grâce à son
entregent et aussi à la compréhension mutuelle dont
ont fait preuve les parties en présence.
Compliquée également est la tâche du personnel des
homes et des prisons. Le tiers des détenus sont des
drogués. On considère les drogués comme des malades
et admet qu'ils ont plus besoin d'un traitement que
d'une incarcération dans un pénitencier et qu'ils
doivent être l'objet de précautions particulières. Même
s'ils sont des délinquants, le personnel doit savoir
comment les traiter. On s'efforce de résoudre les problèmes
posés par l'incarcération des drogués en organisant des
cours de formation à l'intention du personnel, mais
c'est un travail de longue haleine et ingrat de surcroît,
quand on sait qu'un héroïnomane seulement sur cent
est récupérable.
Nous avons tenu, avec M. Rollier, à visiter le pénitencier

de femmes de Hindelbank, dont on nous a dit qu'il
est conduit selon des principes très modernes.
Effectivement, le souci majeur des responsables de cet
établissement est de préparer les détenues à réintégrer
la vie civile le plus rapidement et avec le plus de
chances possibles, mais ils n'enregistrent pas que des
succès.
Nous avons en particulier apprécié le régime de semi-
liberté, qui permet aux délinquants qui se sont bien
conduits de réintégrer progressivement la vie normale
telle qu'on souhaite qu'ils l'aient malgré leur séjour
dans un établissement de détention. Les essais tentés
sur ce plan à Berthoud sont extrêmement concluants.

Enfin, nous avons visité les installations de radio de la
police. Ainsi que vous vous en souvenez, le Grand
Conseil a été appelé à plusieurs reprises à voter
d'importants crédits destinés à doter la police cantonale
d'installations de radio modernes, d'une part pour
assurer la rapidité des relations, d'autre part pour
sauvegarder le secret de police. Nous avons pu nous rendre
compte que les crédits votés à cet effet ont été utilisés
judicieusement pour le bien de la population en général.

En conclusion, nous vous invitons à approuver la gestion

de la Direction de police. J'abrège quelque peu
car, selon notre programme, l'examen de la gestion
de la Direction de police et de la Direction des affaires
militaires doit être terminée à 11 heures. Je prie le
directeur de la police de remercier l'ensemble de son
personnel pour la manière dont il s'efforce d'accomplir
sa tâche journalière.

Rüegsegger. Auf Seite 178 des Berichtes stehen im

Zusammenhang mit der Anstalt Witzwil einige vielsagende

Sätze:
«Von den Neueingetretenen war 1974 jeder fünfte ein
Drogenkonsument, im Berichtsjahr jedoch bereits
jeder vierte; für 1976 erhöht sich der Anteil auf jeden
dritten. Da die Drogenkonsumenten im Durchschnitt
etwas längere Strafen oder Massnahmen zu verbüs-
sen hatten als die andern Kategorien, machten sie im

Berichtsjahr einen Drittel des Bestandes aus. Diese
Tatsache stellte die Anstaltsleitung und ihre
Mitarbeiter vor fast unlösbare Probleme im Arbeitseinsatz,
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in der Durchsetzung einer gewissen Ordnung und
Disziplin, in der Unterbindung der Nachschubwege für
Drogen, Alkohol und Medikamente und in der
fürsorgerischen und ärztlichen Betreuung».
Wir sind nach meiner Meinung an einem Punkt angelangt,

an dem wir uns Gedanken machen müssen, wie
wir dieses volkswirtschaftliche Krebsübel behandeln
wollen. Es ist mir bestens bekannt, welche ungeheuren
Schwierigkeiten es bietet, Drogensüchtige zu rehabilitieren

und sie ins normale Erwerbsleben zurückzuführen,

nachdem wir das in unserer Familie mit schwer
Drogensüchtigen probiert haben. Solange sie in unserer

Familie waren, ging es ausgezeichnet. Wir sind dafür

allerdings weder ausgebildet, noch eingerichtet.
Wenn aber die Leute zurückgegeben wurden, gingen
sie «bachab» und waren dann wohl für immer
«versenkt». Ich weiss, dass es ein ungeheures Problem ist,
über das man nicht leichtfertig urteilen darf.
Das Aebihaus in Brüttelen stellt sicher ebenfalls einen
tauglichen Versuch dar, Licht in diese dunkle
Geschichte zu bringen. Aber aus den letzten Berichten -
ich war ja während einigen Jahren Mitglied der
Drogenkommission des Kantons Bern - musste ich doch
vernehmen, dass man auch dort von der weichen auf
die harte Tour eingeschwenkt sei, weil man sonst nicht
mehr durchkomme. - Die letzten Fälle, die im Amt
Thun aufgedeckt wurden, gaben mir in verschiedener
Hinsicht zu denken. Von Untersuchungsorganen wurde
mir gesagt: Wenn man zusehe, wie da 18jährige Jünglinge

mit einem dreimaligen Trip nach Amsterdam das
Einkommen eines höheren Chefbeamten realisieren -
75 000 bis 80 000 Franken - und zwar vielleicht sogar
innerhalb eines Monats, komme man sich irgendwie
lächerlich vor, besonders wenn man sich überlege,
welchen Arbeitseinsatz und welche Verpflichtung ein
höherer Chefbeamter zu erbringen habe.
Nach meiner Auffassung sollten wir zu ganz drastischen

Strafen greifen, auch wenn der Kanton Bern
hier vielleicht als Winkelried vorangehen müsste. Wenn
man auch Konsumenten, nicht nur die Händler, sehr
schwer bestrafte, scheint mir, dass doch eine gewisse
Abschreckung eintreten sollte. Sobald die Nachfrage
nicht mehr vorhanden ist, fehlt der Anreiz, dieses Zeug
zu beschaffen und damit Unsummen an Geld zu
verdienen. Darum müssten wir hier anpacken. Ich weiss,
dass man da wahrscheinlich zum bisherigen Strafvollzug

in Widerspruch gerät, dennoch sehe ich auf weite
Sicht keine andere Lösung. Es ist doch nicht damit
getan, 40 bis 50 Leute in die Waldau zu stecken und
ihnen, wenn sie renitent sind, eine Spritze zu verpassen,

damit sie sich (sozusagen im Halbdusel) wieder
zwei bis drei Tage still verhalten. Andere steckt man
nach Witzwil, um sie dort gewissermassen «durcffzu-
seuchen». Neun von zehn Fällen sind wohl von vorneherein

aussichtslos.
Es sind drei Punkte, auf die es ankommt, wenn einer
drogensüchtig wird. Einer der besten Kenner dieser
Geschichte, Pfarrer Berger in Grossaffoltern, mit dem
ich oftmals darüber diskutierte, stellt fest: Eine schlechte

Jugendzeit (das ist gleichzustellen keinem Boden
unter den Füssen); Gelegenheit, Drogen zu bekommen;
und ein labiler Charakter. Wenn diese Dinge sich kreuzen,

besteht eine grosse Gefahr, dass der Betreffende
süchtig wird. Kommen alle drei Dinge zusammen, ist
fast hundertprozentig damit zu rechnen, der Betreffende

«falle um». Da müsste man wahrscheinlich sehr
weit vorne, etwa bei der Elternschulung, beginnen. Dazu

wird uns die Rezession vielleicht ein wenig mit¬

helfen. Wir sehen das beispielsweise bei der
Pflegekinderaufsicht, dass die Heime ab und zu Lücken
aufweisen, weil manche Mütter nicht mehr zur Arbeit
gehen und sich wieder eher der Familie widmen. Das
ergibt so etwas wie einen Lichtblick.
Nun würde mich interessieren, ob man sich in der
Regierung Vorstellungen gebildet hat, wie man mit
diesem ungeheuren Problem in volkswirtschaftlicher und
anderer Hinsicht fertig werden wolle.

Kipfer. Auf Seite 190 des Berichtes wird auf ärztliche
Untersuchungen der Motorfahrzeuglenker hingewiesen.
Dazu eine kurze Bemerkung. Im Jahre 1971 ist ein
Bundesbeschluss veröffentlicht worden über ärztliche
Untersuchungen für Berufschauffeure. Dort werden
Minimalanforderungen an den gesundheitlichen Zustand
stipuliert, und es wird verlangt, dass Berufschauffeure
unter 50 Jahren sich alle fünf Jahre und solche über
50 Jahre sich alle drei Jahre ärztlich kontrollieren
lassen, um den Nachweis zu erbringen, dass sie die
minimalen ärztlichen Anforderungen erfüllen.
Diese Lösung ist an sich sehr erwünscht, weil damit
Leute aus dem Verkehr genommen werden, die den
ärztlichen Minimalvorschriften nicht mehr genügen.
Es wäre sicher sehr erwünscht, noch mehr derartige
Kontrollen durchzuführen, vor allem bei älteren
Fahrzeuglenkern. Bei den Berufschauffeuren aber entstehen

durch diese Untersuchungen unter Umständen
leicht Härtefälle. Ein strenger gesundheitlicher Massstab

ist selbstverständlich gerade für das Berufschauffeurpersonal

enorm wichtig. Aber die Härtefälle wirken
sich entsprechend aus, indem das praktisch einem
Berufsverbot gleichkommt, mit all den zusammenhängenden

Konsequenzen. Das kann zu Umschulungen führen,

falls das überhaupt möglich ist, kann aber auch
zu Arbeitslosigkeit oder in anderen Fällen zu einer
Invalidisierung führen. - Bundesrechtlich ist zusammen
mit der Vorschrift selbstverständlich keine Lösung
angeboten worden, wie man in diesen Härtefällen vorgehen

könne und wie man diese Leute quasi dafür
entschädigen könne, dass sie medizinisch den Anforderungen

für den Grundberuf nicht mehr entsprechen.

Im Verwaltungsbericht der Polizeidirektion werden 3200
solche Untersuchungen angeführt. Selbstverständlich
finden wir dabei keine Aufschlüsselung nach der Zahl
der Entscheide bzw. der Zahl der Untauglichen oder
der Art und Weise, wie man Problemfälle - die
bestimmt aufgetreten sind - gelöst hat. Hinter dieser blossen

Zahl von 3200 verstecken sich Einzelschicksale.
Das muss es geben, auch wenn wir in anderem
Zusammenhang vom Herrn Finanzdirektor kürzlich hörten,

im Bereich der kantonalen Verwaltung gebe es keine

solchen Problemfälle. Vielleicht gibt es sie eben im
privaten Sektor.
Ich erwarte nun vom Herrn Polizeidirektor keine
zusätzlichen Zahlen, denn er kann ja auch nicht alle im
Kopf haben, aber ich möchte auf dieses Problem verwiesen

haben, vor allem im Hinblick darauf, dass wir
vielleicht nächstes Jahr doch ein wenig mehr darüber
hören, wie das Ergebnis dieser Untersuchungen ausgefallen

sei und wie solche Probleme aufgrund der
bundesrechtlichen Verordnung gelöst worden seien, nicht nur
beim Kanton, sondern allgemein. Auch im Zusammenhang

mit anderen Postulaten der ärztlichen Betreuung
wäre es interessant, diese Erfahrungszahlen der
Berufschauffeure zu haben.
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Frau Hamm. Meine Frage bezieht sich auf eine re-
gierungsrätliche Antwort auf eine von mir gestellte
Schriftliche Anfrage, gegeben am 22. Oktober 1975. Ich
hatte die Problematik der Krankenversicherung der im
Vollzug stehenden Leute aufgeworfen und gefragt:
«Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, dass
die Insassen bernischer Vollzugsanstalten gegen Krankheit

versichert sein sollten?»
Damals erhielt ich die Antwort: «Eine Vielzahl der
Anstaltsinsassen ist privat gegen Krankheit versichert.
Die meisten Krankenkassen sistieren jedoch während
eines Freiheitsentzuges ihre Leistungen, bei
gleichzeitiger Reduzierung des Beitrages um 50 Prozent.
Diese Situation ist unbefriedigend. Die Polizeidirektion
steht daher mit der kantonalen Krankenkasse in
Verhandlung über den Abschluss einer Kollektivversicherung.»

Nun möchte ich mich erkundigen, ob diese Verhandlungen

weitergeführt wurden und ob sie zu einem guten

Abschluss gelangten, so dass man eine
Kollektivversicherung für die Insassen hat, oder ob dieses
Problem immer noch ungelöst ist. - Ich danke.

Frau Boehlen. Auf den Seiten 180/181 finden wir einen
kurzen Bericht über das Jugendheim Prêles, besser
bekannt unter Tessenberg. In diesem Zusammenhang
erlaube ich mir drei Fragen an den Herrn Polizeidirektor.

Es ist erfreulich, dass dieses Heim gemäss Bericht mit
gutem Personal ausgerüstet ist. Wir haben es dort nun
offenbar mit ausgebildeten Erziehern zu tun. Das ist
noch nicht in allen unseren Erziehungsheimen der Fall,
wie ich es in der Maisession kritisieren musste. Es
fällt aber auf - soweit ich orientiert bin -, dass es sich
bei diesen Erziehern, die für die verschiedenen Gruppen

verantwortlich sind und denen erzieherisch die
Hauptverantwortung zukommt, ausschliesslich um
männliche Sozialarbeiter handelt. Unter Fachleuten ist
heute allgemein anerkannt, dass das Erziehungspersonal

in den Heimen gemischt sein sollte, sowohl bei den
Burschen wie bei den Töchtern, das heisst es sollten
weibliche und männliche Sozialarbeiter vorhanden sein.

Zu den Gründen: Auch in einer guten Familie wirken
Vater und Mutter zusammen. Sowohl die einseitig
mutterbezogene Erziehung, wie die allein auf den Vater
ausgerichtete, sind gar nicht ideal. Dazu kommt, dass
die verwahrlosten Jugendlichen, die in ein Heim
eingewiesen werden, vielfach oder meistens ein schlechtes

Vater- und Mutterbild erlebt haben, dass sie beim
Umgang mit dem andern Geschlecht oder mit
Gleichaltrigen in der Regel ihresgleichen und damit schlecht
gewählt haben. Umso nötiger ist es, dass sie im Heim
ein anderes Bild von Vater und Mutter, aber auch
vom anderen Geschlecht bekommen, das heisst,
dass sie lernen, mit normalen, gereiften Partnern

umzugehen. Schliesslich sind die Jugendlichen in
einem Erziehungsheim von der Aussenwelt weitgehend
abgeschlossen, sie haben kaum Kontakt. Die
Zusammenballung Gleichgeschlechtlicher in einem grösseren
Kollektiv schafft eine unnatürliche Atmosphäre und
führt gerade bei den Jugendlichen zu Stauungen, die
dann nach Entladung drängen, sei das in Flucht,
Aggressionen, homosexuelle Beziehungen usw. Auch das
könnte man abbauen, wenn die Erziehergruppe
gemischt wäre. Darum meine Anfrage: Warum hat die
Erziehungsanstalt Tessenberg bis heute diesen
Erkenntnissen nicht Rechnung getragen? Mir ist bekannt,

dass es auf dem Tessenberg auch weibliches Personal
gibt, aber diese Leute sind für die Erziehung nicht
verantwortlich. Das weibliche Element scheint mir auch
durch die dort arbeitende Psychologin nicht genügend
vertreten zu sein, weil sie vor allem die Erzieher berät
und sich nicht so sehr den einzelnen Zöglingen widmet.
Die Zurückhaltung auf dem Tessenberg in bezug auf
weibliches Personal ist mir umso weniger verständlich,
als das Loryheim in Münsingen einen männlichen
Erzieher hat, einen Leiter und weiteres männliches
Erziehungspersonal. Auf den Seiten 180/81 lesen wir dazu:

«Die Anstellung von Männern wirkte sich auf den
Heimbetrieb günstig aus.» Wäre es nicht auch umgekehrt

für den Tessenberg der Fall? Ich glaube: Ja.
Am 13. Mai 1975 hat der Grosse Rat einen Kredit von
5,8 Millionen Franken bewilligt für die erste Ausbauetappe

zur Modernisierung des Tessenbergs, die
dringend nötig ist. Damals hat man für die Bundesbeiträge
an diesen Ausbau - der bereits in Angriff genommen
wurde - auf eine generelle Zusage aus dem Jahre 1968
abgestellt. Ich machte damals darauf aufmerksam, dass
sich seit 1968 im Konzept der Erziehungsheime einiges
geändert habe, dass auch das Jugendstrafrecht
revidiert worden sei, weshalb ich es als fraglich erachte,
auf diese Zusage abzustützen. Mir schien, dass man
das neue Projekt richtigerweise zur Vorprüfung hätte
unterbreiten sollen. Ich erhielt die Antwort, das sei ein
unzumutbares Ansinnen. Meine Frage: Wie steht es
nun mit der Zusicherung des Bundesbeitrages? Ist sie
inzwischen für das neue Projekt erfolgt? - Wird das
Projekt zu 70 oder nur zu 50 Prozent subventioniert?
Ich habe mich damals eingesetzt für ein Konzept, das
mit 70 Prozent subventioniert worden wäre und das
grösste Lücken, die wir in unseren Heimen noch haben,
gefüllt hätte.
Im Sommer 1975 ist von Alexander Ziegler ein
Buch erschienen: «Die Konsequenz», das die Zustände
in der Erziehungsanstalt «Dürrenmoos» schildert, wobei

man nach der Darstellung auf den Tessenberg
schliessen musste. Ziegler hat dort massive Misshandlungen

von Zöglingen dargestellt, die noch 1971/73
vorgekommen sein sollen. Sein Buch gab Anlass zu einer
heftigen und kontroversen Pressekampagne im Herbst
1975. Das Gefängnisinspektorat und die Polizeidirektion

haben sich gegen diese Vorwürfe verwahrt und
dem Verfasser mit einer Strafverfolgung gedroht. Seither

ist es um diese Sache still geworden. Es besteht
kein Zweifel, dass der Ruf des Tessenberges durch
solche Dinge Schaden leidet. Darum meine Frage: Was
hat die Polizeidirektion schliesslich unternommen, um
diese massiven Anschuldigungen objektiv abklären zu
lassen und Ziegler strafrechtlich zu verfolgen, wenn
seine Darstellung offensichtlich nicht der Wahrheit
entspricht? Hat man die Sache vielleicht auf sich beruhen

lassen? Wenn ja, aus welchen Gründen? Sollte
das der Fall sein, wäre es vielleicht besser gewesen,
gleich von Anfang an keine Drohungen zu erheben und
zuzugeben, dass es sich um einen Roman handle. Im
Interesse des Erziehungsheimes Tessenberg scheint mir
eine Aufklärung nötig zu sein, und ich danke dem Herrn
Polizeidirektor zum voraus für seine Antwort.

Günter. Im Zusammenhang mit dem Votum des Herrn
Rüegsegger möchte ich mich zum Drogenproblem kurz
äussern. Es umfasst drei Problemkreise: Zunächst den
Drogensüchtigen, dann die von ihm ausgelöste
Kriminalität und schliesslich die vom Handel ausgelöste
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Korruption im Staat. Die Wichtigkeit der drei Gebiete
scheint mir in dieser Reihe aufsteigend grösser zu werden.

Am schlimmsten ist dabei die Korruption im Staat
mit dem harten Drogenhandel, obwohl man davon am
wenigsten spricht. Wir alle wissen, dass in all jenen
Ländern, die dieses Problem kennen, die Polizei
korrupt und die Verwaltung korrupt ist, denn sonst ginge
das gar nicht. Weil soviel Geld im Spiele ist, besteht
die Gefahr, dass viele der Versuchung erliegen.
Ein zweites: Der Süchtige ist ein Suchtkranker. Das ist
zum Teil gesellschaftlich bedingt, weil es manchmal
Leute sind, die unsere Gesellschaft nicht ertragen und
dadurch zu Aussenseitern und krank werden. Mit der
genau gleichen volkswirtschaftlichen Begründung
könnten wir nämlich auch einen Raucher ins Gefängnis

schicken, der einen Infarkt bekommen hat, denn
er schädigt die Volkswirtschaft auch.
Ich möchte hier noch einmal festhalten: Unsere Hauptdroge

ist der Alkohol. Dort kann man darüber
diskutieren, ob sie auch zur Kriminalität führe (ich habe ja
als zweiten Problemkreis die Kriminalität genannt). Die
Korruption im Staat kann gar nicht eintreten, weil bei
uns die Alkoholpropaganda freigegeben ist und jeder
daran verdienen kann, soviel er will. Aber zur Kriminalität:

Wenn Sie die Autounfälle und die Todesfälle durch
Autounfälle im Rausch dazunehmen, wird es auch ein
Hauptproblem. - Mit harten Strafen erreichen Sie
überhaupt nichts. Diese Leute haben sich ja bereits selber
die härteste Strafe - die Selbstzerstörung des Körpers -
auferlegt. Härter kann man sie gar nicht bestrafen. Dem
Verwaltungsbericht können wir entnehmen, dass unsere
Gefängnisse offenbar «rinnen» wie ein Sieb, dass dort
Drogen ein- und ausgehen und dies nicht kontrolliert
werden kann. Auch dies ist ein äusserst schwieriges
Problem. Es nützt also nichts, die Leute ins Gefängnis
zu stecken, denn sie sind dort nicht in Quarantäne.

Wenn wir das Problem von der sogenannt harten Tour
her anpacken wollen, das heisst nicht von der
gesellschaftlichen Seite her - was an sich richtig wäre -,
gibt es wohl nur noch zwei Möglichkeiten: Die eine liegt
in der Quarantäne. Je nachdem, wie romantisch man
veranlagt ist, schickt man die Leute vielleicht auf eine
Südseeinsel für fünf Jahre und hält sie dort isoliert.
Dann muss man nur noch darauf achten, dass sie ihre
Frauen nicht an Mädchenhändler verkaufen können,
um sich so Stoff zu beschaffen. Ein zweites, was man
tun könnte: Die Drogen bei unheilbar Süchtigen vom
Staat aus gratis abgeben. Das wäre der wichtigste
Schlag, denn damit würde der Handel mit einem mal
kaputt gemacht, weil er nicht mehr rentabel wäre. Damit

wäre ein wichtiges Bindeglied herausgeschlagen.
Bei der heutigen Rechtsprechung ist das nicht möglich.

Wenn das Problem noch schlimmer wird, wird
man aber so etwas ins Auge fassen müssen.
Es gilt zu bedenken, dass wir immerhin bei der Droge
Alkohol genau dieses Vorgehen gewählt haben, indem
man sie freigegeben hat. Es lässt sich tatsächlich
fragen, ob man nicht bei den Drogen ähnlich vorgehen
müsste, dann könnten unsere Jugendlichen einmal die
«Ruinen» sehen, die da zum Vorschein kommen und
jeden Morgen in einer staatlichen Stelle die Droge
fassen. Die Kriminalität hätte man damit auch
eingedämmt, ebenfalls die Korruption im Staat. Das wäre
allenfalls ein Vorgehen, wenn auch sehr brutal, weil
es zum Schaden der Einzelnen wäre. Es muss also gut
überlegt werden, ob wir nicht andere Möglichkeiten
haben. Mit Strafen erreichen wir aber gar nichts.

Präsident. Der Herr Polizeidirektor wünscht Herrn Günter

eine Zwischenfrage zu stellen.

Bauder, Polizeidirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Dr. Günter erwähnte etwas von
«Korruption im Staat». Ich bitte ihn, diese Behauptung zu
präzisieren.

Günter. Ich präzisiere: Ich habe nicht von Korruption
im Staate Bern gesprochen. Man kann das aber
beispielsweise in Amerika sehen: Wenn dort
Drogenverhandlungen stattfinden und ein Kilo Heroin beschlagnahmt

wird, sind am Schluss noch etwa zehn Gramm
vorhanden. Es besteht also die reelle Gefahr, wenn
Milliardenbeträge im Handel umgesetzt werden, dass
der Staat dabei vor die Hunde geht, weil wichtige Leute
vor dem vielen Geld einfach umfallen. Das ist in der
Schweiz bis jetzt nicht der Fall - das sei deutlich
gesagt -, aber man kann im Ausland sehen, wie das
herauskommt.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Schluss der Sitzung um 12.05 Uhr.

Der Redaktor:
L/c. oec. W. Bosshard
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Neunte Sitzung

Mittwoch, 15. September 1976, 14 Uhr

Vorsitzender: Präsident Leuenberger

Anwesend sind 186 Mitglieder. Entschuldigt abwesend
sind die Herren und Damen Artho, Baur, Berger (Schwar-
zenegg), Buchs, Christen O. W., Gehler, Hächler, Hess,
Michel (Gasel), Frau Renggli, Salzmann, Stähli, Strahm,
Zingg.

Verwaltungsbericht der Polizeidirektion für 1975

(Fortsetzung, siehe Seite 549 hievor)

Bauder, Polizeidirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Grossrat Rüegsegger hat die Frage
der Drogen und der Drogensüchtigen allgemein und
jener in Witzwil im speziellen aufgeworfen. Ich kann
bestätigen, dass es sich dabei um ein Problem handelt,
das auch uns mit grosser Sorge erfüllt. Im Grunde
genommen stehen wir hier vor der Tatsache, dass
nirgends auf der ganzen Welt ein Rezept gefunden werden
konnte, wie man diesem Problem Meister werden könnte.

Diese Aufgabe liegt aber nicht allein im Bereich
der Polizeidirektion; vorab ist auch die Gesundheitsdirektion

sowie die Fürsorgedirektion damit beschäftigt.

- Die rund 33 Prozent Drogensüchtigen, die heute
in Witzwil eingewiesen sind, sind nicht etwa wegen
der Drogensucht an und für sich dorthin gebracht worden,

sondern wegen strafbarer Handlungen, die sie
begangen haben; meistens handelt es sich um
Vermögensdelikte (Diebstahl, Einbrüche usw. aber auch
Betrüge), die alle das Ziel hatten, dem Drogensüchtigen
das nötige Geld zu beschaffen, um seiner Sucht weiterhin

frönen zu können.
Das Aebiheim in Brüttelen ist ebenfalls erwähnt worden.

Wir sind sehr froh über diese Institution und
arbeiten mit ihr zusammen. Sie bildet ein Glied in der
Drogenkonzeption des Kantons. - In Witzwil stellen
wir sehr oft fest, dass eine Reihe drogensüchtiger
Delinquenten zum Teil schon so abgebaut ist, dass sie
gar nicht mehr voll arbeitsfähig sind. Wir haben deshalb
als Provisorium einmal den Eschenhof zur Aufnahme
dieser Leute eingerichtet. Dort können sie eine Gruppe
bilden, die einer Spezialbetreuung zugeführt wird. Damit

können wir bereits Erfahrungen sammeln für das
Neuland, das wir in St. Johannsen betreten wollen,
wenn die erste Etappe der Konzeption für St. Johannsen
einmal Wirklichkeit sein wird. Beispielsweise bilden
wir mit diesen Leuten Arbeitsgruppen und führen sie
sukzessive wieder in die Arbeit und ein gewisses
Tempo ein. Es hat Leute darunter, die physisch gar nicht
mehr in der Lage sind, mehr als vier Stunden pro Tag
zu arbeiten. Erst mit der Zeit und einer gewissen
Angewöhnung, ja durch einen gewissen Heilungsprozess
und mit dem Bewegen an der frischen Luft usw.,
erholen sie sich soweit, dass sie zu längerer Arbeit
eingesetzt werden können.
Wenn ein junger Mann zwei- bis dreimal nach Amsterdam

reist und von dort Drogen heimbringt, ist es für die
Polizei gar nicht so einfach, ihn ausfindig zu machen.
Hier würde auch noch eine gewisse Kontrollpflicht

der Eltern bestehen. Angesichts der Mobilität der
heutigen Menschen, insbesondere auch der jungen Leute,
können wir wahrhaftig nicht jedem die Hosentaschen
umdrehen, wenn er aus dem Ausland heimkommt, um
zu sehen, ob er einige Päckchen oder einige Schüsse
gewisser Drogen bei sich habe.
Mehr und mehr stellen wir fest, dass unsere Anstalten
nicht genügen, um diese Leute aufzunehmen. Es trifft
zu, was gesagt wurde, dass es verhältnismässig leicht
ist, in eine konventionelle Anstalt Drogen
einzuschmuggeln. Das merkt man in Brüttelen, und wir
sehen es in Witzwil. Wir werden dem auch in St. Johannsen

Rechnung tragen müssen, dass unter Umständen
nur ein hermetischer Abschluss von der Aussenwelt -
wenigstens für eine bestimmte Zeit - in Frage kommen

kann. Das ist dann vielleicht eine eidgenössische
Variante zur Südseeinsel, von der Herr Günter gesprochen

hat.
Den Drogensüchtigen - der ein Kranker ist - kann
man mit einer Strafe weder heilen, noch bessern. Da
braucht es eine Behandlung, es braucht ganz andere
Massnahmen, die eindeutig auf therapeutischem
Gebiet liegen und die den Patienten psychologisch und
vor allem psychisch beeinflussen müssen.
Wir haben im Kanton Bern eine Drogenkonzeption
entwickelt. Sie liegt vor und soll nun sukzessive realisiert
werden. Eines ihrer Glieder ist St. Johannsen mit den
dort gebotenen Möglichkeiten, insbesondere auch für
Drogensüchtige, die kriminell geworden sind, primär
aber nicht eingesperrt, sondern behandelt werden sollen.

Etwas anderes ist es mit den Strafen, die hier
ausgesprochen werden sollen. Wenn es auf der einen Seite
schon nicht zweckmässig ist, den Drogensüchtigen
primär zu bestrafen, sollte man denjenigen, der den
Handel betreibt und sehr grosse Gewinne daraus zieht,
bestrafen können. Aber auch das ist nicht ganz einfach.
Ich erlaube mir, hier die von Herrn Günter gestellten
Fragen parallel zu denjenigen des Herrn Rüegsegger
zu behandeln. Wir müssen nämlich jene Leute zuerst
haben, bevor wir sie bestrafen können. Ab und zu geht
ein Fisch ins Netz; in der Regel sind es aber kleine
Fische, oder es sind reine «Passeure», die weder den
Auftraggeber kennen noch den Namen desjenigen,
dem sie den Stoff effektiv abliefern müssen. Ich erwähne

hier den Fall jener Chinesin, die heute in Hindelbank
eine längere Gefängnisstrafe verbüsst, weil sie in Klo-
ten aufgegriffen wurde mit einem Koffer, der für einige
Millionen Franken Rauschgift enthielt. Das Mädchen
kannte aber weder den Auftraggeber in Hongkong,
noch denjenigen, dem es in Antwerpen hätte den Koffer

abliefern sollen. Es war ihm einzig ein Schliessfach
bezeichnet worden, in das es den Koffer hätte stellen
sollen. - Die Rauschgiftringe sind ja bekanntlich genau
gleich organisiert wie Spionageringe. Wenn man
unsere Spionageringe knacken will, gibt es nur eine
Methode: Spionageabwehr. Sie wissen genau, dass die
Methoden der Spionageabwehr unserer Rechtsordnung
und unserem Rechtsempfinden ungefähr diametral
gegenüberstehen. Man wird eines Tages abwägen müssen,

wo das höhere Interesse liegt: ob man den mit
der Abwehr betrauten Leuten die Kompetenz geben
will, das zu tun, oder ob man unter allen Umständen
die rechtsstaatlichen Normen auch auf diesem Gebiet
aufrechterhalten und damit verunmöglichen will, dass
gewisse im speziellen Fall allein Erfolg versprechende
Methoden im Kampf gegen den Rauschgifthandel zur
Anwendung kommen können.
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Es soll da und dort praktiziert werden, dass
Drogensüchtige, nicht in der Eidgenossenschaft, in der Weise

«behandelt» werden, dass man ihnen gratis und
franko den Stoff abgibt. Damit trifft man nicht nur den
Drogenhandel, sondern lädt eine moralische Schuld
auf sich, denn man weiss ganz genau: Wenn man das
tut, führt man den Betreffenden mit grösster Sicherheit
einem frühen Tod entgegen. Auch das muss vielleicht
unter Umständen einmal abgewogen werden. Wohl
könnte man auf diese Weise den Handel treffen und
die Zahl der Frührentner vermindern. Es stellt sich aber
die Frage der moralischen Verantwortung, die nicht
so einfach zu tragen wäre.
Herr Dr. Kipfer hat das Thema der ärztlichen Untersuchung

der Motorfahrzeugführer aufgegriffen. Diese
Frage ist im eidgenössischen Recht geregelt und
entspricht - er hat das nicht bestritten - einer unbedingten

Notwendigkeit zur Hebung der Verkehrssicherheit.
Dass allenfalls bei einer solchen Kontrolle für Berufsleute

schwierige Situationen entstehen können, wissen

wir. Aber auch hier stehen sich jeweils zwei
Interessen gegenüber: Das eine ist das Privatinteresse
des Betroffenen, das andere das höhere Interesse der
Öffentlichkeit an einer möglichst grossen Sicherheit im
Strassenverkehr. Auch da gilt es jeweils, abzuwägen.

Herr Dr. Kipfer wünschte, dass im Verwaltungsbericht
zu dieser Frage mehr Details angeführt werden. Kürzlich

war aber von Ihrem Rat verlangt worden, der
Verwaltungsbericht sei kürzer zu fassen. Wenn solche
Spezialfragen auftauchen, die einzelne Mitglieder des
Rates interessieren, scheint es mir deshalb gegeben
zu sein, dass sich dieses Mitglied mit der entsprechenden

Verwaltungsabteilung direkt in Verbindung setzt
und dort die nötige Auskunft erhält. Wenn deshalb
Herr Dr. Kipfer darüber mehr Details zu wissen
wünscht, lade ich ihn ein, sich direkt ans Strassenver-
kehrsamt zu wenden. Er wird dort sicher erschöpfende
Auskunft erhalten.
Frau Hamm erkundigt sich, wie die Sache stehe mit
der Kollektivkrankenversicherung für die Gefangenen.
Zunächst versuchen wir, eine Lösung auf dem Boden
des Konkordates zu finden, aus der Überlegung heraus,

dass in unseren Konkordatsanstalten immer Leute
eingewiesen sind, die aus verschiedenen Kantonen
stammen und die man inbezug auf die Krankenversicherung

nach Möglichkeit identisch sollte behandeln
können. Leider sind unsere Bemühungen, das Problem
interkantonal auf dem Boden des Konkordates zu lösen,
nicht von Erfolg begleitet gewesen, und wir mussten
diese Frage als ungelöst abschreiben. Deshalb versuchen

wir zurzeit, im Kanton Bern eine Kollektivversicherung

abzuschliessen, oder aber eine Anpassung
bestehender individueller Versicherungsverträge
vorzunehmen.

Die Situation ist nicht ganz so einfach, wie man es sich
obenhin vorstellen könnte, weil der Gefangene nicht
unbedingt alle Leistungen seiner Krankenkasse braucht,
die er in der Freiheit benötigen würde, weil bei
gewissen Erkrankungsfällen - sogar bei gewissen
Spitaleinweisungen - der Staat für die entsprechenden
Kosten der medizinischen Betreuung usw. aufkommt. Es
wäre dann auch nicht korrekt, dem Gefangenen einen
Beitrag zu verlangen für etwas, das ohnehin vom Staat
bezahlt wird, und die entsprechende Kasse würde
Beiträge einkassieren, ohne eine Leistungspflicht zu
haben. Das Problem sollte aber in absehbarer Zeit einer
Lösung entgegengeführt werden können.

Frau Dr. Boehlen erkundigt sich, warum auf dem Tes-
senberg keine weiblichen Sozialarbeiter beschäftigt
seien. In bezug auf das Loryheim gebe ich zu, dass
sich dort der Einsatz von männlichem Betreuungspersonal

als gut erwiesen hat. Was den Tessenberg
betrifft, müssen wir leider feststellen, dass wir bis heute
auf Stellenausschreibungen noch nie die Anmeldung
einer Frau erhalten haben. Ob die Frauen sich irgendwie

fürchten, dort hinaufzugehen, oder ob andere
Gründe sie abhalten, entzieht sich meiner Kenntnis.
Wir wären aber noch nie in die Lage gekommen, die
Stellenbewerbung einer Sozialarbeiterin für den
Tessenberg in Betracht zu ziehen. Im übrigen dürfen wir
uns nicht verhehlen, dass der Stand einer Frau in der
Berufsausübung dort oben unvergleichlich schwieriger
wäre als für einen Mann im Loryheim.
Ferner hat Frau Boehlen den Fall Ziegler in bezug auf
den Tessenberg aufgegriffen. In der Mittagspause habe
ich mir das Dossier beschafft und möchte daraus
einige Dinge bekanntgeben. Herr Ziegler hat in der Form
eines Romans schwerwiegende Anschuldigungen
vorgebracht, ohne im Buch die betreffende Anstalt zu nennen.

Wir sind an ihn gelangt und haben ihn gefragt, ob
er damit den Tessenberg oder eine andere Anstalt
meine. Er lehnte es ab, uns überhaupt zu antworten.
Eine gleiche Einladung an Herrn Ziegler erfolgte etwas
später; er lehnte es wiederum ab, irgendeine Präzisierung

abzugeben oder sich überhaupt dazu zu äussern,
welche Anstalt er meine. - Später schaltete sich die
Presse ein, unter anderem der «Schweizerische
Beobachter», der Herrn Ziegler öffentlich aufforderte, die
Anstalt zu nennen, die er hier anvisiere. Er gab keine
Auskunft und behauptete uns gegenüber später, er
habe eine neutrale Untersuchungskommission einsetzen

wollen. Er schlage Herrn Professor Noll und Herrn
Brühlmeier vor. Rückfragen unsererseits bei den beiden

Herren ergaben, dass Herr Ziegler weder mit dem
einen, noch mit dem anderen jemals in Verbindung
getreten ist.

Das führte dazu, dass wir am 22. April 1976 sämtliche
Vorakten dem Generalprokurator überwiesen haben,
mit dem Auftrag, es sei von Amtes wegen eine
Strafuntersuchung gegen Unbekannt einzuleiten. Der
Generalprokurator antwortete uns mit Schreiben vom
12. August 1976, ihm sei kein Fall bekannt, in welchem
aufgrund eines Romans eine Strafuntersuchung hätte
eingeleitet werden können. Dieser Roman «Die
Konsequenz» und die dort geschilderten Ereignisse - ich
zitiere immer noch aus dem Brief - sind derart fantastisch
und unglaubwürdig, dass ein dringender Schuldverdacht

nicht zu rekonstruieren sei. Der Generalprokurator
fährt weiter: «Aus den bisherigen Dokumenten geht

nun aber mit Sicherheit hervor, dass Ziegler bisher
gelogen hat (die Sache mit der neutralen Untersuchungskommission)

und dass er nicht gewillt ist, kooperativ
mit den Behörden zur Aufdeckung der .Affären' zu
arbeiten». Der Herr Generalprokurator kommt zum
Schluss, man könne ihn nicht als Zeugen aufbieten,
weil er vom Zeugnisverweigerungsrecht gemäss
Artikel 141 Ziffer 2 Strafverfahren Gebrauch machen
könnte, und als Auskunftsperson sei er überhaupt nicht
zu einer Auskunft verpflichtet. Der Generalprokurator
fährt dann weiter:

«Die in diesem Machwerk geschilderten Begebenheiten,
die nie abgeklärt werden sollten, sind schon an und

für sich derart unglaubwürdig, dass sie ernsthaften
Überlegungen nicht standhalten».
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Er kommt deshalb zum Schluss, es reiche nicht für
eine Strafverfolgung. Wir bedauern das ausserordentlich.

Es kann also einer in einem Roman heutzutage
die grössten Ungeheuerlichkeiten, Lügen und Unwahrheiten

usw. behaupten: Man ist nicht in der Lage, ihn
strafrechtlich zu verfolgen. Die Aufsichtskommission
hat daraufhin beschlossen, die Sache ad acta zu legen.

Präsident. Ich danke dem Herrn Polizeidirektor.
Anders lautende Anträge wurden nicht gestellt; der
Verwaltungsbericht ist damit genehmigt.

Verwaltungsbericht der Militärdirektion für 1975

Rollier (Nods), rapporteur de la commission d'économie

publique. Chargés par la commission d'économie
publique d'examiner le rapport de gestion de la Direction

des affaires militaires, nous avons, avec mon
collègue M. Graf, rendu visite à M. le conseiller d'Etat
Bauder et à ses collaborateurs en date du 22 juillet
dernier. L'examen du rapport ne donne lieu à aucune
remarque spéciale. Il reflète exactement l'activité de la
Direction au cours de l'exercice écoulé.
Dans le chapitre concernant les généralités, nous
prenons note avec satisfaction du fait que les activités
hors service et l'information n'ont pas été négligées;
au contraire, elles sont l'objet d'une attention particulière.

On constate par ailleurs une légère augmentation de
l'effectif des troupes tant cantonales que fédérales. En
parallèle, nous apprenons qu'un regain d'intérêt s'est
manifesté pour les écoles de sous-officiers. Cette
constatation serait plus réjouissante encore si cet intérêt
se manifestait non seulement dans l'ancienne partie
du canton, mais également dans la partie romande, ce
que nous souhaitons ardemment.
Il faut également relever qu'une réorganisation des
troupes s'impose dans certaines régions du canton.
En ce qui concerne les affaires pénales, les tribunaux
militaires ont prononcé 44 exclusions. Il nous semble
que de plus en plus, les tribunaux militaires se montrent

trop cléments. Une peine de quelques mois,
souvent réduite d'un tiers, à laquelle s'ajoute l'exclusion,

n'est pas de nature à encourager nos jeunes qui
accomplissent avec honneur leurs devoirs de citoyen-
soldat. D'autre part, il est tout de même réjouissant
de constater que dans le cadre du Commissariat
cantonal des guerres, l'artisanat de notre canton bénéficie
toujours de commandes importantes, principalement
chez les tailleurs (environ 400 000 francs). Dans la
sellerie, ce ne sont pas moins de 156 selliers qui se sont
vu confier du travail pour la somme de 1 000 000 de
francs environ. Ce geste est apprécié au plus haut point
par l'artisanat et doit être soutenu.
Un autre point important est la défense générale. Il

s'agit de la constitution d'états-majors civils régionaux,
soit: Oberland, Mittelland, Seeland et Jura. Ces états-
majors sont constitués par de hauts fonctionnaires
cantonaux qui ont pour mission d'intervenir dans des
secteurs bien précis en cas de catastrophe ou de

guerre. Leur fonctionnement dans leurs débuts donne
entière satisfaction.
En conclusion, il me reste à remercier M. le conseiller
d'Etat Bauder, directeur des affaires militaires, pour
l'important travail accompli au sein de la Direction et à
le prier de transmettre également nos remerciements à

tous ses collaborateurs.

La commission d'économie publique vous recommande
d'approuver le présent rapport de gestion.

Bärtschi (Lützelflüh). Im Abschnitt des Amtes für
Zivilschutz auf Seite 215 finden wir einen Hinweis auf
die regionalen Ausbildungszentren. Auch mir ist die
Notwendigkeit des Zivilschutzes absolut bewusst. Die
in den erwähnten Zentren geleistete Kursarbeit ist
eindrücklich. Als Vertreter einer Gemeinde mit einem
solchen Regionalzentrum habe ich dennoch eine Frage
zu stellen: Bis heute fehlt es immer noch an Grundlagen

für die Aufteilung der ungedeckten Verwaltungskosten

der Gemeinden, die solche Kurse
durchführen. Das trifft ja wohl auch für die übrigen
Ausbildungszentren zu. Laut Aussagen von Chefbeamten

des Amtes für Zivilschutz soll nun kürzlich ein
Regierungsratsbeschluss gefasst worden sein, der diese

Sache regelt. Nun würde mich interessieren, was für
ein Beschluss das ist. Sollte die Äusserung nicht
zutreffen, wäre ich glücklich, wenn wenigstens in nächster

Zeit die Grundlage für die Aufteilung der
ungedeckten Verwaltungskosten geschaffen werden könnte.

Frau Hamm-Schärer. In der Presse konnten Sie letzten
Sommer lesen, dass zwei niederländische Knaben oberhalb

von Adelboden schwer verunglückten, als sie an
einem Blindgänger manipulierten. Das Problem hat mich
besonders beschäftigt, weil ich jene Gegend kenne; ich
gehe oft dorthin in die Ferien und musste gerade in
diesem Sommer wieder feststellen, dass überall noch
Resten der letzten Übungen herumliegen. Das wirkt
schon allein für das Auge sehr störend, denn es ist
eine reizvolle Gegend mit wunderbarer Alpenflora.
Mich wundert übrigens, dass nicht schon früher
derartige Unglücksfälle vorgekommen sind. Ich habe mich
mit Leuten unterhalten, die dort ihr Vieh sömmern und
jeweils im Mai oder Juni hinaufziehen. Sie erklärten
mir, es sei furchtbar, wie sie vor der Hütte und auf der
Veranda immer zuerst die Reste vom letzten Schiessen

aufräumen müssten. - Ich begreife, dass man
Übungsgebiete braucht. Aber ich möchte den Herrn
Militärdirektor bitten, seinen Einfluss doch geltend zu
machen, dass auch wieder aufgeräumt wird, damit
unsere Berggebiete für die Wanderer und Erholungssuchenden,

aber auch für die dort Arbeitenden wieder
annehmbarer werden. Wie soll ein Senn seinen
Kühen erklären, sie dürften nicht auf die Blindgänger
treten? Das selber verursachte «Gnusch» sollte wieder
aufgeräumt werden. Das ist sicher nicht zuviel
verlangt.

Bauder, Militärdirektor, Berichterstatter des Regierungsrates.

Die regionalen Ausbildungszentren für den
Zivilschutz haben uns gewisse Schwierigkeiten bereitet,
und zwar aus dem einfachen Grunde, weil der Kanton
Bern die Realisierung solcher Zentren noch nach der
alten Konzeption begonnen hatte. 1971 folgte dann eine
neue Konzeption, nach welcher in unserem Kanton
80 000 Personen weniger eingeteilt und ausgebildet
werden müssen. Damit war natürlich eine Reduktion
der Zahl derartiger Ausbildungszentren verbunden.
Einmal mehr ist damit ein Kanton, der in der Sache
initiativ vorging, in eine ungeschickte Situation geraten
im Vergleich zu anderen Kantonen, die der Sache
einfach den Lauf Hessen und nichts unternahmen. Das
hatte zur Folge, dass gewisse Regionalzentren dort
stehen, wo sie heute nicht mehr gebaut würden, weil
sie noch der alten Konzeption entsprechen. Dem Amt
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für Zivilschutz kann man keinen Vorwurf machen, weil
es bei der Realisierung dieser Zentren dort begann, wo
die Voraussetzungen gegeben waren.
Im Augenblick sind wir daran, den Regierungsratsbe-
schluss über die definitive Zuweisung zu den bestehenden

Zentren zu erstellen. Er sollte in den nächsten
Wochen herauskommen. Ich kann Ihnen versichern,
dass das nahezu die Quadratur des Zirkels war, hier
alle unter einen Hut zu bringen und eine vernünftige
Lösung zu finden in einer Situation, die nicht wir
verursachten, sondern die sich aus der Konzeption 1971

ergab, welche die frühere Situation vollständig änderte.

Frau Hamm verwies auf den höchst bedauerlichen
Unfall, der sich oberhalb Adelboden mit Blindgängern
ereignete. Vorweg sei erwähnt, dass der Kanton für
die Truppenausbildung nicht verantwortlich ist; das ist
eine eidgenössische Angelegenheit. Die Truppenkommandanten

haben strikte Weisungen, was sie zu tun
und wie sie sich in solchen Fällen zu verhalten haben.
Alles, was Frau Hamm hier erwähnte, wäre Sache der
Truppe vor Verlassen des Platzes gewesen. Wir
haben bei der Militärdirektion zu wenig Leute, um die
Blindgänger wegzuräumen oder überall nachzusehen,
ob sie weggeräumt seien. Sie müssten übrigens
signalisiert sein; auch darüber bestehen exakte
Vorschriften. Aber es wäre in erster Linie Sache der
Gemeindebehörden, solche Mängel festzustellen und sie
entweder direkt an die Abteilung für Ausbildung
weiterzuleiten, oder aber an uns, wir würden dann dafür
sorgen, dass die entsprechenden Truppenkommandanten

- die die Übungsplätze verlassen haben, wie
man es nicht tun sollte - zur Verantwortung gezogen
werden.
Leider werden auch wir in der Regel erst dann orientiert,

wenn schon ein Unglück passiert ist. Damit will
ich aber in keiner Weise den höchst bedauerlichen Unfall

der beiden Buben herunterspielen. Es war ein
schreckliches Unglück, das bei entsprechenden Vor-
sichtsmassnahmen hätte vermieden werden können.
Das setzt aber immer voraus, dass entweder die
betroffenen Grundeigentümer, oder aber die Gemeindebehörden,

auf deren Gebiet die Übungen stattgefunden

haben, reagieren, sei das direkt gegenüber der
Armee, oder aber bei uns zwecks Weiterleitung an die
zuständigen Stellen in der Armee.

Präsident. Ein Gegenantrag ist nicht gestellt worden;
der Verwaltungsbericht der Militärdirektion ist damit
genehmigt.

Biel; Geschützte Operationsstelle im Kinderspital Wil-
dermeth; Verpflichtungskredit

Beilage Nr. 27, Seite 1.

Für die Staatswirtschaftskommission referiert Grossrat
Rollier (Nods), worauf der Kredit ohne Diskussion
genehmigt wird.

Biel; Sanitätshilfsstelle und Bereitstellungsanlage im
Gewerbeschulhaus Bözingenstrasse; Verpflichtungskredit

Beilage Nr. 27, Seite 2.

Für die Staatswirtschaftskommission referiert Grossrat

Rollier (Nods), worauf der Kredit ohne Diskussion
genehmigt wird.

Gesetz über die Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz)

Präsident. Die Kommission hat beschlossen, das
Gesetz über die Ausbildungsbeiträge zurückzunehmen.
Es sind bei Ihrem Präsidenten übrigens Rückweisungs-
anträge deponiert worden. Die Kommissionsmehrheit
handelte damit im Einvernehmen mit der grossen
Mehrheit der Präsidentenkonferenz. Nach den Meldungen

aus den Fraktionen darf ich annehmen, dass der
Rat mit der Verschiebung dieses Geschäftes einverstanden

ist. - Sie nehmen davon Kenntnis.

Errichtung eines französischsprachigen «Staatlichen
Kindergärtnerinnenseminars Biel». Grossratsbeschluss

Siehe Nr. 36 der Beilagen

Staender, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Diese Vorlage geht auf eine Motion J. P. Gehler

zurück, die im November 1975 von unserem Rat
gutgeheissen worden war. Der Motionär forderte, für
die beim Kanton Bern verbleibenden französischsprechenden

Gebiete Ausbildungsmöglichkeiten für
Kindergärtnerinnen zu schaffen. Gegenwärtig werden die
Kindergärtnerinnen französischer Zunge in Delsberg
in einer Abteilung, die der dortigen «Ecole normale»
angeschlossen ist, ausgebildet.
Die Überprüfung des Begehrens durch die Verwaltung
ergab, dass es ohne bedeutende finanzielle Aufwendungen

im Neubau des Seminars Biel möglich ist, einen
solchen Seminarzug zu führen. Es sind auch keine
fühlbaren baulichen Massnahmen erforderlich. Für diese
Lösung ist es ausserdem von Vorteil, dass bereits
Infrastruktur in bezug auf die Lehrkräfte und Einrichtungen

im Seminar vorhanden ist, insbesondere
Einrichtungsgegenstände, die im bereits bestehenden
deutschsprachigen Kindergärtnerinnenseminar zur Verfügung
stehen.
Auf der andern Seite stellt sich die Frage nach dem
Bedürfnis für ein solches Seminar welscher Zunge.
Die heutige Schule in Delsberg hat in der Zeitspanne
von 1972 bis 1976 je eine Jahresklasse von 15 bis 19
Schülerinnen geführt. Von diesen stammen zwei bis
sieben aus dem Kanton Neuenburg, zwei bis elf aus
dem Nordjura und vier bis zehn aus dem Räume
Südjura/Biel. Diese Zahlen vermögen sicher die Führung
alljährlicher Kindergärtnerinnenklassen in Biel nicht zu
begründen. Das wird aber auch nicht beabsichtigt.
Vielmehr rechnet man damit, ungefähr jedes zweite
Jahr eine solche Klasse zu führen, womit auch der
Bedarf im Einzugsgebiet sollte gedeckt werden können.

Es ist klar, dass die Schülerinnen aus dem Südjura und
Biel vom heutigen Bestand des Seminars Delsberg
wegfallen würden, was zur Folge haben könnte, dass auch
dort nicht mehr jedes Jahr eine volle Klasse geführt
werden kann. Davon würde möglicherweise der
zwischen Bern und Neuenburg bestehende Vertrag
berührt, wonach die Neuenburger Kindergärtnerinnen in
Delsberg ausgebildet werden können. Ich möchte den
Herrn Erziehungsdirektor bitten, zu dieser Frage hier
im Rat eine Erklärung abzugeben.
Es ist überflüssig, zu bemerken, dass das Kindergärt-
nerinnenseminar-Vorhaben Biel in gewissen nordjurassischen

Kreisen nicht eitel Freude auslöste. Aber auch
ausserkantonale Reaktionen konnten festgestellt wer-
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den. Im Neuenburger «Express» beispielsweise wurde
der Antrag am 7. September dieses Jahres als «une
manœuvre politique» bezeichnet. Es besteht denn auch
tatsächlich die Möglichkeit, dass von Seiten des Kantons

Neuenburg das näher gelegene und damit sicher
billigere Biel gegenüber Delsberg bevorzugt würde.
Die Staatswirtschaftskommission glaubt im übrigen, bei
den geschätzten zusätzlichen Lohnkosten von jährlich
120 000 Franken könnte dieser Lösung zugestimmt werden.

Wir stellen Ihnen den entsprechenden Antrag;
dies in Übereinstimmung mit dem Beschluss, den der
Rat seinerzeit durch die Überweisung der Motion Gehler

bereits gefasst hat.

Präsident. Ich schlage Ihnen vor, zunächst allgemein
über diese Vorlage zu diskutieren - also gewissermas-
sen eine Eintretensdebatte durchzuführen - und dann
bei der Detailberatung den Abänderungsantrag Golo-
win zu behandeln.

Etique. J'interviens dans ce débat au nom de la Dépu-
tation du futur canton, non pas pour proposer la non-
entrée en matière sur l'arrêté du Grand Conseil ni pour
contester au Jura-Sud et aux Romands de Bienne la
possibilité de former chez eux leurs futures maîtresses
d'écoles enfantines. Là n'est pas notre propos.
Si j'interviens, c'est pour demander des garanties au
sujet de l'école normale d'institutrices de Delémont.
En effet, il existe à l'école normale de Delémont une
section qui forme des maîtresses d'école enfantine. Les
élèves se recrutent dans le Jura-Nord, dans le Jura-
Sud et dans la partie francophone de Bienne, et nous
sommes bien conscients du fait que si une même école
s'ouvre à Bienne, on ne pourra évidemment pas
empêcher les jeunes filles du Jura-Sud et de Bienne
romande qui se destinent à la profession de jardinière
d'enfants de suivre les cours à Bienne au lieu de venir
à Delémont comme l'ont fait jusqu'à présent celles qui
les ont précédées.
Ce qui nous intéresse dans cette affaire, ce sont les
élèves du canton de Neuchâtel. En effet, en vertu d'une
convention passée entre la Direction de l'instruction
publique du canton de Berne et le Département de
l'instruction publique du canton de Neuchâtel, les jeunes
filles neuchâteloises qui se destinent à la profession de
maîtresse d'école enfantine suivent leur formation à
Delémont et le but de notre intervention à cette tribune
est d'obtenir que la convention passée entre les deux
départements de l'instruction publique ne soit pas
remise en cause suite à l'implantation à Bienne d'une
école pour maîtresses enfantines, et cela tout pendant
que la situation politique transitoire durera, c'est-à-
dire tout pendant que les nouvelles structures cantonales

jurassiennes n'auront pas été mises en place. A
ce moment-là seulement, l'école normale de Delémont
et celle de Bienne seront placées sur un pied d'égalité

pour défendre leur position et leurs chances vis-
à-vis de Neuchâtel, tant il est vrai, et le Gouvernement
lui-même l'a déclaré à plusieurs reprises, qu'aucune
décision ne doit être prise dans la situation transitoire
qui pourrait porter préjudice à des institutions cantonales

établies dans le Jura.
Je m'exprime maintenant à titre tout à fait personnel. Si
je puis obtenir la garantie que la convention passée
avec Neuchâtel ne sera pas remise en cause tout
pendant la période transitoire, je suis quant à moi disposé

à voter en faveur de cet arrêté, à la condition bien

entendu que la garantie nous soit donnée d'une
manière précise pour ce qui est de la compétence de la
Direction de l'instruction publique du canton de Berne.

Henri-Louis Favre. Je tiens tout d'abord, au nom de la
Députation du Jura bernois et de Bienne romande, à
exprimer notre vive satisfaction et à remercier M. le
directeur de l'instruction publique pour la diligence avec
laquelle il a ouvert cette nouvelle section à l'école
normale de Bienne. Cette mesure répondait à un vœu
souvent exprimé des populations du Jura-Sud de voir
leurs jeunes gens et en particulier leurs enseignants
formés dans des institutions de cette région.
Cela étant dit, je tiens à préciser qu'il n'a jamais été
question, dans les discussions que nous entretenons
régulièrement et périodiquement avec la délégation
gouvernementale pour les affaires jurassiennes, de
demander au Gouvernement de renoncer à la convention
qu'il a passée avec le canton de Neuchâtel. Nous ne
l'avons pas fait et nous ne le ferons pas. Il s'agit d'une
affaire d'Etat à Etat qui ne nous concerne pas.

Köhler, directeur de l'instruction publique, rapporteur
du Conseil-exécutif. Je voudrais tout d'abord me
permettre de rappeler que le Gouvernement s'est vu
contraint de donner suite à la motion de M. le député
Jean-Pierre Gehler, que le Grand Conseil a acceptée
à une très grande majorité; cela, il faut bien le dire,
contre l'avis du Gouvernement, qui avait opté pour le
postulat, qui lui aurait donné la possibilité d'intégrer cette
proposition à l'ensemble des problèmes scolaires à
régler à la suite de la décision relative à la création d'un
nouveau canton.
Je précise, en réponse aux questions posées par MM.
les députés Staender et Etique et à l'intention de tous
ceux que cela concerne, que la convention qui lie
actuellement notre canton à celui de Neuchâtel reste
valable. Je constate avec plaisir qu'ainsi que vient de
le déclarer M. le député Henri-Louis Favre, la dénonciation

de cette convention n'est pas revendiquée. Il

ressort des contacts directs que nous avons eus avec
le chef du Département de l'instruction publique de
Neuchâtel que si le contrat devait être dénoncé, ce
serait parce que Neuchâtel se donnerait une formation
adéquate. Or, selon ses propres déclarations, ce n'est
pas son intention pour le moment. Rien n'est donc
changé en ce qui concerne la continuation de la formation

des maîtresses frœbeliennes à Delémont.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.

Ziffer 1

Golowin. Ich habe mir erlaubt, hier einen Vorstoss für
eine kleine sprachliche Veränderung zu unternehmen,
indem ich vorschlug, sowohl im Titel, wie in den
Ziffern 1 und 2 anstelle von «Staatliches Kindergärtnerinnenseminar

Biel» zu sagen «Staatliches Kindergartenseminar

Biel».
Es handelt sich hier um einen grundsätzlichen
Vorstoss, weil ich der Meinung bin, die Türe sollte
offengehalten werden. Sie wissen, dass mit Recht immer
mehr verlangt wird, Berufe, die bisher als typische
Männerberufe betrachtet wurden, seien in gewissen
Fällen auch für Frauen offenzuhalten, wenn diese sich
als geeignet erweisen. Hier wäre nun das umgekehrte
der Fall. Wir wissen, dass es Männer gibt, die eine
Begabung für diesen Beruf aufweisen - ich hätte sie
wohl nicht -, und die Interesse für dies Ausbil-
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dung haben. Zudem weiss ich aus der Kulturgeschichte

und der Pädagogik, dass sogar Männer, wie
Fröbel und andere, zur Entwicklung des Kindergartenwesens

eine Menge beigetragen haben. Ferner weiss
ich, dass es private Kindergärten gibt - vermutlich
sogar in Bern -, die von männlichen Kindergärtnern
geleitet werden.
Es hat in den letzten Jahren schon Fälle gegeben, in
denen junge Männer versuchten, in Kindergärtnerin-
nenseminarien aufgenommen zu werden, doch wurde
ihnen diese Türe verschlossen. Es gab nur Echos in
den Zeitungen, deren Tenor nicht unbedingt so war,
dass eine solche Regelung als gut erschienen wäre.
Es lässt sich doch nicht grundsätzlich behaupten, das
eine Geschlecht sei für eine Beschäftigung begabt, das
andere nicht. Es gibt immer Ausnahmen. In solchen
Seminaren sollte man die Interessenten ohne Rücksicht
auf das Geschlecht aufnehmen und die nichtbgabten
ausscheiden.
Mit meinem Vorstoss bitte ich vor allem, nicht schon
im Titel die Möglichkeit zu verbauen, einmal Ausnahmen
vorzusehen für Männer, die Freude an diesem Beruf
haben. - Wenn ein anderslautender Vorschlag auftauchen

sollte, der in vielleicht sprachlich besserer Form
dasselbe will, bin ich sofort bereit, meinen Antrag
zurückzuziehen, falls die andere Version ebenfalls die
Türe offenlässt für eine grosszügige Regelung gegenüber

allen Interessenten, unabhängig vom Geschlecht. -
Ich danke.

Kohler, directeur de l'instruction publique, rapporteur
du Conseil-exécutif. Jusqu'à présent, le Gouvernement
a toujours admis que les jardins d'enfants demeurent
le propre des maîtresses frœbeliennes, d'où le titre et
la teneur de l'article premier contestés par M. Golowin.
Si le Grand Conseil donne suite à sa proposition, il se
prononce implicitement pour la mixité dans ce secteur

de l'enseignement; autrement, dit il admettrait que
des jeunes hommes y aient accès au même titre que
les jeunes filles, ce à quoi le Gouvernement est opposé.

Le Grand Conseil s'est d'ailleurs déjà prononcé sur
ce point. Il lui appartient de signifier s'il a changé
d'idée. Le Gouvernement, quant à lui, maintient sa
proposition.

Präsident. Die Regierung lehnt den Antrag Golowin
ab.

Abstimmung

Für den Antrag Golowin Mehrheit

Dagegen Minderheit

Beschluss: (Ziffer 1)

«In Biel wird auf Beginn des Schuljahres 1977/78
für den französischsprachigen Kantonsteil ein «Staatliches

Kindergartenseminar» geschaffen.

Präsident. Dieser Beschluss wird sich automatisch auch
auf Ziffer 2 und den Titel auswirken.

Ziffer 2

Genehmigt.

Titel und Ingress

Genehmigt.

Schlussabstimmung
Für Annahme des Grossratbeschlusses: 135 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Verwaltungsbericht der Erziehungsdirektion für 1975

Staender, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Die Organisation der Erziehungsdirektion um-
fasst neben dem Sekretariat und der diesem zugeordneten

Dienststelle für Stipendien die Abteilungen
Hochschule, Unterricht (vom Kindergarten bis zu
Seminar und Gymnasium, Zentralstelle für Lehrerfortbildung,

Erziehungsberatung und Lehrmittelverlag)
Kulturelles (mit archäologischem Dienst, Denkmalpflege)
sowie die beiden Ämter für Unterrichtsforschung und
Planung und Jugend und Sport; die engere Verwaltung

umfasst 100 Personen, die zur Zeit an 13 verschiedenen

Orten untergebracht sind. Es besteht nun die
Absicht, die ganze Direktion mit einer einzigen
Ausnahme (Jugend und Sport) in einem zurzeit leerstehenden

Neubau in der Sulgeneck unterzubringen; ein
Vorhaben, das sicher für die Abwicklung der
Verwaltungstätigkeit von grossem Vorteil ist, aber nicht nach
dem Geschmack einzelner Dienstzweige und im Blick
auf den Publikumsverkehr wegen der relativen Abge-
legenheit der neuen Büros nicht unbedingt ideal ist.
Die Erziehungsdirektion ist eine der exponiertesten
Verwaltungen des Staates Bern, kommt doch praktisch
jeder Kantonsbewohner irgendwann mit irgendeiner der
erwähnten Sparten in Berührung. Kein Wunder, dass
sie in hohem Mass der öffentlichen Kritik ausgesetzt
ist. Es gibt da Professoren, die etwas auszusetzen
haben, Studentengruppen, die protestieren. Dann wiederum

schaltet sich der Lehrerverein ein, der seit einiger
Zeit in regelmässigen Konsultationen seine Anliegen
vorbringt. Wie der Bericht ausführt, hat die Erziehungsdirektion

in wachsender Zahl Beschwerden zu erledigen;

zu diesem Behufe sollte sie einen zusätzlichen
Juristen einstellen können. Meines Erachtens sollte es
allerdings möglich sein, die Mehrzahl solcher
Beschwerden auf einer unteren Ebene zu erledigen, so
bei den Schulinspektoren, den Schulkommissionen, der
Maturitätskommission oder den Schulleitern
(einschliesslich der UNI-Rektoren).
Gelegentlich steht die Direktion auch öffentlich unter
Beschuss; der kürzlich in diversen Berner Zeitungen
erschienene Leserbrief eines Pfarrers hat kritisiert, die
Erziehungsdirektion sei untätig oder unfähig, sie habe
ihr vom Grossen Rat übertragene Aufgaben nicht erledigt.

Damit kann nur die Motion Deppeier gemeint sein,
die eine Neustrukturierung der Schule verlangt. Ich
liess mir sagen, die Erziehungsdirektion würde sechs
zusätzliche qualifizierte Beamte benötigen, wenn sie
kurzfristig diese Motion verwirklichen wollte. Dem steht
jedoch die Plafonierung des Personalzuwachses entgegen.

Ein professoraler Kolumnist hat der Erziehungsdirektion

den Vorwurf gemacht, sie handle «aus dem
Augenblick für den Augenblick», anstatt langfristig in
das Bildungswesen zu investieren.
Der Vorwurf der Untätigkeit muss unbedingt zurückgewiesen

werden. Die Beamten der Erziehungsdirektion
leisten unter vorbehaltlosem Einsatz eine umfangreiche
Arbeit, wofür sie unseren Dank verdienen, auch dann,
wenn ihre Entscheide oder Erlasse nicht immer jeden
zu befriedigen vermögen. Es liegt zum Teil in der Natur

des Erziehungswesens, in der Komplexität der
Materie und der Umstände, wenn die Früchte der gelei-
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steten Arbeit nicht immer gleich sichtbar und erntereif
werden. So erforderten beispielsweise die zahlreichen
Ausführungserlasse zu den Gesetzen über die
Lehrerbesoldungen oder die Kulturförderung viel wenig
spektakuläre Kleinarbeit. An den Gesetzen für die
Primarschulen und Mittelschulen wurden gleichzeitig
Revisionsarbeiten durchgeführt; die Entwürfe gingen dieses
Jahr in die Vernehmlassung, doch wird wohl noch einiges

Wasser die Aare hinunterfliessen, bevor unser Rat
sich mit diesen Gesetzesrevisionen zu beschäftigen
haben wird. Pro memoria sei erwähnt, dass auch noch ein
Universitätsgesetz in Arbeit steht.
Obwohl die Bestrebungen, auf eidgenössischer Ebene
zu einer Schulkoordination zu gelangen, vorläufig
gescheitert sind, darf nicht übersehen werden, dass auf
dem Wege interkantonaler Zusammenarbeit mit kleinen
Schritten, aber stetig, auf diesem Wege Fortschritte
erzielt werden. Kein Kanton kann es sich heute leisten,
seine Schulangelegenheiten völlig losgelöst von
seinen Nachbarn zu ordnen. Den Kanton Bern drückt in
dieser Hinsicht noch das Erschwernis, mit einem Auge
auf die école romande, mit dem andern auf die
nordwestschweizerischen Koordinationsbestrebungen blik-
ken zu müssen.
Im besonderen beschäftigten folgende Problemkreise
die Erziehungsdirektion: Die Universität: Nullwachstum
in personeller Hinsicht, Bewältigung der hier eben erst
jetzt wirksam werdenden starken Jahrgänge. Die
verantwortlichen Leiter der UNI und ihrer Abteilungen
wurden, wie es wörtlich heisst, «mit den harten Tatsachen»

konfrontiert und aufgefordert, «neue Wege» zu
suchen, das heisst die grösseren Studentenzahlen mit
gleichviel Personal zu bewältigen. Es heisst, die UNI
habe hierfür Verständnis gezeigt. Die bereits erwähnte
professorale Kolumne lässt daran gewisse Zweifel
aufkommen.

Der Lehrermarkt hat vom chronischen Mangel auf
einen Überfluss umgeschlagen. Anhand der Geburtenstatistik

konnte recht zuverlässig vorausgesehen werden,
auf welchen Zeitpunkt hin der Lehrermangel behoben
sein werde. Als ich 1973 in einer Motion die Erweiterung

der Seminarausbildung auf fünf Jahre forderte, tat
ich dies im Blick auf diese voraussehbare Entlastung.
Wenn auch der «Pillenknick» im Kanton Bern ein Jahr
später als anderwärts eintrat (1965), so hatte dies
weniger Einfluss auf die Lage, als die unprogrammiert
eingetretene Rezession, die zu einer völligen Umkehr
der Verhältnisse führte: Statt Abwanderung in die
Wirtschaft, nun starker Rückfluss der Lehrer aus der
Wirtschaft in die Schule, und dies parallel zum Auszug tau-
sender von Ausländern. Dies nicht vorausgesehen zu
haben, kann man der Erziehungsdirektion nicht zur
Last legen.
Es ist bloss zu bedauern, dass die Reform der
Seminarausbildung frühestens mit Beginn 1978 in Kraft gesetzt
werden kann und sich diese praktisch erst 1982 (kein
Seminarabgang) auf den Lehrermarkt auswirken kann,
das heisst in sechs Jahren! Entschluss und Auftrag
zur Inangriffnahme der Vorarbeiten für diese Seminarreform

datieren vom 29. Januar 1975. Es ist aber zu
unterstreichen, dass die Vorarbeiten zur Seminarreform
sehr sorgfältig in Angriff genommen worden sind. Der
Beauftragte, Seminardirektor Dr. Wyss, hat im
Vorsommer darüber in einer lesenswerten Publikation
berichtet. Nun wird allerdings im Verwaltungsbericht
gesagt, Kernstück der überarbeiteten Seminarplanung sei
die Absicht des Regierungsrates, auf der Lerbermatte
in der Gemeinde Köniz eine Schulanlage zu errichten,

welche dem heutigen Seminar Bern und dem regionalen
Gymnasium Köniz Platz bieten soll. Ich glaube nicht,

dass nun wegen der Verwerfung dieser Vorlage die
ganze Übung ins Wasser fallen darf. Als sich die
Staatswirtschaftskommission nach den Absichten der
Erziehungsdirektion hinsichtlich Seminar/Gymnasium in der
Region Bern erkundigte, erhielt sie den Bescheid, die
Antwort werde dann auf den Vorstoss Lehmann hin
erfolgen. Vermutlich werden verschiedene Varianten
geprüft, wobei zweifelsohne jene ausgeschlossen werden

muss, die allenfalls eine Aufhebung des staatlichen
Seminars in der volksreichsten Region Bern vorsieht.
Es würde nicht verstanden, wenn die Seminaristen aus
der Gegend Bern nach Thun, Langentahl, Biel oder
Hofwil pendeln müssten oder gezwungen würden, eine
private Schule aufzusuchen.
Der Umstand, dass im Frühjahr 1976 nicht alle
neupatentierten Lehrer eine definitive Stelle fanden, hat in
der Maisession zu einem Strauss parlamentarischer
Vorstösse geführt. Damit wurde der Eindruck erweckt,
es herrsche ein echter Notstand. Heute aber findet
man für Stellvertretungen keine qualifizierten Lehrer
mehr. - Unsere Generation, die die Stellenlosigkeit in
den 30-er Jahren (800 stellenlose Lehrer im Kanton)
miterlebt hat, empfindet hier nicht gleich. Heben wir
doch einmal die Vorzüge eines gewissen, in Schranken

gehaltenen «Lehrerüberflusses» hervor: Der
Landeinsatz der Seminaristen, der sie bisher ein halbes Jahr
der ohnehin knappen Schulausbildung kostete, ist
hinfällig geworden, die Wahlbehörden können wieder aus
mehreren Bewerbungen auswählen, oder erhalten
überhaupt endlich wieder Bewerbungen. Die Seminaristen

werden durch die Marktlage und die damit
verbundene Konkurrenz wieder zu vermehrten Leistungen
angespornt. Auch eine Reduktion der Aufnahmen in die
Seminare darf nicht a priori als Unglück bezeichnet
werden; der Seminarbewerber muss sich wieder
vermehrt anstrengen, was auch nichts schadet.
Aus dem Verwaltungsbericht geht auch die wachsende
Bedeutung des unlängst neugeschaffenen «Amtes für
Unterrichtsforschung und -planung» hervor. Es betreut
nicht nur den im Berichtsjahr abgelaufenen Schulversuch

Manuel, sondern nimmt sich mit grossem
Einsatz der Erprobung neuer Lehrmittel an. Im Vordergrund

stand der Grossversuch mit einem Französischlehrbuch.

Hinsichtlich der Lehrmittel entlastet dieses
Amt die Inspektoren ganz erheblich. Auch die dem Amt
zugeordnete Schulwarte erfreut sich eines wachsenden

Zuspruchs. Sie soll reorganisiert und als
Dienstleistungsbetrieb für die Schulen aktiviert werden.
Der Archäologische Dienst war vornehmlich mit den
Ausgrabungen in Twann beschäftigt, aber auch gallo-
römische Siedlungen in Bümpliz und Petinesca sowie
verschiedene mittelalterliche Ruinenfunde gehörten
zum Untersuchungsprogramm. Es wird auch hier der
Wunsch nach weiterem Ausbau der Dienststelle
(gemäss Organigramm) vorgebracht. Die kantonale
Denkmalpflege befasste sich mit 142 Profan- und 49
Sakralbauten; sie war durch das europäische Jahr der
Denkmalpflege stark beansprucht - und hätte auch

gerne mehr Personal.
Ich glaube, wir können im Verwaltungsbericht lesen,
wo wir wollen: überall finden wir zwischen den Zeilen
den Wunsch nach mehr Personal.
Wenn ich zum Schluss versuche, den «roten Faden»
zu finden, der durch die ganze Tätigkeit der
Erziehungsdirektion hindurchgeht, dann ist es die Politik
der kleinen Schritte, die immer nach Möglichkeit die
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gangbaren, finanziell tragbaren und verantwortbaren
Lösungen sucht. Es ist nicht die Politik eines grossen
Wurfes, einer sehr grossen, bedeutenden Arbeit,
sondern eben der kleinen Schritte. - Ich bitte Sie, den
Verwaltungsbericht gutzuheissen.

Jenzer (Ostermundigen). Ich war sehr erstaunt, auf Seite

270 des Verwaltungsberichtes festzustellen, dass es
in unserem Kanton immer noch zwei Gemeinden mit
vier Klassen gibt, die eine erweiterte Oberschule führen.

Ich war nämlich der Meinung, dass diese unmögliche

Schulform in unserem Kanton schon längst nicht
mehr bestehe. Ich bin selber in einer Gemeinde
aufgewachsen - Melchnau im Oberaargau -, die eine
erweiterte Oberschule führte. Dort sind erstmals nach der
vierten Klasse Schüler in die Sekundärschule Langenthal

gegangen; ein Jahr darauf war die
Prüfung für die Sekundärschule Roggwil - da sind
wieder einige Prozente weggegangen - und mit
dem Rest hat man dann nach dem fünften Schuljahr

eine Prüfung gemacht, bei der noch die guten

Primarschüler von den schwachen getrennt wurden.

Da können Sie sich vorstellen, dass dann jene
Schüler, die im Dorf die Oberschule besuchten,
einfach als die Dummen betrachtet wurden, oder als jene,
die überhaupt keinen Beruf lernen können. Gerade
in der heutigen Zeit der Rezession ist es sicher für jene
Schüler, die eine solche Dorf-Oberschule besuchen -
die keine Kleinklasse ist, das sei betont -, fast nicht
mehr möglich, noch eine Berufslehre zu absolvieren.
In den letzten Jahren hat man ja die Primarschule stark
aufgewertet, indem die Möglichkeit geschaffen wurde,
an der Oberstufe Wahlfächer einzuführen für gute
Primarschüler, und zwar mit Französisch, Deutsch und
Technischzeichnen für Mädchen sowie Algebra/Geometrie

im 9. Schuljahr. - Ich bin nun der Meinung, dass
man jene beiden Gemeinden darauf hinweisen sollte,
diese Wahlfächer einzuführen, die dem Schüler
vielfach helfen, vor allem auch jenen, die sich spät
entwickeln. Das könnte im 7./8. Schuljahr eine echte Hilfe
sein; denn eine erweiterte Oberschule kann die
Sekundärschule niemals ersetzen und ist also nichts anderes
als eine gute Primarschule.

Meine Fragen an den Herrn Erziehungsdirektor lauten
deshalb:
1. Um welche Gemeinden handelt es sich? - 2. Wäre
es nicht möglich, dass die Erziehungsdirektion einen
gewissen Druck auf diese Gemeinden ausübte, damit
diese Schulform aufgehoben wird?

Eine zweite Bemerkung bezieht sich auf Seite 271 des
Berichtes. Ich war sehr erstaunt, dort zu lesen, dass es
in den Besonderen Klassen, also in den Kleinklassen
unseres Kantons, immer noch rund 40 Prozent
Lehrkräfte ohne Ausweise gibt. Ich weiss, dass man
während einiger Zeit sehr froh war über Lehrkräfte,
die solche Kleinklassen betreuten, auch wenn sie keinen

Ausweis besassen. Heute ist die Situation aber
doch ganz anders, so dass man einen gewissen Druck
ausüben könnte, damit nicht ausgerechnet jene Schüler,

die ein Anrecht auf bestens ausgebildete Lehrer
hätten, von Lehrkräften ohne Ausweise betreut werden.
Sicher sind viele Leute heute bereit, das Heilpädagogische

Seminar zu absolvieren, das berufsbegleitend
besucht werden kann, und sich damit den Ausweis zu
erwerben.
Schliesslich wunderte ich mich darüber, dass drei un-
patentierte Lehrer und zwei Lehrerinnen Schule halten.

Ich gehe mit Herrn Dr. Staender einig, dass man das
Problem des Lehrerüberflusses nicht überbewerten
darf; aber es gibt heute sicher stellenlose Lehrkräfte,
und da ist es nicht mehr ganz verständlich, wenn in
unserem Kanton noch Lehrkräfte ohne Patent Schule
halten.

Rüegsegger. Ein Satz auf Seite 266 des Berichtes gab
mir besonders zu denken: «Erschwerend wirkte sich
aus, dass als Folge der finanziellen Schwierigkeiten
der Städte Bern und Biel die Behandlung der
Staatsbeiträge an gemeinsam unterstützte kulturelle Institutionen

wesentlich mehr Zeit beanspruchte als sonst».
Ich ging der Sache nach und stiess auf Seite 246 des
Staatsvoranschlages auf die Positionen: «Jährlicher
Staatsbeitrag an Theater 2 327 000 Franken; jährliche
Staatsbeiträge an Orchester und Konzertorganisationen

1 392 000 Franken». Weiter lesen wir da: jährlicher
Staatsbeitrag an Schulen, Bibliotheken; zusammen
gegen acht Millionen Franken, die da verteilt werden.
Vom Sachbearbeiter erhielt ich keine genaue
Auskunft; so, als ob er diese Gelder in Personalunion nach
eigenem Ermessen verteilen würde. Als er mir dann
noch erklärte, dass man eben in Bern 50 hauptamtliche

Musiker besolden müsse, in Biel zirka 30, bekam
ich den Eindruck, dass hier einmal mehr die Landschaft
nicht gemäss ihrer Bedeutung (Bevölkerungszahl usw.)
zum Zuge komme. Er gab das indirekt auch zu.
Heute hätte ich nun gern vom Herrn Erziehungsdirektor
genauere Auskunft darüber, nach welchen Kriterien diese
Staatsbeiträge an Theater, Orchester und Konzertorganisationen

von zusammen zirka 3,5 Millionen Franken
verteilt werden.

Rollier (Bern). Ich erlaube mir, einige Fragen von
grundsätzlicher Bedeutung und wohl auch von allgemeinem
Interesse zu stellen. Sie sind nicht als Kritik gedacht;
denn ich weiss aus eigener Erfahrung auf Gemeindeebene,

dass die Erziehungsdirektion keine leichte
Aufgabe zu erfüllen hat, dass sie mit einem zahlenmässig
beschränkten Personalbestand eine grosse Arbeit
leisten muss. Im übrigen wäre es eine Illusion zu glauben,

dass die Arbeit der Erziehungsdirektion durch den
Rückgang der Geburtenzahlen erleichtert werde; das
Gegenteil trifft zu. Es ist viel schwieriger und mit
Mehrarbeit verbunden, Klassen oder ganze Schulen
zu schliessen, als neue zu eröffnen.
Eine erste Frage: Wieweit sind zurzeit die Vorarbeiten
für die Schaffung eines heilpädagogischen Seminars
gediehen? Danach besteht ein dringendes Bedürfnis,
auch im Hinblick darauf, dass der Prozentsatz jener
Lehrkräfte, die ohne den entsprechenden Ausweis an
Kleinklassen unterrichten, gesenkt werden kann. In
unserem Rat ist seinerzeit eine Motion erheblich
erklärt worden, die die Schaffung eines solchen Seminars
fordert. Der Bericht der Kommission von Feiten liegt
vor, der dafür konkrete Vorschläge unterbreitet. Ich bin
mir bewusst, dass die Verwerfung der Lerbermatt-
Schulvorlage eine gewisse Verzögerung mit sich brachte.

Die Stadt Bern wird auf jeden Fall bereit sein, ihre
guten Dienste bei der Schaffung dieses Seminars zu
offerieren, wenn es seinen Standort in Bern haben sollte.

Wir wären eventuell in der Lage, dem Staat für ein
Provisorium leerstehende Schulräume mietweise zu
überlassen. Leider kann es sich die Stadt bei ihrer
heutigen Finanzlage nicht leisten, solche Räume dem Staat
gratis zu überlassen. Es wäre aber denkbar, dass das
Seminar zunächst als Provisorium eingerichtet wird
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und nicht gleich mit einem grossen Neubau eröffnet
werden muss.
In diesem Zusammenhang sei einmal mehr gefragt, ob
wir nun wirklich und sicher damit rechnen dürfen, dass
das fünfte Seminarjahr spätestens 1978 eingeführt wird,
eventuell in Form eines Versuches an einzelnen Klassen

schon 1977. Auch da besteht ein dringendes
Bedürfnis, nicht nur wegen des nicht mehr vorhandenen
Lehrermangels, sondern vor allem aus pädagogischen
Gründen für die Aufwertung der Primarschule.
Zum Mittelschulgesetz: Wie man vernehmen konnte,
soll dieses Gesetz aufgeteilt werden in ein
Gymnasiumsgesetz und ein solches für die übrigen
Mittelschulen. - Zum Gymnasiumsgesetz: Ich bin nach wie
vor der Auffassung, dass es aus staatspolitischen
Gründen verfehlt wäre, die Gymnasien zu verstaatlichen
und damit einmal mehr in einem nicht unwichtigen
Gebiet die Gemeindeautonomie abzubauen. Die
Gymnasiumsgemeinden sollten aber möglichst bald wissen,
ob mit der Beibehaltung der gegenwärtigen
Ausbildungsdauer von insgesamt - inklusive Primarschule -
121/2 Jahren bis zur Maturität zu rechnen ist, oder
ob eine Verlängerung oder Verkürzung zu erwarten ist.
Das steht ja zur Diskussion. Es ist für die Gymnasiumsgemeinden

wichtig zu wissen, weil das für die
Schulraumplanung von grosser Bedeutung ist.
Der Entwurf des Gesetzes für die übrigen Mittelschulen
ist ja offenbar bereits im Vernehmlassungsverfahren.
Auf einen wichtigen Problemkreis sei verwiesen: Das
gegenwärtige Mittelschulgesetz bietet keine Möglichkeit,

gegen den Willen der betroffenen Schulkommission
einen Lehrer aus einem Schulkreis in einen anderen

zu versetzen. Wenn wegen Rückganges der
Schülerzahlen Klassen geschlossen werden müssen, kann
das zur Folge haben, dass Lehrer, die für sechs Jahre

- bis zum 31. März 1980 - gewählt sind und Anspruch
auf Besoldung und Beschäftigung haben, dann entweder

nicht mehr beschäftigt werden können oder dass
Klassen künstlich aufrechterhalten werden müssen,
obwohl die Schülerzahlen eigentlich eine Zusammenlegung

rechtfertigen würden. Dieses Problem sollte im
neuen Mittelschulgesetz jedenfalls gelöst werden. Dabei

geht es nicht darum, Mittelschul- oder Sekundar-
lehrer auf die Strasse stellen zu wollen, aber darum,
gleichzuziehen mit den Primarlehrem, die in der Regel
für das ganze Gemeindegebiet gewählt sind, nicht nur
für einen bestimmten Schulkreis.

Eine letzte Frage: Wann kann man mit dem Inkrafttreten
des Kulturförderungsgesetzes rechnen? Danach

sehnt sich namentlich die Stadt Bern seit langem,
sicher aber auch Biel und andere Städte. An die Adresse
meines Vorredners sei erwähnt, dass die Stadt Bern
nicht nur gegen acht, sonder gegen 20 Millionen Franken

jährlich für kulturelle Aufgaben aufwendet, die zu
einem grossen Teil nicht nur der Stadtbevölkerung,
sondern der Agglomeration und in erheblichem Masse
dem ganzen Kanton zugute kommen. Es ist also nicht
ganz richtig, zu behaupten, die Stadt werde hier
bevorzugt; im Gegenteil: Die Stadt erfüllt in einem erheblichen

Masse Aufgaben für einen viel grösseren Kreis,
als er ihren Einwohnern oder Steuerzahlern entsprechen

würde. Die Agglomerationsgemeinden leisten
bisher - wenn überhaupt - nur in einem lächerlich
bescheidenen Ausmass Beiträge an diese Aufwendungen.
Wenn dort durch das Kulturförderungsgesetz mit der
Zeit eine gerechtere Lastenverteilung möglich werden
könnte, wäre das nur recht und billig.

Präsident. Herr Hirsbrunner wird in seinem Votum auch
gleich das Ihnen ausgeteilte Postulat begründen.

Hirsbrunner. Auf Seite 268 des Berichtes lesen wir:
«Im Fach Mathematik wurde zusammen mit den übrigen

Kantonen der Nordwestschweiz die Planung für die
Schuljahre fünf bis neun in Angriff genommen». In
diesem Zusammenhang habe ich ein Postulat eingereicht
betreffend Unterricht im Fach Mengenlehre. Ich erwähne
dort, dass verschiedene Klassen herangezogen wurden,

um versuchsweise in diesem Fach unterrichtet zu
werden. Von anderer Seite wurde mir inzwischen
allerdings gesagt, es sei praktisch überall eingeführt. Es
handelt sich um eine neue Methode, die seit einiger
Zeit zur Anwendung gelangt. Doch scheint man über
die Nützlichkeit dieser Methode nicht überall gleicher
Meinung zu sein. Der Unterricht erfolgt nicht überall
gleich; die Schüler haben anscheinend vielfach Mühe,
dieses Fach zu begreifen. Sinn und Zweck können nicht
eingesehen werden. Wie ich hörte, sollen überhaupt nur
sehr begabte Schüler in der Lage sein, diese Methode
zu verstehen. Ein weiterer Nachteil liegt darin, dass die
Eltern ihren Kindern bei den Schulaufgaben nicht mehr
behilflich sein können.
Die für das Fach Mengenlehre verwendete Zeit fehlt
später für den Rechenunterricht; die Kinder verlassen
die Schule, ohne über ein fundiertes Wissen in Mathematik

zu verfügen. Dieser Umstand wirkt sich sehr
nachteilig aus, wenn die Schüler in eine Gewerbeschule

eintreten, eine Handelsschule besuchen oder
eine kaufmännische Lehre absolvieren. Da wir soviel
Geld in unser Schulwesen investieren, sollten unseren
Schülern nicht durch unzweckmässige Methoden
Schwierigkenten bereitet werden. In einer Zeit der
Rezession, deren Ende noch nicht abzusehen ist, ist es
nötiger denn je, den Kindern ein solides Wissen
mitzugeben und sie nicht Methoden lernen lassen, die
ihnen im späteren Leben wenig dienen. Deshalb habe ich
mein

Postulat

eingereicht. Es wird vermutlich im November
beantwortet werden, und ich bitte Sie schon jetzt, ihm dann
zuzustimmen!
Seit einiger Zeit wird an verschiedenen Klassen
versuchsweise das Fach «Mengenlehre» unterrichtet. Dabei

sind die Unterrichtsmethoden sehr verschieden und
nicht auf die Bedürfnisse an Berufsschulen abgestimmt.
Der Regierungsrat wird höflich ersucht zu prüfen,
1. ob und per wann der Unterricht im Fach «Mengenlehre»

wieder fallen gelassen werden könnte;
2. ob die «Mengenlehre» unter Umständen nur fakultativ

unterrichtet werden könnte.

Kipfer. Der Maturitätstyp E ist ab Herbst 1975
eidgenössisch anerkannt. Damit hat das Eidgenössische
Departement des Innern diesen Maturitätstyp den andern
eidgenössisch anerkannten Typen gleichgesetzt. Der
fünfte Maturitätstyp, der zurzeit im Gespräch ist - der
neusprachliche Typ D - fehlt noch. Deshalb meine Frage:

In welchem zeitlichen Ablauf wird dieses Geschäft
behandelt? Auf wann darf man grünes Licht von seiten
der Erziehungsdirektion erwarten, um diesen Typ D an
unseren Gymnasien in der Literaturabteilung einzuführen?

Vom Kommissionssprecher hörten wir, dass nach dem
Scheitern der eidgenössischen Koordination im Schul-
und Bildungswesen vermehrt Lösungen über eine in-
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terkantonale Zusammenarbeit gesucht werden. Soweit,
so gut. Wir wissen auch - und ich habe mich mehrfach
darum bemüht -, dass die nordwestschweizerischen
Kantone zusammenarbeiten, indem sie beispielsweise
eidgenössische Vernehmlassungen aufeinander
abstimmen; ferner hat diese Zusammenarbeit die Aufgabe,
gemeinsame Lösungen für gemeinsame Probleme zu
finden, und schliesslich strebt man ein aufeinander
abgestimmtes Vorgehen bei Lösungen ähnlicher oder
vergleichbarer Aufgaben an. Dagegen ist nichts einzuwenden.

Nicht ganz richtig finde ich es aber, wenn wir hier im
Grossen Rat von derartigen Bemühungen so wenig
hören. Im Jahre 1974 wurde zum Beispiel unter den
Kantonen Bern, Luzern, Freiburg, Solothurn, Baselland
und Baselstadt ein Vertrag abgeschlossen betreffend
ein regionales Schulabkommen, das zur Aufgabe hatte,
die Schulen optimal auszunützen, die Grenzgänger
gegenseitig mit denselben Rechten zu versehen und die
Schulgelder interkantonal ähnlich oder gleich zu
regeln. Der Kanton Bern ist diesem Abkommen beigetreten.

Zwei der übrigen Kantone müssen das Abkommen

durch ihre Parlamente bestätigen lassen. Zurzeit
wird abgeklärt, ob das nicht auch im Kanton Bern der
Fall gewesen wäre, weil Artikel 26 der Kantonsverfassung

sagt, der Abschluss oder die Genehmigung von
Verträgen mit anderen Kantonen falle in den Aufgabenbereich

des Grossen Rates.
Sei dem wie ihm wolle; ich finde es an sich etwas
grotesk, dass der Grosse Rat nicht einmal im Verwaltungsbericht

über den Abschluss dieses Abkommens orientiert

wurde. Dazu wäre bereits im letztjährigen Bericht
Gelegenheit gewesen, weil der Vertrag damals bereits
abgeschlossen worden war; aber auch im diesjährigen
Bericht hätten wir informiert werden können, weil die
finanziellen Konsequenzen aus diesem Abkommen erst
im April letzten Jahres ausgehandelt wurden, nach
langem Hin und Her. Darum meine Anfrage: Warum
vernimmt der Grosse Rat über interkantonale Abmachungen

von einer gewissen Tragweite - auch in finanzieller
Hinsicht - überhaupt nichts und muss sich solche
Kenntnisse allenfalls über die Tagespresse beschaffen,
wenn er daran interessiert ist.

Grob. In Ergänzung einer Frage des Kollegen Rollier
hätte ich gerne gewusst: Ist es also denkbar, dass im
nächsten Frühling junge Leute ins Seminar eintreten,
die noch mit einer Seminarzeit von vier Jahren rechnen?

Werden sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie
unter Umständen fünf Jahre absolvieren müssen, falls
das dannzumal als richtig erachtet wird? Darüber hätte
ich gerne Auskunft.
Ferner würde es mich interessieren - ich frage nicht
zum erstenmal danach -, wie es um das
Erwachsenenbildungsgesetz steht. - Schliesslich eine dritte Frage:
Wann ist das Universitätsgesetz hier in diesem Rate
zu erwarten?

Kohler, directeur de l'instruction publique, rapporteur du
Conseil-exécutif. Je voudrais tout d'abord remercier
M. le député Staender, rapporteur de la commission
d'économie publique, pour son rapport à la fois
consciencieux et bienveillant. J'ai déjà eu l'occasion de
m'exprimer au sujet des questions précises qu'il a
soulevées lors de la séance de la commission.
Je m'efforcerai maintenant de répondre aux questions
qui m'ont été posées.

M. Jenzer s'inquiète du fait que l'«erweiterte Oberschule»
existerait encore dans deux localités. Je dois lui dire
très ouvertement que je ne connais pas les deux
localités en question et que je vais procéder à l'enquête
nécessaire, tout en lui déclarant que je suis tout à fait
d'accord avec lui en ce qui concerne le principe de
l'amélioration au profit de l'école primaire dans les
deux communes en question.
Quant au centre de pédagogie curative destiné à
former à la fois les cadres et les maîtres, la Direction
de l'instruction publique a mis sur pied une Commission

qui réunit des spécialistes des œuvres sociales,
de l'Université, de l'orientation en matière d'éducation
et des spécialistes en matière de psychologie et de
pédagogie. Nous avons délégué le professeur Dr von
Feiten, qui a présenté un rapport à tous les milieux
intéressés, rapport qui a suscité un écho très favorable
dans un cadre de formation combinée avec l'Université.
Sur cette base, nous avons élaboré des propositions,
qui sont actuellement prêtes à être discutées avec les
facultés intéressées. Une fois en possession du rapport
desdites facultés, nous pourrons aller de l'avant dans la
recherche de solutions constructives. La question est,
pour nous, de savoir si nous devons organiser un centre
de pédagogie curative tout à fait autonome ou le greffer
sur des institutions existantes, ce qui serait évidemment
la solution la plus avantageuse du point de vue
économique.

M. Rüegsegger désire connaître les bases et les
critères en vertu desquels sont allouées des subventions,
notamment aux théâtres des villes de Berne, Bienne
etc. Je lui réponds que jusqu'à présent, ces subventions

ont été allouées en fonction des budgets soumis
au Grand Conseil. Nous disposons maintenant de la
nouvelle loi sur les affaires culturelles et à ce propos,
je réponds également à M. Rollier en lui disant que
cette loi entrera partiellement en vigueur le premier
janvier 1977 par voie d'arrêté. Quant aux dispositions
qui doivent faire l'objet de décrets, elles vous seront
soumises prioritairement 1) en vertu de l'article 2, alinéa
2, de la loi relatif aux commissions; 2) en vertu de
l'article 5 relatif aux écoles de musique; 3) en vertu de
l'article 7, alinéa 2 relatif aux contributions de l'Etat pour
l'amélioration ou l'aménagement de locaux ad hoc.
A M. Rollier, je dois avouer humblement que la loi sur
les gymnases a été soumise ces derniers temps à une
certaine réfrigération, pour des motifs absolument
évidents et pertinents. Nous devons tenir compte de
certains problèmes et notamment de l'ambiance, que
je qualifierai de populaire. Nous voulons aussi savoir
ce que pensent les communes, surtout à la suite du
rejet du projet de Köniz, qui remet en cause le
problème dans son ensemble, plus particulièrement pour
la région et la périphérie bernoises. Je donne à M. Rollier

la garantie que nous prendrons tous les contacts
nécessaires avec les communes intéressées.
M. Rollier a encore posé une question relative à la loi
sur les écoles moyennes. Je lui répondrai exactement
de la même manière qu'en ce qui concerne la loi sur
les gymnases. La procédure de consultation a débuté
et nous avons pris les contacts nécessaires avec les
interlocuteurs intéressés.
M. Hirsbrunner s'inquiète de l'application de ce qu'il
est convenu d'appeler en français la théorie des
ensembles. Je voudrais faire à ce sujet une remarque
préalable. Il ne s'agit pas d'une branche à part entière,
mais d'un élément d'une branche. Nous savons que ce
problème donne lieu à discussion, surtout en ce qui
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concerne la liaison avec l'école professionnelle et entre
nous, je vous dirai que ce même problème se pose
s'agissant des bacheliers concernés entrant dans une
école polytechnique fédérale. Il est d'une importance
telle que je serais superficiel et manquerais de
sérieux en prétendant répondre aujourd'hui à la question
posée par M. Hirsbrunner. C'est pourquoi, d'accord
avec lui, nous répondrons substantiellement, documentation

et enquêtes à l'appui, au cours de la session de
novembre.
A M. Kipfer, qui a soulevé le problème de la reconnaissance

de la maturité du type D, je réponds que nous
l'examinons avec la Conférence des recteurs de
gymnase, les commissions des gymnases et en particulier
avec la commission de maturité. Dès que nous serons
en possession de l'avis de cette dernière, nous pourrons

aller de l'avant, autrement dit, nous disposerons de
la matière nécessaire à l'établissement des directives.
Je dois concéder à M. le Dr Kipfer qu'il s'agit là d'un
problème difficile à résoudre qui mérite et appelle de
notre part toute la conscience et tout le sérieux voulus.

Je donne absolument acte à M. le député Kipfer de ses
constatations s'agissant de la coordination scolaire
et nous sommes prêt à soumettre un rapport écrit à

ce sujet aux membres du Grand Conseil, et cela,
je l'espère, au plus tard au cours des deux ou trois
mois à venir. Ce rapport devra porter sur la coordination

en général et le chapitre relatif au canton de Berne
sera volumineux. Les organes suivants s'occupent de
ce problème:

- la conférence des directeurs de l'instruction publique
de Suisse;

- la conférence des directeurs de l'instruction publique
de Suisse alémanique;

- la conférence des directeurs de l'instruction publique
du Nord-Est de la Suisse;

- la conférence des directeurs romands;

- toutes les institutions qui s'occupent de la politique
scolaire et qui sont directement intéressées à la
coordination scolaire.

Le Grand Conseil sera saisi dans les trois mois qui
viennent d'un rapport écrit complet et circonstancié.
Enfin, je réponds à M. Grob qu'on ne peut pas simplement

fixer une année d'études supplémentaire pour les
normaliens qui entreront l'année prochaine au
séminaire. Nous estimons en effet, et c'est aussi l'avis
de toutes les compétences consultées, que la scolarité
forme dès le début un tout. Il s'agira pour nous d'examiner

la possibilité de la réadaptation de l'année en
cours déjà commencée avant l'application de la
nouvelle série de formation de cinq ans. Je promets à
M. Grob d'examiner ce problème avec toute la
conscience voulue.
Le problème de la formation des adultes, M. Grob le
sait, est pour moi un problème embarrassant. Son
étude est en cours et je lui donnerai des détails plus
substantiels ces tout prochains jours.
Quant au problème soulevé par M. Rollier, je le
reverrai encore avec lui.

Je vous remercie d'approuver notre rapport.

Präsident. Damit ist der Verwaltungsbericht der
Erziehungsdirektion durchberaten. Ein anderslautender
Antrag ist nicht gestellt worden; der Verwaltungsbericht

ist damit genehmigt.

Worben; Staatsbeftrag für die Erweiterung der Primarschule

Beilage Nr. 27, Seite 11; französische Beilage Seite 13.

Für die Staatswirtschaftskommission referiert Grossrat
Staender, worauf der Kredit ohne Diskussion genehmigt

wird.

Motion Hamm-Schärer - Anspruch auf ein Kindergartenjahr

Wortlaut der Motion vom 4. Februar 1976

1. Der Regierungsrat wird beauftragt, die nötigen
rechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen, dass im Kanton
Bern jedes Kind das Recht und die Möglichkeit hat,
vor der obligatorischen Schulzeit mindestens während
eines Jahres einen Kindergarten zu besuchen.
2. Der Besuch des Kindergartens soll unentgeltlich sein.
3. Wo dies nötig ist, sollen sich Gemeindeverbände
bilden mit dem Ziel, einen gemeinsamen Kindergarten
und die dadurch bedingten Schülertransporteinrichtungen

zu schaffen.

(28 Mitunterzeichner)

Frau Hamm-Schärer. Die Bildung, das heisst das
«Form werden» des Menschen, geht in ähnlicher Weise
vor sich wie das Formen von heissem Wachs, der langsam

erstarrt: Solange er noch heiss ist, lässt er sich
leicht formen. Wenn er abkühlt, kann man immer
weniger ändern daran. Auch in der Bildung des
Menschen müssen wir am Anfang die Grundformen geben.
Die Pädagogen streiten sich, bis wann die wichtigsten
Charakterzüge und Intelligenz-Entwicklungsmöglichkeiten

beim Kinde abgeschlossen seien. Die einen
sagen, das sei schon mit drei Jahren der Fall; andere
behaupten, mit fünf Jahren sei es dann sicher soweit.
Was aber bis zum fünften Lebensjahr ganz sicher
geschieht, ist die Grundlegung, die Kenntnisnahme der
Umgebung durch das Kind. Sicher sind Sie mit mir
einverstanden, wenn ich sage, dass es für das Kind wichtig

ist, in einem erzieherisch reichen und anregenden
Milieu aufzuwachsen. Stellen Sie sich nun vor, dass es
Kinder gibt, die in Familien aufwachsen, wo sehr wenig
gesprochen wird. Diese Kinder sind für die ganze
Entwicklung - auch hinsichtlich der Intelligenz - schwer
benachteiligt. Das Ziel der Vorschulerziehung, des
Kindergartens, soll ja nie und nimmer sein, die Eltern
zu ersetzen. Dagegen würde ich mich als erste zur
Wehr setzen. Eltern sind nicht ersetzbar. Aber der
Kindergarten soll die Eltern unterstützen in ihrer
erzieherischen Aufgabe. Er soll aber auch dem Kinde
helfen, das ja heute meistens in einer Kleinfamilie
aufwächst und nicht mehr wie früher in der Grossfamilie,
sich in eine grössere Gemeinschaft sinnvoll einzugliedern

und sich darin zu bewegen, die Andersartigen zu
begreifen und Kontakt und Gespräche aufzunehmen.
Eines gilt es bei diesen Problemen sicher immer zu
beachten: Die Unterschiede zwischen Stadt und Land.
Das ist bei allen bildungspolitischen Forderungen im
Kanton Bern zu berücksichtigen. In einer Berggemeinde
ist die Situation beispielsweise ganz anders als in der
Stadt. Dort haben wir weite Schulwege, auch schon für
Erstklässler. Das ergibt besondere Probleme. In einer
solch ländlichen Umgebung, die noch reich an Anreizen

ist - zum Beispiel auf einem Bauernhof -, ist das
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Aufwachsen für ein Kind auch nicht dasselbe, wie für
das andere in einer Vorstadt, wo Block an Block steht
und sich die Kinder nicht mehr in einer kreativen
Umgebung bewegen können. Für diese beiden Gruppen
von Kindern ist die Bedeutung des Kindergartens
natürlich nicht die gleiche.
Es ergibt sich aber eine weitere Ungerechtigkeit: Wir
haben grössere, finanzstarke Gemeinden, die in der
Lage sind, ihren Kindern einen Kindergarten zur
Verfügung zu stellen, während die Nachbargemeinde, die
weniger Geld zur Verfügung hat, das nicht tun kann
und deshalb ihren Kindern - weil der Kanton noch
kein derartiges Gesetz besitzt - diese Möglichkeit nicht
bietet. - Die mangelnden Bildungsmöglichkeiten in
abgelegenen Regionen veranlassen häufig die Eltern zum
Umzug in eine städtische Region.
Alle diese Probleme habe ich mir wohl überlegt. Aus
diesen Gründen verlange ich in meiner Motion auch
nicht das Obligatorium des Kindergartenbesuches. Das
wäre ganz falsch. Nirgends in der Schweiz, wo Kindergärten

verwirklicht sind, besteht ein Obligatorium für
deren Besuch. Es soll nach wie vor den Eltern
überlassen bleiben, zu entscheiden, ob ihr Kind einen
Kindergarten besuchen soll oder nicht. An diesem Prinzip
des fakultativen Besuches müssen wir jedenfalls
festhalten.

Ein weiteres Prinzip möchte ich ebenfalls verankern:
Der Kindergarten muss gratis sein. In grösseren
Gemeinden, wie beispielsweise der Stadt Bern, ist das
selbstverständlich. Auch in der Westschweiz ist das so
üblich. Ich habe mir eine umfangreiche Dokumentation
über die Situation in den welschen Kantonen beschafft
und dabei festgestellt, dass in der Westschweiz fast
überall zwei Jahre Kindergarten üblich sind, allerdings
dann mit einem anderen Programm, so dass die ganz
Kleinen stundenmässig teilweise entlastet sind.
In der deutschen Schweiz ist mir über das vergangene
Wochenende der Schweizerische Kindergartentag in
Zürich zu Hilfe gekommen. Dort trafen sich die
Kindergärtnerinnen aus der ganzen deutschen Schweiz
und diskutierten über grundlegende Probleme der
Vorschulerziehung. Ich lese Ihnen aus einem Bericht
nur einen einzigen Satz: «Auf ungezählten Gebieten
stellen sie Weichen, die für die ganze spätere Entwicklung

des Kindes bedeutungsvoll sind, und wünschen
darum dringend, dass überall zwei Kindergartenjahre
dem Primarschulbesuch vorangehen.»
Sie sehen: Was ich hier fordere, ist absolut minimal.
Ich möchte, dass es jedem Kinde möglich ist - aber
nicht obligatorisch! -, ein Jahr den Kindergarten zu
besuchen; ich möchte, dass das gratis ist. Im dritten
Punkt fordere ich etwas, das ich schon in einer früheren
Motion - die angenommen worden war - verlangte:
Transporteinrichtungen. Der Staat soll dort mithelfen,
wo Kinder aus abgelegenen Gemeinden den Kindergarten

nicht ohne weiteres zu Fuss erreichen können.

Zur Umwandlung in ein Postulat: Ich bin nicht bereit,
meine Motion in ein Postulat umzuwandeln. In der
Form von Postulaten liegen meine hier unterbreiteten
Forderungen schon seit langem in den Schubladen der
Erziehungsdirektion. Kurz nach Einreichung meiner
Motion erhielten wir die Botschaft zur Lerbermatte.
Dort war zu lesen: «Das in Vorbereitung stehende
Kindergartengesetz wird vermutlich die Gemeinden
verpflichten, für die fünf- und sechsjährigen Kinder
Kindergärten zur Verfügung zu stellen». - Ich habe
damals den Herrn Erziehungsdirektor gefragt, ob ich nun

meine Motion zurückziehen solle, denn sie werde ja
überflüssig. Er war offenbar nicht dieser Meinung,
denn er riet mir, sie stehen zu lassen; doppelgenäht
halte besser.
Zum Schluss möchte ich noch kurz aus einem Büchlein

zitieren, das Ihnen bestens bekannt ist. Es handelt
sich nämlich um die freisinnige bildungspolitische
Wahlplattform, erarbeitet von Mitgliedern der freisinnigen

Fraktion vor den letzten Grossratswahlen. Diese
ausgezeichnete Schrift enthält viele gute Anregungen,
zum Beispiel: «Kindergartenbesuch für jedes Kind
möglich machen. Jedes Kind im Kanton Bern, dessen
Eltern es wünschen, soll die Möglichkeit erhalten, während

mindestens einem Jahr einen staatlich anerkannten

Kindergarten zu besuchen.»
Das wird dann begründet mit der Chancengleichheit;
genau wie ich es darlegte, dass Kinder aus anregungsarmem

Milieu diese Förderung erhalten sollen, aber
auch mit der sozialen Integration und mit der Motivation

der Eltern.
Zum Schluss will ich doch noch erwähnen, was unser
Herr Erziehungsdirektor in dieser Wahlplattform unter
dem Titel «Freisinnige Bildungspolitik in den nächsten
vier Jahren aus der Sicht des Erziehungsdirektors»
sagte. Er erklärte hier, welche Postulate er in den nächsten

vier Jahren zu verwirklichen gedenke. Nr. 1:
«Schaffung eines Kindergartengesetzes mit dem
hauptsächlichen Ziel, jede Gemeinde, allenfalls Gemeindeverbände,

zu verpflichten, Kindergärten zu eröffnen,
um der heranwachsenden Jugend einen mindestens
einjährigen Kindergartenbesuch zu ermöglichen. Dabei
muss der Kindergartenbesuch immer freiwillig bleiben».

Wenn ich mich diesen Forderungen nun in der Form
eines Postulates annehmen wollte, hätte das kein
Gewicht mehr. Der Rat soll also entscheiden, ob das
Wirklichkeit werden solle oder nicht. Ich halte an der
Motion fest.

Kohler, directeur de l'instruction publique, rapporteurdu
Conseil-exécutif. Mme la députée Hamm demande la
création des bases légales nécessaires pour que
chaque enfant dans le canton ait le droit et la possibilité

de suivre une école enfantine durant une année
au moins avant d'entamer sa scolarité obligatoire. De
plus, la fréquentation de cette école enfantine devrait
être gratuite.

Voici quelle est la position du Conseil-exécutif à l'égard
des revendications de Mme la motionnaire.

1) Il accepte la revendication selon laquelle il devrait
en principe être possible - je dis bien possible et non
pas obligatoire - pour chaque enfant de fréquenter
gratuitement une école enfantine. En faire un droit
pour chaque enfant est une revendication qu'il nous
est absolument impossible de satisfaire.

2) Il convient de relever que dans les villes et les
agglomérations importantes, comme aussi dans les
communes rurales d'une certaine importance, c'est
déjà chose faite dans une large mesure, ou alors
pareille réalisation ne pose pas de problème.

3) La situation est différente dans des lieux retirés ou
des régions de montagne, où une pareille réalisation
s'avérerait particulièrement difficile, voici pourquoi.
Dans les petites localités, l'effectif des enfants rend
particulièrement difficile la formation d'une classe
d'école enfantine. Il faudrait donc accueillir des enfants
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plus jeunes, ou encore faire en sorte que plusieurs
localités fusionnent pour entretenir une école enfantine.
Les enfants auraient parfois de très longs trajets à

parcourir - je vous invite à songer par exemple aux
hautes régions de l'Emmental ou aux régions géo-
graphiquement prétéritées - ce qui les éloignerait en
distance et en durée de leur milieu familial. Or, pour
des raisons qui reposent sur la psychologie du
développement et aussi la pédagogie, il est souhaitable
que l'enfant demeure le plus possible dans son
environnement familial et y fréquente l'école enfantine.
Il faut renoncer bon gré mal gré à la création de tels
centres scolaires. Il serait évidemment possible de
dispenser de la fréquentation de l'école enfantine des
enfants qui seraient dans cette situation, solution qu'on
ne peut toutefois guère envisager si l'on s'en tient au
principe de l'égalité des chances revendiquée par
Mme la motionnaire.

4) Selon la statistique scolaire arrêtée au 31 octobre
1975, 14 944 enfants se trouvaient en première année
scolaire. Quant à la statistique des écoles enfantines,
elle faisait état de 14 214 enfants, dont 10 364 nés en
1969. Ces chiffres montrent que les cinq septièmes des
enfants du canton fréquentent déjà une école
enfantine, et cela pour une large part grâce, il faut le dire,
aux efforts des communes, du canton et d'institutions
privées.

Les considérations que je viens d'émettre démontrent
clairement que depuis des années, la Direction de
l'instruction publique œuvre en vue de faciliter la
fréquentation d'une école enfantine au plus grand nombre
possible d'enfants d'âge préscolaire. Vu toutefois que
les bases légales actuellement en vigueur ne suffisent
pas pour permettre d'atteindre ce but, si louable soit-il,
et que Mme la motionnaire appelle de ses vœux, la
Direction de l'instruction publique a, au cours de ces
dernières années, rassemblé les éléments lui
permettant de préparer un projet de loi sur les écoles
enfantines. La déclaration que j'ai faite et que vous avez
citée se trouve donc corroborée; la préparation de ce
projet est maintenant en voie d'achèvement. Les
travaux seront encore intensifiés, s'il le faut. Il faut
rassembler les éléments nécessaires à l'élaboration de
cette loi et je m'engage à vous soumettre ce projet.
Tout en étant favorable au principe de la fréquentation
de l'école enfantine là où elle ne suscite pas de
problèmes difficiles ou d'une certaine gravité, le Conseil-
exécutif, conscient de l'impossibilité d'en faire une
règle draconiennement généralisée, ne peut se rallier
aux vœux de Mme Hamm - qu'il partage quant au
fond - que sous la forme du postulat.

Präsident. Die Motion wird von der Regierung bestritten;

sie ist bereit, den Vorstoss als Postulat
entgegenzunehmen.

Frau Schweizer-Ruchti. Ich verstehe den Wunsch
unserer Kollegin Hamm, jedem Kind die Möglichkeit zu
bieten, einen Kindergarten zu besuchen. Wie ist denn
die Situation heute? Wie wir soeben vom Herrn
Regierungsrat hörten, werden bei uns die Kindergärten
in den Gemeinden durch die verschiedenen Vereine
betrieben. Dadurch werden sh aller Kinder erfasst.
Natürlich gibt es auch noch Gemeinden ohne Kindergarten.

Das macht noch die restlichen aller Kinder

aus, was immerhin - wie ich mir sagen liess - 20
bis 25 000 Kinder sind. Ich gebe zu, das ist viel. Aber

wo leben diese Kinder? Wie bereits Frau Hamm
darlegte, leben sie vor allem in abgelegenen Gemeinden.
Frau Hamm sprach davon, dass die kleinen Kinder
«geformt» werden müssten, wie man das Wachs formt.
Persönlich empfinde ich den Kindergarten in seiner
heutigen Form aber eher als so etwas wie einen
Ersatz für das Elternhaus, weniger als eine Ergänzung.
Dabei gebe ich zu, dass in grossen Dörfern und den
Agglomerationen Kindergärten notwendig sein mögen.
Ich bestreite jedoch, dass in abgelegenen Gemeinden,
in denen kein einziges Kind einen Kindergarten besuchen

kann, die Chancenungleichheit ebenso gross sei.
Diese Ungleichheit sehe ich eher dort, wo in einem
Dorf die einen Kinder den Kindergarten besuchen
können, andere nicht, weil sie zu abgelegen wohnen.
Die Kindergartenschüler sind dann schon aneinander
gewöhnt und haben Grüpplein gebildet; wenn ein Kind
neu dazu kommt, hat es meistens Mühe, sich
einzufügen.

In Punkt 3 fordert die Motionärin die Bildung von
Gemeindeverbänden, wo das nötig sei, unter anderem
für Transportmöglichkeiten an den zentralen Schulort.

Dort sehe ich - sicher zu recht - auch Nachteile
für die Kinder. Vergessen wir nicht, dass dies Kinder
sind, die zum Teil auf Einzelhöfen aufwachsen. Natürlich

würde ihnen der Kontakt mit andern Kindern gut
tun; aber wenn sie dann in einem anderen Schulhaus
zusammengebracht werden, sind sechsjährige Kinder
ganz einfach überfordert. Ich habe mit verschiedenen
Lehrkräften darüber gesprochen, die mir das bestätigten.

Für ein sechsjähriges Kind ist es einfach noch zu
früh, an einen ganz anderen Ort gebracht zu werden.

Mit einem Recht auf den Kindergarten schaffen wir
auch das Recht auf die Erfüllung von Forderungen
einer Einzelperson, vielleicht in einem abgelegenen
Gebiet, eben das Recht auf einen Kindergarten, und die
Gemeinde hat dem nachzukommen. Hier sehe ich sehr
grosse Kosten auf uns zukommen.
Mit diesem Recht schaffen wir nach meiner Meinung
aber auch eine Gefahr der Vorverschiebung der Schulpflicht

und des Schulpensums. Ich denke hier an
Lehrpläne für den Kindergarten. Im heutigen Zeitpunkt
möchten wir den Kindergarten aber in seiner bisherigen

Funktion - die Kinder aneinander und an ein
Schulhaus zu gewöhnen - beibehalten. Dabei überlassen
wir auch den Dorfvereinen die Initiative. Soweit ich es
beobachten konnte, geben vielfach verheiratete
Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen oder die Pfarrfrau den
Anstoss, in der Gemeinde einen Kindergartenverein
zu bilden. Das ergibt bei Erfüllung der gemeinsamen
Aufgabe ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das in unseren

Dörfern nicht übersehen werden darf. Zudem werden

schon heute Beiträge des Staates an Kindergärten

ausgerichtet, wenn Räume und Ausbildung der
Kindergärtnerin die Bedingungen erfüllen. Über das
Lehrerbesoldungsgesetz bezahlen ferner Gemeinde
und Staat die Kindergärtnerin.
Aus diesen Gründen kann die SVP-Fraktion dem
Vorstoss als Motion nicht zustimmen.

Katz. Mme Hamm a raison en tout cas en ce qui
concerne le deuxième point de sa motion. Il est grand
temps que le Grand Conseil prenne au sérieux le
problème des jardins d'enfants. La grande majorité
d'entre vous avez des enfants et savez donc ce qu'il
en est. On demande de plus en plus de contributions
financières aux parents et je trouve cela très injuste.
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On demande un jour un franc pour la piscine, le
lendemain deux francs pour le théâtre, puis 300 francs
pour la course d'école et ce genre de dépenses pèse
de plus en plus lourdement sur le budget familial.
Il me semble qu'aujourd'hui, le jardin d'enfants fait
partie de la scolarité normale et il est absolument
injuste d'exiger un écolage pour sa fréquentation. Je ne
suis pas pour ce genre de dépenses. D'ailleurs, soyez-
en bien certains, si le point 2 de la motion de Mme
Hamm est refusé, nous y reviendrons année après
année jusqu'à ce que le jardin d'enfants soit déclaré
gratuit et, vous le savez aussi bien que moi, il le sera
un jour. Le moment est venu de décréter la gratuité du
jardin d'enfants.
Quant aux points 1 et 3 de la motion de Mme Hamm,
je ne puis approuver leur forme impérative. Nous sommes

un grand canton et dans certaines communes,
en particulier à la campagne, l'obligation d'ouvrir une
école enfantine poserait des problèmes délicats, mais
encore une fois, j'approuve le point 2 de sa motion.
Si les parents renoncent à envoyer leurs enfants à
l'école enfantine parce qu'elle est payante, ces enfants
seront désavantagés par rapport à ceux qui en
fréquentent une et c'est éminemment injuste. Nous
devrons en venir tôt ou tard à la gratuité; autant tôt que
tard et renoncer à exiger des parents des contributions
financières qui sont hors de propos.

von Siebenthal. Frau Hamm hat ihren Vorstoss sicher
gut gemeint; das gestehe ich ihr zu. - Ich wohne auf
einer Höhe von 1200 m über Meer, habe selber sechs
Kinder in die Schule geschickt und schicke immer
noch. Dabei habe ich verschiedenes beobachtet und
miterlebt, so dass ich noch einige Bemerkungen
beifügen möchte.
Interessant ist, dass wir hier wieder mit einem
Vorstoss konfrontiert werden, der ein Recht verlangt. Diesen

Begriff kennen wirvon früher: Recht auf Arbeit, Recht
auf Wohnraum usw. Man könnte noch weitergehen und
verlangen, es sei eine Vorlage zu schaffen, wonach alle

genug zu essen haben; man könnte ein Recht schaffen,

dass jeder ein eigenes Haus, einen eigenen Garten

habe, sauberes Wasser usw., sogar ein Recht auf
frische Luft. Das könnte man x-beliebig weiterführen.
Es gilt aber auch die Konsequenzen in bezug auf die
Finanzierung zu sehen. Natürlich will man bei den
Kindern nicht zu sehr auf das Geld abstellen, aber auch
das Gegenteil wäre falsch. Wenn hier argumentiert
wird, das solle unentgeltlich sein, bedeutet das doch,
dass dann die Öffentlichkeit - jede Gemeinde, ob arm
oder reich - daran beteiligt werden soll.
Von der praktischen Seite her gesehen, möchte ich
Frau Hamm bitten, sich doch einmal vorzustellen, wie
das bei schlechtem Wetter oder im Winter ist, wenn
Eltern ihre Kinder zur Schule schicken müssen. Ich
habe zur Genüge beobachtet, wie Mütter oder Eltern
sich Sorgen machen, wenn ihr Kind siebenjährig wird
und zur Schule gehen muss; auf einem Schulweg, der
eine Stunde und länger dauern kann, besonders wenn
es vielleicht das älteste ist und als einziges gehen muss.
Wie froh sind sie dann, wenigstens die fünf- und
sechsjährigen Kinder noch daheim unter dem Schutz des
elterlichen Daches behalten zu können.
Der Gedanke, zur Lösung dieser Aufgabe Gemeindeverbände

zu bilden, ist sehr optimistisch, aber nicht
durchführbar. Unsere Gemeinden in den Bergtälern
liegen nicht so, dass von der einen zur andern pa¬

trouilliert werden könnte. Da liegen x Kilometer dazwischen.

In unserem Gemeindeverband zum Beispiel
haben wir eine Schule, von der aus man über zwei Pässe
zu gehen hat, um ins Dorf zu gelangen. Wollten jene
Leute vom hier stipulierten Recht Gebrauch machen,
würde das nicht mehr verantwortbare Kosten verursachen.

- Ich habe Lehrer gefragt, ob man das denn bei
den Kindern merke, welche einen Kindergarten besuchen

konnten und welche nicht. Darauf erhielt ich die
Antwort, es könne sein, dass das im ersten oder
vielleicht noch im zweiten Jahr zutreffe; aber im Blick
auf die ganze Schulzeit sei dann nichts mehr davon
festzustellen, sie kämen alle zurecht.
Wir wollen doch die Freiwilligkeit und Initiative unserer
Leute in den Aussenbezirken nicht derart gering schätzen,

zu glauben, es müsse alles reglementiert, in
Gesetzen und Vorschriften festgelegt werden. Seien wir
uns bewusst, dass heutzutage unsere Budgets in
Gemeinden und Kanton schon sehr belastet sind. Seien
wir darum dankbar, dass es noch Leute gibt, die
freiwillig etwas tun und sich der Kinder annehmen. Das ist
ja die Konsequenz, wenn man sich eine Frau sucht und
eine Familie gründet.
Aus persönlicher Oberzeugung - nicht als Aktion
gegen den Gedanken von Frau Hamm, aber im Blick auf
die praktischen Möglichkeiten und Auswirkungen - lehne

ich die Motion ab.

Kipfer. Man erlebt wirklich Überraschungen! Ich kann
nicht begreifen, dass heute genau jene Bevölkerungskreise

sich gegen einen Fortschritt wehren - nachdem
diese Probleme in den Städten entschärft worden
sind -, für deren Kinder und Kindeskinder er gedacht
ist. Das werde ich wohl nie verstehen lernen. Die
lokale Initiative, die uns vorhin so sehr gepriesen wurde,
führte immerhin dazu, dass heute noch - ich kann das
nicht überprüfen, sondern muss die Zahl einfach
übernehmen - 2h aller Kinder keine Möglichkeit des
Kindergartenbesuches haben.
Der Herr Regierungsrat erklärte, der einzige
Unterschied zwischen seiner Auffassung und jener der Frau
Hamm liege darin, dass Frau Hamm ein Obligatorium
verlange, was er nicht wolle. Frau Hamm hat aber
ausdrücklich erklärt, sie sei gegen ein Obligatorium; im
Motionstext steht davon wirklich nichts. Wenn wir
einem Kind die Möglichkeit geben wollen, einen Kindergarten

zu besuchen, hat das mit einem Obligatorium
nichts zu tun, ganz im Gegensatz zur Schulpflicht.
Wenn behauptet wurde, der Kindergarten sei quasi
Ersatz für das elterliche Milieu, dann ist das eine Frage
der Auffassung. Ich bin nicht dieser Meinung. In vielen
Fällen allerdings kann der Kindergarten ein wohltuender
Ersatz des gestörten elterlichen Milieus sein. Für die
weitaus meisten Kinder aber ist es eine zusätzliche
Möglichkeit einer sozialen Konfrontation, die ihm sonst
fehlt. Der Kindergarten ist eben keine Vorschule in dem
Sinne, dass Schulisches auf das Kind einströmt und es
sich bewähren müsste, sich gegen Noten-, Leistungsund

ähnliche Drücke zu behaupten hätte. Das stimmt
einfach nicht.
Zum Problem der dünn besiedelten Gebiete: Dieses
Problem besteht tatsächlich, es gilt aber ebenso sehr
für die Schulpflicht und die ganze gesundheitliche
Versorgung der Bevölkerung. Deswegen können wir aber
doch nicht einfach die Hände in den Schoss legen und
sagen: Wir tun einfach nichts. Bei diesen komplizierten
Verhältnissen muss es Obergangslösungen geben; sei
das nun nach dem System der Motion Hamm oder
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auf eine andere Weise. Frau Hamm will ja eigentlich
gar nichts anderes, als was der Regierungsrat auch
wünscht. Auch dort würde es Obergangslösungen
benötigen, denn die Probleme lassen sich nicht von
einem Jahr zum andern lösen. Jetzt gilt es einmal den
Grundsatzentscheid zu fällen, um vorwärtszukommen.
Ich möchte schon bitten, dass nicht gerade jene, die
vor allem betroffen werden, sich ins eigene Fleisch
schneiden. Gezwungen wird ja niemand, das Kind
hinzuschicken, wenn man das absolut nicht will. Sie dürfen
aber nicht soweit gehen, ihre private, vielleicht ablehnende

Einstellung zu verallgemeinern und damit gleich
allen anderen Leuten die Möglichkeit zu nehmen, ihr
Kind in den Kindergarten zu schicken, wenn sie das
möchten.
Ich bitte darum, der Motion zuzustimmen, die mit einem
Obligatorium überhaupt nichts zu tun hat, aber eine
reale Chancenverbesserung bringen möchte.

Räz. Ich befinde mich in einem Dilemma: Herr Kipfer
erklärt uns, der Vorstoss habe mit einem Obligatorium
nichts zu tun; aber wie ich es verstehe, verlangt Frau
Hamm das Recht für jedes Kind, einen Kindergarten
zu besuchen. Das bedingt doch nichts anderes, als
dass jede Gemeinde verpflichtet werden soll, die
Möglichkeit zu diesem Kindergartenbesuch zu schaffen.
Nun könnte ich mir nicht vorstellen, wenn das einmal
realisiert ist - was grosse Aufwendungen mit sich bringen

wird -, dass dann nur das eine oder andere Kind
dorthin gehen wird, alle übrigen aber nicht. Darum ist
das in meiner Sicht ein verschleiertes Obligatorium,
das man hier anstrebt.
Darum bitte ich Frau Hamm, ihren Vorstoss in ein
Postulat umzuwandeln. Der Regierungsrat hat ja
zugesichert, die Sache noch besser zu bearbeiten. Ich
verstehe, dass die Vertreter der Randgebiete nicht
zustimmen können. Angesichts all unserer Aufwendungen
für das Schulwesen müssen wir doch auch an jene
Gemeinden denken.
Ich habe die ganze Frage der Kindergartenproblematik

«durchspielen» helfen und dabei gesehen, wie das
in einer verzweigten Gemeinde bedingt, vom ersten
Moment an Transportmöglichkeiten zu schaffen, die die
Kinder zusammen hinführen und wieder nach Hause
bringen. Mit allem Drum und Dran bedingt das einen
grossen finanziellen Aufwand. Deshalb sollte man das
auf dem Postulatsweg lösen.

Frau Boehlen. Heute ist eigentlich international
anerkannt, dass die besten Investitionen jene im Bildungswesen

sind. Anerkannt ist auch, dass diese Bildung
vor dem Alter von sieben Jahren beginnen solle. Die
Sozialisation kann sich heute nicht mehr erst nach dem
7. Altersjahr vollziehen, weil das Kind dann bereits
weitgehend geprägt ist. Es ist auch durch schweizerische

Untersuchungen erwiesen, dass gerade die ländliche

Jugend gegenüber der städtischen bildungsmäs-
sig benachteiligt ist, nicht zuletzt wegen der fehlenden
oder ungenügenden Bildungsmöglichkeiten, und das
fängt, wie man weiss, bereits mit dem Kindergarten an.
Darum bin ich auch überrascht, dass nun gerade die
Vertreter der ländlichen Gegenden sich wehren, wenn
man ihnen helfen will. - Es koste Geld: Es ist aber
wirklich eine gute Investition; zudem bezahlt der Kanton

Beiträge daran.
Dieses Recht verpflichte die Gemeinden, Kindergärten
zu errichten: Ja, sofern von diesem Recht Gebrauch
gemacht wird. Es kann ja von seiten der Eltern auch auf

dieses Recht verzichtet werden. Wenn es aber
verlangt wird, sind die Gemeinden dazu verpflichtet, können

sich aber mit anderen zusammenschliessen. Wenn
schon ein Vorstoss angenommen worden ist, es seien
für die Schule gemeinsame Transportmöglichkeiten zu
schaffen, warum sollte das hier nicht auch möglich
sein?
Das Kind sei überfordert, wenn es schon mit sechs
Jahren aus dem Haus müsse: Diese Meinung steht irrt
Widerspruch zur modernen Erkenntnis, wonach ein
Kind schon früh lernen muss, mit anderen umzugehen.

Damit soll man nicht zu lange warten, weil es
sonst zu spät sein könnte.
Frau Schweizer befürchtete, es könnte sich um ein
Vorverschieben der Schulpflicht handeln. Soweit mir
bekannt ist, ist der Kanton Bern einer der wenigen, die
die Schulpflicht erst mit sieben Jahren beginnen
lassen. Jedenfalls gibt es Kantone, bei denen die Schulpflicht

mit sechs Jahren beginnt, im Ausland beginnt
sie sogar zum Teil mit fünf Jahren. - In der Zeitung
stand übrigens kürzlich zu lesen: «Im Kanton Waadt
wird das Kindergartenalter möglicherweise von bisher
sechs bzw. fünf auf vier Jahre herabgesetzt. Das sieht
ein Vorschlag des Staatsrates vor». Wir wären also mit
sechs Jahren immer noch recht bescheiden.
Von einem Obligatorium hat Frau Hamm wirklich nicht
gesprochen. Dagegen hat der Kanton St. Gallen vor
ein bis zwei Jahren das Obligatorium eingeführt. Auch
dort hat es wahrhaftig ländliche Gebiete. Darum sehe
ich nicht ein, warum das in unserem Kanton nicht möglich

sein sollte.
Zur Frage der freien Initiative: Der Kindergarten könnte
doch weiterhin vom Frauenverein oder einer anderen
Organisation betreut werden; es muss nicht unbedingt
durch die Gemeinde erfolgen. Heute aber wird es zum
Teil dem Zufall überlassen, was ein grosser Nachteil
ist. Warum hat man denn die Schulpflicht obligatorisch
erklärt und nicht auch dort gefunden, man wolle es der
freien Initiative überlassen? Heute weiss man zudem,
dass die Vorschulerziehung genau so wichtig ist wie
die Schule.

Frau Hamm-Schärer. Ich wiederhole nur kurz - weil
vermutlich verschiedene nicht gut zugehört haben -, dass
ich absolut kein Obligatorium will. Das habe ich deutlich

genug erklärt. Warum? Genau aus jenen Gründen,
die dann Herr von Siebenthal hier dargelegt hat: Weil
es in einzelnen Fällen für das Kind nicht günstig oder
überhaupt nicht möglich ist wegen des weiten
Schulweges. Da verstehe ich gut, dass es für eine solche
Mutter schwierig wäre, ein kleines Kind bei jedem
Wetter wegschicken zu müssen. Warum aber wollen
Sie jenen Müttern, die die Kinder in den Kindergarten
schicken möchten, die Möglichkeit dazu verbauen?
Das verstehe ich nicht.
Mit dem Herrn Regierungsrat bin ich absolut
einverstanden. Er sagt ja gar nichts anderes, als was ich hier
will. Ein Obligatorium strebe ich nicht an; hier besteht
ein Irrtum. Ich rede von einem Rechtsanspruch, das ist
für mich «rendre possible».
Eines ist klar: Jede Gemeinde hätte sich darum zu
kümmern, eine solche Möglichkeit zu schaffen, eventuell

zusammen mit anderen Gemeinden. Aber das sagt
der Herr Regierungsrat in seiner erwähnten Schrift
selber, ich habe es ja vorgelesen, dass das mit dem
Kindergartengesetz kommen müsse: «... mit dem
hauptsächlichen Ziel, jede Gemeinde, allenfalls
Gemeindeverbände, zu verpflichten, Kindergärten zu er-
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öffnen». Das sagt Herr Regierungsrat Kohler selber.
Also mehr einverstanden sein mit ihm als einverstanden,

kann ich nicht. Man muss sich allmählich fragen,
warum wir hier überhaupt noch darüber reden.

Kohler, directeur de l'instruction publique, rapporteur
du Conseil-exécutif. Je résume brièvement la position
du Conseil-exécutif. Point 1. Nous donnons raison à
Mme Hamm en ce sens que nous élaborerons la loi
ainsi qu'elle le demande.
Point 2. Nous sommes pour le principe de la gratuité
de l'école enfantine, mais nous ne pouvons l'imposer
pour des institutions de caractère et de droit exclusivement

privés.
Point 3. Nous sommes prêts à favoriser la constitution
de syndicats et la mise en place de services de transport

ainsi que le demande Mme la motionnaire. Cependant,

Mme Hamm revendique pour chaque enfant «le
droit et la possibilité» de fréquenter un jardin d'enfants,
ce qui signifie que les autorités scolaires ont l'obligation

d'en ouvrir là où il n'en existe pas encore. C'est
pourquoi je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, mais
quant au principe, je suis d'accord.

Präsident. Frau Hamm hält an der Motionsform fest. Die
Motion wird vom Regierungsrat abgelehnt.

Abstimmung

Für Annahme der Motion 47 Stimmen

Dagegen 79 Stimmen

Schluss der Sitzung um 16.50 Uhr.

Der Redaktor:
Lie. oec. W. Bosshard

Zehnte Sitzung

Donnerstag, 16. September 1976, 9 Uhr

Vorsitzender: Präsident Leuenberger

Anwesend sind 184 Mitglieder. Entschuldigt abwesend
sind die Herren Berger (Schwarzenegg), Biffiger, Ca-
setti, Christen O. W., Gehler, Guggenheim, Jenzer
(Bützberg), Leu, Noirjean, CEuvray, Salzmann, Schaffner,

Schmid, Schweizer (Bern), Varrin, Wyss.

Motion Hamm-Schärer - Herabsetzung der Höchstbestände

an Klassen bernischer Schulen

Wortlaut der Motion vom 11. Februar 1976

Im Zusammenhang mit dem Lehrerüberfluss drängt
sich die Frage auf, ob nicht jetzt der richtige Zeitpunkt
zum Herabsetzen der Höchstbestände der Klassen
gekommen ist. Dies würde einerseits Möglichkeit bieten,
eine seit langem angestrebte Schulreform mit grosser
Breitenwirkung zu realisieren. Andererseits wäre es eine

wirksame Massnahme gegen die Lehrerarbeitslosigkeit.

Der Regierungsrat wird deshalb beauftragt, die
einschlägigen Bestimmungen über das bernische Schulwesen

(insbesondere das Gesetz über die Organisation

des Schulwesens im Kanton Bern vom 24. Juni
1856, das Primarschulgesetz vom 2. Dezember 1951

und das Mittelschulgesetz vom 3. März 1957, soweit
die obligatorische Schulpflicht betreffend) wie folgt
abzuändern:

Die Anzahl Schüler pro Klasse darf folgende Höchstzahlen

nicht überschreiten:

a) 25 Schüler in einstufigen Klassen an Primär- und
Sekundärschulen, Untergymnasien sowie in gymnasialen

Stufen der obligatorischen Schulpflicht

b) 22 Schüler in mehrstufigen Klassen

c) 20 Schüler in Kindergärten

d) 14 Schüler in Sonderklassen und besonderen Klassen

Solange eine Klasse zwei Drittel des gesetzlichen
Höchstbestandes aufweist, darf sie nicht aufgelöst
werden.
Die angegebenen Klassenbestände sind stufenweise
innerhalb der kürzest möglichen Frist zu verwirklichen.

(32 Mitunterzeichner)

Frau Hamm-Schärer. Ein Aufsatz in der «Neuen
Zürcher Zeitung» beginnt wie folgt: «Die Klassengrösse
ist ein Teil der Arbeitsbedingungen für Lehrer und
Schüler, heisst es im Bericht des Basler Regierungsrates

zur Reduktion der Klassengrösse in der Primarschule,

der Realschule und in den Gymnasien.» In vielen

Kantonen bespricht man dieses Problem, weil man
dessen Bedeutung erkannt hat. Ich befürworte kleine
Klassen. Als ich als junge Primarlehrerin aus dem
Seminar austrat, unterrichtete ich auf dem Lande. Ich
hatte zufällig eine Klasse von nur 20 Erstklässlern. Das
war eine meiner besten Zeiten als Lehrerin. Ich kannte
die Probleme jedes Kindes, kannte alle Eltern und de-
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ren Umgebung. Alle Kinder konnten in die nächsthöhere

Klasse übertreten. Anders erging es mir als Se-
kundarlehrerin, wo ich 36 Schüler zu unterrichten hatte.

Da war keine Zeit, sich mit dem einzelnen Kind zu
besprechen.
Die Klassengrösse beschäftigt die Pädagogen seit
langem. In der Literatur ist man sich einig: Die Klassen
sollten höchstens 25 Schüler zählen. Die optimale
Grösse liegt tiefer, immerhin ist man sich über die Zahl
nicht einig.
Wenn die Klassen klein sind, wird die Chancengleichheit

besser. Gute und schlechte Schüler profitieren
davon, wenn der Lehrer für sie mehr Zeit hat. Am meisten

profitiert natürlich der schwächere Schüler, weil
ihn der Lehrer besonders fördern kann.
Eine Berner Privatschule wirbt mit den Worten: «Unsere

Klassen sind klein, damit unsere Schüler grosse
Klasse werden.»
Mit kleinen Normalklassen entlastet man die
Sonderklassen.

Gelegentlich wird eingewendet, ein befähigter Lehrer
könne jeden Schüler auch in einer grössern Klasse
fördern, das sei eine Frage der Organisation. Aber der
Lehrer hat doch für den Einzelnen weniger Zeit zur
Verfügung. Gerade für Jugendliche mit Neigung zur
Kriminalität sind Bezugspersonen wichtig.
Der Schulbetrieb wird familiärer, wenn der Lehrer die
Gruppe überschauen kann. Die Kameradschaftlichkeit
unter den Schülern kann besser gepflegt werden. Man
hat für den andern, insbesondere für den Schwächeren,

mehr Verständnis.
Der Zeitpunkt ist gekommen, neue Wege zu beschreiten.

Wir müssen schrittweise vorgehen. Vielerorts, z. B.
in Biel, ist das Ziel schon erreicht. Auf dem Lande geht
das langsamer. Dort sind u. a. die baulichen
Voraussetzungen nicht gegeben. Dort wird es viele Jahre
dauern, bis das Ziel erreicht ist.
Man hat eingewendet, ich hätte nicht von Höchstzahlen,

sondern von Richtzahlen reden sollen. Solche
haben wir aber schon. Die Richtzahlen können ohne
weiteres überschritten werden. Wir haben die Richtzahl
von 32 Schülern für einstufige Klassen. Gemäss
Verwaltungsbericht gibt es sogar Klassen der Kategorie
41 bis 45 Schüler.
Wenn eine Höchstzahl im Gesetz verankert ist, werden
irgendwo in der Verwaltung Richtzahlen herausgegeben,

die der Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Die
Höchstzahlen hingegen sind eindeutig.
Wir sind im Kanton Bern beim Durchschnitt von 24
angelangt. Man findet Klassen in der Grösse zwischen
25 und 41 Schülern. Wir haben noch 1722 Klassen mit
26 bis 30 Schülern, 379 Klassen mit 31 bis 35 Schülern,
31 Klassen mit 36 bis 40 Schülern und eine Klasse mit
41 bis 45 Schülern. Ungefähr 50 Prozent aller Schüler
sind in Klassen mit mehr als 25 Schülern. Demgegenüber

sagt die Durchschnittszahl von 24 wenig aus. Im
Kanton Bern sind durch zu grosse Klassen 60 000
Schüler benachteiligt.
Von den Klassen mit vier Schuljahren haben immer
noch 23 Prozent mehr als 25 Schüler. In Klassen mit
fünf Schuljahren haben 20 Prozent mehr als 25 Schüler.

Das ist pädagogisch nicht vertretbar. Demgegenüber

schreibt die Erziehungsdirektion: «Heute haben
wir die Grenzen des pädagogisch Verantwortbaren und
der finanziellen Möglichkeiten von Gemeinden und Kanton

erreicht.» Dieser Satz ist angesichts der genannten
Zahlen gewagt.

Meine Motion weist einen Mangel auf. Ich habe das
Wort «Höchstzahlen» verwendet. Immerhin habe ich
versucht, das zu mildern, indem ich sagte, man solle
das Ziel stufenweise verwirklichen. Ich hätte im Text
der Motion die Flexibilität vorsehen sollen. Während
kurzer Zeit, z. B. während ein bis zwei Jahren, sollten
in kleinen Landgemeinden höhere Schülerzahlen, z. B.

von 26 oder 27, zulässig sein. Infolge dieses Mangels
der Motion bin ich bereit, sie in ein Postulat umzuwandeln.

Wenn ein Gesetzesentwurf vorliegt, können aber
ohnehin allfällige Mängel noch bereinigt werden.
Ich habe vielseitige Unterstützung erhalten. Vertreter
des VPOD haben aus dem Kanton Luzern geschrieben,
man strebe dort das gleiche Ziel an. - Der Lehrerverein
äusserte sich dahin, er würde einem Postulat in der
Art meiner Motion zustimmen. - Besonders gefreut hat
mich die Unterstützung von alt-Grossrat Hans Klopfenstein,

der in seiner Gemeinde, zusammen mit seiner
Frau, im Oberland seit langem für die Verkleinerung
der Klassen gekämpft hat.

Kohler, directeur de l'instruction publique, rapporteur
du Conseil-exécutif. Je voudrais d'abord dire à Mme
Hamm que je suis très sensible à ses expériences
d'enseignante, de mère de famille et de parlementaire
et à l'intérêt promotionnel qu'elle manifeste à l'égard
des choses de l'école.
Dans sa motion, Mme Hamm pose la question de
savoir si, en raison du chômage des enseignants, le
moment ne serait pas propice pour réduire les effectifs
maxima des classes et s'il ne serait pas possible, ce
faisant, de procéder à une réforme scolaire que d'aucuns

souhaitent depuis longtemps, comme aussi de
lutter d'une façon effective contre le chômage dont
souffre le corps enseignant. Il importerait alors de
charger le Conseil-exécutif de modifier les dispositions
prévues en la matière par les lois scolaires bernoises
dans la mesure où elles traitent de la scolarité obligatoire.

S'agissant de la pléthore, je rappelle les mesures
prises. M. le Dr Staender a brossé hier la situation en sa
qualité de rapporteur de la commission d'économie
publique. Je voudrais la rappeler.
Selon les nouvelles de toute dernière heure, il y a dans
l'ancien canton 25 enseignants sans place. En ce qui
concerne le Jura, Bienne compris, voici ce que nous
écrit le directeur de l'école normale de langue
française de Bienne. «La situation est beaucoup moins
dramatique qu'elle a été largement dépeinte, puisque seules

quelques unités de brevetés de la dernière volée
sont encore sans place.» J'avoue que la situation est
plus inquiétante dans la partie française que dans
l'ancienne partie du canton.
J'en viens maintenant à la motion.

Mme Hamm dit que le nombre d'élèves par classe ne
doit pas dépasser les chiffres suivants:

- 25 élèves dans les classes primaires et secondaires
à un niveau et les progymnases, ainsi que dans les
classes gymnasiales de la scolarité obligatoire;

- 22 dans les classes comportant plusieurs niveaux;

- 20 dans les écoles enfantines;

- 14 dans les classes spéciales et particulières.

En outre, tant qu'une classe comprendrait un effectif
atteignant les deux tiers de l'effectif maximal prévu par
la loi, elle ne saurait être fermée.
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Les effectifs indiqués seraient introduits par étapes
dans le plus bref délai possible.
Le Conseil-exécutif a estimé que le problème de
l'effectif des classes est d'une importance telle qu'il
devait être exposé d'une façon détaillée en tenant compte

notamment de la situation existant dans d'autres
cantons. C'est la raison pour laquelle il vous soumis
un rapport écrit détaillé, que Mme Hamm a commenté
tout à l'heure.
Précisons qu'on ne saurait ni méconnaître ni
désapprouver la tendance fondamentale actuelle de réduire
les effectifs des classes, tout en constatant que les
conditions actuelles satisfont déjà pour une large part
les revendications de Mme la motionnaire.
Pour l'année 1975/76, les classes secondaires du canton

de Berne accusaient les effectifs suivants.
Sur un total de 1033 classes de langue allemande, 615

(59,5 °/o) comptent un effectif de 25 élèves ou moins.
Sur les 213 classes secondaires de langue française,
115 (54 %) comptent un effectif de 25 élèves ou moins.

En ce qui concerne les écoles primaires (classes
normales), 1494 (57,5 %) classes à un degré sur 2596

comptent 25 élèves ou moins et 850 (49%) classes à
deux degrés ou plus sur 1736 comptent 22 élèves ou
moins.
Au cours des dernières décennies, la moyenne des
effectifs des classes secondaires a passé de 25,3 à 24,2
et celle des effectifs des classes primaires de 33,6 à
23 élèves. Ainsi sont établis non seulement la tendance
à la diminution des effectifs mais aussi, et c'est important,

un ajustement de ceux-ci dans les classes
primaires et secondaires.
Dans les classes spéciales, l'effectif moyen est actuellement

de 11 unités alors que dans les écoles
enfantines, il est de 23 unités.
Jusqu'ici, la Direction de l'instruction publique a fait
usage, pour l'ouverture de nouvelles classes primaires
ou la répartition des élèves selon les possibilités, de
directives internes relatives aux effectifs des classes.
Ces directives se fondent d'une part sur les circonstances

de fait et, d'autre part, sur les exigences imposées

à l'école ainsi que sur le rapport existant entre
maîtres et élèves. Les directives offrent le grand avantage

de pouvoir être adaptées aux exigences du
moment beaucoup plus rapidement que les dispositions
rigides de la loi. Leur souplesse permet également de
mieux tenir compte des situations particulières de
certaines écoles.

Dans certaines communes, les effectifs des classes
présentent quelquefois des variations considérables et
inattendues. Souvent, ils ne dépassent la limite maximale

que pour très peu de temps, soit pour une année
ou deux. Or, si nous devions nous en tenir aux
dispositions requises par Mme la motionnaire, nous devrions
ouvrir une nouvelle classe pour cette période et forcément

la fermer à son expiration. Il s'ensuivrait que les
enfants d'une classe seraient divisés pour une année
ou deux pour être ensuite réunis de nouveau. Etant
donné la mobilité de nos populations et les migrations
intérieures qui ont lieu à certaines époques, on irait
de dédoublements en fusions de classes et vice-versa.
Il en résulterait inévitablement une instabilité de
l'organisation des classes et des écoles qu'il importe
d'éviter, ce qu'a d'ailleurs admis Mme la motionnaire.
En plus des conséquences pédagogiques et organiques

que cette instabilité entraînerait et que personne

ne souhaite, l'abaissement des effectifs maxima alourdirait

considérablement les charges financières des
communes et du canton et même si elles ne doivent
pas être sine qua non, on ne saurait les ignorer. La
dépense supplémentaire peut être supputée à 35
millions de francs par année pour les écoles secondaires
et à 119 millions pour les écoles primaires, et ce montant

supplémentaire de quelque 150 millions ne
comprend pas les investissements supplémentaires pour
les constructions. Il ne concerne que les traitements et
les frais annexes. Nous avons peine à croire que les
communes, sans parler du canton, seraient disposées
à consentir des dépenses supplémentaires d'une telle
importance.
Pour toutes les raisons exposées, il est clair que la
fixation dans la loi d'un plafonnement des effectifs tel
que le demande la motion n'est pas souhaitable. Les
actuelles directives internes servant à fixer les effectifs

des classes constituent une réglementation souple,
mieux adaptée et mieux adaptable à la réalité. Elle a
fait ses preuves puisqu'elle a permis une réduction
judicieuse des effectifs.
Pour conclure, le Gouvernement tient à préciser à
l'intention de la Société des enseignants bernois en
particulier, qui nous rejoint dans ses conclusions, et
des enseignants en général, que partout où la nécessité
s'en fera sentir, il s'efforcera d'abaisser les effectifs
des classes en tenant compte des données pédagogiques

et des circonstances particulières dans l'examen
de chaque cas. Il entend que chaque étape ainsi franchie

le soit en compatibilité avec les possibilités des
communes et de l'Etat. Il n'est dès lors pas question
d'en rester à l'acquis jusqu'ici atteint, mais d'aller de
l'avant dans les voies admises.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement vous
propose de rejeter la motion de Mme Hamm, à laquelle il
ne peut pas non plus se rallier sous forme de postulat.

Präsident. Der Vorstoss von Frau Hamm wird von der
Regierung auch in der Form des Postulates bekämpft.

Meinen. Das Ziel des Vorstosses ist sympathisch. Zu
grosse Klassen verursachen zusätzliche erzieherische
Probleme. In zu grossen Klassen zählt jedes Kind doppelt.

Für schwache und auch für andere Kinder, aber
insbesondere für die, welche erzieherische Schwierigkeiten

bieten, sind zu grosse Klassen recht ungeeignet.
Trotzdem muss ich den Vorstoss von Frau Hamm
ablehnen. Es ist nicht möglich, gesetzliche Maximalklas-
senbestände festzulegen. Beispielsweise die Gemeinde
Oberthal hat mehrstufige Klassen. Angenommen, die
eine zähle 19, die andere 25 Schüler. Sie kann nicht
einfach drei Schüler einer andern Klasse anhängen,
denn in der angestammten Klasse werden die
betreffenden Schüler besser gefördert als wenn sie als
Anhängsel in eine andere Klasse kämen. Z. B. die
Gemeinde Trub hat drei Klassen. Wenn gesetzliche
Maximalbestände existierten, müsste die Gemeinde
überzählige Schüler, auch wenn dieser Zustand aller
Voraussicht nach nur vorübergehend ist, anderswo
unterbringen. Aber im Berggebiet sind die Schulhäuser weit
auseinander und die Wege sind weit. Die Gemeinde
müsste ein Provisorium einrichten oder bauen. Gegenwärtig

seufzen zahlreiche Gemeinden unter den hohen
Schullasten.
Die Zahl von mindestens 14 Schülern ist schon in
einem Dekret festgelegt. Ich weiss, Frau Hamm will nicht
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etwa kleinere Klassen durch Neueinteilung aufheben.
Trotzdem besteht diese Gefahr.
Ich bedaure es, dass Frau Hamm sich nicht mit
Richtzahlen begnügt. Flexibilität muss vorhanden sein.
Am besten wäre es, Frau Hamm würde den Vorstoss
zurückziehen und einen neu formulierten Vorschlag
einreichen, dem wir dann beipflichten könnten. Das
angestrebte Ziel ist gut, aber der Weg ist nicht gangbar.
Die SVP-Fraktion muss leider das Postulat ablehnen.

Frau Etter. Kleine Klassen sind auch ein Anliegen
unserer Partei. Die Motion wurde im Februar eingereicht.
Unsere Fraktion hat sie besprochen, bevor die Stellungnahme

der Erziehungsdirektion vorlag; diese langte
leider erst gestern ein.
Wir wissen, dass in kleinen Klassen erfolgreicher auf
die Jugend eingewirkt werden kann. Uns stört am
Vorstoss Hamm die Festlegung auf Höchstbestände. Die
Folge wären viele Klassen mit geringeren Beständen,
und das würde den Kanton zu sehr belasten. Darauf
wird auch im Bericht der Regierung hingewiesen.
Wenn beispielsweise 27 Schüler vorhanden sind, müss-
te, wenn höchstens 25 beisammen sein dürfen, eine
zweite Klasse errichtet werden, oder die überzähligen
müssten in ein anderes Schulhaus, vielleicht sogar in
eine andere Gemeinde zur Schule gehen. Der Nachteil,
gelegentlich eine Klasse mit 27 Schülern zu haben, wäre

kleiner.
Die Forderung nach kleinen Klassen ist weitgehend
erfüllt. Aber es gibt immer noch Klassen mit hohen
Schülerzahlen, vor allem in Sekundär- und Primarschulen.
Wir müssten auch das Postulat ablehnen, obschon
auch wir kleinere Klassenbestände befürworten.

Staender. Die Lehrer klagen sehr oft, wenn ihre
Klassen 30 und mehr Schüler aufweisen. Ich habe die
Sekundärschule zusammen mit 40 andern Schülern
besucht. Das ist wahrscheinlich der Grund, dass ich nur
Grossrat geworden bin. Immerhin, es ist aus allen
etwas Rechtes geworden. Zugegeben, kleine Klassen bieten

pädagogische Vorteile. Eine Höchstzahl festzulegen,

scheint wünschenswert zu sein. Aber das hätte
untragbare organisatorische Folgen. Wenn z. B. eine
Klasse die maximal zulässige Schülerzahl aufweisen
würde, und wenn dann durch Zuzug ein weiterer Schüler

in die Klasse käme, müsste diese Klasse schon
aufgeteilt werden. Aber vielleicht sind es schon im nächsten

Jahr wieder nur insgesamt 25 Schüler. Dann müssten

die beiden kleinen Klassen wieder vereinigt werden.

Aber das letztere würde man nicht vorkehren,
nähme die finanziellen Folgen in Kauf. Ein anderes
Beispiel: Beim Übertritt von der Primarschule in die
Sekundärschule besteht ein Probequartal, bald auch
ein Probesemester. Vielleicht sind in der Probezeit 27
Schüler und drei scheiden später wegen Ungenügen
aus. Da müsste man doch flexibler sein. - Ein anderes
Beispiel: In den Städten mit Untergymnasium erfolgt
der Übertritt nach sechs Primarschuljahren. In dem
Moment werden die Primarschulklassen um etwa ein
Fünftel verkleinert. Auch dort sollte Flexibilität bestehen.

Höchstzahlen sind unannehmbar. Frau Hamm ist gegen
hohe Richtzahlen misstrauisch. Dem kann man
entgegenwirken, indem man die Richtzahlen nicht zu hoch
ansetzt. Im Namen der freisinnigen Fraktion empfehle
ich, auch das Postulat abzulehnen, aber auch
wir sind der Meinung, Klassenbestände von über 30

Schülern sollten doch in absehbarer Zeit nicht mehr
vorkommen.

Würsten. Ich beantrage Ihnen, im Blick auf die
finanziellen Folgen das Postulat abzulehnen. Ich kritisiere
das Besoldungsgesetz nicht. Immerhin haben jedoch
die Pflichtstundenordnung und die Funktionszulagenverordnung

masslose Entschädigungen gebracht, was die
Gemeinden stark belastet hat. In bezug auf die
Lehrerbesoldungen besteht in den Gemeinden ein malaise.
Statt durch neue Klassen (Reduktion der Schülerzahl)
stellenlose Lehrer einzusetzen, könnte man verlangen,
dass die Pflichtstundenzahl eingehalten wird.
Die pädagogische Seite darf nicht zu sehr dramatisiert
werden. Grosse Klassen (mehrklassige Schulen) sind
gar nicht so nachteilig, wie es manchmal dargestellt
wird. Ein begabter Lehrer wird damit fertig. Auch aus
Gesamtschulen sind tüchtige Bürger hervorgegangen.
Ich warne vor weiterer Ausdehnung der Aufgaben im
Erziehungswesen durch den Kanton. Die Gemeinden
müssen auch in diesen Fragen noch etwelche Beweglichkeit

haben. Ich bitte mit Rücksicht auf die finanziellen

Folgen, das Postulat abzulehnen.

Frau Hamm-Schärer. Die Diskussion zeigt mir, dass es
keinen Sinn mehr hat, weiterzufahren. Da zeigen sich
grundsätzliche Fragen des Parlamentarismus. Obschon
ich in der Begründung gesagt habe, ich würde nicht auf
den Höchstzahlen bestehen und darum die Motion in
ein Postulat umgewandelt habe, haben alle Redner den
Mangel an Flexibilität kritisiert. Offenbar rührt das
daher, dass die Fraktionen ihre Stellung bezogen haben,
bevor sie meine mündlichen Ausführungen gehört hatten.

Vielleicht sollte man persönliche Vorstösse in zwei
Etappen behandeln, indem man zuerst die Begründung
anhören, aber die Stellungnahme der Regierung und
die allfällige Diskussion verschieben würde.

Ich ziehe meine Motion, respektive mein Postulat
zurück. Ich werde neue Vorschläge einreichen.

Zurückgezogen.

Motion Staender - Tragfähige Sekundärschulen

Wortlaut der Motion vom 11. Februar 1976

Man pflegt eine Sekundärschule mit wenigstens fünf
Klassen als tragfähig zu bezeichnen, weil sie eine
pädagogisch günstige innere Organisation ermöglicht und
Gewähr für eine wirtschaftliche Nutzung der meist
aufwendigen Spezialräume und -einrichtungen gestattet.
Es sollte daher das Ziel kantonaler Schulpolitik sein,
solch tragfähige Sekundärschulen zu schaffen oder zu
erhalten.
In ländlichen Gegenden ist dies oft nur möglich durch
die Bildung von Schulverbänden als Träger solcher
Sekundärschulen. Können sich jedoch die Gemeinden
einer präsumptiven Schulregion nicht zu gemeinsamem
Handeln einigen, fehlt der Erziehungsdirektion die
Rechtsgrundlage, ordnend einzugreifen. Nachdem
Sekundärschulen an sich schon heute nicht reine
Gemeindeschulen sind - nach dem Mittelschulgesetz
setzt sich die Mehrheit der Kommissionen aus
Staatsvertretern zusammen -, würde eine solche
Koordinationskompetenz der Erziehungsdirektion die Gemeindeautonomie

nicht direkt berühren.
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Die Regierung wird beauftragt, eine solche
Koordinationskompetenz in geeigneter Form in das zu revidier
rende Mittelschulgesetz aufzunehmen.

(14 Mitunterzeichner)

Staender. Der erste Satz des Motionstextes lautet in
der französischen Übersetzung: «D'une manière générale,

on considère que des écoles secondaires disposant

de moins de cinq classes travaillent dans des
conditions optimales.» Das ist das Gegenteil dessen,
was im deutschen Originaltext steht.
Im oberen Bürenamt war es nicht möglich, mehrere
Gemeinden für die Führung einer gemeinsamen
Sekundärschule unter einen Hut zu bringen, weil eine
einzelne Gemeinde Schwierigkeiten bereitete. Die Mehrheit

der Einwohner, die auch flächenmässig mehr als
die Hälfte des Gebietes innehaben, wären einverstanden

gewesen. Ich sage das im Blick auf die Verhältnisse

bei den Meliorationen, wo unter Umständen eine
renitente Minderheit mitmachen muss.
Meine Motion zielt nicht darauf ab, bestehende
Sekundärschulen mit weniger als fünf Klassen in Frage zu
stellen, sondern es geht darum, die künftige Entwicklung

durch das Gesetz zu lenken.
Die Motion verlangt nur, im zu revidierenden
Mittelschulgesetz sei ein Passus im Sinne der Motion
aufzunehmen. Die Formulierung wird sich bei der Beratung

des Mittelschulgesetzes ergeben. Es geht mir nur
um den Grundsatz.
Ich wäre nicht einverstanden, die Motion in ein Postulat

umzuwandeln. Das Problem konnte seit dem
Februar geprüft werden, so dass man jetzt entscheiden
sollte.

Kohler, directeur de l'instruction publique, rapporteur
du Conseil-exécutif. Dans la motion qu'il a déposée au
cours de la session de février, M. le député Staender
demande que lors de la prochaine revision de la loi sur
les écoles moyennes soient prévues des compétences
de coordination permettant aux autorités supérieures
d'exiger des communes et des syndicats de commune

qu'ils tiennent des écoles secondaires rentables au
plan économique et pédagogique. M. Staender se
réfère avec raison à l'école secondaire comportant au
moins cinq classes, qui peut être considérée comme
étant le cas-limite. Il estime qu'une telle école permettrait

«de s'organiser valablement sur le plan pédagogique
tout en garantissant une utilisation rentable des

locaux et installations spéciaux souvent coûteux».
A son avis, la politique scolaire du canton devrait être
ainsi définie que seules de telles écoles secondaires
devraient être créées et entretenues à l'avenir.
Le Conseil-exécutif se détermine ainsi qu'il suit à ce
sujet.
1) Le Gouvernement peut se rallier aux vues de M. le
motionnaire en ce qui concerne le principe de la
dimension minimale de l'école secondaire, mais il doit
constater que la règle qui en découle rendrait quasiment

impossible, en tout cas très difficile, la création
de nouvelles écoles secondaires dans des régions
rurales ou géographiquement désavantagées. C'est pour
cette raison que le Gouvernement ne peut accepter la
motion de M. Staender que sous forme de postulat.
Tout en comprenant les aspirations d'ordre général de
M. le motionnaire, le Conseil-exécutif relève, par souci
d'objectivité, que de nombreuses écoles secondaires
comptant aujourd'hui cinq classes ou plus ont été

créées il y a des années, voire des décennies, et
entretenues pendant fort longtemps sous forme d'écoles
à deux ou trois classes au prix de sacrifices financiers
importants et d'une persévérance exemplaire qui
honore les communes rurales et les syndicats qui en ont
assumé la charge et qui ont permis, durant les années
d'après-guerre, de porter le nombre des classes à cinq
et plus.
Se fondant sur les dispositions légales actuelles, et
j'aimerais que cela tranquillise et satisfasse M. le
motionnaire, le Conseil-exécutif donne au Grand Conseil
l'assurance qu'il entend examiner scrupuleusement
tous les facteurs pondérés qui susciteront dans l'avenir
des projets d'ouverture d'écoles secondaires à effectifs
réduits. Il est disposé à saisir l'occasion de la revision
partielle de la loi sur les écoles moyennes pour attribuer

la compétence en matière de fusion aux autorités
cantonales supérieures, faisant ainsi droit au vœu
exprimé par M. le motionnaire. Elle serait ainsi possible,
à la condition de ne point entraîner des conséquences
graves pour les localités et régions intéressées,
l'assentiment des communes devant alors être requis lorsque

l'effectif des classes serait de cinq élèves au
moins.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Conseil-exécutif,

tout en étant conscient des économies matérielles
et des avantages pédagogiques qui découleraient

de la réalisation de la motion de M. Staender, ne peut
l'accepter que sous forme de postulat.

Herzig. Die sozialdemokratische Fraktion würde einem
Postulat zustimmen. Das Beispiel des oberen Bürenamtes

zeigt, dass der Vorstoss berechtigt ist. - Ich
habe im Jahr 1935 in Busswil unterrichtet. Schon
damals sprach man von einer neuen Sekundärschule. Sie
wurde erst 16 Jahre später eröffnet, aber ohne die
Busswiler; denn die waren mit dem Standort nicht
einverstanden. Die Leidtragenden waren die Kinder. - Es
kommt vor, dass Kinder aus der gleichen Familie in
verschiedene Sekundärschulen gehen. Es kommt auch
vor, dass eine Gemeinde Schüler aus einer andern
Gemeinde wegen Platzmangel nicht aufnehmen kann.
Durch Schulverbände kann solches verhindert werden.

Nicht jede der 25 Sekundärschulen mit weniger als
fünf Klassen kann vergrössert werden.
Man sollte Spezialräume vermehrt zusammen mit der
Primarschule ausnützen.
Bei zu grossen Sekundärschulen ist die Organisation
schwerfällig, was auch zu bedenken ist.
Trotz unserer Bedenken stimmen wir dem Vorstoss zu.
Das ist unser Beitrag an die Verbesserung der
Schulverhältnisse.

Hirt. Ich kann die Motion Staender nicht unterstützen.
Wir haben am linken Bielerseeufer einen Sekundar-
schulverband, dem die Gemeinden Twann, Ligerz und
Tüscherz angeschlossen sind. Die Schule ist dreiklas-
sig, besteht seit bald 100 Jahren. Sie kann nicht auf
fünf Klassen vergrössert werden. Im Osten grenzt
unser Einzugsgebiet an die Stadt Biel, im Westen an
Neuenstadt und im Norden an die französisch
sprechenden Tessenberg-Gemeinden. Aus den letztern
Gemeinden können natürlich nur Kinder deutsch
sprechender Eltern zu uns in die Sekundärschule geschickt
werden. Wenn die Motion überwiesen wird, laufen wir
Gefahr, dass die Erziehungsdirektion unsere Sekundärschule

eines Tages schliessen wird. Dann müssten wir
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unsere Kinder nach Biel in die Sekundärschule schik-
ken. Das wäre zurzeit in Biel möglich. Aber vor drei
Jahren hätte Biel die Kinder wegen Platzmangel nicht
aufnehmen können. - Der Schulweg nach Biel brächte
grosse Inkonvenienzen mit sich. Zudem möchten die
Eltern ihre Kinder lieber im Geiste unserer Region
erziehen lassen. Wir hatten bei uns bis heute nie einen
Drogenfall.
Natürlich wäre eine fünfklassige Sekundärschule besser

als eine dreiklassige. Aber wir könnten nicht fünf
Klassen herbringen. Ich bitte darum, der Regierung
zuzustimmen, die die Motion nur als Postulat annehmen
will.

Kurt. Aus der Sicht des Simmentais muss ich die
Motion Staender bekämpfen. Wir haben eine dreiklassige
Sekundärschule in der Lenk, eine fünfklassige in
Zweisimmen, eine dreiklassige in Boltigen und haben auch
eine Sekundärschule in Erlenbach. Das Tal von
Zweisimmen bis Spiez ist rund 50 km lang. Besonders in
den Nebentälern sind die Wegverhältnisse im Winter
beschwerlich. Die Annahme der Motion hätte vielleicht
zur Folge, dass man später nur noch je eine
Sekundärschule in Zweisimmen, Erlenbach und Spiez hätte.
Diese Konzentration wäre mit den Bestrebungen, für
Weiterentwicklung in abgelegenen Gebieten zu sorgen,
kaum vereinbar. Beispielsweise das Pöschenried liegt
fünf Kilometer hinter Lenk. Wenn Schüler von dort nach
Zweisimmen müssten, ginge ein guter Teil des Tages
durch den Weg verloren, der zurückgelegt werden
müsste. - Im übrigen wäre ich mit den Ideen von
Kollege Staender einverstanden.

Staender. Ich bin wahrscheinlich zum Teil missverstanden

worden. Ich habe gesagt, es gehe nicht darum,
bestehende Schulen aufzuheben oder zwangsweise zu
vereinigen, beispielsweise die Schüler von Boltigen
nach Zweisimmen zu dirigieren, oder die Schüler von
Tüscherz nach Biel zu schicken. Es geht darum, dort
Schulverbände zu organisieren, wo neue Schulen
gegründet werden müssen. Dann sollen nach Möglichkeit
fünfklassige Schulen angestrebt werden, damit nicht
Sekundärschulen mit zwei bis drei Klassen gebaut werden.

Dazu sollte im Gesetz eine Koordinationskompetenz
vorhanden sein.

Nach den Erklärungen des Erziehungsdirektors und
von Kollege Herzig wandle ich die Motion in ein
Postulat um.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

Motion Lehmann - Ausbau des staatsbürgerlichen
Unterrichtes innerhalb und ausserhalb der obligatorischen
Schulzeit

Wortlaut der Motion vom 5. Mai 1976

Die in der Gemeinde Bolligen - über 17 000 Stimmberechtigte

- vor kurzem durchgeführten Erhebungen
über die Teilnahme an Abstimmungen und Wahlen
haben u. a. ergeben, dass sich vorab die jungen Leute
der Jahrgänge 1945 bis 1954 an Abstimmungen und
Wahlen nur sehr schwach beteiligen. Ähnliche
Untersuchungen der Stadt Bern und auch im Ausland sind
zu gleichen Ergebnissen gekommen. Es scheint, dass
die jungen Menschen u. a. zu wenig intensiv auf ihre
Rechte und Pflichten vorbereitet werden.

Der Regierungsrat wird gebeten, dafür zu sorgen, dass
der staatsbürgerliche Unterricht innerhalb der
obligatorischen Schulzeit intensiviert wird, insbesondere durch
Massnahmen auf dem Gebiete der Lehrpläne, der
Lehrerausbildung und der Lehrmittel.

(34 Mitunterzeichner)

Lehmann. Anlass zur Motion gaben Erhebungen in der
Gemeinde Bolligen, die ergeben haben, dass vorab
junge Leute den Abstimmungen fern bleiben. Ähnliches
stellte man in andern Gemeinden fest.
An einer Jungbürgerfeier wurde ein Podiumsgespräch
durchgeführt. Die jungen Teilnehmer erklärten, sie
seien auf ihre staatsbürgerlichen Aufgaben zu wenig
vorbereitet worden.
Die verhältnismässig geringere Beteiligung der Jungen

an Wahlen und Abstimmungen ist eine internationale

Erscheinung. Sie besteht auch in andern Ländern
mit fortschrittlichem Schulsystem, wie Schweden und
die USA. Darüber bestehen wertvolle Abhandlungen.
Diese Verhältnisse lassen sich durch Vergrösserung
der Stundenzahl für den staatsbürgerlichen Unterricht
nicht beseitigen.
Anzustreben ist der qualitative Ausbau der Staatskunde.

Das ganze ist ausserdem ein gesellschaftspolitisches
und insbesondere jugendpolitisches Problem.

Die moderne Politikwissenschaft, insbesondere die
Systemtheorie, versteht den staatsbürgerlichen Akt des
Abstimmens und des Wählens u. a. als Loyalitätsbezeugung

gegenüber dem politischen System. Wieweit diese

Loyalitätsbezeugung vollzogen wird, hängt u. a.
davon ab, wieweit der Staatsbürger in das politische
System integriert ist. Diese Integration ist nun nicht bloss
ein individueller Willlensakt des Staatsbürgers,
sondern hängt auch von der Ausgestaltung des politischen
Systems ab. Mit andern Worten: Wenn der junge Staatsbürger

aktiviert werden soll, so ist das nicht lediglich
seine persönliche Angelegenheit, sondern auch eine
Angelegenheit des Staates, wie er dem jungen Staatsbürger

entgegentritt. Wenn der Staat und seine Träger
den jungen Staatsbürger integrieren wollen, dann muss
der junge Staatsbürger in die Lage versetzt werden,

a) seine Interessen zu erkennen und sich mit andern,
die die gleichen Interessen erkannt haben, zu verbinden;

b) seine subjektive Betroffenheit in politischen
Entscheidungsverfahren erkennen zu können;

c) und es müssen objektive Chancen bestehen, dass
er seine Interessen im demokratischen Entscheidungs-
prozess durchsetzen kann.

Alle Lehrpläne sehen grundsätzlich eine Integration
von Staatskunde und Geschichte vor. Daran ist unbedingt

festzuhalten, da sonst die Gefahr besteht, dass
der Geschichtsunterricht keine aktuellen Zusammenhänge

aufzeigt, und dass die Staatskunde ahistorisch
wird.
Die Stundendotierung sieht für Geschichte/Staatskunde
meist zwei bis drei Lektionen vor. In der Regel können
die Unterrichtsziele in dieser Zeit nicht erreicht werden.

Im Interesse der Schüler sollte aber nicht einfach
eine Vermehrung der Lektionenzahl angestrebt werden,
sondern vielmehr eine Verbesserung der Unterrichtsmethoden

sowie der Unterrichtsmittel. Eine Verbesserung

könnte auch durch Blockunterricht (z. B. in
Studienwochen) erreicht werden.
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Wie ich in Erfahrung bringen konnte, fehlt in allen
Lehrerbildungsgängen weitgehend die Didaktik des
politischen Unterrichtes. Die Fachdidaktik wäre gerade in
diesem anerkannt schwierigen Fach von grosser
Bedeutung und für den Lehrer eine wertvolle Hilfe.
Die vorhandenen Lehrmittel für die Staatskunde weisen
eine zu starke formalistische Betrachtungsweise auf.
Krassestes Beispiel dazu sind die Lernprogramme für
Staatskunde für gewerbliche und kaufmännische
Berufsschulen, die vom BIGA empfohlen worden sind. Die
Staatskunde erstarrt bei einer solchen Betrachtungsweise

zwangsläufig zu einem trockenen, für den Schüler

fremden und damit uninteressanten Unterricht.
Entsprechend der dynamischen Entwicklung in Politik
und Staat unterliegen die staatskundlichen Lehrmittel
der raschen Überalterung, sowohl in ihren Grundlagen
wie in ihren aktuell gedachten Beispielen. Aktualität ist
aber nach den Lerntheorien eine der wesentlichen
Motivationsgrundlagen.
Innerhalb der obligatorischen Schulzeit (Primär- und
Sekundarschullehrplan) ist eine Revision, bzw. eine
Ergänzung der Lernziele anzustreben. Es wäre z. B. zu
prüfen, ob im neunten Schuljahr eine Studienwoche
oder Landschulwoche mit einem staatskundlich-sozial-
kundlichen Thema eingeführt werden sollte.
Entsprechendes Grundlagenmaterial wäre dem Lehrer zur
Verfügung zu stellen.
Ich habe versucht, Ihnen einige wesentliche Mängel
aufzuzeigen und auch Vorschläge für die Verbesserung
des staatsbürgerlichen Unterrichtes zu unterbreiten.
Ich bin mir bewusst, dass es nicht leicht sein wird, das
wünschbare Ziel ohne nennenswerte Hindernisse zu
erreichen. Wir müssen aber jede vertretbare Massnahme

in Erwägung ziehen, die geeignet ist, den
staatsbürgerlichen Unterricht zu verbessern.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe,
dass Sie meinen Vorschlag unterstützen werden.
Ich werde kaum bereit sein, meine Motion in ein
Postulat umzuwandeln. Wenn die Erziehungsdirektion
schon erkannt hat, dass gewisse Mängel bestehen

- das beweist die Tatsache, dass man bereit wäre, ein
Postulat anzunehmen -, könnte doch auch eine Motion
gutgeheissen werden. Ich halte auch darum an der
Motion fest, weil ich aus Erfahrung weiss, dass man mit
Postulaten nicht sehr viel erreichen kann.

Kohler, directeur de l'instruction publique, rapporteur
du Conseil-exécutif. Ce n'est pas la première fois que
la question soulevée par M. le vice-président du Grand
Conseil figure à l'ordre du jour de votre Conseil. La
Direction de l'instruction publique possède une
documentation volumineuse sur les études et les réponses
qui ont été données à des membres de votre Conseil
qui ont exprimé un vœu semblable à celui de M. le
député Lehmann.
Le problème n'a pas trouvé jusqu'ici la solution idéale
que souhaite tout vrai démocrate, pour la bonne raison
qu'il s'agit d'un domaine où toute législation
draconienne peut présenter des failles et susciter certaines
craintes. Téléguidage d'en-haut, abus selon les uns,
excès de zèle ou timidité selon les autres, font que le
Conseil-exécutif opte pour une certaine prudence. De
là son acquiescement à la forme du postulat plutôt
qu'à celle de la motion.
Dans les lois scolaires, l'enseignement de l'instruction
civique est mentionné en rapport avec l'enseignement
de l'histoire, notamment dans la loi sur l'école primaire,

à l'article 26, qui dispose que l'enseignement des

connaissances civiques sera donné aux élèves du degré

supérieur; dans la loi sur les écoles moyennes, à
l'article 23, qui désigne comme branches obligatoires
l'histoire et les connaissances civiques.
Les plans d'études pour les écoles primaire et secondaires

contiennent déjà la base d'un enseignement
civique et dans les dispositions générales, celle-ci est
encore différenciée. Voyons un peu sous quelle forme:
la communauté, la famille, les associations, les
coopératives, le particulier en tant que citoyen de la
commune, du canton et de la Confédération, les événements

politiques actuels dans notre pays etc., etc.
Les plans d'études pour les écoles secondaires insistent

longuement sur l'importance accordée à l'éducation

civique.
L'enseignement dispensé par les écoles complémentaires

se fonde sur le plan d'études correspondant. Il

a pour objectif de mettre en évidence des questions se
posant dans le champ d'expériences et l'entourage des
jeunes gens et de chercher des réponses à ces
questions; d'éveiller l'intérêt et la compréhension des
problèmes et des tâches qui sont à l'ordre du jour de notre

pays et du monde; de contribuer à faire des élèves
des personnes conscientes de leurs responsabilités et
des citoyens. L'enseignement ne doit pas être divisé
en branches, mais donné en thèmes généraux. Comme
instruments de travail, le maître a à sa disposition des
dossiers qui se rapportent avant tout au champ d'expérience

civique et à la vie pratique de l'écolier.
A la Librairie de l'Etat de Berne, on peut se procurer
des fiches de travail pour l'enseignement de l'instruction

civique. Ceux qui les connaissent les disent
excellentes. Elles procurent aux maîtres la base de son
enseignement et à l'élève les instruments de travail
nécessaires, des faits et des aperçus. Elles sont renouvelées

périodiquement et contribuent ainsi à dispenser
régulièrement un enseignement actuel. Par ailleurs, la
Librairie de l'Etat met à la disposition des maîtres les
constitutions correspondantes.
L'instruction civique dispensée dans les écoles
professionnelles comprend six chapitres:

1) comment se faire une opinion?

2) étude des institutions

3) l'égalisation

4) droits et devoirs des citoyens

5) la Suisse et le monde

6) démocratie et dictature.

Pour que le lecteur puisse se faire une idée de ce que
cela représente et à titre d'exemple, j'énumérerai les
objectifs que se propose d'atteindre le chapitre
intitulé: «Comment se faire une opinion?» Il s'agit de montrer

le rôle que joue l'homme en tant que membre de
divers groupes; de décrire la structure pluralistique de
la société suisse; de distinguer les partis et les
associations d'après leurs objectifs et leur organisation et
de définir leurs tâches en tant que médiateurs entre les
citoyens et les autorités; de montrer comment se forme

l'opinion publique; d'expliquer le rôle des mass
media dans ce processus; d'exposer le déroulement
des votations et de comparer les procédures d'élection
et, enfin, d'énoncer les conditions juridiques et les
limites de la libre expression d'opinion.
La branche «instruction civique» joue un rôle important

dans les écoles professionnelles, de même que
dans les écoles commerciales aussi, et l'on peut en
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tout cas affirmer que les élèves qui sortent de ces écoles

reçoivent ou doivent recevoir des notions concernant

les domaines essentiels de la vie civique. Dans
divers gymnases, on organise des manifestations qui
n'ont d'autre but que de montrer comment fonctionne
la démocratie.
L'importance accordée à l'instruction civique ressort
également des directives particulières relatives aux
examens de maturité en histoire et qui sont valables
pour tous les gymnases cantonaux bernois.
A tous les degrés de l'école, on fait aujourd'hui de
gros efforts pour améliorer la formation civique. La
tendance est manifeste: on veut dépasser ce qu'il est
convenu d'appeler la vieille instruction civique - on
veut en somme tuer ie vieil homme - qui n'est donnée
que dans le cadre d'une seule branche et la remplacer

par une instruction civique qui empiète sur toutes
les branches et qui soit même le fondement de la
communauté scolaire.
Cette réforme est en cours. Il lui faut du temps et, le
cas échéant, l'appui de l'opinion publique. Il ne sert
à rien d'émettre de généreuses et magnanimes
idées si le peuple ne veut ou ne peut les suivre.
Dans le plan d'études des écoles normales pour maîtres

et maîtresses de langue allemande, la branche
«instruction civique» figure avec celle de l'histoire.
Aussi l'instruction civique en tant que branche particulière

d'enseignement est-elle respectivement donnée
par les maîtres d'histoire. Le rapport à établir entre
l'histoire et l'instruction civique, respectivement
l'interférence entre les deux disciplines - et c'est important

- est au centre des discussions des spécialistes
en la matière, mais d'autres groupes de spécialistes
saisissent l'occasion de leur enseignement pour se
référer à des notions d'instruction civique aux plages
plus étendues. C'est le cas par exemple des maîtres
d'allemand, qui vouent une tout autre attention qu'autrefois

aux problèmes de la communication verbale et
non verbale dans la vie publique, et des maîtres de
géographie, de biologie et de physique, qui font entrer
dans le cadre de leur enseignement les questions
civiques de haute importance telles que l'enseignement
sur l'aménagement du territoire, la protection de
l'environnement, l'approvisionnement en énergie, le tiers
monde etc.
Ces exemples démontrent que la formation civique des
élèves qui sortent de nos écoles normales est orientée
et dispensée dans diverses branches et cette évolution
sera certainement manifeste lorsque les pensums
d'enseignement seront également revus à l'occasion de la
réforme dont fait actuellement l'objet la formation de
nos enseignants.
M. le motionnaire ne propose, dans le texte de sa
motion, que l'institution de mesures en rapport avec la
formation des jeunes gens, peut-être parce qu'il
escompte plus de succès de ce côté-là; mais cela
comporte le risque d'espérer trop unilatéralement une
amélioration de l'engagement civique des jeunes au
travers d'une intensification de l'enseignement des
connaissances civiques dans les écoles, alors que nous
devons encore franchir un pas supplémentaire en
facilitant une prise de conscience politique. Nous ne
pouvons contester qu'il est absolument souhaitable de
parvenir à une meilleure participation aux élections et aux
votations et il est sans aucun doute juste de chercher
sans cesse les moyens d'y parvenir. Cependant, je ne
crois pas qu'il soit absolument nécessaire pour cela de
forcer le citoyen à se rendre aux urnes, parce qu'il faut

aussi savoir, et je crois que les spécialistes l'admettent,

que l'abstention est souvent aussi une manière de
voter. Il ne s'agit pas du tout de l'encourager ni de
l'applaudir, mais c'est une réalité.
Une analyse des raisons qui sont à l'origine de la faible

participation montre que la responsabilité n'en
incombe pas exclusivement à l'école, vous me permettrez

de le dire. Il ne s'agit que pour une partie de
raisons qui ont trait à l'enseignement au sens étroit du
terme, c'est-à-dire à la transmission des connaissances.

Il s'agit bien plutôt d'attitudes qui sont dictées
dans une mesure tout à fait déterminante par des
milieux extérieurs à l'école et en premier lieu par le
milieu familial. L'école doit, en ce qui concerne l'instruction

civique et d'autres domaines également, s'opposer
à maintes tendances parfois extrêmement puissantes
de la vie extrascolaire. Cela signifie que l'on ne

saurait attendre des miracles dus à la seule école.
Chaque réforme générale de plans d'études aura pour
tâche d'accorder une place plus grande, lors de
l'élaboration des moyens d'enseignement et dans la
formation des enseignants dans leur spécialisation, au
sens de la responsabilité incombant aux citoyens en
matière civique; cela nécessite naturellement l'appui
de la collectivité.
C'est dans ce sens que le Gouvernement peut accepter

la motion en tant que postulat.

Staender. Was die Motion anstrebt, kann ich unterstützen,

denn alle Anstrengungen, die dazu führen, dass
die jungen Leute sich mehr am öffentlichen Leben
interessieren, sich mehr an Wahlen und Abstimmungen
beteiligen, begrüsse ich. Wohl noch nie wurde in den
obern Schulklassen so viel staatskundlicher Unterricht
erteilt wie jetzt, mit Anschauungsunterricht, Übungen,
Besichtigungen usw. Trotzdem geht die Stimmbeteiligung

zurück. Wenn die über Fünfzigjährigen
verhältnismässig zahlreicher zur Urne gehen, will das nicht
heissen, dass sie seinerzeit einen besseren staatskund-
lichen Unterricht gehabt hätten. Die Gründe sind
andere.

Wie schon in der Staatswirtschaftskommission wünsche

ich auch hier, dass der staatskundliche Unterricht
in den Abschlussklassen ausgebaut werde. Man sollte
mehr in schweizerischer Landeskunde unterrichten.
Bekanntlich ist im neunten Schuljahr keine Geographie
vorgesehen. Gerade in der obersten Klasse sollte
Geographisch/Volkskundliches behandelt werden; denn das
ist die Grundlage unserer wirtschaftlichen und
politischen Existenz. Entsprechend sollten die Lehrpläne
der Sekundärschule angepasst werden.

Lehmann. Ich danke Regierungsrat Kohler für seinen
ausführlichen Bericht. Sicher kennt sich Kollege Dr.
Staender im praktischen Schulbetrieb besser aus als
ich. Ich habe aber versucht, mich zu dokumentieren.
Ein Seminarlehrer schreibt mir unter dem Titel «Staatskunde

in der Lehrerausbildung»; «Im Lehrprogramm
für Lehrer höherer Mittelschulen fehlte bisher jede
Ausbildung in Staatskunde, obwohl die institutionellen
Möglichkeiten gegeben wären.» Es ist also noch nicht
alles zum Besten bestellt. Weiter steht im genannten
Aufsatz: «Massnahmen im Bereiche der Lehrerbildung:
Im Zuge der Reformbestrebungen sollte insbesondere
auch an die Intensivierung des Staats-, sozialkundlichen

und historischen Unterrichts gedacht werden.
Konzeption eines neuen Faches, historische
Gegenwartskunde mit Elementen von Geschichte, Politik, So-
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zial- und Wirtschaftswissenschaften, bei leicht erhöhter

Lektionenzahl.»
Ein Beispiel aus meiner Tätigkeit: Ich habe versucht,
mit meinen bescheidenen staatskundliehen Kenntnissen

an der Hauswirtschaftlichen Schule Bolligen - ich
bin dort Präsident der Kommission - elementaren
staatsbürgerlichen Unterricht zu erteilen. Die Mädchen
kannten die Zahl der Kantone nicht, auch nicht das
Regierungssystem, wussten nichts über die Zahl der
Bundesräte, usw. Die Mädchen sagten, das Problem
interessiere sie nicht. Ich war enttäuscht und habe
künftig meine Zeit besser eingesetzt.
Ich verlange kein Gesetz, sondern die laufende Anpassung

des Unterrichts an die Verhältnisse. Natürlich
wirkt auch das Elternhaus auf die Kinder ein, und später

können es die politischen Parteien sein. Aber
elementare Kenntnisse sollte ihnen die Schule mitgeben.
Ich bitte, meiner Motion zuzustimmen.

Abstimmung

Für Annahme der Motion Grosse Mehrheit

Dagegen Minderheit

Motion Kipfer - Einführung des obligatorischen Unterrichts

in erster Hilfe an bernischen Lehrerbildungsanstalten

Wortlaut der Motion vom 5. Mai 1976

Der Regierungsrat wird beauftragt, den obligatorischen
Unterricht in Massnahmen der ersten Hilfe (Nothelferkurse)

an allen bernischen Lehrerbildungsanstalten
(einschliesslich den Seminaren für Kindergärtnerinnen)
einzuführen.

(46 Mitunterzeichner)

Kipfer. Der Lehrer ist in exponierter Stellung, nicht nur
im pädagogischen Bereich; denn die Schule wird
immer mehr Arbeits- und Lebensbereich für Kinder und
Jugendliche. In diesem ergeben sich Gefahren,
Notfallsituationen. Da spielen Unfälle und gesundheitliche
Störungen eine Rolle. Solche können überall auftreten,
im Unterricht, insbesondere im Chemieunterricht, in den
Pausen, im handwerklichen Unterricht, beim Turnen
und Schwimmen, auf Ausflügen, beim Schulsport und
in den Landschulwochen. Häufig ist der Lehrer den
Unfallsituationen nicht gewachsen. Dieses Ungenügen
führt zu Unsicherheit.
Die Lehrkräfte aller Stufen sollten während der
Ausbildung in Erster Hilfe geschult werden. Das bedingt
die obligatorische Einführung eines Nothelferkurses an
allen Lehrerbildungsstätten. Dazu braucht es kein neues
Unterrichtsfach. Die Lehrerbelastung wäre minimal. Die
Beherrschung der Nothilfemassnahmen gehört zum
Rüstzeug der Lehrer aller Stufen.
Die Regierung nimmt meine Motion an. Ich bitte Sie,
diese zu überweisen. Ich bitte die Regierung, diese
Nothelferkurse dann möglichst rasch einzuführen.

Kohler, directeur de l'instruction publique, rapporteur
du Conseil-exécutif. Le Conseil-exécutif répond dans
les termes suivants à M. le député Kipfer.
Toutes les écoles normales donnent à leurs élèves des
instructions portant sur les premiers secours, instructions

dont l'étendue et le caractère peuvent varier d'une

école à l'autre. Autrement dit, quelque chose se fait
dans ce domaine.

Certaines écoles normales organisent encore des cours
spéciaux qui sont donnés en marge de l'enseignement
réglementaire. La fréquentation est obligatoire, tout au
moins pour les élèves qui n'ont pas encore suivi
ailleurs des leçons de premiers secours ou de samaritains.

Dans ce cas, les écoles normales font appel à
des enseignants de l'extérieur et selon les cas, les élèves

reçoivent un certificat de secouriste ou de samaritain.

La plupart des écoles normales, mais pas toutes, ont
inclus les instructions en matière de premiers secours
dans une branche d'enseignement déterminée, soit
essentiellement la biologie, l'anthropologie et l'hygiène,
parfois aussi la gymnastique, dans des cours de
sauvetage et de moniteurs de camps de ski etc. Quant aux
instructions, elles sont données en général par les maîtres

spécialisés et axées principalement sur les
exigences de la profession acquise; à ce propos, il
convient de préciser que ces cours d'instruction ne
suffisent pas pour obtenir un brevet de secouriste ou de
samaritain. L'école normale de maîtresses ménagères
de Berne fait exception en ce sens qu'une ancienne
tradition veut qu'un cours obligatoire de samaritain soit
donné dans le cours d'hygiène qui permet d'obtenir le
brevet de samaritain.
M. le député Kipfer demande l'institution de cours
obligatoires de secourisme dans toutes les écoles bernoises

et il songe spécialement à l'enseignement des
premiers secours.
Certaines écoles normales ont déjà introduit de tels
cours; d'autres vont plus loin que le demande le mo-
tionnaire; enfin, d'autres n'ont pu, jusqu'à présent, pour
des raisons qui leur sont propres, satisfaire à cette
louable exigence. Le Conseil-exécutif et la Direction
de l'instruction publique sont d'avis qu'au programme
de l'amélioration des études pédagogiques doit figurer
la généralisation de l'enseignement des premiers
secours, dont l'importance est incontestée. Il conviendra
toutefois de faire en sorte que cet enseignement soit
adapté à la situation particulière de l'école, c'est-à-dire
aux accidents auxquels sont exposés les enfants dans
les cours de gymnastique, les camps de ski ou de
vacances, lors d'excursions scolaires etc. C'est là l'avis
des écoles consultées.
L'organisation de cet enseignement requiert une
planification attentive, pour laquelle les écoles normales
devront disposer d'un certain temps, mais nous veillerons

à ce que cette planification soit réalisée au mieux
et à satisfaction dans les meilleurs délais. C'est dans
ce sens que nous donnons entièrement raison à M. le
motionnaire et acceptons sa motion.

Abstimmung
Für Annahme der Motion Grosse Mehrheit

Postulat Rollier (Bern) - Wohnsitzpflicht der Lehrerschaft

Wortlaut des Postulates vom 10. Mai 1976

Bei der Beratung des Lehrerbesoldungsgesetzes be-
schloss der Grosse Rat entgegen dem Antrag der
Regierung mehrheitlich, an der Wohnsitzpflicht der Lehrer
nicht nur im Kanton, sondern auch in der Schulgemeinde

grundsätzlich festzuhalten; dies fand in folgender

Formulierung von Artikel 10 Absatz 1 des Gesetzes
seinen Niederschlag:
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«Grundsätzlich sind definitiv oder provisorisch gewählte
Lehrer verpflichtet, im Kanton Bern und wenn möglich

in ihrer Schulgemeinde zu wohnen. In begründeten
Fällen kann die Erziehungsdirektion Ausnahmen
bewilligen.»

Aus der Antwort des Regierungsrates auf die Interpellation

von Frau Kretz vom 15. Oktober 1975 ergibt sich,
dass die Erziehungsdirektion vom I.Juni 1973 bis zum
30. September 1975 insgesamt 175 Gesuche zu behandeln

hatte, von denen lediglich deren vier abgewiesen
wurden, und zwar ausschliesslich von solchen Lehrern,
welche ausserhalb des Kantons wohnen wollten, während

alle übrigen 171 bewilligt wurden. Diese Praxis
mag in der Zeit des ausgeprägten Lehrermangels und
der allgemeinen Wohnungsnot begreiflich gewesen sein;
sie ist indessen gesetzwidrig, denn wenn jedes Gesuch
um Wohnsitz in einer andern Gemeinde als der
Schulgemeinde innerhalb des Kantons bewilligt wird, handelt

es sich eben entgegen dem Gesetzeswortlaut nicht
mehr um die Ausnahme, sondern um die Regel. Heute,
wo sich sogar ein Lehrerüberfluss abzuzeichnen
beginnt und in den meisten Gemeinden zahlreiche
Wohnungen leerstehen, ist diese Praxis vollends nicht mehr
gerechtfertigt. Namentlich in den untern Klassen, aber
auch allgemein besteht ein erhebliches Interesse daran,

dass Kinder, Eltern und Schulbehörden auch
ausserhalb der Schulstunden ohne grosse Schwierigkeiten

mit der Lehrerschaft persönlich Kontakt aufnehmen
können; das ist aber in der Regel nicht mehr gewährleistet,

wenn die Lehrerin oder der Lehrer in einer andern
Gemeinde wohnt. Dazu kommt, dass in der Stadt Bern,
und zwar auf Grund eines Postulates, das ausgerechnet

der Vorsteher des kantonalen Personalamtes im
Stadtrat eingereicht hat, die Handhabung der
Wohnsitzpflicht für die städtischen Beamten wieder erheblich

verschärft worden ist; damit entsteht jedenfalls in
Bern eine stossende Ungleichheit zwischen der
Lehrerschaft, die immerhin auch von städtischen Behörden
gewählt wird, einerseits und den Beamten anderseits.
In andern Gemeinden dürfte es ähnlich sein. Der
Regierungsrat wird daher eingeladen zu prüfen, ob nicht
die bisherige Praxis der Erziehungsdirektion in dem
Sinne geändert werden soll, dass sie

a) Sinn und Wortlaut des Gesetzes entspricht;

b) dass nur beim Vorliegen wichtiger Gründe (z. B.
Erwerb eines eigenen Hauses durch Erbgang, Unmöglichkeit

des Findens einer zumutbaren Wohnung in
der Schulgemeinde, Notwendigkeit, mit betagten,
pflegebedürftigen Eltern zusammen zu wohnen)
inskünftig noch Ausnahmen von der Wohnsitzpflicht in
der Schulgemeinde bewilligt werden, und zwar nach
einheitlichen Grundsätzen für den ganzen Kanton.

(18 Mitunterzeichner)

M. Kohler, directeur de l'instruction publique, présente
au nom du Conseil-exécutif, le rapport écrit ci-après:
Dans son postulat, M. le député Rollier demande au
Conseil-exécutif d'examiner le problème d'une modification

éventuelle de la pratique adoptée jusqu'à
présent par la Direction de l'instruction publique en ce
qui concerne l'autorisation d'élire domicile en dehors
de la commune municipale du lieu scolaire en ce sens
que

a) pareille pratique corresponde au sens et à la lettre
de la loi

b) des exceptions ne soient consenties à l'obligation
d'élire domicile dans la commune scolaire que lorsque
des raisons impérieuses peuvent être invoquées (par
exemple acquisition d'une maison en propre par voie
successorale, impossibilité de trouver un appartement
convenable dans la commune scolaire, nécessité d'habiter

avec des parents âgés qui ont besoin de soins)
et cela en fonction de critères uniformes pour tout le
canton.

Le Conseil-exécutif répond au postulat dans les termes
suivants:

1. Pour l'examen des demandes, les dispositions légales

suivantes sont déterminantes:

Loi du 1er juillet 1973 sur les traitements des membres
du corps enseignant:

Article 2

Pour autant que la présente loi, ses textes d'exécution
ou la législation scolaire ne contiennent pas de
dispositions spéciales ou si les dispositions spéciales n'ont
pas un caractère limitatif, les prescriptions valables
pour le personnel de l'Etat sont applicables par analogie.

Article 10

Les maîtres nommés définitivement ou provisoirement
sont en principe tenus d'élire domicile dans le canton
de Berne et, si possible, dans la commune de l'école
où ils enseignent. Dans des cas justifiés, la Direction
de l'instruction publique peut autoriser des exceptions.

Décret du 9 novembre 1954 sur les rapports de service
des membres des autorités et du personnel de
l'administration de l'Etat de Berne:

Article 15

Le fonctionnaire occupé à poste complet est tenu de
résider dans le canton de Berne. L'autorité de surveillance

peut, si le fait le justifie, autoriser des exceptions.

L'autorité qui nomme peut obliger le fonctionnaire à
prendre une résidence répondant aux exigences du
service. Demeurent réservées les dispositions légales
prescrivant une obligation de résidence aux titulaires
de fonctions déterminées.

2. Le problème ainsi posé, il faut relever que le projet
que le Gouvernement a arrêté à l'époque concernant
la nouvelle loi sur les traitements des membres du
corps enseignant prévoyait la liberté absolue pour le

corps enseignant en ce qui concerne le choix d'un
domicile sur territoire cantonal. Tant la Direction de
l'instruction publique que le Conseil-exécutif, et notamment

la commission parlementaire, se rallièrent à cette
solution qui, d'ailleurs correspond à celle qui est
appliquée au personnel de l'Etat. La commission défendit
ce principe avec fermeté au cours des délibérations du
Grand Conseil de 1972. Au cours de ces délibérations,
on arriva toutefois à une certaine limitation de cette
liberté, qui fit l'objet du premier alinéa de l'article 10

de la loi sur les traitements des membres du corps
enseignant dans sa teneur actuelle. Néanmoins, plusieurs
orateurs insistèrent devant le Grand Conseil sur le fait
qu'il était justifié d'accepter une recommandation en
vertu de laquelle un maître doit si possible élire domicile

dans la commune où il enseigne, mais que la
Direction de l'instruction publique pourrait faire un large
usage de cette disposition dans des cas d'exception.
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En suivant l'attitude préconisée par les défenseurs de
la recommandation limitative eux-mêmes, la Direction
de l'instruction publique développa la pratique des
autorisations à la suite de l'acceptation de la loi sur les
traitements des membres du corps enseignant. A ce
sujet, on ne saurait aucunement prétendre que les
exceptions sont nombreuses en ce sens que depuis le
1er avril 1973, on a délivré 250 autorisations d'élire
domicile à l'extérieur, ce qui constitue un chiffre
particulièrement restreint par rapport au nombre d'enseignants,

qui s'élève à plus de 10 000. De ce fait, on ne

peut admettre le reproche de M. le député Rollier, selon

lequel la manière d'agir de la Direction de
l'instruction publique serait contraire à la loi. Il importe
aussi de constater que les autorisations ne sont
données que dans des cas où des motifs valables sont
avancés et dans le sens de la large application préconisée

par le Grand Conseil.
Alors même que le Conseil-exécutif entend faire preuve

d'une certaine compréhension en tenant compte du
changement de situation sur le marché des appartements

inoccupés dans quelques communes, il ne voit
aucune raison d'inviter la Direction de l'instruction
publique à modifier sa manière de faire. Il faut relever
que dans les communes relativement importantes en
particulier, des autorisations d'élire domicile à l'extérieur

furent accordées dans une mesure extraordinai-
rement large avant l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur les traitements des membres du corps
enseignant. Si le Grand Conseil devait modifier la pratique
des autorisations, il importerait également qu'il précise
si les autorisations accordées précédemment devraient
être annulées. Il s'agirait également de savoir combien
d'enseignants d'autres communes habitent actuellement

dans la commune d'un lieu scolaire déterminé et
combien de maîtres en poste dans des écoles régionales

ont par exemple leur domicile à Berne. De plus,
il serait intéressant de connaître le nombre des maîtres

qui, dans le cas de la Ville de Berne, reçurent de
l'autorité communale compétente l'autorisation d'élire
domicile à l'extérieur déjà avant l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur les traitements des membres du

corps enseignant et pour quelles raisons la demande
fut prise en considération. Sous ce rapport, on peut
aussi se fonder sur un communiqué paru dans la presse

et relevant les allégations du Directeur des finances

de la Ville de Berne selon lesquelles 600
fonctionnaires au service de cette ville n'y seraient pas
domiciliés. Le Conseil communal de Berne peut avoir eu
de bonnes raisons d'accorder à 600 fonctionnaires
municipaux le droit d'élire domicile à l'extérieur.

3. La Direction de l'instruction publique exerce la haute

surveillance sur tous les enseignants des écoles qui
lui sont assujetties sur le territoire du canton. Pour
cette raison, elle doit veiller à ce que tous les groupes
auxquels s'applique la loi sur les traitements des membres

du corps enseignant soient mis sur pied d'égalité.

Or, une modification de la manière de procéder
conduirait à de nouvelles inégalités, ce qui serait en
contradiction avec l'idée fondamentale de la loi sur les
traitements des membres du corps enseignant
(rémunération uniforme - avec inclusion du problème du
domicile - pour tous les degrés), en ce sens par exemple

que même les maîtres des écoles normales et les
maîtres aux écoles ou aux classes à caractère régional

prononcé n'auraient subitement plus aucune liberté en
matière de domicile.
Au surplus, il serait également porté préjudice, dans
une mesure injustifiée, à l'application uniforme pour
les maîtres aux écoles professionnelles artisanales et
commerciales, vu que l'ordonnance du 28 novembre
1973 sur les conditions d'engagement et de rémunération

des maîtres aux écoles professionnelles artisanales,

commerciales et aux écoles moyennes de commerce
à son article 4, alinéa 2, contient également des

dispositions relatives aux autorisations d'exception en
matière de domicile, dispositions qu'on peut appliquer
par analogie.

4. S'agissant de l'avis de l'auteur du postulat, selon
lequel le contact avec les parents n'est garanti que lorsque

le maître habite la commune scolaire, il faut relever

que le maintien des contacts avec les parents, sous
forme de conseils et d'information, dépend en premier
lieu de l'attitude positive du maître, qui les considérera
comme étant une tâche importante liée à la fonction
même hors des heures d'enseignement. Or, cela peut
aussi se faire de façon satisfaisante même lorsque le
maître a pris domicile hors de la commune scolaire

5. Quant à la nouvelle situation que décrit M. le député
Rollier au sujet de la pléthore d'enseignants et des

appartements libres, le Conseil-exécutif est d'avis
qu'elle ne suffit en aucune manière pour exiger de la
Direction de l'instruction publique qu'elle modifie la
pratique des autorisations, qui est en accord avec les
dispositions légales en vigueur. Ce faisant, le Conseil-
exécutif se fonde sur son intention originelle de garantir

la liberté d'élire domicile dans l'ensemble du canton.

Partant des considérations qui précèdent, le Conseil-
exécutif constate que la manière de procéder de la
Direction de l'instruction publique en matière d'autorisation

d'élire domicile à l'extérieur

a) correspond à l'esprit et à la lettre de l'article 10,
premier alinéa, de la loi sur les traitements des membres

du corps enseignant et

b) que des autorisations sont accordées dans des cas
exceptionnels, lorsque des motifs déterminants sont
avancés.

On peut donc admettre que les revendications du
postulat sont satisfaites.

Präsident. Herr Rollier beantragt Diskussion (Zustimmung).

Rollier (Bern). Die Regierung nimmt das Postulat
entgegen. In der Stellungnahme ist aber materiell die
Ablehnung enthalten. Das Postulat verlangt die Änderung
der Praxis. Die Regierung erklärt, die Praxis sei in
Ordnung, sie gedenke nichts zu ändern, verfahre schon
jetzt gesetzmässig. Da also materiell das Postulat doch
bestritten ist, muss der Grosse Rat sich durch Abstimmung

äussern können.
Ich meine nicht, jedes Gesuch solle abgelehnt werden.
Ich bin mit larger Praxis einverstanden, bin auch
einverstanden, dass die Mehrzahl der Gesuche abgelehnt
wird. Aber die Praxis, die in der Antwort auf die
Interpellation von Frau Kretz zum Ausdruck kam, entspricht
nicht dem Willen des Gesetzgebers. Die Regierung hat
seinerzeit die volle Freizügigkeit für Lehrer innerhalb
des Kantons vorgeschlagen. Die Praxis der Erziehungs-
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direktion geht dahin, das Gesetz so anzuwenden, wie
wenn der Art. 10 beispielsweise lauten würde: «Die Wahl
des Wohnsitzes innerhalb des Kantons steht den Lehrern

frei. Wenn sie aber ausserhalb der Schuigemeinde
wohnen wollen, bedürfen sie dazu einer Bewilligung
der Erziehungsdirektion.» Das wäre ein Widerspruch
oder ein Leerlauf. Die Praxis war so, dass der Wunsch
eines Lehrers, in einer andern Gemeinde als der
Schulgemeinde zu wohnen, als genügender Grund erachtet
wurde. Auch eine geringfügige Mietzinsdifferenz wurde
als Grund erachtet. Das ist nicht der Sinn des Gesetzes.

- Die Erziehungsdirektion muss Kriterien aufstellen,

nach denen Ausnahmen bewilligt werden können;
ich nenne ganz unverbindliche Beispiele: Verheiratete
Lehrerinnen (weil der Ehemann den Wohnsitz
bestimmt); Kündigung der Wohnung und Unmöglichkeit,
eine zumutbare Wohnung in der bisherigen Gemeinde
zu finden, wobei die Unzumutbarkeit objektiv beurteilt
werden müsste; oder Zufall eines Eigenheims durch
Erbgang. Solche Kriterien wurden in der Stadt Bern
angewendet.
Die Praxis sollte im Kanton einheitlich sein, wenn der
Kanton zuständig ist. Es können also nicht etwa die
Schulkommissionen die Kriterien aufstellen.
Damit entsteht keine Rechtsungleichheit gegenüber
den Staatsbeamten oder den Berufsschullehrern. Dort
fehlt eine einschränkende Gesetzesbestimmung. Sachliche

Gründe rechtfertigen die Unterscheidung. Lehrer
haben eine Zwischenstellung zwischen Gemeindefunktionär

und Staatsfunktionär. Die Lehrer an Berufsschulen
können nicht mit den Lehrern an Primär- und

Mittelschulen verglichen werden, weil das Einzugsgebiet
der Lehrerschaft bei erstem in der Regel viel grösser
ist und weil Schüler unterrichtet werden, bei denen
der persönliche Kontakt mit den Lehrern weniger wichtig

ist als bei Primarschülern.
Grossrat Burkhard beantragte am 14. November 1972
(in der zweiten Lesung des Lehrerbesoidungsgeset-
zes), die Freizügigkeit sei einzuschränken. Der Grosse
Rat hat das gutgeheissen. Er sagte: «Auch der Kontakt
der Lehrerschaft zur Schulgemeinde und zu den Eltern
der Schüler ist ausserordentlich wichtig. Wir sollten
den Bedürfnissen der Schule und der Schulgemeinde
gegenüber den persönlichen Wünschen eines Lehrers
den Vorrang geben.» Das hat der Grosse Rat
gutgeheissen.

Die Regierung sagte in der Antwort, es könne vorkommen,

dass auch ein Lehrer innerhalb der Schulgemeinde
weitab vom Schulhaus wohne, z. B. wenn ein Lehrer

in der Schosshalde unterrichtet, aber in Bümpliz
wohnt. Zugegeben, das kann nachteilig sein. Aber diese

Fälle sind selten, und es bestehen gute öffentliche
Verkehrsmittel, die es ermöglichen, die Eltern ausserhalb

der Schulzeit aufzusuchen.
Ich bitte auch die Kollegen, die für Freizügigkeit
stimmten, dem Postulat zuzustimmen; denn es geht
darum, das Gesetz einzuhalten. Wer aus begreiflichen
Gründen für volle Freizügigkeit der Lehrer ist, muss
verlangen, dass das Gesetz geändert werde. Ich bitte,
das Postulat erheblich zu erklären.

Nünlist. Auch ich habe die Antwort der Regierung eher
als Ablehnung empfunden, doch habe ich das positiv
bewertet, obwohl ich für den Vorstoss Rollier etwel-
ches Verständnis habe. Die Regierung zeigte in der
Antwort, dass es um das Mass geht. Weite Kreise sind
anderer Meinung als Herr Rollier. Als Vertreter einer
kleinen Landgemeinde kann ich mir nicht vorstellen,

dass ein Lehrer, der in unserem Dorf unterrichtet, nicht
bei uns wohnen soll. Anderseits kann man nicht immer
von Regionalisierung, von demokratischen Grundrechten

und persönlicher Freiheit reden und dann durch
Gesetz eine Berufsgruppe so einengen, dass sie sich
fast als Zweitklassbürger vorkommen muss. An
Kontakten kann es auch dann fehlen, wenn der Lehrer in
der Gemeinde wohnt. Herr Rollier hat ja ein Beispiel
aus der Stadt Bern erwähnt.
Die Gemeinden können das Wohnen in ihren Märchen
attraktiver gestalten. Es fragt sich, ob für eine Gemeinde

eine Lehrerfamilie mit drei bis vier Kindern steuer-
mässig überhaupt attraktiv sei. Eine solche Familie
kann ja kaum mehr in Bern oder Biel ein Einfamilienhaus

bauen.
Das Postulat bewegt sich auf der richtigen Ebene. Ich
befürworte dessen Annahme.

Abstimmung

Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

Postulat Golowfn - Angewandter Handfertigkeitsunterricht

Wortlaut des Postulates vom 12. Mai 1976

Der heutige Mensch leidet zweifellos an der immer
strengeren Trennung der Berufe in die der reinen
Denkarbeit und der Handfertigkeit, «des Geistes» und
«der Materie», des «Intellektuellen» und des «Manuellen».

Die Regierung wird gebeten, die Möglichkeiten zu prüfen,

den Handwerk- und Haushaltunterricht auf den
verschiedenen Stufen so auszubauen, dass den Schülern

vermehrt die Grundlagen des Verständnisses und
der praktischen Beherrschung ihrer unmittelbaren
Umwelt geboten werden.

(1 Mitunterzeichner)

M. Kohler, directeur de l'instruction publique, présente
au nom du Conseil-exécutif le rapport écrit ci-après.
Par son postulat, M. le député Golowin invite le
Conseil-exécutif à examiner les possibilités qui s'offrent
d'introduire un enseignement ménager et des travaux
manuels à tous les niveaux et de manière telle qu'il
permettrait davantage aux élèves d'acquérir les bases
nécessaires pour comprendre et maîtriser de façon
pratique leur environnement immédiat.
A ce sujet, le Conseil-exécutif émet les considérations
suivantes:

1. De tout temps, la Direction de l'instruction publique
s'est appliquée à maintenir et à moderniser l'enseignement

des travaux manuels à tous les niveaux, tout en
soulignant l'importance pédagogique des activités
pratiques et en tenant également compte des éléments
créateurs qui s'offrent aux enfants et à la jeunesse.
C'est ainsi qu'elle a inscrit un éventail équilibré de
disciplines dans les horaires de cours des différents
niveaux scolaires, en veillant à ce que les activités
manuelles et créatrices fassent précisément contre-poids
aux disciplines intellectuelles. C'est dans le même but
que seront consentis les efforts en vue des futures
innovations que connaîtront les lois scolaires, les pians
d'études, la formation et le perfectionnement des
enseignants, ainsi que l'organisation de l'enseignement.




























































































































































